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Pastor Günter Heyde, Rüdersdorf, unter dessen Leitung die Umbaumaß-
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Danke auch an Bürgermeister Wolfgang Geistert, der mir Zugang zu allen 
Archiven und notwendigen Unterlagen vom Umbau der Krakower Syn-
agoge gestattete, sowie das Bauamt von Krakow am See. Ferner danke ich 
Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin, ohne dessen Umbaugutachten 
heute sehr viele Ergebnisse nicht mehr deut- bzw. begründbar wären.
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Besonderer Dank zu Plau am See geht an Herrn und Frau Ruchhöft, die 
sich seit langem als Stadtchronisten betätigen und mir sehr zuvorkom-
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burg, das mir sämtliche angefragten Unterlagen zu Verfügung stellte.
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hat, Türen zu öffnen, Rat zu geben und für mich da zu sein, und Profes-
sor Dr. Harmen H. Thies, dessen Rat, Unterstützung und Begeisterung 
für das Thema „Synagogen“ mich immer wieder anspornten, weiterzufor-
schen.

Des Weiteren gilt ein Dank dem Stipendienprogramm „Rein in die Hör-
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Ei n l E i t u n g

1  Diekmann (1998), S. 1f, Buchdeckel. 
2   Nach anfänglicher Absage erhielt ich nun die Erlaubnis, auch Neubukow näher untersuchen zu 

dürfen.

Als ich im August 2003 mit zwei Kommilitonen das Synagogenensemble 
von Hagenow aufmaß, wusste ich noch nicht, dass mich die einstigen Syn-
agogengebäude von Mecklenburg und auch Vorpommern nicht mehr los-
lassen sollten. Nun forsche ich seit über fünf Jahren auf diesem Gebiet und 
stelle zunehmend fest, dass mich dieser Gebäudetypus nach wie vor fesselt. 
Mit jedem einstigen Synagogenbau, welchen ich untersuchen durfte, war 
ich mehr beeindruckt, mit wieviel Engagement und Detailfreude die jüdi-
sche Bevölkerung ihre Synagogen in den einzelnen Orten errichtete und 
unterhielt – und dies trotz all der Widrigkeiten, mit welchen sie immer 
wieder zu kämpfen hatte. 

Das religiöse jüdische Leben in Mecklenburg-Vorpommern wurde einst 
vor allem in den Synagogen und Betsälen der kleinen Landstädte von 
Mecklenburg und Vorpommern gelebt. Während vor 1933 noch in sehr 
vielen provinziellen Ansiedlungen eine Synagoge oder zumindest ein jü-
discher Betsaal anzutreffen war,1 sind heute nur noch 13 der ehemaligen 
Synagogenbauwerke erhalten. Diese befinden sich für Mecklenburg in 
Boizenburg, Bützow, Crivitz, Dargun, Goldberg, Hagenow, Krakow am 
See, Neubukow, Plau am See, Röbel, Stavenhagen und Tessin sowie in 
Demmin/Vorpommern. 

Ein Teil der jüdischen Bethäuser wird heute als Wohnhaus genutzt oder 
dient unterschiedlichen christlichen Gemeinschaften als Kirche. Ein ande-
rer Teil steht kurz vor dem Einsturz oder wird bewusst dem Verfall preis-
gegeben. Demnach erschien es mir zwingend notwendig, die vorhandenen 
Gebäude, so weit es mir möglich war, zu dokumentieren, um sie dadurch 
der Nachwelt zu erhalten.

Auf Anfrage bei den heutigen Eigentümern erhielt ich für neun der ehe-
maligen Synagogengebäude die Erlaubnis, ihre Bausubstanz mit den Mög-
lichkeiten der Bauforschung zu untersuchen. Für die restlichen vier Ge-
bäude – in Bützow, Crivitz, Neubukow2 und Tessin – war mir der Zutritt 
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bzw. die Akteneinsicht nicht erlaubt. Ich habe mich jedoch bemüht, zu 
den vier nicht untersuchten Gebäuden zumindest die Grundinformatio-
nen zusammenzutragen.

Da die gesammelten Fakten den Rahmen meiner Dissertation sprengen 
würden, traf ich eine Auswahl, welche ehemaligen Synagogen ich mitein-
ander vergleichen wollte. Die Entscheidung fiel auf Boizenburg, Dargun, 
Hagenow, Krakow am See, Plau am See und Stavenhagen. 

Im Zuge meiner Forschungen zu den Gebäuden sind mittlerweile etwa 
70 Aufmaßpläne entstanden, welche den Zustand zum Zeitpunkt des je-
weiligen Aufmaßes der einzelnen Gebäude dokumentieren. Hierbei ist zu 
erwähnen, dass mehr als die Hälfte der Gebäude nur zerstörungsfrei, das 
heißt ohne Befundschlitze, ohne Bohrungen und ohne Grabungen unter-
sucht werden konnte. 

Bei meinen Analysen von Ort interessierten mich besonders die einzelnen 
Bauphasen der Gebäude, bauliche bzw. nutzerbedingte Veränderungen 
und ihr heutiger Verwendungszweck. 

Die jüdischen Gemeindehäuser, die Mikwen sowie die jüdischen Fried-
höfe wurden, soweit diese am Ort vorhanden und nachzuweisen waren, 
systematisch mit erfasst. Während die jüdischen Siedlungs- und Orts-
geschichten innerhalb der mecklenburgischen Landes- und Ortsgrenzen 
mittlerweile von Historikern und/oder Heimatforschern sehr gut erfasst 
sind, trifft dies nicht auf die jeweiligen Synagogengebäude zu. Diese waren 
bislang durch die Bauforschung nur sehr wenig untersucht, weshalb die 
diesbezüglichen Analysen an den heute noch in Mecklenburg existieren-
den ehemaligen Synagogenbauten den Schwerpunkt dieser Dissertation 
bilden.

Die hier nicht veröffentlichten Ergebnisse zu den übrigen Synagogen wer-
den in Form von Aufsätzen und Sonderpublikationen veröffentlicht wer-
den. Nur so wird ein Gesamtüberblick aller noch vorhandenen Bauwerke 
für Mecklenburg und Vorpommern zu gewinnen sein.
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3  Die geschah im Rahmen meiner Masterarbeit zusammen mit Frau Dipl.-Ing. (FH) Ingrid Irm-
scher M.A. und Herrn Dipl.-Ing. (FH) Oliver Butz M.A.

AngEwAndtE untErsuchungsmEthodEn dEr BAufor-
schung

Nicht alle Untersuchungsmöglichkeiten der Bauforschung wurden bei 
meinen Untersuchungen vor Ort angewandt. Dies war aufgrund der bau-
lichen Situationen entweder nicht notwendig oder nicht möglich. Nach-
folgend werden somit ausschließlich jene Methoden genauer beschrieben, 
die auch zum Einsatz gekommen sind.

Die neun untersuchten ehemaligen Synagogengebäude wurden von mir 
im Maßstab 1:25 verformungsgerecht aufgemessen. Dabei arbeitete ich 
immer von außen nach innen und zeichnete vor Ort die Ansichten, Schnit-
te und Grundrisse mit Bleistift auf verformungsgerechte Aufmaßkartons 
der Größe 90 x 60 cm. Diese Art der Dokumentation ist seit Jahrhun-
derten bewährt und ermöglicht ein Archivieren der Pläne über Jahrzehn-
te, wenn nicht Jahrhunderte. Besonderheiten, wie ursprünglich erhaltene 
Türblätter oder Fensterflügel, spezielle Konstruktionsdetails an Dächern 
und Holzbalkendecken, auch Beschläge von Möbeln oder Fensterflügeln, 
wurden in einem größeren Maßstab gezeichnet, um so ihre vorhandenen 
Eigenarten gesondert herauszustellen. Hierbei ist ausdrücklich zu erwäh-
nen, dass in Goldberg und Plau am See nur im Inneren der Gebäude 
Aufmaße angefertigt werden durften. In Röbel waren die Fassaden zwi-
schenzeitlich weitgehend erneuert worden, so dass ich hier keine Veranlas-
sung sah, die neuen Fassaden zu dokumentieren, und in Hagenow wurde 
mittlerweile das Synagogengebäude komplett saniert und rückgebaut. Bei 
den Aufmaßarbeiten vor Ort habe mich dafür entschieden, den Stand vor 
dem jetzigen Rückbau der Synagoge festzuhalten. In Hagenow blieben 
die Synagogenfassaden trotz Bauarbeiten (bis auf die Fenster) unverändert 
und wurden von Mitarbeitern des bauleitenden Architekten dokumen-
tiert. Dies gilt nicht für die Hagenower Remise und auch nicht für die 
jüdische Schule. Da die beiden Gebäude auch aus der ursprünglichen Bau-
zeit stammen, komplett saniert und mit einer neuen Nutzung versehen 
werden sollten, wurde auch deren Baustruktur mit Grundrissen, Schnit-
ten und Ansichten im Zustand vor der Generalsanierung dokumentiert. 
Dabei wurde die Remise als Architektenaufmaß M 1:50 aufgemessen. Die 
jüdische Schule war bereits zu einem früheren Zeitpunkt verformungsge-
recht dokumentiert worden.3 

Bei Bauwerken, deren Baudatum zweifelhaft erschien, wurden zwischen 
vier und sieben Hölzer des Dachstuhls angebohrt, um so mittels vorhan-

Das verformungs-
gerechte Bauaufmaß 

Die dendrochronolo-
gische Untersuchung
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dener Vergleichskurven das Einschlagjahr für das Bauholz zu ermitteln. 
Die jeweiligen Vergleichskurven für Mecklenburg (und auch für Vorpom-
mern) lagern im Dendrolabor des Deutschen Archäologischen Instituts 
(DAI) in Berlin, wo die jeweiligen Proben ausgewertet und die Einschlag-
jahre der Holzbauteile bestimmt wurden. 

Sobald ein Fälldatum festgeschrieben werden kann, steht zwar immer 
noch nicht eindeutig fest, wann das Gebäude errichtet wurde, wohl aber, 
dass das Dach oder das Gebäude selbst (rund die Hälfte der heute noch 
erhaltenen Synagogen wurden als Fachwerkbau errichtet) nicht früher ge-
baut worden sein konnte, als die Kurve für das Einschlagjahr des Holzbal-
kens aufzeigt. 

Restauratorische Untersuchungen wurden nur durchgeführt, wo dies 
möglich war. Da sie in der Regel nicht zerstörungs- und kostenfrei durch-
geführt werden konnten, der Großteil der Gebäude zudem bewohnt bzw. 
bereits umgebaut war, konnte diese Art der Untersuchung nur bei drei 
Häusern angewandt werden: in Dargun, Hagenow und Krakow am See. 
Bei den anderen Bauwerken wurden entweder die Kosten für eine solche 
Untersuchungsreihe nicht übernommen oder aber es war von den Eigen-
tümern nicht gewünscht, Befundtreppen oder Ähnliches in den Putz oder 
in die Fassungen an Wand, Decke oder Boden zu ritzen, bzw. Grabungen 
durchzuführen. Von den jeweils beauftragten Restauratoren habe ich die 
Erlaubnis erhalten, ihre Ergebnisse in meine Arbeit einfließen zu lassen. 

Parallel zu den Arbeiten am Objekt wurden Recherchen in den jeweiligen 
Archiven durchgeführt. Neben der allgemeinen jüdischen Ortsgeschichte 
lag ein besonderes Augenmerk auf Kostenvoranschlägen/Arbeitsangebo-
ten, Baurechnungen, Brandversicherungspolicen, Einweihungsschriften, 
Bürgschaften, Verkaufspolicen und Gemeindeversammlungsprotokollen, 
welche sehr oft exakte Bauabläufe, Bauzeiten, Inventarbeschreibungen und 
Materialaufstellungen beinhalten. In der Regel sind bei undefinierbaren 
örtlichen Befunden anhand der jeweiligen Archivalien logische Zusam-
menhänge und ein Verständnis für diesen oder jenen Befund möglich. Als 
Beispiel möchte ich hier die Suche nach Mikwen anführen. Meist konnte 
deren Lage im Ort nur aufgrund vorhandener Archivalien festgestellt wer-
den. Fast überall im Land wurden die Ritualbäder zerstört oder mit der 
Zeit nicht mehr genutzt, was ebenfalls einer Zerstörung gleich kam. Heu-
te sind Mikwen nur noch in Hagenow und (vermutlich) in Boizenburg 
nachzuweisen.

Da die Archivarbeit sehr intensiv war (nicht selten waren 200 und mehr 
Seiten pro Synagoge zu transkribieren), hat sie auch die meiste Zeit meiner 
Forschungsarbeit in Anspruch genommen.

Restauratorische 
Untersuchungen 

Archivforschung



13Einleitung

4 Mayer (1708). Im Zuge meiner Forschungen habe ich das Buch transkribiert und als digitales 
Exemplar dem Landesarchiv Greifswald zur Verfügung gestellt.

5 Hruby (1971); Eschwege (1980); Hammer-Schenk (1981); Krinsky (1988).
6 „Shul“ ist der jiddische Ausdruck für Schule, auch Judenschule genannt.

Bei der Darstellung wurde zwischen den jeweiligen Synagogen, dem ört-
lichen jüdischen Friedhof, den jüdischen Gemeinderäumlichkeiten und 
den Mikwen unterschieden. Nur so ist gewährleistet, dass ein Vergleich 
der einzelnen Forschungsobjekte untereinander möglich ist.

Die Arbeitsergebnisse zu jenen Gebäuden, die nicht zum direkten Ver-
gleich herangezogen wurden, gehen dennoch in die Bewertungen ein. Alle 
Feststellungen zu den noch erhaltenen Gebäuden, welche nicht dokumen-
tiert werden durften (Bützow, Crivitz, Neukalen und Tessin), stammen 
aus den vorhandenen frei zugänglichen Dokumentationen und Überlie-
ferungen der jeweiligen jüdischen Ortsgeschichte. Eine Garantie auf ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit kann damit nicht geliefert werden. 

Bevor ich auf die einzelnen Synagogen näher eingehe, möchte ich einen 
Überblick über die rituelle Bedeutung der speziellen baulichen Einrichtun-
gen in einer Synagoge geben. Für Mecklenburg-Vorpommern erscheinen 
mir hier die aus dem 18. Jahrhundert stammenden Überlieferungen von 
D. Joh. Friedrich Mayer4 aus Greifswald besonders wichtig. Er beschreibt 
beispiellos exakt den Aufbau einer „Mustersynagoge“ der damaligen Zeit.

AllgEmEinE und dEtAilliErtE BEschrEiBungEn zu sy-
nAgogEn

Das Wort Synagoge stammt aus dem Griechischen (griech.: συναγω syn-
ago; [sich] versammeln).5 Gemeint ist ein jüdisches Versammlungs- und 
Gotteshaus für Gebet, Schriftstudium und Unterweisung. Die hebräische 
Bezeichnung für die Synagoge ist „Bet Knesset“ (hebr.: Haus der Ver-
sammlung) oder „Bet Tfila“ (hebr.: Haus des Gebets). Im Volksmund 
wurden Synagogen auch Judentempel, Judenschule oder sogar Kirche der 
Juden genannt. Große Synagogen haben oftmals neben dem Gebetsraum, 
in dem auch die Torarollen aufbewahrt werden, kleinere Nebenräume 
zum Studium. Diese Lehrräume werden „Bet Midrash“ (hebr.: Haus der 
Lehre) genannt. Die Juden in Mittel- und Osteuropa bezeichneten die 
Synagoge als „shul“6, während reformierte Juden sie vorwiegend Tempel 
nannten. Das Begehen eines orthodoxen Gottesdienstes auf Basis der jüdi-
schen Liturgie ist lautstark und lebhaft vorzustellen.

Begriffsbestimmung
„Synagoge“
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7 Die älteste nachweisbare Synagoge in Mecklenburg war die Synagoge von Alt-Strelitz. Diese wurde 
am 5. September 1773 eingeweiht und besaß einen kostbaren Toraschrein. 

Beide mecklenburgischen Herzogtümer, Mecklenburg-Schwerin und 
Mecklenburg-Strelitz (seit 1919 Freistaaten), waren im Jahr 1815 zu 
Großherzogtümern erhoben worden und existierten bis ins Jahr 1934 
parallel. Obwohl sich diese Herzogtümer unterschiedlich entwickelten, 
lässt sich feststellen, dass sich der staatsrechtliche Aufbau beider Landes-
teile weitgehend entsprach. Die Autoritäten beider Herzogtümer waren 
dreigeteilt. An der Spitze stand jeweils der Großherzog. Er war nicht nur 
Repräsentant der Exekutive, sondern hatte maßgeblichen Einfluss auf 
alle Geschehnisse in seinem Land. Nachgeordnet waren die Ritterschaft 
und die Stände. Eine rechtliche Grundlage für alle drei Machtstränge 
lieferte seit dem 18. Jahrhundert die landständische Verfassung, welche 
am 18.  April 1755 als Landesgrundgesetzlicher Erbvergleich (LGGEV) 
eingeführt worden war. Im § 377 des LGGEV waren unter anderem die 
rechtlichen Bestimmungen für jüdische Mitbürger geregelt, was sich u. a. 
auf den Erwerb von Grundstücken und den Bau von Häusern bezog. 

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts gibt es für Mecklenburg kaum Hin-
weise auf eigenständige Synagogenbauten.7 Die Gründe liegen sicherlich 
an der eher geringen jüdischen Einwohnerzahl, an häufigen Pogromen 
und Vertreibungen der jüdischen Bürger, an der oft dürftigen finanziellen 
Lage der Juden und an den Bestimmungen des § 377 des LGGEV. Auch 
ist zu erwähnen, dass ein eigenes Gotteshaus nach den Vorschriften des 
jüdischen Glaubens nicht erforderlich ist, um einen Gottesdienst feiern 
zu können. Für den Gottesdienst sind lediglich zehn in religiösem Sinne 

Rechtliche 
Bestimmungen zum 

Erwerb und Bau von 
Synagogen in 

Mecklenburg auf 
der Grundlage des 

Ständestaats 

Prinzipien zum 
Synagogenbau in 

Mecklenburg 

1 Alt-Strelitz, Synagoge (Foto: unbekannt, um 1913) 2 Textauszug aus dem Landesgrundgesetzlichen Erbvergleich 
§ 377
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8 Siehe dazu die Planunterlagen von Dargun und Krakow am See.
9 Siehe dazu z. B. die Unterlagen zu Plau am See. In Plau fand sich beispielsweise ein Spender, der 

nicht nur für die Friedhofserhaltung Geld gab, sondern auch für die Synagogenschulden aufkam. 

erwachsene Männer und eine Torarolle notwendig. So kann der Gottes-
dienst beispielsweise in einem Wohnhaus, einem Nebenraum, einem Ne-
bengebäude oder auch in einer Gaststätte mit einem als Betsaal nutzbaren 
Raum abgehalten werden.

Waren zunächst alle Gemeindeeinrichtungen, bis auf das rituelle Bad, 
meist in einem Gebäude untergebracht, so baute man spätestens ab 
dem 19. Jahrhundert verstärkt in den Herzogtümern Mecklenburgs se-
parate Bethäuser mit angebauten Nebenräumen und/oder gesonderten 
Nebenhäusern. In diesen Komplexen waren dann die Gemeinderäume, 
die Lehrerwohnung, die Mikwe, ein Stall für die zu schächtenden Tie-
re, eine Laubhütte, ein Abort und auch eine Remise zum Unterstellen 
des Gemeindeleichenwagens untergebracht. Ende des 18. und Anfang des 
19. Jahrhunderts wollten schließlich auch kleine jüdische Gemeinden ei-
gene Synagogen besitzen, um sich nicht mehr einer größeren Gemeinde 
anschließen zu müssen, sondern im Heimatort selbst in die Synagoge ge-
hen zu können. Gründe hierfür sind die veränderte rechtliche Stellung 
und die verbesserte finanzielle Situation vieler jüdischen Familien. Juden 
waren im 19. Jahrhundert in den beiden Großherzogtümern durchaus ge-
achtet und trotz immer wieder auftretender Probleme zunehmend in die 
Gesellschaft integriert. So ist verständlich, dass viele Gemeinden bemüht 
waren, sich ihr eigenes Gotteshaus zu bauen und damit ihren Stand gegen-
über anderen jüdischen Gemeinden und der andersgläubigen Bevölkerung 
in ihrem Wohnort zu verbessern.

Aufgrund der untersuchten Archivalien ist davon auszugehen, dass für den 
Entwurf und für die darauf folgende Bauausführung der meisten Synago-
gen in Mecklenburg vorwiegend nichtjüdische Planer und Handwerker 
beauftragt wurden. Die wenigen überlieferten und meist kolorierten Plä-
ne8 zeigen, mit welcher Sorgfalt und Genauigkeit an den Synagogenbau-
ten gearbeitet wurde. Ein Grund dafür, dass nur wenige erhalten blieben, 
könnte sein, dass diese Pläne entweder verloren gingen oder aber nach der 
Gebäudeherstellung einfach weggeworfen wurden. Manches wird wäh-
rend der Kriegswirren zerstört worden sein. Aus archivalischen Unterlagen 
geht hervor, dass die Mehrzahl der jüdischen Gebetshäuser ausschließlich 
durch Beiträge der jeweiligen Gemeindemitglieder oder durch private 
Spenden finanziert wurde.9 Ebenso ist belegbar, dass die zu Beginn eines 
jeden Baus benötigten Gelder fast immer durch Privat- oder Geschäfts-
leute als Kredit gegen Zinszahlungen zur Verfügung gestellt wurden. Die 

Planungen und 
Besonderheiten bei 
der Erstellung und 
Baudurchführung 

3 Dargun, Schloßstraße, ehe-
malige Synagoge, Entwurfs-
vorschlag II für die Synagoge
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Kreditgeber traten als Bürgen gegenüber den Banken oder als 
Gläubiger gegenüber den Juden selbst auf. Nur so konnten 
die kalkulierten Summen aufgebracht werden, um ein Grund-
stück kaufen oder die anfallenden Handwerkerrechnungen 
bezahlen zu können. Dabei verpfändeten die einzelnen jü-
dischen Gemeinden bzw. Personen nicht selten ihr gesamtes 
Hab und Gut10 und wenn dies als Sicherheit nicht ausreichte, 
auch das ihrer Kinder und Kindeskinder.11

Auch die überlieferten Angebote, Lieferscheine und die Ab-
schlags- bzw. Schlusszahlungen der einzelnen Firmen sind 
aufschlussreich. Sie enthalten immer wieder sehr detaillierte 
Massen- und auch Arbeitsablaufbeschreibungen12 und ermög-
lichen so einen guten Einblick in die jeweilige bauliche Situati-
on, etwa wie lange ein Handwerker für seine Arbeit gebraucht 
hat oder welche Materialien verwendet wurden. Zudem wur-
den nicht selten Bestandsbeschreibungen geliefert, die den 
baulichen Zustand vor einem Umbau darstellen. Anhand die-
ser Aufzeichnungen kann z. B. auf den ursprünglichen Farb-
anstrich von Toraschreinen, Wänden, Fenstern, Türen usw. 

geschlossen werden. Ferner sind für die meisten Synagogen Einladungen 
zur Einweihungsfeier überliefert, oder es finden sich Beschreibungen der 
Einweihung in Zeitungen, welche Rückschlüsse auf Bauzeiten und Fertig-
stellungstermine zulassen und somit den Bauablauf dokumentieren. 

Der Großteil der untersuchten Synagogen wurde in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts errichtet. Einzige Ausnahme bildet das Gebäude von 
Boizenburg, welches bereits 1799 erbaut worden sein soll. Bei den mei-
sten Gebäuden handelte es sich um Fachwerkbauten, welche mit einem 
Hängewerk ausgestattet waren, das die Dachstuhl- und die Deckenkon-
struktion über dem Erdgeschoss bildete. Diese Fachwerkbauten präsen-
tierten sich nach außen meist sehr unauffällig und damit dem städtischen 
Umfeld untergeordnet. In der Regel standen die jüdischen Gotteshäuser 
in zweiter Reihe hinter der Straßenfront. Während sich im Inneren mehr-
fach schmuckvolle Einrichtungen und Oberflächenbemalungen an Wand 
und Decke befanden,13 war außen davon nur selten etwas zu erahnen oder   
zu erkennen. Als Beispiel sei die Synagoge von Dargun genannt: Obwohl 

10 So nachweisbar beispielsweise in Stavenhagen und in Goldberg.
11 Siehe dazu die Archivalien zu Stavenhagen oder zu Plau am See.
12 Siehe dazu beispielsweise die Baubeschreibung von Plau am See oder von Krakow am See.
13 Siehe dazu die Innenraumfotos von Tessin (siehe Abb. 11 und 13) oder die Reste der Innenraum-

fassungen von Stavenhagen (siehe Abb. 50 und 51) und Krakow (siehe Abb. 213-216). 

Bauliche Gemein-
samkeiten und 

Unterschiede 

4 Krakow am See, Entwurfs-
planung für die Synagoge 
(Zeichn.: Maurermeister 
Sommer, 1866) 
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14 Siehe dazu die Synagoge von Krakow am See, Crivitz oder Goldberg.
15 So wurde in Bützow und Goldberg ein Schmuckgiebel vorgeblendet.
16 Wie beispielsweise in Plau am See oder Krakow am See.
17 Die große Anzahl von Fachwerkbauten in zweiter Reihe, wie in Stavenhagen, Hagenow, Malchow 

oder auch in Tessin, bestätigt diese These.

diese (atypisch) direkt an der Hauptstraße platziert wurde, waren ihre 
Fassaden unauffällig gestaltet. Ähnlich verhält es sich mit den Bauwerken 
von Stavenhagen und Hagenow, die in zweiter Reihe errichtet wurden. 
Durch bewusste äußere Schlichtheit wollte man die übrige Bevölkerung 
nicht provozieren und nahm schon durch die Grundstückswahl und das 
bescheidene Äußere eine zurückhaltende Position im Ortsbild ein. Waren 
die Gemeinden größer und damit auch finanzkräftiger, war das Bauholz 
Mangelware oder aber für Juden nicht zu erwerben und wurden die Syn-
agogen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet, so wurden sie 
meist als Ziegelbau14 errichtet, dessen Fassaden verputzt sein konnten, so 
z. B. die Synagogen von Neubrandenburg oder auch Güstrow. 

Als Eigentümlichkeit ist zu erwähnen, dass etwa ab Mitte des 19.  Jahr-
hunderts bislang unscheinbare Synagogen in einigen Fällen entweder 
repräsentativ verkleidet15 oder sogar durch ein neues eigenständiges und 
schmuckvolleres Bauwerk ersetzt wurden.16 Die Gründe lassen sich zum 
einen im neu gewonnenen Selbstbewusstsein der Juden finden. Sie waren 
zu dieser Zeit in die Bevölkerung integriert, geachtet und nahmen nicht 
selten führende Positionen in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben 
ein. Zum anderen waren die Juden rechtlich der übrigen Bevölkerung jetzt 
gleichgestellt. Es ist anzunehmen, dass sie bestrebt waren, Synagogen zu 
errichten, welche den öffentlichen Bauwerken einer Stadt, dem Rathaus 
oder der Kirche, durchaus ebenbürtig waren. Neue Synagogen wurden 
nicht mehr in Hinterhöfen platziert, sondern standen frei und auffallend 
an den Straßen zur Innenstadt, so in Krakow am See und in Crivitz. Als 
Besonderheit dieser beiden Synagogen ist ausdrücklich zu erwähnen, dass 
sie als Ziegelbauten errichtet wurden und so große Ähnlichkeiten aufwei-
sen, dass durchaus angenommen werden kann, beide seien vom gleichen 
Baumeister errichtet worden.

Ähnlich ist die Situation im Müritzkreis. Bei den Synagogen von Waren, 
Röbel und Malchow ist ebenfalls ein ähnlicher Synagogenbautypus zu er-
kennen. Auch die Synagoge von Hagenow ist dazu zu zählen, obwohl sie 
in einem anderen Landkreis steht.

Dennoch ist in Mecklenburg zunächst kein eigener Synagogentypus17 zu 
erkennen. Der örtliche Synagogenbau passte sich stets der vorhandenen 

5 Güstrow, Synagoge, Vorder-
ansicht (Foto: unbekannt)
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Umgebung an, u. a. indem die  regional verwendeten Baumaterialien ein-
gesetzt wurden. Ab dem 19. Jahrhundert lassen sich dann vermehrt Bau-
elemente finden, die zunächst als typisch für Synagogen gelten könnten. 
Vergleicht man aber die regionalen Gemeinschaftsbauten mit den Syn-
agogenbauwerken, fällt auf, dass die Baudetails nicht „synagogentypisch“, 
sondern auch an Kirchen, Schulen, Rathäusern und Gemeindebauten der 
jeweiligen Region zu finden sind. Ein Vergleich der Synagogen von Kra-
kow am See und Crivitz, mit repräsentativen Bauten der jeweiligen Orte, 
bestätigt diese Beobachtung.18 Zwar lassen sich an beiden Synagogen Bau-
elemente und Bauteile ausmachen, die eindeutig das äußere Erscheinungs-
bild einer Synagoge prägten, zum Beispiel die hohen Sprossenfenster mit 
dem zahnradartigen Rundbogensturz, der rechteckige Betraum oder aber 
das runde Misrach-Fenster in der Ostansicht. Dennoch kann hier von 
keinem explizitem Synagogenbautyp gesprochen werden, da die örtlichen 
Rathäuser oder Schulen ein ähnliches Aussehen zeigen.

Als ein Argument für die ortstypische Ausbildung einer Synagoge sind 
sicher die regionalen Unterschiede der Bauvorschriften, die Abmessungen 
der Gebäude je nach Gemeindevermögen, die eingeplanten Bauteile und 
die jeweiligen Gemeindeansprüche an ihr zukünftiges Bethaus zu nennen. 
Unterschiede in der gemeindespezifisch gewählten Innenraumausschmük-
kung und der Materialwahl für Einrichtung und Ausbauten kommen hin-
zu.

Ferner sind für Mecklenburg keine eindeutigen architektonischen Nor-
men bzw. typologische Entwicklungsreihen für den Bau einer Synagoge 
nachweisbar, obwohl jede Synagoge die immer gleichen Grundelemente 
bzw. -richtungen aufweist. Als Gründe hierfür sind zu nennen:

1. In Mecklenburg gab es keine zentrale Stelle, die das Errichten jüdi-
scher Bauwerke koordinierte. Jede Synagoge war separat den Vorgaben der 
einzelnen Gemeinde gemäß entwickelt, gebaut und individuell finanziert 
worden. Hatten die örtlichen Bauherren überregionale Vergleichsmög-
lichkeiten vor Augen, so mussten sie dennoch im Rahmen ihrer finanziel-
len Mitteln bauen.
2. Ferner wurden jüdische Gotteshäuser in der Regel von Nichtjuden ge-
baut, unter welchen sicherlich nur sehr selten ein Fachmann für Synago-
genbau anzutreffen war, so z. B. die Synagogen von Plau am See, Krakow 
am See oder Hagenow, die nachweislich von nichtjüdischen Maurer- oder 
Zimmerermeistern errichtet wurden.

18 Bei beiden Bauten ist speziell am Dachrand, im Kniestockbereich, eine spezifische Formensprache 
zu sehen, welche auch bei den öffentlichen Bauten der jeweiligen Orte zu finden ist.

6 Malchow, ehemalige Synago-
ge (Foto: Thomas Ruff, 1992) 

7 Parchim, Synagoge  
(Foto: unbekannt) 
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3. Die wirtschaftliche Unsicherheit, die häufigen Vertreibungen, Pogro-
me und Verfolgungen, auch die jeweilige Herrscherabhängigkeit mach-
ten zudem eine konsequente Synagogenbauentwicklung unmöglich. Von 
kleineren Ruhephasen abgesehen, wurden jüdische Gebetshäuser immer 
wieder beschlagnahmt, gebrandschatzt oder zur Gänze zerstört.
4. Die sich ständig in ihrer Aussage verändernden und vor allem jüdische 
Bürger in ihrer Freiheit beschränkenden Baugesetze taten ein Übriges. 
Während es bei christlichen Bauten klare Rahmenbedingungen gab, wa-
ren jüdische Bauherren (falls sie überhaupt bauen durften) in der Regel 
der Willkür des jeweiligen Herrschers, der Gemeindeverwaltung oder der 
sich ständig ändernden Judengesetzgebung ausgeliefert. Hinzu kam, dass 
es in den Teilherzogtümern Mecklenburgs kein einheitliches Judenrecht 
gab, was sich eindeutig auch auf den unterschiedlichen Synagogenbau 
auswirkte. Erst nach den Gleichstellungsbeschlüssen im 19. Jahrhundert 
sollte sich die Lage der Juden verbessern. Kurze Zeit später setzte in ganz 
Deutschland ein regelrechter Synagogenbauboom ein, welcher auch in 
Mecklenburg zu beobachten ist. In dieser Hochphase der Synagogenar-
chitektur ist jedoch kein expliziter Synagogenbaustil entwickelt worden, 
auch in Mecklenburg nicht. 
5. Mit dem fortschreitenden 19. Jahrhundert kam es dann zu einer Abwan-
derungswelle aus den kleinen Landgemeinden in Richtung der Großstäd-
te, was dem Synagogenbau und auch den bereits bestehenden Synagogen 
zunehmend Schwierigkeiten bereitete. Viele der kleinen Landgemeinden 
waren gezwungen, ihre Synagogen zu verkaufen. Wollten sie das Gottes-
haus erhalten, waren sie oft nicht in der Lage, die Kosten für den Unter-
halt aufzubringen. Die Gebäude wurden zunehmend nicht mehr genutzt, 
standen leer und verfielen.

Obwohl keine architektonischen Vorschriften für den Bau einer Synagoge 
in Mecklenburg festzustellen sind, findet man dennoch für jede Synagoge 
Charakteristika und Bauelemente, die typisch für Synagogenbauten sind 
und die eine schnelle Typenbestimmung ermöglichen. Dabei spielen we-
der die Bauzeit noch die zum Bau zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel oder der Bauort eine Rolle. Dennoch werden nicht alle nachfolgend 
näher beschriebenen Elemente und Objekte an jedem jüdischen Bethaus 
vorhanden sein; nur bei wenigen Bauwerken ist dies der Fall.

Der Standort für eine Synagoge spielte immer eine besondere Rolle. Ge-
mäß der geltenden Judengesetzgebung war es Juden zunächst verboten, 
ihre Synagogen an den Hauptstraßen oder gar in Ortskerngebieten zu er-
richten. Synagogen standen vorwiegend am Stadtrand, an den Stadtmau-
ern oder gar außerhalb der Stadtgrenzen. Damit grenzte man die jüdische 
Bevölkerung auch baulich von der christlichen Bevölkerung ab.

Synagogenbauten –
bauliche Gesetz-
mäßigkeiten 

Standort
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Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Mehrzahl der Synagogenbauten in 
zweiter Reihe in einem Hinterhof erbaut. Mit schlichten und/oder von der 
Straße nicht einsehbaren Bauten wollte man jegliche Provokationen der 
im Ort lebenden Bevölkerung vermeiden. Von allen näher untersuchten 
und noch erhaltenen Synagogen von Mecklenburg stand einzig die Syn-
agoge von Dargun an der örtlichen Hauptstraße. Diese erinnert aber eher 
an ein niederdeutsches Hallenhaus als an ein jüdisches Bethaus.

Mit der Gleichstellung und der daraus resultierenden neuen Judengesetz-
gebung (in den 1860er Jahren) sollten sich auch die Bauvorschriften für 
Synagogen ändern – auch die Einstellung der jüdischen Bevölkerung, wie 
sie sich in Zukunft in der Öffentlichkeit präsentieren sollte. Nicht mehr 
zurückgezogen, sondern selbstbewusst und gleichrangig wollte man sich 
geben, und dies sollte sich auch in den bestehenden Synagogenbauten 
widerspiegeln. Beispielsweise veränderte man bestehende Fassaden. In 
Bützow (um 1787) und in Boizenburg (um 1799) wurden den vorhande-
nen, vermutlich schlichten, sich zur Straße orientierenden Fachwerkfron-
ten Schmuckfassaden aus sichtbaren und verputzten Mauersteinen vor-
geblendet. Plante man neue Synagogen, platzierte man diese nun bewusst 
und repräsentativ an die Hauptstraßen der Städte, so die Synagogen von 
Krakow am See (1865/66) oder von Crivitz (1864). 

Zu den meisten Synagogenbauten gehört eine Art Vorraum, welcher der 
inneren und äußeren Vorbereitung auf den Gottesdienst dienen sollte. 
Hier findet die Handwaschung in einem Lavabo19 als rituelle Reinigung 
statt. Hier hat die Spendenbüchse ihren Platz und hier steht in der Re-
gel auch ein Beschneidungsstuhl, auf dem der Säugling zur Beschneidung 
ausgezogen und vorbereitet wurde. Rituell gesehen wird der Vorraum je-
doch nicht benötigt.20 Man kann aber annehmen, dass der Einbau auch 
praktische Gründe hatte, um sich auszuziehen, um evtl. einen Schirm zu 
schließen oder aber um eine Übergangszone zwischen außen nach innen 
oder (anders ausgedrückt) zwischen der Hektik und Lautstärke auf der 
Straße und der Ruhe im Betraum zu schaffen. Manchmal lassen sich sogar 
zwei Vorräume in einer Synagoge nachweisen – einer für die Männer und 
einer für die Frauen. 

Aus religionsgesetzlichen Gründen21 waren Männer und Frauen während 
des Gottesdienstes voneinander getrennt. Generell saßen dabei die Män-

Typische Bauelemente 
von Synagogenbauten

19 Reinigungsgefäß.
20 Grotte (1915), S. 22f.
21 Um dem Gebot der Geschlechtertrennung Folge zu leisten, wurden die Frauen von den Männern 

separiert. Die Männer sollten beim Beten nicht von der Schönheit der Frauen abgelenkt werden, 
um sich nur auf Gott zu konzentrieren.
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ner unten im Erdgeschoss und die Frauen nahmen im ersten Stock auf 
einer Empore Platz. Dies gilt für alle untersuchten Synagogen in Mecklen-
burg. Je nach Vorschrift der Landesgemeinde und der Glaubensauffassung 
der einzelnen Ortsgemeinden war der Bereich über der Emporenbrüstung 
entweder fast ganz oder nur teilweise verschlossen, mit Holzgittern (Ha-
genow, Goldberg, Plau am See) oder durch Vorhänge. Was in orthodoxen 
Synagogen heute noch Standard ist, wird in reformierten und konserva-
tiven Synagogen seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr verlangt. Teilweise 
nehmen Frauen heute sogar im Hauptraum der Männer am Gottesdienst 
teil. Die Frauenempore war niemals ein eigener Betraum, sondern als Ga-
lerie konstruiert ein Bauteil des Ganzen und dem Männerraum unterge-
ordnet. Dies beweisen unter anderem die auch in anderen Landesteilen 
Deutschlands teilweise sehr kleinen Einblicköffnungen von der Empore 
in den Hauptraum und der geringere Belichtungsgrad auf der Galerie 
selbst. In einigen Fällen gab es nicht einmal diese; dann waren so genannte 
„Hörluken“22 in der Galerietrennwand eingebaut. Eine Sichtverbindung 
war somit bewusst ausgeschlossen. Der Zugang auf die Frauenempore im 
Obergeschoss war meist innerhalb, teilweise aber auch außerhalb des Ge-
bäudes angeordnet. 

Der Hauptraum, oder auch Männersynagogenraum genannt, war vorwie-
gend ohne Stützen erbaut. Seine Ausrichtung erfolgte meist nach Osten, 
war jedoch auch grundriss- und grundstücksabhängig. Im Hauptraum fin-
den sich die für den jüdischen Ritus erforderlichen Einrichtungselemente: 

22 Siehe dazu die Synagoge von Memmelsdorf in Unterfranken. Diese Synagoge ist heute noch erhal-
ten und zeigt eine Höröffnung, die keinen Blick nach unten freigab.

8 Hagenow, ehemalige Syna-
goge, Ansicht von Osten mit 
der Öffnung des zerstörten 
Toraschreinerkers (2007) 

9 Plau am See, ehema-
lige Synagoge, sichtbare 
Ansatzspuren des zerstörten 
Toraschreinerkers (2005) 
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Unter dem Aron Hakodesch versteht man die „Heilige Lade“, die sich 
einst auch im ersten Tempel befunden hatte. Dieser Schrein wird auch als 
„Gesetzeslade”, „Lade des Zeugnisses” oder „Lade Gottes” bezeichnet. Wie 
einst die Bundeslade, so ist der Toraschrein als das Herzstück einer jeden 
jüdischen Gemeinde aufzufassen. In der Regel an der Ostwand angeord-
net, prächtig dekoriert und mit einem Vorhang verhängt, bildete der Aron 
Hakodesch das vorrangige Ziel für Schändungen und Zerstörungen wäh-
rend der Pogrome und während der nationalsozialistischen Herrschaft.

Der einzige erhaltene Toraschrein von Mecklenburg, der Auskunft über 
die Struktur und das Aussehens eines derartigen Bauteils geben kann, be-
fand sich bis vor kurzem in der Synagoge von Plau am See. Heute ist 
er als Leihgabe und Ausstellungsstück in der Alten Synagoge von Röbel 
zu besichtigen. Ansonsten konnte nur noch eine Ansichtszeichnung des 
Schreins von Krakow am See gefunden werden, die starke Ähnlichkeiten 
zu dem Aron in Plau am See aufweist. Im Toraschrein, welcher aus einem 
separaten Schrank in einer Wandnische oder in einem Toraschreinerker, 
der vor die Außenkante der Fassade springt, bestehen kann, werden die 
Torarollen aufbewahrt. Bei den Rollen handelt es sich um die fünf Bücher 
Mose, die in hebräischer Sprache und von Hand auf Pergament geschrie-
ben sind.

Bei Toraschreinnischen ist eine Entwicklung festzustellen. Der Problema-
tik, dass die Torarollen in auf dem Boden ansetzenden Erkern verstärkter 
Feuchtigkeit von oben und unten ausgesetzt waren, war man sich bereits 
im Mittelalter bewusst und suchte nach Alternativen. Eine Möglichkeit 
war die Errichtung von Toraschreinen in Form von Holzschränken, die 
vor der östlichen Innenwand standen. Dennoch sind in Mecklenburg seit 
dem 18. Jahrhundert vermehrt Erker an den Synagogen anzutreffen, wie 
sich anhand der Synagogen von Dargun, Hagenow, Plau am See beweisen 
und in Stavenhagen vermuten lässt.23

Dass heutzutage nur noch wenige Erker erhalten sind, ist auf Umbauten 
oder Umnutzungen der Gotteshäuser zurückzuführen, bei denen diese 
Ausbuchtungen als störend empfunden wurden oder nicht mehr gewollt 
waren. Erker waren ein typisches jüdisches Bauelement, das wohl auch aus 
diesem Grund bei einer Umnutzung entfernt wurde.24

23 Für Dargun liegt ein Foto vor, auf welchem der Erker noch zu erkennen ist; für Plau am See kann 
anhand eines Schreibens bewiesen werden, dass der Erker nach dem Hausverkauf abgebrochen 
werden sollte. Genaue Angaben finden sich dazu in den Detailbeschreibungen zu den einzelnen 
Synagogen.

24 In Mecklenburg beispielsweise geschehen in Plau am See und in Dargun.
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Als zweites bedeutendes Element einer Synagoge ist die Bima zu nennen, 
ein erhöhtes Podest mit oder ohne Geländer, welches auch als Almemor 
bezeichnet wird. In der Mitte des Podestes befindet sich der Schulchan, 
ein besonderer Tisch. Auf diesem werden die Torarollen zur Lesung ent-
rollt. Die Fläche der Bima war in kleineren Synagogen nur so groß, dass 
eine oder zwei Personen auf ihr stehen konnten. Dabei gibt es keine Re-
gelungen über die Grundform der Bima. Diese kann rund, quadratisch 
oder rechteckig sein. Auch die Stufenzahl der Bima ist nicht reglemen-
tiert, sondern wird von der jeweiligen Räumlichkeit (z. B. der Raumhö-
he) bestimmt. Wie beim Toraschrein wurde auch auf die Gestaltung der 
Bima besonderer Wert gelegt. Oftmals wurden hier die kostbarsten Höl-
zer, Fassungsfarben und Natursteine verarbeitet. Nur wenige Bilder bzw. 
Fotografien der einzelnen Bimot in Mecklenburg konnten gefunden wer-
den. Allerdings geben die Handwerkerrechnungen sehr gut Auskunft über 
deren Aussehen und Farbgestaltung, so dass man sich dennoch ein Bild 
machen kann. An verschiedenen Orten hing nachweislich über der Bima 
der Eruv in Form eines Tellers oder Kastens, in welchem Brot aufbewahrt 
wurde. Die Lage der Bima im Raum und ihre Gestaltung lassen Rück-
schlüsse auf die Stellung der Gemeindemitglieder zur Frage der Reformen 
und Neuerungen zu. Hierbei spielt der Abstand zwischen Aron Hako-
desch und Bima die entscheidende Rolle. Stand die Gemeinde Reformen 
aufgeschlossen gegenüber, so stand der Almemor sehr nahe am Aron Ha-
kodesch. Je strenger und orthodoxer die Gemeinde in ihren Glaubens-
ansichten war und Neuerungen eher ablehnend gegenüber stand, desto 
weiter war die Bima vom Toraschrein entfernt aufgestellt.

Beim Gebet stand der Vorbeter nach Osten gewandt an einem Vorbeter-
pult25, welches vor oder seitlich neben dem Toraschrein zu finden war. Er 
führte die Gemeinde im Gebet an. Der exakte Standpunkt des Vorbeter-
pults ist individuell gewählt und grundrissabhängig.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Beleuchtung der Synagoge. Um 
den Grad an Festlichkeit zu steigern, wurden bei jeder Feier (auch am 
Tag) die Kerzenleuchter mit ihren Wachskerzen angezündet. Einige von 
ihnen haben hierbei eine besondere Bedeutung im jüdischen Glauben. 
Zum Beispiel hängt vor dem Toraschrein das Ewige Licht, Ner Tamid 
genannt. Ähnlich wie in christlichen Kirchen brennt dieses Licht Tag 
und Nacht, um das Gebot des ewig brennenden Lichtes (2. Buch Mose 
27,20) zu erfüllen. Des Weiteren gehört zur Ausstattung vieler Beträu-
me ein siebenarmiger Leuchter, der als Menora oder auch einfach nur als 

25 Beispielsweise wird ein Pult bei der Einrichtung der Synagoge von Plau am See genannt.
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Leuchter bezeichnet wird und auf die Menora 
des zerstörten Tempels in Jerusalem zurück-
geht. Die Menora stellt eines der bedeutend-
sten Sinnbilder im Judentum dar. Zudem gab 
es über Jahrhunderte hinweg eine Eigenheit in 
der Raumbeleuchtung einer Synagoge, nicht 
nur in Mecklenburg. So lässt sich in Stavenha-
gen ein Gesims finden, welches rings um den 
Hauptraum in etwa 1,80-2,00 m Höhe ange-
ordnet war. Auf die Oberkante des Gesimses 
wurden Eisendorne eingeschlagen bzw. mon-
tiert, so dass man problemlos kleine Kerzen 
und Lichter darauf stellen konnte. Zur besse-

ren Ausleuchtung waren zusätzlich Kerzenlüster als Deckenleuchter mon-
tiert. Abhängig von der Raumgröße hingen sogar in kleinen Synagogen 
teilweise bis zu acht Leuchter26 an der Decke. Die häufig große Anzahl von 
zusätzlichen kleineren Lampen in den Haupträumen einer Synagoge geht 
vorwiegend auf Spenden von Gemeindemitgliedern zurück. Dazu zählen 
auch die Kerzen für Verstorbene, die so genannten Jahrzeitlichter.

Für die Art der Bestuhlung einer Synagoge gab es keine festen Regeln. In 
den westlichen Ländern war das Sitzen auf Sitzgelegenheiten und nicht 
auf dem Boden Standard. Waren im 18. Jahrhundert meist Stühle um 
die Bima in Richtung Toraschrein gruppiert, änderte sich dies im 19. 
Jahrhundert. Es wurden feste Bänke um die Bima herum angeordnet und 
später nicht mehr allein um die Bima herum, sondern im Sinne der An-
ordnung von Kirchenbänken in Richtung zum Aron Hakodesch. Man 
kann diese Veränderung der Stuhlausrichtung durchaus in Zusammen-
hang mit der Anordnung der Bima sehen. Obwohl im Hauptraum dann 
nur noch fest installierte Bankreihen eingebaut wurden, änderte man auf 
den Frauenemporen an den losen Stuhlreihen nichts. Mit der Einführung 
der Gebets- und Gesangbuchnutzung während der Gottesdienste wur-
den in der Folge auch Pulte an die Sitzmöglichkeiten (Bänke und Stühle) 
montiert.27 Ferner trennte man die einzelnen Sitze mit Armlehnen von-
einander. Trotz all dieser Entwicklungen kann man festhalten, dass es nie-
mals feste Vorschriften für die Art der Sitze und deren Konstruktion in 
einer Synagoge gab. Meist blieb der Bereich zwischen der Bima und dem 
Schrein bestuhlungsfrei, so z. B. in Hagenow. Aufgrund der restauratori-
schen Ergebnisse von Restaurator Thomas Zahn steht fest, dass es hier fest 

10 Bleckede, Kronleuchter 
aus der evangelischen Kirche 
(2006) 

26 Die Anzahl der Leuchter geht aus den Detailbeschreibungen zu den einzelnen untersuchten Syn-
agogen hervor.

27 So geschehen und nachweisbar in den Synagogen von Krakow, Plau und Stavenhagen.
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installierte Bankreihen gab, welche bis an die 
Außenwand heranreichten und in Richtung 
auf den Aron Hakodesch aufgestellt waren.

Die Innenwände des Betsaals waren je nach 
Synagogengröße und Baudatum unterschied-
lich gestaltet. Während die Wände in großen 
Synagogen oft prachtvoll verziert wurden, war 
in kleinen Landsynagogen in der Regel nur die 
Ostwand ornamentiert. Grundsätzlich lässt 
sich nur eine Aussage zur Raumausmalung tref-
fen: Waren die Außenfassaden reich dekoriert, 
beispielsweise mit Schmucksteinen, steinernen 
Kapitellen, filigranen Vergitterungen, zierli-
chen Vor- und Rücksprüngen oder schmuck-
vollen Friesen, lässt sich größtenteils auch im Innenraum eine prachtvol-
le Wandgestaltung erwarten. Die Dekoration folgte immer dem Stil der 
Zeit, so z. B. in Krakow am See. Hier handelt es sich um einen auffallend 
reich gestalteten Synagogenbau.

Eine grundsätzliche Wiederbelebung der Wandgestaltung erlebten die 
Synagogen im 17. Jahrhundert. Dies war die Zeit, in der Immigranten aus 
Polen und anderen osteuropäischen Staaten nach Deutschland und damit 
auch nach Mecklenburg kamen. Im gesamten osteuropäischen Raum war 
es üblich, die Innenwände einer Synagoge reich zu dekorieren. Mit dem 
Anwachsen des Einflusses der Osteinwanderer wurden auch die Innenräu-
me der Mecklenburger Synagogen prächtiger und bunter.

Ab und an fanden sich nun auch Gebetstafeln28 an den Innenwänden. 
Die Gebete galten dem amtierenden Herrscher, dem zu Ehren die Tafeln 
mit dem „Gebet für den Landesherrn“ angefertigt und aufgehängt wur-
den. Zwei dieser Tafeln konnte ich bei meinen Aufmaßarbeiten finden. 
Dabei handelt es sich um Gebete für den damals amtierenden Herrscher 
Friedrich Franz I. Die Tafeln aus der Darguner Synagoge befinden sich als 
Leihgaben in der Dauerausstellung der Alten Synagoge in Röbel.

Die Bodenoberflächen der untersuchten Synagogen von Mecklenburg wa-
ren ohne besondere Ausschmückung rein funktionell gestaltet. Es ließen 
sich lediglich schlichte, quadratische oder rechteckige Ziegelplatten als 
Oberbodenbelag ausmachen (Dargun, Hagenow und Stavenhagen).

28 Siehe hierzu die Synagogenbeschreibung zu Dargun und die Verweise nach Neukalen.

11 Tessin, ehemalige Syn-
agoge, Reste des Baldachins 
(Foto: Dipl.-Rest. Andreas 
Baumgart, Kröpelin) 
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Besonders zu erwähnen ist, dass das Fußbodenniveau29 bei den untersuch-
ten Synagogenbauten in der Regel tiefer als das Boden- oder auch Gelän-
deniveau lag. Dies wird zum einen mit der Auslegung des Psalm 130,1 
erklärt: „Aus der Tiefe rufe ich zu Dir“.30 Man wollte sich unterwürfig 
gegenüber Gott und gegenüber den Geboten zeigen und dies tat man, in-
dem man im wahrsten Sinne die Bodenhöhe des Hauptraums herabsetzte. 

Zum anderen war das niedrigere Bodenniveau teilweise notwendig, um 
die gewünschte Raumhöhe für den Hauptraum zu schaffen. Dabei wurde 
die Tieferlegung des Innenniveaus nicht selten zu einem bautechnischen 
und bauphysikalischen Problem, da man mit dieser Maßnahme einen ver-
einfachten Wassereintritt in Kauf nehmen musste: infolge eines steigen-
den Grundwassers, höher auf die Wand aufspritzenden Spritzwassers oder 
aufsteigender Feuchtigkeit in die Sockelzone des Betraums. 

Diese Problematik ist eindeutig bei den Sockelzonen von Hagenow, Sta-
venhagen und Goldberg zu belegen. Bei allen erwähnten und noch exi-
stierenden Synagogenbauten war der Sockelbereich infolge aufsteigender 
Feuchtigkeit und Spritzwasser so stark durchnässt, dass es zu Schäden 
am Schwellholz oder an den Fußbodenbalken, aber auch am Mauerwerk 
selbst kam und sehr oft zu starken Ausblühungen in der Form von weißen 
Wasserspuren führte.

Die Decken der Beträume bestanden in Mecklenburg meist aus einem 
hölzernen Gewölbe, dessen Oberfläche in der Regel mit Holzschalung, 
Lehm und/oder Stroh als Putzträger verkleidet, mit Putz überzogen und 
mit einer oder mehreren Fassungen versehen war. Größtenteils waren 
die dem Raum zugewandten Deckenseiten farbig bemalt. Leider sind die 
Oberflächen der meisten heute noch erhaltenen Untersichten mittlerweile 
entfernt worden. Laut der restauratorischen Untersuchungen der heute 
noch existierenden Gebäude in Mecklenburg-Vorpommern finden sich 
in der Regel ein blauer Untergrund, der den Himmel darstellen soll und 
gelbe oder goldene Sterne darauf, die einen Sternenhimmel symbolisieren. 
Die Verbindung zwischen Wand und Gewölbeansatz bildete ein Gesims, 
das entweder an allen vier Wandseiten angebracht war oder nur an drei 
Seiten, wobei die Westseite ausgenommen blieb. In kleineren Synagogen 
findet sich auf der Westseite häufig die Frauenempore,31 an welcher man 

29 Siehe dazu die Synagogen von Stavenhagen, Hagenow und Dargun.
30 Dieses Vorgehen war keine Bauvorschrift oder Glaubensvorschrift. Dennoch wurde der Boden des 

Hauptraumes immer wieder tiefer eingebaut, vgl. Groiss-Lau (1995), S. 66f.
31 Ausnahme bildet hierbei zum Beispiel die Synagoge von Neubukow. Hier war die Frauenempore 

den Aron Hakodesch rahmend angebracht.

12 Röbel, Gebetstafel für 
den Herzog der Synagoge in 
Dargun, deutsche Seite (Foto: 
Mitarbeiter des Engelschen 
Hofs, 2011) 
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das Gewölbe an der Vorderkante vorbei führte, anstatt es bis zur westli-
chen Außenwand zu verlängern. Als Besonderheit der Gewölbedecken des 
Synagogenraumes sind die Kniestockecken der Längs- zur Querwand zu 
erwähnen. In diesen Bereichen war gelegentlich eine Genisa eingebracht. 
So konnte ich bei meinen Untersuchungen in Hagenow, zusammen mit 
zwei Kommilitonen32, die Hagenower Genisa entdecken.

Die Dächer der in Mecklenburg errichteten Landsynagogen waren in 
der Regel als Sparrendächer konstruiert. Um stützenfrei den Beetsaal zu 
schließen, wurden meist Hängewerke als Dachtragkonstruktionen oder 
aufgehängte Dachtragwerke vorgesehen. In ihrer Dacheindeckungen aus 
Biberschwanz (Krakow am See) oder Steinplatten (Plau am See) passten 
sich die Synagogendächer der ortsüblichen Bebauung an. Sie nahmen 
demnach keine Sonderstellung im Ort ein. Für Dächer der repräsentati-
ven Bethäuser gilt im Übrigen das Gleiche. Allerdings unterschieden sich  
diese sehr wohl in ihrer Form, Größe und in ihrer Konstruktion von den 
umliegenden Gebäuden.

Als besonderes Möbelstück in einer Synagoge gilt bis heute der Beschnei-
dungsstuhl.33 Das Religionsgesetz schreibt vor, dass jeder männliche 
Jude am achten Tag nach seiner Geburt beschnitten werden muss. Die 
Beschneidung nimmt ein Mohel vor.34 Dabei ist der Standort eines Be-
schneidungsstuhls grundrissabhängig und nicht reglementiert; er muss 
nicht dauerhaft in der Synagoge seinen Platz haben. 

Ebenfalls grundrissabhängig waren die in einer Synagoge eingebauten 
notwendigen Schränke, Regale oder Truhen, in welchen die Utensilien 
für den Gottesdienst oder für den Gemeindedienst aufbewahrt waren. 
Als eine Eigentümlichkeit mit einer teilkonstruktiven Nutzung sind zwei 
Stützen zu nennen, die meist am Eingang in die Synagoge oder aber am 
Eingang in den Hauptraum, häufig gegenüber dem Aron Hakodesch und 
unterhalb der Frauenempore,35 angeordnet waren und werden. Der Ur-
sprung für diese beiden Stützen ist im Jerusalemer Tempel zu suchen, vor 
dem zwei Bronzesäulen standen, welche man Jachin und Boas nannte.36 
In Mecklenburg waren diese Stützen vor allem bei den kleinen Synagogen 

13 Tessin, ehemalige 
Synagoge, Gewölbedecke des 
Betraumes (Foto: Dipl.-Rest. 
Andreas Baumgart, Kröpelin) 

32 Frau Dipl.-Ing. (FH) Ingrid Irmscher M.A., Herr Dipl.-Ing. (FH) Oliver Butz M.A.; Beschreibung 
Genisa: siehe Ausführungen zu Hagenow.

33 Beispielsweise kann ein Beschneidungstuhl für Stavenhagen nachgewiesen werden, der verkauft 
wurde. Siehe dazu die genaue Beschreibung der Synagoge in Stavenhagen.

34 Ein Mohel ist ein Mann, der über die nötigen chirurgischen Eignungen verfügt.
35 Beispielsweise können derartige Stützen in Stavenhagen, Goldberg, Hagenow und Röbel nachge-

wiesen werden. Siehe dazu die genauen Beschreibungen der Synagogen.
36 Beschreibung zum Tempelbau: 1. Könige 5, 15 - 6, 38 und 2. Chronik 1, 18 - 5, 1.
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recht häufig in die Galeriekonstruktion der Frauenempore eingebunden. 
Sie hatten somit neben ihrer symbolischen Bedeutung auch eine statische 
Funktion.37 Nicht selten rahmten zwei als Stützen ausgebildete Pfeiler mit 
ähnlicher Bedeutung die Öffnung des Aron Hakodesch, bzw. bildeten hier 
die Tragkonstruktion für den Architrav.38

Des Weiteren wurde bei den meisten Synagogenbauten in Mecklenburg 
besonderer Wert darauf gelegt, dass jeweils zwei Eingänge ins Gebäude 
führen.39 Der Haupt- oder auch Männereingang ist in der Regel sehr 
prachtvoll gestaltet, während der Neben- oder Fraueneingang einen meist 
untergeordneten Eindruck macht. Nicht selten führen diese Eingänge in 
einen gemeinsamen Vorraum, von welchem Abgänge und/oder Treppen 
in den Hauptraum und auf die Frauenempore führen.

Fast immer lassen sich an der (vom Eintretenden aus gesehen) rechten 
Laibungsseite des Türpfostens des Haupteingangs Löcher für eine Mesusa 
finden. Hierbei handelt es sich um eine Kapsel, in welcher ein kleiner 
gerollter Pergamentstreifen mit dem Text aus dem 5. Buch Mose 6, 4-9 
und 11, 13-21 steckt. Die Mesusa und deren Inhalt sollen an die Allge-
genwart Gottes erinnern. Deshalb berührt beim Eintreten in die Synagoge 
oder in einen Innenraum jeder Jude die Kapsel. Die Mesusa wurde an fast 
allen Türzargen eines Hauses angebracht. Beweise hierfür findet man auch 
heute noch an alten erhaltenen Innentürzargen. Beispielsweise konnten 
Befestigungslöcher in den Rahmenkonstruktionen im jüdischen Gemein-
dehaus in Hagenow oder an den erhaltenen Türzargen von Stavenhagen 
und Boizenburg gefunden werden.

Die Fenster der meisten Synagogen bestanden aus Holz mit Sprossen. Der 
obere Fensterabschluss wurde meist von einem Kämpferholz mit einem 
geraden, geschwungenen oder rundbogenförmigen Sturz gebildet. Erst 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Synagogenfen-
ster nachweislich auch mit Metallrahmen und Metallsprossen hergestellt. 
Meist waren dann die Sturzsprossen in der Form eines halben Speichen-
rades konstruiert. Besondere Auflagen für die Fensterkonstruktion lassen 
sich nicht feststellen. Die Verglasungsart war unterschiedlich. Größtenteils 
wurden zwischen den Sprossen klare, „geschlierte“40 oder bunte Scheiben 
eingepasst; weniger häufig wurden Butzenglasscheiben verwendet. Nicht 

37 So vorgefunden in Hagenow, Stavenhagen und Röbel.
38 Siehe dazu die Beschreibung zum Plauer Aron Hakodesch.
39 Siehe dazu die Synagogen von Krakow am See, Goldberg und Stavenhagen.
40 Geschlierte Fenster sind durchscheinend mit Luftblaseneinschlüssen.
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selten war nur ein Feld der gesamten Verglasungsfläche, zu öffnen.41 Auf-
fallend sind die großen Brüstungshöhen; die einen Ein- bzw. Ausblick un-
möglich machten.42

Als wichtiges Element zur Identifikation einer Synagoge gilt das Misrach-
Fenster. Es befindet sich in der Ostwand, hat eine runde oder ovale Form43 
und ist über dem Toraschrein angeordnet. Seltener wurde die Form des 
„Magen David“ gewählt; in einigen Fällen ist aber die verglaste Fläche 
mit einem Davidstern unterteilt.44 Gegebenenfalls waren bunte Scheiben 
als Füllungen zwischen den Holz- oder Bleisprossen eingesetzt.45 Bei der 
Gestaltung des Misrach-Fensters muss es sich aber nicht immer um eine 
Wandöffnung handeln. Wenn es die Örtlichkeit nicht anders zuließ, wur-
de das Misrach-Fenster als Wandbild auf die östliche Innenwand gemalt, 
wofür jedoch in Mecklenburg keine Hinweise zu finden sind.

Die Türblätter und Zargen der Synagogen bestanden in der Regel aus 
Holz mit Metallbeschlägen.46 Vorwiegend waren alle Türen farbig gefasst. 
Dabei muss zwischen Innen- und Außentüren unterschieden werden. Die 
Innentüren waren unterschiedlich in der Art ihrer Gestaltung und Funkti-
on. Türen, die in den Betsaal führten, waren auffallend in ihrer Gestaltung 
und Größe, sehr oft als kassettierte Holztüren, meist als Rahmenfüllungs-
türen47 gefertigt. Türen in Versorgungs- und Lagerbereiche waren eher 
schlicht und unauffällig.48

Eine Besonderheit in der Synagogenausstattung stellen seit dem 19. Jahr-
hundert Orgeleinbauten dar, die auf eine liberale Gemeinschaft schließen 
lassen, die über ein solides finanzielles Polster verfügen musste, denn eine 
Orgel oder auch ein Harmonium waren teuer. Es lässt sich feststellen, dass 
sich in den kleinen Synagogen von Mecklenburg der Orgeleinbau nicht 
durchsetzte. Bei allen untersuchten Gebäuden konnten keine Hinweise 
gefunden werden, die auf Orgeleinbauten schließen ließen. Lediglich für 
Demmin in Vorpommern ist überliefert, dass nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs ein Harmonium im Gebäudeinneren vorhanden war und bei 

14 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Fenster in der 
Südfassade (2005) 

15 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Misrach-
Fenster (2004)

41 Siehe dazu die Detailzeichnungen von Stavenhagen und Plau am See.
42 Siehe alle untersuchten Synagogenbaubeschreibungen im Unterpunkt Fenster und alle angefertig-

ten Detailzeichnungen.
43 Bei fast allen in Mecklenburg aufgemessenen Synagogen hatte das Misrach-Fenster einen Durch-

messer von ca. 80 cm.
44 Siehe dazu die historischen Schnittzeichnungen der Krakower Synagoge.
45 Nachweisbar in der Glasbeschreibung zu Plau am See.
46 Nachweisbar an allen untersuchten Synagogen.
47 Nachweisbar, da noch vorhanden in Hagenow und Dargun.
48 Dabei wurden die Türhöhen der untersuchten Türen auch viel niedriger konstruiert.

16 Boizenburg, ehemalige 
Synagoge, südlicher Trakt, 
Bodeneingangstür (2007) 
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Gottesdiensten gespielt wurde. Ob dieses Harmonium wirklich von der 
jüdischen Gemeinde stammte oder aber als Lagerware von einem Dem-
miner Bürger in das Haus verbracht wurde, kann archivalisch nicht mehr 
nachgewiesen werden.

Nicht generell an einer Synagoge zu finden und dennoch ab und an auf 
Synagogendächern angebracht, ist die Firststange. Hierbei handelte es 
sich um eine einfache Eisenstange, deren Spitze alle umliegenden Häuser 
überragen sollte. Da es den Juden lange Zeit verboten war, monumentale 
Synagogen zu bauen, wollte man so der Vorschrift aus dem Talmud, dass 
eine Synagoge höher zu bauen sei als die sie umgebenden Häuser, Genüge 
tun. In Mecklenburg konnten nur in der Synagoge von Hagenow eine 
Eisenstange bzw. Vorrichtungen gefunden werden, die als Firststangen 
hätten fungieren können. In Vorpommern wurde in Demmin eine Be-
festigungsöse für eine Eisenstange gefunden. Leider kann deren wirkliche 
Existenz nicht nachgewiesen werden. Für Mecklenburg ist die Existenz 
einer Firststange definitiv für die Synagoge von Gadebusch belegt.49 Diese 
sollte im Mai 1923 von einem Gemeindemitglied verwahrt werden, bis die 
Zukunft der Synagoge geklärt sei.

Der so genannte Chuppa-Stein ist ein Element, welches sich in der Haupt-
sache an süddeutschen Synagogen finden lässt. Es handelt sich hierbei um 
einen bearbeiteten Naturstein, welcher oft neben dem Eingang in die 
Wand eingelassen wurde. Das hebräische Wort Chuppa bedeutet soviel 
wie Trauhimmel. Während in Bayern und im Rheinland diese Trauungs- 
und Hochzeitssteine meist außen im Eingangsbereich der Synagoge einge-
baut wurden, findet man in Mecklenburg nichts, was auf den Brauch des 
„Glaszerschlagens“ vor dem Stein hinweist.50

Entwurfs- und situationsabhängig wurden bei fast jeder Synagoge Neben-
gebäude errichtet. Unabhängig davon, ob sich die Bibliothek der Gemein-
de und ihr rituelles Bad im oder außerhalb des Gebäudes befanden, sind 
Nebengebäude in Mecklenburg-Vorpommern als feste Bestandteile eines 
Synagogenensembles anzusehen. Das Tauchbad, welches im Badehaus 
eingebaut war, hat in den Überlieferungen mehrere Bezeichnungen. Meist 
wird es als Mikwe bezeichnet. Nach dem biblischen Reinheitsgebot ist ein 
Bad vorzunehmen, um religiöse Reinheit wiederzuerlangen, z. B. nach der 

49 Schreiben des Mecklenburgischen Ministeriums vom 15. Mai 1923 an den Amtshauptmann Rein-
hard, Stadtarchiv Gadebusch; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.

50 Am Ende der Hochzeit trinken Braut und Bräutigam aus einem Glas, das der Bräutigam im An-
schluss am Chuppa-Stein zerschlägt zur Erinnerung an die schnelle Zerbrechlichkeit des Glückes 
des Paares und an die Zerstörung des Tempels von Jerusalem und die damit verbundene Trauer.
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Menstruation, nach einer Leichenberührung oder nach diversen Krank-
heiten (3. Buch Mose 15, 5ff; 4. Buch Mose 19, 19; 5. Buch Mose 23, 12). 
Für jüdisch-gläubige Frauen haben diese Vorschriften heute noch volle 
Geltung. Auch männliche Juden haben das Ritualbad zu bestimmten Ge-
legenheiten zu nutzen.51 Durch intensive Suche konnten für Mecklenburg 
in vielen Orten auf der Grundlage von Archivalien jüdische Ritualbäder 
nachgewiesen werden. Die meisten von ihnen sind mittlerweile zerstört. 
Erhalten blieb nur das vermutete Bad in der Synagoge von Boizenburg. 
In Hagenow ist eine Grundwasser-Mikwe in der ehemaligen jüdischen 
Schule nachzuweisen.52

Weitere Nebenbauten, die sich in einigen Synagogenensembles finden las-
sen, sind Laubhütten, Wagenremisen und Ställe. Während man bei den 
Laubhütten von temporären Bauten spricht, die nur am Laubhüttenfest 
genutzt wurden und jedes Jahr ergänzt bzw. erneuert werden mussten, 
waren die Wagenremisen zum Unterstellen des Gemeindeleichenwagens 
gedacht. Beschäftigte eine Gemeinde einen eigenen Lehrer, übernahm die-
ser in der Regel auch das rituelle Schächten. Die Tiere wurden sehr oft in 
einem Stall auf dem Synagogengrundstück gehalten (z. B.  Dargun und 
Plau am See).

Notwendige Toiletten waren meist entweder in einem separatem Gebäude 
auf dem Grundstück untergebracht oder im vorgelagerten Gemeindehaus 
eingebaut. Nur in wenigen Synagogenbauten gab es ursprünglich eine Toi-
lette. Generell steht fest: Alle Gebäude des Synagogenkomplexes wurden 
der jeweiligen Örtlichkeit angepasst, so dass es keine Gesetzmäßigkeiten 
über deren Aussehen, die verwendeten Materialien und ihre Größe gab.

51 Männer sollten z. B. vor den Hohen Feiertagen und vor ihrer Hochzeit ein Reinigungsbad nehmen.
52 Genaue Angaben finden sich in der Beschreibung zu Hagenow.

17 Stavenhagen, ehemalige 
Remise (Foto: Dipl.-Rest.  
Andreas Baumgart, 
Kröpelin, 2004)
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dAs EndE dEr synAgogEn

Die vorhandene Aktenlage belegt, dass mit Beginn des 20. Jahrhunderts, 
infolge des rapiden Mitgliederschwunds der kleinen Gemeinden von 
Mecklenburg, die Synagogen nach und nach ungenutzt blieben und dar-
aufhin geschlossen, vermietet und veräußert wurden. Die wenigen ver-
bliebenen Gemeindemitglieder wurden in der Regel den nächstgrößeren 
jüdischen Gemeindeverwaltungen angegliedert.

„Verschiedene Gemeinden sind aufgehoben worden oder haben, sich ihres 
Hauptzwecks entäußeret, ihre Synagogen verkaufen müssen, weil die zu 
kleinen Gemeinden die Lasten nicht mehr tragen konnten, und es wa-
ren kaum noch mehr als 20 bis 25 Synagogengebäude im Lande gezählt 
worden, von denen außerdem ein Theil anscheinend im Verfall begriffen 
ist. Dass eine Gemeinde ihre Synagoge nicht ohne ministerielles Dekret 
zu dem Ende veräußern darf, um künftig ihre Kultusgebäude zu sein, 
ist in dem Erlaß vom 15. November 1904 ausgesprochen worden.“53

Einen Monat später wurde in einem weiteren Schreiben des Großherzog-
lichen Landesrabbinats bestimmt:

„Die Genehmigung zum Verkauf einer Synagoge wird in der Regel zu erteilen 
sein, wenn die Anzahl der Gemeindemitglieder etwa bis auf 5 zusammenge-
schmolzen ist, der Vorstand den Antrag beim Großherzoglichen Ministerium 
mit der Begründung stellt, daß die Kosten für die Erhaltung der Synagoge 
zu groß sind, und Aussicht auf Vergrößerung nicht vorhanden ist.“54

Die Folgen waren: Die zu klein gewordenen Gemeinden wurden aufge-
löst, die restlichen Mitglieder wurden jeweils in der Nähe vorhandenen 
größeren Gemeinden angegliedert und der Gemeindebesitz der Landesge-
meinde übertragen. Dies galt auch für die Verkaufssummen der Synago-
gen, Grundstücke und Gemeindehäuser. Der Erlös sollte in einen Fond 
übergehen, um gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt Gelder für 
den Neubau weiterer Synagogen zu haben oder aber die vorhandenen 
Friedhöfe zu unterhalten. Im gleichen Schreiben wurde erwähnt, dass es 
1912 nur noch fünf intakte jüdische Gemeinden gab. Diese befanden sich 
in Schwerin, Rostock, Güstrow, Parchim und Stavenhagen. Alle anderen 
jüdischen Gemeinschaften waren entweder zu klein geworden, bestanden 
nicht mehr oder waren mit anderen Gemeinden zusammengeschlossen 
worden. „Wenn z. B. Lübtheen zu Hagenow jetzt gehört oder Neuka-
len zu Dargun … Könnten dagegen z. B. Malchin, Teterow, Neukalen, 

53 Schreiben des Großherzoglichen Ministeriums vom 17. Februar 1912 an den Israelitischen Ober-
rat; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.

54 Schreiben des Großherzoglichen Oberrates, Dr. Silberstein, vom 13. März 1912 an die Gemein-
den;  Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
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55 Schreiben des Großherzoglichen Oberrates, Dr. Silberstein, vom 13. März 1912 an die Gemein-
den; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen, LHA Schwerin, 10.72-1, Nr. 130.

56 Schreiben des Großherzoglichen Landesrabbinats vom 21. Mai 1912; LHA Schwerin, 10.72-1, 
Nr. 130.

57 Schreiben des Großherzoglichen Landesrabbinats vom 28. Mai 1912; LHA Schwerin, 10.72-1, 
Nr. 130.

Dargun, Gnoien (Tessin) zusammengeschlossen werden, so dürfte eher 
etwas für den Kultus zu erreichen sein.“55 Infolge sich stetig verringern-
der Mitgliederzahlen plante der Oberrat in der Folgezeit immer weitere 
Zusammenschlüsse, die mit dem Verkauf der Gotteshäuser einhergingen.

Am 21. Mai 1912 wurde ein weiteres Schreiben des Großherzoglichen 
Landesrabbinats verfasst,56 in welchem auf die Abfrageliste genauer ein-
gegangen wurde. Demnach steht fest, dass in den meisten Gemeinden 
bereits in diesem Jahr kein Kultus mehr gepflegt wurde. Nur in den fol-
genden Städten waren nachweislich noch Synagogen an hohen Feiertagen 
in Benutzung: Crivitz, Dargun, Gnoien, Goldberg, Hagenow, Krakow, 
Malchin, Malchow, Schwan, Stavenhagen, Teterow und Penzlin.

In einem Bewertungsschreiben des Großherzoglichen Landesrabbinats 
vom 28. Mai 1912 sind alle Antworten der jüdischen Gemeinschaften 
aufgelistet, die infolge der Abfrageliste beim Landesrabbinat eingegangen 
waren:57

„Von 37 Gemeinden besitzen 22 Synagogen, die an Sabbaten zu regelmäßi-
gen Gottesdiensten gar nicht benutzt werden, während an Feiertagen, wie 
den hohen Festen, Gottesdienste nur in 8. Gemeinden (Gnoien, Krakow, 
Ludwigslust (?), Malchow, Neubukow, Röbel, Tessin, Waren) abgehalten 
werden. Durch Anschluß verbunden sind die Gemeinden 1) Dargun-Neu-
kalen, 2) Hagenow-Lübtheen, 3) Schwerin-Wismar, 4) Parchim-Neustadt.
Keinen Anschluß schlagen vor, bzw. wünschen// Bützow, Crivitz, Dömitz, 
Hagenow, Lübtheen, Grabow, Penzlin, Plau Neubukow, Röbel, Sül-
ze, Wittenburg, Boizenburg, obwohl außer Neubukow und Röbel ein 
Kultus dort gar nicht gepflegt wird … Trotzdem könnte mit Berück-
sichtigung der Vorschläge der anderen Gemeinden der Anschluß an die 
5 mit Beamten versehenen Gemeinden folgendermaßen vorgeschlagen 
werden (unter Vorbehalt von Änderungen in jeglicher Beziehung)
Anschluß an Rostock
Doberan, Kröpelin, Laage, Marlow, Neubu-
kow, Ribnitz, Sülze, Tessin, Schwaan
an Schwerin Crivitz, Gadebusch, Grevesmühlen, Hagenow, Lüb-
theen, Boizen-burg, Wittenburg, Sternberg, Wismar
an Güstrow Goldberg, Krakow, Plau, Bützow, Warin, Sternberg
an Parchim Dömitz, Grabow, Lübz, Ludwigs-
lust, Neustadt, (Goldberg, Stern-berg) 
an Stavenhagen  Malchin, Teterow, Neukalen, Gnoien, Dargun
Bezirksgemeinden könnten bilden:
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I. Malchow, Röbel, Waren, Penzlin
II. Event. nach Vorschlag der Gemeinde Ludwigslust
Ludwigslust Hagenow, Lübtheen, Wittenburg, Grabow, Dömitz, Neustadt
III. Malchin, Dargun, Teterow, Neukalen, Gnoien.
…
Aus übersichtlicher Zusammenstellung waren noch hervorzuheben, daß von 
Gemeinden mit Synagogen Vermögen besitzen:
Waren 5.636,48 M
Malchin 4.377,00 M
Grabow 2.000,00 M
Goldberg   800,00 M
Röbel   752,00 M
Crivitz   468,00 M ( 3 Familien)
Penzlin   300,00 M ( 1 Familie)

ohne Synagoge
Lübz 8.000,00 M
Sülze 1.500,00 M
Plau  3.900,00 M
Dömitz 6.041,15 M
Kröpelin 1.200,00 M ( 1 Familie)

Keinen Betrag zahlen (Grabow, Lübz, Waren, Ribnitz) …“58

Auf der Grundlage der Abfrage schrieb Justizrat Cohn am 3. Juni 1912 
eine Zusammenfassung des aktuellen Zustands der Gemeinden in Meck-
lenburg-Vorpommern.59 Danach hatten von 21 infrage kommenden 
Gemeinden neun weniger als fünf Mitglieder. In den übrigen zwölf Ge-
meinden war der Großteil der Gemeindmitglieder über 55 Jahre alt. Die 
wenigsten Gemeinden konnten die Kosten für den Synagogenunterhalt 
noch selbst aufbringen. Nach Meinung von Cohn sollte bei einem Syn-
agogenverkauf die dazugehörige Gemeinde unter allen Umständen aufge-
löst werden und die verbliebenen Mitglieder der nächstgrößeren Gemein-
de angegliedert werden. Damit sollten sogenannte „Bezirksgemeinden“ 
entstehen. Der Erlös von einem Synagogenverkauf sollte an die Landesge-
meinde übertragen werden.

So steht fest, dass die Aufgabe und die darauf folgenden Vermietungen, 
Schließungen und Verkäufe einzelner Synagogen eine Folge des gesell-
schaftlichen Wandels der jüdischen Bevölkerung gegen Ende des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts war. Dieser Wandel vollzog sich jedoch 
nur am Anfang des Jahrhunderts freiwillig. Später tat die Machtübernah-
me durch die Nationalsozialisten ihr Übriges. Die Synagogen, die vor dem 

58 Schreiben des Großherzoglichen Landesrabbinats vom 28. Mai 1912; LHA Schwerin, 10.72-1, 
Nr. 130.

59 Schreiben des Justizrats Cohn vom 3. Juni 1912; LHA Schwerin, 10.72-1, Nr. 130.
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9. November 1938 nicht bereits verkauft waren, wurden zumeist in der 
Reichspogromnacht zerstört. Es ist daher erstaunlich, dass zwölf Gebäude 
in Mecklenburg und wenigstens noch eine Synagoge in Vorpommern bis 
heute erhalten blieben. Dies ist vielleicht in der politischen Situation be-
gründet. Die Führung des Staates Israel hat die DDR niemals anerkannt 
und kaum jemand befasste sich mit dem Nachlass der Juden in Mecklen-
burg. Viele Bürger wussten nicht einmal von einer Synagoge in ihrem Ort, 
geschweige denn von einer jüdischen Gemeinde in den Nachbarorten. So 
blieben die heute meist privat genutzten ehemaligen Synagogen unbeach-
tet, was letztlich ihrem Erhalt zuträglich war.
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st A v E n h A g E n

Das nachfolgende Kapitel befasst sich mit 
dem Ensemble der ehemaligen Synagoge in 
Stavenhagen. Im Mittelpunkt der denkmal-
pflegerischen Untersuchung steht die Syn-
agoge.

Das Synagogengebäude wurde verformungs-
gerecht aufgemessen, um die immensen 
Verformungen des Gebäudes näher beur-
teilen zu können und um den Zustand des 
Bauwerks zu dokumentieren. Das Aufmaß 
ist um eine genaue Baubeschreibung des Ge-
bäudes und um eine Befunduntersuchung mittels Archivalien erweitert. 
Hierbei interessiert besonders, ob sich eine Mikwe im Synagogengebäude 
oder innerhalb des Synagogenkomplexes befunden hat.

Da das der Synagoge vorgelagerte Gemeindehaus Ende des 20. Jahr-
hunderts umgebaut wurde, basieren hierzu sämtliche Angaben auf den 
gefundenen Archivalien und auf den Angaben des damals zuständigen 
Architekten, Dipl.-Ing. Hans-Dieter Albrecht aus Stavenhagen. Zum Ge-
meindehaus wurden keine Aufmaße oder Zeichnungen angefertigt.1

Dies trifft auch auf das dritte Gebäude des Ensembles zu, das in den Quel-
len einerseits als Schuppen und andererseits als Remise bezeichnet wird. 
Das Gebäude ist in sich zusammengebrochen und dient im Augenblick 
als Laubtrog.

Um einen Gesamteinblick in das jüdische Leben in der Reuterstadt zu 
erhalten, wird neben der Synagoge auch der jüdische Friedhof mit Hilfe 
der aufgefundenen Archivalien näher beschrieben.

1  Die hierfür notwendige Erlaubnis der Eigentümerin wurde nicht erteilt.

18 Stavenhagen, ehema-
lige Synagoge, Ansicht von 
Nordwesten (Foto: Bet Tfila, 
2001) 
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diE gEschichtE dEr judEn von stAvEnhAgEn

Obwohl bereits vor 1750 jüdische Händler in Stavenhagen ihren Geschäf-
ten nachgingen, finden sich erst um 1750 Hinweise, dass Juden in Staven-
hagen fest ansässig waren. Als Beweis dient hierzu ein Brief vom 25. No-
vember 1750, in welchem der Bürgermeister, die Bürgerschaft und die 
bereits im Ort lebenden Juden bei der Regierung von Mecklenburg wei-
tere Schutzbriefe für zuzugswillige Juden zu verwehren versuchten.2 1769 
waren bereits elf jüdische Familien im Ort ansässig.3 Am 25. September 
1783 kaufte die jüdische Gemeinde ihr Gemeindehaus von dem Bürger- 
und Zimmermeister Gust Domstreich. In der Folgezeit bauten sie ihre 
Synagoge in den Garten des Anwesens.4 1818 lebten 21 jüdische Fami-
lien in Stavenhagen.5 1820 wurde das Holz für die Synagoge geschlagen. 
Das genaue Baudatum ist nicht klar bestimmbar, kann allerdings durch 
dendrochronologische Messung eingegrenzt werden.6 Am 23. September 
1828 wurden 135 Juden in Stavenhagen gezählt.7

Hinweise auf Reformtendenzen innerhalb der Gemeinde gibt ein auf den 
29. April 1843 datiertes Antwortschreiben des Landrabbiners Dr. Hold-
heim auf die Anfrage der Stavenhagener Gemeinde, ob während des Got-
tesdienstes Chorgesang zulässig sei.8 Für dieses Jahr kann auf Grundlage 
der Protokollbücher von Stavenhagen nachgewiesen werden, dass sich 16 
Wohnhäuser in jüdischem Besitz befanden. Bis 1846 stieg deren Anzahl 
auf wenigstens 27. Dabei waren die Neubrandenburger Straße und die 
Malchiner Straße die bevorzugten Wohnstraßen.9 Durch eine Verfügung 
der Großherzoglichen Landesregierung waren die jüdischen Gemeinde-
vorsteher ab 1849 verpflichtet, Geburts- und Sterberegister zu führen.10 
1850 lebten in Stavenhagen 129 Juden.11 1857 waren von 2.415 Einwoh-
nern in Stavenhagen 133 Juden.12 In der Mecklenburgischen Vaterlands-

2  Schreiben vom 25. November 1750, im Fritz-Reuter-Literaturmuseum (FRL), Stavenhagen. Der 
Großteil der zitierten Quellen und Unterlagen aus dem FRL ist eine Loseblattsammlung bestehend 
aus sieben Ordnern. 

3  Ebenda; und Unterlagen vom Rat der Stadt 1264-1989, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
4  Siehe dazu die Beschreibung zur Synagoge und zum Gemeindehaus.
5  Unterlagen vom Rat der Stadt 1264-1989, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
6  Messprotokoll der Untersuchung; siehe Anhang A 008.
7  Großherzoglich Mecklenburg-Schweriner Staats-Kalender, 1829.
8  Antwortschreiben von Dr. Holdheim vom 29. April 1843, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
9  Protokollbuch I, Alt Stavenhagen, Nr. 7; Zusammenstellung aus dem Kreisarchiv Malchin, von 

Herrn Zinke; heute im Kreisarchiv Demmin.
10 Schreiben vom 9. März 1849, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
11 Jebens (1998).
12 Raabe (1857), S. 391.
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kunde heißt es: „Mehrere jüdische Handelsleute machen sehr beträcht-
liche Geschäfte in Landesprodukten, besonders in Wolle.“ 1861 lebten 
schon 145 jüdische Einwohner in 39 Familien in Stavenhagen.13 Am 28. 
März 1861 wurde Herr Bonvit als Religionslehrer und Schächter für die 
jüdische Gemeinde eingestellt.14 Am 15. Mai 1873 schickte die jüdische 
Gemeinde Stavenhagen ein Schreiben an den Herzog, um ihm für ihre 
Gleichstellung zu danken. Damals lebten 21 jüdische Familien in der 
Stadt,15 1880 wohnten in Stavenhagen noch 98 jüdische Personen.16 Am 
1. September 1886 machte der jüdische Lehrer eine Aufstellung der rituel-
len Gegenstände, die in der Gemeinde vorhanden waren.17

Wie überall in Deutschland zogen um 1900 auch die Juden aus Staven-
hagen in die großen Städte oder wanderten aus. So waren hier in den 
90er Jahren des 19. Jahrhunderts nur noch 66 Juden ansässig.18 Rostock, 
Wismar und Städte in Übersee waren die bevorzugten Ziele der jüdischen 
Abwanderer. Von 1895 bis 1900 blieb die Anzahl der Juden in der Stadt 
konstant.19 Im Jahr 1900 waren von den 3.206 Einwohnern Stavenhagens 
57 jüdischen Glaubens,20 1905 waren es noch 3321 und in den Jahren 
1910 und 1913 wurden 32 jüdische Einwohner gezählt, davon elf Zensi-
ten. Ferner wurden eine Synagoge und ein Schächter verzeichnet.22 

1923 waren die notwendigen Reparaturkosten für das Gemeindehaus den 
Stavenhagener Juden zu hoch, so dass diese erwogen, das Haus ohne die 
Synagoge zu verkaufen.23 1925 und 1926 lebten in Stavenhagen noch 31 
Personen jüdischen Glaubens.24 1926 wollten sich die jüdischen Gemein-
den von Dargun und Neukalen den Stavenhagener Juden anschließen.25 
Im selben Jahr wurde die Synagoge das letzte Mal baulich verändert, denn 
schon im folgenden Jahr konnte die Gemeinde die Unterhaltskosten für 
die Synagoge, das Gemeindehaus und den Friedhof nicht länger aufbrin-

13 Rischer (1998), S. 103.
14 LHA Schwerin, Israelitischer Oberrat Nr. 386; vgl. auch Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
15 Schreiben vom 15. Mai 1873, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen. 
16 Jebens (1998).
17 Verzeichnis vom 1. September 1886, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
18 Mecklenburg-Schweriner Staatskalender.
19 Rischer (1998), S. 104.
20 Ebenda; Jebens (1998).
21 Ebenda.
22 Loseblattsammlung FRL Stavenhagen, Schreiben von Günter Pinzke, Gesellschaft zur Klärung of-

fener Vermögensfragen mbH.
23 Loseblattsammlung FRL Stavenhagen, Schreiben vom 7. Juni 1923 an Landesrabbiner Dr. Silber-

stein.
24 Auszug aus einem statistischen Erhebungsblatt- Mitgliederzahlen 1926, Ausstellung in der Synago-

ge Krakow am See; lt. Volkszählliste vom 16. Juni  1925.
25 LHA Schwerin, 10.712-1, Israelitische Gemeinden, Nr. 62, Schreiben vom 18. Oktober 1926; 

Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
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gen und bat um Anweisungen von der Israelitischen Landesgemeinde.26 

1930 lebten unter den 3.692 Einwohnern in Stavenhagen 31 Juden.27 
Am 3. März 1930 wurde beschlossen, die jüdischen Gemeinden von Te-
terow, Dargun, Stavenhagen, Gnoien, Neukalen und Malchin zu einem 
Bezirk zusammenzulegen.28 Daraufhin verabschiedeten die Gemeinden 
Stavenhagen, Teterow und Dargun eine gemeinsame Verbandssatzung,29 
obwohl die Stavenhagener sich gegen den Zusammenschluss mit Teterow 
wehrten.30 Am 22. Juni 1930 trafen sich die Juden aus Dargun, Gnoi-
en, Malchin, Neukalen, Stavenhagen und Teterow im Malchiner Hotel 
„Stadt Hamburg“, um über den Zusammenschluss zu einer Gemeinde zu 
beraten.31

1933 wurde nochmals eine offizielle Registrierung der jüdischen Gemein-
de Stavenhagen verzeichnet.32 Zu dieser Zeit wurde auch hier der Einfluss 
der Nationalsozialisten immer größer, die zum Boykott gegen Juden auf-
riefen.33

1935 lebten in Stavenhagen noch 13 Israeliten in fünf Familien. Am 
22. März 1935 schrieb der Landesverband des Zentralvereins deutscher 
Staatsbürger jüdischen Glaubens Nordwestdeutschland an den Zentral-
verein nach Berlin folgenden Bericht:

„4. Stavenhagen: Wie Ihnen bereits durch den Vorsteher der Israelitischen 
Gemeinde in Stavenhagen mitgeteilt wurde, wird in jeder Parteiversammlung 
durch den Ortsgruppenführer darauf hingewiesen, dass es verboten sei, in jüdi-
schen Geschäften zu kaufen. Der Umsatz der wenigen in Stavenhagen befind-
lichen Geschäfte ist außerordentlich stark zurückgegangen, da die Käufer nicht 
wagen, bei unseren Freunden zu kaufen.“34

Am 9. November 1938 wurde die Synagoge in Brand gesteckt, jedoch von 
einem Nachbarn gelöscht.35 Im folgenden Jahr wurde das Gebäude an den 

26 Schreiben vom 10. Oktober 1927 an die Landesgemeinde, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
27 Rischer (1998), S. 104.
28 Schreiben des Oberrates vom 3. März 1930, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
29 Verbandssatzung vom 29. April 1930, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
30 Schreiben der Israelitische Landesgemeinde vom 18. Mai 1930, Loseblattsammlung FRL Stavenha-

gen.
31 Protokoll vom 22. Juni 1930, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
32 Schreiben von Günter Pinzke, Gesellschaft zur Klärung offener Vermögensfragen mbH, Loseblatt-

sammlung FRL Stavenhagen.
33 Reuterstadt Stavenhagen (1989), S. 32; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
34 Auszug aus der Parchim-Akte, von Frau Ruth Lissner-Burns, Archiv des Vereins Land & Leute in 

Röbel.
35 Reuterstadt Stavenhagen (1989), S. 33; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen. 
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Tischler Dubbert verkauft.36 Zu diesem Zeitpunkt lebten nur noch neun 
Juden in der Stadt.37 Der Großteil der jüdischen Bevölkerung Staven-
hagens war laut den Unterlagen aus dem Fritz-Reuter-Literaturmuseum 
(FRL Stavenhagen) bereits nach Amerika ausgewandert.

Am 27. Mai 1941 erfolgte ein Beschluss des Reichsministers des Inneren, 
die jüdische Gemeinde Stavenhagen in die Reichsvereinigung der Juden 
Deutschland einzugliedern.38 Am 16. Juni 1941 erging diesbezüglich ein 
Befehl der Geheimen Staatspolizei an das Amtsgericht Stavenhagen.39

1942 wurden die verbliebenen neun Juden deportiert und in verschiede-
nen Konzentrationslagern ermordet.40 Laut Erzählungen von Zeitzeugen 
sollen die jüdischen Mitbürger vor ihrer Deportation durch die Straßen 
von Stavenhagen getrieben worden sein. Diese Berichte können aber nicht 
durch Archivmaterial belegt werden.41 1943 wurde der jüdische Friedhof 
offiziell geschändet, teilweise eingeebnet und systematisch zerstört. Dabei 
wurden die vorhandenen Grabsteine umgeworfen oder zerschlagen.42

36 Abschrift des Kaufvertrags, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
37 Jebens (1998).
38 Schreiben des Reichsministeriums des Inneren vom 27. Mai 1941; Loseblattsammlung FRL Sta-

venhagen.
39 Schreiben vom 16. Juni 1941 – Befehl der Geheimen Staatspolizei; Loseblattsammlung FRL Sta-

venhagen.
40 Rischer (1998), S. 106.
41 Aufzeichnungen einer AB-Maßnahme in Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
42 Rischer (1998), S. 106.
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dAs BAuEnsEmBlE

Nach geltenden Vorschriften des LGGEV von 175543 wurde auch die Syn-
agoge von Stavenhagen nicht an einer repräsentativen Stelle, sondern von 
der Malchiner Straße aus nicht einsehbar, in zweiter Reihe errichtet. Ihr 
Baukörper ist geostet und aus der städtebaulichen Anordnung der umlie-
genden Bebauung herausgedreht. Dennoch nimmt die Synagoge auf Grund 
ihrer Größe und ihrer Rückgebäudelage eine besondere Stellung im Stadt-
bild von Stavenhagen ein.

Der Synagoge vorgelagert und direkt an die Straße gebaut, steht das ehema-
lige jüdische Gemeinde- und Lehrhaus, das einerseits den Sichtschutz zur 
Straße bildete und gleichzeitig als Verbindungsbau zur Synagoge diente. 
Dieses Gebäude war das Wohnhaus des Lehrers, Schächters und später auch 
das Domizil anderer Mieter. Es ist Teil einer überwiegend geschlossenen 
Häuserfront in ähnlicher (Fachwerk-)Bauweise. Eine Ausnahme stellt das 
links an das Anwesen anschließende viergeschossige Mehrfamilienhaus aus 
jüngerer Bauzeit dar. Heute verläuft zwischen ihm und dem Gemeindehaus 
ein Weg zur Erschließung der nur vom Hof zugänglichen Wohnungen des 
ehemaligen Gemeindehauses. Ursprünglich musste man durch den Flur des 
Gemeindehauses gehen, um auf das rückwärtige Grundstück zu gelangen. 
Das Gemeindehaus besaß einen hofseitigen Anbau an der nordöstlichen 
Grundstücksgrenze, in dem die Mikwe eingerichtet war. Er wurde im Zuge 

43 Cordshagen (1992), S. 7-9.

19 Stavenhagen, Lageplan (Zeichn.: unbekannt, NS-Zeit) 20 Stavenhagen, Luftbild (Foto: unbekannt, 1966)
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der jüngsten Sanierungsarbeiten am Gemeindehaus abgerissen. Zum En-
semble gehört eine Fachwerkremise oder -schuppen, wie der Bau in den 
älteren Bauakten bezeichnet wurde. Seine Längsfassade verläuft entlang der 
nördlichen Grundstücksgrenze, senkrecht zur Synagogenhauptrichtung.

Des Weiteren ist eine Steinquaderumgrenzung zwischen der Remise und 
der Synagoge angeordnet, deren Bedeutung, Außenmaße und Lage ge-
sondert in den Planunterlagen festgehalten sind. Bei dem Ensemble in 
Stavenhagen bildete die Synagoge das Verbindungsgebäude, welches die 
einzelnen Bauwerke verband, aber auch voneinander abgrenzte.

Der einzige Hinweis auf die Gestaltung der Wegeflächen findet sich in 
einem Gutachten aus dem Jahr 1988.44 Hierin wird beschrieben, dass die 
Wegeflächen um die Synagoge sowie zum hinteren Eingang des „Rab-
binerhauses“ aus Feldsteinen gepflastert gewesen waren. Heute ist davon 
nichts mehr zu erkennen. Auf Grundlage alter, aufgefundener Lagepläne 
gilt aber als sicher, dass entlang der Westfassade immer ein Fußweg vor-
handen war, welcher in den rückwärtigen Garten der Synagoge führte. Ob 
dieser Weg einen Belag hatte und aus welchem Material dieser bestand, 
kann nicht überprüft werden, da heute der Zwischenraum mit Bauschutt, 
Zement und Unrat gefüllt ist. Man kann aber annehmen, dass dieser mit 
Natursteinfindlingen gepflastert und damit dem Fußweg zum Rabbiner- 
oder Gemeindehaus angeglichen war.

44 Gutachten zur „ehemaligen jüdischen Synagoge in Stavenhagen“ aus dem Jahr 1988 von Wolf 
Berkenhoff und Günter Heinz, Archiv des Bauamtes Stavenhagen. Die Verfasserin dankt Frau 
Buchmann, Bauamt Stavenhagen, für die Überlassung der Unterlagen am 30. Juli 2004.

21 Stavenhagen, Malchiner Straße, Lageplan Ensemble (2004) 22 Stavenhagen, Gemeindehaus, Straßenansicht (Foto: Bet 
Tfila, 2001)
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45 Siehe Anhang A 101.
46 Ergebnisse der dendrochronologischen Untersuchung, November 2004; siehe Anhang A 008.
47 Auszug aus der Denkmalliste; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
48 Zeugnisse Jüdischer Kultur (1992), S. 64f.
49 Auszug aus dem Grund- und Hypothekenbuch von 1774 der Stadt Stavenhagen, Sub. Nr. 92 in der Malchiner Straße von dem Zim-

mermeister Gust Dohmstreich, lt. Kaufbrief vom 25. September 1783, MGe Nr. 202, S. 990; siehe Anhang A 101.

diE synAgogE

Adresse: ab 1849 Malchiner Straße 100, Malchiner Straße 38 bis 1933; ab 1934 
bis 1943 Adolf-Hitler-Straße 38, ab 1952 Wilhelm-Pieck-Straße 38 
und ab Mai/Juni 1992 wieder Malchiner Straße 38

Flurstücknummer: 2004: Flur 1, Fl. Nr. 236, im Grundbuch Stavenhagen; 1939: Flurab-
teilung I., Nr. 247, im Grundbuch Stavenhagen Blatt 20545

Bauzeit: um 182046 errichtet
Nutzungsende: 1939 verkauft, anschließend Tischlerwerkstatt
Zerstörung/Beschädigung: am 9. November 1938 in Brand gesteckt, jedoch gelöscht; Ende 1990er 

Jahre Abtrag der Südwand und von jeweils zwei Fachwerkfeldern der 
Ost- und Westwand, da Einsturz drohte

Zustand: in desolatem Zustand erhalten, einsturzgefährdet
Nutzung: leerstehend, 2012 ist geplant, das Gebäude zu sanieren
Gedenken am Ort: Gedenktafeln oder Ähnliches nicht vorhanden
Eintrag in Denkmalliste: 2003/04, „1015. Stavenhagen, Malchiner Straße 38, Wohnhaus und 

Synagoge mit Schuppen“47

23-24 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Ansicht von Westen (Foto: Thomas Ruff, 1992) und Ansicht von Westen (2004) 
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EntstEhung und gEschichtE

„1783 erwarb die ca. 60 Mitglieder zählende Gemeinde ein 26 mal 26 Fuß 
großes Grundstück mit einem 28 mal 39 Fuß großen Garten für 375 Gold-
mark zum Bau einer Synagoge.“48 Die Stavenhagener Judenschaft ist ab 
dem 25. September 1783 Grundstückseigentümerin.49

Am 23. Juni 1786 liehen die Stavenhagener Juden ihr gemeinschaftliches 
Haus „zwischen Daniel Behrendt und Johann …50 gelegen, gegen Ver-
pfändung zinsbar an.“51 Der Geldverleiher war der Gastwirt Georg Krase-
mann. 1842 bestätigte dessen Sohn, dass die Schuld beglichen war.52 Dar-
aufhin wurde ein Vermerk im Stadtbuch beantragt, die Schuldeintragung 
zu löschen. Am 17. April 1788 beliehen die Juden ihr Gemeindehaus und 
ihre Schule erneut, diesmal bei Maurermeister Müller aus Ivenack, der der 
jüdischen Gemeinde 80 Reichstaler lieh,53 die die Gemeinde laut Grund- 
und Hypothekenbuch am 26. Oktober 1789 zurückzahlte.54

1820 wurde das Holz für die Synagoge eingeschlagen. Das genaue Bauda-
tum steht nicht fest, das dendrochronologische Ergebnis grenzt jedoch die 
Bauzeit ein.55 Am 6. Juli 1840 ist ein Vermerk unter Protokoll 3, Rubrik 
des neuen Stadtbuches Stavenhagen, mit folgendem Inhalt zu finden: „Ju-
denschaft hat Haus in der Malchiner Straße 100.“ Dabei ist wahrschein-
lich die Synagoge gemeint, da die Juden das Gemeindehaus bereits 1783 
erstanden hatten.56 1842 beschloss die israelitische Gemeinde den Ausbau 
der Synagoge und lieh sich die notwendige Summe von 500 Reichstalern. 

Am 3. April 1842 wurde vom Maurermeister Müller ein Schuldschein 
über 500 Reichstaler ausgestellt.57 Kurz darauf bestätigten der Bürgermei-
ster und der Rat Stavenhagens, dass die jüdische Gemeinde eine Schuld-
verschreibung bei Müller habe, aber mit keinen weiteren Hypotheken be-
lastet sei. 1845 bestätigte Müller die Rückzahlung des Darlehens.58

50 Grundstücksnummern incl. Eigentümer: Nr. 246 Bäcker Daniel Behrend, Nr. 247 die Gemeinde 
der hiesigen Judenschaft, Nr. 248 Bäckermeister Johann Hissing; persönliche Mitteilung von Tho-
mas Zahn, Stavenhagen, vom 21. Januar 2011.

51 Schreiben vom 9. April 1842, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
52 Ebenda; Nachtrag- Jüdische Gemeinde Stavenhagen, Protokollbuchauswertung, S. 18; ursprüng-

lich Kreisarchiv Malchin, Herr Zinke, heute Kreisarchiv Demmin.
53 Schreiben vom 17. April 1788, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
54 Grund- und Hypothekenbuch von 1774 der Stadt Stavenhagen, MGe Nr. 202, S. 993, Loseblatt-

sammlung FRL Stavenhagen.
55 Ergebnis der dendrochronologischen Untersuchung vom November 2004, siehe Anhang A 008.
56 Protokolle zur 3. Rubrik des neuen Stadtbuches Stavenhagen 1834 bis 1843; S. 177, 182ff; Zusam-

menstellung aus dem Kreisarchiv Malchin, von Herrn Zinke; heute im Kreisarchiv Demmin. 
57 Schreiben a und b vom 3. April 1842, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 002. 

Das Darlehen wurde von der Gemeinde 1845 zurückgezahlt.
58 Schreiben vom 8. April 1842, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; Rückzahlung dort vermerkt.



Stavenhagen46

Am 12. Juni 1843 wurde die Synagogenordnung für Stavenhagen an den 
Oberrat versandt.59 Am 27. September 1853 trat folgende Auflage des 
Israelitischen Oberrates für alle israelitischen Gemeinden des Landes in 
Kraft: „1. Soll im Betreffe der inneren, räumlichen Einrichtung jeder Syn-
agoge, das Frauenchor mit einem Gitter versehen, und die Tribüne des 
Almemors in die Mitte der Synagoge gestellt werden.“60 

Die Gemeinde beschloss am 27. August 1865, alle notwendigen Repara-
turen an der Synagoge vornehmen zu lassen.61 

1906 schloss die Gemeinde eine Brandversicherung für die Synagoge, den 
Stall, den Abort sowie für das Wohnhaus und dessen Anbau ab.62 Eine 
Grundbuchbescheinigung vom 31. Dezember 1918 belegt, dass die Israe-
litische Gemeinde Stavenhagen immer noch als Eigentümerin des Syn-
agogengrundstücks eingetragen war,63 in den Steuerakten von 1920/21 
ist das Siegel der Israelitischen Gemeinde Stavenhagen zu finden. Damit 
kann man mit Sicherheit darauf schließen, dass die Synagoge noch der 
jüdischen Gemeinde gehörte. Die Steuern wurden von Willi Davidsohn 
bezahlt, einem in Stavenhagen lebenden jüdischen Kaufmann.64

Laut Protokoll der Gemeindeversammlung vom 3. November 1923 hatte 
die Gemeinde beschlossen, für die Reparatur der Synagoge und des Ge-
meindehauses einen Kostenvoranschlag einzuholen.65 Der Oberrat ge-
währte am 20. April 1926 einen Zuschuss in Höhe von 100 RM für die 
notwendige Dachreparatur der Synagoge.66

Am 10. Oktober 1927 waren in der Gemeinde Stavenhagen nur noch 
neun männliche Personen jüdischen Glaubens vorhanden, so dass kei-
ne regelmäßigen Gottesdienste im Synagogengebäude mehr stattfinden 
konnten.67 1928 wurde festgestellt, dass auch im folgenden Jahr keine 
regelmäßigen Gottesdienste mehr stattfinden würden.68 Aus dem Sit-
zungsprotokoll vom 20. Januar 1930 geht hervor, dass die Gemeinde die 
Synagoge und deren Einrichtung gegen Einbruch versichern wollte;69 der 
Vertrag wurde am 14. August 1931 abgeschlossen.70

59 Synagogenordnung in Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
60 LHA Schwerin, Sig. 384, S. 40; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen. 
61 Schreiben vom 27. August 1865, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 102.
62 Police vom April 1906, erweitert am 11. April 1907; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe 

Anhang A 005.
63 Grundbuchauszug, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Angang A 101.
64 Steuerbescheinigung von 1920/21, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
65 Protokoll vom 3. November 1923, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
66 Schreiben des Oberrates v. 20. April 1926, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; s. Anhang A 006.
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Laut Ortschronik wurde die Synagoge in der Nacht des 9. November 
1938 angezündet, jedoch von einem Nachbarn gelöscht:

„Nachdem die Einrichtung zerstört, oder, wie es hieß, ‚entweiht‘ worden war, 
sollte sie durch Brandlegung völlig vernichtet werden. Doch der in der unmit-
telbaren Nachbarschaft wohnende Schuhmachermeister Bilisath, dessen Anwe-
sen in höchstem Maße mitgefährdet war, fasste sich ein Herz und löschte den 
Brand.“71 

Am 2. März 1939 wurde die Synagoge für 7.000 RM an den Tischler 
Dubbert verkauft.72 Als erste große bauliche Veränderung durch die Erben 
wurde eine Zwischendecke eingebaut. Spätere Eigentümerin des Grund-
stücks war Elsa Zander, geb. Dubbert.73 In den 1970er Jahren wurde die 
Tischlerei auf Grund des schlechten Bauzustandes nicht mehr genutzt.74 

1988 erfolgte eine bautechnische Dokumentation durch Wolf Berken-
dorff und Günter Heinz. Nach der Wende gehörte das Grundstück der 
Erbengemeinschaft der Famile Dubbert. 

1995/96 wurde eine Notsicherung mit entrindeten Baumständern, Kant-
hölzern, Holzstreben und Schwellhölzern in die ursprüngliche Synagoge 
eingebaut. Während dieser Maßnahme wurden die beiden südlichen Fel-
der der originalen West- und Ostwand, sowie die komplette südliche Au-
ßenwand abgebaut.75 Die ausgedienten Ständer, Streben und Riegel lagern 
seit diesem Zeitpunkt im Inneren des Hauses. Ab 1996 wurde versucht, 
mit der Erbengemeinschaft, der Stadtverwaltung von Stavenhagen und 
der Denkmalbehörde in Schwerin eine Nutzungskonzept für das Bauwerk 
zu finden.76 Seit 1999 ist die Enkelin von Carl Dubbert alleinige Eigen-
tümerin der einstigen Synagoge bzw. des gesamten Ensembles.77 Im Jahr 
2012 soll das Gebäude restauriert werden, wie aus einer persönlichen Mit-
teilung von Herrn Dr. Kreibig vom September 2011 hervorgeht.

67 Schreiben an den Oberrat der Israelitischen Landesgemeinde Mecklenburg-Schwerin, z. Hd. Ru-
bensohn, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.

68 Gemeindeversammlungsprotokoll vom 1. Oktober 1928, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen. 
69 Gemeindeversammlungsprotokoll vom 20. Januar 1930, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
70 Gemeindeversammlungsprotokoll vom 14. August 1931, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
71 Reuterstadt Stavenhagen (1989), S. 33; Zeugnisse Jüdischer Kultur (1992), S. 64f.
72 Abschrift zum Kaufvertrag vom 2. März 1939, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe An-

hang A 007.
73 Laut Grundbuch, Überlassungsbescheinigung im Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
74 Persönliche Mitteilung einer Nachbarin, die nicht benannt werden wollte; Stavenhagen, Juli 2004.
75 Persönliche Mitteilung von Dipl.-Ing. Hans-Dieter Albrecht, Architekt dieser Maßnahme, vom 

5. August 2004.
76 Schreiben vom 23. Mai 1996 an alle Erben, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
77 Laut www.synagoge-stavenhagen.de (30. Oktober 2010).
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ArchivAlischE grundlAgE

Leider konnten bislang keine historischen Pläne aufgefunden werden. Fer-
ner wurden auch keine Hinweise auf den Planer, die ausführende Firma 
oder den Baumeister gefunden. Auch sind in den Archiven keine histori-
schen Fotografien der Synagoge oder des Gemeindehauses zu finden. Die 
einzigen Dokumente, die Rückschlüsse auf die Ausstattung der Synagoge 
zulassen, sind die Inventarbeschreibung für die Brandversicherung und 
eine Mobiliaraufstellung von einem in der Gemeinde tätigen Lehrer aus 
dem Jahr 1886.78

ArchitEktur

Der Baukörper besteht aus einem zweigeschossigen Fachwerkbau mit Zie-
gelfüllungen. Der obere Abschluss des Bauwerks wird von einem Voll-
walmdach gebildet. In ihrer äußeren Form wirkt die Synagoge wuchtig 
und gedrungen. Im Erdgeschoss befindet sich im Osten der Synagogen-
raum, im Westen verläuft das Vestibül mit einer Treppe auf die darüber 
liegende Frauenempore.

Grundfläche
bauzeitlich
 10,35 m  x  11,78 m       =  121,92 m2 

heute (2004)
ca. 10,00 m  x  9,00 m       = 90,00 m2

Umbauter Raum
bauzeitlich
 10,35 m  x 11,78 m  x 5,70 m     =  694,961 m³
 +10,35 m  x 11,78 m  x 6,00 m x 0,5   = 365,769 m³
 -10,35 m  x 3,50 m  x 6,00 m x 0,25 x  2 = -108,675 m³
          =  952,055 m³
heute (2004)
ca. 10,35 m  x 8,60 m x 5,70 m     =  507,357 m³
 +10,35 m  x 8,60 m x 6,00 m x 0,5   = 267,030 m³
 -10,35 m  x 3,50 m x 6,00 m x 0,25   = -54,338 m³
          = 720,050 m³

78 Siehe Abschnitt „Ausstattung und Einrichtung“.
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25 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Nordfassade (2004)
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26 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Westfassade (2004)
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27 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Grundriss Erdgeschoss (2004)
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28 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Querschnitt A–A (2004)
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29 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Längsschnitt 1–1 und Detail Gesimsprofil (2004)
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30 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Inneres nach Osten (2004)
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31 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Fenster- und Türdetails (2004)
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33-34 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Notsicherung (2004)

32 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Schemazeichnung der Notsicherung, Ständerpositionen (2004)
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36-37 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Blick in den Dachstuhl (2004)

35 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Schemazeichnung der ursprünglichen Balkenlage auf der Grundlage einer Zeichnung von 
Wolf Berkendorff und Günter Heinz, 1988 (2004)
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39-40 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Blick in den Dachstuhl, Brandspuren an zwei Balken (2004)

38 Stavenhagen, ehemalige Synagoge, Schemazeichnung der Sparrenlage (2004)
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BAuElEmEntE

Das Äußere der Synagoge war schlicht gestaltet. Bis auf das Misrach-Fenster 
und die etwas größeren, im oberen Fensterbereich segmentbogenförmig aus-
gebildeten Ost- und Nordfenster ließen sich keine Anzeichen für eine sakrale 
Nutzung finden. Bislang unbestätigt ist, ob es für den Toraschrein auf der 
Ostseite einen Erker gab, der vor die Fassade sprang. Da die örtlichen Befun-
de zerstört sind, kann hierzu keine abschließende Aussage getroffen werden.

Ursprünglich gliederten acht vertikale Eichenständer die Ostfassade. 
Durch den 1995/96 erfolgten Abbruch eines Teils der Wand sind heute 
nur noch sechs Ständer erhalten. Diese sind in eine durchlaufende Schwel-
le eingezapft, die auf einem um ca. 10 cm vor die Fassade springenden 
Sockel aus Mauerziegeln aufliegt. Die oberen Enden der Ständer sind mit 
einem umlaufenden Rähm verzapft und mit Holznägeln gesichert. Die 
Fassade ist horizontal viermal mit Brust- und Kopfriegeln unterteilt. Die-
se liegen jeweils auf einer Höhe und sind durch Zapfverbindungen mit 
den Ständern zusammengeschlossen. Jede Verbindung wird zudem durch 
einen Holznagel gehalten. In den Außenfeldern wurden zur Aussteifung 
leicht gebogene Fußstreben montiert, die jeweils in die Schwelle und in 
die Eckständer eingezapft und mit Brust- und Kopfriegel überblattet sind. 
Es ist anzunehmen, dass das fehlende südliche Wandfeld ebenso aufgebaut 
war wie das nördlich vorhandene.

Die je Feld fünf unterschiedlich hohen Mauerwerksausfachungen wurden 
mit Ziegelmauerwerk in einem unregelmäßigen Läuferverband hergestellt. 
Die Ziegel sind handgefertigt und unterschiedlich in ihren Abmessungen: 
Diese belaufen sich auf 27-28 cm Länge zu 14-14,4 cm Breite und eine 
Höhe von 6,8-7,3 cm.

ostfAssAdE

41-42 Stavenhagen, ehema-
lige Synagoge, Rekonstruktio-
nen der Ost- und Südfassade 
((Umzeichnung auf der 
Grundlage einer Zeichnung 
von Wolf Berkendorff und 
Günter Heinz, 1988)
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Drei der ursprünglich vier Öffnungen in der Ostwand sind heute noch 
vorhanden. Es handelt sich hierbei um das runde Misrach-Fenster, eine 
Öffnung unterhalb des Misrach-Fensters und ein hochrechteckiges Holz-
fenster mit einem segmentbogenförmigen Abschluss im linken Wandbe-
reich. Dieses hatte ein mittig angeordnetes Kämpferholz. Die beiden so 
entstandenen Fensterfelder wurden anfangs mit jeweils zwei Drehflügeln 
geöffnet. Geschlossen gehalten wurden die Flügel mit einfachen Reibern. 
Das Kämpferholz, die Verglasung und die Sprossenunterteilung fehlen 
heute. Allerdings sind die aufgesetzten L-förmigen Metallbänder, die in 
den Ecken der Rahmenkonstruktion aufgenagelt wurden, noch teilwei-
se zu erkennen. Die Sprossen in den Drehflügeln waren aus Blei. Diese 
Schlussfolgerungen konnten getroffen werden, da ein gut erhaltener Fen-
sterflügel aus der Südwand im Inneren der ehemaligen Synagoge lagert 
und von diesem eine Detailzeichnung angefertigt werden konnte.

Das Misrach-Fenster ist in der Fassadenmitte über der mittleren Wand-
öffnung eingebaut. Während es zur Erbauungszeit aus einem komplet-
ten Holzrahmen bestand und von einem Holzflügel mit Bleisprossen in 
der Form eines Davidsterns untergliedert wurde, ist heute nur noch der 
Grundrahmen in der Fassade vorhanden. Der Fensterflügel und die Spros-
senunterteilungen in Form eines Davidsterns liegen, wie die abgebauten 
Holzteile der Ostfassade, in der Synagoge. Zur Verdeutlichung der ur-
sprünglichen Fensteroptik wurde vom Misrach-Fenster eine Teilrekon-
struktionszeichnung im Maßstab 1:10 angefertigt (siehe Abb. 46).

Über das Aussehen der mittleren Wandöffnung können keine Aussagen 
getroffen werden. Die 1988 angefertigte Rekonstruktionszeichnung (siehe 
Abb. 41) sieht ein Fenster vor, das ebenso weit herunterreicht wie die 
benachbarten – eine eher unübliche Lösung. Wahrscheinlicher ist, dass 
die Stavenhagener Fassade der Ostfassade der Darguner Synagoge ver-

43-44 Stavenhagen, ehema-
lige Synagoge, Rekonstruktio-
nen der West- und Nordfas-
sade (Umzeichnung auf der 
Grundlage einer Zeichnung 
von Wolf Berkendorff und 
Günter Heinz, 1988)
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gleichbar gestaltet war mit einem Aron Hakodesch-Erker unterhalb des 
Misrach-Fensters.

Auf dem Rähm der Ostfassade sind die Zerrbalken aufgekämmt. Nach 
1938 wurde im rechten Feld neben dem Mittelfeld ein Durchbruch für 
eine Außentür eingepasst. Diese ist auch auf einem alten Innenraumfoto 
zu erkennen.79 Ferner belegen dies funktionslose Zapflöcher, der fehlende 
Riegel und die Einschnitte in den beiden die Tür rahmenden Ständern. 
Das Türblatt der Öffnung ist heute nicht mehr vorhanden.

Im Gegensatz zur Ostfassade gliederten auf der Westseite ursprünglich 
neun vertikale Eichenständer die Fassade. Heute sind es nur noch sieben. 
Sie sind wie die der Ostfassade in die auf dem Sockel liegende Schwelle 
und in das Rähm eingezapft. Die horizontale Unterteilung und Ausstei-
fung der Fassade sind ebenfalls der Ostseite entsprechend gelöst.

Aus den Befunden geht hervor, dass in die Fassade drei Holzfenster einge-
baut wurden. Da im Brüstungsbereich der derzeitigen Obergeschossfen-
ster deutlich sichtbare Zapflöcher in den Ständern vorhanden sind (sie-
he Abb. 26 und 43), welche keinerlei Funktion haben, kann man davon 
ausgehen, dass die gegenwärtigen Fenster zu einem späteren Zeitpunkt 
eingebaut bzw. dass evtl. die ursprünglichen Fensterflächen nach dem 
Hausverkauf verändert wurden. Aktuell (2004) sind nur noch zwei der 
drei anzunehmenden Fenster vorhanden. Es handelt sich hierbei um 
hochrechteckige Holzfenster mit einem mittig angeordneten Kämpfer. 
Die beiden Fensterfelder werden von jeweils zwei Drehflügeln unterteilt, 

wEstfAssAdE
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welche nach außen aufschlagen. Geschlossen werden die Flügel mit ein-
fachen Reibern. Die Verglasung fehlt vollständig. Anzunehmen ist aber, 
dass eine Einfachverglasung eingebaut war. Die Fensterrahmen werden 
zudem mit schlichten, aufgesetzten L-förmigen Bändern aus Eisen in den 
Ecken zusammengehalten. Die Eckverbindungen der Fensterrahmenteile 
sind miteinander verzapft. Die Befestigung der Verglasung und die Schei-
benunterteilung mit waagerechten und senkrechten Sprossen waren ur-
sprünglich aus Blei hergestellt. Auch im Rähm der Westfassade sind die 
Zerrbalken der Decke eingekämmt.

Da die Südfassade im Zuge der Sicherungsmaßnahme vollständig abge-
baut wurde und im Synagogeninnenraum lagert, kann sie nur anhand 
einer Rekonstruktion aus dem Jahr 1988 vorgestellt werden. Von einer 
Bestandsbeschreibung wird bewusst abgesehen. Hierzu fehlen eindeuti-
ge Befunde. Heute ist die Fassadenseite gesichert und provisorisch durch 
Holzständer als Geschossständer, Größe 14 x 14 cm, gebildet, welche mit 
Holzfaserplatten zum Außenraum beplankt sind.

Zehn Eichenständer bilden die vertikalen Elemente der Nordfassade (sie-
he Abb. 44), die wieder in die durchlaufende und, auf einem 10 cm vor-
springenden Sockel aufliegende Schwelle, eingezapft sind. Die rechte un-
tere Eckkonstruktion wird von Feldsteinquadern gebildet. Sie dienen als 
Verbindungsglied zwischen dem Sockelmauerwerk und dem Untergrund 
aus Erdreich. Jeweils das obere Ende der Ständer ist in ein durchlaufendes 
Rähm eingezapft und mit Holznägeln fixiert. Die Fassade ist horizontal 
viermal mit Brust- und Kopfriegeln unterteilt, die durch Zapfverbindun-
gen und Holznägel mit den Ständern verbunden sind. Sie lassen jeweils 
fünf unterschiedlich hohe Mauerwerksausfachungen entstehen. In den 
Außenfeldern verlaufen leicht gebogene Fußstreben, die jeweils in die 
Schwelle und in den Außenständer eingezapft und mit einem Brust- und 
einem Kopfriegel überblattet sind. Die Fenster der Nordfassade sind alle 
bauzeitlichen Ursprungs. Sie bestehen aus drei großen Holzfenstern, de-
ren oberer Abschluss von einem Segmentbogen gebildet wird. Alle Fenster 
haben eine hochrechteckige Form und sind mit einem mittig angeord-
neten Kämpferholz versehen. Die beiden so entstandenen Fensterfelder 
verfügen über jeweils zwei Drehflügel, welche nach außen aufschlagen. 
Die ursprünglich vorhandene Einfachverglasung fehlt heute. Die Rah-
meneinzelteile wurden mit aufgesetzten L-förmigen Bändern aus Eisen in 
den Ecken zusammen gehalten. Als Fensterunterteilung und Scheibenhal-
terung (pro Flügel zwölf Felder) fanden senkrechte und waagerechte Blei-
sprossen Verwendung. Diese waren zusätzlich mit gedrehten Eisenstäben, 
Ø 5 mm, zur Aufnahme der Windlasten horizontal bewehrt. Teilweise 
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wurden die Flügel nach dem Verkauf der Synagoge durch den Tischler 
mit Holzfüllungen zugesetzt. 

Im mittleren Ständerfeld befindet sich direkt unter dem Rähm ein klei-
nes hochrechteckiges Holzfenster, dessen einzelner Drehflügel nach außen 
aufschlägt. Die Konstruktion und die Lage des Fensters in der Fassade 
lassen auf ein Zugangs- und Lüftungsfenster für den Dachraum schließen. 
Auch bei diesem Fenster besteht die mittlere Sprossenteilung aus einer mit 
einem Eisenstab bewehrten Bleisprosse, welche heute noch fragmentarisch 
zu sehen ist. Alle sich in dieser Fassade befindlichen Fensterflügel werden 
durch einfache Fensterreiber geschlossen. Im Rähm der Nordansicht sind 
die Balkenstummel des Endfeldes der Erdgeschossdecke eingekämmt.

An keiner Fassadenseite ist Schmuck, sind Inschriften oder ist eine Bema-
lung zu finden. Teilweise sind noch deutlich die ursprünglichen Zimmer-
mannszeichen erkennbar. Ein schräg auf die Deckenbalken aufgenageltes 
Gesimsbrett bildete den Abschluss zum Außenraum im äußeren Über-
gangsbereich von der Wand zum Dach. Über diesem war eine Traufbohle 
mit eingelassenen Rinnenhaken angeordnet. Die Rinne bestand aus Zink, 
fehlt heute aber an allen vier Fassadenseiten. Die Fallrohre bestanden 
ebenfalls aus Zink. Nur ein Fallrohr ist noch fragmentarisch vorhanden. 
Es war ein konstruktiver Dachüberstand von ca. 20-25 cm an allen vier 
Schauseiten vorhanden.

Ursprünglich war der Haupteingang im Süden angeordnet. Man gelangte 
durch eine klassizistisch anmutende Außentür (siehe Abb. 14) in den In-
nenbereich des Bethauses. Das Vestibül wurde von einem 2,20 m breiten 
Flur entlang der Länge der Westfassade gebildet. Dieser räumliche Über-
gang hatte mehrere Funktionen: Zum einen diente er zur Erschließung 
des Hauptraumes. Zum anderen hatte dieser Zwischenraum eine akusti-
sche Funktion, als Übergang von „laut“ zu „leise“.

Des Weiteren gelangte man vom Vestibül über eine Holztreppe auf die 
Frauenempore. Damit war eine praktische Trennung von Frauen und 
Männer innerhalb der Synagoge möglich.

Gegenüber der Haupteingangstür diente eine schlichte Holztür zum Gar-
ten als Nebeneingang und ermöglichte den Frauen einen gesonderten Zu-
gang. Ob sich innerhalb des Vestibüls eine weitere Trennung befand, ist 
aktuell bauforscherisch nicht nachzuweisen. Ferner lassen sich im Vesti-
bül auch keine Jahreszahlen, Halterungen für Waschbehälter, Befestigun-
gen für etwaige Einrichtungsgegenstände oder für die sicher vorhandene 
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Spendenbüchse mehr finden. Es ist anzunehmen, dass mögliche Hinweise 
darauf beim Abtragen der beiden östlichen und westlichen Wandachsen 
bzw. beim Abbau der Südfassade zerstört wurden.

Die Toiletten befanden sich in Stavenhagen nachweislich außerhalb der 
Synagoge im Gemeindehaus und konnten nicht direkt aus dem Vestibül 
erreicht werden. Um diese nutzen zu können, musste man über den Zwi-
schenhof zum Gemeindehaus gehen.

Das Gebäude weist, trotz seiner starken Verformungen, keine Rissbildun-
gen infolge von Setzungen o. Ä. auf. Auch sind nur leichte Mulden und 
kleinere Sockelausbrüche erkennbar. Damit kann man festhalten, dass der 
Baugrund im Synagogenbereich trotz eines nachweisbar hohen Grundwas-
serspiegels insgesamt gut und tragfähig scheint. Bei der Beurteilung muss 
allerdings eingeräumt werden, dass nur die sichtbaren Bodenabschnitte 
beurteilt werden konnten. Der Bereich unterhalb der Holzlagerfläche im 
Erdgeschoss war nicht einseh- bzw. überprüfbar.

Die gesamte Bodenfläche befindet sich auf einem Niveau. Es sind keine 
Stufen zu finden, die auf einen tiefer liegenden Bereich des Synagogen-
hauptraumes schließen lassen. Vermutlich hatte man bewusst keinen Ab-
satz vorgesehen, da dieser in Folge des hohen Grundwasserspiegels sicher-
lich zu Problemen geführt hätte.

In Anbetracht der abgebauten und im Hauptraum des Erdgeschosses 
lagernden Fassadenhölzer, war hier keine Schürfgrabung möglich. Eine 
Grabung im Vestibül hat jedoch gezeigt, dass sich unterhalb der obersten 
quadratischen Ziegelbodenplatten, Pflastergröße ca. 28 x 28 cm, eine wei-
tere Ziegelpflasterschicht befindet. Diese Ziegel weisen eine rechteckige 
Form mit Abmessungen zwischen 26-28 cm x 14,3 x 4,5 cm auf. Die bei-
den Ziegelpflaster sind fast überall durch eine Sandschicht und eine lose 
verlegte Bitumenbahn, in einem Abstand von ca. 10-12 cm, voneinander 
getrennt. Es finden sich aber auch Flächen, bei denen die Platten direkt 
aufeinander verlegt wurden. Um die Originalität des Oberbodens zu be-
stätigen, wären Standspuren der Bima, des Aron Hakodesch oder etwaiger 
Einrichtungsgegenstände sehr hilfreich. Diese sind durch die Holzlagersi-
tuation nicht erkennbar.

Im Innenbereich der Synagoge befand sich lediglich eine parallel zur West-
fassade verlaufende Innenwand, die das Vestibül vom Betraum trennte. 
Sie wurde als ca. 20 cm dicke Fachwerkwand errichtet, befand sich ur-
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sprünglich in einem Abstand von 2,16-2,20 m von der Innenseite der 
westlichen Außenwand und verlief von Nord nach Süd. Wo sich exakt 
die Eingangstür in den Hauptraum befunden hat, ist nicht mehr nach-
zuweisen. Man kann aber davon ausgehen, dass sie sich gegenüber dem 
Aron Hakodesch und damit annähernd in der ursprünglichen Wandmitte 
befunden haben wird.

Die Ständerwand war folgendermaßen aufgebaut: Auf dem Boden liegend 
befand sich ein Schwellholz mit einer Höhe von ca. 22 cm. Auf diesem 
stehend wurden die Ständer mit den Abmessungen 22 x 21 cm, jeweils in 
den Achsen der Außenwandstützen (Ost und West), eingezapft. In den 
Außenfeldern zur Nord- und Südwand waren Geschossstreben eingebaut, 
welche die Konstruktion aussteiften. Diese waren mit dem innen liegen-
den Schwellholz und dem Hauptdeckenbalken verzapft und mit Holznä-
geln fixiert. In der Wand waren jeweils zwischen den Ständern Brust- und 
Kopfriegel eingezapft. Den oberen Wandabschluss bildete ein Tragbalken. 
Auf diesem kämmten die Deckenbalken der darüber liegenden Frauenem-
pore auf.

Die Ständer, Streben und Riegel bestanden aus Kiefernholz. Auf die Zie-
gelfüllungen wurden ein dünner Bandelputz aus Kalk und ein weißer 
Deckanstrich aufgebracht. Sowohl die Holzteile, als auch die Ziegelfüllun-
gen waren im Bereich des Vestibüls auf Brüstungshöhe mit einer Schablo-
nenmalerei verziert, deren Randkanten auf ca. 1,15-1,35 m ab Oberkante 
des Erdgeschossfußbodens lagen.

Es kann nachgewiesen werden, dass kurz nach dem Verkauf des Gebäudes 
an den Tischler dieser die Innenwand um etwa einen Meter in Richtung 
des ursprünglichen Hauptbetraumes versetzte. Dabei wurde die bestehen-
de Trennwand zweitverwendet passend zugeschnitten, was einer Teilzer-
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störung gleich kommt. Dennoch blieben bis heute Reste der einstigen 
dunkelgrauen Schablonenmalerei erhalten.

Der Aufbau der Außenwände stellt sich folgendermaßen dar: Ein Außen-
ziegel bildet die erste Wandschicht. Es folgt eine ca. 2 cm starke Putz-
schicht als Verbindung vom Außenziegel zu einer weiteren 4 cm breiten 
quadratischen Ziegelplatte. Die abschließende Schicht zum Innenraum 
bildete ein ca. 2 cm dicker Lehm-Kalkputz mit einem dazwischen-liegen-
den Strohgeflecht, auf welchem die Fassungen aufgebracht waren. In der 
Synagoge sind nur noch wenige Fachwerkfüllungen vollständig erhalten.

Wie schon erwähnt, befand sich auf der Galerie über dem Vestibül ein abge-
trennter Frauenbereich, um dem Gebot der Geschlechtertrennung zu genü-
gen. Die Empore gestattete den Einblick in die Männersynagoge, so dass die 
Frauen mit direkter Blickbeziehung am Gottesdienst teilnehmen konnten. 
Die Galerie kragte um etwa einen Meter in den Männerraum. Ursprüng-
lich verlief die Galerie entlang der gesamten Westfassade. Davon zeugen 
unter anderem noch heute vorhandene Zapflöcher in den Außenwand-
ständern. Heute (2004) ist die Galerie nur noch auf einer Länge von ca. 
5 m ab der Innenkante der Nordwand vorhanden.

Die Tragkonstruktion für den Galerieboden wird von Holzbalken gebil-
det, welche einerseits auf der Trennwand des Erdgeschosses aufliegen und 
andererseits an die Ständer der Westfassade gezapft sind. Auf die Tragkon-
struktion der Balken wurde ein Holzbretterboden, Höhe ca. 3,2 cm, mit 
handgeschmiedeten Eisennägeln genagelt. Die Verlegeart der nur noch 
wenigen vorhandenen Bretter und die Anschlüsse dieser zur westlichen 
Außenwand und in Richtung der ehemaligen Brüstung lassen darauf 
schließen, dass dies der ursprüngliche Belag ist.
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Als Absturzsicherung zum Hauptraum diente eine Holzbrüstung, die 
ebenfalls als Holzkonstruktion ausgeführt war. Hierzu sind vor Ort ein-
deutige Zapflöcher in den Außenständern der Nordansicht zu erkennen. 
Es ist anzunehmen, dass auch die Füllungen der Ständerwandbrüstung 
mit Ziegeln ausgemauert und mit einem Bandelputz, nebst einer weiß-
grauen Fassung versehen waren. Zumindest deuten Schattenbilder auf der 
Nordwand darauf hin. Die ursprüngliche Höhe der Fachwerkbrüstung 
betrug 80 cm über der Oberkante des Fertigbelages der Galerie. Mit der 
Nutzung des Hauses durch den Tischler war zeitweise gar keine Brüstung 
mehr vorhanden. Teilweise war nur eine Gitterkonstruktion aus Holz in 
einer Höhe von ca. 85 cm als Absturzsicherung entlang der Empore und 
der Treppe montiert (siehe Abb. 52). Teile dieser Balustrade finden sich 
noch heute als Reste im Inneren der Synagoge.

Eine Übergangswölbung von der Wand zur Decke, wie die im Bereich 
der Männersynagoge, war nicht vorhanden. Die Galerie war bis zum Dek-
kenabschluss des Hauptraumes offen. In einer Auflage des Israelitischen 
Oberrates vom 27. September 1853 ist zu lesen, dass die Frauenemporen 
mit einem Gitter versehen werden mussten.80 Dies lässt auf einen Sicht-
schutz, eventuell in Form eines Gitters aus Holz oder Metall, schließen. 
Befunde hierfür fehlen heute allerdings.

Ein Gutachten im Bauamt von Stavenhagen aus dem Jahr 1993 belegt, 
dass der ursprüngliche Aufgang zur Empore im südlichen Eingangsbereich 
angeordnet war. Erst nachdem 1939 der Gebäudeeigentümer wechselte, 

80 Schreiben des Landesdenkmalamtes Schwerin aus dem Jahr 1993; Loseblattsammlung FRL Sta-
venhagen; siehe dort auch Schreiben des Israelitischen Oberrates vom 27. September 1853; siehe 
Anhang A 003.
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soll die Treppe zum Obergeschoss ins nördliche Vestibül verlegt worden 
sein. Da mittlerweile beide Wandfelder der Ost- und Westwand sowie die 
Südwand fehlen, sind keine Gebrauchsspuren zu finden, die diese Aussa-
ge bestätigen. Dafür spricht, dass die Brüstungsbemalung im Erdgeschoss 
entlang der Westfassade hinter der jetzigen Treppenanlage durchläuft. 
Dagegen spricht allerdings, dass die Wangenanschlüsse im Obergeschoss 
an die Deckenbalken der Frauenempore die gleichen handgeschmiedeten 
Eisennägel als Befestigungsmaterial zeigen wie der originale Bretterboden 
der Empore. Dieses deutet also eher auf die ursprüngliche Lage der Trep-
pe hin. Eine eindeutige Aussage, die die Zweitverwendung der Treppe 
bestätigt, kann somit nicht getroffen werden. Im Obergeschoss ist noch 
heute an der Austrittsstufe eine mit senkrechten Holzbrettern verkleidete 
Pendeltür angebracht, die die gleiche Höhe hatte wie die gitterförmige 
Absturzsicherung des Treppenaufgangs.

Wie die Galerie gefasst war, ob ein Schmuckanstrich vorhanden oder ob 
hier eine feste Bestuhlung eingebaut war, lässt sich auf Grund der feh-
lenden Wand- und Bodenoberflächen nicht mehr nachvollziehen. Rück-
schlüsse sind hier ausschließlich durch die nachfolgende Beschreibung 
zum Inventar bzw. durch Vergleiche zu Synagogeneinrichtungen aus an-
deren Orten zu treffen.

Besonders zu erwähnen sind zwei gedrechselte Säulen aus Eichenholz, die 
laut einem Baugutachten von Wolf Berkendorff und Günter Heinz von 
1988 (im Bauamt Stavenhagen einsehbar) die Empore im Kragbereich ab-
stützten. Da die Stützen aus Gründen der Standsicherheit nicht notwendig 
waren, sind diese vermutlich eine Anlehnung an die beiden Säulen des Je-
rusalemer Tempels Jachin und Boas. Später wurden sie beim Einzug der 
Zwischendecke durch den Tischlermeister als Unterstützung des Längs-
unterzuges verwendet. Diese Säulen konnten nicht aufgefunden werden. 
Eventuell liegen sie unter den lagernden Ständern im Erdgeschoss oder 
wurden mittlerweile aus dem Bau entfernt.

Die Deckentragkonstruktion wird von Holzbalken gebildet. Ihre Haupt-
spannrichtung ist von Ost nach West. In der Mitte sind die Träger an den 
Überzug des Daches gehängt. In den Randfeldern der Nord- und Südseite 
ändert sich die Konstruktion und damit die Tragrichtung. Hier sind Bal-
kenstummel mit dem Randbalken der Hautträger verbunden. Zur Traufe 
hin kämmen diese dann um ca. 2 cm in das darunterliegende Rähm ein.

Der Verbund der einzelnen Rähmhölzer untereinander erfolgt durch Ha-
kenblattverbindungen. Auffallend ist, dass sämtliche Deckenbalken in der 
Mitte bzw. in ihren Drittelpunkten Zapflöcher in Richtung Innenraum 
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haben. Es sind jedoch keine Hölzer nach unten abgestrebt bzw. Ständer 
vorhanden. Vermutlich waren die Zapflöcher zum Befestigen der Gewöl-
bekonstruktion gedacht. Hier gibt es allerdings einige Unstimmigkeiten, 
da die notwendigen Gegenzapfen in den Wandständern fehlen. Teilweise 
treffen die vermuteten Gewölbehölzer auch nicht auf einen Ständer, so 
dass die Hölzer horizontal in die Deckenuntersicht eingezapft und auf der 
anderen Seite frei tragend bzw. ohne konstruktive Verbindung an die ver-
tikalen Mauerwerksgefache angelehnt gewesen wären. Befestigungslöcher 
für einen waagerechten Streichbalken konnten ebenfalls nicht gefunden 
werden. Des Weiteren sind keine Holznägel als Schlupfbefestigung in den 
Balkenstummeln oder in den Deckenbalken vorhanden.

Auf der Innenseite der Nord-, Ost- und Südwand des Hauptraums war 
ein verputztes Gewölbe konstruiert, dessen Gewölbeansatz zum Teil noch 
in der nordöstlichen Ecke der Innenwand sichtbar ist.

Die Felder zwischen den Deckenbalken des Hauptraums und im Be-
reich über der Empore waren geschlossen – mit welchem Material ist 
nicht mehr abzuleiten; als denkbar erscheint ausgeglühter Sand auf einer 
Trennlage aus Pappe und darunter eine Holzschalung. Ferner sind keine 
Lehmstakeneinschübe in den Deckenbalken vorhanden, so dass eine abge-
hängte Decke oder ein seitlich an die Deckenbalken angelaschtes System 
und nicht nur eine eingeschobene Konstruktion vorhanden gewesen sein 
muss. Die ursprüngliche Deckenuntersicht wurde sicher von einem Putz 
mit einem weißgrauen Anstrich gebildet. Die Fassungszusammensetzung 
der Deckenoberfläche kann jedoch nicht mehr bestimmt werden, da der 
gesamte Deckenputz und die Gewölbekonstruktion fehlen.

Im Bereich des Misrach-Fensters wurde die Deckenkonstruktion ausge-
nommen bzw. diese um das runde Fenster herum gewölbt. Im Bereich 
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der Frauenempore war keine Gewölbeausbildung vorhanden. Auch gab 
es hier kein Stuckgesims. Der Übergang Wand/Decke war hier rechteckig 
geformt.

Von der nach 1939 eingebauten Balkenlage zwischen dem Erdgeschoss 
und Obergeschoss ist bis auf den Streichbalken entlang der Ostfassade 
nichts mehr zu sehen. Ein Innenfoto von Thomas Ruff (siehe Abb. 56) aus 
dem Archiv des Jüdischen Museum Rendsburg und Dr. Bamberger-Haus 
lässt erahnen, wie der Raum einst horizontal unterteilt war. Durch den 
Einbau der Zwischendecke entstand eine zweite Arbeits- und Lagerfläche.

Die Dachkonstruktion wird von einem Sprengwerk gebildet. Zwischen 
zwei Traggespärren befindet sich jeweils ein Leergespärre. Insgesamt sind 
drei Hauptgespärrepaare vorhanden, eines in der Dachmitte und jeweils 
eines am Walmanschnittpunkt mit dem First. Die Konstruktion nimmt 
die gesamten Lasten des hohen Vollwalmdaches auf. Die Walmsparren 
sind bzw. waren am Fußpunkt in vorhandene Balkenstummel (entlang 
der Süd- und Nordfassade) gezapft und schifften bzw. schiffteten in den 
Eckbereichen in die jeweiligen Gradsparren ein. Am Firstpunkt sind die 
Sparren paarweise miteinander verzapft. Gesichert werden sie an den Kno-
tenpunkten mit Holznägeln.

Die Sprengwerkstütze ist am Fußpunkt durch ein Spannschloss mit dem 
Tragbalken verbunden (siehe Abb. 28 und 29). Zur Längsaussteifung des 
Traggespärres wurden Abstandspfetten in die Hängesäulen eingezapft, 
wovon nur noch wenige vollständig vorhanden sind. Die fehlenden Höl-
zer sind mutmaßlich unter Feuchtigkeitseinwirkung verrottet. Durch die 
deutlich sichtbare starke Verformung des Daches sind fast alle Knoten-
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punkte in Mitleidenschaft gezogen. Teilweise fehlt die Verbindung mit 
den Anschlusshölzern und damit ein kraftschlüssiger Verbund.

Für die Dachkonstruktion, die Holzbalkendecke und die Traghölzer der 
Wände wurde Eiche verwendet. Abschnittsweise sind an den Zerrbalken 
Brandspuren zu erkennen, die vermutlich aus der Pogromnacht stammen.
Die Dachdeckung besteht aus roten handgefertigten gestrichenen Biber-
schwanzziegeln in Kronendeckung. Die Holzdachlatten weisen eine Breite 
von 4 cm und eine Länge von 6 cm auf. Ihre Kanten sind gerundet. Der 
Lattenabstand beträgt durchschnittlich 21-23 cm. Die Latten sind größ-
tenteils verrottet oder fehlen ganz.

In der Synagoge befanden sich ursprünglich vier Türen.81 Das Hauptpor-
tal war in der linken Ecke der Südfassade angeordnet: Sein oberer archi-
travförmiger, horizontaler Rahmenabschluss steht in Verbindung mit zwei 
gedrechselten Säulen, welche in Form zweier Baluster gefertigt wurden. 
Die Tür ist als einflügelige Rahmenfüllungstür mit Innenanschlag herge-
stellt worden. Die beiden Füllungselemente waren jeweils dreimal vertikal 
unterteilt. Somit entstanden zwei gleichgroße Außenflächen und ein klei-
neres Innenfeld.

Die genannten Türelemente waren zur Zeit der Vermessungen im ehe-
maligen Synagogenbauwerk vorhanden. Sie wurden provisorisch zusam-
mengesetzt und im Maßstab 1:10 als Teilrekonstruktion gezeichnet (siehe 

57-58 Stavenhagen, ehema-
lige Synagoge, Einblick in 
das Dach und Inneres nach 
Osten, nordöstliches Fenster 
(2004) 

81 Laut einem Innenfoto von Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin, war auch in der Ostansicht 
einst eine Türöffnung vorhanden. Vermutlich wurde dieser Durchbruch erst nach der jüdischen 
Hausnutzung vorgenommen, leider fehlen weitere Befunde; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.

Türen
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Abb. 31). Dabei fiel auf, dass oberhalb des Türblattes ein großes Füllungs-
teil vorhanden gewesen sein musste, das mit hebräischen Schriftzeichen 
beschrieben gewesen sein könnte, um doch eine Identifikation nach außen 
zu zeigen.82 Dies ist jedoch nur eine Vermutung, da das Füllungsteil nicht 
mehr auffindbar ist.

Das Türblatt hatte zwei aufgenagelte Längsbänder, ein Kastenschloss mit 
einem geschmiedeten Türgriff und ein reich verziertes Schlüsselschild.83 
Leider sind auch das Schild und das Schloss nicht mehr existent. Dem 
Fritz-Reuter-Literaturmuseum liegt eine Fotografie vor, die das ehemalige 
Aussehen des Türdrückers zeigt (siehe Abb. 60).84

Die Farbfassung der Tür war der übrigen Wandfassung der Synagoge an-
geglichen und besteht aus einem blaugrauen Ölfarbanstrich. Zwischen-
zeitlich wurden die Reste der Tür gesichert.

Eine Gartenausgangstür befand sich, von außen gesehen, in der rechten 
Ecke der Nordwand. Sie wurde als einfache Brettertür mit einer rauten-
förmigen Glasöffnung (30  x  30 cm) in einer Höhe von ca. 1,40 m ab 
Oberkante Fertigfußboden hergestellt. Eine einfach gefalzte Zarge bilde-
te die Verbindung des Türblattes zur Wand. Die Drückergarnituren der 
Gartentür waren ebenfalls aus Eisen gefertigt. Die Lage der ehemaligen 
Beschlagrosette ist noch sichtbar. Diese ist aber, wie die Längsbänder, 
nicht mehr vorhanden. Die Tür besaß einen 15 cm hohen Wetterschenkel 
im Bodenbereich. Gefasst war sie analog der Haupteingangstür. Türzarge 

82 Die Tür wird heute im jüdischen Museum von Röbel in der Dauerausstellung gezeigt.
83 Foto des Türdrückers im Nordkurier vom 10. April 1993, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
84 Das Foto wurde kurz vor dem Verschwinden des Türschildes aufgenommen, siehe Abb. 60.
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und -blatt sind nicht mehr eingebaut, sondern liegen stark beschädigt im 
Inneren der Synagoge. Der ursprüngliche, auf der Tür montierte Schloss-
kasten ist noch vorhanden.

Bei der Treppenaufgangstür handelt es sich um eine äußerst schlicht ge-
staltete Brettertür mit aufgenagelten Z-förmigen Holzstreben und aufge-
nagelten Beschlagbändern aus Eisen. Das Türblatt bildete mit der Trep-
peneinhausung aus senkrechten Holzbrettern eine Einheit und fällt im 
geschlossenen Zustand in diese ein. Die einzelne Brettbreite der Blattver-
schalung beträgt ca. 15 cm.

Die Eingangstür in den Synagogenraum ist nicht mehr vorhanden, so dass 
über ihr Aussehen nur wenige Angaben vorliegen. Laut Aussage von Herrn 
Dipl.-Rest. Andreas Baumgart war der Türabschluss im oberen Anschluss-
bereich zur Frauenempore geschwungen und hatte die Form eines „Esels-
rückens“. Ferner war die Tür als eine zweiflügelige Tür hergestellt und 
schlug in Richtung des Synagogenraums auf.85 Laut Auskunft von Herrn 
Baumgart lagerten die beiden Türflügel auf dem Dachboden des ehemali-
gen Gemeindehauses. Anscheinend sind sie jedoch bei dessen Umbauarbei-
ten im Jahr 1998 verlorengegangen.

In der nordwestlichen Raumecke befindet sich ein Kaminzug. Er ist vor 
dem Dachaustritt einmal um ca. 35 cm aus seiner Senkrechten verzogen. 
Ob er aus der Bauzeit stammt, ist ungewiss. Fest steht nur, dass es eine 
Möglichkeit gegeben haben muss, die Synagoge zu beheizen. Dennoch 
lassen sich keine Unterlagen über einen späteren Kamineinbau finden. Die 

85 Persönliche Mitteilung von Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin, vom 8. Oktober 2004.
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Lage des Kaminzugs am Gartenausgang ist jedoch beengt, was einen Ein-
bau während der Erbauungszeit zweifelhaft erscheinen lässt. Auffällig ist, 
dass einer der Rauchrohranschlüsse gegenüber der Ostfassade im Bereich 
der Frauenempore angeordnet war. Der andere Rauchrohranschluss be-
fand sich im Bereich der Männersynagoge (siehe Abb. 27).

AusstAttung und Einrichtung 

Dass die Bänke aus Holz gefertigt waren, zeigt eine noch erhaltene Wand-
lehne an der nordöstlichen Raumecke der Synagoge. Laut Gemeindever-
ordnung konnte jedes männliche Gemeindemitglied je einen Sitzplatz für 
sich und seine Frau erwerben. Bei Umzug oder Beitragsschuld von über ei-
nem Jahr verlor der Nutzer seinen Anspruch auf einen Platz in der Synago-
ge. Die Gemeinde behielt sich Änderungen, z. B. bei einem Umbau, vor.86 
Durch die maximale Anzahl der Familien lässt sich auf die notwendigen 
Sitzplätze schließen. Es mussten mindestens 45-60 Sitze in der Männer-
synagoge vorhanden gewesen sein, damit alle Mitglieder einen Platz hat-
ten. Bezüglich deren Anordnung im Raum kann nur gemutmaßt werden. 
Ebenso unbekannt ist die farbliche Fassung der Bänke, die vermutlich im 
Hauptraum fest eingebaut waren. Auf der Frauenempore waren sicherlich 
keine fest montierten Stühle vorhanden. Auf den Restbodenflächen der 
Frauenempore waren keine Verschraubungen für Bänke auffindbar.

Da es vom Innenraum der Stavenhagener Synagoge keine Aufnahmen 
gibt, sind Aussagen zu Form, Größe und Standort des Toraschreins nur 
bedingt möglich. Um exakt bestimmen zu können, wo sich dieser befun-
den hat, wären Abdrücke im Boden oder Standspuren auf den Fliesen von 
Aussagekraft. Da allerdings die abgebauten Fassadenteile im Inneren des 
Hauptraumes der Männersynagoge lagern, ist ein solcher Befund bislang 
nicht zu belegen. Im Vergleich zu anderen Synagogen87 kann man seinen 
Standort unterhalb oder in direkter Nähe des Misrach-Fensters vermuten.  
Die sichtbaren Zapflöcher in den Ständern der Ostfassade sprechen gegen-
die Existenz eines Erker, wie er in Dargun vorhanden war.

Auch für die Bima wären Standspuren eindeutige Beweise für Ihre Positi-
on im Raum. Da Hinweise hierauf auf Grund der örtlichen Verhältnisse 
nicht zu erbringen sind, liefern einzig die Auflagen des Oberrates Anhalts-
punkte über die Lage des Almemors im Raum.88 Demnach musste „… die 

86 Gemeindestatuten „von den Synagogenplätzen“ § 32-35, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
87 Siehe Beschreibung zu Dargun oder zu Plau am See.
88 Die Auflagen vom 27. September 1853 galten für alle israelitischen Gemeinden in Mecklenburg; 

Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
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Tribüne des Almemors in die Mitte der Synagoge gestellt werden.“ Wie 
die Bima in Stavenhagen ausgesehen hat, ist daraus nicht abzuleiten.

Es muss sich in der Stavenhagener Synagoge mindestens ein Kronleuchter 
als festes Mobiliar befunden haben, da dem Fritz-Reuter-Literaturmuse-
um eine Rechnung über die Reparatur eines Kronleuchters vom 24. Okto-
ber 1859 vorliegt.89 In der Versicherungspolice von 1907 werden dagegen  
fünf Kronleuchter in der Synagoge genannt.

Da es keine Innenaufnahmen aus der Stavenhagener Synagoge gibt, sind 
weitere Aussagen kaum möglich. Als Leuchtmittel dienten Kerzen, wie 
man in sämtlichen Mietverträgen zum Vorderhaus nachlesen kann. Außer-
dem wird die Gemeinde, wie üblich, über ein Ner Tamid („Ewiges Licht“, 
2. Buch Mose 27, 20) und vermutlich auch über einen Chanukkaleuchter 
verfügt haben, die jedoch in den Quellen nicht erwähnt werden.

Einen Beschneidungs- oder Mohelstuhl hat es nachweislich in Stavenha-
gen gegeben. In einem Sitzungsprotokoll vom 1. Oktober 1928 wurde 
von der Gemeinde beraten, ob „die Beschneide und die vorhandenen Ver-
bindungen in der Synagoge zu Herrn Rosenthal in Lübeck verkauft wer-
den sollen.“90 Es wurde dann beschlossen, sich zunächst an Herrn Dr. Ru-
bensohn (Sachverständiger) zu wenden, der die Sachen begutachten soll. 
Würde man sich zu einem Verkauf entscheiden, so sollte Herr Rosenthal 
Vorkaufsrecht erhalten, aber nur zum Höchstgebot. Der Beschneidungs-
stuhl wird auch später noch einmal erwähnt: Am 14. Mai 1930 schrieb 
Julius Carlbach an den Oberrat der Mecklenburger Gemeinden. Er wollte 
die „unnötigen Sachen … der untergehenden Gemeinden“91 in Mecklen-
burg sichern, damit sie nicht verloren gingen. Es handelte sich dabei um 
Gegenstände aus folgenden Gemeinden:

Waren:  „… ein silberner Becher, 1 Behsamin-Büchse, 1 silberne Hand, 
  1 Vorhang, 1 Misrachblatt, 1 Totenkamm, 1 Chanuckaleuchter,
  1 Waschgeschirr …“
Bützow:  „… Bützower Vorhang …“
Stavenhagen: „… die Mohelbank ... und ein weißer Vorhang mit aufgenähten 
  Metallbuchstaben …“

Der Oberrat antwortete, dass alle Gemeinden selbstständig entschei-
den können, wie sie mit ihren Ritualobjekten verfahren. Auf Grundlage 

89 Rechnung Klempnermeister Meyer, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 001.
90 Gemeindeversammlungsprotokoll vom 1. Oktober 1928, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
91 Schreiben vom 14. Mai 1930, LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 100.

Beleuchtung
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gegenstände 
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vorhandener Inventarlisten erhält man Aufschluss, welche weiteren Ge-
genstände die jüdische Gemeinde in Stavenhagen ihr Eigentum nennen 
konnte. Die Listen ähneln sich in ihren Angaben.92 Als Beispiel dient die 
Inventarliste des Kantors H. Trachmann von 1884:

„Verzeichnis über die von der hiesigen Gemeinde übernommenen Gegenstän-
de, als:
1. 1 Band Levy, Hebräisches Lehrbuch,
2. 1  „ Büdinger, Weg des Glaubens
3.  1  „ Wiener, Wörterbuch zum Pentateuch
4. 1  „ Elkan, Geschichte der Israeliten
5. 1  „ Flehinger, Erzählungen aus der hl. Schrift.
6.  1  „ Israelitische Bibel
7. 1  „ Gans, Landeskunde von Kanaan,
8 1  „ Herxheimer, Glaubens- u. Pflichtenlehre
9. 1  „ Bloog, [Blogg] Sefer-Hachajim (Andachtsbücher Sterbe…)
10. 1  „ Mecklenburgische Synagogenordnung
11. 1  „ Wolf, Agenda für den Gottesdienst in der Synagoge
12. 5 Stück Sefer-Thora
13. 1  „ Megilah
14.-15. 2  „ Schofar u. 2 Stück Lulaf
16.-17. 1  „ Silberne Jad u. 1 Stück silbernen Kidduschbecher
18.-20. 3  „ Schultische u. 3 St. Schulbänke, 1 Wandtafel,
21.-24. 1 Tisch u. 3 Stühle, 1 Schreibpult, 1. Schreibsekretär,
25.-27. 1 Kleiderschrank, 1 Komode, 1 Spiegel, 3 Betttücher, 

1 Oberbettdecke u. 6 Stück Handtücher.----- 
   Stavenhagen 1. Oktober 1884
39. 4 Bände der Philippsonschen Bibel
40. 1 eiserne Wäschestaender
   H. Trachmann, Kantor
Sämtlich oben angeführte Gegenstände vom Religions Lehrer, Herr Trach-
mann, unterm heutigen Datum richtig übernommen zu haben. Bescheinigt
   Stavenhagen 1. September 1886
   I. Leyserowitz, Religionslehrer“93

In der Versicherungspolice der Hamburg-Bremer Feuer-Versicherung 
Gesellschaft94 aus dem Jahr 1906/07 werden einige Vorhänge genannt, 
die sich in der Synagoge befunden haben. Vermutlich sind damit To-
raschreinvorhänge (Parochot) gemeint, die oft sehr wertvoll waren und 
daher mitversichert wurden. Ein „weißer Vorhang mit aufgenähten Me-
tallbuchstaben“ ist 1930 im Schreiben von Julius Carlbach an den Oberrat 
der Mecklenburger Gemeinden genannt.

92 Sämtliche Aufstellungen als Kopie in Loseblattsammlung FRL Stavenhagen. 
93 Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; vgl. auch die Listen im Anhang A004.
94 Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 005.
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Ebenfalls wird in o. g. Police von zwei gedruckten Gebeten gesprochen, 
die in jeweils einem Rahmen wahrscheinlich an einer Wand in der Syn-
agoge hingen. Um welche Gebete es sich handelte bzw. wo diese genau 
hingen, kann nicht nachgewiesen werden. Eventuell lässt sich ein Bezug 
auf deren Größe, Bedeutung und Aussehen zu den auf dem Dachboden 
der Darguner Synagoge gefundenen Gebetstafeln herstellen.

Laut der o. g. Police besaß die jüdische Gemeinde in Stavenhagen sechs 
auf Pergament geschriebene Torarollen. Diese wurden vermutlich im 
Aron Hakodesch aufbewahrt. Über deren Verbleib ist nichts bekannt.

In der Police wird „Silberzeug“ genannt. Um was es sich hierbei genau 
handelte, ist ungewiss. Es ist anzunehmen, dass hier der Toraschmuck so-
wie die Leuchter und Schalen gemeint waren, die zum jüdischen Ritus 
gehörten. Auch über deren Verbleib nichts bekannt.

In einem Protokoll vom 13. April 1830 heißt es, „daß künftig die freiwil-
ligen milden Beiträge in einer eigenen Büchse gesammelt, und nicht unter 
[die] Haupt-Casse gemischt werden sollen.“95 Somit war mit Sicherheit 
einst eine Spendenbüchse im Eingangsbereich der Synagoge vorhanden. 
Wo genau sie sich befand bzw. wie sie aussah, ist nicht mehr nachzuwei-
sen.

Im o. g. Protokoll ist erwähnt, dass es einen „Kirchenkasten“ zum Einle-
gen der Mitgliedsbeiträge in Stavenhagen gab und „daß nur der Vorsteher 
den Schlüssel zum Kirchen-Kasten in Händen haben, und die Gemeinde-
Glieder ihre Beiträge an ihn zur Einlegung in den Kasten zahlen, und 
nicht wie bisher mißbräuchlich geschehen, jedes Mitglied seinen Beitrag 
selbst in den Kasten legen sollte.“96 Wo er sich befand, ist nicht mehr 
abzuleiten.

95 Gemeindeversammlungsprotokoll vom 13. August 1830; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
96 Ebenda.
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AktuEllEr zustAnd und nutzung (2004)

Der bauliche Rest der ehemaligen Synagoge von Stavenhagen befindet 
sich in einem ruinösen Zustand. Die Südwand fehlt bereits komplett; die 
Ostwand ist stark einsturzgefährdet; die Holzverbindungen der Decke so-
wie des Daches sind zum größten Teil völlig ohne Verbund, so dass kei-
nerlei Kraftschluss mehr gewährleistet ist. Der Mehrheit der Mauergefache 
fehlt oder hat keine Verbindung mehr zu den Ständern und den Riegeln. 
Die meisten Dachziegel haben keine Tragnasen mehr, sind stark in ihrer 
Oberflächen geschädigt oder fehlen, so dass Wasser ungehindert in das 
Gebäudeinnere eindringen kann. Die Schwellen und Riegel sind teilweise 
völlig vermodert und folglich nicht mehr fähig, Lasten aufzunehmen oder 
zu verteilen. Das Gebäude befindet sich daher in einem Einsturz gefähr-
deten Zustand, was ein gefahrloses Betreten des Hauses unmöglich macht.

Die Bauzeit der Stavenhagener Synagoge konnte auf Grund der 2004 
erfolgten dendrochronologischen Untersuchung in das erste Viertel des 
19.  Jahrhunderts datiert werden, da die verbauten Fachwerkhölzer 1820 
geschlagen wurden. Das bisher allgemein angenommene und von den 
heutigen Eigentümern propagierte Synagogenbaujahr 1788 muss somit 
revidiert werden.97

Die Bauweise der Stavenhagener Synagoge – ein relativ großer, dennoch 
schlichter Fachwerkbau mit Vollwalmdach – ist typisch für Synagogen-
bauten des beginnenden 19. Jahrhunderts in dieser Region.98

97 www.synagoge-stavenhagen.de (30. Oktober 2010); private Internetseite der heutigen Eigentüme-
rin.

98 Vergleiche dazu auch die Synagogenbauten in Waren, Hagenow und Röbel.
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Es scheint, als würde sich die Synagoge der umliegenden Bebauung anglei-
chen und durch ihr kompaktes Volumen und ihre Form eine fast „unter-
würfige“ Rolle einnehmen wollen. Als Gründe hierfür sind zu nennen: Es 
gab für die Synagogenneubauten der damaligen Zeit Bauvorschriften, dass 
diese nicht an Hauptstraßen errichtet werden durften. Ferner war es den 
Juden nicht erlaubt, große Fenster zur Hauptstraße einzuplanen. Damit 
wollte man die jüdischen Gotteshäuser vor der übrigen Bevölkerung ka-
schieren, um die christlichen Mitbürger nicht zu provozieren.99 In Staven-
hagen scheinen all diese Auflagen beachtet worden zu sein. Damit ist auch 
zu erklären, warum auch in Stavenhagen die Synagoge in zweiter Reihe er-
richtet wurde bzw. warum außerhalb des Bauwerks keine charakteristisch 
sakralen Bauelemente zu sehen sind. Einzig das runde Misrach-Fenster in 
der Ostfassade, der vermutlich vorhandene Aron Hakodesch-Erker und 
die größeren Fenster in der Ost- und Nordansicht ließen darauf schließen, 
dass das Gebäude nicht als Wohnhaus genutzt wurde.

Dies zeigt, dass die jüdische Gemeinde von Stavenhagen zur Bauzeit der 
Synagoge nur zögernd aus der ihr historisch zugedachten Isolation heraus 
trat. Die Stavenhagener Juden nahmen im Ort sicherlich eine untergeord-
nete Stellung innerhalb der Bevölkerung ein und zeigten dies auch und vor 
allem an ihrem Gotteshaus.

Die Stavenhagener Synagoge weist deutliche Ähnlichkeiten zu den Syn-
agogen in Röbel, Hagenow und in Waren auf. Auch hier wurden Fach-
werksynagogen in einer recht wuchtigen und gedrungenen Bauweise er-
richtet.

99 LGGEV von 1755, vgl. Cordshagen (1992), S. 7; zum Toleranzedikt von 1777 vgl. Bäcker (1993), 
S. 36ff, und Dinse (1998), S. 356ff. 

Versuch einer Einord-
nung 
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EntstEhung und gEschichtE

Das Alter des Gemeindehauses kann nur vermutet werden. In einem bau-
technischen Gutachten über das gesamte Anwesen vom 16. August 1988 
wird erwähnt, dass in einem Holzbalken im Flur des Obergeschosses eine 
Inschrift als Schmuckschrift eingearbeitet war, welche das Datum 1736 
getragen haben soll. Dies bestätigte laut Auskunft der jetzigen Eigentü-
merin auch die damalige Bewohnerin des Hauses.100 Damit wäre das Ge-
meindehaus eines der ältesten Häuser in der Reuterstadt. Ob der Balken 
aber wirklich aus dem Gravurjahr stammt oder ob er hier zweitververwen-
det eingebaut war, ist nicht mehr nachzuprüfen, da der Balken während 
der letzten Umbaumaßnahmen verlorenging.

Laut Grund- und Hypothekenbuch erwarb die 
jüdische Gemeinde ihr Gemeindehaus am 25. 
September 1783 von dem Bürger und Zim-
mermeister Gust Domstreich.101 Es diente der 
jüdischen Gemeinde durchgehend als Lehrer-
wohnung und hauptsächlich an die künftigen 
Gemeindediener vermietet, so z. B. ab dem 
13. November 1845 für ein Jahr an den Mu-
sikus C. Meyer. Am 24. August 1856 schloss 
die israelitische Gemeinde mit dem Schneider-
meister B. Michael einen Mietvertrag für eine 

dAs gEmEindEhAus

Adresse: Malchiner Straße 38 (siehe Synagogenbe-
schreibung)

Bauzeit: vermutlich um 1736 errichtet
Zustand: 1996 saniert
Nutzung: Wohn- und Gewerbegebäude
Eintrag in Denkmalliste: 2003/04, „1015. Stavenhagen, Malchiner 

Straße 38, Wohnhaus und Synagoge mit 
Schuppen“

65 Stavenhagen, ehemaliges 
Gemeindehaus, Ansicht von 
Süden (Foto: unbekannt, 
1992) 

100 Bautechnisches Gutachten des Synagogenkomplexes in Sta-
venhagen von 1988; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.

101 Siehe auch den Grundbuchauszug im Anhang A 101. Grund- 
und Hypothekenbuch von 1774, MGe Nr. 202, S. 990.



Das Gemeindehaus 81

102 Schreiben vom 24. August 1856; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
103 Schreiben vom 27. August 1865; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 102.
104 Vertrag vom 29. September 1884; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 205.
105 Vertrag aus dem Jahr 1892; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
106 Police vom 23. April 1906, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
107 Vereinbarung zwischen Herrn Schlachter und der jüdischen Gemeinde Stavenhagen vom 28. No-

vember 1925, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
108 Brief eines Stavenhagener Bürgers aus dem Jahr 1998, der in der direkten Nachbarschaft zu Fami-

lie Schlachter wohnte und seine Eindrücke schilderte; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
109 Schreiben vom 7. Juni 1923 von Dr. Silberstein, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
110 Schreiben vom 10. Juli 1923 von Dr. Silberstein, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.

Wohnung im Gemeindehaus für die Dauer eines Jahres ab. Laut Vertrag 
hatte Herr Michel unter anderem die Aufgaben, den ebenfalls im Haus 
wohnenden Lehrer zu versorgen, jede Woche die Synagoge zu putzen und 
alle Lichter in der Synagoge an den hohen Feiertagen anzuzünden.102 1857 
richtete die Gemeinde ihr Ritualbad in einem hofseitigen Anbau des Ge-
meindehauses ein (siehe nachfolgende Beschreibung zur Mikwe). 1865 
beschloss die Gemeinde, notwendige Reparaturen am Gemeindehaus vor-
nehmen zu lassen.103 Ab dem 29. September 1884 war das Gemeindehaus 
an den Schneider Franz Dalitz als Synagogendiener vermietet.104 Ab 1892 
war der Mieter des Gemeindehauses Tuchmachermeister Fritz Blank.105

Die Gemeinde schloss am 23. April 1906 eine Brandversicherung für die 
Synagoge, den Stall, den Abort, das Wohnhaus und dessen Anbau ab.106 
1909 wohnten das Ehepaar Sally und Alma Schlachter im Gemeindehaus 
in der Malchiner Straße 247, heute Hausnummer 38, zur Miete. Sie führ-
ten ein Spirituosengeschäft in dem Gebäude. Herr Schlachter war der 
letzte von der jüdischen Gemeinde angestellte Religionslehrer in Staven-
hagen.107 Mit dem Zusammenschluss der Gemeinden Dargun, Teterow, 
Neukalen und Gnoien im Jahr 1930 wurde er beauftragt, auch in Teterow 
und Gnoien den Religionsunterricht durchzuführen. 1932 emigrierte er 
zu seinem Onkel nach England. Ein handschriftlicher Brief108 gibt Aus-
kunft über die Familie Schlachter bzw. über das, was mit dem Haus in der 
später bezeichneten Adolf-Hitler-Straße 38 geschah. 

1923 waren die geschätzten Reparaturkosten für das Gemeindehaus für 
die Stavenhagener Juden zu hoch, so dass man einen Verkauf des Gebäu-
des erwog. Eine entsprechende Anfrage wurde am 7. Juni 1923 an das 
Mecklenburgische Ministerium für Geistliche Angelegenheiten gestellt.109 
Dabei wurde bedacht, dass der Zugang zur Synagoge durch das Vorder-
haus erhalten bleiben musste. Die Antwort kam am 10. Juli 1923 mit 
folgendem Wortlaut: „… ich würde sehr davon abraten das Gebäude zu 
verkaufen.“110 Stattdessen sollte die Gemeinde die notwendigen Kosten 
durch Steuer- und Mieteinnahmen begleichen. Laut Protokoll der Ge-
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meindeversammlung vom 3. November 1923 beschloss die Gemeinde, 
für die Reparatur der Synagoge und des Gemeindehauses einen Kosten-
voranschlag einzuholen.111 Ferner sollte der Kultusbeamte befragt werden, 
ob er damit einverstanden sei, die Reparaturkosten selbst zu übernehmen. 
Dafür könnte er zehn Jahre umsonst im Haus wohnen. Am 1. Dezember 
1923 entschied die Gemeinde, das Dach und den defekten Giebel am 
Gemeindehaus reparieren zu lassen. Ferner sollten das Gebäude und sein 
Inventar wertbeständig versichert werden.112

Nach dem II. Weltkrieg wurde das Gebäude fortwährend als Wohnhaus 
genutzt. Hier wohnten bis ca. 1988 unter anderem auch die Nachfahren 
des Tischlermeisters Dubbert, der 1939 die Synagoge mit Gemeindehaus 
erworben hatte.

Nach der „Wende“ gehörte das Gemeindehaus wie die Synagoge der Er-
bengemeinschaft der Familie Dubbert und seit 1999 allein der Enkelin 
von Carl Dubbert.113

In den Jahren 1998/99 wurde das Gebäude umgebaut, das sich nach 
Aussage der Eigentümerin und des zuständigen Architekten in einem so 
schlechten Zustand befand, dass fast keine alte Substanz erhalten werden 
konnte. Im Zuge dieser Arbeiten wurden die Raumhöhen vergrößert und 
damit dem heutigen Wohnstandard angepasst. Ferner wurde der hofseiti-
ge Anbau vollständig entfernt. Dass sich in diesem vermutlich die Mikwe 
der jüdischen Gemeinde befand, war nicht bekannt. Zum Zeitpunkt des 
Umbaus war auch kein Keller unter dem Gemeindehaus mehr vorhanden. 
Wann dieser zugesetzt wurde, ist nicht nachzuweisen.

ArchivAlischE grundlAgE

Sämtliche nachfolgende Angaben zum Gemeindehaus erfolgen auf der 
Basis der Unterlagen des für den letzten Umbau zuständigen Architekten, 
Dipl.-Ing. Hans-Dieter Albrecht aus Stavenhagen.114

111 Protokoll vom 3. November 1923, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
112 Protokoll vom 1. Dezember 1923, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
113 Laut www.synagoge-stavenhagen.de (30.10.2010).
114 Baugutachten von Dipl.-Ing. Hans-Dieter Albrecht aus dem Jahr 1996, siehe Anhang A 103.
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ArchitEktur

Das Gemeindehaus ist als schlichter zweigeschossiger Fachwerkbau mit 
Ziegelfüllungen errichtet. Den oberen Abschluss bildet ein Satteldach.

Grundfläche
bauzeitlich / heute (2004)
ca. 8,60 m  x  9,32 m       =  80,15 m2 

Umbauter Raum
bauzeitlich / heute (2004)
ca. 8,60 m  x 9,32 m  x 5,00 m     =  400,76 m³
 8,60 m  x 9,32 m  x 4,09 m x 0,5   = -182,97 m³
          =  583,73 m³

BAuElEmEntE

Das Gemeindehaus besteht aus einem zweigeschossigen Fachwerkgebäu-
de mit Feldsteinfundamenten, vermutlich flach gegründet. Straßenseitig 
und giebelseitig sind Putzfassaden vorgeblendet. Im Dachgeschoss ist der 
Fachwerkgiebel sichtbar. Hofseitig ist die Fachwerkaußenwand sichtbar. 
Die Gefache wurden erneut ausgemauert und sind als Ziegelgefache er-
kennbar.

Der Eingangsbereich war gleichzeitig der Erschließungsflur zum rückwär-
tigen Synagogengebäude. Links und rechts neben dem Flur waren Wohn-
räume angeordnet. Die Toiletten für die Synagogenbesucher und für die 
Gemeindemitglieder befanden sich im Gemeindehaus, waren aber im 
Umbaujahr 1998 in einem völlig unbrauchbaren Zustand.

Nach Auskunft des Architekten wurde bei den Voruntersuchungen zum 
Umbau der 1884 erwähnte Keller nicht mehr vorgefunden (siehe Mietver-
trag vom 29. September 1884, siehe Anhang A 205). Daher ist nicht mehr 
nachprüfbar, mit welchem Material der Boden belegt war, ob überhaupt 
ein Oberboden eingebaut wurde oder wie die Bodenplatte aufgebaut war. 
Die Tragkonstruktion der Fußböden bildeten Holzdielen, die als Holzrost 
angeordnet waren.115 Auf diesen war ein Holzbretterboden aufgenagelt. 
Im Flurbereich dienten auf einer Holzschalung verlegte Fliesen als Ober-
bodenmaterial. Auch im Obergeschoss waren Holzbretter auf Holzdielen 
genagelt.

115 Persönliche Mitteilung von Frau Buchmann, Bauamt Stavenhagen, vom 30. August 2004.

Fassaden

Erschließung

Fußboden
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Sämtliche Innenwände bestanden aus Holzfachwerk mit Ziegelausmaue-
rungen. Die Oberflächen waren mit einem Lehmputz, aufgebracht auf 
einem Strohgeflecht, versehen. Ob es farbige Fassungen, Ornamente oder 
Beistriche gab, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen, aber anzunehmen. 
Die Raumhöhe betrug ursprünglich zwischen 2,20 m und 2,40 m. Das 
ursprüngliche Material für die Kellerwände ist nicht mehr festzustellen. Es 
können lediglich Mutmaßungen auf Grund des Schriftwechsels der jüdi-
schen Gemeinde mit dem Oberrat aus dem Jahr 1857 getroffen werden, 
sie schreibt sinngemäß von Ziegelsteinen, ähnlich denen des Brunnens.116

Die Erdgeschossdecke bestand aus Holzbalken mit dazwischen eingescho-
benen Lehmwickeln. Die Deckenflächen waren mit Lehmputz versehen 
und gekalkt. Ob, welche und wieviele Fassungen vorhanden waren, kann 
nicht mehr nachvollzogen werden. 

Die Dachkonstruktion bestand aus einem Satteldach mit einfach stehen-
dem Stuhl. Die Dachneigung betrug 45°. Als Eindeckmaterial waren zur 
Hofseite hin handgestrichene Bibersteine mit Splissen verwendet wor-
den. Zur Malchiner Straße waren Jahre später Betonsteine verbaut wor-
den. Heute bilden rote Formziegel das Deckungsmaterial für das gesamte 
Haus. Der hofseitige Anbau war vor dem Abriss mit Asbestplatten belegt.

Das Vorder- oder Gemeindehaus hatte einen Kaminzug aus Mauerklin-
kern. Dieser war bis über den First gemauert und wurde mit Holz und 

116 Schreiben vom 26. Juni 1857, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 204.

66-67 Stavenhagen, ehemaliges Gemeindehaus, Süd- und Westfassade (Zeichn.: Planungsbüro Albrecht, Stavenhagen, 1996) 

Wandkonstruktion

Decken

Dach

Beheizung
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Kohlen befeuert. Auch der Kaminzug wurde bei den Umbaubaumaßnah-
men im Jahr 1998 erneuert.

Installationsleitungen und -ausstattungen, sowohl der Sanitär-, der Hei-
zungs- als auch der Elektroinstallation, waren nur in geringem Maß vor-
handen und zum Umbauzeitpunkt in einem völlig ungenügenden Zu-
stand. Alle Installationen wurden bei den Umbauarbeiten erneuert.

AktuEllEr zustAnd und nutzung (2004)

Auf der Grundlage des Baugutachtens117 von 1996 wurde eine Sanierungs-
maßnahme durchgeführt, bei der nur wenige Originalbauteile wieder ver-
wendet werden konnten. Beim Umbau wurden nicht besonders auffällige, 
aber dennoch große Eingriffe in die vorhandene Hausstruktur vorgenom-
men. Zum Beispiel wurden die Geschosshöhen um 30-40 cm angehoben, 
was letztlich die gesamte ehemalige Gebäudestruktur veränderte.

Das ehemalige Gemeindehaus wird als Wohn- und Gewerbehaus genutzt. 
Im straßenseitigen Erdgeschoss befindet sich eine Gewerbeeinheit. Im hof-
seitigen Erd- und Obergeschoss sind je eine Wohnung eingebaut worden.

68-69 Stavenhagen, ehemaliges Gemeindehaus, Nordfassade und Querschnitt nach Osten (Zeichn.: Planungsbüro Albrecht, 
Stavenhagen, 1996) 

117 Baugutachten von Dipl.-Ing. Hans-Dieter Albrecht aus dem Jahr 1996, siehe Anhang A 103.

Haustechnik
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Das vermutete Baudatum um 1740 kann nicht verifiziert werden, da die 
meisten Balken beim Umbau Ende des 20. Jahrhunderts entfernt wur-
den. Unter anderem wurde bei den Arbeiten auch der bereits mehrfach 
erwähnte Schmuckbalken im Dachgeschoss mit der Inschrift von 1736 
beseitigt. Durch den breiten Mittelgang des Vorderhauses gelangte man 
auf das rückseitige Synagogengrundstück. Die Bauart, die Materialwahl 
und die Lage zur Synagoge sind als typisch für ein Gemeindehaus zu be-
zeichnen. Die Hausanordnung zur Straße im Kontext mit der Synagoge ist 
vergleichbar mit den Gemeindehäusern in Demmin,118 Plau am See oder 
in Hagenow. 

70-71 Stavenhagen, ehema-
liges Gemeindehaus, Ansicht 
von Süden und Norden 
(Fotos: unbekannt, 1997) 

72 Stavenhagen, ehemalige 
Mikwe, Ansicht von Norden 
(Foto: unbekannt, 1980)

118 Hierbei handelt es sich jedoch 
um eine Synagoge in Vorpom-
mern.

Versuch einer
Einordnung
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EntstEhung und gEschichtE

Am 10. Oktober 1853 erfolgte eine Anweisung des Israelitischen Oberra-
tes an alle israelitischen Gemeinden des Landes:120

„… 5. Ist auf dem Mangel an einem Reinigungsbade in jeder Gemeinde sofort 
auf Gemeindekosten abzuhelfen, mithin muß ein solches, wo es fehlt, einge-
richtet, und wo es verfallen vorhanden, wieder hergestellt werden, und zwar 
beides nur nach der vom Landesrabbiner hierüber zu ertheilenden Vorschrift 
des Ritualgesetzes.“

Damit wurde auch die jüdische Gemeinde von Stavenhagen verpflichtet 
eine Mikwe zu besitzen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Stavenhagener 
Juden aber kein eigenes Ritualbad. Deshalb nahm der Vorstand mit der 
Nachbargemeinde in Malchin Kontakt auf, um deren Bad mitbenutzen 
zu dürfen. Die Juden aus Malchin nutzten mietweise, wie auch die jü-
dische Gemeinde Neukalen, ein rituelles Bad bei einer Frau Köpk aus 
Malchin. Dies ist einem Antwortschreiben der jüdischen Gemeinde Mal-
chins bezüglich der Anfrage der jüdischen Gemeinde Stavenhagens vom 
30. November 1854 zu entnehmen.121 Am 24. Juni 1856 kam es zum 

119 Siehe dazu Bodengutachten des Bauamtes Stavenhagen zum Sanierungsgebiet Stavenhagen, 
11. Dezember 1990, Persönl. Mitteilung von Frau Buchmann, Bauamt Stavenhagen, Juli 2004.

120 Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 201.
121 Schreiben der Gemeinde Malchin an die Gemeinde von Stavenhagen vom 30. November 1854; 

Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 202.

diE mikwE

Adresse: Malchiner Straße 38 (siehe Synagoge)
Bauzeit: vermutlich um 1857 errichtet
Zerstörung/Beschädigung: 1996 Abtrag im Zuge der Umbauarbeiten 

am ehemaligen Gemeindehaus
Zustand (2004): nicht mehr vorhanden

Man könnte vermuten, dass wie in Hagenow auch die Stavenhagener Mik-
we im Gemeindehaus eingerichtet war. Die Befüllung mit Grundwasser 
wäre bei den im Ort vorherrschenden Grundwasserverhältnissen während 
der Erbauungszeit kein Problem gewesen.119 Die Stavenhagener Mikwe 
war jedoch weder im Gemeindehaus, noch wie allgemein angenommen 
im Schuppen untergebracht, sondern offenbar im hofseitigen Anbau des 
Gemeindehauses eingerichtet worden.
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Vertragsabschluss zwischen der jüdischen Gemeinde Stavenhagen und 
dem Eigentümer des Reinigungsbades, dass es den Juden Stavenhagens 
für die Dauer von zwei Jahren erlaubt sei, das Reinigungsbad in Malchin 
mitbenutzen zu dürfen.122

Am 26. Juni 1857 teilte die jüdische Gemeinde Stavenhagen dem Groß-
herzoglichen Ministerium schließlich mit, dass sie ein eigenes Reinigungs-
bad im Anbau des Gemeindehauses eingerichtet habe.123

„Das Local hat in der Länge 12' und in der Breite 10'. Der Brunnen, welcher 
in denselben Mauersteinen errichtet ist, hat 11' Tiefe und der Wasserstand ist 
gegenwärtig 5'. In den Brunnen führt eine Treppe. Zur Reinigung des Brun-
nenwassers ist eine Pumpe eingerichtet. In der Küche des Wohnhauses ist zum 
Erwärmen des Wassers ein Kessel eingemauert, und eine Badewanne beigege-
ben worden.“

Daher kann man davon ausgehen, dass der Anbau im Zuge des Badeinbaus 
errichtet wurde. Laut Vertrag vom 29. September 1884 mit dem Schnei-
dermeister Dalitz, Mieter des Gemeindehauses, war dieser verpflichtet, das 
von ihm mit gemietetem Bad „… im Gebrauchsfalle zu räumen u. zu 
reinigen und auf Verlangen ein hinlänglich warmes Bad herzustellen, wo-
für derselbe jedes Mal eine Mark u. fünfzig Pfg. erhält.“124 Entsprechend 
lauteten auch die späteren Mietverträge für das Gemeindehaus.125

Die letzte Erwähnung der Mikwe findet sich im Protokollbuch der jüdi-
schen Gemeinde: „4. Juni 1901, Pkt. V: der Antrag des Kfm. H. Meyer ist 
vorgelesen und beschlossen die Reinigung des Bassins zu übernehmen.“126

Da der Anbau während der Umbauarbeiten am ehemaligen Gemeinde-
haus ohne vorherige Untersuchung abgetragen wurde, sind keine Aus-
sagen über die Mikwe, die vorhandenen Zugangsstufen oder über deren 
Funktionsweise – Befüllung, Wassererwärmung, Zugang – vor Ort mehr 
möglich.Nur einige Fotografien geben Aufschluss über das Aussehen des 
Anbaus. Er hatte einen Kamin und war zuletzt mit einem Welleternitdach 
eingedeckt.

122 Vertrag vom 24. Juni 1856 bezüglich der Mitbenutzug des Reinigungsbades von Malchin. Lose-
blattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 203.

123 Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 204.
124 Mietvertrag vom 29. September 1884, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang 

A 205.
125 Vertrag aus dem Jahr 1892 zwischen der jüdischen Gemeinde Stavenhagen und Fritz Blank, Tuch-

machermeister; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen. 
126 Transkription des Protokollbuchs 104 der jüdischen Gemeinde Stavenhagen, ab dem Jahr 1899, 

in Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
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EntstEhung und gEschichtE

Die sichtbaren Holzverbindungen der Remise im hinteren Bereich des 
Grundstücks zeigen, dass sich Synagoge und Remise in ihren Bauweisen 
stark ähneln. Ob diese vom selben Baumeister gebaut oder nur aufeinan-
der abgestimmt hergestellt wurden, ist nicht nachweisbar. Auch ist nicht 
geklärt, welche ursprüngliche Funktion die Remise hatte. Laut Auskunft 
des Bauamtes nahm man an, dass dies die Mikwe war. Nachdem deren 
Lage aber eindeutig bestimmt werden konnte, ist diese Annahme falsch.

Es ist eher zu vermuten, dass das Gebäude zwischen den Jahren 1844 und 
1884 entstanden ist und als Stall oder Lager genutzt wurde. Dies ist an-
hand der vorhandenen Verträge mit den Mietern für das Gemeindehaus 
zu vermuten: Während 1844 kein Stall mit vermietet wurde, gehörte 1884 
und 1892 ein solcher zum Mietverhältnis dazu.127

Warum der Stall erst ab dem 20. Jahrhundert auf den Übersichtskarten 
(Lageplänen) eingezeichnet ist, kann nicht beantwortet werden. Vielleicht 
wurde er einmal bei der Erstellung des Kartenmaterials vergessen und die-
se Pläne später nur kopiert. Oder er war als zu unwichtig angesehen und 
deshalb nicht mit in die Flurkarten aufgenommen worden.

diE rEmisE 73-74 Stavenhagen, 
ehemalige Remise (2004)

127 Mietvertrag vom 29. September 1884 zwischen der jüdischen Gemeinde Stavenhagen und Herrn 
Palitz; Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 205.
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AktuEllEr zustAnd und nutzung (2004)

Das Gebäudedach ist zusammengebrochen, die Außenwände stehen fast 
alle über ihren Schwerpunkt geneigt an ihrem Entstehungsort. Eine exakte 
Bauaufnahme bzw. eine Untersuchung ist daher unmöglich.

Die Außenwände dienen als Begrenzung für einen ungewollten Lagerplatz 
für Bauschutt und Gehölz der umliegenden Nachbarschaft, dessen Ent-
stehung die hier herrschende Verfallsituation wohl begünstigt hat. Auf 
Grund des Zustandes ist keinerlei Nutzung mehr möglich. 

Es handelt sich hierbei um massive Natursteine, die in einer quadratischen 
Form einen Bereich abgrenzen, welcher als Standort für eine Laubhütte, 
als Grube oder als Kompostsenke gedient haben kann. Die Größe der 
Abgrenzung beträgt ca. 2,50 x 2,50 m. Auf der Südseite fehlt der Begren-
zungsstein. Wann die Randsteine eingebaut wurden ist nicht nachzuvoll-
ziehen. Bei einer genauen Betrachtung kann man allerdings Feldsteine als 
Baumaterial der Fundamentwände, ähnlich denen des Sockels der Syn-
agoge, erkennen.

sockElfrAgmEnt zwischEn synAgogE und rEmisE

76 Stavenhagen, Malchiner 
Straße, ehemalige Synagoge, 
Sockelfragment im Hof (2004) 

75 Stavenhagen, ehemalige 
Remise, Ansicht von Nord-
westen (Dipl.-Rest. Andreas 
Baumgart, Kröpelin, 2004) 
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dEr jüdischE friEdhof

EntstEhung und gEschichtE

1764 legten die Stavenhagener Juden ihren Friedhof im Stadtholz an. 
Dies geht aus einem Schreiben vom 13. November 1890 hervor.128 Er 
lag ca.  1  km südlich der Stadt, in Richtung Ivenack, daneben befindet 
sich heute „der alte Sportplatz“129. 150 bis 250 Jahre alte Eichen stehen in 
direkter Umgebung. Laut Aufstellung der jüdischen Landesgemeinde war 
der Friedhof 1.800 m2 groß, und wurde unter Flur 6, Flurstück 38, im 
Flurbuch Stavenhagen geführt. Als Begrenzung dienten Schlehe, Schwarz-
dorn, Hainbuche und Weißbuche.130

Am 14. Mai 1825 stellte die jüdische Gemeinde einen Antrag an die Bür-
gervertretung, den Friedhof in der Stadtkoppel vergrößern zu dürfen.131Alle 
Gemeindeglieder wurden angehalten, Mitglieder des gegründeten Beerdi-
gungsvereins zu werden.

Da der Weg zum Friedhof sehr lang war, schaffte sich die jüdische Ge-
meinde einen Leichenwagen an,132 der in unmittelbarer Nähe des Fried-
hofs in einer Halle untergebracht wurde.

128 Scheiben des Bürgermeisters an die jüdische Landesgemeinde vom 13. November 1890, Loseblatt-
sammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 302.

129 Der „alte Sportplatz“ als Flur- und Straßennahme, befindet sich am südlichen Stadtrand. Das in 
Richtung Ivenack befindliche Stadion wurde in den 1930er Jahren errichtet.

130 Schreiben der jüdischen Landesgemeinde an die Stadt Stavenhagen vom Juli 1998, Loseblatt-
sammlung FRL Stavenhagen.

131 Schreiben vom 14. Mai 1825, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
132 Reparaturrechnung aus dem Jahr 1879 der Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen, Carl Warn-

ke, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.

77-79 Stavenhagen, ehemali-
ger jüdischer Friedhof (2004)
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Zimmermeister Bendhuhn aus Malchin erstellte am 19. August 1838 ei-
nen Kostenvoranschlag für die Bewehrung des Friedhofes.133 Am 16. Sep-
tember 1838 kam es zu einem Vertragsabschluss zwischen ihm und der 
jüdischen Gemeinde Stavenhagen. Im Oktober 1839 bestätigte der Zim-
mermeister, dass er die vereinbarten 340 Taler erhalten habe.134

Am 22. Februar 1884 stellte die jüdische Gemeinde erneut einen Antrag, 
den Friedhof um 30 Quadratruten erweitern zu dürfen, was seitens der 
Gemeindevertretung Stavenhagens genehmigt wurde. Die Fläche wurde 
als Erbpachtgrundstück gegen eine jährliche Zahlung von 36 Mark ver-
mietet.135 Die Gemeinde bat am 4. März 1884 um Mietzinsminderung, 
woraufhin sie nur noch 30 Mark bezahlen musste.136 Am 5. November 
1890 beantragte die israelitische Gemeinde nochmals eine Vergröße-
rung ihres Friedhofes. Nach der Zahlung von 2.000 Mark wurden ih-
nen 100 Quadratruten zugesprochen.137 1893 und 1894 bemühte sich die 
Gemeinde erneut um eine Vergrößerung des Friedhofs.138 Nachdem die 

133 Angebot des Zimmerers Bendhuhn aus Malchin vom 19. August 1838, Loseblattsammlung FRL 
Stavenhagen; siehe Anhang A 301.

134 Bestätigung des Zimmerers Bendhuhn aus Malchin vom 3./6. Oktober 1839, Loseblattsammlung 
FRL Stavenhagen.

135 PB 98, S. 478 vom 22. Februar 1884, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
136 PB 98, S. 481 vom 4. März 1884, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
137 PB 89, Pkt. II. vom 12. November 1890 und Schreiben vom 13. November 1890, Loseblatt-

sammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 302.
138 PB 89, Pkt. IV. vom 31. März 1894, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.

80-81 Stavenhagen, ehema-
liger jüdischer Friedhof, La-
gepläne (Zeichn: unbekannt, 
1992) 
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Malchiner Gemeinde 1925 aufgelöst wurde, holte man im Jahr 1926 den 
dort verwendeten Leichenwagen nach Stavenhagen.139

Im November 1938 wurden der Friedhof, die Friedhofshalle und der Lei-
chenwagen von den Nazionalsozialisten zerstört.140 Zur Friedhofshalle sind 
keine Unterlagen auffindbar. Am 30. Mai 1941 notiert der Bürgermeister: 
„Es leben hier nur noch 10 Juden. … Der hiesige Judenfriedhof wird in 
absehbarer Zeit aufgehoben werden müssen.“141 Am 28. November 1942 
wurde die Anweisung des Reichskommissars für Altmaterialverwertung, 
dass alle Steine und Grabumwehrungen aus Eisen auf jüdischen Friedhö-
fen zu demontieren sind, in Stavenhagen sofort umgesetzt.142 Zunächst 
wies der amtierende Bürgermeister am 5. Februar 1943 an, dass das Ei-
sen vom Judenfriedhof auf dem städtischen Bauplatz zur kriegswichtigen 
Weiterverwendung zu lagern sei.143 Als dem Bürgermeister im Oktober 
der Friedhof zurückgegeben wurde, meldete er die Einebnung und Auf-
forstung.144 Ab diesem Zeitpunkt wird der Friedhof in den Fundbüchern 
der Stadt unter „Forsten und Holzungen“ geführt. Was an Grabsteinen 
und Umfassungen noch übrig war, wurde 1943 als kriegswichtige Weiter-
verwendung an einen Steinmetz verkauft, bzw. man lagerte das Eisen im 
Bauhof der Stadt. Alle Grabsteine in Stavenhagen waren damit vernichtet.

In den 1970er Jahren wurde auf dem Gelände eine massive Baracke für 
den Sportplatz errichtet. Dabei wurden bei Tiefbauarbeiten menschliche 
Gebeine ausgegraben.145 1979/80 wurde ein Sportumkleidehaus auf dem 
Gelände errichtet,146 das 1992 abgebaut wurde, und die ehemalige Fried-
hofsfläche wurde vollständig bereinigt.147

Am 29. November 1995 übertrug man das Friedhofsgrundstück an den 
Landesverband Jüdischer Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern.148 

Im Frühjahr 1997 beräumte ein Jugend-Camp den Friedhof. Bis in das 
Jahr 2004 ist die Friedhofsform gut erkennbar. Es finden sich keinerlei 
Gedenktafeln oder Hinweise am Ort.

139 Schreiben des Israelitischen Oberrates vom 15. März 1926; 6. Mai 1926 und 4. Juni 1926, Lose-
blattsammlung FRL Stavenhagen.

140 Reuterstadt Stavenhagen (1989), Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
141 Ebenda. 
142 Ebenda.
143 Reuterstadt Stavenhagen (1989), S. 34.
144 Ebenda.
145 Gutachten des Bezirksdenkmalpflegers aus dem Jahr 1988, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
146 Zahn, Thomas, Bericht zur Heimatgeschichte „Jüdische Geschichte um die Reuterstadt“, Lose-

blattsammlung FRL Stavenhagen.
147 Schreiben der Reuterstadt Stavenhagen an die jüdische Landesgemeinde, Herrn Hengst, vom 

13. Juli 1992, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
148 Abschrift des Kaufvertrags vom 29. November 1995, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
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dA r g u n

Das nachfolgende Kapitel befasst sich mit dem Ge-
bäudekomplex der ehemaligen Synagoge in Dar-
gun. Kern der bauforscherischen Untersuchung 
bildet hier das Hauptgebäude, in welchem sich die 
Synagoge, die Lehrerwohnung und weitere Räum-
lichkeiten der jüdischen Gemeinde befanden. 

Im Jahr 2004 wird ein Teil des Hauses von zwei 
älteren Damen bewohnt, der andere Teil wird von 
der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Dargun 
als Kirche genutzt.

Nach dem Bau der Synagoge wurden auch einige Nebengebäude auf dem 
Grund der jüdischen Gemeinde von Dargun errichtet. Zeitweise waren 
hier ein Brunnen, ein Stallgebäude, eine Wagenremise und ein Hofhaus 
angeordnet. Alle Nebengebäude und auch der Brunnen wurden während 
der vergangenen Jahre abgetragen, so dass keine Untersuchungen an den 
originalen Objekten mehr möglich sind. 

Entlang der östlichen Grundstücksgrenze wurde zwischenzeitlich ein neu-
es Hofgebäude gebaut und erweitert. Heute sind darin die Lager-, Sanitär- 
und Gemeinderäume der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Dargun 
untergebracht.

Um ein Gesamtbild der baulichen Besitztümer der jüdischen Gemeinde 
von Dargun zu erhalten, wurde auch der Frage nach der Existenz der Mik-
we nachgegangen, da deren Lage in Dargun bislang nicht bestimmt ist. 
Des Weiteren wird abschließend der jüdische Friedhof des Ortes näher 
beschrieben.

82 Dargun, ehemalige Syna-
goge, Straßenansicht (2004)
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diE gEschichtE dEr judEn von dArgun

Die vorhandene Quellen- und Aktenlage zur jüdischen Gemeinde Dargun 
ist als sehr gut zu bezeichnen.

1720-56 residierte im Schloss von Dargun Prinzessin Augusta von Meck-
lenburg-Güstrow. Sie war Pietistin und ließ die erste Schule in Dargun 
bauen, die für jüdische und nicht jüdische Kinder gleichsam bestimmt 
war. „Ich möchte meine Untertanen aus der Dummheit holen“,1 war ihr 
Leitspruch. Sie ordnete an, Bücher zu verteilen, ließ mehrere bekehrte Pre-
diger an ihren Hof holen und leitete ein Heiden- und Judenmissionswerk.2

Ein Darguner Hofjude, Seligmann Benjamin, lässt sich für den Zeitraum 
1734-41 nachweisen.3 Um 1750 begann die Zuwanderung jüdischer Fa-
milien nach Dargun. Voraussetzung war, dass sie einen Schutzbrief besa-
ßen.4 Laut LGGEV von 1755 war es auch den Darguner Juden offiziell 
verboten, Grundstücke zu erwerben.5 Aus einem Brief der Schutzjuden 
David Hirsch, Israel Marcus und Hirsch Jacob aus Neukalen vom 17. De-
zember 1760 an den Mecklenburgischen Herzog kann geschlussfolgert 
werden, dass regelmäßige jüdische Gottesdienste in Dargun abgehalten 
wurden:  „… wir drei Schutzjuden haben uns mit Privilegien des Herzogs 
in Neukalen niedergelassen, sind hier mit unseren Familien allein …, an 
Festtagen und am Schabbeß [Schabbat] müssen wir entweder nach Dar-
gun oder Malchin zum Gottesdienst, zu Versammlungen gehen.“6 Ver-
mutlich fanden diese Gottesdienste in einem privaten Betsaal statt. 

Am 19. April 1765 beantragten der Hofjude Juda Moses, sein Sohn 
Hirsch Juda, der Schutzjude Isaack Samuel und sein Bruder für den Juden 
Bährend Liebmann die Betreibung eines kleinen Handels am Ort.7 1769 
lebten bereits neun jüdische Familien in Dargun, die mit den umliegen-
den Orten eine Gemeinde bildeten. Ab diesem Jahr wurden ihre Toten 
auf dem jüdischen Friedhof bei Dargun bestattet.8

1  Schmidt (1925), S. 268ff; Dargun einst und jetzt (1990), S. 36, in: Loseblattsammlung zur jüdi-
schen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 2.

2  Ebenda.
3  Stadtarchiv Stralsund, Sachgebiet: Juden, Rep. 3, Nr. 4800.
4  Eschwege (1991), Bd. III, S. 1099.
5  Unter anderem erwähnt in: Borchert (1988), S. 84; Meyers Konversationslexikon, Bd. 12, S. 34.
6  Ehem. Kreisarchiv Malchin, nun Kreisarchiv Demmin, Altregistratur Neukalen Nr. 301. Die mei-

sten Akten des ehem. Kreisarchiv Malchin befinden sich heute im Kreisarchiv Demmin. Vgl. auch 
Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 3.

7 Schreiben vom 19. April 1765, Loseblattsammlung z. jüd. Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun.
8 Eschwege (1991), Bd. III, S. 1099f.
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1810 waren in Dargun 45 Juden ansässig.9 Ab 1813 trat auch in Dargun 
die Judenkonstitution von Herzog Friedrich Franz I. in Kraft, welche aber 
1817 auf Grund der Widerstände der Stände- und Ritterschaften wieder 
abgeschafft wurde.10 1822 erwarb die stetig wachsende jüdische Gemeinde 
ihr Synagogengrundstück.11 1828 wohnten in Dargun 67 Juden; in ganz 
Mecklenburg waren es zu diesem Zeitpunkt 3.102.12 1830 war die Zahl 
der Darguner Juden auf 71 gestiegen.13 

Im April 1831 lag ein erster Entwurf zu einer Gemeindeordnung für die 
Israelitische Gemeinde Dargun vor.14 Diese wurde am 17. Oktober 1832, 
am 4. Oktober 1836 sowie am 15. April 1838 nachgebessert und am 
12. Dezember 1846 durch Herzog Friedrich Franz II. offiziell bestätigt.15 
Ein Schreiben der Landesherrlichen Kommission an die jüdische Gemein-
de von Dargun aus dem Jahr 1847 besagt, „… das die Landesregierung 
die Schutzgeldzahlungen unter der Bedingung aufgehoben hat, dass die 
Kosten für Israelitische Kirchen und Schulwesen von Johannis 1847 allein 
von den jüdischen Gemeinden aufgebracht wird.“16

Jüdische Bürger durften nach der Revolution von 1848 auch als Parlamen-
tarier wirken, so z. B. der Darguner Jude Julius Lichenheim, der später 
sogar in die Gemeindevertretung von Dargun gewählt wurde.17 Zu diesem 
Zeitpunkt war die Zahl der Darguner Juden auf 63 gesunken,18 die Syn-
agoge wurde nach wie vor genutzt.19

1853 übernahm Dr. Isidor Lübschütz das Amt des Oberrabbiners und war 
damit auch für Dargun zuständig.20 Am 10. Februar 1867 reichte die jüdi-
sche Gemeinde Dargun, wie die meisten jüdischen Gemeinden in Meck-
lenburg, beim Deutschen Reichstag eine Petition für die Gleichstellung der 

9 Statistik der jüdischen Bevölkerung in Mecklenburg, im Max-Samuel-Haus in Rostock; siehe auch 
Auszug aus Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinscher Staatskalender für das Jahr 1810.

10 Borchert (1988), S. 86ff, in: Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dar-
gun, S. 4.

11 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16.
12 Staatskalender (1829).
13 Statistik der jüdischen Bevölkerung in Mecklenburg, im Max-Samuel-Haus in Rostock; im Meck-

lenburg Magazin, Regionalbeilage der SVZ und der NNN vom 13. November 1992, Nr. 23, S. 6.
14 Sämtliche Gemeindeordnungen befinden sich im LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 12 und 13.
15 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 18, Bl. 12ff und zur Bestätigung vgl. LHA Schwerin, 10.72-3/1, 

Nr.  13, Bl. 1-20.
16 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 10, Bl. 38f.
17 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun.
18 Statistik der jüdischen Bevölkerung in Mecklenburg, im Max-Samuel-Haus in Rostock; Großher-

zoglich Mecklenburg-Schwerinscher Staatskalender; Max-Samuel-Haus, Rostock.
19 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 5.
20 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 10, Bl. 66 und 70.
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Juden ein.21 Daraufhin erhielt sie am 21. Oktober 1867 ein Telegramm, 
in dem es hieß: „Freizügigkeitsgesetz mit den bekannten Commissions-
Vorschlägen wegen Grunderwerb, Gewerbsbetrieb und consessioneller 
Gleichstellung vom Reichstag so eben angenommen. Brosch“.22 1875 wa-
ren in Dargun nur noch 57 jüdische Personen gemeldet.23

Am 13. April 1877 wurde zwischen der jüdischen Gemeinde Dargun und 
Herrn Mitau ein Mietvertrag abgeschlossen, wonach Mitau im Hof auf 
seine Kosten einen weiteren Stall bauen durfte, obwohl sich hier bereits 
ein Stall befand.24 1879 wurde Herr Grünberg Lehrer der jüdischen Ge-
meinde Darguns.25 Von 1881 bis 1885 war Julius Lichenheim,26 trotz Ge-
genwehr der Ritterschaften, Mitglied des Bürgervereins und wurde sogar 
zum Ortsvorsteher des Bürgervereins vorgeschlagen. Er schied erst 1881, 
nach Ablauf seiner Amtszeit, aus der Vorstandschaft aus.27 1885 verzeich-
net das Statistische Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes 
unter Provinz Pommern, Regierungsbezirk Stettin, folgenden Eintrag: 
„Dargun – (B) Lichenhain - Grünberg, H. (L, K).“ Dabei stehen die Be-
zeichnungen K. für Kantor, L. für Lehrer und B. für Vorstand.28

Am 30. Januar 1890 schloss die jüdische Gemeinde, vertreten durch 
L.  Bernhard und J. Lichenheim, mit Religionslehrer und Schächter Mo-
ritz Rogozinsky einen Vertrag.29 Nach Auflösung der jüdischen Gemeinde 
Neukalen im Jahr 1899 schlossen sich deren Gemeindemitglieder 1900 
der Darguner Gemeinde an.30

1910 lebten nur noch neun Juden im Ort.31 Ab 1910 werden im Mecklen-
burg-Schwerinschen Staatskalender, trotz durchgeführter Volkszählung, 
keine Zahlen für die in Dargun ansässigen Juden mehr aufgeführt, son-
dern nur noch die Anzahl der Juden für die Städte des Kreises angezeigt. 
Dargun war aber nur noch als Flecken in den Karten eingetragen.

21 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 11, Bl. 6.
22 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 11, Bl. 7. 
23 Auszug aus Großherzoglich-Mecklenburg-Schwerinscher Staatskalender;  Loseblattsammlung zur 

jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun.
24 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 32f; siehe Anhang B 203.
25 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 35.
26 Die Schreibweise der Familie Lichenheim/Lychenheim verändert sich ständig in den Akten, bis 

etwa 1915 meist Lichenheim, danach Lychenheim.
27 Ehem. Kreisarchiv Malchin, Altstadtregistratur Dargun, Nr. 36; in: Loseblattsammlung zur jüdi-

schen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 4f.
28 Das Deutsch-Israelitische Gemeindebuch von 1885, S. 29; LAG, Rep. 65 c, 3095.
29 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 20.
30 Ehem. Kreisarchiv Malchin Altstadtregistratur Neukalen, Nr. 204, in: Loseblattsammlung zur jüdi-

schen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 6.
31 Eschwege (1991), S. 1099f. Für 1900-33 liegt eine Liste der in Dargun ansässigen Juden vor: 
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1915/16 wurde neben den Stiftungen in Mecklenburg-Schwerin die „Isra-
el Lichenheim’sche Stiftung“ zur Unterstützung armer Darguner genannt; 
Verwalter war der Vorstand der Israelitischen Gemeinde in Schwerin.32

Am 29. Dezember 1918 wurde der bisherige „Gemeinnützige(r) (Orts) 
Verein“ in „Bürgerverein Dargun“ umgewandelt. Zehn Jahre später wurde 
der Bürgerverein Dargun neu gegründet. In der Neugründungsakte wur-
den auch Theodor Lychenheim und Hugo Mitau genannt.33 

Ab 28. Dezember 1923 war Hugo Mitau Vorsteher der jüdischen Ge-
meinde von Dargun. Theodor Lychenheim und Emil Mitau waren die 
Kassenführer.34 Im folgenden Jahr sollte die Gemeinde anscheinend aufge-
löst werden, wogegen man sich in einem an das Ministerium für Geistliche 
Angelegenheiten in Schwerin gerichteten Schreiben wehrte: „… es gibt 
mehrere Gründe gegen die Auflösung der Jüdischen Gemeinde Dargun … 
eine zu gottesdienstlichen Zwecken geeignete Synagoge mit hinreichender 
Ausstattung an wertvollen Kultusgegenständen ist vorhanden.“35

Am 13. November 1926 schrieb die Güstrower Gemeinde an die Landes-
gemeinde nach Schwerin, dass sich die Darguner der Güstrower Gemein-
de anschließen könnte.36 Tatsächlich wurde vier Jahre später beschlossen, 
die jüdischen Gemeinden von Teterow, Dargun, Stavenhagen, Gnoien, 
Neukalen und Malchin zu einem Bezirk zusammenzulegen.37 Die Ge-
meinden Stavenhagen, Teterow und Dargun gaben sich eine gemeinsame 
Verbandssatzung38 und berieten über einen neuen Vorstand.39 

 Karl Lichenheim, die Familie Hugo Mietau (Viehhändler) mit Frau, die Familien Bernhard und 
Levy, die Familie Emil und Karl Mitau (Produktenhändler). Karl Theodor Lychenheim hatte eine 
Manufaktur, Karl Mietau war ein Produktenhändler und sammelte Alttextilien. Der bekannteste 
Jude im Ort war Isaak Levy. Er nannte sich nach seiner Heirat Isaak Levy Lychenheim. Dies be-
weist auch die Familienchronik der Li(y)chenheims. Bis 1928 wohnten die Lichenheims in dem 
Geschäftshaus an der Hauptstraße. Vgl. ehem. Kreisarchiv Malchin, Altregistratur Dargun Nr. 36, 
40, 60; LHA Schwerin, MfU Nr. 9056 + Israelitischer Oberrat Nr. 154; in: Loseblattsammlung zur 
jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 8.

32 Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinscher Staatskalender (1917); Teil I: S. 132ff, 242ff, 401; Teil 
II: S. 15f, 304ff, 536ff.

33 Ehem. Kreisarchiv Malchin, Altstadtregistratur Dargun Nr. 35 (Bürgerverein); in: Loseblattsamm-
lung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 7.

34 LHA Schwerin, MfU Nr. 9056; in: Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtar-
chiv Dargun, S. 8.

35 Ebenda.
36 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat Nr. 62.
37 Schreiben vom 3. März 1930 des Oberrates, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
38 Verbandssatzung vom 29. April 1930, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
39 Protokoll vom 22. Juni 1930, Loseblattsammlung FRL Stavenhagen.
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1932-34 lebten mindestens noch Hugo Mitau und Tochter Fanni, Ida 
Mitau, Bertha Mitau und Mathilde Mitau in Dargun.40 Am 14. Novem-
ber 1933 wurden die Hauptstraßen von Dargun in Adolf-Hitler-Straße 
und Friedrich-Hildebrand-Straße umbenannt.41 Von 1933 bis 1942 wur-
de der jüdische Friedhof mehrmals geschändet.42 Aus einem Schreiben des 
Israelitischen Oberrates vom 16. April 1935 geht hervor, dass die Synago-
ge noch vorhanden, aber nicht mehr in Benutzung war und sich in einem 
leidlichen Zustand befand.43

Am 11. Juni 1935 erging vom Reichs- und Preußischen Minister des In-
neren, Frick, u. a. an den Bürgermeister von Dargun folgende Aufforde-
rung: „… an amtlichen Wegweisern und Richtungsschildern sind kleine 
Klebezettel mit der Inschrift ‚JUDEN SIND UNERWÜNSCHT‘“ anzu-
bringen.44 

1938 mussten auch die noch in Dargun lebenden Juden Zwangsvornamen 
führen, so z. B. Hugo Israel Mitau (noch 1938 lebend) und Bertha Sarah 
Mitau (noch im Februar 1942 in Dargun lebend).45 Ida Sarah Mitau, die 
in der Synagoge lebte und bis 1939 den Altstoffhandel des Ortes betrieb, 
wurde von den Darguner Bürgern unterstützt. Sie beabsichtigte, zu ihrer 
Tochter nach Amerika auszuwandern, wollte aber ihre Schwägerin (1859 
geboren, in Dargun lebend) nicht zurücklassen. Am 17. Februar 1942 leb-
te Frau Mitau noch, danach verliert sich ihre Spur. Nach den Erzählungen 
Darguner Bürger soll sie der Ortsgendarm „abgeholt“ haben.

Am 4. Juli 1939 wurden auch die Darguner Juden der „Reichsvereinigung 
der Juden in Deutschland“ angeschlossen.46 Am 10. Juni 1940 wurden auf 

40 LHA Schwerin, Israelitischer Oberrat Nr. 154; in: Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde 
Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 9.

41 Ehem. Kreisarchiv Malchin, Altstadtregistratur Dargun Nr. 30; in: Loseblattsammlung zur jüdi-
schen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 10.

42 Freie Erde vom 8. April 1975, S. 8; vom 1. März und vom 13. September 1980, S. 8; in: Loseblatt-
sammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 10.

43 LHA Schwerin, Israelitischer Oberrat Nr. 123 und 154; in: Loseblattsammlung zur jüdischen Ge-
meinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 10.

44 Ehem. Kreisarchiv Malchin, Altstadtregistratur Neukalen Nr. 107 und Altstadtregistratur Dargun, 
Nr. 30; in: Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 11.

45 Sachwörterbuch der Geschichte, Bd. I, S. 873. Am 9. März 1939 schrieb der Bürgermeister von 
Dargun an die jüdische Kultusvereinigung Mecklenburg in Rostock: „Die Jüdin Ida Sara Mitau, 
Dargun, geboren am 20.11.1870 zu Hamburg, beabsichtigt auszuwandern. Ich bitte um die Über-
sendung einer Bescheinigung darüber, daß die Jüdin alle Verpflichtungen gegenüber der Jüdischen 
Kultusvereinigung erfüllt hat …“

 Ehem. Kreisarchiv Malchin, Altstadtregistratur Dargun, Nr. 40; in: Loseblattsammlung zur jüdi-
schen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 14.

46 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 14.
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Anweisung des Reichsministers des Innern47 die Statuten der Darguner Li-
chenheim Stiftung abgeändert,48 der seit 1936 der vom Malchiner Landrat 
bestellte Rechtsanwalt Dr. Richard Josephi, Rostock, vorstand.49

Ab dem 26. August 1942 war Schuhmachermeister Wilhelm Evert als Ei-
gentümer des Synagogengrundstücks im Grundbuch eingetragen, im glei-
chen Jahr beantragte die politische Gemeinde Dargun die Einebnung des 
jüdischen Friedhofs.50

2002 fand eine Fotoausstellung „Was mit den Juden war, das war nun 
mal“ im ehemaligen jüdischen Bethaus Darguns statt.51 Heute leben keine 
Bürger jüdischen Glaubens mehr in der Stadt.

47 Verordnung des Reichsministers des Innern vom 8. Mai 1939; in: Loseblattsammlung zur jüdischen 
Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 14.

48 Ehem. Kreisarchiv Malchin, Altstadtregistratur Dargun; Loseblattsammlung zur jüdischen Ge-
meinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 14:

 „1. die Stiftung führt ab sofort den Namen „Stiftung für Darguner Arme“; der Vorstand der Stif-
tung ist der jeweilige Bürgermeister der Stadt Dargun.

 2. die Erträge des Stiftungsvermögens werden vom 1. Januar 1940 bis zum 31. Dezember 1949 
nicht ausgeschüttet, sondern dem Stiftungsvermögen zugeführt.

 3. nach 1949 sollen jährlich anfallende Erträge des Gesamtkapitals an bedürftige deutsche Volksge-
nossen der Stadt Dargun verteilt werden.“ Ebenda, S. 15.

49 Ehem. Kreisarchiv Malchin, Altstadtregistratur Dargun Nr. 60; in: Loseblattsammlung zur jüdi-
schen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 12.

50 LHA Schwerin, MfU, Akte 9047 a; in: Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, 
Stadtarchiv Dargun, S. 17; Grundbuchakte Dargun.

51 Anzeigen Kurier, 24. Januar 2002, S. 14.
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52 Vgl. Cordshagen (1992), S. 7.

83-84 Dargun, Lageplan 
(Zeichn.: unbekannt, 
1869) und Lageplanauszug 
(Zeichn.: Katasteramt Dem-
min, 1997) 

dAs BAuEnsEmBlE

Entgegen den geltenden Vorschriften des LGGEV von 175552 wurde die 
ehemalige Synagoge von Dargun direkt an der Hauptstraße errichtet. Das 
Gebäude war damit als Teil einer Häuserfront von giebel- und traufstän-
digen Gebäuden dem städtebaulichen Bild der angrenzenden Bebauung 
angepasst und ist bis heute erhalten geblieben. Zwischen dem südlichen 
Nachbar- und dem Synagogengebäude ist eine Einfahrt vorhanden, die 
ursprünglich zur Straße hin von einem Holzzaun, später einem Metall-
zaun, abgegrenzt wurde (vgl. Anhang B 011). Zum nördlichen Nachbar 
war ein sehr schmaler Fußweg vorgesehen, über welchen man auf den 
rückseitigen Hof gelangte. Dieser Weg ist heute wegen des späteren Kü-
chenanbaus nur noch von der Straße aus begehbar.

Die Lagepläne (siehe Abb. 85) aus dem 19. Jahrhundert bestätigen, welche 
Bauten sich einst auf dem Gelände des Synagogengrundstücks in Dargun 
befunden haben. Wann die Gebäude im Einzelnen entstanden, umgebaut 
oder abgerissen wurden, ist nicht nachzuweisen.

Neben der Synagoge, die heute durch die Evangelisch-Freikirchliche Ge-
meinde Dargun genutzt wird, gehörten zum Ensemble ein hofseitiger An-
bau an der östlichen Grundstücksgrenze, das sogenannte Hinterhaus, das 
es nachweisbar seit 1857 gegeben hat (siehe Anhang B 201 und 202), 
ein Stall und ein Wagenschauer. Das Hinterhaus beherbergte einst eine 
Wohnung und die Toiletten für die Synagogenbesucher. Dies wird von 
Zeitzeugen erwähnt und geht auch u. a. aus dem oben erwähnten La-
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53 Persönliche Mitteilung von Herrn und Frau Eichhorst, Dargun, am 12. Oktober 2004.
54 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 32.
55 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 33.

85-86 Dargun, Schloßstra-
ße 58, Lageplan Ensemble 
(Zeichn.: unbekannt) und 
ehemalige Synagoge, Hofan-
sicht (2004) 

geplan hervor. Danach waren die Toiletten rechts neben dem Hofhaus 
untergebracht und nur  von außen zugänglich.

Das Hofgebäude oder Hinterhaus war ursprünglich kleiner und auch von 
seiner Rückseite und nicht nur vom Hof aus zu betreten. Es wurde 1979 
teilweise abgerissen und erweitert wieder aufgebaut, so dass es nun über 
die gesamte Grundstücksbreite verläuft. In ihm befinden sich heute (2004) 
eine Garage sowie Toiletten, eine Teeküche und ein Abstellraum für die 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde. Ferner dient das Gebäude an einem 
Tag in der Woche der „Darguner Tafel“ zur Ausgabe von Lebensmitteln.

Im Wagenschauer an der südlichen Nachbarwand wurde der Leichenwa-
gen der Gemeinde aufbewahrt. Ab etwa 1950 diente der Wagenschauer 
als Ziegenstall. Später stand er leer und wurde in den 50er Jahren abgeris-
sen, noch bevor die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde das Ensemble 
zu nutzen begann.53

An der nördlichen Grundstücksgrenze befand sich ein Stallgebäude, das 
ebenfalls nicht erhalten ist. Laut Mietvertrag vom 13. April 1877 zwischen 
der jüdischen Gemeinde Dargun und dem Mieter der Wohnung in der 
Synagoge, Herrn Mitau, durfte dieser auf eigene Kosten ein Stallgebäude 
im Hof errichten. Dass bereits ein Stallgebäude auf dem Hof existierte, 
geht aus dem Vertrag ebenfalls hervor.54 In einem weiteren Schreiben vom 
23. März 1877 wird deutlich, dass es sich hierbei um einen Pferdestall 
handelte.55
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Als um 1950 Familie Oesterheld in das ehema-
lige Synagogengebäude einzog, waren die Ställe 
bereits abgetragen. Nur vom älteren Nebenge-
bäude waren noch die Fundamentaußenkanten 
bzw. der Stallboden zu erkennen. Herr Oester-
held umzäunte diese Fläche zur Hühnerhal-
tung.56 Bei den Arbeiten 1980 wurde das Fun-
dament entfernt. Ursprünglich befand sich auch 
ein Brunnen zwischen Haupthaus und Stallge-
bäude, der jedoch um 1980 bei den Umbauar-
beiten zugeschüttet wurde.57

Den einzigen Hinweis über die Gestaltung der Wegeflächen zwischen den 
einzelnen Gebäuden auf dem Grundstück liefert ein Foto aus dem Jahr 
1939, auf dem ein unbefestigter Gehweg zu sehen ist. Nach Aussagen ei-
niger Gemeindemitglieder sowie der Tochter von Herrn Evert gab es kei-
nen Pflasterbelag, sondern nur einen Lehmsandboden. Ursprünglich hatte 
man im Bereich der Eingangstüren einen „fünf Fuß breiten und fünf Fuß 
langen Steindamm“58 und unter Evangelisch-Freikirchlicher Federführung 
dann Betonstufen als Übergang vom Außen- in den Innenbereich verlegt. 
Auf der Grundlage historischer Katasterpläne (siehe Abb. 85) steht fest, 
dass entlang der Nordostfassade ein Fußweg vorhanden war, welcher in 
den rückwärtigen Garten des Synagogengrundstücks führte. Es ist anzu-
nehmen, dass auch dieser unbefestigt war.

Gegenwärtig besteht der Bürgersteig auf der Straßenseite ab der Vorder-
kante der Fassade zuerst aus einer 85 cm breiten Randschicht aus in Sand, 
feinen Kies und in Zement eingerüttelten Findlingen. An diese schließt 
sich ein gelber Randstreifen an, gefolgt von einem gelben Ziegelpflaster 
(12 x 18 cm). Ein weiterer Randstreifen umgrenzt ein Pflanzbeet aus Bü-
schen und Sträuchern, bis sich schließlich ein Fahrradweg aus Kies anreiht. 
Die Verbindung zum Straßenbelag bildet ein Granitstein. Am Giebel und 
entlang der Hoffassade wurde der Pflasterbelag des straßenseitigen Bürger-
steigs herumgeführt. Im Bereich der Südostansicht ist der Zwischenraum 
zwischen Gehweg und Nachbarwand (im Einfahrtsbereich zum Hof) mit 
befahrbaren Rasengittersteinen gepflastert. Die Hoffläche selbst wird von 
einem gepflasterten Fußweg zum Hinterhaus, Rasen und bepflanzten Ra-
batten untergliedert und gestaltet.

56 Persönliche Mitteilung von Herrn und Frau Eichhorst, Dargun, vom 12. Oktober 2004.
57 Persönliche Mitteilung von Pastor Heyde vom 6. Oktober 2004 
58 Siehe dazu Vertrag der jüdischen Gemeinde Dargun mit Maurermeister Riechen; LHA Schwerin, 

10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 14ff (siehe Anhang B 001).

87 Dargun, Modell der 
Synagoge, Ausschnitt mit 
dem Toraschrein (Modell: 
Verfasserin) 
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59 Bauarchiv von Dargun.

diE synAgogE

Adresse: Schloßstraße 58
Flurstücknummer: A. Grundbuchband: Amtsgericht Malchin, 

Grundbuch Dargun, Blatt 116-neu
 B. Grundbuchband: Grundbuchblatt 118-alt
 Flur : 3 – Flurstück 71/neu
 Flur : 3 – Flurstück 71/alt
Grundstücksgröße: 542 m², Kartenblatt XXXII, Kartenstück 289
Bauzeit: um 1823 errichtet
Nutzungsende: um 1924/26 keine Gottesdienste mehr möglich, 1939 Verkauf der 

Synagoge
Zerstörung/Beschädigung:  keine Beschädigungen während der NS-Zeit 
Zustand/Nutzung: seit 1951 Kirche und Gemeindezentrum des Evangelisch-Freikirchli-

cher Gemeinden Dargun
Gedenken am Ort: Gedenktafeln oder Ähnliches nicht vorhanden
Eintrag in Denkmalliste: 2003/04: „0260 Dargun, Schloßstraße 58, ehem. Synagoge.“59

88-89 Dargun, ehemalige Synagoge, Straßenansicht und Hofansicht mit zwei Betraumfenstern und Vordach (Fotos: Familie 
Meitzner, 1983) 
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60 Zeugnisse jüdischer Kultur (1992), S. 26f; Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, 
Stadtarchiv Dargun.

61 Ebenda.
62 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16, Bl. 1-7.
63 Dendrochronologisches Untersuchungsergebnis 2004; siehe Anhang B 013; Schreiben vom 3. Mai 

1900 an den Israelitischen Oberrat von J. Lichenheim; Loseblattsammlung zur jüdischen Gemein-
de Dargun, Stadtarchiv Dargun.

64 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 14-19; siehe Anhang B 001.
65 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun.
66 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 21f; siehe Anhang B 004 und B 005.
67 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 19; siehe Anhang B 002.
68 LHA Schwerin, Jüdische Gemeinden Mecklenburg-Schwerin 10.72-3/1, Nr. 21; vgl. exemplarisch 

den Brief der Großherzoglichen Regierung in Schwerin an die Gemeinde Dargun von 1847, S. 12 
der genannten Akte.

EntstEhung und gEschichtE

Im Jahre 1821 stellte die Darguner Judenschaft den Antrag zum Bau ei-
ner Synagoge, der von Großherzog Friedrich Franz I. zunächst abgelehnt 
wurde „… indem sie [die Juden, Anm. d. Verfasserin] sich sogar an solch 
kleinen Orten einnisteln, und wenn es concediert wird, bald mehrere klei-
ne Orte folgen würden“.60 Schließlich durfte die Gemeinde im folgenden 
Jahr das Gebäude Büdnerei 96 (Schloßstraße 58) zur Synagoge ausbauen, 
wobei es sich wohl eher um einen Neu- als um einen Umbau handelte. 
Das mehrmals beantragte Bauholz bewilligte der Großherzog allerdings 
nicht.“61 Am 22. Juli 1822 kaufte die jüdische Gemeinde Dargun für 177 
Reichstaler das Synagogengrundstück von Schneidermeister Schulz.62 Das 
Grundstück wurde vom Garten des Herrn Schulz abgetrennt. 1823 wur-
de das Holz für die Fachwerkkonstruktionshölzer eingeschlagen.63 Am 
20. Februar 1824 schloss die jüdische Gemeinde mit Amtsmaurermeister 
Riechen einen Vertrag, der genau regelte, wie die Synagoge gebaut werden 
sollte, welche Materialien Verwendung fanden und wann die Arbeit abge-
schlossen sein musste.64 

Am 30. Juli 1824 stellte der Schlosser seine Schlussrechnung an die jüdische 
Gemeinde.65 Am 21. September folgte die Schlussrechnung des Tischlers 
Röpcke,66 wonach dieser nicht nur die Türen und Fenster der Synagoge 
angefertigt hatte, sondern auch ein Teil der fest montierten Ausstattung 
und der Einrichtung des Innenraums. Vom 19. Oktober 1824 datiert 
eine Vertragsergänzung über Änderungen zur Bauausführung zwischen 
Amtsmaurermeister Riechen und der jüdischen Gemeinde.67 Kurz nach 
Fertigstellung der Synagoge kam es zum Streit zwischen der jüdischen Ge-
meinde Dargun und der Großherzoglichen Mecklenburg-Schwerinschen 
Landesregierung: Da das Gebäude im Grundbuch weiterhin als Büdnerei 
geführt wurde, sollte die Gemeinde Steuern für eine Büdnerei zahlen, die 
anscheinend viel höher waren als die für eine Synagoge.68
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69 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 10, Bl. 70.
70 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 44. Am 21. Mai 1865 verlängerte die jüdische Gemeinde 

bei der Thuringia-Versicherung ihre Feuerversicherung. Der Wortlaut der versicherten Gegenstände 
blieb fast unverändert, allerdings wurden in der neuen Police ein Wagen und zwei Pferde zusätzlich 
mit aufgenommen. LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 63ff; Auszug siehe Anhang B 006.

71 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 56ff.
72 Kopie der Rechnung, Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun; 

siehe Anhang B 007.
73  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 15, 16, 17.
74 Schreiben des Landrats des Landkreises Demmin, Amt zur Regelung offener Vermögensfragen, 

vom 29. November 1995, S. 2; Archiv Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Dargun.
75 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16, Bl. 44.
76 Zeugnisse jüdischer Kultur (1992), S. 26f. 

Der seit 1853 amtierende Oberrabbiner Isidor Lübschütz erließ am 
27. September 1853 Bauvorschriften, auch für die Darguner Synagoge:

„1. Soll im Betreffe der inneren, räumlichen Einrichtung jeder Synagoge, das 
Frauenchor mit einem Gitter versehen, und die Tribüne des Almemors in die 
Mitte der Synagoge gestellt werden.“69

Für den 16. Oktober 1855 kann erstmals der Abschluss einer Feuerver-
sicherung für die Synagoge nachgewiesen werden.70 In den Folgejahren 
wurde diese Police ohne größere Veränderungen immer wieder fortge-
schrieben. Als Beispiel liegt ein Auszug der Police vom 21. Mai 1859 dem 
Anhang unter B 006 bei. 1856 wurde ein Mietvertrag zwischen der jüdi-
schen Gemeinde und Joseph Rochlitz aus Halle geschlossen, der als Lehrer 
und Schächter eingestellt war. Laut § 3 des Vertrags musste Rochlitz bei 
Bedarf seine Wohnräume für Gemeindeversammlungen zur Verfügung 
stellen.71

1860 wurden in der Synagoge umfangreiche Renovierungsarbeiten durch-
geführt. Dies belegt unter anderem eine Rechnung des ausführenden Ma-
lers Triebe.72 Hier lassen sich Rückschlüsse auf die in der Synagoge vor-
handene Einrichtung treffen. Auch in der Folgezeit wurden immer wieder 
Renovierungen nötig.73

Erst ab dem 15. Juli 1864 ist die Israelitische Gemeinde von Dargun offi-
ziell im Grundbuch von Dargun [Blatt (alt) 118] als Besitzerin der Büdne-
rei 96 eingetragen.74 Wenigstens bis 1900 hat sie die Synagoge regelmäßig 
für Gottesdienste genutzt. 1902 stimmte die jüdische Gemeinde dem Bau 
einer Telegraphenleitung über dem Synagogengrundstück zu.75

1933 befand sich die Synagoge in einem schlechten baulichen Zustand. 
Die notwendigen Restaurierungskosten konnte die jüdische Gemeinde 
nicht mehr allein aufbringen, so dass ab 1934 die jüdische Landesgemein-
de Mecklenburgs die Verwaltung der Synagoge übernahm.76
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Am 22. November 1935 heißt es in dem sich in den Grundakten befind-
lichen Grundbrief der Büdnerei 96, dass die „nunmehr kononfreie Hufe 
aus dem Hofplatz (Kartenbl. XXXII, Kartenstück 289) in einer Größe 
von 542 qm und der Hauskavel 55 (Kartenbl. XXXII, Kartenstück 564) 
in einer Größe von 3.252 qm besteht.“77 Zu diesem Zeitpunkt war das  
Synagogengrundstück offiziell noch in jüdischem Besitz.

Am 21. Februar 1939 erklärte der Landrat des Kreises Malchin gegenüber 
dem Mecklenburgischen Staatsministerium, Abt. Landwirtschaft, Do-
mänen u. Forsten: „Es bestehen keine Bedenken, dass der Israelitischen 
Gemeinde auf Grund des § 6 der VO vom 3.12.38 aufgegeben wird, das 
Büdnereigrundstück Nr. 96 in Dargun zu veräußern … Der Einheitswert 
beträgt 5.700,-- RM, der des Ackergrundstücks 210,-- RM.“78 Darauf-
hin legte Schuhmachermeister Wilhelm Evert der Reichsvereinigung der 
Juden in Deutschland ein Kaufangebot über beide der Israelitischen Ge-
meinde Dargun gehörenden Grundstücke vor – die Büdnerei 96 und das 
Ackergrundstück.79 Wo sich das Ackergrundstück befand, ist unklar.

Mit einem im Darguner Stadtarchiv erhaltenen Schreiben vom 
11. März 1939, dem drei Fotografien der Synagoge beigefügt sind, wur-
de bei der jüdischen Gemeinde in Rostock angefragt, ob die Büdnerei 96 
verpachtet werden solle. Des Weiteren wird erwähnt, dass sich besonders 
die Rückseite des Hauptgebäudes und das Hofgebäude in einem sehr 
schlechten Zustand befänden.80 Am 24. März 1942 erfolgte schließlich 
die Annahme des Kaufangebots von Wilhelm Evert, Dargun, was Notar 
Dr. Moncke aus Rostock inoffiziell bestätigte.81 Am 25. Juni 1942 teilte 
letzerer der Reichsvereinigung mit, dass der Kaufpreis auf das ausgewiese-
ne Sonderkonto überwiesen sei. Am 26. August wird Schuhmachermeister 
Wilhelm Evert als Eigentümer des Grundstücks im Grundbuch eingetra-
gen. Nach Auskunft von dessen heute noch in Dargun lebenden Tochter, 
sollte im Synagogenraum ein Verkaufsraum für den Schuhmacherbetrieb 
ihres Vaters eingerichtet werden. Nach Everts Tod im Jahr 1945 wurde 
dieses Vorhaben jedoch nicht verwirklicht.

Am 1. Juli 1959 wurde die ehemalige Synagoge von der Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinde angemietet und im September 1959 eingeweiht. 

77 Schreiben des Landrats des Landkreises Demmin, Amt zur Regelung offener Vermögensfragen, vom 
29. November 1995, S. 2; Archiv Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Dargun.

78 Ebenda, S. 2f.
79 Ebenda, S. 3.
80 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun; siehe Anhang B 011.
81 Urkunde Nr. 107/1942; Schreiben des Landrats des Landkreises Demmin, Amt zur Regelung offe-

ner Vermögensfragen, vom 29. November 1995, S. 3; Archiv Ev.-Freikirchl. Gemeinde Dargun.
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Seit dem 9. September 1968 ist die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Dargun die Eigentümerin des ehemaligen Synagogengebäudes.82

1980 kam es erneut zu einer Reihe von Umbaumaßnahmen am Gebäude, 
bei denen laut Auskunft des damals zuständigen Pastors umfangreiche Ar-
beiten ausgeführt wurden. Nach Abschluss der Arbeiten wurde das Haus 
als freikirchliches Gotteshaus am 14. September 1980 in Kooperation mit 
dem Zentrum für politische Bildung in Bonn erneut eingeweiht.83

Der 1995 geplante Austausch der Haustür zur Schloßstraße wurde nicht 
genehmigt und stattdessen am 20. November 1996 ein Zuschuss von über 
1.000,- DM für die Restaurierung der vorhandenen Tür bewilligt.84 Als 
Auflage sollte zudem das Vordach über der Tür entfernt werden.85

Am 28. September 2000 wurde ein Bauantrag für den Umbau bzw. die 
Erweiterung der Dachgaupe über der Küche gestellt und gleichzeitig eine 
Modernisierungsmaßnahme beantragt, welche durch Zuschüsse aus der 
Städtebauförderung mitfinanziert werden sollte.86 Das Dach wurde neu ge-
deckt, die Fassaden saniert, sämtliche Fenster und die Gaupe erneuert, die 
Hoffenster in der Nordwestfassade von zwei auf drei geändert, die hofsei-
tige Zugangstür in den Betsaal erhöht, das Vordach zur Schloßstraße ent-
fernt und im Gebäudeinneren Renovierungsmaßnahmen durchgeführt.87 
Die dazu eingereichten Pläne stammen vom Architekturbüro Wittke aus 
Waren. Im Zuge dieser Arbeiten wurden auch Straßenbauarbeiten von der 
Gemeinde Dargun in der Schloßstraße durchgeführt. Dabei wurden der 
Gehweg, der Hof und die Einfahrt um die ehemalige Synagoge gepflastert. 
Da die Denkmalpflegebehörde die ausgetauschten Fenster aufgrund der 
zu breiten Rahmen beanstandete,88 wurden alle Rahmenbreiten von 13 cm 
auf 12 cm verringert.89 2002 wurde das Anbringen eines Schaukastens auf 
der Straßenfassade der ehemaligen Synagoge gestattet.90

82 Miet- und Kaufvertrag, Archiv Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Dargun.
83 Persönliche Mitteilung von Pastor Heyde vom 6. Oktober 2004 zum Umbau und Auszug aus der 

„Chronik der Evangelischen Freikirchen Gemeinde in Malchin“, Archiv Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde Dargun.

84 Schreiben der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Malchin an die Stadt Dargun vom 5. Novem-
ber 1995, Bauakt des Bauamtsarchivs Dargun.

85 Das Vordach wurde nicht unter jüdischer Nutzung an das Gebäude montiert, Datum unbekannt.
86 Bauantrag vom 28. September 2000 der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, Bauakt des Bau-

amtsarchivs Dargun.
87 Pläne vom 5. März 1999 des Ingenieurbüros Wittke an die Stadt Dargun, Bauakt des Bauamtsar-

chivs Dargun.
88 Schreiben vom 14. März 2001, Bauakt des Bauamtsarchivs von Dargun. 
89 Schreiben des Ingenieurbüros Wittke an die Stadt Dargun vom 23. August 2001, Bauakt des Bau-

amtsarchivs Dargun.
90 Genehmigung vom 3. Januar 2002, Bauakt des Bauamtsarchivs Dargun.
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Während das Gebäude bereits im Besitz der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde Dargun war, stürzte ein Baum auf die Fassade der Straßenan-
sicht. Dabei soll es zu erheblichen Schäden gekommen sein.91 Leider ist 
nicht mehr nachvollziehbar, wann dieses genau geschah bzw. welche Schä-
den hier verursacht wurden. Aktuell ist davon nichts mehr zu erkennen.

ArchivAlischE grundlAgE

Von dem aktuell vorhandenen Baukörper gibt es keine historischen Pläne, 
es existieren aber zur Synagoge zwei undatierte Entwurfszeichnungen und 
einen Plan von Amtszimmermeister Heis(?)endorf aus dem Jahr 1824.92 
Beide Entwürfe unterscheiden sich von der realisierten Lösung.

Der erste Entwurf (siehe Abb. 90) zeigt eine mit Bleistift angefertigte 
Zeichnung eines Fachwerkgebäudes, welches parallel zur Hauptstraße an-
geordnet ist. Das Gebäude ist entlang der Straße in zwei Bereiche unter-
teilt. Der linke Bereich enthält die Wohnung des Kultusbeamten oder des 
Lehrers. Dieser ist durch einen Flur von der eigentlichen Synagogenabtei-
lung getrennt, die neben dem Synagogenraum noch zwei weitere Räume 
enthält, die wahrscheinlich als Gemeinde- oder Schulräume genutzt wer-
den sollten. Bemerkenswert ist, dass in diesem Entwurf der Synagogen-
raum direkt an die Straße geplant war. Ferner sollten Betsaal, Schul- und 
Wohngebäude des Lehrers in einem Gebäude vereint sein. Damit kommt 
dieser Entwurf dem schließlich realisierten Entwurf nahe.

91 Persönliche Mitteilung von Walter Meitzer und Pastor Heyde.
92 LHA Schwerin, Jüdische Gemeinden, 10.72-3/1, Nr. 17; Diekmann (1998), S. 362.

90-91 Dargun, Synagoge, 
Entwurfsvorschlag I (Zeichn.: 
unbekannt, undatiert, 
ca. 1824) und Entwurfsvor-
schlag II (Zeichn.: Amtszim-
mermeister Heis(?)endorf, 
1824) 
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Der zweite Entwurf (siehe Abb. 91) ähnelt in seiner Raumanordnung 
eher der vorherrschenden Synagogenbauweise des beginnenden 19. Jahr-
hunderts. Zur Straße hin ist ein Gemeindehaus errichtet, hinter dem sich 
im Hof- oder Gartenbereich das eigentliche Synagogengebäude befindet. 
Ein Flur trennt die im Vorderhaus befindliche Vierzimmerwohnung des 
Kultusbeamten von dem aus einem großen Zimmer und einer kleineren 
Kammer bestehenden Schul- oder Gemeindebereich ab. Der Flur ermög-
licht die Erschließung des rückwärtigen Synagogenraumes und bietet den 
Zugang zur Treppe auf die Frauenempore. Bei dieser Variante ist die Syn-
agoge in einem eigenständigen Gebäude vorgesehen. Die Erschließung der 
Frauenempore wäre hierbei nur durch das Vorderhaus möglich gewesen. 
Entwurfsverfasser war Amtszimmermeister Heis(?)endorf.

Der letztendlich errichtete Bau unterscheidet sich von beiden beschriebe-
nen Entwürfen. Nachfolgend wird die gebaute Variante näher erläutert.
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ArchitEktur

Bei der Darguner Synagoge handelt es sich um einen Fachwerkbau, stra-
ßenseitig ein-, hofseitig zweigeschossig, mit einem Halbwalmdach, der 
traufseitig entlang der Richtung Süd-West und Nord-Ost verlaufenden 
Hauptstraße ausgerichtet ist. Im nordöstlichen Teil befand sich der Bet-
saal, an den sich im Südwesten Wohnräume anschlossen. Ein gemein-
samer Flur, der das Gebäude quer durchschneidet, verband die beiden 
Funktionsbereiche. In Material und Konstruktion passt sich das beschei-
dene Bauwerk den benachbarten Fachwerkgebäuden an und fügt sich auf 
diese Weise in das städtebauliche Umfeld der örtlichen Bebauung ein.

Grundfläche
bauzeitlich
 11,945m  x  12,36 m       =  147,64 m2 
 -4,50 m   x 1,00 m  (- Anbau)     = 4,50 m2

          =  143,14 m2

heute (2004/2005)
 11,945m  x  12,36 m       =  147,64 m2 
 -4,68 m   x 1,32 m  (+ Anbau)     = 6,18 m2

          =  153,82 m2

Umbauter Raum
bauzeitlich
 7,30 m  x 8,60 m  x 1,20 m (+ Synagogenboden)
ca. 2,40 m  x 4,00 m  x 3,50 m (- Anbau)
 2,00 m  x 1,70 m  x 1,80 m (- Gaupe)
 2,00 m  x 1,70 m  x 1,40 m/2 (- Gaupe)
          =  1.208,70 m³

heute (2004/2005)
 6,70 m  x 12,30 m x 3,70 m (Vorderhaus)
 6,70 m  x 12,30 m x 7,70 m x 0,5 (Vorderhaus)
 5,50 m  x 9,60 m x 5,60 m (Rückhaus)
 5,30 m  x 3,90 m x 5,30 m  x 0,5 (Rückhaus)
 5,30 m  x 3,90 m x 3,10 m (Rückhaus)
 5,30 m  x 3,90 m x 1,60 m x 0,5 (Rückhaus)
 3,90 m  x 2,10 m x 6,30 m x 0,5 (Rückhaus)
 -8,30 m  x 1,60 m x 0,5  x 4,20 m x  0,5 
 2,00 m  x 1,70 m x 1,80 m (+ Gaupe)
 2,00 m  x 1,70 m x 1,40 m/2 (+ Gaupe)
 2,55 m  x 3,13 m x 2,10 m (+ Keller)
          = 1.175,50 m³
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92 Dargun, ehemalige Synagoge, Südwestfassade (2004)
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93 Dargun, ehemalige Synagoge, Nordostfassade (2004)
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94 Dargun, ehemalige Synagoge, Südostfassade (2004)
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95 Dargun, ehemalige Synagoge, Grundriss Erdgeschoss (2004)
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96 Dargun, ehemalige Synagoge, Grundriss Obergeschoss (2004)
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97 Dargun, ehemalige Synagoge, Grundriss Dachgeschoss (2004)
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98 Dargun, ehemalige Synagoge, Grundriss und Schnitte Untergeschoss (2004)
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99 Dargun, ehemalige Synagoge, Längsschnitt (2004)
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100 Dargun, ehemalige Synagoge, Querschnitt (2004)
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101 Dargun, ehemalige Synagoge, Fenster- und Türdetails (2004)



Die Synagoge 123

102-103 Dargun, ehemalige Synagoge, Hauptdach 1, Gespärrepaar 1+2 (2004)
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104-105 Dargun, ehemalige Synagoge, Hauptdach 1, Gespärrepaar 3+4 (2004)
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106-107 Dargun, ehemalige Synagoge, Hauptdach 1, Gespärrepaar 5+6 (2004)
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108-109 Dargun, ehemalige Synagoge, Hauptdach 1, Gespärrepaar 7+8 (2004)
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110-111 Dargun, ehemalige Synagoge, Hauptdach 1, Gespärrepaar 9, und Hauptdach 2, Gespärrepaar 1-2-3 (2004)



Dargun128

112 Dargun, ehemalige Synagoge, Hauptdach 1, Trennwand Ebene I zu II (2004).
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113-114 Dargun, ehema-
lige Synagoge, Südost- und 
Südwestfassade (Zeichn.: In-
genieurbüro Wittke, Waren, 
1999) 

BAuElEmEntE

Das Äußere der einstigen Synagoge gestaltet sich sehr zurückhaltend. Bis 
auf das im Jahr 2000 wieder geöffnete Misrach-Fenster finden sich 2004 
keine Anzeichen, die auf die ehemalige Gebäudenutzung schließen lassen. 
Zur Zeit der Erbauung wiesen jedoch neben dem Misrach-Fenster und 
dem Aron Hakodesch-Erker jeweils zwei typische hohe Rundbogenfenster 
in der Südost- und in der Nordostansicht auf die besondere Nutzung hin. 
Da zur Straße ein mannshoher Holzzaun angebracht war, konnten die 
Fassaden jedoch nicht ungehindert eingesehen werden. 

Von etwa 1940 bis 1943 bewohnte eine Familie Billib das Gebäude. Herr 
Billib führte bis ca. 1942 den Altstoffhandel der beiden jüdischen Damen 
weiter, die vorher in der ehemaligen Synagoge gelebt hatten. Es wurden 
Altstoffe u. a. auch im Synagogenraum gelagert, aus dem alle Einrich-
tungsgegenstände sowie der Toraschreinerker entfernt worden waren.93 
Ab ca. 1950 bewohnte Familie Oesterheld aus Breslau das Gebäude und 
nutzte das Dach als Tabaklager und zur Tabaktrocknung.94

Obwohl ab dem 12. Juli 1955 die Tochter des Herrn Evert alleinige Ei-
gentümerin des Gebäudes war,95 sollte sie sich zumindest zeitweise das 
Erbe ihres Vaters mit der Ehefrau von Herrn Evert teilen. Hierbei soll-
te die Tochter zunächst ¾ und die Ehefrau ¼ des Erbes erhalten. Am 
1. Juli 1959 wurde ein Pachtvertrag zwischen Frau Evert und dem Bund 

93 Persönliche Mitteilung von Herrn und Frau Eichhorst, Dargun, vom 12. Oktober 2004. Frau 
Eichhorst war die Tochter und spätere Erbin des Schuhmachermeisters Evert.

94 Ebenda.
95 Amtsgericht Malchin, Grundbuchamt, Grundbuch von Dargun, Blatt 116, Bl. 4 von 6; siehe An-

hang B 012.
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115-116 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Nordostfassade und 
Querschnitt nach Westen 
(Zeichn.: Ingenieurbüro 
Wittke, Waren, 1999) 

der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde geschlossen.96 Dies wider-
spricht einem Schreiben des Amtes für offene Vermögensfragen vom 
12. Oktober 1995, wonach bereits seit 1951 ein Mietvertrag zwischen den 
beiden genannten Parteien bestanden haben soll.

Am 9. September 1959 wurde das ehemalige Synagogengebäude als Got-
teshaus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Dargun eingeweiht. Es 
waren rund 50 Gottesdienstbesucher anwesend.97 Am 3. Juni 1968 wurde 
das Grundstück dann für 7.400 DM an den Bund der Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinden in Deutschland verkauft.98 Da die Gemeinde am 
12. September 1976 ihr 25-jähriges Kapellenjubiläum feierte,99 scheint die 
ehemalige Synagoge tatsächlich seit 1951 als Evangelische Kirche genutzt 
worden zu sein.

Mit dem Einzug des neuen Kastellans W. Dahm in die Gemeindewoh-
nung im Jahre 1978100 wurde die Küche hofseitig erweitert. Laut Bau-
antrag vom 21. Oktober plante man den Einbau von zwei Fenstern im 
Gemeindezentrum.101 Dabei wurden die Synagogenfenster zum Hof ent-
fernt und die ursprünglichen Wandöffnungen der Fenster verbreitert. Am 
30. September 1979 beantragte die Kirchengemeinde den Ausbau zwei-

96 Auszug aus der „Chronik der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde von Malchin“, Archiv Evan-
gelisch-Freikirchliche Gemeinde Dargun.

97 Ebenda.
98 Der Bund der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden in Deutschland wird am 11. September 

1968 im Grundbuch Dargun, Bl. 118, eingetragen; Änderung am 26. Februar 1987 auf Bl. 116.
99 Ebenda.
100 Auszug aus der „Chronik der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde von Malchin“, Archiv Ev.-

Freikirchliche Gemeinde Dargun; persönliche Mitteilung von Pastor Heyde vom 6. Oktober 2004.
101 Schreiben vom 9. November 1978 an die Neuapostolische Kirchengemeinde Dargun, Bauakt des 

Bauamtsarchivs Dargun.



Die Synagoge 131

102 Schreiben der Stadt Dargun an die Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Dargun vom 14. No-
vember 1979, Bauakt des Bauamtsarchivs Dargun.

103  Laut dendrochronologischer Untersuchung vom 19. Oktober 2004, siehe Anhang B 013.
104 Die Ziegel sind zwischen 27,5 und 28,2 cm lang, ca. 14 cm breit und ca. 7,5 cm hoch.

er Räume im Dachgeschoss der ehemaligen Synagoge. Leider liegen dem 
Bauamt und dem Amtsarchiv keine Zeichnungen über den beabsichtigten 
Umbau vor. Anscheinend waren aber die geplanten Fenster am Walm zu 
wuchtig, so dass das Amt Dargun am 11. November 1979 den Antrag 
ablehnte und eine Nachbesserung der Pläne einforderte.102 Dass es sich 
hierbei um das Walmfenster über dem heutigen Küchenanbau handelte, 
ist nicht exakt zu belegen, jedoch anzunehmen.

Die Außenwände bestehen aus einem vorwiegend aus Eichenholzfachwerk 
mit gelb gefassten Mauerwerksausfachungen103 aus handgefertigten Zie-
geln in einem meist regelmäßigen Läuferverband. Die Ziegel weisen leich-
te Größenunterschiede auf.104

Die Hoffassade besteht aus dem bauzeitlichen Teil auf der linken und 
dem späteren Küchenanbau auf der rechten Seite (siehe Abb. 93). Den 
ursprünglichen Bereich gliederten sieben vertikale Eichenständer, deren 
Anordnung heute in abgeänderter Form erhalten und erneuert worden 
ist. Die Ständer waren in eine durchlaufende Schwelle eingezapft, die auf 
einem Sockel aus Mauerziegeln auflag. Seit der Erneuerung des Schwell-
holzes im Jahr 2000 stehen die Ständer ohne Zapfverbindung auf diesem 
auf. Die oberen Enden der Ständer waren ursprünglich mit einem um-
laufenden Rähm verzapft und mit Holznägeln gesichert. Auch das Rähm 
wurde bei den Baumaßnahmen im Jahr 2000 ausgetauscht, so dass dieses, 

117-118 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Ansicht von Nord-
osten (2004) und Ansicht von 
Nordosten, originale Fenster 
(1939) 

nordostfAssAdE
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mit einem in Fassadenmitte angeordneten Hakenblatt, nun nur auf den 
Ständern aufliegt. Zur Fixierung wurden Schwelle, Ständer und Rähm 
durch versteckte Nagelbleche und Stahlwinkel miteinander verbunden.

Horizontal ist die Fassade mit Brust- und Kopfriegeln in vier ungleich-
mäßig hohe Gefache unterteilt. Die Riegel liegen jeweils auf einer Höhe 
und sind mittels Zapfverbindungen mit den Ständern zusammengeschlos-
sen. Die Knotenpunkte werden durch Holznägel gesichert. Im Bereich 
der Fenster weichen Brust- und Sturzriegel von der übrigen Fachwerk-
struktur ab. In den ungleichmäßig breiten Außenfeldern sind zur Ausstei-
fung leicht gebogene Hölzer als K-Streben, die im unteren Bereich in die 
Schwelle und in die Eckständer und im oberen Abschnitt in die untere 
Strebe und in das Rähm eingezapft und mit Brust- und Kopfriegeln über-
blattet sind, eingefügt worden. 

Im Brüstungsbereich sind alle Gefache beim Umbau im Jahr 2000 erneuert 
worden, wobei soweit wie möglich die ursprünglichen Ziegel wieder Ver-
wendung fanden. Alle Fenster der Hofseite stammen aus dem Jahr 2000. 
Neben dem äußersten linken Seitenfeld finden sich drei hohe Rechteck-
fenster, die jeweils die gesamte Breite einer Fassadenbahn einnehmen und 
durch die Ständer getrennt sind. Alle drei Fenster verfügen über ein mittig 
angeordnetes Kämpferholz, welches deren Öffnungshöhe in zwei gleiche 
Abschnitte unterteilt. Die beiden so entstandenen Fensterfelder können 
mit jeweils einem Dreh- und einem Dreh-Kipp-Flügel geöffnet werden. 
Jeder Flügel ist durch Holzsprossen in sechs gleich große Fensterflächen 
eingeteilt. Gegenwärtig bildet ein Wärmeschutzglas den Abschluss zur At-
mosphäre. Moderne Schließbänder und Kunststoffbeschläge zeugen von 
einem Einbau neueren Datums. 

Auf einem Foto aus dem Jahr 1939 (siehe Abb. 118) sind zwei der ur-
sprünglichen Öffnungen zur Belichtung des Hauptraums zu erkennen. 
Die beiden Rundbogenfenster, die jeweils eine Gefachbreite einnehmen, 
sind durch ein schmales Mauergefach getrennt. Während der Sturzriegel 
gerade verlief, war der Fenstersturz darunter abgerundet. Gegliedert waren 
die Synagogenfenster durch ein senkrechtes Mittelholz und jeweils zwei 
waagerechte Kämpferhölzer. Vermutlich unterteilten Bleisprossen die 
sechs Flügelflächen in jeweils neun Glasflächen. Es ist anzunehmen, dass 
die Drehflügel mit einfachen Reibern verschlossen wurden, ähnlich der 
Fensterkonstruktion in Stavenhagen. Als sicher kann angenommen wer-
den, dass auch in Dargun eine Einfachverglasung und aufgesetzte L-förmi-
ge Bänder aus Eisen die hölzernen Rahmenteile strukturierten.

Im fünften Feld von der linken Außenecke, befindet sich aktuell (2004) 
eine Eingangstür in den Saal. Die heute vorhandene Rahmenfüllungstür 
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mit aufgesetzten Leisten, drei gleich großen Füllungen, Beschlägen aus 
Messing und einem Setzholz als Eingangstürelement in den Betsaal war 
während der Synagogennutzung nicht vorhanden.105 Nachdem der eigent-
liche Türdurchbruch nach 1930 zu datieren ist, wurde der gegenwärti-
ge Sturz erst mit den Umbaumaßnahmen im Jahr 2000 auf die heutige 
Türhöhe angehoben. Dabei wurden das bestehende Türblatt und dessen 
Türzarge ausgetauscht.

Im Fassadenfeld rechts neben der Tür befindet sich ein kleines hochrecht-
eckiges Dreh-Kipp-Fenster, das den im Zuge der Renovierungsarbeiten 
im Jahr 2000 im Erdgeschoss eingefügten Sanitärbereich belichtet.

Die einstige Fensteröffnung auf der Frauengalerie (siehe Abb. 93), die sich 
zum Garten orientierte, wurde bei den Umbauarbeiten um 1980 ausge-
mauert. Die Holzstütze, die sich links neben dem Emporenfenster befand, 
ist heute noch vorhanden. An der neuen rechten Füllstütze lassen sich kei-
nerlei zimmermannsmäßige Verbindungen zu den angrenzenden Hölzern 
finden. Dies lässt auf einen nachträglichen Einbau schließen. 

Um den höher liegenden (um 1980 aufgefüllten) Saal vom Garten aus 
betreten zu können, wurden 1980 zwei Stahlbetonstufen vor der Ein-
gangstür angeordnet. Im linken Türbereich übernimmt ein Handlauf aus 
Stahlrohr, Ø 4,0 cm, die Absturzsicherung. Die Außenstufen wurden im 
Jahr 2000 saniert.

Leider existieren keine Fotos oder Zeichnungen von der rechten Fassaden-
hälfte der Hofansicht. Um hier eine Vorstellung entwickeln zu können, 
bleibt einzig die Beschreibung eines Gemeindemitglieds: 

„Die ursprüngliche Außenwand lag ca. 1,10 m hinter der Hauptfassade. Bis auf 
eine Türöffnung in Richtung Hof und eine seitliche Öffnung vom ehemaligen 
Erschließungsflur aus, ähnlich der Lage der heutigen hofseitigen Wohnungs-
eingangstür, waren keinerlei Öffnungen in den Garten vorhanden. Überdacht 
wurde der Bereich durch das vorhandene Hauptdach.“106 

Es handelte sich hierbei um den heutigen, steileren Dachabschnitt (siehe 
Abb. 110 und 111).

105 Vgl. restauratorisches Kurzgutachten aus dem Jahr 2000 von Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Krö-
pelin; Archiv der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Malchin.

106 Persönliche Mitteilung von Walter Meitzner, dem Schwiegersohn von Frau Herrmann. Er konnte 
sich gut an den Zustand um 1978 erinnern, war selbst an den Umbauarbeiten beteiligt.
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Aktuell springt die erdgeschossige Außenwand vor die 
linke Hoffassade. In dem neuen Anbau befindet sich ein 
liegend rechteckiges, zweiflügeliges Holzfenster, beste-
hend aus einem Dreh- und einem Dreh-Kipp-Flügel, 
das die Küche belichtet und ein Querlüften der Räume 
im Erdschoss ermöglicht. Über der Küche wurde auf 
die 1980 angesetzte Dachfläche eine  zum Fenster des 
Erdgeschosses versetzte Schleppgaupe aus Holz errich-
tet, deren Seitenflächenverkleidung aus Holzbrettern 
man im Jahr 2000 mit roten „Tegalit“107 Schindeln ver-
sah. Das Gaupendach selbst wurde wie das Hauptdach 

mit Falzziegeln eingedeckt. Alle notwendigen Blechanschlüsse wurden aus 
Titanzink gefertigt. Ein zweiflügeliges Holzfenster ermöglicht die Belich-
tung des Obergeschosses im Gaupenbereich. 

Rechts versetzt zur Einfahrtsgiebelwand blickt man auf die Fassade des 
späteren Anbaus mit der Eingangstür, die als Nebeneingang in die Woh-
nung führt (siehe Abb. 113 und 119). Die Außenwand besteht hier aus 
einem 24 cm breiten Ziegelmauerwerk und aus einem oberhalb des Sok-
kels aufgebrachten Vollwärmeschutz. Der Sockel ist verputzt und gestri-
chen. Die Tür ist als Holztürzarge mit einer strukturierten Glasfüllung 
hergestellt, die mit aufgesetzten Holzsprossen, zwei in Längs- und eine in 
Querrichtung, optisch unterteilt wurde. Die Tür hat eine einfache Drück-
ergarnitur und schlichte Türbänder aus Messing.

Auf der südostlichen Giebelwand lässt sich die innere Raumgliederung  
des Synagogenraumes an der rechten Seite und die Nebenräume auf der 
linken Seite ablesen (siehe Abb. 94). Den Synagogenteil gliedern acht 
vertikale Eichenständer, und der linke Wandabschnitt, der aufgrund der 
unterschiedlichen Traufhöhen anders gestaltet ist und wie angefügt wirkt, 
wird von zwei kleineren Ständern gegliedert. Sie stehen auf einer im Jahr 
2000 erneuerten Schwelle, die aus zwei Teilen mit einer annähernd mittig 
zur Fassade angeordneten Hakenblattverbindung besteht. Die Schwelle 
lagert auf einem mit Zementputz überzogenen Sockel aus Mauerziegeln 
und Natursteinfindlingen. Ursprünglich waren auch hier die Ständer in 
das Schwellholz eingezapft. Heute sind die Ständerfüße mit der Schwelle 
durch Stahlwinkel verschraubt. Die oberen Enden sind in ein durchlaufen-
des Rähm, das auch aus zwei Teilen gefertigt und durch eine Hakenblatt-
verbindung verbunden ist, eingezapft und mit Holznägeln gesichert. Das 

südostfAssAdE/
giEBElwAnd EinfAhrt

107 Produktbezeichnung, Eigenname.

119 Dargun, ehemalige Syn-
agoge, Hofanbau (2004) 
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Rähm verläuft auf Traufhöhe der Hoffassade. 
Der Wandbereich unterhalb des Rähms ist ho-
rizontal mit Brust- und Kopfriegeln in vier un-
terschiedlich hohe Felder unterteilt. Die Riegel 
liegen jeweils auf einer Höhe und sind durch 
Zapfen und Holznägeln mit den Ständern ver-
bunden. In den Außenfeldern des Synagogen-
hauptraumes ragen leicht gebogene Hölzer als 
K-Streben nach oben und unten. Sie sind im 
unteren Abschnitt jeweils in die Schwelle und 
in den Eckständer, im oberen Bereich in die 
untere Strebe und in das Rähm eingezapft. Mit 
den Brust- und Kopfriegeln bilden sie je eine 
Überblattung aus.

Der gefachhohe Bereich zwischen Rähm und Halbwalm ist durch sechs 
vertikale kurze Ständer unterteilt, die nach außen keine Zapfverbindungen 
zum darunter liegenden Rähm zeigen. Begrenzt werden sie durch einen 
Holzbalken, der gleichzeitig als Auflager für die Walmsparren fungiert. Im 
mittleren Feld befindet sich eine Dachluke aus senkrechten Holzbrettern.

Der bauzeitliche Zustand der Südostwand lässt sich anhand der Fassaden-
struktur und des bereits erwähnten Fotos aus dem Jahr 1939 gut rekon-
struieren (siehe Anhang B 011). Unterhalb des runden Misrach-Fensters 
befand sich der Toraschreinerker, der von zwei hohen Rundbogenfenstern 
flankiert wurde, die denen der Hoffassade entsprachen. Der Erker bestand 
aus Mauerwerk mit einer schrägen Verdachung – vermutlich aus Natur-
stein – und sprang ca. 20 cm vor die Vorderkante der Fassade. Sämtliche 
bauzeitlichen Wandöffnungen wurden nachträglich mindestens einmal 
zugesetzt. Ihre einstigen Außenkanten zeichnen sich heute noch auf der 
Oberfläche ab. Neben beiden Rundbogenfenstern gab es im linken Fassa-
denteil ein kleineres Fenster für den Eckraum (heute Schlafzimmer) und 
das runde Misrach-Fenster über dem Toraschreinerker (siehe Abb. 94), 
das auch ab 1980 für mehrere Jahre zugemauert war. Die ursprünglichen 
Umfassungshölzer und der äußere Metallrahmen des Fensters, Ø 80 cm, 
blieben aber erhalten, so dass das Öffnen im Jahr 2000 keine Schwierigkeit 
war. Es ist anzunehmen, dass das bauzeitliche Fenster ähnlich wie das in 
Stavenhagen aufgebaut war und aus einem Holzrahmen mit Bleisprossen-
unterteilungen evtl. in der Form eines Davidsterns bestand. Nach Aus-
kunft eines Gemeindemitglieds soll das Fenster mit blauen Scheiben auf 
einem weißen Grund verglast gewesen sein.108 Heute ist um den Grund-
rahmen ein Fensterflügel mit einer bunten schmuckvollen Sprossenunter-
teilung in Form eines Davidsterns eingebaut (siehe Abb. 122).

120 Dargun, ehemalige Syn-
agoge, Ansicht von Südosten 
(2004) 

121 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Misrach-Fenster 
(Foto: Dipl.-Rest. Andreas 
Baumgart, Kröpelin, vor 
2000) 
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Die Nordwestwand wurde mit geringem Abstand zur der Fassade des 
Nachbarhauses errichtet. Da der schmale Zwischenraum zum Nachbarn, 
entlang der Grundstücksgrenze, nicht zugänglich ist, bestand keine Mög-
lichkeit, die Fassade näher zu begutachten. Zudem wurde diese Wand mit 
einer Holzschuppenschalung vollständig verkleidet und gibt somit keinen 
Blick auf die eigentliche Konstruktion mehr frei. Es ist aber anzuneh-
men, dass der Wandaufbau ähnlich wie auf der Südostfassade erfolgte. 
Auf Grund der engen Nachbarbebauung dürften auf dieser Fassadenseite 
keine oder nur kleine Fenster eingebaut gewesen sein. 

Im Teilstück der Giebelwand zwischen Hauptdach I und II ist im Gale-
riebereich, nahe der Außenwand zum Hof, ein liegendes Fenster eingefügt 
(siehe Abb. 123). Das hier ursprünglich eingebaute hochrechteckige Fen-
ster wurde bei den Bauarbeiten im Jahr 2000 ausgetauscht und durch ein 
liegendes rechteckiges Holzfenster ersetzt.109 Zur Öffnung dient ein Dreh-
Kipp-Flügel. Das Fenster ist 91 cm breit und 63,5 cm hoch. Die Brü-
stungshöhe beträgt 1,605 m ab Oberkante des Galeriebodens. Die Fach-
werkgiebelwand wurde, wie die Seitenflächen der Dachgaupe, außenseitig 
mit einer Dämmschicht und einer „Tegalit“-Schalung verkleidet.

nordwEstfAssAdE

122-123 Dargun, ehemalige Synagoge, Misrach-Fenster (2004) und Giebelwand Teilstück Dach I/II (2004) 

108 Persönliche Mitteilung von Frau Pracht; siehe dazu auch Kurzgutachten zur Synagoge von Dar-
gun von Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin (2000); Archiv der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde Malchin.

109 Dies steht auf der Grundlage der Befunde vor Ort fest.
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124-125 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Ansicht von Süd-
westen (1939) und Haustür 
in der Südwestansicht (2004) 

Vierzehn Holzständer bilden die tragenden vertikalen Elemente der Stra-
ßenfassade (siehe Abb. 92). Sie waren ursprünglich in die durchlaufende 
Schwelle eingezapft, die über einem Sockel aus verputzten Mauerziegeln 
und Natursteinfindlingen auflag. Da auch die Schwelle stark geschädigt 
war, wurde sie bei den Umbauarbeiten im Jahr 2000 erneuert, wie auch ei-
nige Ständerfüße, vor allem im linken Fassadenteil, ausgetauscht bzw. er-
gänzt wurden. Diese waren durch Witterungseinflüsse und aufsteigender 
Feuchtigkeit stark angegriffen, so dass fast kein Kraftschluss zwischen der 
Schwelle und den Stützen mehr vorlag. Die betreffenden Ständer stehen 
heute zimmermannsmäßig ergänzt ohne Zapfverbindung auf der Schwelle. 
Zur Fixierung dienen auch hier Winkelbleche. Die oberen Ständerenden 
sind mit dem Rähm aus der Erbauungszeit verzapft und mit Holznägeln 
fixiert. Die Fassade ist horizontal zweimal mit Brust- und Kopfriegeln un-
terteilt, die in die Ständer eingezapft und mit Holznägeln gesichert sind.

Die Fassade ist asymmetrisch aufgebaut: Links von der Mitte befindet sich 
die Eingangstür, gerahmt von je zwei schmalen, unterschiedlich breiten 
Fachwerkbahnen und einem Fensterpaar. Der linke Teil der Fassade, der 
den Wohnraum verbirgt, schließt mit einem schmalen Fachwerkfeld ab, 
während sich auf der rechten Seite (Schlafzimmer) hinter drei Fachwerk-
bahnen zwei unterschiedlich breite und eine schmale Eckbahn befinden.

Alle vier Fenster der Straßenfassade wurden bei den Arbeiten im Jahr 2000 
unter Beibehaltung ihrer Größe ausgetauscht. Entlang der obersten Fen-
sterkante übernimmt heute ein Füllholz die Verbindung zwischen Fenster 
und Rähm. In die ursprünglichen Fensteraussparungen sind wieder vier 
Holzfenster eingebaut worden. Es handelt sich jeweils um ein hochrecht-
eckiges Fenster mit einem in der oberen Hälfte angeordneten Kämpfer-
holz. Die beiden so entstandenen Fensterfelder haben je zwei Drehflügel, 
welche nach außen aufschlagen. Holzsprossen unterteilen die einzelnen 



Dargun138

oberen Flügel in zwei und jeden der beiden unteren Flügel in drei liegend 
anmutende Scheibenfächen. 

Die heutigen Fenster ähneln den ursprünglichen Öffnungen, die ein Foto 
aus dem Jahr 1939 zeigt (siehe Abb. 124). Heute ersetzt ein Wärmeschutz-
glas die vermutlich anfänglich vorhandene Einfachverglasung und moder-
ne Kunststoffbeschläge die einst bescheidenen Reiber und L-förmigen 
Eisenbänder. Da die Vorderkanten der Fenster nicht bündig mit der Fas-
sade sind, sondern um ca. 3-5 cm vor die Fassade springen, wurde jeweils 
ein Brustblech aus Titanzink über den Fenstern angebracht und mit dem 
Füllholz im Sturzbereich verschraubt. Die Fensterläden existieren heute 
nicht mehr.

Links der Fassadenmitte befindet sich die Haupteingangstür (siehe 
Abb. 92). Die Zarge und das Türblatt müssen nach 1939 eingebaut wor-
den sein, da auf dem historischen Foto der Straßenansicht eindeutig eine 
andersartige zweiflügelige Haustür zu sehen ist, deren genaues Einbau-
datum nicht mehr bestimmt werden kann. Die aktuell vorhandene Tür 
ist links mit einem feststehenden Seitenteil versehen, das sich bei Bedarf 
ebenfalls öffnen lässt. Die Tür selbst ist als Rahmenfüllungstür mit einem 
Oberlicht und einem markanten Briefkastenschlitz versehen. Unterhalb 
der Einwurfsöffnung wurden halbierte, ca. 2 cm breite Rundhölzer an-
einander montiert. Über dem Briefeinwurf befindet sich eine durchschei-
nende Fensterscheibe mit einer geschlierten, rauen Oberfläche. Die Tür 
hat ein Setzholz und einen Kältefeind.110 Segmentbogenförmige Leisten 
auf den glatten Holzflächen des Seitenteils und der Haupttür, dominieren 
die Optik der Tür. Das Schließblech, die Bänder, der Briefkastenschlitz 
und der Zylinder sind messingfarben ausgeführt. Das Oberlicht wurde 
ebenfalls nach 1939 verändert. Es besteht heute aus fünf Fensterflächen, 
welche durch senkrechte Holzsprossen voneinander getrennt sind, wohin-
gegen die Sprossen von 1939 leicht „speichenradförmig“ geneigt waren. 
Der oberste Abschluss zum Rähm wird von einem in seinen Ecken abge-
rundeten Blendholzbrett gebildet.

An keiner Fassadenseite sind Schmuck, Inschriften oder Bemalungen zu 
finden. An den Holzteilen des Sichtfachwerks ist eine große Anzahl an 
Zimmermannszeichen zu sehen.111 Auf Grund ihrer Lage und Bezifferung 
kann man darauf schließen, dass die Mehrzahl der Fassadenholzteile aus 
der Erbauungszeit stammt und die Hölzer miteinander aufgestellt wurden. 

110 Kältefeind: Gummidichtung im Bodenbereich gegen Luftzug.
111 Die vorhandenen Zimmermannszeichen wurden in den Aufmaßplänen festgehalten.

Weitere allgemeine 
Befunde zu den  

Ansichten 
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Ein schräg auf die Stirnseiten der Deckenbalken aufgenageltes Gesimsbrett 
im Bereich der Längsfassaden und ein waagerecht angebrachtes Holzbrett 
im Ortgang und Traufbereich der Giebelseiten bilden den Wandabschluss 
zum Außenraum in den Übergangsbereichen der Traufen zum Dach. An 
den Längsseiten ist von oben auf die äußeren Sparrenenden eine konisch 
zugeschnittene Traufbohle mit eingelassenen Rinnenhaken aufgebracht. 
An allen vier Fassadenflächen wurden Titanzink-Dachrinnen montiert. 
Die beiden Giebelrinnen entlang der Walmtraufen entwässern dabei auf 
die Hauptdachflächen. Die Fallrohre an den Traufseiten bestehen wie die 
Blechanschlüsse des Gebäudes aus Titanzink. Ferner ist ein konstruktiver 
Dachüberstand von ca. 25-35 cm an allen vier Gebäudeseiten vorhanden.

Auf den Fotos aus dem Jahr 1939 ist ersichtlich, dass das originale Schwell-
holz ursprünglich vor die Fassade sprang, ähnlich wie in Stavenhagen. Erst 
bei den Umbaumaßnahmen im Jahr 2000 wurde das Schwellholz mit den 
Mauerwerksflächen bündig eingebaut.

Ursprünglich lag der Haupteingang in die Synagoge im Südwesten auf 
der Straßenseite. Man gelangte durch eine zweiflügelige Außentür in das 
Vestibül, von dem aus man rechts die halbprivaten bzw. die von der Ge-
meinde genutzten Räumlichkeiten, links die Lehrerwohnung sowie die 
Treppe zur Frauenempore im Obergeschoss und den Flur zum Synago-
genraum erreichte. Neben der Erschließung übernahm das Vestibül die 
akustische Trennung als Übergang von „laut“ zu „leise“ und ermöglichte 
eine Trennung von Männer und Frauen im Gebäude. Im Vestibül finden 
sich – sicherlich aufgrund der zahlreichen Umbauten – keine Jahreszahlen, 
Halterungen für Waschbehälter, Befestigungen für etwaige Einrichtungs-
gegenstände oder für eine eventuell vorhandene Spendenbüchse.

Dass es noch einen Zugang von der Nordwestseite gab, ist denkbar. Aller-
dings fehlen hierzu die Beweise.

Das Gebäude weist im Gründungs- bzw. im Sockelbereich keine Rissbil-
dungen infolge von Setzungen oder Grundbrüchen auf. Es konnte jedoch 
lediglich eine Inaugenscheinnahme und keine Grunduntersuchungen 
durchgeführt werden. Infolge der zahlreichen Umbauten und Reparatu-
ren sind der ursprüngliche Baugrund und die ehemalige Bodensituation 
im Inneren der Synagoge nicht mehr einsehbar.

Der im Jahr 2000 neu aufgebrachte Gehwegbelag entlang des gesamten 
Bauwerks lässt auch von außen keine zerstörungsfreie Beurteilung der 
Gründungswände zu. Auf der Grundlage von Bildmaterial aus dem Jahr 

Erschließung

Baugrund
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2000 und den Aussagen des den letzten Umbau betreuenden Architekten 
Wittke steht fest, dass im Bereich des Betsaals die Unterkante der Grün-
dung auf maximal 1,20 m unter der momentanen Gehsteigkante liegt. Im 
übrigen Fundamentbereich (außer dem Kellerraum), ist die Unterkante 
der Mauerwerks- und Findlingsgründung ca. 65 cm unter dem Gehwegni-
veau zu finden. Dies entspricht dem Vertrag zwischen Amtsmaurermeister 
Riechen und den jüdischen Gemeindevorstehern aus dem Jahr 1824.112

Nach Auskunft des für den Umbau im Jahr 2000 zuständigen Architekten 
wurden die Fundamente in ihrem Zustand belassen, da keine Ausbesse-
rungsarbeiten notwendig waren.113 Lediglich die zwischenzeitlich verputz-
ten Findlinge im Sockelbereich wurden wieder freigelegt und ein neuer, 
farblich der Fassadenfassung angeglichener Sockelputz aufgebracht. Die 
Sohlpressung des Gründungsbodens wurde mit 20 kN/m² angenommen. 
Bei den Freilegungsarbeiten um das Haus wurde eine Mutterbodenschicht 
von 30-40 cm vorgefunden.114

Das Gebäude ist zum Teil unterkellert. Die Bodeneinstiegsluke befindet 
sich im heutigen Wohnzimmer (siehe Abb. 95). Die gesamte Bodenfläche 
des Kellergeschosses besteht aus bauzeitlichen Ziegelplatten in der Größe 
27 x 27 cm, die auf einem Sandbett in einem Halbversatz verlegt wurden 
(siehe Abb. 98, Detail auf dem Kellerplan und die Baubeschreibung zum 
Maurervertrag, siehe Anhang B 001).

Im Erdgeschoss lagen die Bodenflächen des ehemaligen Gemeinde- und 
Wohnbereichs auf einem Niveau. Trotz Renovierungsarbeiten sind auch 
heute noch leichte Unebenheiten in den Oberflächen vorhanden. Im 
Gangbereich, hinter dem Vestibül (heute Abstellraum), ist noch das ur-
sprüngliche Ziegelpflaster gegenwärtig und in einer Sandschicht eingebet-
tet. Es handelt sich um rechteckige Ziegelsteine mit den Abmessungen 
von 27 x 14 x 5 cm (siehe Abb. 95 und 127).

Ursprünglich bestand der Vestibülboden aus dem gleichen Ziegelpflaster 
wie der Zugangsflur. Der Oberbelag für den Schul- und Wohnbereich war 
ein Holzboden, welcher mit den Holztragbalken vernagelt war.115

112 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 14f; siehe Anhang B 001.
113 Persönliche Mitteilung von Dipl.-Ing. (FH) Christian Wittke, Waren, vom 29. September 2004.
114 Schreiben von Dipl.-Ing. (FH) Christian Wittke an die Stadtverwaltung Dargun vom 19. Mai 

1999, Bauarchiv Dargun, Bauakte.
115 Persönliche Mitteilung von Walter Meitzner, der beim Abbruch zugegen war.

126 Dargun, ehemalige Syn-
agoge, Ansicht von Südwesten 
(Foto: Dipl.-Rest. Andreas 
Baumgart, Kröpelin, 2000) 

Fußboden
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Infolge der ursprünglich fehlenden Hinterlüftung verrotteten die erdbe-
rührenden Holztragbalken fast völlig. Sie wurden bei den Umbauarbeiten 
im Jahr 1980 entfernt und durch einen Betonboden mit schwimmendem 
Estrich ersetzt. Der Oberbodenbelag der Wohnräume im Erdgeschoss be-
steht aktuell aus Teppich. In der Küche dient ein lose auf einem Estrich 
verlegter PVC-Boden als Oberbodenebene, und im Bad ist der Gehbelag 
mit Fliesen gestaltet.

Im Synagogenraum wurde der Fußboden 1980 um ca. 95 cm aufgefüllt, 
so dass eine Schürfgrabung bis auf den ursprünglichen Oberboden un-
möglich ist. Laut Zeitzeugenaussagen waren dort ebenfalls rechteckige 
Ziegelbodenplatten mit einer Pflastergröße von 27 x 14 cm vorhanden.116 
Darunter sei eine weitere Ziegelpflasterschicht gefunden worden, deren 
Abmessungen unbekannt bleiben. Die Pflasterplatten der oberen Schicht 
wurden im Jahr 2000 noch zum Teil auf dem Hof gelagert.117

Diese Angaben entsprechen in etwa auch den Beschreibungen aus dem 
Maurervertrag,118 wonach im Erdgeschoss ein Ziegelboden in Sandbrük-
ken verlegt werden sollte. Aufgrund der Auffüllung119 des Fußbodens 
können keine Standspuren der Bima, des Aron Hakodesch oder etwaiger 
Einrichtungsgegenstände nachgewiesen werden. 

116 Laut persönlichen Mitteilungen von Walter Meitzner und Pastor Heyde (1. und 6. Oktober 2004) 
waren auch die ursprünglichen Pflasterplatten im Synagogenbereich rechteckig. Sie entsprachen 
denen des Flures. Dass evtl. ein umlaufender Randstreifen oder innerhalb der Bodenfläche Mosa-
ike angeordnet waren, kann nicht bestätigt werden.

117 Vgl. Kurzgutachten Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin (2000), S. 8.
118 Vertrag der jüdischen Gemeinde Dargun mit Amtsmaurermeister Riechen, Rohbauarbeiten, S. 3, 

LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 15, siehe Anhang B 001.
119 Auffüllung mit Sand, Bauschutt, Beton laut persönlicher Mitteilung von Pastor Heyde (1. und 

6. Oktober 2004) und Walter Meitzner.

127-128 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Ziegelpflaster im 
ehemaligen Vestibül und 
Frauenempore (2004) 
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Im Bereich der Wohn- bzw. Abstellräume im Obergeschoss ist 2004 ein 
Holzdielenboden als Tragschicht auf den Deckenbalken des Erdgeschosses 
eingebaut. Der Oberboden besteht hier aus einem lose verlegten, bunt 
gemusterten Teppichboden.

Im Bereich des Daches ist kein Bodenbelag vorhanden. Hier findet man 
zwischen den einzelnen Deckenbalken Reste der ursprünglichen Sandfül-
lungen. Im Bereich der ergänzten Deckenfelder besteht der Füllbelag aus 
Sand, Styropor, Klemmfilz und Blähton. Die neuen Füllungen stammen 
aus dem Jahr 2000.

Die bauzeitlichen Kellerwände bestehen aus Natursteinquadern, die grob 
behauen versetzt und vermauert wurden. Die rauen Steinoberflächen 
zeichnen sich trotz des Aufbringens einer grauweißen Schlämmschicht 
deutlich ab. In der Vertragsbeschreibung zu den Maurerarbeiten an der 
Synagoge wird die Arbeit am Keller beschrieben: 

„Den veranschlagten Balkenkeller auszugraben und auszumauern, überhaupt 
ihn so richtfertig zu machen, als solches durch den Maurer geschehen muß, 
und die ausgegrabene Erde in die andern Zimmer zu bringen. Des Gleichen 
auch beym Tempel.“120

Die Innenwände des Erdgeschosses bestehen aus Holzfachwerk und sind 
mit Ziegelsteinen ausgemauert. Dies gilt sowohl für den Innenbereich 
der Synagoge als auch für die übrigen Trennwände. Ständer, Streben und 
Riegel bestehen in der Regel aus Kiefern- und bei der Wandstellung um 
den Synagogenraum auch aus Eichenholz.121 Für die Gefache wurden von 
Hand gefertigte Ziegel verarbeitet. Heute sind die meisten Fachwerkwände 
mit gedämmten und geputzten Vorsatzschalen verblendet. Im Inneren des 
ehemaligen Synagogenraums wurden im Jahr 2000 auf alle Umfassungs-
wände eine ca. 8 cm starke Dämmschicht und eine 2 cm dicke Putzschicht 
aufgebracht. Damit schuf man eine glatte Oberfläche als Untergrund für 
Tapeten und verbesserte das Raumklima durch eine erhöhte Wärme- und 
Schalldämmung.

Nur im heutigen Abstellraum (früher Zugangsflur) sind die Konturen der 
Gefache und der ehemaligen Eingangstür zum Synagogenraum zu sehen. 
Obwohl die linke Türzargenseite durch die Trennwand der 1980 einge-
bauten Dusche verdeckt wird, ist der ursprüngliche Zugang in der Raum-
mitte gegenüber dem Aron Hakodesch nachvollziehbar. Die Positionen 

120 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 14ff; siehe Anhang B 001.
121 Vgl. Kurzgutachten Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin (2000), S. 5; dendrochronologisches 

Gutachten, siehe Anhang B 013.

Wandkonstruktion
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129 Dargun, ehemalige Syn-
agoge, Fachwerkwand und 
Decke Galerie im heutigen 
Abstellraum (2004) 

der übrigen Türöffnungen im ehemaligen Syn-
agogengebäude haben sich trotz der diversen 
Umbauten zumeist nicht verändert. 

Den Aufbau der Innenwände zeigen die unver-
kleideten Fachwerkwände im ehemaligen Zu-
gangsflur: Auf dem Boden wurde ein Schwell-
holz mit einer Höhe von ca. 22 cm angeordnet, 
in das die Ständer mit den Abmessungen von 
22 x 21 cm eingezapft wurden. In den Außen-
feldern und in den Übergangsbereichen zu den 
anschließenden Wänden sind Streben einge-
baut, die die Wandkonstruktionen aussteifen. 
Sie sind mit den Schwell- und den Rähmhöl-
zern unter den Deckentragbalken verzapft und mit Holznägeln fixiert. In-
nerhalb der Wände sind Brust- und Kopfriegel in die einzelnen Ständer 
eingezapft. Den oberen Wandabschluss bildet ein Tragbalken, auf dem die 
Deckenbalken aufgekämmt sind.

Auf dem Dachboden des Gebäudes konnten Holztafeln gefunden wer-
den, die als Wandverkleidung des Synagogenraums gedient haben. Ihr 
Einbauort war allerdings zunächst fraglich, da sich heute keine Indizien 
mehr finden lassen, ob diese entlang der innenliegenden Synagogenwand 
unterhalb der Frauenempore eingebaut waren. Ihre Fassungsfarbe und  
Elementhöhe machen einen Einbau im Synagogenraum wahrscheinlich. 
Herr Meitzner erinnerte sich, dass bei einem der Umbauten die ursprüng-
lichen Wandverkleidungen abgenommen und auf dem Boden eingelagert 
wurden.122 Ein solches Verkleidungselement ist ähnlich wie die Türen als 
Rahmenfüllungselement ausgebildet, diesmal allerdings mit zwei gleich 
hohen Füllungen. Auf beiden Längsseiten wurden Einschlagleisten, zur 
einen Seite auf das Element, zur anderen unter das Element, genagelt. 
Damit können die einzelnen Elementteile ineinander eingeschoben wer-
den. Unter- und oberhalb der Wandelemente müssen Auflager- bzw. Füh-
rungshölzer mit eingelassenen Nuten an der Wand und auf dem Boden 
montiert gewesen sein, da an jedem Verkleidungselement je eine Metallfe-
der vor die Vorderkante der Schmalseiten springt. Die Federn lassen sich 
zurückschieben, was das Herausnehmen eines Verkleidungsteils aus der 
Regalebene ermöglicht. Verschlossen wurden die Elemente mit einfachen 
Schrankschlössern. Die Fassungsfarbe (hellgrau) war der Türfassung an-
geglichen. Auf dem Dachboden lagern fünf dieser Elemente lose auf den 
Deckenbalken der höher gelegenen Dachebene II über dem Hauptraum. 

122 Persönliche Mitteilung von Walter Meitzner vom 8. Oktober 2004.
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123 LHA Schwerin, Judenangelegenheiten. 397/14, Bl. 195.
124 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 14f; siehe Anhang B 001.
125 Schreiben des Israelitischen Oberrates vom 27. September 1853, Loseblattsammlung FRL Staven-

hagen; siehe Anhang A 003.
126 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 12; es handelt sich hierbei um die Schlosserrechnung, auf 

welcher genau aufgelistet ist, welche Nägel und Schrauben auf der Baustelle verwendet wurden.

Im Zuge der Forschungsarbeiten wurden die vorhandenen Einzelteile zu-
sammengesetzt und im Maßstab 1:10 detailliert (siehe Abb. 101). 

Auf Grund einer Malerrechnung aus dem Jahr 1860123 kann man folgern, 
dass die Wandverkleidungselemente erst danach in die Synagoge eingebaut 
wurden, da sie in der ursprünglichen Rechnung nicht aufgelistet waren. 

Im Bereich des Obergeschosses wurden bis auf die 5 cm starke Trep-
penhauswand, die Gaupenwände über der Küche und eine Trennwand 
im Wohnbereich im Jahr 2000 alle Wandergänzungen und die meisten 
Wandaufdoppelungen entfernt, welche mit den Jahren und mit den ein-
zelnen Umbauten ins Haus eingebaut wurden. Bei den heute sichtbaren 
Wänden im Ober- und Dachgeschoss handelt es sich meist um die origi-
nalen Kieferfachwerkwände mit Ziegelgefachen und mit einem 2 bis 3 cm 
dicken Lehmputz.124 Die noch vorhandenen Oberflächen sind rauh; teil-
weise sind Strohhäckseleinschlüsse sichtbar.

Der Bereich der Frauen lag im Obergeschoss auf der Galerie, von wo aus 
sie mit direkter Blickbeziehung am Gottesdienst teilnehmen konnten. 
Eine optische Abtrennung ist entgegen den Bestimmungen des Israeliti-
schen Oberrates vom 27. September 1853125 weder in den Archivalien 
erwähnt noch kann vor Ort eine Abtrennung belegt werden. Eine Über-
gangswölbung von der Wand zur Decke, wie die im Bereich der Männer-
synagoge, war nicht vorhanden. Die Wölbung des Hauptraums endete 
mit der Vorderkante der Emporenbrüstung.

Auf der Frauenempore dient auch heute noch der ursprüngliche Holzbret-
terboden als unterste Belagsebene. Die Verlegeart der über die Untersicht 
einsehbaren Bretter und ihre Anschlüsse zu den Begrenzungswänden und 
zur Brüstung lassen zumindest teilweise auf einen originalen Belag der 
Frauenempore schließen. Die Bretter sind nur zum Teil sichtbar und mit 
geschmiedeten Eisennägeln auf die Tragbalken genagelt.126 Im Jahr 2000 
wurde eine zweite, lastverteilende Schicht aus 2 cm starken Hartfaserplat-
ten zum Schutz des Bretterbodens und zum Ausgleich von Unebenheiten 
aufgebracht. Als oberster Belag dämpft augenblicklich ein blauer Teppich-
boden die Trittgeräusche auf der Galerie. 

130 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Galerie (Foto: 
Dipl.-Rest. Andreas Baum-
gart, Kröpelin, 2000)

Frauenempore
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Die Brüstung der Empore zum Hauptraum wird von Brüstungsständern 
gebildet, welche mit waagerechten Holzeinlagen, ähnlich Lambriekasset-
ten, gefüllt sind. Da die Ständerfußpunkte nicht eingesehen werden kön-
nen, ist anzunehmen, dass diese in den darunter liegenden Deckenrand-
balken der Empore eingezapft sind. 

Während der Nutzung durch die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
war die Galerie zeitweise ab Oberkante Brüstung bis zur Synagogendecke 
mit einer Leichtbauwand verschlossen. Diese Konstruktionsart fand im 
Obergeschoss auch bei weiteren Innenwänden Verwendung, z. B. im Be-
reich des Treppenhauses, bei den Trennwänden im Wohn- sowie im Ab-
stellbereich und innerhalb der Empore selbst, die in ihrer Länge in zwei 
Bereiche unterteilt war. Um vom Erdgeschoss in den rechten Raum der 
Galerie zu gelangen, wurde das letzte Brüstungsfeld zur hofseitigen Au-
ßenwand entfernt und durch eine brüstungshohe Schwingtür ersetzt. Eine 
schmale Holztreppe innerhalb des Synagogenraums übernahm die verti-
kale Anbindung des Erdgeschosses an die Galerie. Diese Treppe wurde 
im Jahr 2000 beim letzten Umbau wieder aus dem Haus entfernt und die 
Brüstung im Obergeschoss geschlossen.

Unterhalb der Frauenempore, vermutlich neben der Haupteingangstür, 
befanden sich zur Erbauungszeit zwei Säulen, die sich laut einer Maler-
rechnung aus dem Jahr 1860 am „Damen Chor“ befanden und marmo-
riert gestrichen wurden.127 

Laut dendrochronologischem Gutachten vom 19. Oktober 2004 handelt 
es sich bei den Deckenhölzern um Kieferholz, das 1823 eingeschlagen 
wurde. Die Deckentragkonstruktion des Synagogenraums wird von Holz-
balken (Gr. b= 26-28 cm, h= 23-26 cm) gebildet, die im Dach mit einem 
massiven Überzug (28 x 30 cm) verschraubt sind. Ihre Hauptspannrich-
tung läuft von Nordosten nach Südwesten; die des Überzugs von Süd-
osten nach Nordwesten. Die Deckenbalken sind als Dreifeldträger be-
messen. Auf der Hofseite kämmen sie in das ausgewechselte Rähm ein; 
am Ende der Synagogendecke liegen sie auf der Trennwand zum Trep-
penhaus auf und kragen zudem in Richtung Hauptstraße um ca. 1,75 m 
aus (siehe Abb. 131). Unter den frei spannenden Balken Nr. 2-6 sorgt 
jeweils eine Strebe für eine Abstützung auf die tiefer liegende Dachebene I 
und damit für zusätzlichen Halt der gesamten Balkenlage. Auf jeweils drei 
Deckenbalken der Ebene II stehen zu beiden Seiten des Überzugs Pfosten 

127 Kostenanschlag des Malers, Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv 
Dargun; siehe Anhang B 007.

Decke über dem Män-
nerraum 
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auf, die die Dachlast der beiden mittleren Tragbalken/Pfetten, unterhalb 
der Kehlbalken, in die Deckenbalken der Ebene II übertragen. Infolge 
der hohen Punktbelastungen durch die Stützen und der starken Durch-
biegung des Hauptüberzugs haben sich alle Deckenbalken deutlich nach 
unten verformt. Dies hatte zur Folge, dass bei den Arbeiten am Dach im 
Jahr 2000 die sechs Pfosten am Fußpunkt aufgefüttert werden mussten, 
um den statisch notwendigen Kraftschluss zwischen Stütze und Überzug 
wiederherzustellen. Unterhalb der Deckenbalken wurden an drei Seiten 
(ausgenommen entlang der Frauenempore) Lehrkonstruktionen für das 
Deckengewölbe des Synagogenhauptraumes in die Balkenunterseiten ein-
gezapft. Es handelt sich hierbei um Kopfbänder, die in ihrer Länge zusätz-
lich nach oben abgestrebt sind und die die Last der darunter montierten 
Gewölbeschalung, der Rohrmatten und der Putzschicht aufnehmen. Mit 
dieser Konstruktion wurde der Rahmen für die notwendige Rundung des 
Gewölbes geschaffen. Ein an drei Wandseiten vorhandenes Stuckgesims 
markiert den Gewölbebeginn im Synagogenraum (siehe Abb. 96).128

Beim Umbau im Jahr 2000 mussten fast alle Balkenköpfe auf der Hofseite 
repariert, ergänzt oder ausgetauscht werden (siehe Abb. 97, 102-111), da 
diese wie das Rähm in keinem tragfähigen Zustand mehr waren. Im Zuge 
dieser Arbeiten wurden in diesem Bereich die Randfeldfüllungen der Dek-
ke entfernt und ersetzt. Laut Aussage einiger am Bau Beteiligten wurde bei 
den Arbeiten keine Genisa gefunden.129

128 Dieses wurde auf dem Obergeschossplan als Detail M 1:1 gezeichnet und wurde ursprünglich von 
der Maurerfirma eingebaut. Siehe LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 15a.

129 Unter anderem Walter Meitzner, Architekt Wittke; die beiden anderen Personen möchten nicht 
genannt werden.

131-132 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Auskragung Dek-
kenbalken und Deckenspiegel, 
Stuck, Misrach-Fenster und 
Kronleuchter (2004) 
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An jeder Verschraubungsstelle zwischen dem Überzug und den einzelnen 
Deckenbalken wurden Unterlegscheiben bzw. Abstandskeile zwischen den 
„Muttern“ (M 32) und der Oberkante des Überzugs eingebaut. Ferner 
ist eine Flachstahlkonstruktion um den Überzug im Bereich des Decken-
spiegels aus Stuck zu sehen. Das Stahlband leitet die Last des heute von 
der Decke des Hauptraums abgehängten Kronleuchters in den Überzug. 
Ursprünglich befanden sich wohl mehrere Kronleuchter im Synagogen-
raum, denn der Maurer sollte laut Vertrag drei bis fünf Rosetten für die 
Kronleuchter in die Deckenkonstruktion einschrauben.130

Grundsätzlich bleibt anzumerken, dass die vorhandene Deckenkonstruk-
tion nicht geeignet war, um einen Raum in der vorhandenen Größe frei 
zu überspannen. Der massive Überzug bindet genau über dem Misrach-
Fenster in die Außenwand ein, so dass sich der Lastübergang des Überzugs 
in die Wand als äußerst problematisch darstellt. Zudem ist ein Pfetten-
dach mit einer sechsfachen Abstützung nach unten (stehender Stuhl) über 
einem offenen Saal problematisch. Dennoch wurde diese Konstruktion in 
Dargun als Dachform gewählt, ungeachtet der zu erwartenden und heute 
vorhandenen massiven Verformungen. Die Holzliste des Zimmerers im 
Anhang B 003 zeigt die verwendeten Holzmengen).

Die Deckentragkonstruktion im Bereich der Ebene III wird von Holz-
balken (b= 22-22,5 cm, h ist nicht messbar) gebildet, die an drei mas-
sive Überzüge (1: 24/27cm; 2: 27/30; 3: 24/28) geschraubt sind. Deren 
Hauptspannrichtung läuft von Südosten nach Nordwesten; die der Dek-
kenbalken von Nordosten nach Südwesten. Die Deckenbalken sind somit 
als Vierfeldträger ausgelegt und bilden an ihren Enden mit den Sparren-
paaren eine Zapfverbindung aus. Neben den Decken- und Dachlasten  
nehmen sie die Lasten der Deckenverkleidung des Obergeschosses aus 
Holz auf. Die Unterzüge liegen an ihren Enden einerseits auf der nord-
östlichen Außenwand und andererseits auf der Fachwerkwand zwischen 
Synagogenraum und Wohnbereich auf.

Ähnlich wie die Träger im Bereich des Synagogenraumes besteht auch das 
Tragsystem der übrigen Decken im Gebäude aus Holzbalken. Allerdings 
sind diese, bis auf die Decke im Bereich des ehemaligen Zugangsflurs (hier 
von unten) und im Bereich der Ebene I (hier von oben), nicht einsehbar 
und können daher nicht beschrieben und bewertet werden.

130 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 14f; siehe Anhang B 001.

Decke über Ebene III 
über dem Küchenfen-
ster 

Decke über den 
übrigen Räumen



Dargun148

Laut dendrochronologischer Untersuchung vom 19. Oktober 2004 wurde 
im Dach Kieferholz verbaut, das 1823 geschlagen wurde. Die Dachkon-
struktion wird von einem Satteldach und zwei Halbwalmdachflächen ge-
bildet. Die Dachneigungen des Hauptdaches betragen zwischen 64° und 
67°, dabei gliedert sich das Dach in zwei Dachbereiche auf.

Die Dachflächen des Hauptdaches I bedecken den Synagogenraum bis 
hin zur Schloßstraße. Das Dach selbst besteht aus neun Gebinden. Neben 
dem Deckenbalken, mit welchem die Sparren kraft eines Versatzes einen 
Knotenpunkt ausbilden, sind noch jeweils zwei Querbalken zur Lastver-
teilung und zur Aussteifung in jedes Gebindepaar eingezapft. Die Zapfen 
werden durch einen Holznagel fixiert.

Die Abmessungen der Hahnenbalken belaufen sich auf 12-14 cm in ihrer 
Breite und 17-18,5 cm in ihrer Höhe. Die Abmessungen der weiteren Bal-
kenlagen liegen zwischen 19 und 21 cm in der Breite und 21 cm bis 22 cm 
in der Höhe. Die Dachlast wird von zwei Längsbalken (Mittelpfetten) 
aufgenommen und an sechs unter diesen stehende Stützen weitergegeben. 
Hierbei kämmen die Tragbalken in Form einer Kreuzkammverbindung in 
die Querbalken ein. Die Hahnenbalken, die Tragbalken und die die Last 
verteilenden Querbalken weisen trotz der Reparaturmaßnahmen zum Teil 
Oberflächenschäden wie Fäulnis, Risse und sogar Bruchspuren auf.

Die Breiten der ursprünglichen Sparren innerhalb dieser Dachflächen 
schwanken zwischen 18 und 20,6 cm, die Höhen zwischen 19 und 
20,5 cm. Diese Sparren orientieren sich alle zur Schloßstraße.

Bei den Arbeiten im Jahr 2000 wurde der Großteil der hofseitigen Sparren 
ausgetauscht. Alle damals neu eingebauten Sparren haben eine Breite von 
10 cm und eine Höhe von 18 cm. Der sich zwischen den Dachbereichen 
I und II befindliche hofseitige Ortgangssparren wurde in seiner gesamten 
Länge angelascht, so dass damit das Originalholz erhalten werden konnte 
(siehe Abb. 96, 97, 99 und 100).

Im Übergangsbereich der Ebenen I und II sind die Sparren des tieferlie-
genden Daches am Fußpunkt in die ebenfalls tieferliegenden Deckenbal-
ken eingezapft. Am Hochpunkt stoßen die Sparren stumpf gegen die frei-
tragenden Deckenbalken des Synagogenhauptraums. In diesem Bereich 
sind keine zimmermannsmäßigen Holzverbindungen zu erkennen. 

Die Deckenbalken kragen in Richtung Straße um ca. 1,75 m vor die Fach-
werkwand und werden mittels einer Strebe auf die darunter vorhandene 
Balkenebene abgestrebt. Hier sind an beiden Strebenenden Zapfverbin-
dungen zu sehen. Ferner werden zwei der sechs Innenstreben (Strebe 3 

Dachkonstruktion, 
Deckung und Lattung 
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und 4) im Fußpunkt zusätzlich durch ein eiser-
nes Spannschloss an die vorhandene Fachwer-
kinnenwand des ehemaligen Synagogenraums 
angebunden. Diese zusätzliche Sicherung war 
erforderlich, da sich einst zwischen den be-
nannten Deckenbalken eine Kaminöffnung in 
der Decke befand.

Im Traufbereich auf der Hof- und Straßensei-
te wurde bei den Umbaumaßnahmen an jeden 
Sparrenfuß ein Aufschiebling montiert (siehe Abb. 102ff). Ob die aktuell 
eingebauten Aufschieblinge auch ursprünglich vorhanden waren, lässt sich 
nicht eindeutig klären.

Im Bereich des Hauptdaches II sind alle drei straßenseitigen Dachsparren 
in ihre zugehörigen Deckenbalken eingezapft. In Richtung Hof verläuft 
die Zapfrichtung konträr: die drei Deckenbalken sind in die jeweiligen 
Sparren gezapft, so dass die Sparren bis zu ihrem Fußpunkt ins darunter 
liegende Obergeschoss durchlaufen. Die Dachneigung zur Straße beträgt 
47°. Zur Hofseite ist mit 64° eine weitaus steilere Neigung vorhanden.

Im Gegensatz zum Hauptdach I ist beim Hauptdach II nur jeweils ein 
Querbalken als Kehlbalken in der Mitte der Dachsparren vorhanden. Die 
Abmessungen dieser Balken variieren zwischen 14-15 cm in ihrer Breite 
bzw. 15-16 cm in ihrer Höhe. Sie sind an beiden Enden mit dem Sparren-
paar verzapft. Die Anschlüsse sind durch Holznägel gesichert.

Entlang der Straßenseite im Bereich der Ebene I sind die Sparren des tiefer 
liegenden Dachbereichs am Fußpunkt in den dazugehörigen Deckenbal-
ken eingezapft. Am Hochpunkt stoßen sie stumpf gegen den Deckenbal-
ken der Ebene III. Dort ist keine zimmermannsmäßige Holzverbindung 
zu finden. Im Traufbereich wurde an jeden Sparren ein Aufschiebling 
montiert (siehe Abb. 102ff; Details der Gespärre 1, 2, 3 im Hauptdach II).

Die Dachflächen zum Hof unter Ebene III sind nicht einsehbar, so dass 
über die Holzverbindungen der flacher geneigten Dachfläche über dem 
Küchenbereich keine Angaben gemacht werden können. Aufgrund der 
dendrochronologischen Untersuchung steht fest, dass die Sparren des 
Hauptdaches II bei den Umbaumaßnahmen um 1980 erneuert wurden. 
Für diesen Bereich wurde 1978 als Holzeinschlagsjahr festgestellt.

Die Walmsparren im Einfahrtsbereich liegen auf dem obersten Wand-
balken der Giebelwand auf. Ihr erster Knotenpunkt ist der Schnittpunkt 

133 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Dachausschnitt 
(2004) 

Walmkonstruktionen 
Hauptdächer I und II
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mit dem ersten Gespärrepaar, Hauptdach I, Nr. 2. Die Walmsparren ha-
ben keinerlei weitere Aussteifung und sind einzig durch die Dachlatten 
untereinander verbunden. Ihre Abmessungen liegen zwischen 17 und 
18,5 cm Breite bzw. 18,5 und 20 cm Höhe. Sie schifften in den vorhan-
denen Gratsparren mit den Abmessungen 21/23 cm ein. Die Walmspar-
ren im Bereich des ehemaligen Durchgangs zum Garten liegen auf dem 
obersten Randbalken der Ebene III auf. Ihr Firstanschlusspunkt ist der 
Schnittpunkt mit dem ersten Gespärrepaar, Hauptdach II, Nr. 2. Auch 
hier sind die Walmsparren ohne weitere Aussteifung durch Dachlatten 
miteinander verbunden. Die Sparrenquerschnitte betragen zwischen 17 
und 18 cm Breite bzw. 18,5 und 20 cm Höhe. Sie schifften in den vorhan-
denen Gratsparren (21/23 cm) ein.

Die Dachkonstruktion, die Holzbalkendecken und die Traghölzer der 
Wände bestehen in der Regel aus Kiefernholz. Im Jahr 2000 wurde das 
gesamte Dach einer Holzschutzmaßnahme unterzogen.131 

Für die ursprüngliche Dachdeckung sollten laut Auftragsbeschreibung des 
Maurermeisters Kalkplatten verwendet werden. Um 1939 war das Dach 
mit Biberschwanzziegeln, in einer Kronendeckung, belegt (siehe Anhang 
B 011). Als sie erneuert werden mussten, brachte man Betondachsteine 
auf.132 Beim Umbau im Jahr 2000 wurden dann aber aus Gewichtsgrün-
den rote Falzziegel gewählt. Die Dachlatten (3,5/6 cm) sind in einem Ab-
stand von etwa 26-28,5 cm verlegt. Alle Blechbauteile sind aus Titanzink, 
die Dachentwässerung übernimmt eine sechsteilige Rinne, DN 100.

Im Jahr 2000 wurden auch zwei liegende Dachflächenfenster (54 x 76 cm) 
straßenseitig und ein Kaminausstiegsfenster (50 x 50 cm) neben dem vor-
handenen Kaminzug hofseitig eingebaut. Die heute noch vorhandene 
Schleppgaupe zum Hof wurde im Jahr 1980 gebaut und 2000 erneuert. 
Dabei wurden das Fenster und die Wand- und Dachseitenverkleidung 
erneuert. Auf die Wandflächen der Gaupe wurde außenseitig eine rote 
„Tegalit“-Verkleidung schuppenförmig aufgeschraubt. Die gleiche Ver-
kleidung wurde auf die sichtbaren Teilflächen der Giebelwand zwischen 
Dach I und II montiert. Das Gaupendach besteht aus den gleichen Falz-
ziegeln wie die übrigen Dachflächen des Hauptdaches. Wo sich die laut 
Maurervertrag vorhandene Fledermausgaupe befand, ist nicht erkennbar.

131 Schreiben von Dipl.-Ing. (FH) Christian Wittke an die Stadtverwaltung Dargun vom 19. Mai 
1999, S. 2. In welcher Art der Holzschutz aufgetragen wurde und um welchen Holzschutz es sich 
handelt, ist nicht bekannt.

132 Dies geht aus der Begründung für die Falzziegeldeckung aus dem Jahr 2000 hervor, Bauarchiv 
Dargun, Bauakte

Allgemeine Befunde 
zum Dach 
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133 Vgl. Kurzgutachten Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin (2000), S. 5; Archiv der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde Malchin.

134 Vgl. Kurzgutachten Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin (2000).
135 Auf der Grundlage des ursprünglichen Maurervertrages von 1824 ist bekannt, dass der Maurer 

verpflichtet wurde, das Gebäude im Innenraum zweimal mit Kalk zu weißen, siehe Anhang B 001. 
136 Persönliche Mitteilung von Walter Meitzner vom Oktober 2004.

Im Außenbereich waren laut einem restauratorischem Kurzgutachten aus 
dem Jahr 2000 weder das Fachwerk noch die ausgemauerten Backstein-
gefache farblich gefasst.133 „Da die mit Zement ausgebesserten Stoßfu-
gen ebenfalls rot überstrichen sind, stammt dieser Anstrich aus jüngerer 
Zeit.“134 Die zahlreichen Fassungen in Weiß, Rot oder Gelb stammen aus 
der Zeit nach der jüdischen Nutzung.

Im Inneren waren laut restauratorischem Kurzgutachten Baumgarts im 
Erd- und im Oberschoss die Holzteile und Ziegelgefache der Wände mit 
einem Lehmputz und mit einem Kalkanstrich versehen.135 Im Laufe der 
Jahre wurden diese ursprünglichen Putzflächen sukzessive entfernt und 
durch Kalkzementputzüberzüge mit Dispersionsfarbanstrichen ersetzt.

Im Synagogenraum war laut dem erwähnten Gutachten unterhalb des Mis-
rach-Fensters eine größere zusammenhängende Fläche aus einem Lehm-  
unterputz mit Strohhäckseleinschlüssen und einem Lehmoberputz mit 
Zuschlägen aus Sand erhalten. Als oberste Schicht auf der Putzfläche fand 
Baumgart Reste einer grauen Malerei, die wohl einen Vorhang oder einen 
weit gespannten Bogen imitierte. Ferner entdeckte man Bruchstücke des 
gleichen Putzaufbaus im Sockelbereich unterhalb des Misrach-Fensters 
und im Bereich der ehemaligen Zugangstür in den Synagogenraum.

Nach Auskunft eines Gemeindemitglieds der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde waren einst auch Ornamentmalereien hinter den ehemaligen 
Wandverkleidungen unterhalb der Frauenbrüstung vorhanden.136 Diese 
Putzflächen wurden jedoch bei den diversen Umbauarbeiten gänzlich ent-
fernt, so dass diese Malereien nicht näher untersucht werden konnten. 
Dessen ungeachtet schreibt Baumgart: 

„Abgesehen von diesen genannten Resten sind die gesamte Decke, Voute, Ge-
sims und alle Wandflächen verputzt (Deckenputz auf Holzschalung mit Rohr-
matten). Darauf befinden sich folgende Fassungen:

F1 helles Gelb  F2 helles Ziegelrot
F3 Grau   F4 Rosa

Es folgten weitere Anstriche. Hinweise auf Bänderungen, Schablonierungen 
oder sonstige Gestaltungen wurden nicht erkannt, sind aber ggf. sparsam zu 

134 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Detail Außengefach 
(Dipl.-Rest. Andreas Baum-
gart, Kröpelin, 2000) 

135 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Fassungsbefund 
Galerie (Foto: Dipl.-Rest. 
Andreas Baumgart, Kröpelin, 
2000) 
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vermuten. Dieser Kalkzementputz befindet sich auch am fehlenden nördlichen 
Gesims und auf der zugemauerten Fläche des Davidsterns.“137

Demzufolge ist zu vermuten, dass der Putz erst in den 1930er oder 40er 
Jahren des 20. Jahrhunderts, also nach Aufgabe der Synagoge hergestellt 
wurde. 

Der Deckenaufbau bestand stets aus einer Holzschalung mit einem Rohr-
mattenüberzug. Die Fassungen von einst und heute entsprechen denen der 
Wände. Heute sind die Wände der Synagoge gelblich gefasst, die Decke ist 
hellblau gestrichen und die Gesimse und der Deckenspiegel bestehen aus 
Stuck, Ø 80 cm, und sind mit mehreren weißen Fassungen überzogen.138

Laut Baumgarts Untersuchung war die Brüstung der Frauenempore ur-
sprünglich einfarbig weiß auf grauer Grundierung. Laut seinem Kurz-
gutachten waren zwischenzeitlich auch ein rötlicher und mehrere graue 
Anstriche aufgebracht.139 Heute sind die Galeriehölzer weiß bis hellgelb 
gefasst. 

Laut Baumgart gab es im Dach keine Fassungen.

Der Zugang zur Empore erfolgte schon zur Zeit der Synagogennutzung 
über eine zweiläufige Holztreppe mit einem Viertelpodest. Der Antritt lag 
im Vestibül. Die Treppenwangen des Hauptlaufs sind größtenteils noch 
erhalten. Allerdings war die Treppe ursprünglich breiter.140 Die untersten 
vier Stufen bestehen heute aus einer Stahlkonstruktion mit aufgesattelten 
Holzbrettauflagen (b= 20 cm). Die übrigen Auftritts- und Setzstufen sind 
in seitlich vorhandene Holzwangen eingeschoben. Sicherlich wurden die 
Auftritte mindestens einmal ausgetauscht. Ihre heutige Holzstärke beträgt 
3 cm, müsste aber auf Grund der Wangenaussparungen ursprünglich 5 cm 
betragen haben (siehe Abb. 100).

Nachdem um 1980 die Galerie auf Veranlassung der Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinde mit Gipskartonplatten unterteilt worden ist, wur-
de zusätzlich eine schmale aufgesattelte Holztreppe im Hauptraum der 
Synagoge parallel zur Emporenbrüstung notwendig. Um einen ungehin-
derten Austritt auf die Galerieebene zu gewährleisten, besaß die Treppe 

137 Vgl. Kurzgutachten Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin (2000), S. 8.
138 Detail zur Gesimsausbildung im Maßstab 1:1, siehe Abb. 96.
139 Vgl. Kurzgutachten Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin (2000), S. 7.
140 Persönliche Mitteilung von Walter Meitzner vom Oktober 2004.

136 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Fassungsbefund 
Betsaaldecke (Foto: Dipl.-
Rest. Andreas Baumgart, 
Kröpelin, 2000) 
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am Austritt ein kleines Podest, welches mit dem letzten Brüstungsfeld 
der Galerie verbunden war. Die Treppenwange war bis zur Oberkante 
des Erdgeschossfußbodens mit Nut- und Federbrettern eingehaust. Hier 
war eine Holztür in die Schalebene eingebaut worden, so dass der Raum 
unter dem Treppenlauf als Abstellraum genutzt werden konnte. Bei den 
Arbeiten im Jahr 2000 wurde diese Treppe entfernt, die Öffnung in der 
Galeriebrüstung zurückgebaut und die Trennwände aus Gipskarton auf 
der Galerie entfernt.

Vom Zugangsflur (heute Abstellraum) führten ursprünglich vier Holzstu-
fen in den tiefer liegenden Synagogenraum. Es handelte sich um Block-
stufen, ähnlich Einsenbahnschwellen,141 deren Länge der Breite der Ein-
gangstür entsprach (ca. 1,40 m). Die Auftrittsbreiten betrugen annähernd 
30 cm. Während der Umbauarbeiten um 1980 wurden die Stufen ent-
fernt.

In den Keller führte lediglich eine Leiter.142 Heute ist diese aus Stahlroh-
ren gefertigt. Dass es sich hierbei um die Originalleiter handelt, ist aus-
zuschließen. Ebenso wurde im Dach zwischen den Ebenen I und II eine 
Stahlleiter montiert, die aber erst nach dem Abriss des zweiten Kaminzugs 
eingebaut werden konnte.

In den Synagogenraum führte ursprünglich nur eine Eingangstür; im ge-
samten Haus gab es acht weitere Türen und eine Bodenluke. Der über-
wiegende Anteil der Innentürblätter und einige Wandverkleidungen sind 
heute noch auf dem Dachboden des Hauses zu finden; sie sind mit den 
Deckenbalken als Auftrittsfläche für die Ebene II vernagelt. Die meisten  
Innentüren wurden beim Umbau 1980 ausgetauscht.

Die zweiflügelige Synagogentür ist heute nicht mehr vorhanden. Sie war 
in der Synagogeninnenwand gegenüber dem Aron Hakodesch eingebaut 
und schlug nach innen in den Hauptraum auf. Die Gestaltung des Türele-
ments war den Wandverkleidungen für die einst vorhandenen Regalfächer 
unterhalb der Frauenempore angepasst.143 Bis auf die Zarge hatten beide 
Grundelemente (Tür und Wandverkleidung) die gleichen Höhen. Ein 
Türflügel gestaltete sich folgendermaßen: Er war als Rahmenfüllungstür 
mit zwei unterschiedlich hohen Füllungen, einem dazwischen eingepassten 

137 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Blick auf den Hof,  
Treppe zur Galerie (Foto: 
Dipl.-Rest. Andreas Baum-
gart, Kröpelin, 2000) 

141 Persönliche Mitteilung von Walter Meitzner vom Oktober 2004; Malerrechnung aus dem Jahr 
1860 vom Malermeister Triebe; siehe Anhang B 007.

142 Es sind keinerlei Standspuren oder Abdrücke im Kellerraum vorhanden, die auf eine Treppe 
schließen lassen. Ferner ist die Zugangsöffnung für eine normale Holztreppe zu klein.

143 Persönliche Mitteilung von Herrn Walter Meitzner vom Oktober 2004.

Türen
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Brüstungsholm und um die einzelnen Füllungen aufgenagelten Schmuck-
leisten, die sich aus der eigentlichen Türblattebene um ca. 4 cm heraus-
hoben, konstruiert worden. Das obere Füllungsteil war in der Form eines 
Halbsegments gestaltet und bildete im geschlossenen Zustand mit seinem 
Spiegelbild einen Segmentbogen. Umlaufend um die Türblätter war ein 
einfacher Falz eingearbeitet worden, der in den jeweiligen Zargenfalz ein-
schlug. Durch eine auf dem rechten Türflügel aufgeleimte Einschlagleiste 
wurde die Mittelfalzfuge beider Türblätter optisch geschlossen. Die Türen 
besaßen keinen Kältefeind oder etwaige Dichtungsgummis gegen Schall.

Das Türblatt hatte zwei aufgenagelte, abgerundete, flache Türbänder in 
der Größe einer Innenhandfläche. Als Beschlag dienten ein Kastenschloss 
mit einem Bartschlüssel, ein geschmiedeter Türgriff und ein verziertes 
Schlüsselschild. Nach Auskunft von Herrn Meitzner hatten die Beschläge 
große Ähnlichkeit mit denen, die heute noch an der Galerietür zu finden 
sind. Leider sind das Originalschild und das Türschloss nicht erhalten. 
Die Türfassung war der grauen Wandfassung der Synagoge angeglichen.144 

Die Gartenausgangstür I befand sich, von außen gesehen, mittig in der 
linken Hoffassade. Da weder Wand noch Türblatt erhalten sind, lässt sich 
keine weitere Aussage treffen. Ihre Existenz bestätigten Herr Meitzner und 
auch beide aktuellen Bewohnerinnen der ehemaligen Synagoge (2004). 

Die Gartenausgangstür II befand sich in der Außenwand des Zugangflurs 
mit Blickrichtung von Südosten auf die Trennwand zum Nachbar. Die 
Wandaussparung ist heute noch vorhanden. Ihre Außenabmessungen be-

144 Siehe dazu auch die Malerrechnung aus dem Jahr 1860 „1 Flügeltür beide Seiten 2 mal hell 
grau …“; siehe Anhang B 007.

138-139 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Schließblech der 
Tür zur Frauenempore und 
Kastenschloss der Tür zur 
Frauenempore (2004) 
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trugen danach 82 cm in der Breite und 1,94 m in der Höhe. Sie wird 
heute als Badezimmertür genutzt. Leider ist das zugehörige Türblatt nicht 
mehr vorhanden.

Sämtliche Innentüren, die ursprünglich im Haus der Synagoge eingebaut 
waren, sind gleich aufgebaut und unterscheiden sich nur in ihrer Breite 
und Anschlagrichtung. Es handelt sich jeweils um Rahmenfüllungstüren 
mit zwei ungleich hohen Füllungselementen. Zwischen den einzelnen Ele-
mentteilen ist ein Brüstungsholm angeordnet. Um die Füllungen bilden 
aufgenagelte Schmuckleisten, die sich aus der Türblattebene um ca. 4 cm 
heraus heben, das gestalterische Element.

Alle Türblätter weisen je zwei aufgenagelte abgerundete, leicht gewölbte 
Türbänder in der Größe einer Innenhandfläche auf. Als Beschlag dien-
te das gleiche Kastenschloss mit geschmiedetem Türgriff und verziertem 
Schlüsselschild wie es heute noch an der Tür der Frauenempore verwendet 
wird. Leider sind bis auf die Bänder auf den Türblättern keinerlei Beschlä-
ge mehr vorhanden. Sämtliche Türen waren und sind gelblichgrau gefasst 
und damit der Wandfassung der Synagoge nicht angeglichen.

Eine Brettertür führt vom Treppenhaus in den Dachraum. Sie ist einfach 
gestaltet und mit aufgenagelten Z-förmigen Holzstreben und Beschlag-
bändern aus Eisen an die Dachschräge angepasst. Eine Brettbreite beträgt 
ca. 15 cm. Als Verschluss dienen ein schlichter Metallhaken und eine Me-
tallöse, die in den linken Holzständer geschraubt sind. Gefasst war sie wie 
die übrigen Haustüren.

Eine Wandluke im Dachgeschoss ist als einfache Bretterluke mit aufgena-
gelten Z-förmigen Holzstreben und aufgenagelten Beschlagbändern aus 
Eisen an die Brüstungsständer der Giebelwand montiert. Die Brettbreite 

140-141 Dargun, ehemalige 
Synagoge, Türband der Tür 
zur Frauenempore und Luke 
in der Giebelwand (2004) 
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beträgt ca. 15 cm. Als Verschluss dienen zwei einfache Schiebeschlösser, 
welche in den rechten Holzständer geschraubt sind. Die Luke ist zum 
Dachraum und nach außen grün gefasst.

Laut Vertrag mit dem Maurermeister Riechen waren zwei Kaminzüge im 
Gebäude vorhanden, einer befand sich im Wohn- und einer im Gemein-
debereich (siehe Grundrisse Erd-, Ober- und Dachgeschoss).

Kaminzug I ist heute noch erhalten. Er befindet sich an der Trennwand 
zwischen Küche und Wohnzimmer und hat folgende Außenabmessun-
gen:  78 cm Länge und 40 cm Breite. Kaminbeginn ist die Oberkante des 
Erdgeschossniveaus. Er hat mindestens zwei Züge, die über Dach führen. 
Weder die Trennwand von der Küche zum Wohnbereich, noch der Ka-
min selbst wurden zwischenzeitlich verändert. Da die heutige Raumbehei-
zung nicht mehr über Holz- und Kohleöfen erfolgt, dient ein Zug des Ka-
mins als Ummantelung für das notwendige Edelstahlrohr (DN 14 cm) der 
neu eingebauten Gasheiztherme. Ein Rauchrohranschluss befindet sich im 
Bereich des Wohnzimmers, Achse ca. 30 cm unterhalb der Erdgeschoss-
Decke. Dieser ist durch einen Metalldeckel (DN 18 cm) verschlossen. Im 
Dachraum ist, ca. ab 1,25 m über Ebene III, der Kaminkopf um 60° in 
Richtung Hof verzogen. Der Kamin ist im Erdgeschoss und im Oberge-
schoss verputzt und tapeziert. Im Bereich des Dachgeschosses ist er mit 
Zementputz verkleidet.

Kaminzug II befand sich im heutigen Schlafzimmer der beiden Bewohne-
rinnen, war zweizügig und wurde bei den Umbauarbeiten 1980 entfernt. 
Seine Rückseite lag direkt an der Synagogentrennwand. Er diente einer-
seits zur Beheizung des Synagogenraumes und der damit notwendigen 
Rauchabführung eines großen Ofens, welcher ursprünglich aus Ziegelstei-
nen145 und erst später aus Gusseisen bestand. Ferner wurden durch den 
Kamin die Abgase eines weiteren Ofens, der im Gemeindebereich (heute 
Schlafzimmer) aufgestellt war, über Dach geführt. Auf Grund von gefun-
denen Einkämmungen in den Deckenbalken 3 und 4 war im Dachraum 
ein Balkenwechsel aufgekämmt, der die Lasten des Kaminkopfes auf die 
Deckenbalken übertrug. An den Streben, die die betreffenden Decken-
balken zur Ebene I abstützen, wurden zudem abschnittsweise Ummante-
lungen aus besandeten Bitumenbahnen, vermutlich zum Schutz gegen die 
Kaminwärme und damit als Brandschutz, angebracht. Einzelne Pappstük-
ke sind heute noch an den Balken vorhanden. Ob der Kamin im Bereich 
des Dachraums auch verzogen war, ist nicht mehr nachzuvollziehen.

145 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 14a und 15; siehe Anhang B 001.

Beheizung
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AusstAttung und Einrichtung 

Über die Einrichtungsgegenstände der Synagoge gibt ein undatiertes 
handschriftliches Dokument im LHA Schwerin Auskunft.146

Für die Frauenempore kann auf Grund des noch vorhandenen Holzbo-
dens davon ausgegangen werden, dass hier keine fest montierten Bänke, 
sondern ausschließlich lose Stühle vorhanden gewesen sein müssen. Über 
ihr genaues Aussehen können keine Angaben gemacht werden. Ein Ko-
stenanschlag des Malermeisters Triebe aus dem Jahr 1860 erwähnt „22-
24 Sitze auf dem Frauenchor, mit Rück und Seitenlehnen und einem Bü-
cherbrett“, die vom Maler dreimal gestrichen werden sollten.147 In einem 
dazugehörigen Verzeichnis der Synagogenstühle auf dem Frauenchor wer-
den 20 Stühle genannt.148 Die Stuhlzahl auf der Frauenempore war ausrei-
chend für die Anzahl der im Ort lebenden jüdischen Frauen.

In denselben Kostenanschlag wird für den Hauptraum von sechs Stühlen 
mit je drei Sitzen, jeweils einem Bücherbrett und jeweils zwei Seitenlehnen 
gesprochen, ferner von zwei Stühlen mit vier Sitzen und kleinen Rücken- 
und Seitenlehnen und einem kleinen Bücherbrett zum Herunterklappen. 
Verbunden waren die beiden Stühle mit einer kleinen Brüstung mit klei-
nen Türen und doppelten Bücherbrettern. Des Weiteren war ein Stuhl 
mit vier Sitzen und einer schmalen Rückenlehne sowie Seitenlehnen zu 
streichen. Damit können für den Hauptraum der Synagoge 30 Sitzplätze 
nachgewiesen werden. Ob noch zusätzlich Stühle vorhanden waren, die 
nicht gestrichen wurden, ist zwar eher unwahrscheinlich, aber möglich.

Unter „Synagogengegenstände“ werden die Stühle als Gesamtheit in den 
Feuerversicherungspolicen geführt und damit niemals gesondert beschrie-
ben. Nach Auskunft der Tochter von Herrn Evert waren, nachdem die 
Synagoge an ihren Vater verkauft wurde, alle Einrichtungsgegenstände 
und damit auch die Stühle und Bänke bereits entfernt worden. Ihr Ver-
bleib ist unbekannt.

Da sich keine Standspuren mehr finden lassen, ist die Lage der Bima im 
Raum nur zu vermuten. Laut Auflagen des Israelitischen Oberrates vom 
27. September 1853 sollte „… die Tribüne des Almemors in die Mitte der 
Synagoge gestellt werden.“149 Diese Vorschrift deckt sich mit dem Kosten-

146 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21.
147 Kostenanschlag des Malers, siehe Anhang B 007.
148 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 18, Bl. 14a.
149 Loseblattsammlung FRL Stavenhagen, siehe Anhang A 003.

Bestuhlung

Bima
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anschlag Triebes aus dem Jahr 1860, wonach die Bima in der Raummitte 
stand, ihre Hauptumfassungswände hellgrau gestrichen wurden und die 
Leisten und die Füllungen der Brüstungen eine gelbe Fassung erhielten. 
Laut Vertrag mit dem Maurer sollte dieser 1824 auch das „Pult“ (vermut-
lich die Bima) und die straßenseitigen Außenstufen aufmauern.150

Da es keine Fotografien des Synagogeninnenraumes gibt, kann man nur 
durch Vergleiche mit zeitgenössischen Toraschreinen (z. B. der erhalte-
ne Schrein in Plau am See, siehe Abb. 267) auf sein Aussehen schließen. 
Auf dem Giebelfoto von 1939 ist der Torasschreinerschrein unterhalb des 
Misrach-Fensters erkennbar.

Da der originale Fliesenboden infolge der Auffüllung nicht mehr sichtbar 
ist, sind zu seiner Ausdehnung keine Angaben möglich. Anhaltspunkte 
hierzu gibt der Kostenanschlag des Malers von 1860: „Die Kanzel mit den 
4 Säulen oben das Gesims die Treppe Treppengeländer und Fußboden 2 
mal mit Oelfarbe hell grau zu streichen und die Säulen Marmoriert.“151 

Zur Begehung des höher liegenden Aron Hakodesch sollte der Maurer 
einige Stufen vor dem Schrein mauern: „Den Antritt zum Schranke des 
Tempel zu fundieren und aufzumauern.“152 Durch die Erhöhung des Bo-
denniveaus sind auch diese einstigen Stufen nicht näher bestimmt werden. 

Nach Auskunft der aktuellen Bewohnerinnen (2004), Frau Herrmann 
und Frau Pracht, befand sich in der Synagoge nur ein Kronleuchter, der 
wie der heutige im Zentrum des Deckenspiegels hing und am Hauptüber-
zug der Synagogendecke befestigt war.153 Über Aussehen und Verbleib 
können beide Damen keine Auskunft mehr geben. Eine ähnliche Aus-
kunft gab auch das Ehepaar Eichhorst, das das Gebäude nach dem Krieg 
geerbt hatte. Den Aussagen entgegen steht der Vertrag mit Maurermeister 
Riechen, wonach er zwischen drei und fünf Rosetten für Kronleuchter in 
der Decke anbringen sollte.154 Ob dies jedoch geschah, ist unklar.

Laut der Brandversicherungspolicen gab es in der Darguner Synagoge zwei 
Armleuchter,155 ihr Leuchtmittel waren Kerzen. Außerdem werden „vier 

150 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 15f; siehe Anhang B 001.
151 Kostenanschlag des Malers, Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv 

Dargun; siehe Anhang B 007.
152 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 15; siehe Anhang B 001. 
153 Frau Herrmann ist 2004 eine der Bewohnerinnen der Darguner Synagoge. Ihr Mann war Tisch-

lermeister und hat den heutigen Kronleuchter im Betsaal gebaut.
154 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 14f; siehe Anhang B 001.
155 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Auszug aus der Feuerversicherungspolice vom 21. Mai 1859 

zwischen der Thuringia und der jüdischen Gemeinde Dargun; siehe Anhang B 006.
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Wandblaker“ (Wandleuchter) erwähnt, die nach dem Synagogenverkauf 
zusammen mit einem Stehleuchter vom Oberrat übernommen wurden.156

In den Brandversicherungspolicen werden Vorhänge und Teppiche er-
wähnt.157 Wie sie aussahen, ob es sich dabei um den Vorhang am Aller-
heiligsten handelte bzw. ob die Teppiche im Synagogenhauptraum lagen, 
kann nicht belegt werden.

Auf Grund der noch vorhandenen Wandverkleidungen ist anzunehmen, 
dass sich unter der Frauenempore ein ca. 20-30 cm tiefes Regal befunden 
haben muss, das vielleicht Ritualutensilien oder Bücher aufbewahrte. Die 
Böden waren mit den vorab beschriebenen Holzelementen verkleidet. 

Eine Mesusa fand sich zwischen den Holzfüllungen nahe der Trennwand 
zwischen Dach 1 und Dach 2 in der Dachebene I (siehe Anhang B 015).

Bei den Aufmaßarbeiten im Jahr 2004 wurden im Dachboden der Syn-
agoge zwei Gebetstafeln mit dem Gebet für den Landesherrn auf Deutsch 
und Hebräisch entdeckt. Sie lagerten nach Auflösung der jüdischen Ge-
meinde zunächst in einem Abstellraum des Hofhauses, bevor sie auf den 
Dachboden der Synagoge gelangten. Zunächst lag nahe, dass die Tafeln 
aus Dargun stammten. Bei Archivrecherchen stellte sich jedoch heraus, 
dass sie ursprünglich Eigentum der jüdischen Gemeinde Neukalens wa-
ren, nach deren Auflösung als eine Art Leihgabe nach Dargun kamen und 
offenbar vergessen wurden.158 Beide Tafeln sind auf Leinen geschrieben 
und auf einen Holzrahmen aufgezogen. Um ihren Verfall zu verhindern, 
hat die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde sie dem Verein „Land und 
Leute“ aus Röbel als Leihgabe für die Dauerausstellung in Röbel überlas-
sen. Dieser verpflichtete sich dafür, die Tafeln restaurieren zu lassen.159

In den Feuerversicherungspolicen werden drei auf Pergament geschriebe-
ne Torarollen erwähnt.160

In den Brandversicherungspolicen wird ab 1859 „Silberzeug“ versichert, 
das jedoch nicht näher erläutert ist.161

156 LHA Schwerin, 10.71-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 100, Schreiben vom 31. August 1934. 
157 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Auszug aus der Feuerversicherungspolice vom 21. Mai 1859 

zwischen der Thuringia und der jüdischen Gemeinde Dargun; siehe Anhang B 006.
158 Ehem. Kreisarchiv Malchin Altstadtregistratur Neukalen; siehe Anhang B 008 und B 009. 
159 Siehe Anhang B 014.
160 Siehe Anhang B 006.
161 Ebenda. 
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1980 fügte die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde eine Art Holzpodi-
um entlang der Trennwand zum heutigen Schlafzimmer ein, das aufgrund 
der geänderten Gebetsrichtung nach Südwesten nötig geworden war. 
Mit den Umbaumaßnahmen im Jahr 2000 wurde dies entfernt und der 
Raum – wie die ehemalige Synagoge – nach Südosten ausgerichtet. 

In einer handschriftlichen Liste im LHA Schwerin werden verschiede-
ne gedruckte Bücher erwähnt, die sich in der Synagoge befunden haben 
könnten: „… 6 Theile der Mischna Bände, 1 Jore Dea, … Bücher Moses, 
10 Propheten & Schriften, 2 Bände Psalmen, 1 Thora …“162

Niederschlagsentwässerung: Ursprünglich versickerte das Regenwasser auf 
dem Grundstück. Heute wird es durch Fall- und Grundleitungsrohre in 
den öffentlichen Kanal geleitet.

Trinkwasserversorgung: Früher erfolgte diese über einen Brunnen, der bei 
den Bauarbeiten um 1980 zugeschüttet wurde. Heute ist das Gebäude an 
das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

Löschwasserversorgung: Seit ca. 2000 befindet sich ein Unterflurhydrant 
vor dem Gebäude.

Grundstücksentwässerung: Ursprünglich war eine Senkgrube im Bereich 
des Hofhauses vorhanden, die in regelmäßigen Abständen geleert und ge-
reinigt werden musste. Inzwischen ist das ehemalige Synagogenensemble 
an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen.

Elektroversorgung: Es ist unbekannt, seit wann das Gebäude an die Strom-
versorgung angeschlossen ist. Heute erfolgt sie über das Elektronetz der 
Stadtwerke. Hierfür wurde ein Erdkabel in den Keller des Hauses geführt. 

Gasversorgung: Ursprünglich gab es keinen Gasanschluss im Gebäude. 
Heute ist ein Erdgasanschluss installiert, dessen Übergabepunkt sich im 
Erdgeschoss an der linken Haustürseite des Vestibüls befindet. Die Gas-
uhr wird durch einen Trockenbaukasten verblendet. Die Gastherme be-
findet sich im Heizraum neben der Küche. 

Telefonanschluss: Seit wann sich ein Telefonanschluss im Haus befindet, 
ist unbekannt. Heute ist eine Übergabedose im Wohnzimmer vorhanden.

162 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 65f.

Haustechnik
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145-146 Dargun, ehema-
lige Synagoge, Ansicht von 
Südwesten und Osten (2004)

AktuEllEr zustAnd und nutzung (2004)

Das Gebäude der ehemaligen Synagoge von Dargun befindet sich in ei-
nem guten Zustand. Dies ist nicht zuletzt auf die stetige Nutzung und den 
Bauunterhalt der aktiven Kirchengemeinde zurückzuführen.

Die Synagoge wurde einst von der in Dargun ansässigen jüdischen Ge-
meinde entsprechend ihren Bedürfnissen und Wünschen geplant und ge-
baut.

Auf den ersten Blick erscheint der Standort der Synagoge im Ort als fort-
schrittlich und den einst zur Bauzeit geltenden Bauvorschriften für Syn-
agogen selbstbewusst entgegengestellt. Dieses relativiert sich allerdings, 
wenn man bedenkt, dass das ursprüngliche äußere Erscheinungsbild der 
Synagoge eher dem eines Wohnhauses gleicht und nicht dem einer Syn-
agoge entspricht. Die Fassade zur Schloßstraße und damit das äußere Er-
scheinungsbild des Baukörpers waren eher typisch für ein niederdeutsches 
Kleinbürgerhaus aus dem 18. Jahrhundert.163

Als Grund wäre zum einen denkbar, dass die Gemeinde in der Öffentlich-
keit nicht so stark in den Vordergrund treten wollte. Nur bei genauer Be-
trachtung über den einst zum südöstlichen Nachbarn verlaufenden hohen 
Holzzaun sollte man die charakteristischen Bauelemente einer Synagoge, 
wie der Erker des Aron Hakodesch und das runde Misrach-Fenster deu-
ten können. Bei einem unaufmerksamen Vorbeigehen am Gebäude war 
es dem ungeübten Betrachter nicht möglich, im Innenraum des Hauses 
einen jüdischen Gebetsraum zu erwarten.

163 Dinse (1998), S. 355-370; Baumgarten (1988), S. 284ff.
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Der Synagogenbau glich sich der umliegenden Bebauung so sehr an, dass 
man hinter den Mauern lediglich eine Wohnhausnutzung vermutete 
und damit entsprach die jüdische Gemeinde Darguns der zeitgemäßen 
Haltung der meisten jüdischen Gemeinden zur übrigen Bevölkerung im 
beginnenden 19. Jahrhundert. Man baute entweder in Hinterhöfen oder 
versteckt und trat so nur langsam aus der zugedachten Isolation heraus. 
Zum Anderen wäre es durchaus denkbar, dass man die Baukosten niedrig 
halten wollte. Die kleine Darguner Gemeinde hatte sicher auch keine gro-
ßen finanziellen Mittel zu Verfügung. 

Durch ihre besondere Lage, fast direkt an der Hauptstraße ohne klar ge-
ostet zu sein, tritt die Darguner Synagoge aus der vorherrschenden Norm 
der übrigen im Land errichteten Synagogenbauten heraus.
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diE mikwE

Adresse: Schlossstraße, ursprünglich Büdnerei 37
Bauzeit: um 1811 errichtet
Zerstörung/Beschädigung: vermutlich 1874 abgebrochen

EntstEhung und gEschichtE

Am 26. April 1811 schloss die jüdische Gemeinde mit Schuster Otto Jae-
ger einen Vertrag über ein Ritualbad.164 Laut Vertrag stellte Jaeger auch 
im Namen seiner Frau eine Fläche von 20 x 20 Fuß auf seinem Grund-
stück Büdnerei 37 zur Verfügung, damit die jüdische Gemeinde ein ei-
genes Badehaus errichten könne, „… weil die jüdische Ehefrau nach ihre 
Religionsvorschriften sich eines Bades bedienen müßte, sie bis jetzt nur 
ein Kultur-Bad gehabt und aus Mangel einer gehörigen Erwärmung sich 
öfters Krankheiten zugezogen habe.“ Deshalb sollten in dem neuen Bade-
haus Vorrichtungen (vermutlich ein Kamin und ein Heizkessel) vorhan-
den sein, um das Wasser erwärmen zu können. Jaeger verpflichtete sich, 
den Juden durch sein Haus und über seinen Garten immerwährenden Zu-
gang zum Badehaus zu gewähren. Das Badewasser durfte auf das Grund-
stück ablaufen, und ebenso durften sämtliche zum Bau des Badehauses 
erforderlichen Materialien über das Grundstück transportiert werden. Die 
Gesamtkosten für die jüdische Gemeinde beliefen sich auf 40 ⅓ Taler, 
wovon die Gemeinde 35 Reichstaler sofort zahlte und auch die anfallen-
den Gerichtskosten trug.

Somit war in Dargun eine Mikwe vorhanden, als 1853 der Israelitische 
Oberrat allen Gemeinden des Landes die Einrichtung einer solchen vor-
schrieb.165 1856 – 45 Jahre nach Vertragsabschluss – bemängelte das 
Großherzogliche Amt den Vertrag mit Schuster Jaeger, da Juden zum 
Zeitpunkt des Abschlusses laut LGGEV keine Grundstücke erwerben 
durften, der Schuster nicht über die Grundstücke seiner Ehefrau hätte 
verfügen dürfen und die großherzogliche Kammer nicht um Zustimmung 
gebeten worden war.166 Ferner wurde festgestellt, dass das Badehausgrund-
stück nicht vom Grund der Büdnerei 37 hätte abgetrennt werden dürfen 
bzw. die Grundfläche auch nicht gesondert besteuert werden könne, von 
einem Eintrag im Hypothekenbuch ganz abgesehen.

164 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16, Bl. 54ff.
165 Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; LHA Schwerin 384, Bl. 42; siehe Anhang A 201.
166 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16, Bl. 56f; siehe Anhang B 101.
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Das Großherzogliche Amt forderte die jüdische Gemeinde Darguns des-
halb auf, den im Jahr 1811 geschlossenen Vertrag von einem fehlenden 
Eintrag im Hypothekenbuch aufzulösen und einen neuen Vertrag zu ver-
einbaren, in welchem auch ein Eintrag im Grundbuchamt festgeschrieben 
sein sollte. Die geforderte Vertragsauflösung wurde in einem Schriftstück 
am 13. Januar 1857 festgehalten.167

Bei einem Sturm am 20. März 1874 wurde das Dach des Badehauses 
zertrümmert. Die Gemeindemitglieder beschlossen, zumal das Badhaus 
seit einer langen Reihe von Jahren gar nicht benutzt wurde, das Gebäude 
auf Abbruch meistbietend zu verkaufen.168 Erst am 3. März 1886 schreibt 
der neue Grundstückseigentümer Büdner Friedrich Flägel der jüdischen 
Gemeinde von Dargun, dass er den Vertrag über die Nutzung des Bade-
hauses zum 1. Mai 1886 aufheben möchte. Er erklärt sich im Gegenzug 
bereit, 25 Mark an die Gemeindekasse zu zahlen. Aus dem Schreiben geht 
hervor, dass das Badehaus ohnehin nicht mehr existierte: „Ich vermerke, 
daß diese fragl. 20 Fuß im Quadrat völlig leer sind und kein Gebäude 
mehr darauf steht.“169 Der Vergleich eines historischen Katasterplans, auf 
dem die Flurbezeichnung Büdnerei 37 vermerkt ist, lässt vermuten, dass 
das Mikwengebäude sich in der Schlossstraße auf der Seite des Klostersees 
befand. 

167 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 42f; siehe Anhang B 102.
168 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun; LHA Schwerin, 10.72-

3/1, Nr. 21, Bl. 26; siehe Anhang B 103.
169 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16, Bl. 7.
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dEr jüdischE friEdhof

EntstEhung und gEschichtE

Bereits ab 1769 bestatteten die Juden ihre Toten auf ihrem Friedhof, 
ungefähr 1,6 km von der Ortsgrenze Darguns entfernt, inmitten einer 
alten slawischen Burganlage im Wald. Um zur etwa 900 m² großen Fried-
hofsfläche zu gelangen, muss man mehrere Stufen überwinden und ein 
Tor, bestehend aus zwei Torbögen aus Ziegelsteinen, durchschreiten. Die 
Fläche ist nicht eingefasst, sondern durch zwei bogenförmige Rundwege 
begrenzt. Ein Gedenkstein erinnert an die Gräueltaten der Nationalsozia-
listen während des Zweiten Weltkriegs gegenüber dem jüdischen Volk.

Jürgen Borchert beschreibt die Lage des Friedhofs folgendermaßen: „Von 
der Straße nach Dörgelin aus, etwa 1.000 m von der Darguner Stadtkirche 
entfernt, führt ein Pfad nach rechts in den hohen alten Buchenbestand, 
der stark mit Unterholz durchwachsen ist.“170

1886 wurde die Treppe vor dem Friedhof errichtet.171 Seit 1887 regelte 
ein Statut den Verkauf von Begräbnisplätzen.172 Ab 1923 fanden keine 
Bestattungen mehr auf dem Darguner Judenfriedhof statt. Einzig drei jü-
dische Personen lebten zu dem Zeitpunkt in Dargun.173

Die Zinsen der Auguste-Levy-Stiftung wurden bis April 1934 für die Pfle-
ge der Bernhard’schen Gräber verwendet, danach flossen sie an hilfsbe-
dürftige Darguner Bürger.174

147 Dargun, jüdischer Fried-
hof, Panoramabild (2004)

170 Borchert/Klose (1994), S. 53.
171 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16, Bl. 19; Schreiben vom 5. März 1886.
172 Zeugnisse jüdischer Kultur (1992), S. 26f. Zum Verkauf der Grabstätten findet sich im LHA 

Schwerin ein Grundsatzschreiben, LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16, Bl. 14.
173 Zeugnisse jüdischer Kultur (1992), S. 26f.
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Ab 1938 wurde der jüdische Friedhof von Dargun wiederholt geschän-
det.175

Am 30. November 1942 stimmte das Schweriner Ministerium dem An-
trag der Gemeindeverwaltung Dargun auf Einebnung des jüdischen Fried-
hofs zu, wogegen einige Darguner Bürger protestierten.176 Dennoch war 
der Friedhof bei Kriegsende fast vollständig zerstört. Einzig die Eingangs-
stufen und -pfeiler sowie einige Sockel- und Grabmauern (von ca. zehn 
Gräbern) und ein Grabstein aus dem Jahr 1917 waren noch vorhanden.

1963 gestaltete der Kulturbund zusammen mit dem Stadtrat und freiwil-
ligen Helfern den Friedhof als Gedenkstätte.177 Alle beschädigten Grab-
mäler, der noch vorhandene Stein und eine Gedenktafel wurden auf einen 
gemauerten Sockel gestellt: „Jüdischer Friedhof, geschändet 1933-1945. 
Zur Gedenkstätte errichtet 1963, den Lebenden zur Mahnung“.

1994 wurde auf dem Friedhof erneut ein Grabstein mutwillig von einem 
Schüler aus Dargun beschädigt, der mit seinem Mofa auf dem Friedhof 
umherfuhr. Der Schaden wurde behoben. Heute gehört der Friedhof of-
fiziell zur Jüdischen Gemeinde Rostock. Auf dem Friedhof sind derzeit 
noch zwei Grabsteine sowie zehn Grabumrandungen und Sockel vorhan-
den. Die Grabpflege wird von Schülern aus Dargun durchgeführt.

148-149 Dargun, jüdischer 
Friedhof, Mahnmal und 
Grab (2004) 

174 Kreisarchiv Malchin, Altregistratur Dargun, Nr. 60; in: Loseblattsammlung zur jüdischen Ge-
meinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 6 und 15.

175 Zeugnisse jüdischer Kultur (1992), S. 26f. Laut persönlicher Mitteilung älterer Darguner Einwoh-
ner wurde die Hitlerjugend von Dargun aufgehetzt, den Friedhof zu zerstören.

176 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun, S. 17.
177 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde Dargun, Stadtarchiv Dargun.
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Krakow am See

Das nachfolgende Kapitel befasst sich mit dem 
Gebäude der ehemaligen Synagoge in Krakow 
am See. Im Mittelpunkt der denkmalpflegeri-
schen Untersuchung steht hier das Hauptgebäu-
de, in dem die Synagoge, die Lehrerwohnung 
und die Gemeinderäume untergebracht waren.

Das Bauwerk wurde im Jahr 1992 vor Beginn der 
Umbaumaßnahme durch Diplom-Restaurator 
Andreas Baumgart aus Kröpelin untersucht. Die 
hierbei kartierten Ergebnisse wären gegenwärtig 
nicht mehr zerstörungsfrei nachzuweisen. Ohne 
seine Vorarbeiten würden viele Resultate und 
Schlussfolgerungen dieser Untersuchung nicht 
mehr zu treffen bzw. beweisbar sein. Laut Baumgart gab es keine Mikwe 
im Gebäude. Es wird bei den nachfolgenden Analysen ein besonderes Au-
genmerk darauf gelegt, ob und wo es in Krakow am See ein Ritualbad gab. 

Das Synagogengebäude wurde durch die Verfasserin im Zeitraum 2004/05 
verformungsgerecht aufgemessen. Das Aufmaß wird um eine genaue Bau-
beschreibung des Gebäudes und eine Befunduntersuchung auf Grundlage 
der Archivalien aus verschiedenen Archiven erweitert. Hierbei sind beson-
ders die Unterlagen der Stadt Krakow und das Gutachten des Dipl.-Rest. 
Andreas Baumgart aus Kröpelin zu erwähnen.

Momentan wird das Haus als Kulturamt der Stadt Krakow am See genutzt. 
Dabei dient der einstige Betraum als Kultur- und Versammlungsraum für 
Liederabende, Lesungen, Vorträge und künstlerische Darbietungen ver-
schiedenster Art sowie Ausstellungen regionaler und nationaler Künstler. 
Außerdem gibt es eine Dauerausstellung zur Geschichte der Juden in Kra-
kow am See, die auf der ehemaligen Frauenempore eingerichtet wurde.

Um einen Gesamteinblick über das jüdische Leben in Krakow zu erhalten, 
wird abschließend auch der jüdische Friedhof vor Ort näher beschrieben, 
der 1992 durch das Planungsbüro „aring“ dokumentiert wurde.1

150 Krakow, ehemalige Syn-
agoge, Ansicht von Norden 
(2005) 

1 Obering/Basedow (1992).
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Die Geschichte der juden von Krakow am See

Für das Jahr 1298 findet sich der erste urkundliche Nachweis für Juden 
in Krakow am See.2 1325 fand dort einer der ersten mecklenburgischen 
Prozesse wegen Hostienschändung statt. Helmut Eschwege beschreibt den 
Vorfall: „Jüdische Einwohner wurden beschuldigt, in die Kirche einge-
drungen zu sein, um Hostien zu rauben. Danach sollen sie diese durchsto-
ßen und in den Kot geworfen haben.“3 Die beschuldigten Juden wurden 
verhaftet, gefoltert und auf dem „Jörnberg“4 bei Krakow gerädert oder mit 
glühenden Zangen zerrissen. Als Folge der massiven Ausschreitungen in 
der Stadt nimmt man an, dass es bereits zu dieser Zeit in Krakow eine gro-
ße jüdische Gemeinde gegeben hat. Im Rahmen des Sternberger Pogroms 
wurden im Jahr 1492 alle Juden aus dem Land Mecklenburg ausgewiesen. 
Erst um 1730 besuchten jüdische Händler wieder die Märkte von Krakow 
am See.5

Am 27. Juni 1756 erhielten David Hirsch, Arnud (Aron?) Moses und 
Moses Jochim Privilegien als Schutzjuden, um sich in Krakow am See als 
Händler niederlassen zu dürfen.6 Den Aufzeichnungen des Kulturvereins 
nach erhielten 1759 nach dem Pogrom die ersten jüdischen Siedler wieder 
ein offizielles Wohnrecht für Krakow am See.7 Dies waren wiederum Da-
vid Hirsch, Aron Moses und Moses Joachim.8 Jedoch war es ihnen nach 
dem LGGEV von 1755 untersagt, Grundstücke zu erwerben.

1760 wurden in der Geschichtsschreibung von Krakow vier jüdische Fa-
milien genannt,9 was anscheinend für die Krakower Bürger eine Besonder-
heit darstellte, da dies als Eintrag in der Stadtchronik Erwähnung fand. 
Die Krakower Schutzjuden sollten 1768 ihre Versammlungsprotokolle 
und weitere Abgaben umgehend der Stadt zukommen lassen. Bei einem 
Nichtnachkommen, wurde ihnen sogar mit Ausweisung gedroht. Die 
Schutzjuden protestierten gegen diese Umgangsweise und wiesen auf ihre 
Privilegien hin und verboten sich diese Art der Umgangsweise!10

2 Manuskript der Stadtchronik von Krakow am See, Stadtbibliothek Krakow am See.
3 Eschwege (1991), Bd. III, S. 1045.
4 „Jörnberg“ ist als Synonym für Judenberg zu sehen.
5 Diekmann (1998), S. 142.
6 Ebenda; Aufstellung des Jüdischen Museums Rendsburg und Dr. Bamberger-Haus, 1992.
7 Kulturverein (1998), S. 5.
8 Kulturverein (1998), Chronik.
9 Eschwege (1991), Band III, S. 1045.
10 Aufstellung des Jüdischen Museums Rendsburg und Dr. Bamberger-Haus, 1992.



Die Geschichte der Juden 169

Laut Knaacks Stadtchronik waren die Krakower Juden vor allem im Tex-
tilhandel tätig, der

„… in Krakow hauptsächlich in den Händen jüdischer Kaufleute, wie Nathan, 
Bragenheim, Wolfson und Salomon [lag]. Die Familie Feldmann betrieb einen 
Fell- und Produktenhandel. Andere waren im Hausier- und Holzhandel tätig. 
Ein Albert Bragenheim unterhielt im Jahr 1913 hier eine Wohnungsvermitt-
lung und Auskunftei. Von der Mitte des 18. bis zum 20. Jahrhundert haben in 
Krakow unter anderen folgende jüdischen Familien gewohnt: Abraham, Ahrns, 
Arons, Bademacher, Balssan, Bragenheim, Burgheim, Bendix, David, Ehren-
berg, Feldmann, Galitzien, Hertzfeld, Hirschfeld, Isakson, Israel, Jacobs, Li-
lienthal, Mayer, Mendelsohn, Marcus, Marcussohn, Mendel, Moses, Nathan, 
Rosenberg, Ruben, Salomon, Süßmann, Wolff und Wolfson.“11

Um 1810 sollen etwa 50 Personen jüdischen Glaubens in Krakow am 
See gelebt haben,12 1819 waren es nachweislich 56 Juden in 17 Famili-
en.13 Ihre erste Synagoge wurde 1820-21 erbaut.14 1821 erwarb die jüdi-
sche Gemeinde auch einen Begräbnisplatz auf dem Friedhof an der Plauer 
Chaussee.15

1836 gründete sich in Krakow ein Verein zur Förderung von Handwerkern 
unter Mecklenburgischen Juden, zusammen mit vielen anderen Gemein-
den. An der Vereinsgründung waren aus Krakow J. Marcus, L. S. Wolff-
son, K. S. Wolffson, J. Salomon und D. W. Rosenberg beteiligt.16 Am 
19. Januar 1845 wurde der jüdischen Gemeinde von Krakow am See vom 
Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg ihre Gemeindeordnung 
bestätigt.17 In den 1850er Jahren eröffneten zahlreiche jüdische Geschäfte 
in Krakow, u. a. das Textilgeschäft von Lois Nathan (1850)18 und das 
Kaufhaus von Ascher Nathan in der Langen Straße (1852).19 

Am 11. Juli 1853 wurde der neue Landesrabbiner Isidor Lübschütz in der 
Synagoge von Krakow in sein Amt eingeführt.20 Um 1860 waren rund 
100 Juden in Krakow registriert. Die Gemeinde errichtete eine neue Syn-
agoge, die am 12. Dezember 1866 eingeweiht wurde.20a

11 Knaack (1972), Bd. II, S. 140f.
12 Eschwege (1991), Bd. III, S. 1045.
13 Diekmann (1998), S. 143.
14 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 12 (Ident. Nr. 4446). 
15 Kulturverein (1998), S. 5.
16 Aufstellung des Jüdischen Museums Rendsburg und Dr. Bamberger-Haus, 1992.
17 Ebenda; Verweis auf der Rückseite der Kopie; LHA Schwerin, Judenangelegenheiten; Sign. 42.
18 Diekmann (1998), S. 143.
19 Kulturverein (1998), Chronik.
20 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 5 (Ident. Nr. 4439), Bl. 17. 
20a Kulturverein (1998), S. 6; Zusammenstellung über die Gemeinden Krakow und Tessin im Max-

Samuel-Haus, Rostock.
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Am 15. Juni 1867 schrieb der Jude Josef Nathan aus Krakow das nieder-
deutsche Heimatgedicht Min oll lütt Vaderstadt.21

In den 1880er Jahren wurde es infolge des starken Mitgliederschwunds 
für die verbliebenen Gemeindemitglieder zunehmend schwieriger, die 
notwendigen Abgaben für die Synagoge und für die weiteren jüdischen 
Einrichtungen zu begleichen.22 

Am 20. November 1884 starb mit Gedalia Blumenthal einer der letzten 
in Krakow am See tätigen Religionslehrer.23 Für 1885 kann man im Stati-
stischen Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes unter Pro-
vinz Pommern, Regierungsbezirk Stettin folgenden Eintrag lesen: „Kra-
kow (B) Nathan – Goldmann, (L).“ Dabei standen die Bezeichnungen 
L. für Lehrer und B. für Vorstand.24

1890 waren in Krakow nur noch 65 Personen jüdischen Glaubens ansäs-
sig,25 so dass die Gemeinde im folgenden Jahr die Unterhaltskosten für 
das Synagogengebäude nicht mehr aufbringen konnte und den Landesrab-
biner um einen Zuschuss vom Innenministerium bat.26 Nachdem dieser 
dem Ministerium am 27. Oktober 1891 die finanziellen Verhältnisse der 
Krakower Gemeinde erläutert hatte,27 erfolgte am 10. November 1891 die 
Absage des Landesherrlichen Commisariums des Israelitischen Oberrates: 
„Unterstützung kann nicht gewährt werden.“28 

In der Zeit von 1896-1911 war J. Steinbork Kantor und Religionslehrer 
der jüdischen Gemeinde von Krakow am See. Ferner war er für das Schäch-
ten der Tiere zuständig. Er wohnte in den Räumen der neuen Synagoge.29 
1899 erhielt die Gemeinde Krakow vom Deutsch-Israelitischen Gemein-
debund einen Zuschuss von 80 Mark für den Religionsunterricht.30

21 Heimatmuseum der Stadt Krakow.
22 Am 26. Juni 1881 bat beispielsweise Sophie Mayerson, ihren Abgabenbetrag zu verringern. 

Vgl. Kopie aus dem Jüdischen Museum Rendsburg und Dr. Bamberger-Haus. Am 29. Septem-
ber 1887 schrieb auch der Produktenhändler Feldmann an die jüdische Gemeinde, dass er den 
Gemeindebetrag von 40 Mark nicht mehr bezahlen könne. Aufstellung, Untere Denkmalschutzbe-
hörde, Dr. Bräutigam, 25. August 1993, S. 2; Aufstellung des Jüdischen Museums Rendsburg und 
Dr. Bamberger-Haus.

23 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 10 (Ident. Nr. 4444).
24 Deutsch-Israelitisches Gemeindebuch von 1885, S. 29; LAG, Rep. 65 c, 3095.
25 Knaack (1972), Bd. II, S. 141.
26 Diekmann (1998), S. 149.
27 Aufstellung, Untere Denkmalschutzbehörde, Dr. Bräutigam, 25. August 1993, S. 2, 10; Loseblatt-

sammlung Kulturverein Krakow am See.
28 „Jüdische Gemeinde Tessin mit Krakow“, als Zusammenstellung über die Gemeinde Krakow im 

Max-Samuel-Haus, Rostock.
29 Diekmann (1998), S. 149. 
30 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 8 (Ident. Nr. 4442).



Die Geschichte der Juden 171

Um 1900 hatte Krakow am See insgesamt 2.005 Einwohner; 43 Bürger 
waren jüdischen Glaubens, davon 9 Kinder.31 1910 hatte sich die Zahl der 
Juden mit nur noch 22 Personen fast halbiert.32 1911 wurde das letzte Mal 
das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana in der Krakower Synagoge ge-
feiert.33 1912 gab es in der Krakower Gemeinde nur noch zehn Mitglieder, 
die einen Gemeindebeitrag leisteten – sechs Männer und vier Frauen.34 
Von da an konnten keine regelmäßigen Gottesdienste mehr stattfinden, 
sondern nur noch an den hohen Feiertagen.35 Daher dachte man 1913 
über einen Zusammenschluss mit der jüdischen Gemeinde Güstrow nach, 
wozu es zunächst jedoch nicht kam. 

Am 31. Mai 1920 wurde die Synagoge an die Stadt Krakow am See mit 
der Maßgabe verkauft, dass das Gebäude zu öffentlichen Zwecken genutzt 
wird.36 Die Kultusgegenstände verblieben zunächst beim Gemeindevor-
stand, in der Hoffnung, dass die Gemeinde und damit die Synagoge zu 
einem späteren Zeitpunkt reaktiviert werden könnte. 

1921 wurde der jüdischen Gemeinde vorgeschrieben, den Erlös aus dem 
Verkauf der Synagoge in Höhe von 7.000 Mark zinsbringend anzulegen.37 
Die Gemeinde wollte das Geld eigentlich anderweitig verwenden.

1925/26 lebten noch elf Juden in Krakow am See.38 Am 13. November 
1926 bat die jüdische Gemeinde Güstrow beim Oberrat der Landesge-
meinde um die Genehmigung, dass sich nun auch die Krakower Gemein-
de der Güstrower Gemeinde anschließen könne.39 1930 starb Benno Na-
than, der letzte Gemeindevorsteher der jüdischen Gemeinde von Krakow 
am See. Damit war die Auflösung der Krakower Judenschaft besiegelt.40

31 Kulturverein (1998), S. 6.
32 Knaack (1972), Bd. II, S. 141.
33 Diekmann (1998), S. 149.
34 Ebenda; Zusammenstellung über die Gemeinde Krakow im Max-Samuel-Haus, Rostock; Zusam-

menstellung Untere Denkmalschutzbehörde, Dr. Bräutigam, 25. August 1993, S. 2, 13; Loseblatt-
sammlung Kulturverein Krakow am See.

35 Schreiben des Großherzoglichen Landeskabinetts vom 28. Mai 1912, Transkription; Untere Denk-
malschutzbehörde, Dr. Bräutigam, 25. August 1993, S. 28; Loseblattsammlung Kulturverein Kra-
kow am See.

36 Stadtarchiv Krakow am See, Judenakten; Borchert/Klose (1994), S. 107ff; Max-Samuel-Haus, Ro-
stock; siehe Anhang C 014.

37 Diekmann (1998), S. 150; Schreiben vom 26. Juni 1919 des jüdischen Gemeindevorstandes Benno 
Nathan; Aufstellung der Unteren Denkmalschutzbehörde, Dr. Bräutigam, 25. August 1993, S. 2 
und 15; Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See.

38 Eschwege (1991), Bd. III, S. 1045; Auszug aus einem statistischen Erhebungsblatt–Mitglieder-
zahlen 1926; Kopie in der Synagoge Krakow ausgestellt; LHA Schwerin, 10.71-3/1, Gemeinde 
Krakow und Tessin, S. 256; Knaack, Bd. II, S. 141.

39 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 62.
40 Kulturverein (1998), S. 6.
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Als im Jahr 1933 nur noch sechs Juden in Krakow lebten,41 erklärte der 
Israelitische Oberrat die Gemeinde offiziell für aufgelöst, der Friedhof 
werde von der Landesgemeinde übernommen und die Krakower Juden 
der jüdischen Gemeinde in Güstrow zugeteilt. Die Gemeindebücher und 
Kultgegenstände waren an den Oberrat zu übergeben.42 Familie Nathan 
übergab die eingelagerten Utensilien, wie die Torarolle und andere Kult-
gegenstände, an die Güstrower Gemeinde,43 und kurze Zeit später wander-
te sie und die Familie Bragenheim aus. Das Ehepaar Henriette und Julius 
Feldmann sowie Rosa Feldmann waren die letzten jüdischen Einwohner 
von Krakow am See.44 1936 verstarb Rosa Feldmann als letzte Jüdin der 
Stadt und wurde auf dem jüdischen Friedhof beigesetzt.45

In der Reichspogromnacht wurden die Synagoge und der Friedhof nicht 
beschädigt.46 Was die Geschichtsschreibung während der NS-Zeit bis zu 
diesem Zeitpunkt anbelangt, sind jedoch Ungereimtheiten festzustellen. 
Knaack schreibt in seiner Chronik von Vertreibung der letzten jüdischen 
Einwohner erst nach der Pogromnacht. Genauere Aussagen können aber 
dazu nicht gemacht werden. 

Am 14. Februar 1942 wurde von der Gestapo Schwerin auf Anweisung 
des Mecklenburgischen Staatsministeriums, Abteilung Geistliche Angele-
genheiten, angeordnet, die Juden Krakows nach § 5 der 10. Verordnung 
zum Reichsbürgergesetz in die Reichsvereinigung der Juden in Deutsch-
land einzugliedern. Dabei wurde auf dem Schriftverkehr vermerkt, dass 
sich in Krakow keine Juden mehr aufhielten. „Die Stadt Krakow am See 
ist judenfrei.“47 Damit endete das jüdische Leben von Krakow am See.

41 Knaack (1972), Bd. II, S. 141.
42 Diekmann (1998), S. 150; Archiv des Max-Samuel-Hauses, Rostock; siehe Anhang C 020.
43 Aufstellung der Kultgegenstände; Archiv des Max-Samuel-Hauses, Rostock.
44 Schriftwechsel zwischen Judith Maschieff und dem Max-Samuel-Haus, Rostock, vom 3. November 

1992; Max-Samuel-Haus, Rostock.
45 Kulturverein (1998), S. 6.
46 Ebenda; Knaack (1972), Bd. II, S. 141.
47 LHA Schwerin, 10.71-3/1, Gemeinde Krakow am See und Tessin, S. 48; Archiv des Max-Samuel-

Hauses, Rostock.
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Die „alte“ Synagoge von Krakow am See

Weder der Fachwelt noch den Bürgern von Krakow am See war bislang 
bekannt, dass die jüdische Gemeinde von Krakow am See im Jahr 1820 
auf dem Hof des Maurermeisters Beehl ein Gebäude errichten ließ, welches 
als Synagoge und Mikwe genutzt wurde und wofür die jüdische Gemein-
de Miete bezahlte. Dies geht aus dem wieder entdeckten Miet- bzw. Bau-
vertrag zwischen der jüdischen Gemeinde von Krakow und Herrn Beehl 
hervor.48 Danach handelte es sich um einen Neubau, welcher von Beehl 
für die jüdische Gemeinde nach deren Anweisungen errichtet wurde. Das 
Gebäude stand auf dem Hinterhof des Beehl’schen Anwesens und hatte die 
Außenmaße von 30 Fuß in der Länge und 18 Fuß in der Breite. Beehl fun-
gierte hierbei als Entwurfsverfasser, Maurermeister, Bauherr und Vermieter 
in einer Person.

Unter dem Vertrag findet sich die schriftliche Bestätigung des Stadtgerichts 
und ein Zusatz, wonach der ursprünglich 30 Jahre laufende Mietvertrag bis 
1862 verlängert wurde. Im Gegenzug zur Vertragsverlängerung verpflich-
tete sich der Hauseigentümer, so weit dies möglich war, die Synagoge zu 
erweitern.

Die Gründe dafür, dass die jüdische Gemeinde von Krakow keine eige-
ne Synagoge errichtete, sondern ein Gebäude mietete, sind vermutlich im 
§ 377 des LGGEV zu suchen, wonach es Juden verboten war „liegende 
Gründe“ an sich zu bringen.

Am 29. September 1863 kündigte (P.) Raths, vermutlich der neue Eigentü-
mer des Grundstücks, den Nutzungsvertrag der Synagoge zu Ostern 1864.49 
Die Kündigung erscheint überraschend ausgesprochen und nicht mit dem 
Gemeindevorstand abgesprochen worden zu sein. Da so rasch kein Neubau 
möglich war, war die Gemeinde auf eine Übergangslösung angewiesen.

48 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 12 (Ident. Nr. 4446); siehe Anhang C 001.
49 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 114.
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„Interimssynagoge“

Am 23. Oktober 1863 schloss die jüdische Gemeinde einen Vertrag mit 
Schlachtermeister Carl Gierke über die Anmietung zweier Zimmer zur 
Nutzung als Synagoge. Dass dies nur als Notlösung empfunden wurde, 
zeigt ein unmittelbar nach Vertragsabschluss am 28. Oktober 1863 ver-
fasstes Schreibender Vorstände von Krakow an die Gemeindemitglieder. 
Hierin raten die Vorsteher dringend zum Bau einer eigenen Synagoge.

„… Dagegen unser Gotteshaus – ach, es ist eine gemiethete, erborgte, elende 
Hütte! Können wir, geliebte Glaubensgenossen, diesen Zustand noch lange 
dulden? Müssen wir uns unter den … Verhältnissen nicht viel mehr angetrie-
ben fühlen, dafür Sorge zu tragen, daß das Haus Gottes unser Eigenthum wer-
de? Müssen wir nicht bereitwillig jedes Opfer bringen, wodurch es uns möglich 
wird die Stätte ihren hohen und heiligen Zwecke einsprechend einzurichten, 
… Wir glauben, ja wir sind überzeugt, daß sämtliche Mitglieder unserer Ge-
meinde den in jüngster Gemeindeversammlung gefassten Beschluß, ein Got-
teshaus zu bauen, nicht bloß billigen, sondern auch gern jedes Opfer bringen 
werden, …“50

Dem Schreiben lag eine Aufforderung zum Eintrag in eine Spendenliste 
bei. Zusätzlich bat man sowohl Einzelpersonen als auch andere jüdische 
Gemeinden um einen Beitrag zum Synagogenbau. Im Archiv Centrum 
Judaicum Berlin (CJArchiv) finden sich zahlreiche Ab- und Zusagen zu 
den Spendenaufforderungen der Krakower Judenschaft, darunter auch die 
für die Synagogenbaugeschichte von Mecklenburg interessante Antwort 
des Samuel Salomon aus Stavenhagen.51 Dieser teilte am 13. Dezember 
1863 mit, dass er auch von der jüdischen Gemeinde aus Crivitz eine Spen-
denaufforderung bekommen habe, wo annähernd zur gleichen Zeit ein 
Synagogenneubau geplant war. Aufgrund der großen Ähnlichkeit beider 
Bauwerke, Crivitz und Krakow am See, könnte man vermuten, dass beide 
von demselben Baumeister errichtet wurden bzw. der Baumeister der einen 
Synagoge den anderen Entwurf kannte. Genauere Aussagen sind hierzu 
allerdings nicht zu treffen, da der heutige Eigentümer in Crivitz eine Un-
tersuchung vor Ort und eine Aktenfreigabe ablehnt.

Dessen ungeachtet kann als sicher festgeschrieben werden, dass mit Beginn 
des neuen Jahrzehnts mit den Planungen zum Neubau einer Synagoge in 
Krakow am See begonnen wurde.

50 Vgl. Vertrag mit Gierke, CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 113a-c; siehe An-
hang C 002; und Schreiben der Vorstände vom 28. Oktober 1863, ebenda, Bl. 109.

51 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 101; Schreiben von Samuel Salomon an den 
Gemeindevorstand von Krakow am See vom 13. Dezember 1863.
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52 Diekmann (1998), S. 145.
53 Grundbuchauszug vom Amtsgericht Güstrow vom 7. März 1994; Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See.
54 Dehio (2000), S. 289.

Die „neue“ Synagoge von Krakow am See

Adresse: Schulplatz 1; ursprünglich Plauer Chaussee oder auch Plauer Stra-
ße 752, vor dem Plauer Tor.

Flurstücknummer: Fl. Nr. 203 und 204
Grundstücksgröße:53 Fl. Nr. 204 = 347,00 m² + Fl. Nr. 203 = 128,00 m²  = 475,00 m²
Bauzeit: um 1866 errichtet
Nutzungsende: Anfang der 1920er Jahre keine Gottesdienste mehr möglich, 1920 Ver-

kauf der Synagoge an die Gemeinde Krakow 
Zerstörung/Beschädigung: nicht geschändet, keine Zerstörungen bekannt
Zustand/Nutzung: Gebäude umgebaut erhalten, heute Kulturamt, Ausstellungs- und Ver-

anstaltungsgebäude, Touristinformation
Gedenken am Ort: Gedenktafel am Haupteingang: „Begegnungsstätte in der ehemaligen 

Synagoge“
Eintrag in Denkmalliste: auf Grund des Beschlusses des Kreisrats seit 25. November 1981 in der 

Kreisdenkmalliste – heute in der Denkmalliste der Stadt Krakow am 
See

 „Ehem. Synagoge, heute Touristeninformation und Ausstellungsraum 
(Plauer Chaussee 1). Freistehender gelber  Backsteinbau in neuroma-
nischen Formen, 1866. Im ehem. Betsaal mit erhaltener Tora-Nische 
urspr. Raumfarbigkeit z. T. wiederhergestellt.“54

151-152 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Ansich-
ten von Osten (links: unbe-
kannt, 1992; rechts: 2005) 
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55 Eschwege (1991), Bd. III, S. 1045; siehe Beschreibung „Interimssynagoge“.
56 In den Grundbuchakten der Stadt Krakow (ohne Archivangabe) zu finden; als Kopie im Bauamt 

von Krakow vorhanden.
57 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 87; Schreiben des Magistrats der Stadt an die 

Israelitische Gemeinde von Krakow vom 20. August 1865.
58 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 86; Schreiben von Christian Fuß an den 

Magistrat der Stadt vom 19. Februar 1866. Im CJArchiv findet sich eine Reihe an Beschwerdebrie-
fen, verfasst von Försterin Fuß an die jüdische Gemeinde von Krakow am See, die jedoch allesamt 
letztlich ohne Wirkung blieben.

59 Persönliche Mitteilung von Frau Schulz, Katasteramt Landkreis Güstrow, vom 31. Mai 2005.
60 Auf ein dendrochronologisches Gutachten wurde verzichtet, da die Baudaten eindeutig sind.
61 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 74ff; siehe Anhang C 003.
62 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 32 ff; Sommer bittet, seine zusätzlich ange-

fallenen Kosten bei der Rechnungsbezahlung zu berücksichtigen und verweist darauf, dass er für die 
Planung und Kalkulation kein Honorar bezogen habe.

Entstehung und Geschichte

Spätestens um 1863 fasste die jüdische Gemeinde den Beschluss, eine eige-
ne Synagoge zu errichten.55 Daraufhin kaufte sie um 1865 ein 16 Quadrat-
Ruten großes Baugrundstück vom Magistrat der Stadt Krakow.56 Dass der 
Kauf nicht ohne Schwierigkeiten verlief, zeigt ein Schreiben des Magi-
strats vom 20. August 1865,57 in dem die jüdische Gemeinde aufgefordert 
wird, sich innerhalb von 14 Tagen zu äußern, was mit dem ausgesuchten 
Grundstück nun geschehen soll, bzw. ob und wann mit dem beabsichtig-
ten Synagogenbau begonnen werde. Ob sich die Gemeinde dazu äußerte, 
bzw. ob sie das betreffende Grundstück kaufte, steht nicht fest. 

Zweifel hierzu lässt ein Brief vom 19. Februar 1866 von Christian Fuß an 
die Kämmerei der Stadt Krakow aufkommen. Darin beklagt dieser, dass 
er sein vor dem Plauer Tor gelegenes angemietetes Grundstück bereits 
gedüngt hatte, bevor es ihm von der Stadt entzogen wurde, damit die 
jüdische Gemeinde ihre Synagoge errichten könne. Er fordert die Stadt 
auf, ihm den „entstandenen Nachtheil von mindestens 4 Thaler Cour.“ 
zu ersetzen.58

Leider gibt es zur ursprünglichen Grundstücksaufteilung keine Kataster-
zeichnungen. Der älteste aufgefundene Katasterplan von Krakow am See 
stammt aus dem Jahr 1955 und zeigt die heutige bebaute Situation.59

Vermutlich wurden die in der neuen Synagoge verwendeten Hölzer um 
1865 gefällt.60 Bei dem Bauvorhaben fungierten die jüdischen Gemein-
demitglieder von Krakow nun als Bauherren und Eigentümer. Nachdem 
sie den Beschluss zu einem Neubau gefasst hatten, ließen sie vom Mau-
rermeister Sommer am 24. Februar 1866 einen Kostenvoranschlag61 und 
eine Planung62 einreichen. Dieser schätzte die Kosten für die Zimmerer-, 
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Maurer-, Tischler-, Maler-, Guss-, Glaser-, Schmied- und Zieglerarbeiten 
und erhielt am 13. März 1866 den Auftrag für die Maurerarbeiten und 
die Bauüberwachung.63 Am 8. April 1866 erhielt er die erste Abschlagzah-
lung64 von 410 Talern; am 3. Juli 1866 erhielt er die vertraglich vereinbarte 
Restzahlung von 90 Talern für die Fertigstellung der Fundamente.

Am 14. Juni 1866 führte der Landbaumeister Koch aus Güstrow eine 
Revision an der Krakower Synagoge durch.65 Am 26. Juni 1866 zahlte das 
Großherzogliche Ministerium von Krakow 200 Courant an die jüdische 
Gemeinde von Krakow am See.66

Am 29. Juni 1866 gewährte die herzogliche Verwaltung der jüdischen Ge-
meinde von Krakow einen Zuschuss zu den Baukosten.67 Dieser war als 
Gnadenbeihilfe deklariert worden. Es sollte noch eine Reihe von Spen-
den für die Synagoge folgen. Entgegen der vorherrschenden Überlieferung 
lehnte aber die großherzogliche Mutter am 6. April 1866 die erbetene 
„Beihülfe“68 zum jüdischen Gotteshaus in Krakow ab. 

Um die Synagoge bauen und später unterhalten zu können, lieh sich die 
jüdische Gemeinde von Krakow am See immer wieder Geld.69

Am 27. Juli 1866 schloss die jüdische Gemeinde von Krakow mit der 
„Direction der Vaterländischen Feuer-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft 
in Elberfeld“ eine Brandversicherung auf die Synagoge ab. Aus dem Text 
der dazugehörigen Police geht hervor, dass ein Gebäude in Lehmfach-
werk unter Ziegeldach als Synagoge nebst Lehrerwohnung versichert wur-
de. Da es sich bei dem Neubau jedoch um eine im Außenbereich rein 
steinsichtige Synagoge handelt, ist der Policentext: Gebäude in Lehm-
fachwerk zumindest fragwürdig. Möglicherweise liegt hier jedoch nur ein 
Beschreibungsfehler der Versicherung vor, da im Text auch die beiden 
hauptausführenden Firmenchefs genannt werden. Dass es sich bei dem 
zu versichernden Gebäude um ein anderes Bauwerk handelt, kann jedoch 
auch nicht ausgeschlossen werden. In dieser Police sind ferner noch keine 
Einrichtungsgegenstände genannt.70 

63 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 82ff; Vertrag zwischen der jüdischen Ge-
meinde Krakow am See mit dem Maurermeister H. Sommer; siehe Anhang C 004.

64 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 5.
65 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 68.
66 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 67.
67 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 448, Bl. 69.
68 CJArchiv, 1,75 A, Kr1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 71.
69 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 14 (Ident. Nr. 4448).
70 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 15 (Ident. Nr. 4449); siehe Anhang C 005.
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Am 2. Oktober 1866 attestierte die Stadt Krakow der jüdischen Gemein-
de, eine Brandversicherung abgeschlossen zu haben.71

Am 12. Dezember 1866 wurde die Synagoge in Krakow am See in An-
wesenheit des Landesrabbiners Dr. Cohn und von 110 Gemeindemitglie-
dern eingeweiht.72 Zur Einweihungsfeier wurde eine Festschrift erstellt,73

die im Kulturamt von Krakow am See ausliegt.

Nach der Baufertigstellung kam es zu Problemen mit dem Erwerb des 
Grundstücks durch die Judenschaft, was nach § 377 des LGGEV gar nicht 
hätte geschehen dürfen. Die Beschwerde des Gemeindevorstands auf ein 
anscheinend vorab gesandtes Schreiben wurde mit dem Hinweis auf den § 
377 Paragraphen am 1. Februar 1867 durch die Großherzoglich Mecklen-
burgische Kammer des Ministeriums des Innern zurückgewiesen.74 Außer-
dem gab es Auseinandersetzungen mit dem Maurermeister.75 Am 22. Ok-
tober 1867 schrieb dieser, dass er seine Arbeiten laut Vertrag erledigt habe, 
ihm aber von den Bauherren bislang eine Abnahme verweigert werde und 
er somit auch seine Schlussrechnungssumme nicht einfordern könne. Die 
Streitigkeiten steigerten sich, bis man schließlich am 9. September 1867 
den Anwalt Rudolph Diederich aus Güstrow einschaltete.76 Es folgte eine 
längere Auseinandersetzung mit mehreren Gerichtsterminen. Am 12. No-
vember 1867 kam es schließlich zu einer außergerichtlichen Einigung.77 

Am 23. Januar 1868 erhielt Sommer 700 Taler. Anscheinend gab es zu 
diesem Zeitpunkt bereits Mängel am Dach, so dass sich Sommer auf dem 
Rechnungsschreiben78 handschriftlich verpflichtete, das Dach wieder in 
einen „untadelhaften“ Zustand zu versetzten. Ob er seiner Verpflichtung 
nachkam, ist nicht überliefert.

Nachdem die Krakower Gemeinde in den Jahren zwischen 1866 und 
1891 einen großen Mitgliederschwund zu verzeichnen hatte und damit 
die Unterhaltskosten für das Synagogengebäude nicht mehr ohne Proble-
me aufbringen konnte, erbat der Landesrabbiner am 27. Oktober 1891 
einen Zuschuss vom Innenministerium.79

71 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 66.
72 Kulturverein (1998), S. 6. Zusammenstellung über die Gemeinde Krakow im Max-Samuel-Haus, 

Rostock. Die Festschrift findet sich im LHA Schwerin, Jüdische Gemeinde Tessin mit Krakow.
73 Die Festschrift ist in Diekmann (1998), S. 146-148, vollständig abgedruckt.
74 Schreiben vom 1. Februar 1867, in: Zusammenstellung über die Gemeinde Krakow im Max-Sa-

muel-Haus, Rostock; siehe Anhang C 007. LHA Schwerin, Jüdische Gemeinden, Nr. 448, Bl. 63ff.
75 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 24.
76 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 25.
77 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 15.
78 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 9.
79 Diekmann (1998), S. 149.
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Zwischen 1896 und 1911 wohnte der von der Gemeinde eingestellte und 
bezahlte Kantor, Lehrer und Schächter J. Steinbork in den Nebenräumen 
der Synagoge.80

Für 1899 liegt abermals eine Feuerversicherungspolice vor,81 die nun auch 
sämtliche Einrichtungsgegenstände mitversichert und dadurch nament-
lich nennt. Die Policen der vorherigen Jahre 1879, 1884, 1889 und 1894 
ähneln sich in ihren Beschreibungen.82

1904 waren die Ausgaben für den Synagogenunterhalt höher als die Ein-
nahmen.83 Ein Verkauf des Gebäudes wurde immer wahrscheinlicher. 
1911 wurde das letzte Mal das Neujahrsfest Rosch Haschana im Gottes-
haus gefeiert.84 1912 wurden alle jüdischen Gemeinden nach ihrem Ge-
meindezustand befragt. Zum baulichen Zustand der Synagoge schrieb die 
Gemeinde Krakow, dieser sei „… gut, das Dach muß im nächsten Jahr 
erneuert werden.“ Ferner bestätigt sie, dass die Synagoge am Sabbat nicht 
mehr genutzt werde.85 

Ab 1913 fanden Gottesdienste nur noch an den Hohen Feiertagen statt. 
Man dachte an einen Zusammenschluss der jüdischen Gemeinde von Kra-
kow mit der jüdischen Gemeinde in Güstrow. Dort sollten auch in der 
Zukunft die Gottesdienste gefeiert werden. Gleichzeitig war die Synagoge 
bereits extrem reparaturbedürftig und konnte nur noch provisorisch re-
noviert werden.86 Mittlerweile waren die Synagoge und der Friedhof mit 
3.700 Mark Schulden belastet.87 1919 war der Verkauf der Krakower Syn-
agoge unausweichlich. Am 19. Juni 1919 fand dazu ein erstes Treffen im 
Rathaus von Krakow statt, um über den Verkauf zu beraten.88 Am 26. Juni 
1919 bat der Vorstand der Krakower Gemeinde, Benno Nathan, beim 
Landesrabbiner Dr. Siberstein89 offiziell um die Genehmigung zum Ver-
kauf der Synagoge.90 Bahnmeister Krüger bot für die Liegenschaft 10.000 
Mark. Die Gemeinde machte aber zur Auflage, dass das Haus für längere 
Zeit nicht für jeden profanen Zweck verwendet werden durfte.

80 Ebenda.
81 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 15 (Ident. Nr. 4449); siehe Anhang C 008.
82 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 15 (Ident. Nr. 4449).
83 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 16 (Ident. Nr. 4450).
84 Diekmann (1998), S. 149.
85 Aufstellung, Untere Denkmalschutzbehörde, Dr. Bräutigam, 25. August 1993, S. 2, 13; Loseblatt-

sammlung Kulturverein Krakow am See; siehe Anhang C 010.
86 Diekmann (1998), S. 149f.
87 Schreiben  des Ministeriums für Geistl. Angelegenheiten vom 6. Juni 1913, bei den Unterlagen von 

Dr. Bräutigam, Untere Denkmalschutzbehörde, vom 25. August 1993, S. 27a+b; Loseblattsamm-
lung Kulturverein Krakow am See; siehe Anhang C 011.
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Laut dem o. g. Schreiben war die Synagoge in einem schlechten Zustand:

„… durch langjähriges Nichtbenutzen ist Verfall des Gebäudes eingetreten, 
[die] Gemeinde wäre zu umfangreichen Renovierungen gezwungen – v[or] 
a[allen] Dingen das Dach, dessen eine Seite Nordseite hat, muß vollständig 
erneuert werden, was nach Schätzung des Dachdeckers 10.000 Mark erfordert 
– einzelne Latten sind abgefault und die Decke des Gebetraumes beginnt sich 
an den schwersten L[eck?]stellen zu lösen.“91

Am 27. Juni 1919 schreibt der Landesrabbiner, Dr. Silberstein, dass er 
gegen den Verkauf der Synagoge nichts einzuwenden habe. Silberstein 
wusste vom schlechten Zustand der Synagoge und dass der Vorstand der 
jüdischen Gemeinde Krakow bereits am 6. Juni 1913 beim Ministerium 
das reparaturbedürftige Dach der Synagoge angezeigt hatte.92 Dennoch 
kam der Verkauf vorerst nicht zustande, was die Gemeinde am 29. Au-
gust 1919 dem Mecklenburger Schweriner Ministerium für Geistliche 
Angelegenheiten mitteilte.93

Im folgenden Jahr begann die jüdische Gemeinde erfolgreich mit der 
Stadtverwaltung von Krakow am See über den Verkauf zu verhandeln, 
der am 1. Mai 1920 dem Landesrabbiner angezeigt und von diesem am 
23. Mai 1920 genehmigt wurde.94 

In einem am 31. Mai 1920 stattgefundenen Treffen des Vorstands der 
jüdischen Gemeinde mit dem Krakower Bürgermeister stimmten Benno 
Nathan, Julius Feldmann und Albert Bragenheim als Vertreter der jüdi-
schen Gemeinde sowie Bürgermeister Sostmann als Vertreter der Stadt 
Krakow dem Verkauf zu.95 Am 20. September 1920 wurde beim Mini-
sterium um Genehmigung ersucht, die Synagoge an die Stadt Krakow 
mit der Maßgabe verkaufen zu dürfen, dass das Gebäude ausschließlich 
zu öffentlichen Zwecken genutzt werde. Zum Verbleib der Einrichtung 

88 Undatiertes Schreiben der Gemeindevorsteher an die jüdische Gemeinde von Krakow; Loseblatt-
sammlung Kulturverein Krakow am See.

89 Siehe nachfolgendes Antwortschreiben von Herrn Silberstein, Fußnote Nr. 92.
90 Transkription des Schreibens vom 26. Juni 1919 in Aufstellung, Untere Denkmalschutzbehörde, 

Dr. Bräutigam, 25. August 1993, S. 2, 15; Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See; siehe 
Anhang C 012.

91 Ebenda.
92 Schreiben vom 27. Juni 1919 im Max-Samuel-Haus, Rostock; siehe Anhang C 013.
93 Aufstellung, Untere Denkmalschutzbehörde, Dr. Bräutigam, 25. August 1993, S. 17. Aufstellung 

basiert auf der Grundlage der Archivunterlagen der Unteren Denkmalpflegebehörde; Loseblatt-
sammlung Kulturverein Krakow am See.

94 Notiz vom 23. Mai 1920; Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See mit rückseitigem Ver-
merk: LHA Schwerin, 10.77-2, Nr 65.

95 Protokollauszug in einer Abhandlung über den jüdischen Friedhof und die Synagoge in Krakow im 
Max-Samuel-Haus, Rostock; siehe Anhang C 014.
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wurde festgehalten: „Die rituellen Kultusgegenstände als Gesetzesrollen, 
Vorhänge u. s. w. nimmt der Vorstand in seinem Wohnhaus in Obhut, 
ebenso werden auch die Sitzbänke aufbewahrt, damit, wenn vielleicht in 
einigen Jahren sich die Herrichtung eines Beetsaales vernotwendigen soll-
te, die Sachen sofort zur Stelle sind.“96

Den Verkaufserlös wollte der Gemeindevorstand verwalten und unter an-
derem für die Instandhaltung des Staketenzaun am Friedhof, die zum Teil 
notwendige neue Umzäunung des Friedhofs und für die Instandhaltung 
des Leichenwagens und dessen Unterstellplatz verwenden.97 Stattdessen 
schrieb das Mecklenburg-Schweriner Ministerium für Geistliche Angele-
genheiten 1921 vor, dass der Erlös in Höhe von 7.000 Mark „zinsbrin-
gend“ anzulegen sei.98

Am 29. Oktober 1920 wurde die Stadt Krakow als Eigentümerin des Syn-
agogengebäudes und -grundstücks in das Grundbuch von Krakow am See 
eingetragen.99 Ab etwa 1927 bis nach Kriegsende wurden die Räumlichkei-
ten in der Synagoge als Wohnung genutzt.100

Am 31. August 1936 fragte die jüdischen Gemeinde Güstrow den Ober-
rat der Israelitischen Landesgemeinde Mecklenburgs, z. Hd. Max Samuel, 
was mit den in Güstrow eingelagerten Kultgegenständen der Krakower 
Gemeinde geschehen solle.101 Eine Antwort findet sich nicht. Sollten sie in 
der Synagoge von Güstrow gelagert worden sein, sind sie möglicherweise 
beim Brand der Güstrower Synagoge am 9. November 1938 zerstört wor-
den. Dies kann aber offiziell nicht bestätigt werden. Fest steht nur, dass 
sich in Güstrow die Spur zu den Krakower Kultgegenständen verliert.

In der Reichspogromnacht wurde das einstige Synagogengebäude von 
Krakow nicht beschädigt.102 Nach Kriegsende wurde es umgebaut und, wie 
mit der jüdischen Gemeinde vereinbart, als Sporthalle genutzt. Im Laufe 
der Jahre wurden mehrere Umbauten und Instandsetzungen am und im 
Gebäude durchgeführt.

96 Max-Samuel-Haus, Rostock; Obering/Basedow (1992); Bauarchiv der Stadt Krakow am See; siehe 
Anhang C 015.

97 Transkription des Schreibens vom Gemeindevorstand Benno Nathan vom 26. Juni 1919; Lose-
blattsammlung Kulturverein Krakow am See; siehe Anhang C 012.

98 Diekmann (1998), S. 150; Schreiben vom 28. November 1921 vom Mecklenburg-Schweriner Mi-
nisterium für Geistliche Angelegenheiten.

99 Kopie des Grundbuchauszugs aus dem Zentralen Grundbucharchiv in Schwerin, Krakow, Grund-
buchblatt Nr. 250, Wohngrundstück (Synagoge) Nr. 7, Flurbuchband I, Abt. C in der Plauer 
Vorstadt; dort im Anhang Bl. 1-12; Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See; siehe An-
hang C 019.

100 Baumgart (1992), S. 4.
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Am 25. November 1981 beschloss der Rat des Kreises die Aufnahme des 
Gebäudes der ehemaligen Synagoge von Krakow in die Kreisdenkmalli-
ste.103 Bis in das Jahr 1985 wurde der Bau als Sporthalle für den örtlichen 
Turnverein und für den Schulsport benutzt. Später waren auf der Grund-
lage des Stadtratsbeschlusses vom 13. März 1985 weitere Nutzungen an-
gedacht, u. a. sollten eine Bibliothek, eine Heimatstube und ein Stadtver-
ordnetensaal eingerichtet werden, was auch verwirklicht wurde.104

1986 erfolgte die Projekterarbeitung zum geplanten Umbau.105 Die Vor-
untersuchungen dazu begannen 1991 durch Dipl.-Rest. Andreas Baum-
gart aus Kröpelin.106 Ab 1992 begannen die Bauarbeiten zur Renovierung 
und zur Rekonstruktion der Synagoge.107 Noch in diesem Jahr wurde eine 
Horizontalsperre mittels einer Injektionsmaßnahme im Sockelbereich ein-
gebracht.108

Am 1. März 1994 wurde die Baugenehmigung für den geplanten Rück-
bau und für die Gebäudesanierung erteilt.109 Zu diesem Zeitpunkt war 
die Kleinkläranlage auf dem Grundstück noch in Betrieb, da der geplan-
te Parkplatz erst nach dem Anschluss der vorhandenen Entwässerungs-
leitungen an den Straßenkanal gebaut werden sollte.110 1995 erhielt Kra-
kow einen Zuwendungsbescheid für die geplanten Investitionen an der 
ehemaligen Synagoge.111 Ferner wurde 1995 eine Baugrunduntersuchung 
an der Synagoge in Krakow durchgeführt112 und am 12. Dezember 1995 
der Dachstuhl einer Holzschutzbehandlung mit Basileum/Basilit unter-
zogen.113 

101 Vermerk in der Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See; Max-Samuel-Haus, Rostock; 
siehe Anhang C 016.

102 Kulturverein (1998), S. 6.
103 Schreiben des Rates der Stadt Krakow am See an Jürgen Borchert vom 5. Februar 1986, S. 3. 

Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See.
104 Ebenda.
105 Ebenda.
106 Baumgart (1992, 1993); die Unterlagen sind u. a. bei der Stadt Krakow im Bauamt einzusehen.
107 Bauamtsunterlagen vom 1. März 1994; Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
108 Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
109 Baugenehmigung; Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See. 
110 Baugenehmigungsunterlagen, Schreiben vom 24. März 1994 bezüglich der Stellplatzanzahl; Bau-

akt im Bauamt der Stadt Krakow am See. 
111 Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Rg. Nr. 01024/95; Bauakt im Bauamt der 

Stadt Krakow am See.
112 Untersuchungsunterlagen; Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
113 Das Beiblatt zur Holzschutzbehandlung findet sich im Dachstuhl mit folgenden Bezeichnungen: 

„Holzschutzbehandlung mit Basileum/Basilit; verwendetes Holzschutzmittel Basileum BVP; er-
zielte Einbringmenge 350 gr/m²; Datum der Behandlung: 12. Dezember 1995; Wirkstoff 0,25 % 
Permethrin.“
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Nach Fertigstellung der Arbeiten wurde das Gebäude am 18. Mai 1996 
der Öffentlichkeit übergeben und wird seitdem kulturell genutzt und bie-
tet den verschiedensten Künstlern und Veranstaltern einen ausgezeichne-
ten Rahmen, um ihre Werke darzustellen. Auf der ehemaligen Frauen-
empore im Obergeschoss ist eine Ausstellung über das jüdische Leben in 
Krakow am See zu sehen.114

Städtebauliche Lage

Die Synagoge befindet sich am Südrand der Kernbebauung von Krakow 
am See (Straßenbezeichnungen: Plauer Chaussee/Schulplatz/Plauer Stra-
ße). Das Gebäude nimmt, abgesetzt zur vorhandenen Häuserreihe, eine 
representative Eckfunktion innerhalb seiner gewachsenen städtebaulichen 
Umgebung ein. Die Ost- und Südansicht verlaufen annähernd parallel 
zu den vorhandenen Straßenachsen, die die Verbindung zum Markt und 
somit zur Ortsmitte bildeten. Die Synagoge liegt, zurückspringend zur 
östlichen Grundstücksgrenze, im rückwärtigen Teil des Grundstücks. Ein 
separates Gemeindehaus war niemals vorgesehen, so dass sich das Bauwerk 
von Baubeginn an mit seiner freien, zurückgesetzten Lage vom städtebau-
lich gereihten und damit geschlossenen Bild der angrenzenden Bebauung 
absetzte. 

Im Süden hält die Synagoge Abstand zum angrenzenden Schulplatz. Das
„Gegengewicht“ der Platzgestaltung stellt die „Alte Schule“ dar. Diese und 
der vorhandene Zwischenabstand verleihen dem Synagogengebäude ein 
würdiges, angemessenes Erscheinungsbild.

Das Grundstück selbst blieb, wie die angrenzenden Grundstücke, in sei-
nen Abmessungen bis heute unverändert. Während der Turnhallennut-
zung war an der südwestlichen Ecke des Grundstücks ein Holzschuppen 
angebaut worden.115 Dieser diente als WC für die Turnhallennutzer.

Die westliche Anschlussbebauung besteht aus einem alten Ackerbürger-
Wohnstallgebäude, das vermutlich aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts stammt und durch eine dominierende Giebelwand das Synago-
gengrundstück entlang seiner westlichen Liegenschaftsgrenze begrenzt.

An der nordöstlichen Grundstücksgrenze, direkt an der Straße, steht ein 
eingeschossiges Mehrfamilienwohnhaus mit einer Gewerbeeinheit im 

114 Kulturverein (1998), S. 6; Diekmann (1998), S. 150.
115 Persönliche Mitteilung von Annerose Wendt, Krakow am See, vom Januar 2005.
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Erdgeschoss, das hier den nordöstlichen Abschluss des Synagogengrund-
stücks bildet. Ein Fahrradweg im Westen, der hinter dem Parkplatz der 
ehemaligen Synagoge an die Einfahrt anschließt, verbindet die westlichen 
Anlieger mit der Hauptstraße in Richtung Markt.

Es lassen sich keinerlei Hinweise finden, wie der Bodenbelag um die Syn-
agoge zur Zeit der jüdischen Nutzung beschaffen war, da weder Baube-
schreibung noch das Kostenangebot des Maurermeisters Sommer Rück-
schlüsse zulassen.

Für die Zeit nach der jüdischen Nutzung liegen Zeitzeugenberichte vor. 
Während der Turnhallennutzung soll der Außenbereich um die Synagoge 
auf der Nord-, Ost- und Westseite aus Natursteinpflaster und Lehmboden 
bestanden haben; entlang der Südansicht soll Rasen vorhanden gewesen 
sein. Diese Aussagen sind nicht schriftlich bzw. durch Bilder belegbar.

Heute findet man eine Reihe unterschiedlicher Bodenbeläge um die Syn-
agogenwände: Im Süden schließt die Rasenschicht direkt an die Außen-
wand an. Im Westen wurden gesägte Natursteinbruchsteine in einem 
Sand-Kies-Gemisch verlegt. An der Ostseite war zunächst ein ca. 35 bis 
50 cm breiter Randstreifen aus Natursteinfindlingen um die Außenwände 
vorgesehen. Die Findlinge wurden in ein Sand-Zement-Kiesbett eingerüt-
telt und stellen die Verbindung der Außenwände zum Gehwegspflaster 
dar. Die Größe dieser anschließenden Pflastersteine beträgt 9 x 18 cm. Sie 
sind ebenfalls in ein Sand-Kies-Zementbett eingerüttelt und färben den 
Platz vor der Ostfassade bis hin zur Straße rötlich bis violett ein. Unterbro-
chen wird diese Fläche durch Pflanzrabatten in einer Breite von 80-120 
cm, welche sich direkt an der Grundstücksgrenze befinden. Im Norden 
entspricht der Bodenbelag bis zur Haupteingangstür dem der Ostseite. 
Rechts neben dem Eingang wurden gebrochene Natursteine, entsprechend 

153-154 Krakow am 
See, Schulplatz, Lageplan 
(Zeichn.: unbekannt, 1992) 
und Luftbild (Foto: unbe-
kannt, um 1930) 
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dem Belag entlang der Westansicht, bis an die Außenwand verlegt. Dar-
über hinaus bestehen auch der Einfahrtsbereich und die Stellplatzflächen 
aus den gleichen Natursteinen und einem jeweils angemessenen Unter-
bau. Für Parkplatz und Fußweg war folgender Bodenaufbau vorgesehen:116

1. Unterbau – 20 cm Frostschutzkies – 20 cm Tragschicht 0/60
2. Großpflaster auf 3-5 cm Brechsand
3. Rasengittersteine
4. Straßenklinker auf Pflastersand + 20 cm Frostschutzkies + 15 cm Trag-

schicht
5. Feldsteinpflaster in Beton liefern – als Fußweg im Bereich der Haus-

wand entlang einbauen.

Im Zuge der Arbeiten außen um die Synagoge wurde der vorhandene Ka-
nalschacht der Sickergrube entfernt, die notwendigen Entwässerungslei-
tungen bis zum Hauptkanal neu verlegt und die Straßenlampen erneuert.

Das Eckgrundstück hat gegenwärtig auf keiner Seite eine Begrenzung 
(Zaun oder Mauer). Alte Fotografien aus dem Jahr 1991/92 zeigen jedoch 
zumindest zeitweise entlang der Straße und der nördlichen Grundstücks-
grenze einen stabförmigen, ca. 70 cm hohen Eisenzaun (siehe Abb. 173). 
Auch beschreibt Herr Sommer, dass er bereits zur Erbauungszeit die Um-
friedung wieder hergestellt hatte. Um welche Art Abtrennung es sich hier-
bei handelte, geht jedoch aus seiner Beschreibung nicht hervor.

Archivalische Grundlage

Von der „neuen“, heute noch existierenden Synagoge liegen exakte Plan-
unterlagen117 vor, die Auskunft geben, wie das Gebäude geplant, einge-
richtet und ursprünglich gebaut wurde. Es steht fest, dass der „Riss“,118 
so wurden die Planunterlagen in den Schriften zum Bau genannt, vom 
Maurermeister Sommer unentgeltlich erstellt wurde.

Obwohl im Laufe der Jahre nicht nur Instandsetzungen, wie Schönheits-
reparaturen, wärme-, schalltechnische Erneuerungen und HLSE-Installa-
tionen119, sondern auch massive Umbaumaßnahmen am und im Gebäude 
durchgeführt wurden, entsprechen die heutigen Grundrisse und Ansich-
ten größtenteils wieder denen aus der ursprünglichen Erbauungszeit. 

116 Angebot vom 11. Oktober 1995, Bauakten im Bauamt der Stadt Krakow am See.
117 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447).
118 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 32; Schreiben des Maurermeisters an den 

Vorstand der Krakower Gemeinde vom 12. Juni 1867; siehe Anhang C 301.
119 HSLE: Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs-, Elektroinstallation.
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Architektur

Das Synagogengebäude wurde als Ziegelsteinbau mit neoromanischen 
Formen errichtet. Sein oberer Abschluss besteht aus einem Satteldach mit 
einer Dacheindeckung aus roten Biberschwanzziegeln.120 Die Hauptdach-
flächen weisen Dachneigungen zwischen 45° und 45,5° auf.

Die Abmessungen betragen 17,15 m in Ost-Westrichtung, 9,21 m in der 
Nord-Südrichtung und ca. 10,60 m vom Erdgeschossboden bis zum First.

Das Gebäude enthielt einen Betsaal auf der Ostseite und einen westlich 
anschließenden Gebäudeteil mit verschiedenen Funktionen. In letzerem 
befanden sich Gemeinderäumlichkeiten und die Lehrerwohnung im Erd-
geschoss sowie eine Frauenempore im Obergeschoss. Auf Grund der Ak-
tenlage kann eine Mikwe an diesem Standort ausgeschlossen werden.

Grundfläche
bauzeitlich und heute (2005)
 9,21 m  x  17,15 m      =   157,95 m2 

Umbauter Raum
bauzeitlich und heute (2005)
 9,21 m  x 17,15 m  x 6,50 m    =   1.026,685 m³
 9,21 m  x 17,15 m  x 4,65 m x 0,5  =  367,236 m³
         =   1.393,921 m³

120 Die aktuelle Dacheindeckung besteht aus Biberschwanzziegeln in Doppeldeckung. Welche Dek-
kungsart ursprünglich vorlag, ist nicht mehr nachzuweisen.
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155 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Nordfassade (2004)
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156 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Westfassade (2004)
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157 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Südfassade (2004)
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158 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Ostfassade (2004)
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159 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Grundriss Erdgeschoss (2004)
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160 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Grundriss Obergeschoss (2004)
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161 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Grundriss Dachgeschoss (2004)
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162 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Querschnitt und Detail Traufpunkt (2004)
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163 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Längsschnitt (2004)
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164 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Tür- und Fensterdetails (2004)
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Bauelemente

Das Äußere der Synagoge gestaltet sich sehr ansprechend und dem Bauwerk 
angemessen. Als Besonderheiten sind die beiden Anbauten an der Ost- und 
Westfassade herauszustellen. Im Osten handelt es sich um einen Aron Ha-
kodesch-Vorbau. Im Westen hat der Vorbau die Funktion des Nebenein-
gangs, springt vor die Fassade und ist ähnlich der Ostseite akzentuiert gestal-
tet. Wie zur Erbauungszeit sind auch heute noch deutlich die äußerlichen 
Bauelemente sichtbar, die eine Synagogennutzung im Innenraum erahnen 
lassen. Dies wäre zum Beispiel das runde Misrach-Fenster über dem Aron 
Hakodesch-Vorbau in der Ostfassade. Diese beiden typischen Bauteile einer 
Synagoge und die hohen, hoch ansetzende Fenster im Hauptraum, lassen 
die Vermutung zu, dass sich einst ein jüdischer Gebetssaal im Inneren des 
Bauwerks befunden hat.

Besonders hervorzuheben sind die beiden schmuckvoll gestalteten Ein-
gangsportale, die den Männer- und damit Haupteingang und den Frauen-
(Neben-)eingang markieren. Durch ihre Gestaltung und Anordnung zum 
Haus lassen beide Eingangsportale keinen Zweifel aufkommen, welcher Ein-
gang im jüdischen Glaubensleben bedeutender war. Wie bei vielen Synago-
gen liegen die beiden Eingangsebenen im Norden und im Westen höher als 
die Gehwegsoberkante. Dieses war auch ursprünglich in Krakow am See so 
geplant und wurde bei allen Umbaumaßnahmen auch so belassen.

Das Mauerwerk der Fassaden besteht aus gelben Ziegelsteinen (branden-
burgisch-sächsischen gelben Backsteinen121), welche im Kreuzverband mit 

121 Laut der Studie „Alte Turnhalle“, Erläuterungsbericht vom 9/87, VEB, Rat der Stadt Krakow am 
See; Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.

165-166 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Ansicht 
von Osten und Süden (2004) 

fassaden
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einem rot eingefärbten Kalkmörtel122 vermauert wurden. Sämtliche Wand-
öffnungen erhielten Rundbogenstürze, entweder aus einer Binderschicht 
oder aus zwei Binder- und einer Läuferschicht im Wechsel. Im Anschluss 
daran wurden Schmucksteine als Sturzeinfassung in der Form eines Zierbo-
gens versetzt, deren Anfängersteine spitz zulaufend ausgebildet sind (siehe 
Abb. 164).

Besonders auffällig gestaltet sind die Übergangsbereiche der Traufen zwi-
schen den aufgehenden Wänden und dem Dach. Diese bestehen aus 
Schmuck- und Formsteinen aus Mauerziegeln. 

Die ursprünglichen Fenster des Synagogenhauptraums sind zumeist fest ver-
glast und nur mit kleinen Lüftungsflügeln versehen. Bei allen Fenstern han-
delt es sich um Metallsprossenfenster mit einer Einfachverglasung. Bei der 
letzten Umbaumaßnahme wurden im Innenraum vor die originalen Fenster 
Holzfenster in die Laibungen eingepasst. 

Bei den Öffnungen, die rückgebaut oder wieder freigelegt wurden und für 
die somit keine ursprünglichen Fenster mehr vorhanden waren, sind ein- 
und zweiflügelige Holzsprossenfenster als Vorsatzfenster mit einer Wärme-
schutzverglasung neu angefertigt worden. Sämtliche Rahmenteile (neu und 
alt) wurden hellbraun gefasst. Die ursprünglichen Haustüren aus Holz sind 
noch vorhanden. Sie wurden belassen, wieder instandgesetzt und sind, wie 
die Fenster, hellbraun gefasst. 

167-168 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Ansicht 
von Westen und Norden 
(2004) 

122 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 74ff; Kostenvoranschlag zum Bau der neuen 
Synagoge in Krakow am See; siehe Anhang C 003.
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Nordfassade

Die Regenentwässerung erfolgt aktuell über Dachrinnen und Fallrohre 
aus Titanzink. Mit Titanzink wurden auch sämtliche neue Blechanschlüs-
se, z. B. in den Übergangsbereichen der Giebelwände oder im Traufbe-
reich, ausgeführt.

Zwei gemauerte Eckpfeiler, zwei Rand- und drei Mittellisenen unterteilen 
die steinsichtige Nordfassade in vier gleich große Teilbereiche auf (siehe 
Abb. 155 und 168). Die drei Mittel- sowie die zwei Randlisenen an den 
Eckmauerwerksvorlagen stehen auf einem 60 cm hohen und 7 cm breiten 
Mauersockel (oberer Abschluss besteht aus einem Formstein) und werden 
nahtlos in diesen integriert. 

Der Sockel ist horizontal in jeweils unterschiedliche Höhenabschnitte 
vierfach unterteilt: Die Übergangsschicht zum Gehweg wird von einge-
putzten Natursteinfindlingen gebildet. Im Anschluss folgen je eine vor die 
Fassade springende Binder- und eine Läuferschicht aus Mauerwerk. Als 
oberer Abschluss dient ein Formstein aus Mauerziegeln. Nur im Bereich 
der Eingangstür ist der Sockel unterbrochen. 

Die Gebäudeecken sind durch gemauerte Eckpfeiler betont, die mit 
14 cm doppelt so breit vor die Wand springen wie die Lisenen und sich 
somit markant von der Fassadenfläche absetzen. Ihre Basis wird von zwei 
treppenförmigen Mauerwerksschichten gestaltet. Im Übergangsbereich 
von der Traufe zum Dach tritt die Pfeilerkrone aus der Wandfläche her-
aus, bildet eine freitragende, quadratische Grundform aus und findet ca. 
zehn Schichten über der Oberkante der Dachrinne ihren bekrönenden 
Abschluss in Form einer aufgestellten vierseitig leicht vorspringenden Bin-
derschicht.

Unterhalb der Traufe bilden gemauerte Konsolen aus einem senkrechten 
und einem waagerechten Binder in T-Form die Tragkonstruktion für die 
halbkreisförmigen Formsteine des Rundbogenfrieses. Die Formsteine be-
stehen aus Ton und unterteilen jede der vier vorab erwähnten Fassaden-
teilflächen entlang der Traufe zehnmal in ihrer Horizontalen. Darüber be-
finden sich eine Läufer- und eine Binderschicht. Die Mauerkrone bilden 
vor die Fassade springende Mauerwerksbinder in Zick-Zack-Form, gefolgt 
von einer weiteren Läuferschicht, einer dünneren Ziegelschicht (2,5 cm) 
und einer abschließenden Binderreihe.

Die Außenfenster der beiden linken Fassadenfelder (Feld 1-2, Synago-
genraum) stammen aus der Erbauungszeit. Sie bestehen aus 35 einzelnen 
Scheibenflächen und sind als braun gefasste Metallfenster mit einer Ein-
fachverglasung ohne Anschlagskante im Abstand von 12 cm zur Fassaden-
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außenkante in die 43 bis 44 cm starken Außenwände eingebaut. Außen 
sind sie 1,15 m breit und maximal 2,875 m hoch. Ihr oberer Abschluss ist 
rundbogenförmig in die gemauerte Sturzebene eingepasst. Das Fenster in 
Feld 1 hat zwei jeweils zweifeldrige nach außen aufschlagende Lüftungs-
flügel. Einfache Reiber aus Metall halten die Flügel in geschlossener Posi-
tion. Das Fenster in Feld 2 ist fest verglast. Schräg nach unten vermauerte 
Klinker bilden die Oberkante der Fensterbrüstung aussen.123

Bei den Umbaumaßnahmen 1992-96 wurden innen im Abstand von 
ca. 5 cm zu den Außenfenstern in jede Fensteröffnung zwei 4 cm breite 
Drehflügel mit einem L-förmigen Metallrahmen und Wärmeschutzvergla-
sung eingebaut. Auf Grund der Sturzrundung lassen sich die Innenflügel 
nur bis zu einem Winkel von ca. 60° zur Fassade öffnen.124 Die geneigten 
Laibungen und die schräg nach unten fallende Brüstung innen sind ver-
putzt und in der aktuell gewählten Raumfarbe gelb gefasst.

Im Wandfeld 3 gibt es drei Öffnungen. Im Obergeschoss gibt es zwei 
Fenster aus der Bauzeit, die in jeweils 17 Einzelflächen aufgeteilt sind und 
Außenmaße von 0,58 x 1,40 m haben. Analog zu den Stürzen im Synago-
genraum wurde auch bei diesen Fenstern der obere Abschluss zum Mau-
erwerk halbkreisförmig ausgebildet. Nur das linke Fenster verfügt über 
einen nach außen aufschlagenden Lüftungsflügel. Der weitere Aufbau ent-
spricht sinngemäß den vorab beschriebenen Öffnungen. Auch bei diesen 
Fenstern wurde zusätzlich ein Innenfenster eingebaut, im Gegensatz zu 
den Synagogenfenstern ist hier aber nur ein Drehflügel vorhanden.

169-170 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Ansicht 
von Norden, Detail Traufe/
Mittellisene und Wandfeld 3 
(2004) 

123 Von einem der Fenster wurde ein Detailplan angefertigt, siehe Abb. 164.
124 Da die Fenster sich in den Innenraum öffnen und nicht direkt an der Innenkante der Laibung 

sitzen, stoßen sie in die Rundung der Fensteröffnung im Kopfbereich.



Die „neue“ Synagoge 201

Mittig unterhalb der beiden Obergeschossfenster befindet sich im Erd-
geschoss des Feldes 3 der Haupteingang, zu dem zwei Stufen – eine aus 
Beton und eine aus Granitquadern – führen.

Das Portalgewände besteht aus Bindersteinen, deren Außenecken in ei-
nem Winkel von 45° gebrochen wurden. Heute befindet sich links neben 
der doppelten bauzeitlichen Flügeltür eine Wandtafel aus Plexiglas, rechts 
der Klingelknopf und ein Klingeldrücker für Behinderte.

Die Hauseingangstür wird von zwei Flügeltüren aus Holz ohne seitlichen 
Rahmen, jedoch mit einem Kämpferholz und einem Oberlicht aus zwölf 
festverglasten Kreissegmenten gebildet. Eine Einfachverglasung der ein-
zelnen halbkreisförmigen Teilflächen übernimmt die Abschottung zum 
Außenraum. 

Die Außenabmessungen der Tür incl. Oberlicht betragen 1,445 m in der 
Breite und 2,80 m in der Höhe. Die Türflügel sind braun gefasst und wer-
den jeweils mit zwei schlichten, flach auf die Türblätter aufgeschraubten 
Metallbändern geöffnet. Die im Randbereich der Bänder ausgebildeten 
Ösen hängen in schlicht geformten, jedoch wuchtig wirkenden Metallklo-
ben. Die Haken sind seitlich in die Windfangwände eingemauert.

Die Türblätter selbst bestehen aus Kiefernholz. Ihre Optik wird von je-
weils drei unterschiedlich großen Kassetten strukturiert, die zusätzlich  
von aufgeleimten Holzleisten gerahmt werden. Eine Schlagleiste aus Holz, 
die auf dem linken Türflügel angebracht ist, bindet beide Türflügel im 
Stoßbereich vertikal aneinander. Ein 4,5 cm breiter Mauerwerksanschlag 
übernimmt die Führung im seitlichen Anschlussbereich der beiden Flügel 
zur Wand. Als Schließmechanismus diente ein schlichtes Kastenschloss 
mit einem Bundbartschlüssel und einem schmuckvoll geformten Schließ-

171-172 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Haupt-
eingangstür, Kloben und 
Schließblech (2004) 
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blech (siehe Abb. 172). Diese Schließkonstruk-
tion ist heute noch vorhanden. Allerdings wurde 
zwischenzeitlich zusätzlich ein Sicherheitsschloss 
eingebaut. 

Im Wandfeld 4 sind ebenfalls drei Öffnungen 
vorhanden, von denen die beiden oberen in ih-
ren Außenmaßen denen in Wandfeld 3 entspre-
chen, jedoch mit Ziegelsteinen im Kreuzverband 
geschlossen wurden. Damit nehmen sie heute 
die Funktion von Blindfenstern ein und dienen 
lediglich der Fassadenstrukturierung. Der Ein-
gabeplan (siehe Anhang C 301) zeigt, welche 
Fenster auf dieser Seite ursprünglich geöffnet 
und welche geschlossen waren.

Die sich mittig darunter befindliche Fensteröffnung mit Rundbogensturz 
im Erdgeschosses ist bauzeitlich, lediglich das Fenster wurde während der 
Turnhallennutzung entfernt und durch ein Holzsprossenfenster ersetzt. 
Das gegenwärtig vorhandene Holz-Kastenfenster, ein zweiteiliges Dop-
pelfenster, 1,15 m breit und 1,78 m hoch, wurde bei den Umbaumaß-
nahmen 1992-96 eingebaut. Die äußeren Flügel sind durch Holzsprossen 
unterteilt. Das Flügelpaar schlägt nach außen auf, das Innenflügelpaar 
nach innen. Alle vier Fensterflügel sind als Drehflügel ausgebildet. Die 
Außenlaibung besteht aus Sichtmauerwerk, die Innenlaibung ist verputzt. 
Zwischen den Innen- und Außenflügeln ist ein Fensterstock aus Holz 
angefertigt worden. Im Brüstungsbereich wurde der Stock rinnenförmig 
ausgebildet, so dass anfallendes Schwitzwasser gesammelt und entfernt 
werden kann. Im Innenbereich besteht die Sohlbank aus Holz.

Außen besteht die Brüstung aus schräg gemauerten Klinkersteinen. In-
nen wurde die Schlagleiste auf den rechten Flügel montiert. Außen ist 
ein senkrechter Mittelpfosten fest mit dem Außenrahmen verbunden. Die 
Flügel schlagen in die Falze des Pfostens ein. Beide Außenflügel haben 
einen Wetterschenkel. Zwei Kämpferhölzer trennen die vier Fensterflügel 
(je zwei Flügel innen und zwei außen) von den Oberlichtern. Das runde, 
achtteilige festverglaste Oberlicht im Außenbereich stammt aus der Erbau-
ungszeit der Synagoge. Es besteht, ebenso wie die Synagogenfenster, aus 
einem braun gefassten Metallrahmen mit einer Einfachverglasung. Im In-
nenbereich wurde ein neues Oberlicht mit braun gefasstem Holzrahmen 
und einer Wärmeschutzverglasung eingebaut.

Bereits während der jüdischen Nutzung wurde ein weiteres Fenster 
(1,14 x 0,78 m) im Erdgeschoss zwischen dem Fenster von Feld 4 und 

173 Krakow am See, Schul-
platz 1, ehemalige Synagoge, 
Ansicht von Norden (Foto: 
unbekannt, 1991)
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dem Portal eingefügt. Wann dieser Einbau er-
folgte, ist nicht nachvollziehbar, da sich keine 
Unterlagen finden. Dennoch lässt sich auf der 
Grundlage der Fassungsbefunde von Baumgart 
ein nachträglicher Fenstereinbau bis spätestens 
1880 festschreiben.125

Dass beim Einbau die Lisene im Fensterbereich 
unterbrochen und teilweise entfernt wurde, 
lässt zudem auf einen nachträglichen Einbau 
schließen. Sicherlich wäre sonst auch bei die-
sem Fenster die typische Vermauerung, ein 
Wechsel von roten und gelben Klinkern, vor allem im Randbereich, vor-
genommen worden. Auch die unterschiedlichen Rahmenbreiten, Kämp-
fer und Stützkloben für die einzelnen Fensterflügel weisen auf einen nach-
träglichen Einbau hin. Was das Aussehen des Fensters vor dem Umbau 
1992 anbelangt, so schreibt Baumgart: „Ursprünglich war anstelle der jet-
zigen Einflügelfenster ein dreigeteiltes Sprossenfenster mit Mittelpfosten, 
nach außen öffnend, vorhanden.“126

Ein während der Nachnutzung als Wohngebäude eingebautes hochrecht-
eckiges Fenster befand sich im Bereich des rechten Obergeschossfensters 
der Wandfläche 4 (siehe Abb. 173 und 174).127 Aufgrund der Farbunter-
suchung von Baumgart aus von 1992 ist bekannt, dass die ursprünglichen 
Außenmaße der Fenster in Feld 3 und 4 gleich waren. Bei den Untersu-
chungen fand er Teile der ehemaligen Laibungssteine des linken Oberge-
schossfensters.

Bei den Umbauarbeiten 1992-96 wurden an der Nordfassade umfangrei-
che Arbeiten durchgeführt: Da man annahm, dass die Eckpfeiler einst über 
die Dachschräge ragten und diese erst während der Turnhallennutzung 
an die Dachschrägen angepasst wurden, erhöhte man die Pfeilerköpfe auf 
ihre heute freitragende Form.128 Die nun entdeckten Pläne zeigen jedoch, 
dass diese Rekonstruktion nicht dem ursprünglichen Zustand entspricht. 
Die Pfeilerköpfe ragten zwar über die Dachfläche hinaus, hatten aber eine 
abweichende Kopfgestaltung.

125 Siehe dazu auch Obering und Basedow: „Denkmalpflegerische Zielsetzung für Einzeldenkmale, 
am Beispiel von Krakow am See“, Krakow am See, 30. März 1990; Bauakt im Bauamt der Stadt 
Krakow am See.

126 Baumgart (1992), S. 6.
127 Vermutliches Einbaujahr um 1927 bis Ende des II. Weltkriegs.
128 Laut persönlicher Mitteilung von Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin, und dem Bauamt der 

Stadt Krakow am See war das Aussehen der Aufmauerung nur eine Vermutung.

174 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Ansicht von 
Norden (Foto: unbekannt, 
1991) 
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Im Obergeschoss des Fassadenfeldes 4 wurde das veränderte linke Fen-
ster rückgebaut. Die heutige Öffnung entspricht in Größe und Form dem 
bauzeitlichen Zustand. Das Mauerwerk und das Fugenbild der gesamten 
Fassade wurden gereinigt und ergänzt. Dabei wurden die vorhandenen 
Risse im Sockel-, Fenster- und Traufbereich verpresst und somit geschlos-
sen. Die Verpressspuren sind deutlich bei Streiflicht zu erkennen. Der 
Sockel wurde freigelegt und neu eingeputzt. Dabei wurden die Findlinge 
in ihrer Oberfläche sichtbar belassen.

Die Südseite wurde weitgehend der Nordseite entsprechend gestaltet und 
durch Eckpfeiler und Lisenen in vier Felder unterteilt, die einem Mau-
ersockel entspringen (siehe Abb. 157). Die Außenfenster im Synagogen-
raum (rechte Fassadenflächen, Felder 1a und 2a) stammen wie die der 
Nordseite aus der Erbauungszeit und sind entsprechend gestaltet. 

Im Wandfeld 3a (von rechts) sind drei Öffnungen vorhanden. Im Ober-
geschoss befinden sich zwei bauzeitliche Fensteröffnungen, die dem ent-
sprechenden Fensterpaar in Feld 3 ähneln und ebenfalls in jeweils 17 Teil-
flächen untergliedert sind.  Darunter befindet sich ein Fensterelement, das 
den Erdgeschossfenstern der Nordfassade entspricht, allerdings hat es mit 
seinen Außenmaßen von 0,86 m in der Breite und 1,55 m in der Höhe 
geringere Abmessungen.

Im Wandfeld 4a sind vier Öffnungen vorhanden. Die beiden Öffnun-
gen im Obergeschoss entsprechen in ihren Außenmaßen und in ihrer 
Konstruktion dem Fensterpaar in Wandfeld 4. Laut dem ursprünglichen 
Obergeschossgrundriss war die linke Fensternische (von außen) von An-
fang an als vermauerte Fensternische gedacht. Die sich darunter befindli-
chen zwei Fensteröffnungen im Erdgeschoss sind bauzeitlich, nicht jedoch 
die vorhandenen Öffnungsfüllungen.

175-176 Krakow am See, 
Synagoge, Nordfassade mit 
Eckpilastern (Zeichn.: Mau-
rermeister Sommer, ca. 1866) 
und Ansicht von Osten, 
fehlende Eckpilaster (Foto: 
unbekannt, 1992) 

Südfassade
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Die rechte Fensteröffnung im Erdgeschoss wurde bei den Umbaumaßnah-
men 1992-96 ertüchtigt und ein neues Holzfenster eingebaut. Es handelt 
sich um ein zweiteiliges Doppelfenster mit den Außenabmessungen von 
0,58 m in der Breite und 1,55 m in der Höhe. Die beiden äußeren Flügel 
sind von je zwei Holzsprossen unterteilt. Das Außenflügelpaar schlägt nach 
außen auf, das Innenflügelpaar nach innen. Alle vier Fensterflügel sind als 
Drehflügel ausgebildet. Die Außenlaibung besteht aus Sichtmauerwerk, 
die Innenlaibung ist verputzt. Zwischen den Innen- und Außenflügeln ist 
ein Fensterstock aus Holz angefertigt worden. Im Brüstungsbereich wurde 
der Stock rinnenförmig ausgebildet, so dass anfallendes Schwitzwasser ge-
sammelt und entfernt werden kann. Im Innenbereich besteht die Sohlbank 
aus Holz. Im Außenbereich besteht die Brüstung aus schräg gemauerten 
Klinkersteinen. Im Innenbereich wurde die Schlagleiste auf den rechten 
Flügel aufgebracht. Im Außenbereich ist ein senkrechter Mittelpfosten fest 
mit dem Außenrahmen verbunden. Die Flügel schlagen demzufolge in 
den Pfosten ein. Beide Außenflügel verfügen über einen Wetterschenkel. 
Zwei Kämpferhölzer trennen die vier Fensterflügel von den Oberlichtern 
ab. Das achtteilige, festverglaste Oberlicht im Außenbereich besteht eben-
so wie die Synagogenfenster aus einem braun gefassten Metallrahmen mit 
einer Einfachverglasung. Im Innenbereich wurde zusätzlich ein halbrun-
des Oberlicht mit einem Holzrahmen und einer Wärmeschutzverglasung 
eingebaut. Zu beachten ist, dass die Brüstungsbreite unterhalb des Fen-
sters nur mit der halben Wandtiefe gemauert wurde.

Die linke Öffnung entspricht in ihren Außenmaßen dem rechten Fenster, 
in ihrer Konstruktion aber der Beschreibung zu den Obergeschossfenstern 
des Wandfeldes 4.

Der Vollständigkeit halber sei auf der Südseite noch das auf die Fassade 
montierte Straßenschild nahe der östlichen Giebelwand erwähnt.

177-178 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Ansicht 
von Süden und Detailfoto 
Fenster (2005) 
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Im Bereich des rechten Obergeschossfensters (Wandfläche 4a) war auch 
ein rechteckiges Fenster eingefügt. Baumgart vermutet in seinem Gut-
achten, dass das Fenster zur Zeit der Nutzung als Wohnhaus eingebaut 
wurde. Der ursprüngliche Rundbogensturz war entfernt worden und bei 
der restauratorischen Untersuchung 1992 nicht mehr vorhanden.129 Statt-
dessen diente auch hier ein scheitrechter Bogen als Sturz.

Bei den Umbauarbeiten 1992-96 wurden an der Südfassade die bereits für 
die Nordseite beschriebenen Arbeiten durchgeführt. Außerdem wurde im 
Obergeschoss des Fassadenfeldes 4a das rechte Fenster in Größe und Form 
rückgebaut. Die heutige Öffnung entspricht der aus der Bauzeit. 

Die steinsichtige Ostfassade gliedern die zwei gemauerten Eckpfeiler und 
zwei Lisenen in drei Teilbereiche, zwischen denen sich unterhalb des 
Ortgangs der Rundbogenfries fortsetzt (siehe Abb. 158). Die zwei Mit-
tel- und zwei Randlisenen an den Eckmauerwerksvorlagen stehen wie die 
der Seitenfassaden auf dem 60 cm hohen und 7 cm breiten Mauersok-
kel (Formstein) und integrieren sich nahtlos in ihn. Er entspricht dem 
der Seitenfassaden und läuft um den vor die Fassade springenden Aron 
Hakodesch-Vorbau herum.

Unterhalb des Ortgangs bilden wie auf den Seitenfassaden gemauerte Kon-
solen in T-Form die Tragkonstruktion für den Rundbogenfries aus halb-
kreisförmig gefertigten Ton-Formsteinen. Sie unterteilen jede der beiden 
äußeren Wandflächen entlang des Ortgangs achtmal in ihrer Horizontalen 

179-180 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Aus-
schnitt Obergeschoss (Zeichn.: 
Maurermeister Sommer, 
1866) und Ansicht von Sü-
den, Straßenschild (2005) 

129 Baumgart (1992), S. 5. 

Ostfassade
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und durch ihre steigende Anordnung achtmal in ihrer Vertikalen. Im mitt-
leren Wandfeld setzt sich diese Unterteilung dreimal beidseitig fort und 
endet am Blindfenster unterhalb der Giebelkrone. Der obere Abschluss 
der Giebelwand, parallel zu den Dachschrägen, und der Wandabschluss 
um den Firstpunkt des mittleren Wandfeldes bestehen aus einer ca. 2 cm 
dicken Mauerwerksschicht und einer Schicht Mauerwerksbindern.

Im mittleren Wandfeld gibt es vier markante Bauelemente. Im Erdge-
schoss springt der Vorbau des Aron Hakodesch vor die Fassade, der eben-
falls von zwei Lisenen mit dazwischen befindlichem Rundbogenfries in 
der Form eines Satteldaches mit waagerechten Schlußsteinen gerahmt ist. 
Sechs Mauerschichten über dessen Oberkante beginnt der Schmuckstein 
des Misrach-Fensters. Dieses hat einen lichten Durchmesser von 80 cm 
und ist kreisförmig von stehend gemauerten Bindersteinen gerahmt. 
Die äußere Verbindung zwischen Misrach-Fenster und Fassade bilden  
Schmucksteine ähnlich der Sturzgestaltung der Synagogenhauptfenster.

Ursprünglich war das Misrach-Fenster farbig gestaltet.130 Später, vermut-
lich während der Turnhallennutzung, wurde die ursprüngliche Verglasung 
entfernt und die Glasöffnung durch eine einfache farblose Scheibe ersetzt.
Oberhalb des Misrach-Fensters folgen in der Mittelachse zwei Öffnun-
gen, die in ihrer Größe und Konstruktion denen der Obergeschossfenster 
der Nord- bzw. Südansicht entsprechen. Unterhalb des ersten Fensters ist 
eine abgetreppte Schmuckkonsole mit einem deutschen Band131 und einer 
schrägen nach vorn fallenden Mauerwerksbrüstung eingebaut. Der Ori-

181-182 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Ansicht 
von Süden, Fenster Wandfeld 
4a (2004) und Ansicht von 
Osten (2005) 

130 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 54; Glaserrechnung: „…1 Rundes Fenster 
von farbigen Glas…“; siehe Anhang C 009.

131 Beschreibung für eine Zierform von Mauerwerk.



Krakow am See208

ginalplan der Ostfassade zeigt, dass das heute vorhandene „Blindfenster“ 
im Obergeschoss ursprünglich geöffnet und von einem Sprossenfenster 
mit farbigen Glasfüllungen132 gestaltet war. Der oberste Wandabschluss 
des mittleren Ostwandfeldes trägt die Form eines Kreisabschnitts, der aus 
einer waagerecht angeordneten liegenden Binderschicht bogenförmig in 
die Höhe wächst.

Die Fenster der linken und rechten Fassadenfläche stammen aus der Bau-
zeit und entsprechen denen der Nord- und Südansicht. Eine Bohrung und 
ein Wasserspeier unterhalb der Außenbrüstungen sollte hier das anfallende 
Schwitzwasser nach außen transportieren.

Bei den Umbauarbeiten 1992-96 wurden auch an der Ostfassade Mauer-
Sanierungsarbeiten durchgeführt; noch heute sind die Verpressspuren, vor 
allem über dem rechten Synagogenfenster, deutlich zu sehen. Zudem un-
terteilte man im Jahr 1992 das Misrach-Fenster mit Sprossen und einem 
Ring. Auf eine farbliche und ornamentale Gestaltung wurde bewusst ver-
zichtet, da man zu diesem Zeitpunkt nicht genau wusste, wie das runde 
Fenster ursprünglich ausgesehen hat. Als Verglasung wurde eine Scheibe 
mit einer durchscheinenden, ornamentierten Oberfläche gewählt.

Auf der Grundlage einer Studie133 von 1987 ist bekannt, dass wegen 
schlechter Baugrundverhältnisse ein Zuganker entlang der Deckenebene 
im Bereich der Ostfassade nachträglich eingebracht worden ist. Es erschien 
zunächst eher unwahrscheinlich, dass ein Zuganker auf Deckenebene bei 

183-184 Krakow am See, 
Schulplatz 1, ehemalige 
Synagoge, Ansicht von Osten 
und Detailfoto Wasserspeier 
(2005) 

132 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 54; Glaserrechnung: „… 2 Dachfenster auch 
von farbiges Glas …“; siehe Anhang C 009.

133 Studie „Alte Turnhalle“, VEB, Rat der Stadt Krakow am See, Erläuterungsbericht, 9/87, S. 3,  
Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
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einem Baugrundproblem unterstützend wirken kann bzw. dass hier über-
haupt ein Baugrundproblem vorlag. Bei näherer Betrachtung wäre dies 
durchaus im Bereich des Möglichen, da die einstigen Regenrohre an keine 
Grundleitung angeschlossen waren und somit das anfallende Regenwasser 
direkt in den Boden leiteten, was den Boden im Eckbereich aufweichen 
und zu Setzungen hätte führen können. Die Zugstangen wurden bei den 
Arbeiten 1992 auf der Grundlage eines neuen statischen Gutachtens auf 
Anweisung des zu der Zeit verantwortlichen Architekten wieder entfernt.134

Die Westfassade ist wie die Ostfassade durch je zwei gemauerte steinsichti-
ge Eckpfeiler und Lisenen in drei Felder unterteilt (siehe Abb. 156). Auch 
hier läuft der beschriebene Sockel um; nur im Bereich des Nebeneingangs 
ist er unterbrochen. Im Gegensatz zur den übrigen Fassaden sind heute 
die mittleren Lisenen und die Wandfelder verputzt, was vermutlich nicht 
dem ursprünglichen Zustand entspricht. Wahrscheinlich bestand anfäng-
lich die gesamte Fassade aus Sichtmauerwerk.

Im Mittelfeld befindet sich ein Eingangsportal, über dem sich im Unter-
schied zur Ostansicht ein 21-22 cm breiter und 1,20 m hoher Vorsprung 
befindet, aus dem die zwei Mittellisenen herauswachsen. Eine Blechabdek-
kung aus Titanzink schützt die zunächst nicht erklärbare Absatzkante über 
dem Anbau vor Feuchtigkeit. In dem Bericht zu seinen Untersuchungser-
gebnissen schreibt Baumgart hierzu: 

185-186 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Ostfas-
sade (Zeichn.: Maurermei-
ster Sommer, 1866) und 
Misrach-Fenster (2005) 

134 Schreiben vom 26. Februar 1994 und vom 18. Januar 1996 sowie Gutachten des Statikers; Bauakt 
im Bauamt der Stadt Krakow am See.

Westfassade
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„Im Obergeschoss zeigt sich auf der Giebelwand ein später zugesetzter flacher 
Bogen. Ob dieser komplett offen (d. h. mit Verglasung) oder teilweise mit 
Mauerwerk geschlossen war, lässt sich nicht mehr ermitteln. In dem Bogen 
befindet sich ein alter Fensterrahmen mit der originalen Holzimitation. Da 
dieser jedoch falsch, d. h. mit der Innenseite nach außen eingesetzt ist, hatte er 
ursprünglich einen anderen Standort.“135 (siehe Abb. 190)

Laut Bauentwurfsplanung waren dieser Bogen und auch das Fenster au-
ßen nicht sichtbar. Somit war der Rahmen vermutlich nicht zur Belich-
tung, sondern hatte eher die Funktion einer Luke.136 Wann der Bogen 
letztendlich zugesetzt, überputzt und so unauffindbar wurde, ist nicht 
mehr festzustellen.

Über dem Dachvorsprung des Nebeneingangs befindet sich auf der Ostfas-
sade eine Rundbogenfensteröffnung. Allerdings weist diese auf der West-
seite eine 17-teilige Verglasungsfläche, bestehend aus einem zweifeldrigen 
Dreh-Kipp-Flügel und sonst festverglasten Einfachscheiben (vermutlich 
aus der Erbauungszeit) auf.

Im Giebelbereich des mittleren Wandfeldes wird ein schmales Blendfen-
ster von einem waagerechten Rundbogenfries und zwei Lisenen geramt, 
die im Brüstungsbereich aus je drei Schmucksteinen bestehen.

Im Bereich des obersten Wandabschlusses sind die mittleren Lisenen ohne 
Absatz mit den Ortgängen verbunden, die heute ohne Schmucksteine, nur 
durch einen 22 cm breiten und 7 cm tiefen Versprung, gestaltet sind.

187-188 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Westfas-
sade (Zeichn.: Maurermeister 
Sommer, 1866) und Neben-
eingang (2005) 

135 Baumgart (1992), S. 11.
136 Vgl. dazu auch die Beschreibung der Wände im Obergeschoss.

189 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Schließblech 
der Nebeneingangstür (2004) 
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Die Giebelkrone ist ähnlich der Ostfassade aufgebaut, allerdings ist hier 
das Kreissegment kleiner und nicht symmetrisch zur Fassadenmitte ange-
ordnet. Dass dieses nicht der ursprünglichen Planung entspricht und der 
Giebelfirst zu einem späteren Zeitpunkt abgeändert wurde, davon zeugt 
der Originalplan der Ostfassade.

Die Fenster der linken, mittleren und rechten Fassadenflächen stammen 
aus der ursprünglichen Erbauungszeit und entsprechen denen der Nord- , 
Ost- und Südansicht, haben jedoch eine maximale Breite von 0,56 m und 
eine Höhe von 1,42 m. Ferner wurden auf der Westseite zwischenzeitlich 
alle schräg gemauerten Außenfensterbänke zusätzlich mit einem Titan-
zinkblech abgedeckt. Wie aus der ursprünglichen Planung hervorgeht, wa-
ren die heute verschlossenen Fenster im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 
geöffnet. Ein Vergleich der originalen Bauzeichnungen mit dem Aufmaß-
plan zeigt die Unterschiede. Ursprünglich war ein Fenster im Erdgeschoss 
im linken Fassadenteil unter dem heute vorhandenen Treppenlauf im In-
neren vorhanden, das heute aber, infolge der verputzten Außenflächen, 
nicht mehr zu erkennen ist. Wann und warum es geschlossen wurde, steht 
nicht eindeutig fest. Vermutlich hängt dieses mit einer veränderten Raum-
aufteilung oder mit dem Einbau der neuen Treppe ins Obergeschoss zu-
sammen.

Der Eingangsvorbau entspricht nicht mehr der ursprünglichen Planung. 
Die einstigen ornamentalen Verzierungen über den Fenster- und Türöff-
nungen des Eingangvorbaus waren um 1925 nicht mehr vorhanden.137 Sie 
wurden vermutlich im Zuge der um 1920 im Innenraum stattgefundenen 
Umbauten entfernt und so die Fassade der neuen Nutzung angepasst.

137 Persönliche Mitteiung von Annerose Wendt aus Plau am See aus dem Jahr 2004.

190 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Inneres nach 
Westen (Zeichn.: Dipl.-Rest. 
Andreas Baumgart, 1992)

191 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Schmucksteine 
über den Türbögen der 
Nebeneingangstür (2005) 
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Bauzeitlich und auch heute noch vorhanden sind die zwei großen Öffnun-
gen im Erschließungsvorbaus im Erdgeschoss. Die rechte Öffnung war 
als Tür ausgebildet und zur Erschließung der Lehrerwohnung sowie zum 
Erreichen der Frauenempore gedacht. Die linke Öffnung, die erst über 
dem Sockel ansetzt, war auch ursprünglich als Blindöffnung mit einem 
Oberlicht geplant. Während der Turnhallennutzung erfolgte die Haup-
terschließung über diese Tür. Ihre Größe beträgt 0,84 m in der Breite und 
2,50 m in ihrer Höhe. Das Türblatt entspricht in seiner Konstruktion 
dem der Haupteingangstür. Es wird von drei Kassetten geprägt, welche 
von Holzleisten umrahmt sind. Schloss-, Kämpfer- und Bänderkonstruk-
tion entsprechen den Beschreibungen der Haupteingangstür.

Die Rundbögen des Oberlichts und der Eingangstür bestehen aus einer 
Klinkerrollschicht, welche von einem Schmucksteinband umrahmt wer-
den. Laut Baumgarts Gutachtens waren die heute wieder vorhandenen 
Bogenabschlusssteine (siehe Abb. 191) über den gemauerten Stürzen 
der Portalöffnungen zeitweise nicht mehr vorhanden. Gleichsam zu den 
rechteckigen Obergeschossfenstern der Längsfassaden waren diese entfernt 
worden. Erst mit dem Umbaumaßnahmen zwischen 1992-96 hat man die 
Türbogenkonstruktionen wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. 

Die Dachhaut des westlichen Erschließungsanbaus besteht momen-
tan aus Titanzink. Die Zinktafeln sind im Nahtbereich auf Holzleisten 
(2,8 x 4,6  cm) gekantet und montiert. Ein 30 cm hoher Dachrand mar-
kiert den aktuellen Dachaufbau des Anbaus.

Bei den Umbauten 1992-96 wurden an der Westfassade die bereits für die 
übrigen Fassaden beschriebenen Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. 
Außerdem erhielt der Anbau wie auch der waagerechte Mauerwerksvor-
sprung der ehemaligen Bogenöffnung ein neues Blechdach aus Titanzink.

192 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Inneres 
nach Westen, geschlossene 
Fensternische der Neben-
eingangstür (2005)

193 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Detail 
der Westansicht mit Graffiti 
(2005) 
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Die Fassadenflächen wurden, trotz der Vermutung, dass die Flächen ur-
sprünglich steinsichtig waren, ergänzend verputzt und weiß gefasst, wobei 
die einstige linke Fensteröffnung im Erdgeschoss geschlossen blieb und 
erneut überputzt wurde. Mittlerweile ist dort die Fassade mit Sprühfarbe 
verunreinigt. Dass diese Art der Verschmutzung auf der Westansicht und 
auf dieser Wandfläche kein Ausnahmefall ist, davon zeugt eine Reihe von 
Fotos in der Bauakte, die den Zustand vor dem Umbau zeigen.

Der Haupteingang der Synagoge lag ursprünglich im Norden. Um in die 
Synagoge zu gelangen, musste man zwei Stufen mit einer Höhendifferenz 
von ca. 40 cm überwinden. Man betrat zunächst einen Flur (Vestibül I), 
von wo aus rechts in der Mitte des Gebäudes (Längsachse) die Treppe I 
zur Frauenempore führte. Der Treppe gegenüber führte eine ebenerdig138 
angeordnete, zweiflügelige Tür in den Synagogenraum. Gegenüber der 
Hauseingangstür war ein kleiner Raum (Raum 2) vom Windfang abge-
trennt. Rechts daneben befand sich ein weiterer, etwas größerer Raum 
(Raum 4). Ferner führte vorne rechts neben dem Haupteingang eine Tür 
in der westlichen Windfangwand in das heutige Sekretariat (Raum 5).

Der Nebeneingang auf der Westseite führte ebenfalls über zwei Stufen 
(40 cm) in das Gebäude, allerdings in das Vestibül II. Links vom Eingang 
gelangte man über eine zweite Treppe auf die Frauenempore; rechts lagen 
die Wohnräume des Lehrers und die Sanitär-/Feuchträume. 

138 Laut persönlicher Mitteilung von Dipl.-Rest. Andreas Baumgart, Kröpelin, vom 25. Februar 2005 
hat er bei seinen Untersuchungen im Jahr 1992 keinerlei Hinweise auf Stufen von der Windfan-
gebene in den Hauptraum der Synagoge gefunden.

194-195 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Grund-
riss Erdgeschoss, Ausschnitt 
sanitäre Anlagen und Raum-
bezeichnungen (Zeichn.: 
Maurermeister Sommer, 
1866) 

Erschließung
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Laut der Bauzeichnung von 1866 sollen sich Toiletten oder Waschräu-
me im Bereich der Lehrerwohnung befunden haben. Ob diese tatsächlich 
realisiert wurden, ist zweifelhaft, da Baumgart bei seinen Untersuchungen 
vor Ort keine Hinweise auf eine Toilette oder einen Waschraum in die-
sem Bereich. Er nimmt deshalb an, dass sich die Toiletten außerhalb des 
Gebäudes befunden haben müssen. 

In der linken Außenwandecke des Vestibül II mit dem Nebeneingang 
war ein Kaminzug vorgesehen, an welchem der Herd des Lehrers ange-
schlossen war. Spiegelbildlich lässt sich ein zweiter Kaminschacht in der 
rechten Außenwandecke des Vestibül II mit der Giebelwand nachweisen. 
Baumgart hat bei seinen Untersuchungen jeweils eine Ofenrohröffnung in 
Richtung des Windfangs II gefunden.

Nach dem Verkauf der Synagoge wurde zunächst eine Wohnung in beide 
Geschosse des westlichen Gebäudeteils eingebaut. Als Folge dieser Um-
nutzung wurde vermutlich der Treppenlauf I abgerissen, so dass die verti-
kale Wohungserschließung von da an nur noch über den Treppenlauf II 
möglich gewesen sein wird. Ferner wurden mehrere Fensteröffnungen in 
den Außenwänden zugemauert. Leider fehlen für diese Umbauphase ge-
nauere Anhaltspunkte bzw. Planunterlagen.

Zur Zeit der Nutzung als Turnhalle hatte der Haupteingang zwischenzeit-
lich eine untergeordnete Rolle. Die Fachwerkwand, die Vestibül I vom Be-
traum abtrennte, und die Querwand im Bereich des Vestibüls wurden ent-
fernt und die so frei gewordene Fläche der Turnhalle zugeordnet. Durch 
die veränderte Grundrisssituation erfolgte die Erschließung nun über den 
Nebeneingang. Außerdem wurde ein Kamin an die westliche Wand des 
ehemaligen Windfangs I. eingebaut. Im Zuge dieser Maßnamen wurde 
auch die Trennwand zum Lagerraum (Raum 2) abgetragen und ein Tür-

196 Krakow am See, ehe-
malige Synagoge, Grund-
riss Erdgeschoss (Zeichn.: 
Architekturbüro Jungjohann, 
Hoffmann + Krug, Güstrow, 
1993) 



Die „neue“ Synagoge 215

durchbruch in das ehemalige Wohnzimmer des Lehrers (Raum 4) einge-
fügt, welches zukünftig als Lager für die Turngeräte fungierte.

Die notwendigen Sanitärräume wurden in einem Schuppen außerhalb der 
Synagoge untergebracht, welcher sich im westlichen Grundstücksteil be-
fand.139

In der letzten Umbauphase 1992-96 wurde der Erdgeschossgrundriss er-
neut verändert: Die fehlende Vestibülwand (a) wurde rekonstruiert und 
erneut eine zweiflügelige Tür zum früheren Betsaal eingeplant. Treppe II, 
einläufig mit einer Viertelwendelung am Austritt, wurde durch Treppe III, 
zweiläufig mit einem dazwischen angeordneten Viertelpodest, ersetzt und 
dabei vergrößert. Die meisten der zwischenzeitlich verschlossenen Fenster-
öffnungen wurden wieder geöffnet, die einstige Haupteingangstür wieder 
zum Haupteingang erklärt. Beide Eingänge blieben in ihren Gliederungen 
und Konstruktionen bis heute erhalten. 

Im Vestibül sind aufgrund der massiven Umbauten keine Jahreszahlen, 
Halterungen für Waschgefäße, Befestigungen für etwaige Einrichtungsge-
genstände, wie Lavabo oder Spendenbüchse, mehr zu finden. Die Belich-
tung und Belüftung der Vestibüle erfolgt bis heute über die Oberlichter 
über den Eingangstüren, ferner im Bereich von Vestibül I über das wieder 
geöffnete Fenster in der Südfassade gegenüber der Haustür. Dieses war al-
lerdings ursprünglich nicht zur Belichtung und Belüftung des Windfangs, 
sondern für den zum Windfang hin separierten Raum (Raum 2) gedacht. 
Im Obergeschoss befand sich hinter der zum Betsaal offenen Frauenem-
pore ein Flur- und Treppenbereich, der, nochmals unterteilt, Flächen für 
einen Abstellraum und für eine die Treppe lieferte.

Die Wände im Außenraum im Gründungs- bzw. Sockelbereich weisen 
keine Risse infolge von Setzungen oder Grundbrüchen auf. Allerdings 
konnte für die Beurteilung einzig eine Inaugenscheinnahme und keinerlei 
Baugrunduntersuchungen oder Fundamentbegutachtungen erfolgen.

Die momentan innen im Hauptraum vorhandenen vielen Rissbilder auf 
Sockel- und teilweise auf Brüstungshöhe deuten auf Feuchtigkeit im Mau-
erwerk hin, die Ursache für das Gipstreiben im Bereich der Elektroinstal-
lationsleitungen ist. Die Risse haben vorrangig nichts mit der Gründung 
zu tun, es zeigen sich aber auch Risse im Sturz- und Deckenbereich.

139 Die Lage der Sanitärräume außerhalb des Gebäudes wird durch die ehemalige Lage der Sammel-
gruben und eine persönliche Mitteilung der ehemaligen Schülerin, Annerose Wendt, bestätigt.

Baugrund
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In den 1920er Jahren fanden erstmals einschneidende Maßnahmen am 
Erdgeschossfußboden und den Gründungsmauern statt. Dabei wurden 
im gesamten Erdgeschoss der Oberboden und teilweise dessen Tragkon-
struktion entfernt. Die Grabungstiefe reichte bis zur Unterkante der Fun-
damente. So weiß man heute, dass die Gründungen unter den Synago-
genwänden aus Streifenfundamenten140 aus Felsmauerwerk bestehen und 
zumindest teilweise frosttief gegründet sind. Tatsächlich wird im Angebot 
des Maurermeisters Sommer von 1866 „gesprengter Felsen in Kalk“ als 
Gründungsmaterial für die Fundamente genannt.141

Das Gebäude war nicht unterkellert. Ob das Erdgeschoss unterschiedliche 
Höhenniveaus aufwies, d. h. ob sich eine oder mehrere Stufen im Bereich 
des Hauptraums zum Windfang befunden haben, ist nirgends abzuleiten. 

Der Betraum und fast das gesamte Erdgeschoss waren ursprünglich mit 
einem Dielenfußboden belegt. Dies geht aus der Rechnung142 des Tischlers 
von 1866 hervor und wurde auch bei der Untersuchung durch Baum-
gart im Jahr 1992 festgestellt. Dabei konnte aufgrund von Farbbefunden 
eine umlaufende Fußleiste in einer Höhe von ca. 10 cm rekonstruiert 
werden.143 Im übrigen Erdgeschoss waren rote rechteckige Backsteine im 
Sandbett verlegt. 

197 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Erdgeschoss, 
Rissbild innen auf Sockelhöhe 
(2005)

198 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Erdgeschoss, 
geöffneter Boden in Raum 2 
(Foto: Dipl.-Rest. Andreas 
Baumgart, ca. 1992) 

140 Studie „Alte Turnhalle“, VEB, Rat der Stadt Krakow am See, Erläuterungsbericht, 9/87, S. 3,  
Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.

141 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 77.
142 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 59; Rechnung von Herrn Knippel vom 

10. Oktober 1866.
143 Baumgart (1992), S. 9.

Fußboden
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Mit der Umnutzung als Turnhalle, vermutlich ab Mitte der 1950er Jah-
re, wurde die Hallenfläche mit einem Parkettfußboden (speziell für eine 
Sportnutzung) belegt. Im übrigen Erdgeschoss waren zwischenzeitlich gel-
be Natursteinplatten, 15 x 15 cm, eingebracht worden. 

Bei den letzten Umbauarbeiten 1992-96 wurde wiederholt der komplet-
te Fußboden im Erdgeschoss entfernt. Dies gilt sowohl für die Neben-
räume als auch für den Synagogenhauptraum. Heute liegt das gesamte 
Erdgeschoss auf einer Ebene und ist im Bereich des einstigen Synagogen-
raums mit geflammten Fliesen, 19,5 x 19,5 cm (siehe Abb. 200), und in 
den übrigen Räumen mit „Falkenløwe-Ziegeln“, 12,5 x 26 x 4 cm (siehe 
Abb. 199), gefliest bzw. gepflastert. Vor allem das Pflaster in den Neben-
räumen passt sich in seiner Form und Farbe der gewählten Innenwandfas-
sung an und vermittelt auf Grund seiner Oberflächenbeschaffenheit und 
Optik einen ursprünglichen Charakter. Als Unterlage für beide Beläge 
dient ein 10 cm hoher, schwimmender Heizestrich.144 

Trotz der Neugestaltung des Oberbodens blieben jeweils die beiden Au-
ßenstufen in ihren Grundabmessungen vor den Vestibülen erhalten. Die 
Stufen wurden im Zuge der Arbeiten ausgebessert. Unter die neu einge-
brachten Beläge wurden neue Betonsohlen in unterschiedlichen Höhen 
und Sauberkeitsschichten von 5 cm Höhen eingebaut.145 Die Betonober-
fläche wurde mit einer V 60 S 4 Schweißbahn abgedichtet. Bei diesen 
Arbeiten wurde auch das vorhandene Felssteinfundament nachgebessert 
und mit einem Zementputz verfestigt.

199 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Erdgeschoss, 
Bodenbelag der Nebenräume 
mit Ziegeln der Firma Fal-
kenløwe (2005) 

200 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Erdgeschoss, 
Bodenbelag des Synagogen-
raumes (2005) 

144 Fußbodenheizungsbezeichnung: RA 10 cm mit Velta Trägermatte, Velts Rohr, Velta Trägerele-
mente…, PE-Folie, Randdämmstreifen, Estrichzusatzmittel, Wärme- und Trittschalldämmung 
nach DIN 18164. Laut Schlussrechnung vom 22. Dezember 1994, Bauakt im Bauamt der Stadt 
Krakow am See.

145 Abrechnung der Rohbaufirma vom 19. August 1994 in den Bauakten der Stadt Krakow am See.
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Beim Umbau 1992-96 wurden die für die Nut-
zung als Kulturamt notwendigen Sanitärräume 
im Bereich der nordwestlichen Außenwandecke 
im Obergeschoss eingebaut. Um für die WCs 
und für den Waschraum eine ebene Bodenfläche 
zu erhalten, wurde der bestehende Holzboden 
um 9 cm aufgedoppelt und mit einem mattwei-
ßem Fliesenboden, 20 x 20 cm belegt.

Im Bereich des Daches war ursprünglich ein 
Bretterboden aus Holz verlegt. Allerdings wurde dieser bereits um 1910 
auf Grund notwendiger Reparaturarbeiten an den Deckenbalken ab-
schnittsweise ausgetauscht und ergänzt. Durch die wiederentdeckten 
Baupläne kann man nachvollziehen, wie die anfängliche Balkenlage einst 
aussah (siehe Abb. 201).

Im Zuge der Reparaturarbeiten an den Balkenköpfen in den 1990er Jah-
ren entfernte man den kompletten Oberboden im Dachraum erneut. 
Heute ist die gesamte Bodenfläche mit Brettern, 10 cm breit und 2,5 cm  
hoch, belegt. Die Verlegerichtung der Bretter verläuft von West nach Ost. 
Die Bretter haben keinerlei Verzahnung. Sie sind im Stoßbereich stumpf 
aneinander gelegt und mit Nägeln auf die darunter befindlichen Decken-
balken genagelt. Laut der Eingabeplanung aus dieser Zeit wurde zwischen 
die Balken 10 cm Wärmedämmung eingebracht.146

Laut einer Baurechnung von 1994 bestand der Dachaufbau des Nebenein-
gangs aus:  1. Betondecke, 2. V 13 Ausgleichsschicht, 3. Dampfsperre, 4. 
Wärmedämmung (Foamglas), 5. Holzbohlen, 6. Titanzinkabdeckung.147

201 Krakow am See, ehe-
malige Synagoge, Grundriss 
Balkenlage (Zeichn.: Mau-
rermeister Sommer, 1866)

202-203 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Dachge-
schoss, Bodenbelag Dachraum 
und Überzug (2005)

146 Bauantrag vom 1. März 1995, Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
147 Dies geht aus der Schlussrechnung vom 19. Juli 1994 über den Dachaufbau hervor, vgl. Bauakt im 

Bauamt der Stadt Krakow am See.
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Ursprünglich war die Tragkonstruktion aller Innenwände des Erdge-
schosses aus Nadelholzfachwerk, die Zwischenräume mit Lehmsteinen 
ausgemauert und die Wandoberflächen mit einem mit Strohhäcksel an-
gereicherten Lehmputz verputzt. Seine Oberflächen waren farblich unter-
schiedlich gefasst. Dieser Wandaufbau ist in der Raum- und Fassungsun-
tersuchung von Baumgart näher beschrieben148 und auch der Kalkulation 
des Maurermeisters Sommer zu entnehmen.

Im Obergeschoss gab es ursprünglich mehrere Fachwerkwände, die die 
Frauenempore vom darunter liegenden Flur- und Treppenbereich, einem 
Abstellraum und der zweiten Treppe abtrennten. Die Haupttrennwand 
(quer zum Treppenlauf I) hatte hierbei mehrere Funktionen: Sie nahm 
Teillasten des Überzugs im Dachgeschoss auf und bildete auch die Begren-
zung für das westliche Gewölbe des Männerbetraumes. Laut Baumgarts 
Untersuchungsergebnissen wurde sie um 1920 erneuert. Baumgart fand 
dazu im Bereich der ursprünglichen Trennwand an den Anschlusswänden 
Farbspuren eines alten Anstrichs. Demnach ist zu vermuten, dass man zu 
dieser Zeit nicht nur die Trennwand der Galeriebegrenzung, sondern auch 
die beiden schrägen Wände hinter der Frauenempore im Flurbereich, die 
Wand direkt am Treppenauge der Treppe II in Richtung Westgiebel und 
die Treppe vom Hauptwindfang ins Obergeschoss entfernt hatte. Mit 
dem Neubau der Galeriewand wurde die einst in der Wandmitte vorhan-
dene Wandöffnung für die Treppe aus der Raumachse verschoben und 
eine Türöffnung eingebaut (Lage siehe Abb. 160), die nun den westlichen 
Gang mit der Frauenempore verbindet.

204-205 Krakow am See, Synagoge, Längsschnitt und Grundriss Frauengalerie (Zeichn.: Maurermeister Sommer, 1866) 

148 Baumgart (1992), S. 10. 

Wandkonstruktion
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Anhand des Obergeschossgrundrisses erklärt sich auch der von Baumgart 
wiederentdeckte Segmentbogen mit dem darin befindlichen Holzrahmen. 
Vermutlich war dies der einzige Zugang in den Raum zwischen der Gie-
belwand und dem Vorbau des Nebenraums. Nachdem das Dach des Ne-
beneingangs verändert wurde, war der Zugang nicht mehr nötig, so dass 
die betreffende Aussparung zugemauert wurde.

Für die Wohnungs- und später auch Sporthallennutzung wurden mehre-
re Wände im Obergeschoss in Trockenbauweise eingebaut, deren genaue 
Lage sich auf Grund fehlender Befunde vor Ort nur noch vermuten lässt. 
Diese waren erforderlich, da abgetrennte Flächen zunächst für Wohn-, 
später für die Umkleide- und Sozialräume benötigt wurden.

Bei den Umbauarbeiten 1992-96 blieb die Haupttrennwand von 1920 
erhalten. Es ist anzunehmen, dass die heutige Lage der Tür zur Galerie 
ihrer um 1920 angedachten Lage sehr nahe kommt. In der Mittelachse der 
ursprünglichen Wand konnte infolge des Austritts des Treppenlaufs I im 
Obergeschoss keine Tür vorhanden sein.

Die Wände des WC-Bereichs wurden aus Gipskarton-Leichtbauplatten 
hergestellt. Sie sind raumhoch verspachtelt und gestrichen. Im WC selbst 
sind die Wände bis zu einer Höhe von 2 m über dem Fertigfußboden weiß 
gefliest. Im Bereich des Treppenhauses sind die Gipskartonplattenwände 
verputzt und weiß gestrichen (Lage der neuen Wände siehe Abb. 160).

Im Dachgeschoss waren niemals Innenwände vorgesehen.

Im Bereich der Kaminzüge zeigen sich an der westlichen Giebelaußen-
wand rauminnsenseitig große vertikale Rissbilder. Hier ist dringender 
Handlungsbedarf gegeben, da sich die Außenwand zwischen den beiden 
Kaminrohren bereits um 17 cm aus ihrer Senkrechten nach außen neigt. 

Als Materialien für die neuen Wände im Gebäude wurden verarbeitet:

1.  Trennwand am Hauptraum: 24 cm HLZ.
2.  Wandergänzungen und Neubauten im Obergeschoss: 
3.  Trockenbauwände.
4.  Wandergänzungen im Erdgeschoss: HLZ in unterschiedlicher Stärke 

und Trockenbauwände. Teilweise wurden auch Ytong-Wände ver-
setzt.
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Im Synagogenhauptraum sind die Risse im Sockel- und im Brüstungsbe-
reich beachtlich. An den Fensterstürzen sind teilweise sehr große Risse zu 
sehen, die sich bis in den Außenbereich der Wände durchziehen und an 
den Fensterbrüstungen des Hauptraumes ist ein großer Schwitzwasseraus-
fall zu erkennen.

Dabei gilt ergänzend zu erwähnen: Bei den Umbaumaßnahmen 1992-96 
wurden im Innenraum im Abstand von ca. 5 cm zu den Außenfenstern 
in jede Fensteröffnung zwei 4 cm breite Drehflügel mit einem L-förmigen 
Metallrahmen und einer Wärmeschutzverglasung eingebaut. Auf Grund 
der Sturzrundung lassen sich die Innenflügel nur bis zu einem Winkel von 
ca. 60° zur Fassade öffnen. Die geneigten Laibungen  innen und die schräg 
nach unten fallende Innenbrüstung sind verputzt und entsprechend der 
aktuell gewählten Raumfarbe gelb gefasst. Sie weisen keine Auffangmög-
lichkeiten für evtl. ausfallendes Schwitzwasser auf.

Laut Tischlerrechnung von 1866 (siehe Anhang C 006) war auf der Em-
pore ursprünglich ein Holzbretterboden verlegt, der von Norden nach Sü-
den auf die hölzernen Tragbalken, Tragrichtung von Osten nach Westen, 
genagelt war. Entsprechend dürfte die Verlegerichtung im Bereich der 
Vorräume gewesen sein. Ob und wie man die Obergeschossbodenfläche 
der Galerie mit der Wohnungsnutzung veränderte, ist nicht bekannt. Es 
steht fest, dass die Trennwand zum Gangbereich und damit vermutlich 
auch die Treppe I und die Querwände im Bereich des Treppenhauses II 
um 1920 aus dem Obergeschoss entfernt und auf freien Bodenflächen der 
Belag ergänzt wurde.

Mit dem Umbau zur Turnhalle kam es dann zu massiven Eingriffen im 
Obergeschoss. Durch das Entfernen der östlichen Vestibülwand im Erd-
geschoss wurde die Empore um ca. zwei Fünftel ihrer Breite verkleinert. 
Die bestehenden Deckenbalken wurden gekürzt und der Oberboden der 
neuen Raumgestaltung mit Umkleideräumen und einem Flur angepasst. 
Bei den Umbauarbeiten 1992-96 wurde die Frauenempore zum Teil149 
zurück gebaut und die alten Deckenbalken ergänzt bzw. neue eingefügt.  
Ferner war es erforderlich einen neuen Oberboden aus Holzdielen, Brett-
breite ca. 20 cm, auf die gesamte Galerie zu verlegen. Die vorhandenen 
Belagsbretter konnten, bis auf die direkte Fläche um das mittlerweile 
„dritte“ Treppenhaus, nicht erhalten werden.150

149 Zum Teil, da der Treppenlauf I und die ursprünglichen Wände nicht mehr vorgesehen wurden.
150 Siehe Beschreibung zu den einzelnen Treppen.

Frauenempore

Grundsätzliches zur 
aktuellen Situation der 
Außenwände 
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Die Fachwerkbrüstung auf der Frauenempore 
wurde mit dem Abbruch der Vestibülwand im 
Erdgeschoss ebenfalls entfernt. Über Holzart, 
Konstruktion, Aussehen und Form können da-
her keine exakten Aussagen getroffen werden. 
Einzige Vergleichsmöglichkeit für Mecklenburg 
bietet hier die im Original erhaltene Brüstung 
der Darguner Synagoge.

Ob die Auflage des Israelitischen Oberrates von 1853, dass Frauenempo-
ren künftig mit einem Gitter versehen werden sollten, in Krakow am See 
erfüllt wurde,151 ist nicht nachweisbar. In den Archivalien ist kein spezieller 
Sichtschutz für die Frauenempore erwähnt und vor Ort konnte keine zu-
sätzliche Trennung belegt werden. Auch Baumgart hat in diesem Bereich 
keinerlei Spuren (Vorhangschienen, Holzgitter etc.) an den Anschlusswän-
den bzw. auf der Deckenunterseite gefunden. Lediglich in der Nord- und 
Südwand konnte er Abdrücke auf Brüstungshöhe nachweisen, die auf ein 
ursprüngliches Brüstungsniveau von ca. 80 cm schließen lassen.152

Unklar ist ein Detail des Längsschnittes, der auf der Frauenempore ent-
lang der Treppe I eine Art Brüstung erkennen lässt (siehe Abb. 204-205). 
Es könnte sich dabei um die Absturzsicherung von Treppenlauf I handeln 
oder ein Zeichenfehler sein. Unwahrscheinlicher ist, dass die Frauenempo-
re durch den Treppenlauf und eine Brüstung in eine nördliche und südli-
che Galerie zweigeteilt war. Mit der Sporthallennutzung wurde schließlich 
die Brüstung komplett entfernt. Heute befindet sich entlang der Absturz-
kante der rekonstruierten Galeriebrüstung, vermutlich in Anlehnung an 
die Darguner Synagoge, eine neue Holzbrüstung mit Brüstungsständern 
und Kassettenfüllungen aus Holz.

Bis auf den ergänzten Galerieteil stammen die meisten Deckentraghölzer 
der Erdgeschossdecke noch heute aus der ursprünglichen Erbauungszeit. 
Die Balken waren nachweislich in den Hauptraum leicht fallend einge-
baut  mit Breiten von 22-22,5 cm. Die genauen Balkenhöhen sind aktuell 
nicht zerstörungsfrei messbar. Ihre Einbaulage zeichnet sich durch leichte 
Rissbilder an der Unterseite der Erdgeschossdecke ab. Die Deckenbalken 
der Hauptdecke wurden als Ein- und Zweifeldträger bemessen.

206 Krakow am See, ehe-
malige Synagoge, Brüstung 
Empore (2004) 

151 Vgl. Schreiben des Israelitischen Oberrates vom 27. September 1853, Loseblattsammlung FRL 
Stavenhagen; siehe Anhang A 003.

152 Baumgart (1992), S. 8.

Decke über dem Ve-
stibül I 
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Die ergänzten Holzbalken der rekonstruierten Galeriefläche stammen 
aus dem Umbau 1992-96. Die Hauptspannrichtung dieser Einfeldträger 
verläuft von Ost nach West. In ihren Auflagerpunkten liegen sie in den 
Seitenwänden des Windfangs auf. Da weder der Randbereich der neuen 
Galeriehölzer noch die Auflagerpunkte der ursprünglichen Hauptbalken 
einsehbar sind, können keine genauen Aussagen über die jeweilige Aufla-
gersituation erfolgen. Die Balkenzwischenräume sind mit Stroh, Dämm-
material, Folie und Sand gefüllt. Als Auflager der Füllungen wurden Holz-
bretter in die Balkenseiten eingeschoben. Sämtliche Deckenflächen zum 
Erdgeschoss wurden grob verputzt und weiß gefasst. Dabei wurden so weit 
wie möglich die bestehenden Deckenuntersichten (Strohgeflecht auf die 
Balkenunterseite montiert) erhalten. Teilweise zeichnen sich unterhalb 
der Galeriehölzer Haarrisse der Unterseite der Galeriedecke ab.

Bei den Umbauarbeiten in den 1990er Jahren wurden entlang der Nord-, 
Ost- und Südseite Leerkonstruktionen für eine Holzschalung entdeckt, 
die von unten an die Deckenbalken geschraubt war. Anscheinend wurde 
ein Gewölbe mit dem Innenwandaustausch von 1920 entfernt, weshalb 
man keine Konstruktionshölzer auf der westlichen Wand (Treppenhaus-
wand Obergschoß) fand.153 In den 1990er Jahren rekonstruierte man das 
Deckengewölbe des Synagogenhauptraums an den drei nachweisbaren 
Seiten. Der Längschnitt von 1866 war zu dieser Zeit noch nicht bekannt.

Da heute der untere Deckenbereich nicht mehr einsehbar ist, können 
über seinen aktuellen Zustand, über die Konstruktion der Gewölbehölzer 
und deren Schalflächen keine genauen Aussagen getroffen werden. Einzig 
lässt die sichtbare Gewölbeoberfläche Rückschlüsse auf deren aktuelle Be-
schaffenheit zu. Es wurde ein Putzgewölbe mit einer Schenkelbreite von 
ca. 40 cm geplant und eingebaut. Der Übergang von Gewölbe zur Wand 
wurde mit einem gekanteten Putzprofil betont. 

Die Deckentragkonstruktion des Synagogengebäudes besteht aus 17 Dek-
kenbalken, b= 22 cm/h ist nicht exakt messbar, vermutlich ca. 23 cm. 
Die meisten Balken sind jeweils in ihrer Mitte an den massiven Überzug 
des Daches, mit den Abmessungen: b/h= 23 x 30 cm) geschraubt. Die 
Hauptspannrichtung der Deckenbalken verläuft von Norden nach Süden, 
die des Überzugs von Osten nach Westen. Die Deckenbalken sind als 
Zweifeldträger bemessen. Beidseitig liegen die Balkenenden auf den Au-
ßenwänden der Nord- und Südfassade auf.

153 Baumgart (1992), S. 8, beschreibt, dass er Spuren einer Gewölberundung auch im Innenraum des 
Betsaals entlang der Westfassade gefunden hat. 

Decke über dem 
Männersaal
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Ob auf den Außenmauern noch heute eine Mauer-
latte oder ein Randbalken als Führung für die Trä-
ger vorhanden ist, kann nicht bestätigt werden. Der 
Dachrand ist nicht einsehbar.

Auf die Haupttragbalken 5, 8, 11 und 15 wurden in 
beide Deckenfelder Steigbänder in einem Winkel von 
45° gestellt, die mit der Stuhlsäule und den Balken 
je eine zimmermannsmäßige Versatzverbindung ein-
gehen und dadurch die Hängewerke für das Dach/
die Decke bilden (siehe Abb. 161-163). Der Überzug 
selbst ist in Dachfeld 1 und 4 als Fachwerkträger aus-
gebildet, er endet in Feld 5, so dass keine Durchlauf-
wirkung von einem zum anderen Giebel gegeben ist.

Die jüdische Gemeinde von Krakow berichtete mehrfach über Probleme 
mit dem Dach und im Jahr 1913 war sogar eine Erneuerung des Daches 
geplant „… das Dach muß im nächsten Jahr erneuert werden.“154 Inwie-
weit eine Reparatur an den Balken und an den Sparren erforderlich war, 
lässt sich nicht feststellen. Offenbar wurden die Dacharbeiten aber nicht 
in Auftrag gegeben. Am 26. Juni 1919 wies der Vorstand der Krakower 
Gemeinde, Benno Nathan, in einem Schreiben an den Oberrat abermals 
auf den schlechten Zustand des Synagogendaches hin.155 Welche Repara-
turmaßnahmen letztlich durchgeführt wurden, bleibt unklar.

Bei den Voruntersuchungen zu den Rekonstruktionsarbeiten im Dach der 
Synagoge wurde im Jahr 1995 festgestellt, dass die meisten der vorhan-
denen Deckenbalken- und Sparrenköpfe sanierungsbedürftig waren. Bei 
einer holzschutztechnischen Untersuchung wurden verschiedene Scha-
densbilder vermerkt (siehe Anhang C 017).156 

Im Dach lag ein Befall des echten Hausschwamms vor, ein gewöhnli-
cher Nagebefall und im Bereich der Sparrenfüße wurde ein Trotzkopf-
befall diagnostiziert. Des Weiteren wurde ein Braunfäulebefall festge-
stellt. Sämtliche Schadensbilder157 resultierten eindeutig aus einer längeren 

207 Krakow am See, 
Synagoge, Querschnitt, 
Detail Sparrenkonstruktion 
(Zeichn.: Maurermeister 
Sommer, 1866) 

154 Aufstellung, Untere Denkmalschutzbehörde, Dr. Bräutigam, 25. August 1993, S. 2 und 13; siehe 
Anhang C 010.

155 Aufstellung, Untere Denkmalschutzbehörde, Dr. Bräutigam, 25. August 1993, S. 2. und 15; siehe 
Anhang C 012.

156 Aktennotiz vom 5. Dezember 1995, Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
157 Siehe Originalschadensplan sowie einige Schadensfotos; Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am 

See; siehe Anhang C 017. 
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Dachdurchfeuchtungsphase, welche sicherlich durch einen mangelnden 
Bauunterhalt begünstigt wurde. Zur Bekämpfung des Befalls wurden bei 
den Rekonstruktionsarbeiten an der Obergeschossdecke und am Dach-
fußboden folgende erforderliche Maßnahmen ergriffen. Es wurde eine 
Schwammbekämpfung, durch Auswechseln und Abbeilen aller vom 
Schwamm befallenden Hölzer, durchgeführt. Die dadurch notwendig ge-
wordenen Holzergänzungen, 8 x 16-18 cm mit unterschiedlichen Längen, 
wurden zwischen zwei- und viermal an die bestehenden Balken und Spar-
ren geschraubt. Unterlegscheiben zwischen den Muttern (M 16) und den 
Hölzern stellen seitdem die Verbindung von Stahl zu Holz und von Neu 
zu Alt dar. Ähnlich wurde im Bereich des Braunfäulebefalls vorgegangen. 
Auch hier mussten die Hölzer so weit wie nötig gesund geschnitten und 
ergänzt werden. Ferner wurde am 12. Dezember 1995 eine chemische 
Holzschutzbehandlung für den gesamten Dachstuhl im Sprühverfahren 
durchgeführt. Es wurde mit Basileum/Basilit gesprüht. Die erzielte Ein-
bringmenge betrug 350 gr/m²; Wirkstoffe 0,25 % Perriethrin.158 Die Mau-
erlatte und die giebelwandseitigen Balken sollten mit Bohrlochinjektionen 
behandelt werden. Dies geht zumindest aus den Unterlagen des Bauamts 
hervor. In wie weit dieses geschehen ist, lässt sich nicht nachweisen.

Ob nur die in der Befallsskizze (siehe Anhang C 017) markierten Bal-
kenköpfe repariert wurden, oder ob es noch zusätzlich erforderlich war, 
Balkenköpfe gesund zu schneiden bzw. auszutauschen, lässt sich aktuell 
nicht feststellen, da ein neuer Holzbretterboden als Oberboden einge-
bracht wurde, der die Balkenköpfe vollständig verdeckt. Die Maßnahmen 
zur Reparatur an den Deckenbalken und an den Sparren basierten auf der 
Grundlage einer statischen Berechnung aus dem Jahr 1994.159

Um abschließend einen Gesamteindruck zum Tragwerk und zur Kon-
struktion des ehemaligen Synagogendaches von Krakow zu erhalten, wer-
den nachfolgend noch weitere Befunde aus dem Jahr 2005 aufgelistet:

Jeweils ein Flachstahlband bindet die Stuhlsäulen und den Überzug an-
einander. Jedes Metallband ist dreimal in seiner Vertikalen mit den Stuhl-
säulen verschraubt. Unterseitig umspannt das Band den Überzug, welcher 
dadurch an die Stuhlsäule angehängt wird. Die vorhandenen Verschrau-
bungen wurden 1992 durch den Tragwerksplaner kontrolliert und für 
tragfähig befunden.160

158 Das Behandlungsprotokoll hängt im Dachstuhl der ehemaligen Krakower Synagoge (2005).
159 Siehe Unterlagen zur Sanierung, Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
160 Im Zuge der Planungen zum Umbau wurde auch der Überzug statisch überprüft. Protokoll, Bau-

akt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
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Bei den Untersuchungsarbeiten161 1992 wur-
den an einem Deckenbalken unterhalb der 
Betsaaldecke in der Saalachse von Ost nach 
West drei Löcher gefunden, die vermutlich die 
ehemaligen Verschraubungen der Kronleuch-
ter sind. Sie befanden sich in einem Abstand 
von 3,12 m, 5,32 m und 7,47 m von der In-
nenkante der Ostwand. Die Bohrungen wur-
den von Baumgart zeichnerisch dokumentiert. 
Siehe dazu auch die Beschreibung zu den Dek-
kenleuchtern.

Die vorhandene Dachlukenöffnung, ca. 1,22 
x 0,62 m (ohne Einschubtreppe), stammt ver-
mutlich aus der Erbauungszeit und war an-
scheinend immer im Bereich des vorletzten 
westlichen Deckenfeldes eingebaut gewesen. 
Ihre Lage ist im Aufmaßplan festgehalten.

Bei den Aufmaßarbeiten 2005 wurde festgestellt, dass nur noch in we-
nigen Deckenfeldern die ursprüngliche Deckenfüllung aus Sand und 
Dämmmaterial vorhanden ist. Somit ist nicht auszuschließen, dass sich in 
Krakow am See ein Genisa finden lässt. Eine gezielte Suche ist aber infolge 
des neuen Oberbodens im Dach nicht möglich.

Die Dachkonstruktion wird von einem Kehlbalkendach mit einfach ste-
hendem Stuhl und einem Hängewerk gebildet. Das Hängewerk besteht 
aus drei Haupt-Traggebinden, die vom fünften, achten und elften Spar-
renpaar gebildet werden. Sowohl die Dach- als auch die Sprengwerksspar-
ren sind in die Stuhlsäule gezapft und mit Holznägeln gesichert. Die Nei-
gungen der Dachseiten betragen 45° und 45,5°. 

Das Kehlbalkendach besteht insgesamt aus 17 Gebindepaaren. Die Kehl-
balken selbst sind in der Regel in die Sparren eingezapft; teilweise bildet 
jedoch auch eine Verblattung im Bereich der Sprengwerke die zimmer-
mannsmäßige Verbindung. An ihren Endpunkten sind die Kehlbalken in 
die Dachsparren gezapft und mit Holznägeln gesichert. In ihren Längs-
achsen sind sie auf den Obergurt des Fachwerkträgers aufgekämmt. Die 
Kehlbalken sind 14-15,5 cm breit und 15-18,5 cm hoch. 

208 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Dachgeschoss, 
Fußpunkt Stuhlsäule (2005) 

161 Andreas Baumgart, „Ergänzungen zur Dokumentation vom 18.12.1992“, Bl. 3; Bauakt im Bau-
amt der Stadt Krakow am See.  

Dachkonstruktion, 
Deckung und Lattung
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Im Fußpunkt sind die Sparren jedes Gebindepaares in die Deckenbalken 
gezapft, im Firstpunkt sind die Sparrenpaare ineinander gezapft und bei-
derseits mit Holznägeln gesichert. Die Dachsparren sind 14-16,5 cm breit 
und 14-17,5 cm hoch.

Die Stuhlsäulen sind 18-23 cm lang bzw. 23 und 23,5 cm breit. Die von 
ihnen aufgenommene Last wird in den darunterliegenden, an Stahlbän-
dern hängenden Überzug geleitet. Die Stuhlsäulen stehen auf diesem auf.  
Die Stahlbänder162 sind jeweils dreimal mit jeder Säule verschraubt. 

Besonders zu erwähnen sind die diagonal auf die Innenseite der Sparren 
aufgeschraubten Windrispen aus Holz. Diese weisen unterschiedliche 
Querschnitte von 8 x 4 cm bis 8 x 7 cm auf. Ihre Lage und Größe wurden 
im Aufmaßplan festgehalten.

Die Kehlbalken, die Stuhlsäulen, der Fachwerkträger, der Überzug und 
die Stuhlsparren weisen oberflächlich keine Schäden oder Spuren von Re-
paraturen auf. Anders ist die Situation an den Fußpunkten der Sparren im 
Dach der ehemaligen Krakower Synagoge. Hier lässt sich kein Fußpunkt 
ohne eine Holzergänzung oder Holzauswechslung finden. Die Zusatzhöl-
zer sind zwischen zwei und viermal an die zu unterstützenden Sparren ent-
weder von vorn oder beidseitig an die Außenseiten der Sparren geschraubt 
(siehe Abb. 161).

209-210 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Dach-
geschoss, Detail Sprengwerk 
Stuhlsäule I und weiterer 
Blick in den Dachstuhl 
(2005) 

162 Statische Überprüfung des Überzuges für die Umbauplanung, Bauakt im Bauamt der Stadt Kra-
kow am See.



Krakow am See228

Die Dacheindeckung wurde im Laufe der Zeit mehrfach erneuert. Zu-
nächst waren die Dachflächen mit roten, handgefertigten, gestrichenen 
Steindachplatten eingedeckt.163 Spätestes 1966 wurden diese durch Ziegel-
pfannen ersetzt.164 Im Anschluss wurden auf die Dachfläche der Nordseite 
Betondachziegel und auf die Südseite keramische Dachziegel (Pfannen) 
aufgebracht.165 Heute (2004) sind beide Dachflächen mit roten Biber-
schwanzziegeln belegt. Die Dachlatten (3,5 x 6 cm) sind mit einem Lat-
tenabstand von ca. 26 cm verlegt. Der innere Abschluss zum Dachraum 
wird im Traufbereich von einer Unterspannbahn und im Flächenbereich 
durch von oben auf die Sparren aufgenagelten Pressspanplatten gebildet.

In den Dachflächen sind zwei Lüftungshauben aus HT-Fertigteilen mon-
tiert. Nur der Lüfter auf der Südwestseite ist jedoch an eine Grundleitung 
angeschlossen. Der zweite Dachlüfter auf der Nordostseite ist nutzlos, da 
hier kein Fallrohr vorhanden ist. Daneben fehlt eine zweite Lüftungshau-
be in der Südwestecke des Daches, die für die Entlüftung der WC-Anlage 
des Obergeschosses notwendig wäre. Stattdessen entlüftet hier die Abwas-
serleitung in den Dachraum.

Es zeigen sich am Gewölbe, in den Bereichen der Nordost- und Südostek-
ke, in der gesamten Deckenuntersicht und im Bereich der Emporendecke 
größere Rissbilder.

211-212 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, Dachge-
schoss, Lüfter ohne Fallrohr 
und kippende westliche 
Außenwand (2005) 

163 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 48ff; Zimmererrechnung vom 4. Januar 
1867.

164 Baumgart (1992), S. 6.
165 Vgl. Gutachten des betreffenden VEB Krakow an die Stadt Krakow aus dem Jahr 1987, Bauakt im 

Bauamt der Stadt Krakow am See. (Anmerkung: VEB= Volkseigener Betrieb).

allgemeine Befunde 
zurDecke und zum 

Dach 
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Bei den Abmauerungen im Traufbereich, zwischen den einzelnen Sparren 
im Dachraum entlang der Nord- und Südwand fehlt eine große Anzahl 
von Abschlusssteinen. Die Anschlusspunkte sind hier nicht ordnungs-
gemäß verschlossen. Teilweise ist hier sogar ein Durchblick nach außen 
möglich.

Im Dach kippt das mittlere Feld der westlichen Außenmauer von der 
Oberkante Fertigfußboden bis zum First um 17 cm nach außen. Hier 
zeichnen sich massive Risse im Bereich der Kamine ab (siehe Abb. 212). 

Auf der Nordfassade über der Eingangstür und dem Obergeschossfenster 
zeichnet sich trotz Nachverfugung erneut das alte Rissbild ab – möglicher-
wiese ein Gründungsschaden?

Der Lüfter an der Nordostecke ist zur Vermeidung des Eindringens von 
Regenwasser und Schnee in den Dachraum zu entfernen (siehe Abb. 211). 
Im Bereich der südwestlichen Dachecke sollte die fehlende Lüftungshau-
be angebracht werden. Vielleicht kann hierbei die nicht benötigte Haube 
versetzt werden.

Die Anschlusspunkte im Bereich der Stuhlsäule 1, Sparrenpaar 3, klaffen 
auseinander. Sie sollten statisch überprüft und nachgebessert werden. 

Die Blechanschlüsse an der westlichen Giebelwand müssten kontrolliert 
werden. Bei Regen läuft das Wasser an zwei Stellen in den Dachinnen-
raum.

Aufgrund der restauratorischen Untersuchungsergebnisse von Baumgart 
aus dem Jahr 1992 weiß man heute, dass es im Hauptraum der Synago-
ge entlang der Süd-, Nord- und Westwand keinerlei Ausschmückungen 
in Form von Bemalungen o. Ä. gegeben hat. Der „gestalterische Höhe-
punkt“166 war die Ostwand, der Bereich um den Aron Hakodesch. Hier 
war ursprünglich bis unter das Gesims ein schabloniertes Bandwerk auf-
gebracht. Es war in seiner Hauptfarbe rot gehalten, hatte einen schwarzen 
Beistrich und war mit goldenen Sternen verziert. Etwas abgesetzt waren 
außerdem ein dunkelgrauer und ein hellgrauer Beistrich angebracht wor-
den.

166 Andreas Baumgart, „Ergänzungen zur Dokumentation vom 18.12.1992“, Bl. 7; Bauakt im Bau-
amt der Stadt Krakow am See. 

Fassungen, Malereien
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Auf der Ostwand wurde von Baumgart auf der ersten Fassung ein Orna-
mentband gefunden. Schicht 1 bildet der Putzuntergrund aus Kalkmörtel. 
Als zweite Schicht folgte eine beigefarbene Grundierung als Wandfarbe 
aus Kalk. Die dritte Schicht besteht aus einer in rotocker gehaltenen Leim-
farbe, darauf folgte eine rotgraue Farbe, auf welcher die rotgraue Grun-
dierung der oben sichtbaren Bandbreite aufgebracht war. Das notwendige 
Anlegeöl hierzu war farblos. Es folgte die Vergoldung der Sterne und der 
Kreise mit Blattgold, eine rote Schablonierung und die erwähnten grauen 
und schwarzen Beistriche.

Mit dem Verkauf der Synagoge und der Nutzung als Turnhalle hatte man 
laut Baumgart in der Ostwand die Halterungen des früheren Toraschreins 
entfernt. Dabei wurden die Befestigungslöcher verschlossen.

Die Fenster wurden mit einem gleichfarbigen, 3 cm breiten roten Bei-
strich versehen, ähnlich dem der Schablonierungen. Als Bindemittel hatte 
man Leim verwendet.167 Die Lage der ursprünglichen Schablonenmalerei 
wurde durch Baumgart dokumentiert (siehe Abb. 214).168

Die Synagogendecke weist sechs Fassungen auf.169 Die erste Fassungs-
schicht bestand aus einer ultramarinblauen Farbe, die auf einer beigefar-
benen Grundierung aufgebracht war. Als Material wurde Leimfarbe auf 
einem Kalkputz verwendet. Um 1920 brachte man erneut eine ultrama-
rinblaue Leimfarbe auf. Nach 1937 fand dann eine graue Leimfarbe Ver-
wendung. Es folgten eine gelbliche und wieder eine graue Leimfarbe, bis 
schließlich eine weiße Kalkfarbe auf die Decke gestrichen wurde. Als Un-
tergrund für den Kalkputz der Decke wurden Rohrmatten verwendet, die 
auf Schalbretter aus Holz genagelt waren. 

Was die angeblich vorhandenen Sterne auf der Deckenunterseite anbe-
langt, so konnte Baumgart weder den angeblich in Raummitte befindli-
chen großen Stern, noch einen der vielen kleinen weißen Sterne finden 
(Farbauftrag auf Leimfarbe, abgewaschen), die einst in der Synagoge vor-
handen gewesen sein sollen. Beide divergierenden Aussagen stammen von 
ehemaligen Krakower Bürgern gegenüber dem Restaurator. 

213 Krakow am See, ehe-
malige Synagoge, Orna-
mentband, Rekonstruktion 
auf Basis der ersten Fassung 
(2005) 

167 Baumgart (1992), S. 16.
168 Die Skizzen wurden von Baumgart auf der Grundlage seiner Untersuchungen angefertigt.
169 Baumgart (1992), S. 17.
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Bei der Neugestaltung während der letzten Restaurierung hat man sich für 
eine regelmäßige Anordnung kleinerer, goldener Sterne entschieden. Die 
Sterne weisen eine Diagonale von ca. 6 cm auf und sind rasterförmig auf 
der Unterseite der Decke angeordnet (siehe Abb. 216).

Auf dem umlaufenden Gesims wurden von Baumgart sieben verschiedene 
Fassungen gefunden170 (siehe Abb. 217). Zunächst trug das Gesims eine 
weiße Leimfarbe auf einem Kalkputz und einer beigefarbenen Grundie-
rung. Um 1920 wurde ein helles, warmes Grau als Leimfarbe aufgetragen. 
Nach 1937 folgte ein dunkelgrauer bis ockerfarbener Leimanstrich und 
etwas später wurde das Gesims mit einer grauen Leimfarbe überzogen. 
Darauf folgte eine grüne Leimfarbe auf einer weißen Grundierung und 
später ein beigefarbener Leimanstrich. Um 1990 wurde dann eine weiße 
Kalkfarbe aufgebracht.

Alle Erdgeschosswände wurden durch Baumgart mittels Befundtreppen 
untersucht. Als Beispiel soll hier Raum 5 näher erläutert werden. Dort 
wurden Leimfarben auf einem Kalkputz aufgebracht, wobei die Farbtö-
ne wechselten. Sie waren zunächst weiß, dann türkis, gelb, grau, ocker 
und schließlich grau. Um 1990 wurden die Wände teilweise neu verputzt 
und ein dunkelbrauner Kunstharzanstrich aufgebracht. Baumgart konn-
te feststellen, dass das nachträglich eingebaute Fenster im Lisenenbereich 
zusammen mit dem türkisfarbenen Anstrich eingesetzt wurde,171 was für 
ein Einbaudatum noch während der jüdischen Gebäudenutzung spricht.

170 Baumgart (1992), S. 18.
171 Baumgart (1992), S. 26. 

214 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, schematische 
Darstellung der Schablo-
nierungen der Ostwand 
(Zeichn.: Dipl.-Rest. Andreas 
Baumgart, 1992) 
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Als Beispiel für die Farbfassungen des Obergeschosses wird die parallel 
zur westlichen Außenwand laufende Trennwand zum Treppenhaus näher 
beschrieben. Da sie erst um 1920 in das Haus eingebaut wurde, fehlen die 
ersten Fassungsschichten. Die erste belegbare Fassung besteht aus einer 
rötlich-grauen Leimfarbe, die von 1920 stammt. Zu dieser Fassung hat 
Baumgart noch einen besonderen Befund geliefert. 54 cm unterhalb der 
Unterkante der Decke verlief ein blaues, ca. 2,5 cm breites, schabloniertes 
Flechtband. Über diesem war eine weiße Leimfarbe aufgebracht. Es folgte 
ein blauer Leimfarbanstrich, auf welchem abermals 54 cm unter der Dek-
ke ein 3 cm breites, schabloniertes, dunkelblaues Band vorhanden war. 
Der Deckenabschluss wurde zu dieser Zeit von einer blaugrauen Farbe 
gestaltet. Wann genau diese Fassung auf die Wand gestrichen wurde, ist 
fraglich. Fest steht aber, dass diese zusammen mit dem Einbau des recht-
eckigen Fensters im Obergeschoss aufgebracht wurde, da das Fenster die 
gleiche Fassung trägt. Es folgten ein hellblauer, ein gelber, ein rosafarbener 
und schließlich ein weißgrauer Leimanstrich.

Die Befunde zu den übrigen Türen, Wänden, Decken ähneln in ihren 
Fassungsaufbauten den vorab beschriebenen.172

Auch die Fenster der Synagoge wiesen unterschiedliche Fassungsbefunde 
auf. Zunächst konnte ein ockerfarbener Anstrich auf den alten Metallrah-
men bestimmt werden. Um 1920 wurde braune Ölfarbe aufgetragen. Es 
folgten eine dunkelbraune, eine grüne und eine graue Ölfarbe als Ober-
flächenschutz. Heute sind alle Rahmen mit brauner Ölfarbe überstrichen.

215-216 Krakow am See, 
ehemalige Synagoge, ehema-
liger Betsaal, Inneres nach 
Osten, Wandausschnitt mit 
heutiger Schablonierung und 
Detail der Deckenuntersicht, 
Stern (2005) 

172 Zu den Befunden der anderen Räume im Erd-, Ober- und im Dachgeschoss, siehe Baumgart 
(1992). In dieser Aufstellung sind auch die angefertigten Fassungsleitern zu sehen.
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Auf der Haustür stellte Baumgart sieben Fassungen außen und innen 
fest. Außen bestand der ursprüngliche Anstrich aus einer Holzimitation 
auf einer hellen Grundierung als Öllasur auf einem Öluntergrund. Auch 
alle Beschläge, die Beschlagrosette, das Türschild und die Metallverrie-
gelungen waren mit Holzimitation versehen, so dass sich diese optisch 
nicht vom Holz absetzten. Diese Fassung wurde um 1920 mit einer brau-
en Holzfarbe überstrichen. Es folgte rotbraune, graue, beigefarbene und 
abermals eine graue Kunstharz- oder Ölfarbe. Um 1990 wurde eine grüne 
Kunstharzfarbe auf die Tür aufgetragen, die Füllungen und die Blendrah-
men wurden braun abgesetzt.

Innen fand sich laut Baumgart ebenfalls die Holzimitation als erste Fassung 
für Türblatt und Metallteile. Um 1920 folgte hellbraune Holzfarbe, später 
rotbraune (schwarz abgesetzt), graue, gelbe und eine hellgraue Kunstharz- 
oder Ölfarbe. Als oberste Fassungsfarbe wurde schließlich Dunkelgrau 
verwendet. Die Nebeneingangstür war entsprechend gestaltet. 

Im zeitlichen Verlauf gab es mindestens drei verschiedene Treppen auf die 
Empore bzw. in das Obergeschoss. Zunächst erfolgte ein primärer Zugang 
auf die Frauenempore über Vestibül I. Es handelte sich hierbei um eine 
einläufige, aufgesattelte Holztreppe. Die Vorderkante ihrer Antrittsstufe 
befand sich an der Vorderkante der westlichen Innenwand von Vesti-
bül  I. Leider kann die Lage dieser Treppe nicht aufgrund von Befunden 
bestätigt werden, lediglich die Originalpläne geben Auskunft über ihre 
Lage und Größe. Vermutlich wurde sie im Zuge der Abbrucharbeiten an 
der Obergeschossgaleriewand entfernt.

Da man allem Anschein nach zwei Zugänge auf die Galerie plante, wur-
de ein zweiter Treppenlauf, als einläufige, am Austritt viertelgewendelte, 

217 Krakow am See, ehema-
lige Synagoge, Inneres nach 
Nordwesten, Gesims an der 
Nordseite (2005) 

218 Krakow am See, ehe-
malige Synagoge, Haustür 
und Fenster der Nordfassade 
(Foto: unbekannt, ca. 1991) 

Treppen
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aufgesattelte Holztreppe in das Gebäude eingebaut. Ihr Antritt war an der 
nördlichen Vorderkante des Nebeneingangerkers angeordnet und ihre 
Wangenspuren sind noch heute deutlich im Abstellraum unterhalb des 
Laufs zu erkennen. 

Laut Malerrechnung waren die Handläufe und Wangen beider Treppen-
läufe dreifach gestrichen worden und endeten beide im Obergeschoss.173

Die dritte Treppe stammt aus der Zeit nach der Synagogennutzung und 
ersetzte Treppe 2. Ihr erster Lauf wird von vier Stufen entlang der Trenn-
wand vom Raum 5 zum Raum 2 gebildet. Die Laufrichtung ist hier nach 
Westen ausgerichtet. Es folgt ein Viertelpodest und ein um 90° nach Nor-
den versetzter zweiter Lauf, dessen Auftritte zur Hälfte in die Wangen 
eingeschoben und zur anderen Hälfte auf Holzbretter aufgesattelt sind. 
Die Vorderkanten der Auftritte wurden zwischenzeitlich abgeschnitten. 
Als Kantenschutz wurden 4 cm breite Leisten angelascht. Als Absturzsi-
cherung dient ein Holzgeländer mit einem einfach gestalteten Antritts-
pfosten, einem gebogenen Handlauf und rechteckigen Sprossen. Dieses 
Geländer setzt sich auch im Obergeschoss um das Treppenauge fort. Die 
Wangen und die Pfosten sind grau gefasst. Der Handlauf wurde rot ge-
strichen. 

Im Dachboden ist eine neue Einschubleiter vorhanden, deren Deckenöff-
nung noch aus der Erbauungszeit stammt (siehe Abb. 221). Die heutige 
Einschubtreppe ist für die Öffnung zu groß, so dass bereits Beschädigun-
gen an der Türzarge im darunter liegenden WC entstanden sind.

173 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 27; Malerrechnung vom 31. Dezember 
1866.

219 Krakow am See, ehe-
malige Synagoge, Grundriss 
Erdgeschoss, Ausschnitt Trep-
penläufe (Zeichn.: Maurer-
meister Sommer, 1866) 

220-221 Krakow am 
See, ehemalige Synagoge, 
Treppenlauf 3 und Luke der 
Einschubtreppe zum Dachge-
schoss (2005) 
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Sämtliche Türen in der Synagoge in Krakow wurden vom Schlosser mit 
Bändern, Drückern, Schildern, Riegeln und Schlössern ausgestattet, was 
aus der Schlussrechnung des Schlossers hervorgeht.174

Bei der Haupteingangstür handelt es sich um eine zweiflügelige Holz-
tür ohne seitlichen Rahmen, jedoch mit einem Kämpferholz und einem 
Oberlicht aus zwölf festverglasten Kreissegmenten. Die Tür inkl. Ober-
licht ist 1,445 m breit und 2,80 m hoch. Ihre Türflügel sind braun gefasst 
und werden jeweils mit zwei schlicht gestalteten, flach auf die Türblätter 
aufgeschraubten Metallbändern geöffnet. Die im Randbereich der Bän-
der ausgebildeten Ösen hängen in schlicht geformten, wuchtig wirkenden 
Metallkloben. Die Haken sind seitlich in die Vestibülwände eingemauert.

Die Türblätter aus Kiefernholz werden von drei unterschiedlich großen 
Kassetten strukturiert, welche zusätzlich von aufgeleimten Holzleisten ge-
rahmt werden. Eine auf dem linken Türflügel angebrachte Schlagleiste 
aus Holz bindet beide Türflügel im Stoßbereich vertikal aneinander. Ein 
4,5 cm breiter Mauerwerksanschlag übernimmt die Führung im seitli-
chen Anschlussbereich der beiden Flügel zur Wand. Als Schließmecha-
nismus diente ein schlichtes Kastenschloss mit Bundbartschlüssel und ei-
nem schmuckvoll geformten Schließblech (siehe Abb. 171 und 172 sowie 
Abb. 164). Diese Schließkonstruktion ist heute noch vorhanden. Aller-
dings wurde zwischenzeitlich zusätzlich ein Sicherheitsschloss eingebaut. 

Die Nebeneingangstür, eine einfache Flügeltür, entspricht in ihrer Kon-
struktion der Haupteingangstür. Das Türblatt wird von drei von Holzlei-
sten umrahmten Kassetten geprägt. Die Tür ist 0,84 m breit und 2,50 m 
hoch. Das Oberlicht ist achtteilig und hat einen Rundbogen. Die Tür war 
während der Turnhallennutzung die Haupteingangstür in das Gebäude.

1. Synagogentür, Erdgeschoss; 1,40 x 1,99 m. Ursprünglich führte eine 
Doppeltür gegenüber dem Toraschrein in den Synagogenhauptraum, 
wie aus der Tischlerrechnung hervorgeht.175 Sie war laut Malerrechnung 
dreifach gestrichen und beidseitig mit Aufschriften versehen.176 Mit dem 
Umbau zur Turnhalle wurde die Doppeltür entfernt und erst beim letz-
ten Umbau wieder eine zweiflügelige Tür an der ursprünglichen Stelle 
eingebaut. Beide Türblätter schlagen wieder, wie einst, in den Haupt-

174 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 51; Schlosserrechnung vom 1. Januar 1867.
175 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 23; Tischlerrechnung vom 13. Dezember 

1866.
176 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 27; Malerrechnung vom 31. Dezember 

1866.

Türen
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raum auf.177 Ob die aktuellen Maße auch den ursprünglichen entsprechen, 
ist ungewiss. Die Türflügel sind als Rahmenfüllungstür mit drei unter-
schiedlich großen Füllungen mit umlaufend aufgenagelten, ca. 4 cm vor 
die eigentliche Türblattebene vorspringenden Schmuckleisten und zwei 
eingepassten Brüstungsholmen konstruiert. Umlaufend um jedes Türblatt 
ist ein einfacher Falz eingearbeitet, der in den jeweiligen Zargenfalz ein-
schlägt. Durch eine auf dem linken Türflügel aufgeleimte Einschlagleiste 
wird die Mittelfalzfuge beider Türblätter optisch geschlossen. Die Türblät-
ter haben keinen Kältefeind oder etwaige Dichtungsgummis gegen Schall 
(siehe Abb. 162). In die Außenfalze jedes Türblatts sind zwei Türbänder 
eingearbeitet worden. Als Beschlag dient ein modernes Bundbartschloss 
mit einem einfachen Schließblech. Die Türfassung ist der aktuellen gelben 
Wandfassung der Synagoge angeglichen.

1a. Gegenüber der Synagogendoppeltür ist ein aus dem letzten Umbau 
stammendes Glastürelement mit Holzsprossen angeordnet, Größe gesamt 
1,68 x 1,95 m. Dieses führt in das heutige Hauptbüro im Erdgeschoss.

2. Bürotür in die Küche, Erdgeschoss; 0,65 x 1,83 m, Beschreibung siehe 
Tür 1.

3. Bürotür von Raum 5 in Raum 2, Erdgeschoss; 0,68 x 1,83 m, Beschrei-
bung siehe Tür 1.

4. Tür in den Raum 3, Erdgeschoss; 0,79 x 1,955 m, Beschreibung siehe 
Tür 1.

5. Tür in den Abstellraum, Erdgeschoss; 0,63 x 1,87 m, Beschreibung 
siehe Tür 1.

6. Emporentür, Obergeschoss; 0,96 x 2,02 m. Die heute auf die Empore 
führende Tür aus der Zeit um 1920 ist aus der Raumachse nach Nor-
den verschoben eingebaut. Das Türblatt schlägt in Richtung Empore auf. 
Der Türflügel ist als Rahmenfüllungstür mit drei unterschiedlich großen 
Füllungen, zwei eingepassten Brüstungsholmen und um die einzelnen 
Füllungen aufgenagelten Schmuckleisten konstruiert, die sich aus der ei-
gentlichen Türblattebene um ca. 3 cm heraus heben. Umlaufend um jedes 
Türblatt ist ein einfacher Falz eingearbeitet worden, der in den jeweiligen 
Zargenfalz einschlägt. In die Außenfalze des Türblatts wurden zwei Tür-
bänder eingearbeitet. Als Beschlag dient ein modernes Bundbartschloss 

177 Auf Grundlage der Voruntersuchungen zu den Umbaumaßnahmen steht fest, dass es sich hier 
nicht um die ursprünglichen Türen, sondern um Türblätter aus den 1920er Jahren handelt. 
Schreiben vom 4. März 1995, Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
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mit einem einfachen Schließblech. Die Türfassung ist auch der gelben 
Wandfassung angepasst. 

7. Treppenhaustür zum Waschraum, Obergeschoss; 0,69 x 1,905 m. Stan-
dardtür aus der Zeit des letzten Umbaus.

8. WC Türen, Obergeschoss; 0,56 x 1,905 m. Standardtür aus der Zeit 
des letzten Umbaus.

Im Gebäude gab es zur Bauzeit zwei Kaminzüge. Kaminzug I ist in der 
südlichen Ecke von Vestibül 2 erhalten. Sein Abluftquerschnitt beträgt im 
Dachgeschoss ca. 32 x 26 cm. Gegenwärtig sind an diesem Rauchrohr kei-
ne Öfen mehr angeschlossen. Der Schacht wird derzeit als Versorgungs-
schacht für Elektro- und Wasserleitungen genutzt.

Baumgart stellte 1992 fest, dass einst ein Rauchrohranschlussstutzen in 
den Innenbereich von Vestibül II führte, vermutlich zur Beheizung der 
Lehrerwohnung (siehe Abb. 222, südliche Wandecke). Heute ist der Ka-
minzug im Erd- und Obergeschoss verschlossen, verputzt und farblich ge-
fasst oder überfliest. 

Auch Kaminschacht II ist noch vorhanden. Er befindet sich in der Ecke 
der Außenwand, zwischen dem einstigen Raum 6 und Vestibül II. Die 
Größe seines Abluftquerschnitts beträgt im Dachgeschoss 20 x 14 cm. 
Auch dieser Schacht dient heute nur noch als Versorgungsschacht.

Im Erd- und Obergeschoss sind aktuell (2005) keine Spuren einer Kamin-
nutzung ersichtlich. Im Bereich des Dachgeschosses sind Reinigungsöff-
nungen vorhanden, die oberflächlich mit einer Blechabdeckung verschlos-
sen sind. Beide Kaminzüge waren ursprünglich mit einem „Schieber“178 
ausgestattet. Die Mauer um das Öffnungsloch von Kaminzug I ist stark 
verrußt. Die Innenseite der westlichen Außenwand ist im Bereich beider 
Kaminschächte im Dach sehr stark geschädigt. Hier weisen die Mauerfu-
gen starke Risse auf. Teilweise fehlen sogar einzelne Ziegelsteine. 

Mit der Turnhallennutzung wurde ein weiterer Kaminzug (III) direkt an 
der Innenwand der Turnhalle eingebaut,179 an den ein Kachelofen ange-
schlossen war, der mit Holz und Kohlen befeuert wurde. Der Kachelofen 
wurde 1994 im Rahmen der Umbauarbeiten entfernt.180 Heute erfolgt die 

178 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Rechnung v. Schirrmann vom 30. August 1867.
 179 Siehe Abschnitt „Erschließung“ Nutzung als Turnhalle und Abb. 224.

222-223 Krakow am 
See,  ehemalige Synagoge, 
Ausschnitt aus demUmbau-
plan Erdgeschoss, Kaminzüge 
(Zeichn: Architekturbüro 
Jungjohann, Hoffmann + 
Krug, Güstrow, 1993) 

Beheizung
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Beheizung des Gebäudes durch Fernwärme mittels einer Fußbodenhei-
zung. Die Wärmeeinspeisung erfolgt unter der heutigen Treppe.Ein Ka-
minanschluss ist somit nicht mehr erforderlich.

Ausstattung und Einrichtung

Über die Bestuhlung des Synagogenraums gibt die Rechnung des Tisch-
lermeisters Brinkmann Auskunft, wonach mit dem Bau der zweiten Syn-
agoge Sitze für die „… linke Seite, 16 neue Plätze, mit Pultklappen …“ 
angefertigt wurden.181 Auf der rechten Betraumseite fanden vermutlich 
die alten Stühle aus der Vorgängersynagoge Verwendung, die vom Maler 
ausgebessert wurden: „… die Stühle, Schrein, Chorbrüstung und die Ein-
gangsthür zur Kirche 3.mal gestrichen, verkittet, geebnet und 2.mal mit 
Lack überzogen.“182 Ferner geht aus der Malerrechnung hervor, dass die 
Stühle mit „40 Nummern“ versehen waren. Laut Grundriss wurden die 
Stühle zum Schrein gerichtet aufgestellt.

180 Rechnung vom 19. März 1994 über die Entsorgung eines Kachelofens, Bauakt im Bauamt der 
Stadt Krakow am See.

181 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 23, Rechnung des Tischlermeisters Brink-
mann vom 31. Dezember 1866.

182 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Malerrechnung vom 31. Dezember 1866.

224 Krakow am See, ehemalige Synagoge, Grundriss Oberge-
schoss, Kaminzug III (Zeichn: Architekturbüro Jungjohann, 
Hoffmann + Krug, Güstrow, 1993) 

225 Krakow am See, Synagoge, Grundriss Erdgeschoss, Aus-
schnitt Betsaal (Zeichn.: Maurermeister Sommer, 1866) 

Bestuhlung
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Auf der Frauenempore befanden sich laut Malerrechnung ebenfalls Stühle, 
aber keine Pulte.183 In einem Brief an den Oberrat aus dem Jahr 1936 heißt 
es, „… dass die Bänke sich in einem total wurmstichigen und morschen 
Zustand befinden, sodass sie den Transport nicht aushalten würden.“184 
Ob es sich dabei noch um die ursprüngliche Bestuhlung handelte, ist nicht 
belegbar. Die Güstrower Gemeinde bat schließlich um die Genehmigung 
des Oberrates, die Krakower Bänke als Brennholz verwenden zu dürfen.185

Der Toraschrein der Krakower Synagoge ist in den originalen Bauzeich-
nungen dargestellt und zeigt eine große Ähnlichkeit mit dem noch vorhan-
denen Schrein aus Plau am See (siehe Abb. 227). Beide scheinen demnach 
aus der gleichen Bauzeit oder vielleicht sogar vom gleichen Handwerker 
zu stammen.186 Der Schrein stand in der Mitte der Ostwand unterhalb des 
Misrach-Fensters auf einem Podest, zu dem laut der wieder entdeckten 
Baupläne von 1866187 mindestens zwei Stufen mit drei Steigungen hinauf-
führten. Laut Baumgart gab es links und rechts oberhalb der Toraschrein-
nische Putzergänzungen mit einem Durchmesser von ca. 15 cm. Es ist 
daher zu vermuten, dass in Krakow, ähnlich wie in Plau, einst Haken oder 
Dübel in der Wand montiert waren, welche den Schmuckgiebel an die 
Wand verankerten.

Die Rechnung des Glasers erwähnt ein „geheimes Kabinett“188, das anschei-
nend hinter Vorhängen verborgen wurde. Ob es mit dem Toraschrein in 
Zusammenhang stand, kann nicht geklärt, aber vermutet werden. Laut 
Malerrechnung wurden das „Allerheiligste und die Kanzel“ gestrichen und 
vergoldet.189 Auch in der Schlussrechnung des Schlossers wird der Aron 
Hakodesch erwähnt:

„Die Heilige Lade beschlagen mit 4 Aufgesetzte Bänder, Bisquittriegel, nebst 
Drücker u. 2 Schilder, ein Schloß nebst Schlüssel u. Schilt. 2  Aufsperrfedern 
mit Zubehör, Schrauben und anschlagen. ...8.12. 
2 gekröfte Chaniere mit Schrauben an der Treppentüre  0.24. 
2 Stücken zur Kanzel 0.8… .“190

183 Ebenda.
184 Max-Samuel-Haus, Rostock; Brief der Israelitischen Gemeinde Güstrow an den Oberrat der Israe-

litischen Landesgemeinde vom 31. August 1936; siehe Anhang C 016.
185 LHA Schwerin, Israelitischer Oberrat, 10.72-1, Nr. 63, Brief vom 3. September 1936.
186 Siehe dazu den Schrein der Synagoge von Plau am See.
187 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447); siehe Anhang C 301. 
188 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 54; Glaserrechnung.
189 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 27; Malerrechnung vom 31. Dezember 

1866.
190 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 51; Schlosserrechnung vom 1. Januar 1867.

Aron Hakodesch
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Da der Boden der Synagoge mehrfach ausgetauscht wurde, finden sich 
für den Standort der Bima keine Hinweise mehr. Somit bleibt unklar, ob 
die Auflage des Israelitischen Oberrates von 1853 erfüllt wurde, wonach 
„… die Tribüne des Almemors in die Mitte der Synagoge gestellt wer-
den“ sollte.191 Erwähnt wird die Bima vermutlich in der Malerrechnung 
(„Allerheiligste[s] und die Kanzel“).192

1936 schreibt die jüdische Gemeinde Güstrow an den Israelitischen Ober-
rat: „Auch befinden sich dort [in Krakow] 1 Rednerpult, welches wir für 
unser Sitzungszimmer gebrauchen könnten …“193 Wie dieses Pult aussah, 
darüber kann keine Aussage gemacht werden. Möglicherweise war das 
Vorbeterpult oder eine Predigtkanzel gemeint – vielleicht aber auch ein 
Rednerpult der Gemeinde, das in der Synagoge gar keine Funktion hatte.

Baumgart stellte drei Bohrungen in der Deckenmitte fest, die auf die 
einst montierten Kronleuchter hinweisen. Laut Schreiben der jüdischen 
Gemeinde in Güstrow an den Israelitischen Oberrat wurden 1936 nur 
„zwei Kronleuchter für Kerzenbeleuchtung …“ eingelagert.194 Auch in 
einer Rechnung vom 31. Dezember 1866 wird die Reinigung von nur 

226 Krakow am See, Synagoge, Ausschnitt des Querschnittes, Inneres nach 
Osten mit Toraschrein (Zeichn.: Maurermeister Sommer, 1866) 

227 Plau am See, ehemalige Synagoge, Inneres 
nach Osten mit ehemaligem Toraschrein, 
umgenutzt zum katholischen Altar (2005) 

191 Schreiben des Oberrates vom 27. September 1853 an alle israelitischen Gemeinden des Landes,  
Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 003.

192 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 27; Rechnung vom 31. Dezember 1866.
193 Max-Samuel-Haus, Rostock; Brief der Jüdischen Gemeinde Güstrow an den Israelitischen Ober-

rat vom 31. August 1936; Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See; siehe Anhang C 016.
194 Ebenda.

Bima

„Rednerpult“

Beleuchtung
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zwei Kronleuchtern berechnet.195 Ob ein dritter existierte, wie die beiden 
erwähnten Leuchter aussahen und was mit ihnen geschah, bleibt unklar. 
Heute sind im ehemaligen Synagogenraum zwei elektrische Deckenleuch-
ter montiert (siehe Abb. 206).

In einer Rechnung aus dem Jahr 1866 wird „1 Paar bronz. Wandleuch-
ter“ erwähnt.196 Vermutlich gab es weitere Leuchter, die vielleicht aus der 
Vorgängersynagoge stammen. Eine Rechnung vom 9. November 1867 
erwähnt zwölf Leuchter.197 Deren Verbleib und Aussehen bleibt unklar.

In einer Malerrechnung wird eine „Sparbüchse“ erwähnt,198 über deren 
Aussehen und Standort keine klare Aussage zu treffen ist. 

Baumgart stellte fest, dass es Vorhänge gab: „An mehreren der großen und 
an einem der kleinen Zwillingsfenster wurden unter älteren Eisennägeln 
blaugraue Stoffreste gefunden. Die Reste deuten auf eine vermutlich nur 
im Bereich des Bogens schlichte Ausschmückung mit ‚Vorhängen‘ hin.“199 

Die Torarollen wurden bei Auflösung der Synagoge vom Vorstand in sei-
nem Wohnhaus in Obhut genommen.200 Allerdings ist bislang unklar, was 
mit ihnen nach der Gemeindeauflösung geschah und ob sie, wie von der 
Landesgemeinde angewiesen, nach Güstrow gebracht und dort eventuell 
zusammen mit den Güstrower Kultgegenständen beim Synagogenbrand 
zerstört wurden.

Im Max-Samuel-Haus findet sich in den Unterlagen zur Krakower Ge-
meinde ein handgeschriebener Zettel: „6. Ein Vorhang mit güldenen 
Bluhmen …“ Es ist anzunehmen, dass damit ein Toraschreinvorhang 
gemeint war. Zu seiner Befestigung findet sich in der Schlosserrechnung 
folgender Hinweis: „… das Konsol des Vorhangs angedacht und befestigt 
und mit zwei Stege nebst Schrauben, 1. Stange und zwei Stützen nebst 
Schrauben zur Halterung des Vorhangs 20 gelbe Haken zur Halterung des 
oberen Vorhangs.“201 Ferner schreibt die jüdische Gemeinde Krakow nach 

195 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 56; Rechnung von Schmitt.
196 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 58; Rechnung der Fa. L. Brehm vom 21. 

November 1866.
197 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 12; Rechnung über zwölf Leuchter.
198 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Idenr. Nr. 4447), Bl. 27; Malerrechnung vom 31. Dezember 

1866.
199 Baumgart (1992), S. 7.
200 Max-Samuel-Haus, Rostock; Obering/Basedow (1992); Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am 

See.
201 Max Samuel-Haus Rostock, Loseblattsammlung zu Krakow am See und CJArchiv 1,75 A, Kr 1 

(Ident. Nr. 4447), Bl. 51, Schlosserrechnung vom 1. Januar 1867.

sonstige Einrichtungs-
gegenstände 
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dem Beschluss des Synagogenverkaufs am 20. September 1920 an die 
Stadt Krakow: „… Die rituellen Kultgegenstände als Gesetzesrollen, Vor-
hänge u. s. w. nimmt der Vorstand in seinem Wohnhause in Obhut.“202 
Vermutlich handelte es sich dabei um Toraschreinvorhänge.

Zwei undatierte Listen geben Aufschluss über die Kultgegenstände, die 
sich in der Krakower Synagoge befunden haben:

„Waß die Judengemein Zum Gottesdienst gehört
1. Erstlich unser Zehngeboth, waß die gemein zugehört
2. Ein silbern Hand woran ein silbern Kett ist-
3. Mäßing Kronen
4. Müßen sein 7. Mäßing arm
5. In die Frauen Kirch ein Mäßing Krohn
7. Da müßen sein zwey Bücher wieder den Vorsinger singt
sonsten andere kleine Sachen waß Zu unserer Kich gehört.“203

Die folgenden Gegenstände wurden nach Auflösung der Synagoge 1920 
nach Güstrow gebracht: 

1. „Thora-Decke= Mantel (1,20 m x 0,95 m) 2. Stück-hängend
2. Stoffbeutel klein
3. Tefflin – Kapseln klein
4. jüdischer Kalender – mehrere verschiedene Jahre
5. Fragmente zu einer Thorarolle
6. Hebräische Schriften
7. Gebetbuch
8. Ester Rolle
9. Kippa
10. Hüte
11. Chanukka Leuchter
12. Lulav
13. Schofar
14. Kidduschbecher
15. Gebetsschal
16. Thora Zeiger
17. Mesusa
18. Pergament-Röllchen.“204

Bei der nachfolgenden Aufstellung dürfte es sich um die Inventarliste des 
Lehrers und Vorbeters Gedalia Blumenthal handeln. Sie befindet sich im 

202 Max-Samuel-Haus, Rostock: Schreiben der jüdischen Gemeinde vom 20. September 1920 mit 
der Bitte um Genehmigung des Synagogenerkaufs an die Stadt Krakow am See; Obering/Basedow 
(1992).

203 Aufstellung, Untere Denkmalpflegebehörde, Dr. Bräutigam, vom 25. August 1993, S. 13. Die 
Kopie trägt kein Datum und keine Unterschrift; siehe Anhang C 018.

204 Max-Samuel-Haus Rostock, Loseblattsammlung zur Synagoge Krakow am See; das Schreiben hat 
kein Datum und keine Unterschrift.
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CJArchiv. Mit den dort erwähnten Gegenständen war anscheinend die 
Lehrerwohnung in der Synagoge von Krakow am See ausgestattet: Ober-
bett, 2 Unterbetten, 2 Kopfkissen, Pfühle (gemeint ist vermutlich das 
Steppbett), 2 Bett Unterzüge, 3 Bettlaken, 5 Kopfunterzüge, 5 Handtü-
cher, 2 Tische, 2 Stühle, Kommode, Spiegel, Wasch-Geschirr, Bettstelle, 
Garderobe mit Ständer, und im Jahr 1860/61 außerdem drei Handtücher, 
sechs „Rohe Stühl“ und ein Vorhang.205 Nach einer Aufstellung aus dem 
Jahr 1867 war in der Küche ein Herd nebst einer Stirnplatte für 3 Satz-
ringe (Herdringe) vorhanden.206 Außerdem gab es eine „Ordnungstafel“ 
in schwarz mit weißer Aufschrift – vermutlich eine Schultafel.207 Ferner 
wurden am 25. Januar 1867 „2. neue schwarze Kachelöfen mit sämtli-
chem Zubehör“ und „ein englischer Kochherd von Kachel mit Stein“ ab-
gerechnet.208 Erwähnt wird auch eine Fußmatte,209 die vermutlich für das 
Vestibül des Haupteingangs hergestellt worden war. 

Niederschlagsentwässerung: Früher versickerte das Regenwasser auf dem 
Grundstück, da weder eine Dachrinne, noch Regenrohre oder Grundlei-
tungen vorhanden waren. Heute wird das Regenwasser des Daches durch 
Rinnen, Fall- und Grundleitungsrohre in den öffentlichen Kanal geleitet. 

Trinkwasserversorgung: Über die ursprüngliche Versorgung ist nichts be-
kannt, später war ein Wasseranschluss mit 1½" im Geräteraum /Anbau 
zum westlichen Nachbarn vorhanden. Heute ist das Gebäude an das öf-
fentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Der Übergabepunkt ist 
der Abstellraum unter der Treppe, neben dem ehemaligen Raum 6.

Grundstücksentwässerung/Schmutzwasser: Zur Bauzeit war lediglich eine 
Senkgrube vorhanden (die Senkgrube lag unweit der östlichen Grund-
stücksgrenze; Unterlagen Bauarchiv Krakow am See), in die das Abwasser 
geleitet wurde. Heute ist das Gebäude an das öffentliche Kanalnetz ange-
schlossen.

Elektroversorgung: Über die frühere elektrische Versorgung ist nur be-
kannt, dass das Gebäude über eine 380 V-Freileitung vom Schulplatz aus  

205 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 10 (Idenr. Nr. 4444), Bl. 13.
206 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 17; Rechnung der Firma Ernst Brockelmann 

vom 5. Januar 1867.
207 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 27; Malerrechnung vom 31. Dezember 

1866. 
208 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 43; Rechnung vom 25. Januar 1867.
209 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 65, Rechnung von Herrn Tengler vom 

7. Dezember 1866. 

Haustechnik
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versorgt wurde. Die dazu notwendigen Schellen, um den Mast im Dach 
zu befestigen, lagern heute noch im Bodenraum. Wann ein Elektroan-
schluss im Gebäude verlegt wurde, ist nicht nachvollziehbar. Heute erfolgt 
die Elektroversorgung über das Elektronetz der Stadtwerke, ein Erdkabel 
unterhalb der Treppe führt in den Anschlussraum im Erdgeschoss.

Gasversorgung: Bei den Umbaumaßnahmen war zunächst eine Gashei-
zung für das Gebäude vorgesehen. Da kein Erdgas in Krakow vorhanden 
war, sollte ein Gastank an der westlichen Grundstücksgrenze aufgestellt 
werden.210 Dieses Vorhaben gab man schließlich zu Gunsten eines Fern-
wärmeanschlusses auf.

Fernwärmeanschluss: Das Gebäude wurde bei der letzten Umbaumaßnah-
me an das Fernwärmenetz angeschlossen.211 Der Anschluss befindet sich 
im Abstellraum unterhalb der Treppe.

Telefonanschluss: Seit wann sich ein Telefonanschluss im Haus befindet, 
ist nicht bekannt. Eine Übergabedose und ein ISDN-Anschluss befinden 
sich an der Außenwandecke der Trennwand zum Windfang im Raum 5.

In Baukonstruktion und Material passte sich die Synagoge nicht der 
Nachbarschaftsbebauung an, sondern brach mit den schlichten und un-
auffälligen Fassaden der angrenzenden Ziegelbauten. Die Baugestaltung 
der Synagoge entsprach eher der repräsentativer Bauwerke der Stadt, wie 
beispielsweise der Kirche, der Schule oder des Rathauses. Durch ihr wohl-
proportioniertes Erscheinungsbild vermittelt die Synagoge einen ruhigen, 
eleganten und in sich geschlossenen Charakter. Auf die Detailausbildun-
gen an den Bauteilübergängen des hellgelben Klinkerbauwerks wurde 
besondere Sorgfalt verwendet, was der „Leichtigkeit“ des Bauwerks und 
seiner Außenwirkung zugute kommt.

Ferner setzte sich das Synagogengebäude durch seine exponierte Lage 
deutlich von den übrigen gereihten Häusern in seinem direkten Umfeld 
ab, was seine Individualität unterstrich.

Die Lage im Ort ist als typisch für zeitgenössische Synagogenbauten zu 
bezeichnen. In der Mitte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren 
die jüdisch-gläubigen Mitbürger immer mehr in die Gesellschaft integriert 

210 Schreiben vom 17. September 1993 des Architekturbüros Jungjohann, Hoffmann + Krug, Gü-
strow, an die Stadt Krakow, Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.

211 Vgl. Schreiben vom 25. Mai 1994, Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.

Versuch einer 
Einordnung
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und wurden auch rechtlich der christlichen Bevölkerung gleichgestellt. In 
Krakow stellten die Juden zum Zeitpunkt der Synagogengrundsteinlegung 
zahlenmäßig eine beachtliche Gesellschaftsgruppe von 110 Personen, wel-
che aus der ehemals vorherrschenden jüdischen Isolation heraustraten. 
Die Synagoge kann somit durchaus als Symbol für das neu gewonnene 
Selbstbewusstsein der Juden im Land angesehen werden. 

Als Besonderheit der Krakower Synagoge muss die große Ähnlichkeit zur 
Synagoge in Crivitz genannt werden. Sowohl in ihrem allgemeinen Er-
scheinungsbild, als auch in einzelnen Bauelementen weisen beide Synago-
gengebäude starke Analogien auf. Um einen direkten Vergleich durch-
führen zu können, müsste auch die Crivitzer Synagoge bauforscherisch 
untersucht werden. Dieses ist aber aus den bereits genannten Gründen 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.
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Die Mikwe

Adresse:  Schulplatz 1; ursprünglich Plauer Chaussee oder auch  
  Plauer Straße 752, vor dem Plauer Tor.
Bauzeit:  um 1866 errichtet

Entstehung und Geschichte

Wie bereits aus der Baubeschreibung zur ersten Synagoge bekannt, war 
die Einrichtung und Nutzung einer Mikwe Bestandteil des 1820 zwischen 
der jüdischen Gemeinde von Krakow und dem Maurermeister Beehl ge-
schlossenen Vertrags:

„§ I, 2g.) unter des Schulmeisters Stube, wird ein Bad für die Israelitischen 
Frauen von gehöriger Tiefe, Länge, und Breite, eingerichtet, daß mit einer ge-
hörigen … Fallluke versehen sein muß. …
§ IV. … Einem jeden Israeliten, auch den Israelitischen Frauen, und Kindern, 
bleibt der Durchgang durch des Verpächters Haus … nach dem Bade hin, 
jederzeit frei und offen. …
§ VIII. Verpächter reinigt indes wohl das Bad, wen[n?] die Israelitischen Frau-
en sich desselben zum Bade bedienen wollen, und macht auch warmes Wasser 
dazu, wenn solches verlangt wird; wobey jedoch es der Badende überlassen 
bleibt für letzteres, eine Kleinigkeit, baar jedes mahl zu geben…“212

Da der Vertrag mit Maurermeister Beehl 1852 auf weitere zehn Jahre ver-
längert wurde, ist anzunehmen, dass auch die Mikwe weiterhin genutzt 
wurde oder zumindest weiter hätte genutzt werden können. Einige Schrei-
ben zwischen dem Großherzoglich-Mecklenburgischen Ministerium und 
der jüdischen Gemeinde von Krakow lassen jedoch vermuten, dass das 
Badehaus zwischen 1854 und 1857 nicht mehr in Gebrauch war. Am 
10. Oktober 1853 wies der Israelitische Oberrat alle jüdischen Gemein-
den des Landes zur Einrichtung einer Mikwe an, sofern nicht schon eine 
vorhanden war.213

Die Krakower Gemeinde wurde am 28. April 1854 vom o. g. Ministeri-
um angemahnt, die „Wiederherstellung eines Reinigungsbades … binnen 
sechs Wochen zur Ausführung zu bringen … falls [es an] einem solchen 
Bade … mangeln oder dasselbe verfallen sein sollte, auch ein dies geschaf-
fen binnen gleicher Frist berichtlich an zu bringen.“214

212 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 12 (Ident. Nr. 4446), Bl. 1-4; siehe Anhang C 001.
213 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 5 (Ident Nr. 4439), Bl. 16; siehe Anhang A 201.
214 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 3 (Ident. Nr. 4437), Bl. 24.
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Dass die Nutzung des Ritualbades nicht nur in Krakow offenbar nicht 
mehr regelmäßig stattfand, lässt ein am 9. Oktober 1854 verfasstes Schrei-
ben des Ministeriums vermuten, dass an die Krakower und andere jüdi-
sche Gemeinden adressiert war:

„Das unterzeichnete Ministerium ist auf zwei Übelstände aufmerksam gemacht 
worden, welche dringender Abhilfe bedürftig sind: I. Der Vorschrift des israeli-
tischen Gesetzes, daß eine israelitische Braut vor ihrer Trauung ein Reinigungs-
bad zu nehmen hat, wird mehr oder weniger vernachlässiget. Die Vorstände der 
israelitischen Gemeinden werden daher aufgefordert, ihre Gemeinde davon in 
Kenntnis zu setzen: daß fortan eine israelitische Braut von dem Landesrabbi-
ner oder, dessen Substituten nur dann getraut werden darf, wenn sie demsel-
ben eine schriftliche Bescheinigung einer glaubhaften und durch ihr Leben als 
religiös bewährten Israelitin zustellt, daß sie in Gegenwart dieser Israelitin in 
den letzten Tagen vor ihrer Trauung ein von gesetzlichen Vorschriften nach 
zwingendes Reinigungsbad genommen hat. Der Landesrabbiner oder dessen 
Substitut sind nicht berechtigt, von diesen Erfordernissen zu dispensieren.“215

Die jüdische Gemeinde von Krakow am See reagierte auf keines der bei-
den Schreiben. Zu dieser Zeit bestand noch der Mietvertrag mit Maurer-
meister Beehl, in welchem auch die Badbenutzung mit vereinbart war. 
Vermutlich wurde aber auch in Krakow auf Einhaltung der Vorschrift 
zur rituellen Reinigung nicht mehr geachtet. Das Großherzoglich Meck-
lenburgische Ministerium schrieb am 15. September 1856 erneut an die 
Krakower Gemeinde: 

„Dem Vorstand der israelitischen Gemeinde zu Krakow wird hierdurch be-
fehligt, sofort zu berichten, wie er dem Mandat vom 28. April 1854 durch 
Herrichtung eines durch das Ritualgesetz vorgeschriebenen Reinigungsbades 
nachgekommen ist, eventualiter, falls wider erwarten dem genannten Mandate 
die schuldigen Folge bisher nicht geleistet sein sollte, die nun mehr beschaffte 
Bau- und Errichtung eines den rituellen Anforderungen genügenden Reini-
gungsbades binnen 6. Wochen bei einer Strafe von 50 Thl. Court. berichtlich 
anzuzeigen.“216

Die angedrohte Strafe verhängte das Ministerium am 14. Novem-
ber 1856,217 und am 8. Dezember 1856 wurde sie sogar verdoppelt,218 ob-
wohl die Krakower Gemeinde am 23. November 1856 und am 15. De-
zember 1856 Berichte erstattete, in welchen sie erklärte, dass es in Krakow 
ein Ritualbad gebe. Daraufhin erließ das Ministerium am 13. Januar 1857 
die Geldstrafe unter der Voraussetzung, „… daß der Vorstand das Reini-

215 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 3 (Ident. Nr. 4437), Bl. 21f.
216 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 3 (Ident. Nr. 4437), Bl. 19.
217 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 3 (Ident. Nr. 4437), Bl. 18.
218 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 3 (Ident. Nr. 4437), Bl. 17.
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gungsbad auch ferner in ordentlichen und sauberen Zustand erhalten und 
den von dem Landes-Rabbiner Dr. Lübschütz in Betreff desselben etwa 
noch zu manchenden Monituren die schleunigste Ausführung schaffen 
werde.“219

Man kann annehmen, dass diese Mikwe bis zum Bau der neuen Synagoge 
bestand. Ob sie bis zum Neubau in Gebrauch war, bleibt fraglich, ebenso 
wo sich nach dem Neubau bzw. während der Zeit der erwähnten angemie-
teten Synagoge das Reinigungsbad befand.

Die Untersuchungen von Baumgart haben ergeben, dass sich im Neu-
bau der zweiten Synagoge keine Mikwe befand. Die bei den Grabungen 
gefundene Rinne und ein Eisenrohr (Ø ca. 4 cm) hatten zunächst die 
Existenz eines Ritualbades im Gebäude vermuten lassen. Ein Tauchbek-
ken konnte aber nicht gefunden werden.220 Als Schlussfolgerung schrieb 
Baumgart: „Ein in die Erde eingelassenes Mikwe-Bad existiert in dieser 
Synagoge nicht. An einem anderen Ort in diesem Gebäude kann es auch 
nicht existiert haben.“221

Es bleibt daher unklar, ob die jüdische Gemeinde das bestehende Ritual-
bad auf dem Grundstück des Herrn Beehl weiter nutzen durfte, ein wei-
teres Ritualbad angemietet, gebaut oder das von einer anderen Gemeinde 
mitbenutzt hat. Es ist ebenso denkbar, dass auch in Krakow immer we-
niger Juden nach den jüdischen Gebräuchen und Riten lebten und damit 
ein Bad nicht mehr in Gebrauch war.

219 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 3 (Ident. Nr. 4437), Bl. 16; siehe Anhang C 101.
220 Baumgart (1993), S. 1-2:
 „Zunächst wurde angenommen, dass sich im Inneren der heute existierenden Krakower Synagoge 

eine Mikwe befand. Genährt wurde diese Annahme zunächst durch die Grabungsfunde in den 
Räumen drei und vier. Im Raum drei befand sich unter einer flachen roten Ziegelschicht, vermut-
lich aus den 1950er Jahren, Reste einer weiteren Ziegelschicht. Diese waren in einer Sandschicht 
eingebettet. Was bei den Untersuchungen auffiel, war eine Art Rinne, die etwas tiefer als die 
zweite Ziegelschicht entlang der südlichen Außenwand eingearbeitet war. Die einzelnen Rinnen-
steine waren mit einem Kalkmörtel aneinander gereiht verlegt worden. Ein Eisenrohr mit einem 
Durchmesser von ca. 4 cm ragte unter der Schwelle der Trennwand zwischen den Räumen drei 
und vier hervor und lag mit seiner Unterkante direkt auf der Oberkante der Rinne. Bemerkens-
wert war, dass sich das Eisenrohr anscheinend auch in der gegenüberliegenden Wand/Außenwand 
fortsetzte. Das heißt, auch in der westlichen Außenwand wurde ein Rohr gefunden. Diese Funde 
gaben zunächst der Vermutung Raum, hierbei handelt es sich um das Abwassersystem für das 
Becken einer  Mikwe. Man entschloss sich weiter zu graben, fand aber bis auf weitere Bau- und 
Gründungsschichten kein Mikwe-Becken oder etwaige Abgangsstufen, die auf ein Tauchbecken 
hindeuten könnten.“

221 Ebenda.
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Der jüdische Friedhof

Entstehung und Geschichte

1821 erwarben die Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Krakow 
am See ein ca. 400 m² großes Grundstück an der Plauer Chaussee und 
legten dort ihren Friedhof an.222 Die heutige Grundstücksgröße beträgt 
ca.  20 x  17 m (340 m²). Grundstücksdaten: Gemarkung Krakow am See, 
Kreis Güstrow, Flur 10, Flurstück 167.

Um 1821 lag das Grundstück inmitten von Äckern und Wiesen am süd-
lichen Stadtrand von Krakow. Direkt daneben, in nur drei Metern Ab-
stand, befand sich der Friedhof der evangelischen Gemeinde. 

Die erste Bestattung soll um 1828 stattgefunden haben;223 die älteste In-
schrift eines heute noch vorhandenen Grabsteins stammt aus dem Jahr 
1829.224 Weitere Steine aus dieser Zeit lassen sich nicht finden, könnten 
aber zerstört oder entfernt worden sein. 1857 erhielt die jüdische Gemein-
de vom Magistrat der Stadt die Erlaubnis, ihren Friedhof zu erweitern.225  
1883 erhielt die jüdische Gemeinde ein Schreiben vom Magistrat der 
Stadt, dass ihr der Platz für ihren Leichenwagen unentgeltlich überlassen 
wurde.226

228-229 Krakow am See, 
jüdischer Friehof (2005) 

222 Diekmann (1998), S. 143.
223 Ebenda.
224 Beobachtung der Verfasserin im Jahr 2005.
225 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 4 (Ident. Nr. 4438), Bl. 9; siehe Anhang C 201.
226 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 4 (Ident. Nr. 4438), Bl. 1.



Krakwo am See250

Am 8. Juli 1898 versicherte die jüdische Gemeinde bei der Magdeburger 
Feuerversicherungs-Gesellschaft ihr neu errichtetes Leichenwagenhaus: 
„… das von Steinfachwerk unter Pappdach errichtete zu Krakow im Groß-
herzogtum Schwerin; und ohne Nummer belegene Leichenwagenhaus …“ 
Ferner wurden der Leichenwagen und zwei Tuchdecken mitversichert.227

Als 1919 die Eigentumsverhältnisse der jüdischen Friedhöfe geklärt wer-
den sollten, berichtete Krakow an das Mecklenburgische Ministerium: 
„Gehorsamst berichten wir: 1) der jüdische Friedhof steht im Eigenthum 
der Stadt 2) derselbe ist nicht zu Grundbuch eingetragen 3) dingliche La-
sten ruhen zu Grundbuch demselben.“228

1920 war der Friedhof von einem Staketenzaun umgeben. Am 28. Februar 
1933 erbat der Oberrat Auskunft vom Grundbuchamt Krakow, auf wel-
chen Namen das Grundstück des Friedhofs eingetragen sei. Laut Antwort 
vom 22. März 1933 war die jüdische Gemeinde Krakow als Eigentümerin 
eingetragen, Fl. Nr. 45, Kartennummer 209.229 Angeblich soll die letzte 
Beerdigung 1937 stattgefunden haben.230 Dies steht im Widerspruch zu 
den Erinnerungen von Judith Maschieff, die sich sicher ist, dass die letzte 
Bestattung die ihrer Großtante Rosa Feldmann im Mai 1936 war.231 An-
hand von Grabsteininschriften sind Bestattungen bis 1936 nachweisbar.232

230-231 Krakow am See, 
jüdischer Friehof (2005) 

227 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 15 (Ident. Nr. 4449).
228 Obering/Basedow (1992); Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
226 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 4 (Ident. Nr. 4438), Bl. 1.
227 CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 15 (Ident. Nr. 4449).
228 Obering/Basedow (1992); Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
229 LHA Schwerin, Israelitischer Oberrat, 10.72-1, Nr. 150.
230 Obering/Basedow (1992); Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
231 Schriftwechsel zwischen dem Max Samuel-Haus in Rostock und Frau Maschieff, Schreiben vom 

3. November 1992. Max-Samuel-Haus, Rostock.
232 Zeugnisse jüdischer Kultur (1992), S. 35.
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Im September 1936 ließ die jüdische Gemeinde die Umzäunung des 
Friedhofs reparieren, wie eine Rechnung der Firma Extz zeigt.233 Anschei-
nend wurde gleichzeitig eine Sockelmauer errichtet, die Baumeister Murr 
aus Krakow abrechnet.234 Ferner erhielt der Friedhof eine neue Zugangs-
pforte. Auf Grund des Schreibens der jüdischen Gemeinde Güstrow an 
den Israelitischen Oberrat weiß man, dass sich in Krakow, in der Kammer 
von Frau Rosa Feldmann, „1-2 Leichendecken“235 befunden haben. Die 
jüdische Gemeinde Güstrows wollte diese in ihren Besitz übernehmen. 
Am 1. September 1936 antwortete der Oberrat. Mit diesem Schreiben 
erhielt die Güstrower Gemeinde die Zusage die Leichendecken nutzen zu 
dürfen.236

In der Reichspogromnacht wurde der Friedhof nicht zerstört, aber es 
wurden einige Steine umgeworfen. Nach dem Krieg fanden 1947 und 
1950 Reinigungsaktionen am Friedhof statt.237 Ab 1963 war die jüdische 
Landesgemeinde wieder Eigentümerin des Geländes.238 Ab 1984 kümmer-
ten sich die sechsten Klassen der „Max-Zimmering-Oberschule“ um die 
Friedhofspflege und seinen Erhalt.239

Insgesamt waren im Jahr 2005 noch 61 Grabstellen nachweisbar, davon 
waren 45 Steine noch erhalten. Die meisten Grabsteine sind zweisprachig 
in Hebräisch und Deutsch beschriftet. Alle Gräber sind nach Osten orien-
tiert. Als Steinmaterialien wurden Sandstein und Granit verwendet. Am 
Eingang weist eine Holztafel das Gelände als „Jüdischer Friedhof“ aus. 
Der jüdische Friedhof, der unter Denkmalschutz steht, ist heute Teil des 
kommunalen Friedhofs und befindet sich in keinem guten Zustand. 1992 
führte das „aring Planungsbüro GmbH“, Niederlassung Krakow am See, 
eine Studie über den Friedhof durch.240 Eine damals angedachte Sanie-
rungsmaßnahme wurde aber nur zum Teil ausgeführt. Baumwurzeln und 
fehlende Pflege setzen heute (2005) den Grabstellen stark zu.

233 LHA Schwerin, Israelitischer Oberrat, 10.72-1, Nr. 150.
234 LHA Schwerin, Israelitischer Oberrat, 10.72-1, Nr. 150; Rechnung von Fa. Walter Murr vom 

26. Mai 1936.
235 Brief der Israelitischen Gemeinde Güstrow an den Israelitischen Oberrat vom 31. August 1936; 

siehe Anhang C 016.
236 LHA Schwerin, Israelitischer Oberrat, 10.72-1, Nr. 63.
237 Zeugnisse jüdischer Kultur (1992), S. 35.
238 Ebenda.
239 Persönliche Mitteilung von Frau Wendt, Kulturvereinsvorsitzende von Krakow am See, und 

Schreiben des Rates der Stadt Krakow am See an Jürgen Borchert vom 5. Februar 1986, S. 3. 
Bauamt der Stadt Krakow am See.

240 Obering/Basedow (1992); Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See.
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Pl A u A m sE E

Das nachfolgende Kapitel befasst sich mit dem 
Ensemble der ehemaligen Synagoge von Plau am 
See. Kern der bauforscherischen Untersuchung 
bildet das Hauptgebäude, in welchem sich die 
Synagoge befand. Nördlich davon ist das ehe-
malige jüdische Gemeindehaus erhalten, in dem 
sich die Gemeinderäume und die Lehrerwohnung 
befanden. Daneben gehörten zum einstigen jü-
dischen Gemeindebesitz mindestens zwei Ställe, 
welche im Hof zwischen dem Gemeindehaus und 
der Synagoge errichtet waren, sowie eine Laube, 
die im Garten südlich der Synagoge stand.

Entlang der Südansicht wurde an das Hauptgebäude im Jahr 1961/62 ein 
eingeschossiges Nebengebäude angebaut, welches seit seiner Fertigstellung 
als Sakristei genutzt wurde. Bei den nachfolgenden Untersuchungen wird 
ein besonderes Augenmerk auf die Frage nach der möglichen Existenz ei-
ner Mikwe gelegt, da diese in Plau bislang nicht lokalisiert werden konnte. 

Da derzeit (2005) über die Zukunft des Gebäudes entschieden wird, durf-
ten keine Vermessungsarbeiten im Außenraum durchgeführt werden, we-
der auf dem Synaogengrundstück noch am ehemaligen Gemeindehaus. 

Zur Vervollständigung der jüdischen Einrichtungen von Plau am See wird 
abschließend der jüdische Friedhof beschrieben.

232 Plau am See, ehemalige 
Synagoge, Ansicht von Süd-
westen (2005) 
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diE gEschichtE dEr judEn von PlAu Am sEE

Im Februar 1753 kann als erster Jude Samuel Wulff in Plau nachgewiesen 
werden. Vermutlich im Zusammenhang mit dem Stadtbrand vom 6. Mai 
1756 zog er im selben Jahr nach Waren,1 hier war er als Salomon Wolf be-
kannt. Seit 1761 hatten die Schutzjuden David Salomon und Heinemann 
Salomon aus Plau eigenen Grundbesitz.2

1769 waren nachweislich fünf jüdische Familien in Plau ansässig.3 1781 
ließ sich der Jude Lappel Jacob aus Strelitz in Plau auf den Namen Chri-
stian Friedrich Georg Ernst taufen. Für 1832 kann nachgewiesen werden, 
dass jüdische Mädchen eine Privatschule besuchten.4 Zwischen 1810 und 
1855 wohnten bereits 53-63 Juden im Ort.5 Am 3. und 14. Januar 1839 
wurden sie vom Magistrat der Stadt aufgefordert, innerhalb von vier Wo-
chen ihre Schutzbriefe und Privilegien amtlich bestätigen zu lassen.6

Im Jahr 1840 wurde die „neue“ Synagoge von Plau eingeweiht und am 
19. August 1840 eine Gemeindeordnung erlassen,7 die am 4. Januar 1841 
offiziell bestätigt wurde. Am 28. Dezember 1840 wurden durch Stadt-
richter Ehlers zwei Schuldverschreibungen der jüdischen Gemeinde über 
1.500 und 500 Taler in das Schuldnerverzeichnis des Stadtbuches einge-
tragen.8 Am 29. April 1843 bestimmte der Herzog, dass jüdische Kinder 
im Alter von 6-14 Jahren neben Schulwissen auch ausreichend Religions-
unterricht erhalten und die dazu nötigen Schulen errichtet oder erhalten 
werden müssen. Knaben, die das Gymnasium besuchten, dürften maximal 
vier Wochenstunden Religionsunterricht erhalten. Die Lehrer sollten vom 
Landesrabbiner zugelassen werden.9

In den folgenden Jahren traten immer mehr Juden aus den Gemeinden 
aus und zahlten so keinen Beitrag mehr an die Gemeindekassen. Der Is-

1  Ruchhöft (2009), S. 21 und 39.
2  LHA Schwerin, Judenangelegenheiten, 2.12-4/5, Nr. 56; Ruchhöft (2009), S. 21.
3   Ruchhöft (2009), S. 39.
4  Ruchhöft (2009), S. 22 und vgl. Tabelle.
5  Ruchhöft (2009), S. 41; Zahlenangaben laut Mecklenburg-Schwerinscher Staatskalender 1810-

1855.
6  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 114ff.
7  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 210, Bl. 26-51; vgl. auch Gemeindeordnung vom 4. Januar 1841. 

Am 8. und am 26. Mai 1879 erfolgte eine Erweiterung der Gemeindeordnung um zwei Zusätze. 
Vgl. LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 210, Bl. 2-25.

8  Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 73f.
9  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 65-68.
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raelitische Oberrat mahnte daraufhin 1849, dies sei eine illegale Tat ge-
genüber der Gemeinschaft.10 Er regte am 3. März  1849 die jüdischen Ge-
meinden Mecklenburgs zur Bildung von Verbundgemeinden an,11 um die 
finanziellen Aufwendungen für die einzelnen Gemeinden zu verringern.

Am 8. Oktober 1853 wurde die Gemeinde in Plau durch die Landesherr-
liche Commission aus Schwerin aufgefordert, sich an den Kosten für die 
Besoldung des Oberrabbiners zu beteiligen.12 1854 beklagte das Großher-
zogliche Ministerium, Abteilung für Geistliche Angelegenheiten, dass die 
Vorschrift, dass eine Braut vor ihrer Trauung ein Ritualbad zu besuchen 
hat, immer mehr vernachlässigt werde.13 Hier sollte sofort Abhilfe geschaf-
fen werden. Ferner sollten in Zukunft Lehreratteste erstellt werden, damit 
jeweils der fähigste Lehrer bestimmt und eingestellt werde.

1855 legte das Ministerium fest, dass Trauungen im Ausland, um die 
Trauungsgebühren zu sparen, künftig verboten seien und die Trauung am 
Wohnort stattfinden müsse.14

Im Jahr 1859 wurde dem Kaufmann Simon Lazarus aus Plau das Privileg 
erteilt, einen Handel mit Manufakturen betreiben zu dürfen.15 Zu Pessach 
1859 wurde der bisherige Landesrabbiner Dr. Lübschütz durch den neu 
bestellten Landesrabbiner Dr. Cohn aus Maastricht abgelöst.16

1860 befand sich die jüdische Gemeinde in Plau am See mit 65 Mitglie-
dern auf ihrem Höhepunkt.17 Die Stadt profitierte von der Wohltätigkeit 
der Juden. So stiftete 1863 Edward Samuel Lassen aus Bradford, dessen El-
tern auf dem jüdischen Friedhof in Plau bestattet wurden, die Einrichtung 
einiger Zimmer im Plauer Krankenhaus.18 Am 12. Mai 1864 stiftete der 
Jude Adolph Alexander der Stadt Gaskandelaber als Straßenbeleuchtung 
und spendete einen Beitrag für die Hafenanlage.19 Ihm zum Gedenken 
wurde später der Hafenplatz in Alexanderplatz umbenannt. 1869 starb 

10  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212, Bl. 8.
11 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 69f.
12  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 64.
13  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 274ff, Schriftstück vom 9. Oktober 1854.
14  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 257, Schriftstück vom 12. Mai 1855.
15  LHA Schwerin, Judenangelegenheiten, 2.12-4/5, Nr. 167.
16  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 256, Schriftstück vom 4. April 1859.
17 Ruchhöft (2009), S. 24 und 41.
18  Ruchhöft (2009), S. 25.
19  Alte Plauer Zeitung vom 13. Mai 1864; Ruchhöft (2002).
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Herr Alexander. In seinem Testament vom 14. Oktober 1869 vermachte 
er der jüdischen Gemeinde ein Vermögen von 500 Mark.20

Wie die meisten jüdischen Gemeinden im Land bemühte sich auch die 
jüdische Gemeinde von Plau um Gleichstellung und richtete 1869 eine 
Petition an den Reichstag des Norddeutschen Bundes.21 Im Jahr 1871 
sank die Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinde auf 60 Personen.22 1872 
übergab der Gold- und Silberschmied Nathan Steinmann sein Geschäft in 
der Steinstraße 10 an seinen Gehilfen Friedrich Düwahl.23 Dies zeigt, dass 
es bereits um 1870 jüdische Handwerker unter den Plauer Bürgern gab.

Zwischen 1872 und 1873 ließ die jüdische Gemeinde von Plau zum Ge-
denken an Herrn E. S. Lassen aus Bradford eine Gedenktafel aus weißem 
Marmor mit eingravierten vergoldeten Buchstaben von der Firma R. Bar-
heine aus Berlin anfertigen.24 Wie aus den Lieferunterlagen hervorgeht, 
wurde die Tafel nach Ludwigslust geliefert und aufgestellt.25 Eigentlich 
sollte die Tafel in der Plauer Synagoge aufgestellt werden. Dies geht aus 
einem Brief des Vorstandes hervor. Herr Lassen26 hatte zuvor durch seine 
großzügige Spende von über 1.400 Taler die Schulden der Plauer Ge-
meinde für ihren Synagogenbau zum großen Teil abgetragen.27

Am 7. Februar 1875 wurden vom Israelitischen Oberrat aus Schwerin eine 
Anfrage28 und ein Entwurfsschreiben zur geplanten Statutsergänzung29 an 
alle jüdischen Gemeinden versandt. Darin wurde erneut die Zusammenle-
gung kleinerer Gemeinden angeregt. Die Plauer Juden lehnten einen Zu-
sammenschluss mit der Krakower Gemeinde jedoch vehement ab.30

1878 wurde die jüdische Gemeinde in Plau aufgefordert, sich für die Ein-
führung eines Handwerkervereins einzusetzen.31 Um 1880 wurden nur 

20  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 40f. Der Erbbescheid wurde der jüdischen Gemeinde von 
Plau am 22. Oktober 1869 zugestellt. Vgl. ebenda, Bl. 43.

21  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 51, 60-63.
22  Ruchhöft (2002).
23  Plauer Zeitungsbericht vom 9. September 1872. Ruchhöft (2002).
24  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 67-77.
25  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 70.
26  Aus Archivunterlagen von Bernd Ruchhöft ist bekannt, dass die Eltern von Lassen am Plauer Fried-

hof begraben liegen.
27  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 69.
28  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 70f.
29  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 71ff.
30  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 69-71. Die Antwort der Jüdischen Gemeinde Plau erfolgte 

am 14. Februar 1875.
31  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212, Bl. 53-55. Schreiben vom 22. April 1878. 
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noch 47 Juden in Plau gezählt.32 In diesem Jahr stellte die jüdische Ge-
meinde zunächst Michel Josef Metzel als Religionslehrer und Schächter 
ein,33 der aus unbekannten Gründen schon am 16. November 1880 durch 
A. Kanopki abgelöst wurde.34 1881 sollte die jüdische Gemeinde laut Auf-
forderung durch Landesrabbiner Dr. Feilchenfeld eine Spende anlässlich 
des 25-jährigen Jubiläums von Herrn Blumenthal aus Krakow leisten.35

Für 1882 kann belegt werden, dass die jüdische Gemeinde von Plau wie 
viele andere Gemeinden die Juden in Russland finanziell unterstützte.36

Im Jahr 1885 findet man im Statistischen Jahrbuch des Deutsch-Israeliti-
schen Gemeindebundes unter Provinz Pommern, Regierungsbezirk Stettin 
folgenden Eintrag: „Plau (B) Rosenberg-Kanopli, U. (L). Dabei stehen die 
Bezeichnungen L für Lehrer und B für Vorstand.37 Im März 1887 forderte 
Israel Hildesheimer, Rabbiner der orthodoxen Berliner Gemeinde Adass 
Jisroel, den Vorstand der jüdischen Gemeinde von Plau auf, gegen die 
eingereichte Petition des Dachverbands der Deutschen Tierschutzvereine 
zum Verbot des rituellen Schächtens zu protestieren.38 Am 18. Mai 1887 
wollte der Reichstag dazu eine Entscheidung treffen.39 

Am 8. November 1889 wurden Isaak Hirsch (Kultusvorsteher), Hermann 
Elkan (Kassierer) und Gustav Meyer (Beisitzer) als Vertreter der jüdischen 
Gemeinde von Plau benannt.40

Laut dem Mecklenburgisch-Schwerinschen Staatskalender waren im 
Jahr 1890 noch 36 jüdisch gläubige Personen in Plau ansässig. Am 
13. Mai 1891 wurde der Lehrer Marcus Slodki als Kantor in der jüdischen 
Gemeinde eingestellt.41 In diesem Jahr musste die jüdische Gemeinde von 
Plau Kredite aufnehmen, wofür sie als Sicherheit ihr Gemeindehaus ein-
setzte.42 

32  Ruchhöft (2009), S. 41.
33  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 207, Bl. 18f; Vertragsbeginn war der 1. März 1880.
34  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 207, Bl. 20; Vertragsbeginn war der 16. November 1880.
35  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 207, Bl. 40f.
36  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 207, Bl. 23-30. Das „Schweriner Comiteé“ rief am 9. Mai 1882 

alle jüdischen Gemeinden in Mecklenburg zu Spenden auf, da die Juden in Russland dringend 
Unterstützung benötigten.

37  LAG, Rep. 65 c, 3095, Bl. 30; Deutsch-Israelitisches Gemeindebuch von 1885. 
38  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 208, Bl. 3-20.
39  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212, Bl. 12.
40  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 105.
41  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 217, Bl. 1.
42  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 295f.
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1902 sank die Anzahl der Juden auf etwa 30 Personen.43 In diesem Jahr 
heiratete Kaufmann Dretzke aus Plau eine Jüdin und wurde daraufhin 
vorübergehend von der Kirche suspendiert.44

Am 30. Oktober 1915 erließ Herzog Friedrich Franz IV. eine Verordnung, 
die wenig später auch die jüdische Gemeinde in Plau betreffen sollte.45 
Hiernach sollte die Gemeindeordnung vom 19. August 1840 um einen 
Paragraphen erweitert werden, welcher festschrieb, dass, wenn die Zahl 
der stimmberechtigten Gemeindemitglieder unter 3 Personen gesunken 
war, die Geschäfte des Vorstandes mit allen Rechten und Obliegenheiten 
an den Ältestenrat des Israelitischen Oberrates übergehen. 

Aus einem Schreiben vom 20. April 1918 geht hervor, dass Max Kychen-
tal verstorben war und das einzige noch lebende Gemeindemitglied, Julius 
Seligmann, sich im Krieg befände.46 Laut Ruchhöft sollen 1920 hinge-
gen noch fünf jüdische Männer, acht jüdische Frauen und vier Kinder in 
Plau gelebt haben.47 Der Name des Plauer Juden, der im ersten Weltkrieg 
gefallen ist, wurde in einem am 30. April 1922 eingeweihten Ehrenmal 
genannt und entgegen einiger Gerüchte während der NS-Zeit nicht ent-
fernt.48

Am 7. Juli 1920 bescheinigte das Ministerium für Geistliche Angelegen-
heiten, „daß die Geschäfte des Vorstandes der Israelitischen Gemeinde 
zu Plau mit allen Rechten und Obliegenheiten …“ nun vom Ältestenrat 
des Israelitischen Oberrates geführt werden.49 Aufgelöst war die jüdische 
Gemeinde damit noch nicht, jedoch dachte man darüber nach, wie ein 
Brief von Elkan an den Oberrat vom 10. September 1921 belegt.50 Lan-
desrabbiner Dr. Silberstein stimmte der Auflösung am 22. Februar 1921 
zu.51 Die Plauer Juden sollten sich der Parchimer Gemeinde anschließen.52  
1922 löste sich die jüdische Gemeinde von Plau offiziell auf. Noch im 
gleichen Jahr kam es zum Streit zwischen dem Landesrabbiner und dem 
Finanzamt von Parchim. Nach der Auflösung der jüdischen Gemeinde 

43  Ruchhöft (2009), S. 43.
44  Kirchenanzeiger Plau am See, 1903; Privatarchiv Familie Ruchhöft.
45  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 210, Bl. 1.
46  LHA Schwerin, 10.72-2, Nr. 65, Landesrabbinat (1839-1934). 
47  Ruchhöft (2009), S. 41.
48  Sein Grabstein ist heute noch auf dem jüdischen Friedhof mit folgendem Schrifttext zu finden: 

„Adolf Elkan, geb. 27. Dez. 1870, starb den Heldentod bei Aras 23. April 1917“. Vgl. dazu auch 
Ruchhöft (2009). 

49  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 132.
50  LHA Schwerin, 10.77-2, Nr. 65, und Privatarchiv der Familie Ruchhöft, Plau am See.
51  LHA Schwerin, 10.77-2, Nr. 65, Brief vom 10. September 1921.
52  Ebenda; Brief vom 22. Februar 1921. 
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von Plau wurde das restliche Gemeindevermögen der jüdischen Landes-
gemeinde zugeordnet.53 Darauf sollte nun die Landesgemeinde Steuern 
zahlen. Dies lehnte aber Dr. Silberstein mit der Begründung ab, da es zu 
keinem Verkauf, sondern lediglich zu einem Angliedern der verbliebenen 
Gemeindemitglieder gekommen sei. Die beantragte Steuerbefreiung lehn-
te das Finanzamt jedoch ab, und auch erneute Erklärungen des Sachver-
halts seitens des Landrabbiners und der Landgemeinde konnten das Amt 
nicht umstimmen.54

Antisemitische Tendenzen zeigten sich im täglichen Leben: Im Jahr 1924 
lehnte es der Lehrer August Timm ab, auf einem von der mit einem Juden 
verheirateten Fotografin Frau Hirsch-Heinemann gemeinsam mit seiner 
Schulklasse abgelichtet zu werden.55 Im Jahr 1925 lebten in Plau noch 13 
Personen jüdischen Glaubens.56 Am 29. Dezember 1937 wurde der nach 
Alexander benannte Hafenplatz auf Anweisung der Nationalsozialisten in 
„An der Metow“ umbenannt.57 In diesem Jahr waren noch drei Juden in 
Plau ansässig. 1938 lebte nur noch eine jüdisch-gläubige Frau in Plau, 
nach deren Flucht Gauleiter Friedrich Hildebrand meldete, dass nun auch 
Plau „judenfrei“ sei.58 

1941 wurde das Mobiliar holländischer Juden, welches sich auf einem 
Lastkahn befand, im Saal des Hotels Klüschenberg in Plau versteigert.59

Heute leben keine Bürger jüdischen Glaubens mehr in der Stadt.

53  LHA Schwerin, 10.72-2, Nr. 65, Landesrabbinat (1839-1934).
54  Ebenda, Schreiben vom 19. Januar 1922, 9. Februar 1922 und 25. April 1922 und Privatarchiv 

Familie Ruchhöft.
55  Plauer Zeitung, 20. September 1924; vgl. Ruchhöft (2002). Schulklassen wurden am 19. Septem-

ber 1924 abgelichtet.
56  Auszug aus einem statistischen Erhebungsblatt-Mitgliederzahlen 1926 laut Volkszählliste vom 

16. Juni 1925, Dauerausstellung in der ehemligen Synagoge Krakow am See, Original im LHA 
Schwerin.

57  Plauer Zeitung vom 30. Dezember 1937; Ruchhöft (2002).
58  Artikel von Bernd Ruchhöft in der Plauer Zeitung vom 9. Oktober 2002.
59  Persönliche Mitteilung einer Plauer Bürgerin an Fam. Ruchhöft.
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diE „AltEn“ synAgogEn von PlAu Am sEE

EntstEhung und gEschichtE

Auf Grund der Aktenlage steht fest, dass es in Plau am See Vorgängersyn-
agogen zum jetzigen Synagogenbau gegeben hat.60 Zu Antoni (17. Janu-
ar) 1792 lieh sich die jüdische Gemeinde von Plau, vertreten durch die 
Schutzjuden Jacob Levin, Lazarus Benjamin, Ahrendts Abraham, Hirsch 
Salomon, Elkan Nathan und Kerhohen Salomon, 300 Taler von H. Wil-
helm Drühl,61 um das Grundstück „sub. Nr. 131“62 zwischen „Gerber Ka-
sten“ und „Lüthers Goerken Garten“63 zu kaufen, auf dem sich bereits ein 
Gebäude (ihre Synagoge) befand. Als Sicherheit verpfändeten sie ihren 
gesamten Besitz und das bisher als Synagoge eingerichtete Haus in Plau, 
„sub. Nr. 131“. Die genaue Adresse lautete: Auf dem Eichberg 13, später 
Eichberg 11, (Rosenwinkel). Dies ist der erste nachweisbare Grundbesitz 
von Juden in Plau am See.64 Wann die Gemeinde dieses Gebäude aufgab, 
ist ungewiss – sicherlich einige Jahre vor 1826.

Die bis 1840 genutzte zweite Synagoge befand sich in der Scharrenstraße, 
neben der Judengasse.

Die beiden vorab beschriebenen Gebäude waren wohl keine eigens er-
richteten Synagogen, sondern vielmehr in bestehenden Gebäuden einge-
richtete Beträume. Im Haus in der Scharrenstraße befand sich auch eine 
Lehrerwohnung.

Schließlich hielt am 13. Juli 1826 die jüdische Gemeinde von Plau schrift-
lich fest: „Da der Raum unserer Synagoge zu beschränkt ist, dass uns der 
Gottesdienst in derselben sehr beschwerlich fällt, und die Andacht gänz-
lich gestört wird, so haben wir den frommen Vorsatz gefasst, dem Übel 
abzuhelfen.“65 Sie richteten einen Fonds ein und begannen für einen Syn-

60 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 164-166; Schuldbrief von 1792 zwischen der jüdischen 
Gemeinde aus Plau und H. Wilhelm Drühl; LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 1-11; Vertrag 
zwischen der jüdischen Gemeinde Plau und dem Drechslermeister Nagel; siehe Anhang D 001.

61  Wilhelm Drühl war in der Zeit „Viertelsmann“ (Ratsherr); Privatarchiv Familie Ruchhöft.
62  Möglicherweise A. d. Eichberg 12, „Rosenwinkel“; Adressenangaben laut persönlicher Mitteilung 

Fam. Ruchhöft im Dezember 2007 und Ruchhöft (2009), S. 26.
63  Bei Grundstücksgeschäften war es üblich, die Grundstücksnachbarn mit anzugeben; persönliche 

Mitteilung durch Familie Ruchhöft.
64  Ruchhöft (2009), S. 26.
65  Ebenda und LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 189.
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agogenneubau zu sparen. In einer Gemeindesitzung am 18. August 1826 
beschloss man, dass jedes Mitglied sich ab sofort an die Beschlüsse der 
anderen zu halten habe und dass sobald sich die Gelegenheit ergäbe, ein 
Grundstück zu kaufen und das notwendige Geld vorhanden sei, der Kauf 
im Namen aller getätigt werden solle.66 Ferner wurde beschlossen, dass 
auch nach dem Baubeginn der neuen Synagoge die Zahlungen der wö-
chentlichen Gemeindebeiträge fortgesetzt werden. Jedes Mitglied sollte 
ein gleichgewichtiges Sprachrecht haben und darüber hinaus durch seinen 
Gemeindeanteil einen Sitzplatz im neuen Gotteshaus erwerben.

Am 11. Juni 1839 tauschte die jüdische Gemeinde von Plau, vertreten 
durch ihre Vorsteher Nathan Elkan und Jacob Cohn, ihr bisheriges Syn-
agogengebäude, in dem sich auch die Lehrerwohnung befand, in der 
Scharrenstraße (sub. Nr. 169) gegen die Häuser des Drechslermeisters 
Nagel in der Eldenstraße (sub. Nr. 106). Zu dieser Liegenschaft gehörten 
ein Wohnhaus an der Straße sowie ein Hinterhaus, mehrere Stallgebäu-
de, ein Hofraum und der rückseitige Garten, außerdem alles, was sich im 
Inneren der Gebäude befand und nicht „niet und nagelfest“67 war. Da 
der Komplex des Drechslermeisters offenbar mehr Wert war als das Haus 
der Juden, erhielt dieser neben dem alten Synagogenbau zusätzlich eine 
Ablösesumme von 400 Talern und durfte seine bisherige Wohnung im 
Vorderhaus an der Eldenstraße mietfrei nutzen. Diese Räume befanden 
sich im Erdgeschoss, rechts neben dem Eingang. Ferner wurde Nagel zu-
gestanden, einen der beiden vorhandenen Ställe auf dem Hof auch weiter-
hin als Lagerraum für leblose Dinge gebrauchen zu dürfen. Im Gegenzug 
behielten sich die Vorsteher der jüdischen Gemeinde vor, die vorhande-
nen Synagogenräumlichkeiten in ihrem eingetauschten Haus so lange zu 
nutzten, bis sie im Garten der Eldenstraße 106 ein neues eigenständiges 
Synagogengebäude errichtet hatten.

Am 25. Mai 1839 unterschrieben alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde 
von Plau ihren Vorstehern eine schriftliche Vollmacht, damit diese den 
Tauschvertrag für die Synagoge aushandeln konnten.68 Im Anschluss wur-
de mit dem Bau der neuen Synagoge im Garten der Eldenstraße 106 be-
gonnen.

66 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 190-192.
67 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 1ff; Vertrag zwischen der jüdischen Gemeinde Plau und 

dem Drechslermeister Nagel; siehe Anhang D 001. 
68 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 11f; Ruchhöft (2009), S. 26.
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dAs BAuEnsEmBlE An dEr EldEnstrAssE

Entsprechend den Vorschriften des LGGEV von 175569 befand sich die 
„neue“ Synagoge von Plau an keiner repräsentativen Stelle, sondern am 
Ortsrand und in zweiter Reihe hinter dem jüdischen Gemeindehaus an 
der Eldenstraße. Der Synagogenbau steht traufseitig zur Strandstraße im 
Süden und zur Eldenstraße im Norden und ist deutlich höher als die Häu-
ser in seiner direkten Umgebung. Trotzdem fügt sich der Sakralbau durch 
seine schlichte Erscheinung gut in das städtebauliche Umfeld ein.

Ursprünglich wurde die Synagoge von Norden über das an der Eldenstra-
ße errichtete Gemeindehaus erschlossen. Erst mit der Teilung des Synago-
gengrundstücks und der Gebäudenutzung durch die Katholische Kirche 
wurde der Zugang nach Süden verlegt. 

Im Gemeindehaus, einem zweigeschossigen Fachwerkgebäude, waren die 
Lehrerwohnung, die Schulräume und weitere Wohnungen untergebracht. 
U. a. infolge eines Brandes wurde es mittlerweile massiv umgebaut und 
den Bedürfnissen der neuen Nutzer angepasst. Aufgrund fehlender Zu-
stimmung der Eigentümer konnte es im Zuge dieser Arbeit nicht baufor-
scherisch untersucht werden. 

Neben dem Gemeindehaus gehörten ferner zwei hofseitige Anbauten zum 
Besitz der jüdischen Gemeinde, die sich zwischen Gemeindehaus und 
Synagoge an der östlichen und westlichen Grundstücksgrenze befanden. 
Es handelte sich hierbei um ein Stallgebäude zur Kleintierhaltung und 
um ein Materiallager.70 Ein Lageplan aus dem Jahr 1904 (siehe Anhang 
D 013 und D 015) zeigt die Anordnung der Gebäude zueinander. Spä-
ter wurden in eines der Hofgebäude die Toiletten der jüdischen Gemein-
de eingebaut. Dies lässt sich anhand der Rechnung71 des Maurermeisters 
Büttner zum Vorderhaus und eines Streitfalls zwischen der jüdischen 
Gemeinde und ihrem Nachbarn, Herrn Niemann, beweisen.72 Niemann 
zeigte im Sommer 1887 beim Magistrat von Plau an, dass der Abort der 
jüdischen Gemeinde, welcher sich an seiner Brandwand zum Gemeinde-
grundstück im Hof zwischen der Synagoge und dem Gemeindehaus be-
fand, undicht war und Exkremente bis in den Keller seines Hauses drück-
ten. Der jüdischen Gemeinde wurde daraufhin eine Frist von acht Tagen 

69  Vgl. Cordshagen (1992), S. 7.
70  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 61f, siehe Anhang D 015; oder LHA Schwerin, 10.72-3/1, 

Nr. 213, Bl. 67f, siehe Anhang D 013.
71  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 96.
72 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 93-96.
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gewährt, diesen Missstand abzustellen.73 Auch während der Nutzung als 
Kirche befanden sich keine Toiletten im ehemaligen Synagogengebäude.

Neben diesen beiden Nutzbauten74 befand sich südlich hinter der Syn-
agoge noch eine Laube, welche vielleicht als Laubhütte für den jüdischen 
Ritus genutzt wurde.

Auf Grund einer Kostenrechnung vom 1. August 1840 von Maurermei-
ster Büttner steht fest, dass anfänglich auf der Westseite eine Einfriedung 
aus Holz vorhanden war.75 Ferner erwähnt die Rechnung des Zimmerers 
zum Vordergebäude einen Staketenzaun um das gesamte Grundstück.76 
Heute (2005) befindet sich im Süden ein ca. 70 cm hoher rot und braun 
gestrichener Eisensprossenzaun als Rahmenkonstruktion, welcher von Ei-
senpfosten unterbrochen und getragen wird. Im Norden und im Westen 
dient ein einfacher Holzzaun auf einem Betonsockel der Abgrenzung zum 
Nachbargrundstück. Heute ist der Weg an der Nordseite zur Westfassade 
durch ein Eisentor verschlossen.

Es lassen sich nur wenige Hinweise finden, wie die Außenanlagen zur Zeit 
der jüdischen Nutzung beschaffen waren. Sicher gab es eine Verbindung 
zwischen dem Gemeindehaus und der Synagoge, welche in irgendeiner 
Art befestigt gewesen sein muss. Anzunehmen ist außerdem, dass ein wei-
terer Fußweg von der Uferstraße entlang der Westfassade zur Eingangstür 
der Synagoge führte, dessen genaue Lage jedoch auch ungewiss bleibt.

Der Raum zwischen Synagoge und Nachbarwand entlang der Ostansicht 
war als Rinne für anfallendes Regen- und Oberflächenwasser sowohl für 
die Synagoge als auch für das nördliche Gemeindegrundstück ausgebildet. 
Dies geht aus den Vertragsunterlagen über den Verkauf des Gebäudes im 
Jahr 1920 hervor. Im Süden vor dem Gebäude war ein Garten mit Bäu-
men angelegt.

Vermutlich änderte sich 1920/21 mit dem Eigentumsübergang der Syn-
agoge an die Katholische Kirche auch die Außenraumgestaltung. Da 
die wirtschaftlichen Mittel der kleinen katholischen Gemeinde sehr be-
schränkt waren, wird es aber wohl keine größeren Umstrukturierungen 
im Gelände gegeben haben. Als sich der Bischöfliche Stuhl Osnabrück 
im Jahr 1961 dazu entschloss, eine Sakristei anzubauen, änderte sich die 

Außenanlagen der 
Synagoge

73 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 93-96.
74 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 61-63.
75 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 59.
76 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 96.
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Erschließung des Gebäudes. Man betrat nun das ehemalige Synagogenge-
bäude von Süden. Nach Auskunft der Katholischen Kirche war hier von 
Anfang an ein befestigter Fußweg, von der Uferstraße ins Gebäude füh-
rend, vorgesehen.

Heute findet man eine Reihe unterschiedlicher Bodenbeläge um die ehe-
maligen Synagogenaußenwände: Im Süden schließt ein quadratisches Be-
tonpflaster ohne Verband direkt an die Außenwand der Sakristei an. Der 
übrige Zwischenraum zur Uferstraße wird von einer Grünfläche gestaltet, 
die ohne Randstreifen an die Pflasterfläche vor der Sakristei anbindet. Im 
Westen schließen Erdreich und eine Grasfläche direkt an die Fassade an. 
Ein früher eventuell vorhanden gewesener Fußweg ist nicht mehr erkenn-
bar.

Im Osten sieht man deutlich, dass der Zwischenraum zum Nachbarn einst 
mit Bruchsteinen gepflastert und als Rinne ausgebildet war. Heute ist die-
ser Zwischenraum in einem verwilderten Zustand. Die Bruchsteine sind 
zum Großteil gebrochen oder fehlen ganz. Die Fallleitung der Südseite 
entwässert auch weiterhin ohne Grundleitungsanschluss in den Zwischen-
raum. Unkraut und Bauschutt machen ein Begehen des Durchgangs fast 
unmöglich.

Im Norden findet man Natursteine als Pflastersteine eines früher vorhan-
denen Weges, welcher nicht als Trennung zwischen dem Gemeindehaus 
und dem Synagogengebäude sondern bereits vor der Grundstücksteilung 
angelegt worden war. Später konnte der Weg nur noch von den Giebelsei-
ten aus begangen werden. Die Fugen zwischen den einzelnen Pflasterrei-
hen werden heute von Gras und Unkräutern bewachsen.
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diE „nEuE“ synAgogE von PlAu Am sEE

Adresse: Strandstraße 10, ursprünglich Eldenstraße 106
Flurstücknummer: heute: Grundbuch von Plau, Grundbuchblatt 468 
 um 1920: Flurbuchabteilung I. No. 178 A77

 vor 1920: Grundbuch von Plau, Grundbuchblatt 178, Flur 20–Flur-
stück 47878 

Grundstücksgröße: ursprünglich 617 m2; ab 1904 durch amtliche Flächenteilung nur noch 
299 m² (siehe Anhang D 015)

Bauzeit: etwa 1839-40 errichtet, am 23. Oktober 1840 eingeweiht
Nutzungsende: um 1920 aus Mangel an männlichen Gemeindemitgliedern kein Got-

tesdienst mehr möglich; Verkauf des Gebäudes
Zerstörung/Beschädigung: angeblich Entfernung von Zuganker in der Nazizeit, um die Baufällig-

keit des Gebäudes zu demonstrieren79 
Zustand/Nutzung: umgebaut erhalten, ehem. als katholische Kirche genutzt, seit 2000 

wegen Baufälligkeit gesperrt; Frauenempore und Aron Hakodesch er-
halten, letzterer im Jüdischen Museum Röbel

Gedenken am Ort: keine Gedenktafeln vorhanden
Eintrag in Denkmalliste: 2003/04
    

233-234 Plau am See, ehemalige Synagoge, Ansicht von Süden (l: unbekannt, nach 1962; r: 2005).

77 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 133. Laut Notarvertrag zwischen der jüdischen Gemeinde von Plau und dem Fabrikanten 
Strauss vom 14. April 1920; siehe Anhang D 016.

78 Schreiben des Landrats des Landkreises Parchim, Amt zur Regelung offener Vermögensfragen, vom 20. März 1995, S. 1-4. Katholische 
Kirchenstiftung Schwerin, Bauakt.

79 Borchert/Klose (1994), S. 110.
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EntstEhung und gEschichtE

Zwischen 1838 und 1839 begannen die Planungen und Vorbereitungen 
für den Bau der neuen Synagoge von Plau am See. Am 25. Juli 1839 
berechnete der Magistrat von Plau der Judenschaft seine finanziellen Auf-
wendungen für die Besichtigung der Synagogenbaustelle.80 Anscheinend 
war noch ein weiterer Ortstermin am Synagogengrundstück nötig, da der 
Magistrat am 8. November 1839 eine zweite, ähnlich lautende Kosten-
rechnung an die jüdische Gemeinde übersandte.81

Am 4. Dezember 1839 stellte Landbaumeister Voß aus Plau seine Rech-
nung für die von ihm angefertigten Synagogenpläne.82 Für den Gebäu-
deentwurf, die Grundrisse, zwei Querschnitte, einen Längsschnitt und 
die Ansichten beanspruchte er einen Gesamtbetrag von 16,16 Talern. In 
der Summe enthalten waren unter anderem auch Spesen für Reisen nach 
Bützow und Güstrow, die er vermutlich unternahm, um sich einen Ein-
druck von den dortigen Synagogenbauten zu verschaffen.

Im Anschluss an den Entwurf wurde ein Anschlag über Rohbauarbeiten 
für die „neue“ Plauer Synagoge aufgestellt.83 Da sich auf dem Angebot 
kein Briefkopf finden lässt, ist zu vermuten, dass das Leistungsverzeichnis 
entweder von Landbaumeister Voß oder Maurermeister Büttner erstellt 
wurde, welcher am 24. Oktober 1839 den Rohbauvertrag mit der jüdi-
schen Gemeinde abschloss.84

Vermutlich kurz danach machten die Gebrüder Büttner auch ein Angebot 
über die Zimmermannsarbeiten, von dem leider nur die erste Seite erhal-
ten ist.85 Dennoch liefert es genaueste Angaben über die Art und Menge 
der für den Bau erforderlichen Hölzer. Am 4. Dezember 1839 schloss die 
jüdische Gemeinde auch den Vertrag über die Zimmererarbeiten mit der 
Firma Büttner.86

Alle erwähnten Schriftstücke listen die Rohbauarbeiten sehr detailliert auf 
und geben damit wertvolle Hinweise auf Materialaufwand und Konstruk-
tion des Gebäudes.

80 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 56.
81 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 58.
82 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 57.
83 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 123f, siehe Anhang D 005.
84 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 109f, siehe Anhang D 003.
85 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 82, siehe Anhang D 011.
86 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 94f; siehe Anhang D 004.
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Im Jahr 1839 schloss die jüdische Gemeinde von Plau mit den Steinliefe-
ranten Knorre und Petersdorff einen Vertrag über die Steinlieferung für 
die Synagoge.87 Danach wurden 64.000 Mauersteine, 10.000 Dachstei-
ne, 50 Holster88 und 1.200 quadratische Fliesen bestellt. Die Mauersteine 
sollten von einer Farbe sein, eine gute Qualität und keine Blasen- oder 
Salpetereinschlüsse aufweisen. Ferner orderten die Vorsteher Kamin- und 
Wulststeine, sowie Hängeplatten in unbekannter Stückzahl. In der am 
27. August 1840 übersandten Rechnung der Steinliefanten wurden 4.774 
Steine mehr abgerechnet als im Angebot zunächst ausgeschrieben.89 So-
mit waren für das Synagogengebäude rund 69.000 Mauersteine verbaut 
worden.

Am 18. Dezember 1839 beauftragte die jüdische Gemeinde von Plau die 
Tischlermeister Chr. Ammon und Joh. Frick, die anfallenden Tischlerar-
beiten in der Synagoge auszuführen (siehe Anhang D 002).Der Auftrag 
basierte auf einem Angebot von Herrn Frick. Die Vertragssumme belief 
sich auf 530 Reichstaler. Der Vertrag beinhaltete sämtliche Tischlerarbei-
ten „im Einschluß alles Holz, Nägel, ausgenommen die Bildhauerarbeit 
am Allerheiligsten ganz farbig“.90 Wie schon vorab in den Rohbauverträ-
gen erwähnt, war auch den Tischlern vertraglich verboten, an Sonnabend 
und Feiertagen zu arbeiten. Auf Grund einer Rechnung des Zimmermei-
sters Schlie vom 18. Oktober 1840 steht fest, dass dieser am Toraschrein 
gearbeitet hat, nämlich unter Punkt 5: „Am Allerheiligsten verschalt“.91

Vertragsgrundlagen waren für alle bisher erwähnten Gewerke und Ange-
bote die Pläne des Landbaumeisters Voß.

Am 28. Januar 1840 erteilte Großherzog Paul Friedrich von Mecklen-
burg der jüdischen Gemeinde von Plau eine Absage auf ihre Anfrage um 
einen herzoglichen Zuschuss zu ihrem Synagogenbau.92 Dass dies nicht 
der einzige Bittbrief war, den die jüdischen Gemeindevorsteher von Plau 
verschickt hatten, geht aus den vorhandenen Akten hervor.93 In den Jah-
ren 1839 und 1840 versandten die Plauer Juden eine große Anzahl von 
Schreiben an verschiedene Institutionen, Privatpersonen und Nachbarge-

87 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 113f.
88 Holster=Firststeine; persönliche Mitteilung von Fam. Ruchhöft, Plau am See.
89 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 49.
90 Vgl. Angebot von Frick LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 127f; und den Vertrag LHA 

Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 112ff.
91 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 47.
92 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 111.
93 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 119; Absage der jüdischen Gemeinde zu Berlin zum Plauer 

Spendenaufruf.
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meinden, in denen sie um finanzielle Unterstützung für ihren Synagogen-
bau baten. Es waren aber nicht nur finanzielle Schwierigkeiten, die die 
jüdische Gemeinde von Plau zu überwinden hatte, sondern auch nachbar-
schaftliche Probleme. Dies zeigt die Gerichtskostenforderung des Plauer 
Gerichtsschreibers Wendt vom 8. April 1840 für ein Rechtsverfahren.94 
Die jüdische Gemeinde trat als Klägerin gegen ihren Nachbarn „Klöß“ 
auf, da dieser ihren „Tempelbau“ störe. Auf welche Art und Weise dies 
geschah, ist leider nicht überliefert.

Am 1. Februar 1840 erteilte der Vorstand der Plauer Judengemeinde 
Schlossermeister Schauer den Auftrag für die Schlosserarbeiten, wiederum 
mit der strikten Anweisung, am Samstag nicht zu arbeiten.95 Die anschlie-
ßend aufgestellte Rechnung vom 31. Februar 1840 lässt Schlussfolgerun-
gen auf die verrichteten Arbeiten in der Synagoge zu.96

Am 20. August 1840 erfolgte der Vertragsabschluss zwischen der jüdi-
schen Gemeinde und Malermeister Münster,97 wonach eine Summe von 
„70 Rth. gangbar Geld“ für das Streichen der Einbauhölzer mit Ölfarbe 
vereinbart wurde. Die Farbwahl sollte Landbaumeister Voß treffen. Am 
gleichen Tag schlossen die Vorsteher mit Glasermeister „Michael“ einen 
Vertrag über die Glaserarbeiten in der Synagoge.98 Dieser Kontrakt gibt 
einen Einblick über die Fensterformen, die Glasfarben und die Scheiben-
anzahl, welche in der Synagoge eingebaut wurden. 

Am 18. September 1840 stellte Maurermeister Fr. Büttner eine Abschlags-
rechnung über 280 Taler für geliefertes Bauholz, gelieferte Bretter und 
Nägel, sowie für seine bis dato ausgeführte Zimmererarbeit.99

Am 29. September 1840 lieh sich die jüdische Gemeinde bei dem Plauer 
Kaufmann Bachholz 300 Taler, welche sie am 15. Dezember 1841 wieder 
zurückzahlte.100 Als Sicherheit verpfändete sie die neue Synagoge und das 
Gemeindehaus.

94  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 88.
95  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 102ff.
96  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 101; siehe Anhang D 006. Am 28. Juni 1840 rechnete der 

Schlosser weitere bislang nicht angebotene Metallbauarbeiten in der Synagoge ab. LHA Schwerin, 
10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 87. 

97  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 13ff.
98  LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 15; siehe Anhang D 007. Am 25. Oktober 1840 rechnete 

Glasermeister Micheel mit der jüdischen Gemeinde in Plau ab. Die Rechnung gibt Auskunft, wie-
viele Scheiben letztlich mit welcher Glasfarbe in die Synagoge eingebaut wurden. LHA Schwerin, 
10.72 -3/1, Nr. 205, Bl. 37; siehe Anhang D 008.

99 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 78.
100 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 81.



Die „neue“ Synagoge 269

Am 18. Oktober rechnete der Klempner seine Arbeiten an der Synagoge 
ab.101 Auf Grund der Rechnungsbeschreibung steht fest, dass ursprünglich 
alle Brüstungen mit Fensterbänken versehen waren.102

Am 22. Oktober 1840 stellte der Schlossermeister eine weitere Rechnung, 
aus der hervorgeht, dass sämtliche Beschläge an den Fenstern, Türen, 
Schränken etc. von ihm hergestellt und montiert wurden.103

Am 23. Oktober 1840 wurde die neue Synagoge von Plau am See mit ei-
nem feierlichen Umzug von der alten zur neuen Synagoge und einem an-
schließenden Festgottesdienst eingeweiht.104 Im Programm wird eindeutig 
von der alten und von der neuen Synagoge gesprochen. Die Sitzordnung 
in der neuen Synagoge wurde genau festgeschrieben.105 Die jüdische Ge-
meinde von Plau führte ein „Verlassbuch“, in welchem festgehalten wur-
de, wer und zu welchem Zeitpunkt als Mitglied der jüdischen Gemeinde 
von Plau angehörte und wem ein fester Platz in der Synagoge zustand.106

Am 4. November 1840 stellte der Tischler seine Schlussrechnung für 
sämtliche Tischlerarbeiten,107 die einen Einblick in die fest montierten 
Einrichtungen in der Synagoge gibt. Bemerkenswerter und aufschlussrei-
cher ist jedoch ein vorab erstelltes Angebot,108 in dem genaue Angaben zu 
den Einbauten im Hauptraum und auf der Frauenempore gemacht wer-
den. Im Plauer Stadtbuch wurden am 28. Dezember 1840 zwei Schuld-
verschreibungen eingetragen. 1.500 Taler waren vom Mühlenpächter 
Westphal, und 500 Taler steuerte der Stadtverordnete Hartwig Golden-
baum bei.

Am 17. August 1841 stellte Tischlermeister W. Köster eine Rechnung 

über Tischlerarbeiten im Vorderhaus, in der auch Regiearbeiten (Stunden-
lohnarbeiten) im Synagogengebäude enthalten sind.109

101 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 141.
102 Anmerkung der Verfasserin: dies betraf vermutlich alle Brüstungen auf der Außenseite.
103 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 138f.
104 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 208, Bl. 38-45; u. a. findet sich ein gedrucktes Programm der 

Einweihungsfeier vom 23. Oktober 1840 in der Stadtbibliothek Rostock. Titel der Festschrift: 
„Ordnung der gottesdienstlichen Feier bei der Einweihung der neuen Synagoge der Israelitischen 
Gemeinde in Plau“ in der Hofbuchdruckerei in Schwerin, 1840.

105 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 208, Bl. 21-23.
106 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 209. 
107 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 121f; siehe Anhang D 009.
108 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 127f; siehe Anhang D 002. 
109 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 28-31; Auszüge aus der Rechnung, das Synagogengebäu-

de betreffend, siehe Anhang D 010.
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Laut einer Bilanz der Gemeindevorsteher vom 30. Oktober 1841 hatte 
man rund 107 Taler mehr, hauptsächlich für den Synagogenbau, ausgege-
ben, als der Gemeinde finanziell zur Verfügung standen.110 Insgesamt soll 
der Neubau laut einer erhaltenen Aufstellung 4.053 Taler und 22 Schillin-
ge gekostet haben,111 die meisten Ausstattungen nicht einbezogen.

Aus einem offiziellen Schreiben der Stadt Plau ist bekannt, dass die Juden 
ihre Schulden in Höhe von 200 Goldtalern am 14. Januar 1844 beim 
Stadtverordneten Hartwig Goldenbaum beglichen haben.112 Die Summe 
hatten sich die Vorsteher am 22. Juni 1840 geliehen.113

Auch 1845 mussten sich die Plauer Juden Geld leihen.114 Als Sicherheit für 
ihren Gläubiger H. Goldenbaum bestimmten sie ihre Synagoge. Erst im 
Jahr 1848 war diese Schuld beglichen und bereits zu Antoni 1848 musste 
die Gemeinde sich von der Tochter des Plauer Bäckers, Dorothea Mün-
ster, 200 Taler leihen.115 Als Sicherheit verpfändeten die Juden abermals 
ihr Gemeindehaus und ihre Synagoge.

1846 kam es zu einer Beschwerde der jüdischen Gemeinde gegen ih-
ren Nachbarn, den Tischlermeister Dra(g)endorff.116 Dieser wollte die 
Grenzwand zum Synagogengrundstück reparieren, brach stattdessen die 
Wand ab und baute sie nicht an der gleichen, erlaubten Stelle auf. Er setzte 
illegal eine Tür ein, die in Richtung des Synagogengrundstücks aufschlug. 
Aus dem Beschwerdebrief geht hervor, dass der Streit mit einem Kompro-
miss gelöst werden konnte. Wie dieser aussah, ist nicht überliefert.

1849 war die jüdische Gemeinde durch ihren Synagogenneubau sehr stark 
verschuldet. Davon zeugt unter anderem eine Zinsrechnung für ein weite-
res Darlehen über 1.500 Taler.117

Am 30. Juni 1859 bestätigte Dorothea Krogmann, dass die jüdische Ge-
meinde ihre Schulden von 200 Talern für den Synagogenbau bei ihr be-
glichen hatte.118

110 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 151-154.
111 Ruchhöft (2009), S. 28.
112 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 155.
113 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 157f.
114 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 162-164.
115 Am 20. Juni 1851 bestätigte Frau Münster, dass die geliehene Summe zurückgezahlt wurde. 
 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 17f.
116 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 66-70; Vermerk auf einem Schreiben in Loseblattsamm-

lung FRL Stavenhagen.
117 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 186. 
118 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 155f.
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Am 3. Mai 1864 erhielt die jüdische Gemeinde 100 Taler von Herrn Alex-
ander aus Plau als Spende, um ihre Synagogenschulden zu reduzieren.119

1872 wurden „von bösen Bubenhänden“120 sechs Fensterscheiben im Ost-
giebel der Synagoge eingeworfen. 

Im gleichen Jahr ermöglichte Edward Samuel Lassen aus Bradfort durch 
eine großzügige Spende von über 1.400 Taler an die Plauer Gemeinde, 
dass diese ihre Schulden für ihren Synagogenbau zu einem großen Teil 
abtragen konnte.121 

Für 1884 liegt eine Versicherungspolice zur Absicherung der Gemeinde 
gegen Feuerschäden an der Synagoge vor. Diese gibt Aufschluss, welche 
Bauten, Bauteile und Gegenstände sich im Besitz der jüdischen Gemeinde 
befanden und versichert wurden. Der Police liegt ein Lageplan als Sche-
mazeichnung bei, aus welchem hervorgeht, wie die Gebäude zueinander 
angeordnet waren (siehe Anhang D 013). Auch in den beiden folgenden 
Jahren wurde eine Feuerversicherung abgeschlossen.122

In den Jahren 1889/90 scheint die Gemeinde über den Verkauf eines Teils 
des Gemeindegrundstücks nachgedacht zu haben, was ein reger Schrift-
verkehr mit Edward Samuel Lassen belegt, der dieser Idee ablehnend ge-
genüberstand.123 Ein auf den 15. November 1890 datierter Brief bestätigt, 
dass Lassen nun auch Geld für den Friedhof gab. Ferner spendete er Geld 
für eine Renovierung der Synagoge.124

Mit den Spendengeldern und den Gemeindeaufwendungen konnten im 
Jahr 1890 die dringend anstehenden Reparaturarbeiten an der Synagoge 
begonnen werden. Ein Großteil der Arbeiten kann anhand der vorhande-
nen Rechnungen nachvollzogen werden.125

119 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 97f. Der Gemeindevorstand bedankte sich am 
21. Mai 1864 schriftlich bei Herrn Alexander.

120 Plauer Zeitungsbericht aus dem Jahr 1872; vgl. Ruchhöft (2002). Damit gilt als sicher, dass die 
heute zugemauerten Fensteröffnungen in der Ostansicht ursprünglich geöffnet waren.

121 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 69. Der hierfür stattgefundene Schriftverkehr ist im LHA 
Schwerin unter 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 77f, 81f, 95f einsehbar.

122 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 213, Bl. 63f: Auch 1885 wurde eine Feuerversicherung zwischen 
der „Kölnischen Feuer-Versicherungs-Gesellschaft Colonia“ und der jüdischen Gemeinde von 
Plau abgeschlossen. Am 10. Mai 1886 wurde erneut eine Feuerversicherungspolice für die Synago-
ge ausgestellt.

123 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 77f, 81f.
124 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 110f.
125 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 7-60.
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Am 19. Juli 1890 stellte Malermeister Münster eine Kostenberechnung 
über Malerarbeiten126 in der Synagoge auf, die Hinweise darüber liefert, wie 
die Wände, Decken, Stühle, Fenster, Türen, Treppe und der Toraschrein 
etc. gestrichen wurden. Am 2. August 1890 wurde der Hauptüberzug 
(Holzbalken) im Dach repariert. Er war im Bereich des westlichen Giebel-
auflagers abgefault und musste seitlich mit Eisenschienen verstärkt wer-
den.127 Die Rechnung hierfür stammte vom Schmiedemeister „Ihrke“.128

Am 12. November 1890 wurde das Treppengeländer in der Synagoge 
repariert.129 Dabei wurden zwei neue Pfosten eingesetzt und die übrigen 
wieder ins Lot gebracht. Die bisher vorhandenen Füllbretter wurden wie-
der verwendet.

Nachweislich fielen im Jahr 1890 auch Glaserarbeiten an der Synagoge in 
Plau an. Herr Iwan rechnete am 9. Dezember 1890 zehn Scheiben à 62 cm 
lang, eine halbrunde Scheibe, ein Bogenfenster über der Eingangstür und 
Fenster, neu zu verkitten, ab. Ferner wurden die Scheiben der Fenster in 
der Synagoge von innen und außen gereinigt.

Im Zuge dieser Instandsetzungsarbeiten wurden auch Maurer- und Dach-
deckerarbeiten durchgeführt, wie sich auf der Grundlage von mehreren 
Regiebelegen130 und durch die Rechnung der Dampf-Ziegelei des Her-
mann Daries vom 21. Dezember 1890 nachweisen lässt.131

Ebenfalls am 21. Dezember 1890 stellte M. Gloede seine Rechnung für 
die Aufarbeitung der Leuchter und Kronleuchter in der Synagoge.132

Am 1. Januar 1891 wurden für die Renovierung der Synagoge nachfol-
gend aufgelistete Malerarbeiten von Herrn Münster abgerechnet:133

 – Streichen der Wände und Decken in der Synagoge; 
 – Streichen der Decke des „Vorderhauses“ (Windfang) mit Leimfarbe;

126 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 111; siehe Anhang D 014.
127 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 8f, dritte Rechnung von Hof-Zimmermeister J. Greiffen-

hagen vom 12. November 1890.
128 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 15, Rechnung von Schmiedemeister Ihrke vom 31. De-

zember 1890.
129 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 7; erste. Rechnung von Hof-Zimmermeister J. Greiffen-

hagen vom 12. November 1890.
130 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Belege von Schmiedemeister Ihrke und der Dampf-Ziegelei 

Hermann Daries.
131 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 14, Rechnung von der Dampf-Ziegelei von Hermann 

Daries vom 31. Dezember 1890.
132 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 12; Rechnung von M. Gloede vom 31. Dezember 1890.
133 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 9; Rechnung von Maler Münster vom 1. Januar 1891.
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 – Streichen der Stühle und der Empore in Holzart;
 – Streichen der Türen, Fenster und der Treppe in Holzart;
 – Lackieren der Säulen am Allerheiligsten und Reinigen des Vordaches;
 – Bronzieren des Sockels der Säulen am Allerheiligsten, sowie
 – zweimaliges Streichen der Treppen am Allerheiligsten in Grau.

Im Zuge dieser Renovierungsmaßnahme wurde die bislang in der Plauer 
Synagoge vorherrschende Sitzordnung geändert und der Mitgliederzahl 
von 16 Personen angepasst. Dafür wurde am 8. September 1890 eine 
Vereinbarung mit neuer namentlich aufgeführter Sitzverteilung vom Vor-
stand verabschiedet.134

Über den letzten Gottesdienst in der Plauer Synagoge wird in der Bio-
graphie des evangelischen Pastors August Wiegand berichtet, der im Sep-
tember des Jahres 1902 am Gottesdienst des jüdischen Neujahrsfestes teil-
nahm. In der jüdischen Gemeinde gab es zu diesem Zeitpunkt nur noch 
acht Männer. Ein aus Berlin bestellter Vorbeter leitete den Gottesdienst. 
Danach wurde kein Gottesdienst mehr in der Plauer Synagoge gefeiert.135

Im Jahr 1904 wurde das Grundstück, auf dem die Synagoge und das Ge-
meindehauses stehen, geteilt und das Gemeindehaus mit dem Zwischen-
hof und den beiden Stallgebäuden verkauft.136

Für die Jahre 1906-08, 1909-11 und 1913/14 zahlte die Synagogenge-
meinde weiterhin die Feuerversicherungsprämien für das Synagogenge-
bäude an die Norddeutsche Versicherungsgesellschaft aus Hamburg.137

Im Jahr 1920 schloss die Gemeinde einen Notarvertrag (No. 148 Not 
Reg. v. 1920) über den Verkauf des Synagogengebäudes, inklusive sämt-
lichen Inventars, für einen Gesamtpreis von 20.000 Mark an den Essener 
Fabrikanten Paul Strauss.138 Nicht mitverkauft werden sollten die Bäume 
und Sträucher des südlichen Gartens sowie die vorhandene Laube (ver-
mutlich Laubhütte). Mit diesem Verkauf wurde vertraglich vereinbart, 
dass der Toraschreinerker auf der Ostseite entfernt werden sollte; ferner 
dass Herr Bracht (Eigentümer des ehemaligen Gemeindehauses), wel-

134 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 208, Bl. 22.
135 Ruchhöft (2009), S. 28; Angabe von Pastor A. Wiegand in der Chronik der evangelischen Ge-

meinde von Plau am See.
136 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 61-63, siehe Anhang D 015.
137 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 64, 74, 126f, 130. Auf Grund der Fülle der vorhandenen 

Zahlungsbelege kann davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde den erhobenen Betrag zum 
Versicherungsschutz monatlich oder vierteljährlich bezahlt hatte.

138 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 133; siehe Anhang D 016 und vgl. Ruchhöft (2002).
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chem laut Vertrag ein Vorkaufsrecht für die Synagoge zustand, von die-
sem keinen Gebrauch machte. Zudem wurde angemerkt, dass bei einem 
Verkauf der Synagoge deren Zugang nicht mehr gesichert sei. Ob dieser 
Vertrag wirklich zustande kam, bleibt fraglich, da die jüdische Gemeinde 
am 15. Mai 1920 und am 3. November 1920 erneut die Brandversiche-
rungssumme zahlte und sich damit die Versicherungsdauer verlängerte. 
Wäre das Synagogengebäude nicht mehr im jüdischen Gemeindebesitz 
gewesen, wäre eine Verlängerung nicht notwendig geworden. Anderslau-
tenden Angaben des Amtes für offene Vermögensfragen nach wurde die 
Synagoge von der jüdische Gemeinde aus Plau direkt an die Katholische 
Kirche verkauft.

Daher ist zu vermuten, dass Strauss die Synagoge zwar kaufte, sie aber der 
katholischen Gemeinde von Plau schenkte. Am 24. Januar 1921 über-
schrieb die katholische Gemeinde von Plau das Gebäude an den Bischöf-
lichen Stuhl von Osnabrück.139 Auf der Grundlage eines Schenkungsver-
trages wird seit dem 23. Juni 1921 die Katholische Kirche im Grundbuch 
von Plau als Grundstückseigentümerin geführt.140 Dass die katholische 
Gemeinde von Plau selbst nicht im Stande gewesen wäre, das Synagogen-
gebäude zu erwerben, lässt sich vermuten, wenn man sich die Anzahl der 
um 1925 im Ort lebenden Katholiken näher betrachtet: Um 1925 kann 
man für Plau lediglich sieben Katholiken, davon zwei Kinder nachweisen; 
dazu kamen noch etwa 45 polnische „Schnitter“ (Erntearbeiter) (sechs 
Ehepaare und sieben Kinder), welche im Ort lebten.141

Am Sonntag von Okuli 1921 wurde das ehemalige Synagogengebäude als 
katholisches Gotteshaus feierlich eingeweiht. Laut der Aufstellung „Zur 
Entwicklung der Katholischen Seelsorge in Plau“142 sollte die neue Kapel-
le zunächst der Katholischen Pfarrgemeinde Parchim dienen. Die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der kleinen Gemeinde waren der Grund dafür, 
dass das Gebäude zunächst kaum umgeformt wurde. Im Jahr 1933 wurde 
es erstmals wegen Baufälligkeit für die Öffentlichkeit gesperrt. Laut Aus-
kunft des Plauer Stadt- und des Plauer Bauarchivs geschah dies, weil die 
drei Zuganker, die sich vor 1933 im Gebäude befanden, entfernt worden 
waren. Ob dies aus Unachtsamkeit oder mit Absicht geschah, ist bis heute 
nicht geklärt. Fest steht nur, dass das Gebäude daraufhin starke Standsi-
cherheitsprobleme hatte. Obwohl es zu einer Verschiebung der Lastablei-

139 Schreiben des Landrats des Landkreises Parchim, Amt zur Regelung offener Vermögensfragen, 
vom 20. März 1995, S. 3f; Katholische Kirchenstiftung Schwerin.

140 Katholische Kirchenstiftung Schwerin.
141 Ruchhöft (2009), S. 30.
142 Ebenda; LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 221; Rziha (1977), S. 1.
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tung kam und die notwendigen Reparaturarbeiten während des II. Welt-
kriegs verboten waren,143 hielten die Fassaden den Schubbelastungen bis 
in das Reparaturjahr 1947 stand. Die Aussparungen für die ehemaligen 
Zuganker sind heute noch in den Außenmauern des Gebäudes sichtbar. 
Auf Grund der 2005 vorgefundenen Situation steht jedoch fest, dass zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder drei Zuganker unterhalb der Traufebe-
ne eingebaut worden waren. Am 9. November 1938 wurde das Gebäude 
allem Anschein nach nicht geschändet. 1947/48 erfolgte eine Notinstand-
setzung,144 wobei unklar bleibt, welche Arbeiten ausgeführt wurden. 

Zwischen 1961 und 1962 wurde das Gebäude umgebaut.145 Entlang der 
Südseite wurden eine Sakristei und zwei Abstellräume im Bereich der 
Gründungsmauern angebaut. Neben der Erweiterung der Nutzfläche und 
der Änderung der Erschießungssituation wurde mit dem Anbau auch ver-
sucht, das aufgrund der Gründungsprobleme durch hohen Grundwasser-
spiegel und Hanglage instabile Gebäude zu stabilisieren. Leider erzielte 
man mit dieser Maßnahme keinen dauerhaften Effekt.

Folgende Arbeiten wurden 1961/62 ausgeführt:
 – Es wurden neue Fenster eingebaut und das bisherige Eingangstür- und 

Fensterelement verschlossen. 
 – Der Betraum wurde neu gestaltet. Dabei wurden ein neuer 
 – Fußboden eingebracht und die Erdgeschossebene erhöht, neue Bänke 

eingebaut und ein neuer Steinaltar unter dem ehemaligen Toraschrein 
eingefügt.

 – Der klassizistische Toraschrein, bestehend aus zwei Doppelsäulen be-
krönt mit Kompositkapitellen, die einen Architrav mit einem Stufen-
gesims und einem Dreiecksgiebel tragen, wurde entsprechend den An-
forderungen an einen katholischen Altar umgestaltet. Unter anderem 
wurde ein neues Altarbild eingefügt.

 – Die Kirche wurde innen und außen mehrmals weiß gefasst.146

1970 wurden in den Innenraum zwei Tafeln mit insgesamt 15 Passions-
bildern eingebracht.147

143 Rziha (1977), S. 1.
144 Ebenda.
145 Rziha (1977), S. 2.
146 Persönliche Mitteilung von Pastor Klaus Rziha aus dem Jahr 2005.
147 Gestaltung der Tafeln durch den Maler und Bildhauer Rudolf Brückner-Fuhlrott aus Weißenfels; 

Rziha (1977), S. 2.
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1973 fand eine Tragwerksuntersuchung statt, die ergab, dass das Gebäu-
de weitere Verankerungsmaßnahmen benötigte. Daraufhin wurden 1974 
„Nacharbeiten zur Stabilisierung des Dachstuhls und seiner Verankerung 
mit dem Mauerwerk“148 vorgenommen. „Die Verbindung der Fassaden-
wände mittels der Dachstuhlkonstruktion als Ersatz für die vor 1945 ent-
fernten Zuganker konnte nachgebessert werden.“149 Im Jahr 1976 wurde 
das Dach neu eingedeckt.150 

Um das Jahr 2001 fanden erneut Reparaturarbeiten am Gebäude statt.151 
Diese betrafen in der Hauptsache das Dach und den Dachrand. Die schad-
haften Balkenköpfe mussten teilweise ergänzt bzw. ersetzt werden. Ferner 
wurden zwei massive Überzüge aus Stahl in das Dach eingebaut, welche 
seitdem die Lasten des ursprünglichen Holzüberzugs teilen, aufnehmen 
und in die Außenwände ableiten. Trotz allen Aufwands erzielte man aber 
wieder keinen dauerhaften Erfolg. Die Gebäudebewegungen konnten 
nicht gestoppt werden, was sich in deutlichen Rissbildern und Fehlstellen 
an den Außen- und Innenwänden zeigt. Ende 2002 wurde das Gebäude 
wegen Einsturzgefahr für Besucher gesperrt. Es wurde ein Verfahren zur 
Profanisierung eingeleitet.

Zwischen September und November 2006 fanden Verkaufsverhand-
lungen zwischen der Katholischen Kirchenstiftung und einem privaten 
Interessenten statt. Im November 2006 wurde das Gebäude an den an-
grenzenden Nachbar verkauft. 2009 waren keine Reparatur- bzw. Instand-
setzungsarbeiten angedacht.152

ArchivAlischE grundlAgE

Bauzeichnungen der Nordfassade und des Toraschreins wurden von 
Dr. Ursula Dinse im LHA Schwerin gefunden. Weitere Zeichnungen sind 
bislang nicht bekannt.153

148 Rziha (1977), S. 3.
149 Ebenda.
150 Ebenda; aktuell befinden sich die Betondachsteine als Pfannendeckung auf dem Gebäudedach.
151 Persönliche Mitteilung der Katholischen Kirchenstiftung Schwerin vom April 2005.
152 Persönliche Mitteilung der Katholischen Kirchenstiftung Schwerin vom November 2006 und des 

neuen Eigentümers aus dem Jahr 2007.
153 Die Zeichnungen wurden von Dr. Ursula Dinse im LHA Schwerin gefunden und tragen die 

Bezeichnung „MLHA Kartenmagazin 219 und 221“. Die Verfasserin dankt Frau Dr. Dinse für 
die freundliche Übermittlung. Die Zeichnung der Nordfassade ist veröffentlicht in Dinse (1998), 
S. 364; beide Zeichnungen sind trotz Nachfrage im LHA Schwerin bislang nicht aufgefunden 
worden.
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ArchitEktur

Die Synagoge ist ein glatt weiß verputzter und auffällig hoch aufragender 
Mauerwerksbau, welcher von einem steilen Satteldach überdeckt wird. 
Das Gebäude ist in Nord-Ost-Richtung gestreckt und parallel zur Straße 
errichtet. 

Durch die vier zur Strandstraße gerichteten, auffallend großen Rundbo-
genfenster ist eine besondere Funktion des Gebäudes schon von weitem 
zu erkennen. Die markanten Fensteröffnungen mit ihren schlanken, weiß 
gestrichenen Holzsprossen lassen die sakrale Nutzung dieses Gebäudes er-
ahnen. Ursprünglich war das Gebäude auf zwei Ebenen angelegt – die 
Betsaalebene und die Frauenempore. Später kam mit dem Anbau der Sa-
kristei im Untergeschoss eine dritte Ebene hinzu, die aufgrund der von 
Norden nach Süden abfallenden Hanglage möglich war. Im Erdgeschoss 
befand sich im Osten der Betsaal mit einem im Westen vorgelagerten Ve-
stibül, von dem aus die Empore erschlossen wurde. 

Die beiden Traufen der Hauptdachseiten befinden sich auf gleicher Höhe 
und sind nach Norden und Süden ausgerichtet.

Der südliche eingeschossige Anbau der Sakristei wurde ebenfalls als Mau-
erwerksbau hergestellt. Dieser besitzt ein flach geneigtes Pultdach. 

Grundfläche
bauzeitlich
 11,46 m  x  11,11 m       =  127,32 m2 

heute (2005)
 11,46 m  x  11,11 m       = 127,32 m2

 + 11,46 m x 4,045m       = 46,36 m2

          = 173,68 m2

Umbauter Raum
bauzeitlich
 11,46 m  x 11,11 m  x 7,70 m     =  980,37 m³
 + 11,46 m  x 11,11 m  x 5,85 m x 0,5   =  372,41 m³
          =  1.352,78 m³

heute (2005)
 11,46 m  x 11,11 m  x 7,70 m     =  980,37 m³
 + 11,46 m  x 11,11 m  x 5,85 m x 0,5   =  372,41 m³
 + 11,46 m x 4,045m x (3,10 m + 3,40 m) x 0,5 = 150,66 m³
          = 1.503,44 m³
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235 Plau am See, ehemalige Synagoge, Grundriss Erdgeschoss (2005)
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236 Plau am See, ehemalige Synagoge, Grundriss Emporengeschoss (2005)
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237 Plau am See, ehemalige Synagoge, Grundriss Dachgeschoss (2005)
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238 Plau am See, ehemalige Synagoge, Grundriss Untergeschoss (2005)
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239 Plau am See, ehemalige Synagoge, Längsschnitt (2005)
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240 Plau am See, ehemalige Synagoge, Querschnitt (2005)
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241 Plau am See, ehemalige Synagoge, Fensterdetail (2005)
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242 Plau am See, ehemalige Synagoge, Frauenempore, Brüstungsdetail (2005)



Plau am See286

BAuElEmEntE

Die Fassaden des ehemaligen Synagogenbaus sind zurückhaltend gestal-
tet und lassen auf eine besondere Innenraumnutzung schließen, obgleich 
augenblicklich nur noch wenig auf die ehemalige Synagogennutzung hin-
weist.

Die Außenwände wurden laut Vertrag der jüdischen Gemeinde mit dem 
Maurer und Steinlieferanten aus Standardmauerziegeln und Mauerfertig-
steinen als Schmucksteine hergestellt.154 

Es ist zu vermuten, dass die Fassaden mit Putzbändern strukturiert waren, 
wie sie heute nur noch auf der Ostseite teilweise sichtbar sind. In dem 
Maureranschlag der Gebrüder Büttner wird angeboten: „4816 [Quadrat]
Fuß äußere quadrierten Putz den Zeichnung gemäß zu fertigen incl. Fen-
sterplatten, Sohlbänke (N3 die Seite an Kloßes Stall, wo kein Putz hin-
kommt wird zurück gerechnet)“.155 Offenbar sollten die Fassaden mit 
einer Putzrustizierung versehen werden, wobei die angebotene Flächenan-
gabe alle Fassaden einschloss. Laut Maurerangebot sollte der Quaderputz 
mit „Milchfarbe“ gestrichen werden. Heute bildet ein weißer Dispersions-
anstrich die oberste Farbschicht der glatt verputzten Fassaden, die nur 
noch wenige dekorative Details aufweisen. An keiner Fassadenseite ist 
Schmuck, sind Inschriften oder ist eine Bemalung zu finden, die auf die 
ehemalige jüdische Gebäudenutzung schließen lassen. 

243-244 Plau am See, ehemalige Synagoge, Ansicht von Südosten und Ansicht von Süden (2005)

154 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 49 und 123f. 
155 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 123f.

fAssAdEn
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An beiden Längsseiten wurde von oben auf die äußeren Sparrenenden je 
eine konisch zugeschnittene Traufbohle mit eingelassenen Rinnenhaken 
aufgebracht. An den Traufseiten des Hauptgebäudes wurden Dachrinnen 
aus eloxiertem Kupfer montiert. Die dazu gehörigen Fallrohre bestehen 
ebenfalls aus eloxiertem Kupfer, sind heute nur zur Teil noch mit Ölfar-
be braun und grau gefasst. Es ist ein konstruktiver Dachüberstand von 
ca. 45-55 cm über den Traufwänden vorhanden.

Ursprünglich gliederten vier geschosshohe Rundbogenfenster die Fassade, 
von denen das westliche heute zugesetzt ist und als Eingangstürelement 
konzipiert war. Über den Fenstern wurden drei Zuganker montiert, de-
ren Spannschlösser außen sichtbar waren und welche die Längsfassaden 
horizontal zusammenschlossen. Ein abgetrepptes Holzstuckgesims formte 
einerseits einen Übergang der Außenwände zum Dach und kompensierte 
andererseits nach außen den massiven Kniestock des Dachinnenraums.

Laut der Bauzeichnung (siehe Abb. 248) waren die ursprünglichen Fenster 
durch zwei Kämpferhölzer unterteilt und hatten 31 Glasscheiben. Auf-
grund des Glaservertrages lässt sich schlussfolgern, dass sämtliche Scheiben 
eingekittet und die Rahmen farblich gefasst waren.156 Die jüdische Ge-
meinde selbst hatte die notwendigen Glasfüllungen besorgt und sie dem 
am Bau arbeitenden Glasermeister zukommen lassen. Im Glaservertrag 
werden weiße Scheiben als Standardverglasung für die Nordseite der Syn-

245-246 Plau am See, ehemalige Synagoge, Ansicht von Südwesten und Nordwesten (2005)

nordfAssAdE

156 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 15ff. 
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agoge benannt. Laut einer Rechnung und eines zugehörigen Lieferscheins 
von Schiffer Schnobel wurde in das Oberlicht über der Eingangstür gelbes 
und blaues Glas eingebaut und in Blei gefasst.157 Die Kassettentür war 
aus Holz angefertigt und wie die Fenster farblich gefasst. Zwischen dem 
Fenster oberhalb der Eingangstür und dem Oberlicht der Tür war eine 
Holzleistenfüllung eingebaut, die eine hebräische Inschrift trug.

Mit dem Entfernen der Zugbänder vor dem II. Weltkrieg änderte man 
zunächst sehr wenig am äußeren Erscheinungsbild der Nordfassade. Nach 
dem Krieg wurden erneut Zuganker ins Gebäude eingebaut, allerdings 
nun versetzt zu den ursprünglichen Wanddurchführungen.

Mit dem Sakristeianbau an die Südfassade im Jahr 1961/62 sollte sich 
auch das Aussehen der Nordansicht massiv verändern. Da das Gebäude 
in Zukunft von Süden erschlossen wurde, mauerte man das rechte Fenster 
und die sich in diesem Bereich befindliche Eingangstür zu und verputzte 
die Fläche.158 Das Dachgesims blieb erhalten.

Im Zuge dieser baulichen Maßnahme wurden im gesamten Gebäude neue 
Sprossenfenster eingebaut, welche heute noch weiß gefasst existieren.159 
Die hochrechteckigen Fenster bestehen aus einem Holzrahmen und sind 
mit einem halbrunden Sturz versehen. Die Außenabmessungen wurden 
den ursprünglichen Fensteröffnungen angepasst.160 Der Halbkreis des 
Sturzes ist speichen- und mehrfach halbreisförmig untergliedert. Insge-

247-248 Plau am See, ehe-
malige Synagoge, Gesims an 
der Südostecke (2005) und 
Zeichnung der Nordfassade 
(Zeichn: verm. Landbaumei-
ster Voß, um 1839) 

157 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 92f.
158 So ist der Fassadenzustand bis heute.
159 Das heute vorhandene Fenster wurde bei den Aufmaßarbeiten 2005 detailliert; siehe Abb. 241.
160 Es finden sich keine Spuren einer anderen vorhergehenden Fensterform vor Ort.
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samt besteht der Fensterbogen aus 24 Teilflächen. Eine 
bandförmige Holzsprosse, welche die senkrechte Fenster-
fläche mit der Bogenfläche vereinigt, bildet das dominante 
Gestaltungselement dieser Fensterkonstruktion. Das Haupt-
kämpferholz des Geschossfensters befindet sich unterhalb 
der Sturzrundung. Parallel zum Kämpfer unterteilen vier 
horizontale und sechs vertikale Sprossen die sich nach unten 
fortsetzende rechteckige Fensterfläche in 45 Einzelflächen. 
Mittig in der untersten Glasreihe wurde ein Lüftungsflügel 
vorgesehen, welcher aus drei Glasflächen besteht, nach außen 
aufschlägt und mit einfachen Reibern und schlichten aufge-
setzten Hakenbändern mit dem Fenster verbunden wurde. 
Die Scheibenflächen bestehen aus „geschlierten“, „bonbon-
farbenen“161 Gläsern, welche einen massiven Blaseneinschluss aufweisen 
und somit nicht klar durchsichtig sind, sondern nur verzerrt den Durch-
blick zulassen. Im Innenbereich wurden über der schräg nach unten fal-
lenden Mauerwerksbrüstung schmale Holzfensterbretter mit Schwitzwas-
serauffangmulden vorgesehen. Im Außenbereich bilden leicht schräg nach 
außen fallende Natursteinplatten die Brüstungsoberkante.

Die Südansicht entsprach in der Gestaltung der Nordfassade. Auch hier 
gliederten vier hohe, entsprechend gestaltete Rundbogenfenster die Wand-
fläche in neun unterschiedlich breite Teilbereiche auf. Ferner war die Lage 
der ehemaligen und neuen Zuganker deutlich zu erkennen.

Erst mit dem Anbau der Sakristei im Jahr 1961/62 veränderte die Südseite 
ihr Aussehen. Entlang der Fassade wurde ca. 2,20 m unter dem Erdge-
schossniveau ein eingeschossiger Anbau vor die Gründungsmauern ge-
stellt, in welchem unter anderem ein offenes Vestibül eingeplant wurde, 
das in Verbindung mit einer neuen Betontreppe und einer neuen Haustür 
die Erschließung des Gebäudes übernahm.

Bei der Haustür handelt es sich um eine zweiflügelige holzsichtige Rah-
menfüllungstür, die nach außen aufschlägt (siehe Abb. 249). Die Zarge 
wurde direkt auf die schräge Außenwandleibung des Vestibüls aufge-
schraubt. An beiden Flügeln ist mittig, von innen nach außen versetzt, 
eine Einschlagleiste aufgesetzt. Der untere Türabschluss wird von einem 
Setzholz gebildet. Ein Kältefeind o. ä. war nicht vorgesehen. Als Beschlag 
wurde eine schlichte Drückergarnitur mit einfacher Beschlagrosette mon-
tiert, welche später um ein Sicherheitsschloss ergänzt wurde. Als Füllungen 

161 Die verwendeten Farben sind Grün, Blau, Gelb und Rosa.

südfAssAdE
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Synagoge, Hauseingangstür in 
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wurden die gleichen Scheiben wie im Andachtsraum eingebaut. Allerdings 
dienen bei der Haustür nicht Holz-, sondern Bleisprossen als Glashalter.

Die Fassade der Sakristei gliedern sieben hochrechteckige Kastenfenster 
aus Holz, die in Reihe in die jeweiligen Leibungen eingebaut wurden (sie-
he Abb. 250). Die Innenflügel schlagen nach innen, die Außenflügel nach 
außen auf. Die Innenflügel werden durch schlichte rechteckige Reiber ver-
schlossen, an den Außenflügeln übernehmen olivenförmige Fenstergriffe 
mit Aluminiumfallen die Schließfunktion. Einfache Aufsatzbänder bilden 
die Drehverbindung der Fenster zur Wand. Die Scheiben bestehen sowohl 
innen als auch außen aus klarem Einscheibenglas. Innen wurden die Holz-
fensterbretter mit Schwitzwasserauffangmulden versehen, außen bilden 
schräg nach außen fallende gemauerte Formsteine die Brüstungsebene.

Das Dach des Anbaus besteht aus einem flachen Pultdach mit einer be-
sandeten Bitumendichtungsbahn als Dachhaut, die auf eine Holzschalung 
zweifach aufgeschweißt wurde. Es ist an diversen Stellen undicht. Eine 
Kupferrinne unterstreicht die horizontale Wirkung des Anbaus und leitet 
das anfallende Regenwasser in das vorhandene Fallrohr auf der Ostseite. 

Heute (2005) ist an der gesamten Fassade eine große Anzahl an Rissen, 
Putzabplatzungen und Mauerschäden festzustellen. Einige Glasscheiben 
sind inzwischen zerbrochen. Ferner kann man im Sockelbereich massive 
Feuchtigkeitsschäden erkennen.

Die Westfassade war ursprünglich als Giebelansicht mit einem Lünetten-
fenster (Halbkreisbogen) auf Höhe der Frauengalerie errichtet worden  
(siehe Abb. 251); auch die bereits erwähnte Rechnung des Tischlers belegt 
dieses Fenster. Im Inneren ist der Rundbogen des Fensters noch erkenn-

250 Plau am See, ehemalige 
Synagoge, Anbau der Sakri-
stei von Süden (2005) 

251 Plau am See, ehema-
lige Synagoge, Ansicht von 
Südwesten (Foto: unbekannt, 
vor 1962) 
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bar. Leider ist kein Anhaltspunkt zu finden, wann das Fenster geschlossen 
wurde. Auf Grund des erwähnten Fotos steht jedoch fest, dass dies erst mit 
der Gebäudenutzung durch die Katholische Kirche geschehen sein muss. 

Auf der Höhe des Dachfußbodens setzte sich das auf den Längsseiten 
vorhandene Gesims optisch auf der Westseite fort, das heute jedoch nur 
noch in Teilflächen erhalten ist. Ein waagerechter, verputzter Mauersockel 
wirkt optisch dem fallenden Geländeverlauf entgegen.

Kleinere und größere Risse in der heute glatt verputzten, weißen Ober-
fläche deuten auf Spannungen im Mauerwerk hin. Der Sockelbereich ist 
durchfeuchtet. Daraus resultierende Putzausblühungen sind entlang der 
gesamten Fassade im Innen- und Außenbereich festzustellen. 

Die Oberfläche der Ostfassade wurde unter katholischer Nutzung nicht 
wesentlich verändert und entspricht auch heute noch größtenteils der Be-
schreibung aus dem ehemaligen Maurerangebot. Hier ist die Putzstreifen-
rustizierung des ursprünglichen Maurerangebots, die sich bis unter das 
umlaufende Gesims fortsetzt, noch gut erkennbar, ebenso die bauzeitli-
chen Öffnungen, die zum Teil später geschlossen wurden. Die Fassade 
ist symmetrisch aufgebaut und besaß ursprünglich vier Fensteröffnungen: 
ein kleineres Rundbogenfenster im Giebelfeld, zwei geschosshohe Synago-
genfenster im Hauptraum und die runde Misrachöffnung über dem To-
raschrein. Der Erker des Aron Hakodesch, der mit einem Korbbogensturz 
versehen war, ragte vor die Fassade. Laut Kaufunterlagen des Fabrikanten 
Strauss vom 14. April 1920 sollte der Erker mit Vertragsabschluss abge-
brochen werden, was allem Anschein nach auch gleich nach dem Eigen-
tumsübergang erfolgt sein dürfte.162

Mit der Nutzung des Gebäudes durch die Katholische Kirche wurden die 
beiden großen Synagogenfenster zugemauert. Die Mauernischen wurden 
außen bündig geschlossen, so dass im Innenbereich ein Rücksprung zu 
erkennen ist, welcher im Brüstungsbereich von einem 3 cm starken Holz-
fensterbrett überdeckt wird. Das kleine runde Misrachfenster (Ø 30 cm) 
wurde mit einem Holzrahmen und einer Holzbretterfüllung nach außen 
geschlossen, ist jedoch nie zugemauert worden. Einzig das Giebelfenster 
ist immer geöffnet geblieben, jedoch heute ohne Fensterflügelfüllung.

Im Bereich des Anbaus wurde eine nur von außen zu öffnende Tür in 
einen Anschlussraum eingebaut, welche auch derzeit noch vorhanden ist.

ostfAssAdE

162 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 133; siehe Anhang D 016.
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Gegenwärtig präsentiert sich die Ostansicht in einem sehr baufälligen Zu-
stand. Über den vermauerten Synagogenfenstern im Sturzbereich und vor 
allem im Kniestockbereich zeigen sich Risse von bis zu 4 cm Breite. Der 
Putz ist großflächig von der Wand gefallen oder abgeschlagen worden, so 
dass das Mauerwerk und die nachträglich vermauerten Wandaussparun-
gen deutlich zu erkennen sind. Im Sockelbereich ist die Wand bis zu einer 
Höhe von 1,10 m, schräg zum Gelände verlaufend, sehr stark durchfeuch-
tet. Dies gilt auch für die Tür des Anschluss- und Lagerraums hinter der 
Sakristei. 

Der Haupteingang zum Gebäude lag ursprünglich im Norden. Durch das 
Gemeindehaus gelangte man zunächst in den Hof zwischen Synagoge und 
Vorderhaus. Die Synagoge betrat man durch das Portal auf der westlichen 
Seite der Nordfassade.163

Auf der Grundlage der Bauzeichnung zur Nordansicht (siehe Abb. 248) 
kann vermutet werden, dass die Eingangstür annähernd im Bereich des 
heutigen Vestibülniveaus lag. Um vom Außennivau ins Erdgeschoss zu 
gelangen waren mindestens drei Stufen zu überwinden. Da Untersuchun-
gen im Außenbereich, an der Fassade bzw. am Nachbargrundstück, nicht 
möglich sind, kann die genaue Zahl der Stufen nicht ermittelt werden. 
Vermutlich zur Überbrückung des deutlichen Höhenunterschieds zwi-
schen Vorderhaus und Synagoge wurde nach dem Bau der Synagoge 
durch Firma Büttner ein Damm zwischen Vorderhaus und Synagoge von 
4 Fuß Höhe errichtet.164

Die ehemalige Öffnung des Eingangstürelements wurde mit einem deut-
lich schmaleren Mauerwerk zugesetzt als die übrigen Außenwände aufwei-
sen. Die ursprünglich vorhandene und in der Bauzeichnung ersichtliche 
Außentreppe ist heute nicht mehr vorhanden. Vermutlich wurde sie beim 
Umbau 1962 abgebrochen.

Seit 1962 erfolgt die Erschließung über die Südseite. Seitdem betritt man  
das Gebäude auf dem Niveau des Untergeschosses. Im Vestibül gelangt 
man rechter Hand durch eine hölzerne Rahmenfüllungstür in die Sakri-
stei, geradeaus stößt man auf einen mit Kalksteinplatten belegten Trep-
penlauf, welcher das Untergeschoss mit dem Erdgeschoss verbindet.

163 Heute ist die Tür zugemauert. Die Außenkante des ehemaligen Geschossfensters zeichnet sich 
zum Teil auf dem Außenputz durch Haarrissbildung ab.

164 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 96f.

Erschließung
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Auf Erdgeschossebene angekommen, gelangt man rechts durch eine 
Wandöffnung in den Betsaal. Der Durchgang nach Osten ist in der Achse 
zur Breite des Hauptraums angeordnet und befindet sich in einer Fach-
werkwand aus der Erbauungszeit.

Auch die zweite Tür aus dem Betraum (heute noch vorhanden), welche in 
den Abstellraum unter das Galerie-Treppenpodest führt, stammt nicht aus 
der Erbauungszeit. Dies haben u. a. die Untersuchungen an der Holzver-
bindung zwischen dem Ständer und dem Sturzriegel ergeben. Hier konnte 
keine zimmermannsmäßige Holzverbindung gefunden werden.

Im westlichen Teil des Erdgeschosses führt heute, parallel zum Westgie-
bel, ein zweiter und dritter Treppenlauf auf die Galerie. Auf der Ebene 
des Antritts zum zweiten Treppenlauf und links daneben befindet sich der 
Eingang eines Beichtstuhls, der unter dem dritten Treppenlauf eingepasst 
wurde. Seine Umfassungswände bestehen aus einfachen Holzständern mit 
einer weiß gefassten Bretterwandverkleidung und einer schlichten Wohn-
raumtür aus Holz.

Ein Vergleich der Bauzeichnung der Nordfassade mit der heutigen Situa-
tion zeigt, dass die Treppenläufe II und III nicht an der ursprünglichen 
Stelle liegen, da sich das heutige Podest des Treppenlaufs II-III auf Mitte 
der Türhöhe des damaligen Hauptportals befinden würde.

Dass ursprünglich oder zwischenzeitlich Stufen zwischen dem Vestibül im 
Erdgeschoss und dem Betsaal waren, kann auf Grund der nachfolgenden 
Beschreibung zum Erdgeschossboden vermutet werden. 

Im gesamten Windfang- und Treppenhausbereich sind weder Schmuck-
bemalungen, Jahreszahlen, Halterungen für Waschbehälter noch Befe-
stigungen für etwaige Einrichtungsgegenstände, wie z. B. das Lavabo zu 
finden. Lediglich eine alte Spendenbüchse, die noch aus der Zeit der Nut-
zung als Synagoge stammen könnte, befindet sich heute im Treppenhaus 
gleich neben der Treppenhaustür zur Sakristei. 

Laut Maurerangebot der Gebrüder Büttner sollten „gute zum größten 
Theil gesprengte Fundamentsteine“ für die Gründung der Synagoge ver-
wendet werden.165

252 Plau am See, ehemalige 
Synagoge, Einblick in den 
Beichtstuhl der katholischen 
Gemeinde (2005) 

165 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 123f.

Befunde im Vestibül 
aus dem Jahr 2005

Baugrund
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In Auftrag gegebene Fachgutachten bestätigen, dass die starken Rissbil-
der, vor allem im Gründungs- und Sockelbereich, infolge von Setzungen, 
Schub und Grundbrüchen entstanden, da der Baugrund unterhalb der 
Synagoge aus nicht ausreichend tragenden Bodenschichten besteht. Mit 
dem Sakristeianbau von 1962 versuchte man erstmals eine Gebäudestabi-
lisierung, die aber wenig Erfolg brachte. Laut Katholischer Kirchenstiftung 
Schwerin wäre heute eine Tragwerksverbesserung nur mit erheblichem 
Kostenaufwand möglich. Einsicht in die Gutachten war nicht möglich.

Im Juni 2005 fanden zu diesem Sachverhalt die letzten Gebäudebegut-
achtungen statt. Als Ergebnis blieb das Gebäude weiterhin für Besucher 
wegen Einsturzgefahr gesperrt.

Das Gebäude war ursprünglich nicht unterkellert. Erst mit dem Sakri-
steianbau wurde eine zum Hauptraum tieferliegende Ebene angebaut. Im 
Sakristeibereich besteht der Oberboden aus einem PVC-Belag. Als Unter-
lage dient hier ein Verbundestrich auf einer Bodenplatte aus Beton, die auf 
einer Ringfundamentierung aufliegt. Im Bereich der Abstellräume hinter 
der Sakristei wurden ausschließlich Verbundestriche ohne einen Oberbo-
denbelag eingebracht.

Im Bereich des neuen Treppenhauses (Treppenlauf I) wurde der gleiche 
Natursteinoberboden (Kalksteinplatten) im Mörtelbett verlegt, wie in der 
nachfolgenden Schilderung zum Erdgeschossboden näher beschrieben.

Es ist zu vermuten, dass die Betsaalebene einst tiefer lag und das Erdge-
schoss anfänglich höhenmäßig zweigeteilt war. Einen Hinweis dazu liefert 
u. a. die Malerrechnung von 1840, in der das Streichen von „5 Eichne  [n] 
Stuffen zum Allerheiligsten“ abgerechnet wird. Hingegen zeigt eine im 
LHA Schwerin befindliche Zeichnung des Toraschreins sogar sechs Stu-
fen.166 Dies widerspricht dem heute vorhandenen Höhenunterschied, wel-
cher mit zwei Stufen vor dem Altar überwindbar ist. Vergleicht man dazu 
die Höhe des Misrach-Fensters in der Außenwand mit der vorhandenen 
Aussparung im Schreingiebel, so fällt auf, dass die Giebelöffnung ca. 65 
cm höher sitzt als das runde Fenster in der Außenwand. Dies erlaubt die 
Vermutung, dass sich die Betsaalebene einst auf einem tieferliegenden Ni-
veau befunden hat und der Toraschrein beim Umbau höhergesetzt wurde. 
Über die Konstruktion, Art und Form des ursprünglichen Oberbodens im 

166 Zur Rechnung vgl. LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 52. Die Zeichnung wurde von Dr. 
Ursula Dinse im LHA Schwerin gefunden und trägt die Bezeichnung „MLHA Kartenmagazin 
221“. Die Verfasserin dankt Frau Dr. Dinse für die freundliche Übermittlung.

Fußboden
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Betsaal ist nur bekannt, dass er aus Mauersteinen 
bestand und von der Fa. Büttner eingebracht 
wurde:167 „… 1100 Fuß Mauersteinfliesen zum 
Fußboden in der Kirche und im Corridor zu le-
gen …“ Der Bodenbelag wurden auf Sand ver-
legt.168

Nach dem Verkauf des Gebäudes an die Ka-
tholische Kirche wurde der Boden zunächst so 
belassen. Erst mit dem Umbau um 1962 wur-
de ein neuer Oberboden im Erdgeschoss einge-
bracht,169 wobei laut Pastor Rziha der bisherige 
Belag entfernt und durch den heute noch existenten Steinboden ersetzt 
wurde. Die Platten wurden im Halbverband verlegt. Rings um die Ver-
legeebenen wurden Sockelleisten angebracht, die eine Höhe von 8-10 cm 
aufweisen und in Material und Verlegeart dem Bodenbelag entsprechen. 
Die Verlegerichtung im Treppenhaus ist gegenüber der im Betsaal um 90° 
gedreht (siehe Abb. 235).

Die Frauenempore nahm den gesamten Bereich des Obergeschosses ent-
lang der westlichen Außenwand ein. Sie war zunächst mit einem Holz-
bretterboden belegt, welcher von der Maurerfirma Büttner von Norden 
nach Süden verlegt und auf die hölzernen Tragbalken, Tragrichtung von 
Osten nach Westen, genagelt war.170 

Laut Angebotsbeschreibung des Tischlermeisters versprach dieser: „...die 
Treppe zum Damen-Chor, gehobelt mit Setzstuffen und zierlichen Hand-
geländer mit [Daken] der Zeichnung gemäß zu fertigen und aufzustel-
len … 284 [Quadrat] Fuß gehobelten Fußboden auf den Damen-Chor zu 
legen … 210 [Quadrat] Fuß äußere getüpelte Chorbrüstung, mit Brustge-
sims und Lehnbrett zu fertigen … 136 (Quadrat) Fuß einwandige glatte 
gehobelte Chorbrüstung … 34 Laufende Fuß Gitter vor dem Damen- 
Chor nach der Zeichnung …“171

Die bauzeitliche Brüstung der Frauenempore ist gegenwärtig noch vorhan-
den. Sie besteht aus Kiefernholz und wurde von Zimmerermeister Schlie 
im Jahr 1840 verändert. Dies geht aus seiner Rechnung vom 18. Okto-

167 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 123f; siehe Anhang D 005.
168 Ebenda.
169 Rziha (1977), S. 1.
170 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 123f und 94f.
171 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 127f; siehe Anhang D 002.

253 Plau am See, ehemalige 
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Hauptraum mit Altarstufen 
(2005) 
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ber 1840 hervor: „Chorbrüstung und Treppenöffnung verendert“.172 Um 
welche Art der Änderung es sich hierbei handelte, ist nicht zu bestimmen.

Die Brüstung der Plauer Empore ist vergleichbar mit der der Darguner 
Synagoge (siehe Abb. 100). Im Gegensatz zu jener war auf der Brüstung 
von Plau ein Sichtschutz angebracht, um die Frauen optisch von den 
Männern abzusondern. Auf dem Brüstungsholz der Plauer Synagoge be-
finden sich auch heute noch in unregelmäßigen Abständen die Holzdübel 
der einst vorhandenen, vermutlich gitterförmigen Emporenabtrennung, 
die auch in dem Angebot des Tischlers erwähnt wird. Ferner zeigen sich 
Putzspuren dieser Trennwand in den Außenwänden über der Brüstungs-
ebene. Da die ursprüngliche Decke nicht erhalten ist, bleibt unklar, wie 
hoch die Abtrennung reichte. Dennoch erfüllte die Plauer Gemeinde mit 
der vorhandenen Vergitterung schon zur Bauzeit die späteren Auflagen 
des Israelitischen Oberrates vom 27. September 1853.

Als Besonderheit gelten die acht eisernen Konsolen, welche im Jahr 1840 
ausdrücklich für die Synagoge von einer Eisengießerei und Maschinenfa-
brik aus Güstrow angefertigt wurden.173 Sie nehmen bis heute die Last der 
auskragenden Emporentraghölzer, sowie die der Brüstungskonstruktion 
auf und leiten diese in die Fachwerkwand des Vestibüls um.

Bei den Umbaumaßnahmen um 1890 wurde die Brüstung holzfarben ge-
fasst, blieb aber in ihrer Konstruktion und Form weitestgehend erhalten. 
Gleichzeitig wurde ein Großteil des Galeriefußbodens entfernt und durch 
einen neuen Bretterboden aus Holz ergänzt. 

172 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 47.
173 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 130f.
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Bei den Renovierungsarbeiten 1962 wurden abermals defekte Bretter aus-
getauscht, der Großteil des Belags blieb aber erhalten. Die Tragkonstruk-
tion der Empore blieb bei allen Umbaumaßnahmen unberührt. Zu einem 
späteren Zeitpunkt wurde auf die Unterseite der Emporenholzbalken eine 
Holzkassettendecke angeschraubt. Auch die Gitterabtrennung wurde ver-
mutlich erst unter katholischer Nutzung entfernt. Ein genauer Zeitpunkt 
wäre nur mit einer restauratorischen Untersuchung bestimmbar.174

Heute (2005) sind die Belagsbretter rotbraun gefasst und weisen im Be-
reich des Gehwegs starke Verschleißspuren an den Oberflächen auf. Ein 
roter „Sisalläufer“ schützt die weitere Emporenoberfläche. Der Anschluss 
an die Wände bzw. an die Galeriebrüstung erfolgt durch eine 8 cm hohe, 
hölzerne Sockelleiste. Der Oberboden und die Tragkonstruktionshölzer 
der Frauenempore haben sich infolge der starken Hausverformung um 
ca. 25 cm nach Süden abgesenkt.

Das im Dachbereich ursprünglich ein Holzbretterboden eingebracht wor-
den war, kann heute (2005) nicht bestätigt werden.175 An den Deckenbal-
ken und am vorhandenen Überzug sind keinerlei Spuren einer Vernage-
lung oder Abdrücke eines Einschubs zu finden. Trittmöglichkeiten bilden 
heute auf dieser Ebene nur die Deckenbalken. Die Sparrenzwischenräume 
sind nur noch zum Teil mit Sand, Schutt und Dämmstoff gefüllt. 

174 Die Kosten für die Untersuchung werden von der Katholischen Kirchenstiftung Schwerin nicht 
übernommen. 

175 Es gibt keine Hinweise auf eine alte Bretterlage; vermutlich gab es nur eine Füllung aus Sand 
zwischen den Tragbalken, auf welchen gelaufen werden konnte.

256-257 Plau am See, ehe-
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Das Gebäude war ursprünglich nicht unterkellert. Erst mit dem Sakristei-
anbau wurden Wände auf einer zum Hauptraum tiefer liegenden Ebene 
notwendig. Dafür war es erforderlich, die südliche Außenwand der Syn-
agoge zu unterfangen. Um die Lastaufnahme vom Bestand zum Neubau 
zu trennen, wurde der Unterfangungswand eine tragfähige Brandwand 
mit einem Stiefelfundament vorgeblendet.176 Die Innenwände in diesem 
Bereich wurden aus Kalksandstein hergestellt. Die Oberflächen der Innen-
wände sind bis heute verputzt und farblich gefasst.

Ursprünglich bestand die Tragkonstruktion der Innenwände des Erdge-
schosses aus einem Nadelholzfachwerk, dessen Gefache mit Mauerwerk 
ausgemauert wurden.177 Die Wandoberflächen waren mit einem Lehm-
putz versehen und weiß gefasst.178 In diesem Zustand hat sich die Trenn-
wand vom Betsaal zum Vestibül weitgehend erhalten; zwischenzeitlich 
wurde lediglich der Putz abschnittsweise erneuert und eine Reihe von 
neuen Farbfassungen aufgebracht.

Zur Erschließung des Betsaals war in der Achse der Fachwerkwand eine 
zweiflügelige Tür eingepasst. Nach dem Verkauf der Synagoge um 1920 
änderte man zunächst nichts am Grundriss des Erdgeschosses. Zu einem 
späteren Zeitpunkt muss der ursprüngliche Zugang jedoch verschlossen 
und durch eine weiter südlich angeordnete Tür ersetzt worden sein. Zwei 
Holzständer (Türpfosten) wurden von der Verfasserin in der Trennwand 
zum Vestibül entdeckt, die beweisen, dass sich zumindest zeitweise der 
Zugang zum Betsaal nicht in der Wandmitte befand. 

Vermutlich wurde mit der Umbauphase von 1962 der veränderte Durch-
lass in der Fachwerkwand zugemauert und die ursprüngliche, mittige Tür-
öffnung in den Betsaal wieder geöffnet. Unter Treppenlauf II und III der 
eingeschobenen Obergeschosstreppe wurden ein Abstellraum und eine 
Beichtnische eingefügt. Hierfür war es nötig, in die vorhandene Fachwerk-
wand des Erdgeschosses eine zusätzliche Türöffnung nach Norden einzu-
brechen. Diese Grundrisssituation ist auch gegenwärtig noch vorhanden. 

Im Synagogenhauptraum nehmen die Risse an allen Umfassungswänden 
beachtliche Formen an. Dies betrifft auch die erst viel später errichteten 
Innenwände in der Sakristei. Im Bereich der nördlichen und südlichen 

176 Diese Angaben basieren auf persönlichen Mitteilungen von Kirchenbaurat Schlegel, Katholischen 
Kirchenstiftung Schwerin, Bischöflicher Stuhl in Osnabrück, von 2005.

177 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 82 und 123f.
178 Ebenda. 
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Außenwand wurden Probelöcher im Erdge-
schosssockel und im Kniestock geschlagen. 
Diese Löcher sind bis heute nicht wieder ge-
schlossen worden, so dass auch sie Ursachen 
für weitere Risse und Setzungen bilden.

Im Bereich der Fensterstürze und -bögen sind 
zum Teil bis zu 4 cm breite Rissgeflechte zu 
erkennen, die sich bis in den Außenbereich der 
Wände durchziehen. Daher besteht dringender Handlungsbedarf, vor al-
lem im Bereich der östlichen Außenwand. Hier wäre eine Notsicherung 
zum Nachbargrund umgehend vorzunehmen.

Bis auf den ergänzten Deckenteil im Bereich der Treppenläufe II und III 
stammen die Deckentraghölzer der Erdgeschossdecke, die gleichzeitig den 
Galeriefußboden bildet, aus der Erbauungszeit der Synagoge und wur-
den laut dendrochronologischer Untersuchung 1839 eingeschlagen.179 

Ihre Holzbalken sind 22-22,5 cm breit. Die Balkenhöhen sind nicht exakt 
messbar, bewegen sich aber zwischen 20-26 cm. 

Die ergänzten Holzbalken im Bereich der Treppenläufe II und III stam-
men aus dem Umbaujahr 1962. Die Spannrichtung dieser Einfeldträger 
verläuft von Ost nach West und von Süd nach Nord. Sie liegen mit ihren 
Auflagerpunkten in den Seitenwänden des Vestibüls, der nördlichen und 
westlichen Außenwände und auf den Holzständern der Beichtstuhlwände. 
Die Balkenzwischenräume sind mit Stroh, Rohr, Dämmmaterial, Folie 
und Sand gefüllt. Als Auflager für die Füllungen wurden Holzbretter in 
die Balkenseiten eingeschoben, oder es bilden seitlich an die Balken und 
senkrecht auf die Balken genagelte Latten die Schalungsauflager aus. Nur 
wenige Deckenfelder sind ohne Füllmaterial vorhanden. Sämtliche Dek-
kenflächen an der Galerie zum Erdgeschoss wurden unterseitig mit einer 
Holzkassettendecke (Größe eines Kassettenteils ca. 30 x 60 cm) verkleidet.

Aufgrund von Schattenabzeichnungen des auf allen vier Seiten vorhande-
nen Gesimses steht fest, dass sich einst unterhalb der Obergeschossdecke 
ein Gewölbe befand. Dieses Gewölbe an der Unterseite der Decke wurde 
bei den Umbauarbeiten von 1962 entfernt. Entlang der Innenfassaden 
wurden die vorhandenen Leerkonstruktionen für die Holzgewölbescha-

258 Plau am See, ehemalige 
Synagoge, Erdgeschoss, Süd-
ostecke innen (2005) 

179 Holzart: Kiefer; lt. dendrochronologischer Untersuchung von Dr. Thilo Schöfbeck, August 2005, 
Deutsches Archäologisches Institut Berlin; siehe Anhang D 019.
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lung abmontiert. Über die Konstruktion der Ge-
wölbehölzer, deren Schalflächen und über dessen 
Aussehen im Allgemeinen können keine exakte 
Aussagen getroffen werden, zur Zeit (2005) ist 
eine flache Kassettendecke statt des Gewölbes 
vorhanden. 

Die Deckenkonstruktion der Synagoge wird von 
zehn Kiefernbalken (b= 19-27 cm, h= 22-26 cm, 
nicht exakt messbar) gebildet, deren Holz eben-
falls 1839 eingeschlagen wurde.180 Die Balken 

waren ursprünglich jeweils in ihrer Achse an einen massiven Überzug (Ab-
messungen nicht messbar; ca. b= 27 cm, h= 33 cm) angeschraubt. Dieser 
ist heute nicht mehr vorhanden.181 Gegenwärtig tragen zwei rechteckige 
Stahlrohr-Überzüge (Gr. 23 x 40 cm) die Lasten der Decke. An den Dek-
kenbalken sind jeweils im Bereich der ursprünglichen Lage des Holzüber-
zugs aber noch die Löcher der einstigen Verschraubungen mit dem Über-
zug zu erkennen. Die Hauptspannrichtung der Deckenbalken verläuft von 
Norden nach Süden, die der beiden Überzüge von Osten nach Westen. 
Die Deckenbalken waren ursprünglich als Zweifeldträger bemessen. Ihre 
Balkenenden liegen auf den Außenwänden innerhalb der Nord- und Süd-
fassadengesimse auf. Dass auf den Außenmauern eine Mauerlatte oder ein 
Randbalken als Führung für die Holzträger eingebaut wurde, ist anzuneh-
men, kann aber nicht bestätigt werden. Der Dachrand ist nicht einsehbar. 

Auf den Deckenbalken 1, 4, 7 und 10 stehen in beiden äußeren Decken-
feldern Holzstützen mit den Abmessungen von 18 x 19,5 cm, die die Last 
der Mittelpfetten auf die Deckenhölzer abtragen. Erst unter katholischer 
Nutzung wurden zusätzlich im Randbereich nahe der Traufen beidseitig 
auf die Deckenbalken 1, 4, 7 und 10 acht weitere Stützen mit Abmessun-
gen von 12 x 12 cm aufgestellt. Auch diese vier Stützenpaare übertragen die 
Dachlast von je zwei zusätzlich eingebrachten Pfettenpaaren (Gr. 2 x 12 x 
10 cm) in die benannten Deckenbalken. Im Bereich der Giebel überneh-
men jeweils acht Balkenstummel (22 x 26 cm) in Tragrichtung von Ost 
nach West die Lastübertragung der Holzdecke in die Giebelmauern. In 
den Ecken der Balkendecke wurden zusätzlich Diagonalhölzer mit ähn-
lichen Abmessungen der übrigen Hölzer in die Deckenebene eingebracht 
(siehe Abb. 237).

180 Dendrochronologische Untersuchung; siehe Anhang D 019.
181 Abmessungen nicht messbar, da der Überzug entfernt wurde. Somit ermöglichen nur die einstig 

notwendigen und heute noch vorhandenen Aussparungen in den Giebelwänden eine ungefähre 
Größenbestimmung.
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Bereits im Jahr 1890 fanden massive Reparaturarbeiten im Dach der Syn-
agoge statt, da das Auflager des Überzugs in der westlichen Außenwand 
abgefault war und der Balken angelascht werden musste.182 Außerdem 
wurden die Knotenpunkte aus Stahl zwischen dem Überzug und den Dek-
kenbalken überprüft und die Stahlmuttern nachgezogen. Zudem wurden 
angefaulte Balken repariert, beigelascht und teilweise, hauptsächlich im 
Bereich der Giebelwände, ausgetauscht. Im Zuge der Neugestaltung der 
Decke über dem Betsaal 1961/62 wurden die bereits erwähnten zusätz-
lichen Stützenpaare, Pfetten und Kopfbänder in den Randbereichen des 
Dachstuhls nachgebessert, repariert oder neu eingebaut. 

Beim Umbau 1962 entschloss man sich, die Deckenuntersicht des Haupt-
raums nachhaltig zu verändern. Die Planung sah vor, die in die Holzbal-
ken von unten montierten Gewölbehölzer zu entfernen. Stattdessen wurde 
eine horizontale Kassettendecke in den Kirchenraum eingebaut. Die Kas-
setten bestehen aus Spanplatten, die durch 1-2 cm breite Schattennuten 
optisch voneinander getrennt sind. Das Rastermaß beträt ca. 100 x 80 cm. 
Die dazu notwendige Unterkonstruktion aus Holz wurde von unten di-
rekt auf die Balken genagelt und nur zum Teil in die Balken eingescho-
ben. Rings um die Kassettenebene wurden Passstücke angefertigt, um zu 
kaschieren, dass die Außenwände keine rechten Winkel bilden. 

Um 1976 nahmen die Verformungen im Dachstuhl bedenkliche Aus-
maße an.183 Ein neues Tragwerksgutachten bestätigte, dass alle bislang 
durchgeführten Sicherungsmaßnahmen gegen die massiven Gebäudever-
formungen keinen Erfolg gebracht hatten. So beschloss man, sich an die 
Empfehlungen des Statikers zu halten und den vorhandenen Holzüberzug 
durch zwei Stahlüberzüge zu ersetzten. Diese wurden beiderseits des Fir-
stes, jeweils in den Drittelpunkten der Giebelwände, eingebaut. Stahlbän-
der, Stahlschrauben, U-Winkel und Stahllaschen hängen seitdem die Dek-
kenbalken an die beiden rechteckigen Stahlüberzüge (Gr. 23 x 40  cm). 
Diese leiten die aufgenommenen Lasten direkt in die Giebelwände ab. 
Durch die Drittelanordnung mindert sich die anfallende Punktlast im-
mens. Das ursprünglich vorhandene Hängewerk, dessen Hängesäulen im 
Bereich der Balken 4 und 7 angeordnet waren, wurde außer Kraft gesetzt 
und das vorhandene Kehlbalkendach mit Hängewerk mit einem Pfetten-
dach mit dreifach stehendem Stuhl kombiniert. Die Zapflöcher der Stuhl-
säulen sind heute noch deutlich in der Achse der Kehlbalken über den 
Deckenbalken 4 und 7 zu erkennen.

182 Die Angaben entstammen aus den Unterlagen und persönlichen Mitteilungen von Pastor Rziha.
183 Rziha (1977), S. 3 und persönliche Mitteilung von Kirchenbaurat Schlegel, Katholische Kirchen-

stiftung Schwerin, Bischöflicher Stuhl Osnabrück, vom April 2005.
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In den Jahren 2000 und 2002 kam es erneut zu Reparaturen an der Bal-
kendecke und am Dachstuhl.184 Hölzer wurden gesund geschnitten und 
ergänzt oder ausgetauscht.

Bei den Aufmaßarbeiten 2005 wurde eine an allen vier Begrenzungswän-
den umlaufende, sichtbare, Gesimskante ca. 80 cm unterhalb der Kas-
settenverkleidung der Deckenbalken entdeckt. Man kann somit davon 
ausgehen, dass es zur Zeit der jüdischen Nutzung ein umlaufendes Stuck-
gesims gab, das das Deckengewölbe optisch mit den Wänden verband. 
Unterbrochen wurde es lediglich im Bereich des Frauenemporengitters.

Die Dachtragkonstruktion bestand ursprünglich aus der Kombination ei-
nes Kehlbalkendach mit einem zweifachen Hängewerk. So waren anfäng-
lich zwei mittlere Traggebinde im Bereich der Deckenbalken 4 und 7, und 
acht Kehlbalkengebinde mit jeweils darüber angeordneten Hahnenbalken 
ausgebildet. Die Neigungen der inneren Sparren betragen 48° und 49°.

Die Kehl- und Hahnenbalken sind an ihren Endpunkten in die Sparren 
eingezapft und mit Holznägeln gesichert. Die Last der Kehlbalken wird 
aktuell (2005) auch auf zwei Mittelpfetten übertragen, die ihrerseits die 
Lasten in vier Stützen und auf die Giebelwände ableiten. In die Stützen,  
(17-18 cm breit und 18-22 cm hoch) sind beidseitig Kopfbänder zur 
Längsaussteifung eingezapft, die gemeinsam mit den Pfetten die Längs-
aussteifung übernehmen. Auch hier sichern Holznägel die Knotenpunkte. 

Die Kehlbalken sind 18-19 cm breit und 21-22 cm hoch. Die Abmes-
sungen der Hahnenbalken betragen etwa 14 x 15,5 cm. Die Dachsparren 
sind zwischen 20-23 cm breit und 17-19,5 cm hoch. Im Fußpunkt sind 
die inneren Sparren eines jeden Gebindepaares in die Deckenbalken mit 
Versatz gezapft, im Firstpunkt bilden diese Sparrenpaare eine Verblattung 
aus. Beide Knotenpunkte sind abermals mit Holznägeln gesichert. 

Eine Besonderheit des Daches der Synagoge von Plau ist, dass es je zwei 
Sparrenpaare pro Gebindeseite gibt – eine Tragebene und eine Eindecke-
bene. Jedes Sparrenpaar besteht somit aus vier einzelnen Sparren, wobei 
das äußere Paar auf das innere am Firstpunkt 2 cm aufgeschoben und mit 

184 Laut persönlicher Mitteilung von Kirchenbaurat Schlegel, Katholische Kirchenstiftung Schwerin, 
Bischöflicher Stuhl Osnabrück, vom April 2005.

185 Holzart: Kiefer, Einschlagdatum 1834-39; lt. dendrochronologischer Untersuchung von 2005; 
siehe Anhang D 019.
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diesem vernagelt ist. Der Fußpunkt der Sparren des Außenpaars kämmt 
auf einen Sparrenknecht auf, der auf dem Mauergesims aufliegt. Das Ge-
sims des Synagogendachstuhls von Plau wurde 32-38 cm über der Ober-
kante der Deckenbalkenebene ausgebildet, ist vollflächig gemauert und 
kragt an den Traufseiten um ca. 45-60 cm vor die Außenwand. Um die 
beiden Sparrenpaare im Firstbereich miteinander verbinden zu können, 
war es erforderlich, unterschiedliche Dachneigungen auszubilden. Damit 
beträgt die Dachneigung des äußeren Sparrenpaars nur 44,5°. Als Ab-
standshalter zwischen der inneren und äußeren Sparrenlage dienen koni-
sche Balkenstummel in annähernder Breite des jeweiligen Sparrenpaares.

Windrispen oder anderweitige Aussteifungen gegen angreifende Windla-
sten sind im Dachstuhl der ehemaligen Synagoge von Plau nicht zu finden. 

Laut Maureranschlag der Firma Büttner von 1839 war das Dach der 
Plauer Synagoge mit „2592 Fuß Steindachplatten mit eisernen Nägel“ 
belegt.186 Bereits bei den ersten großen Reparaturarbeiten in den 1890er 
Jahren war die vorhandene Dacheindeckung an einigen Stellen undicht 
und musste erneuert und zudem die Anschlüsse an den Giebelwänden 
abgedichtet werden.187 

Bei den massiven Umbauarbeiten durch die katholischen Kirche 1961/62 
wurde das Dach mit schwarzen Dachsteinen eingedeckt.188 Zu einem spä-
teren Zeitpunkt, das Jahr ist unbekannt, erfolgte dann eine Eindeckung 
mit schwarzen Betondachsteinen. Diese ist heute noch vorhanden. Die 
Dachlatten bestehen aus Holz und sind in einer Breite von 3,5-4 cm und 
in einer Höhe von ca. 6 cm auf das äußere Sparrenpaar aufgenagelt. Der 
Lattenabstand beträgt im Mittel 27 cm. Es ist weder eine Unterspann-
bahn, noch sind etwaige Dämmplatten eingebaut worden. Sämtliche An-
schlüsse und Übergänge zu den Mauern wurden aus Kupfer hergestellt.

Die Sparren befinden sich augenscheinlich in einem relativ guten Zustand. 
Die Fußpunkte der Eckbalken weisen Holzabstände an den Knotenpunk-
ten von bis zu 3 cm auf, die Kraftschlüsse der einzelnen Verbindungen 
wären zu untersuchen. 

Bei den Traufabmauerungen zwischen den einzelnen Sparren im Dach-
raum fehlen mehrere Abschluss- und Gesimssteine. Diese wurden zum 

186 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 123f.
187 Die Angaben stammen aus den bereits erwähnten Unterlagen des Pastors Klaus Rziha. 
188 Persönliche Mitteilung von Pator Klaus Rziha und persönliche Mitteilung von Kirchenbaurat 

Schlegel, Katholische Kirchenstiftung Schwerin, Bischöflicher Stuhl Osnabrück, vom April 2005.
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Teil erst bei den jüngsten Sondierungen entfernt. Die Prüföffnungen im 
Bereich der Sparrenfußpunkte sind nach den Untersuchungen nicht mehr 
verschlossen worden, so dass sich mittlerweile auch hier große Risse in der 
Außenwand, sowohl im Bereich des Dachraums als auch im sich darunter 
befindlichen Betsaal zeigen. 

Die Deckenbalken sind zum Großteil verrottet. Selbst die ausgetauschten 
bzw. reparierten Balken weisen einen hohen Substanzverlust in Folge von 
Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall auf. Die Fußpunkte der Dek-
kenbalken weisen teilweise bedenkliche Substanzschäden (Holzfäule und 
Fehlstellen) auf.

Die Giebelwände zeigen massive Rissbilder im Innen- und Außenbereich 
des Dachraums. Diese befinden sich zum Teil auch direkt unter den Auf-
lagern der Pfetten und der Holzbalkendecke, so dass hier die notwendige 
Lastabtragung nicht mehr gewährleistet ist.

Sämtliche Blechanschlüsse sowie eine große Anzahl an Ziegeln sind in ei-
nem mangelhaften Zustand. Bei Regen dringt das Wasser an vielen Stellen 
in den Dachraum ein.

Dass es zwischenzeitlich zu einer Behandlung des gesamten Dachraums 
mit einem chemischen Holzschutzmittel gekommen ist, belegen die Ober-
flächen der einzelnen Sparren. Bei Streiflicht schimmern sie schuppenför-
mig und perlmuttartig. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine kristalli-
ne, salzhaltige Lösung verwendet wurde. Eine im Dachstuhl unter Schutt 
gefundene Kenntafel benennt Hylotox 59 als Holzschutzmittel,189 das im 
Mai 1976 eingebracht wurde. Nach Trocknung wurde das Holz mit Kül-
basal Tr.P 55, 160 g/m² (Feuerschutz) behandelt. 

Da nur noch in einigen Deckenfeldern die ursprüngliche Deckenfüllung 
aus Sand und Dämmmaterial vorhanden ist, ist nicht auszuschließen, dass 
im Dachstuhl noch ein Genisa lagert. Eine gezielte Suche ist aber wegen 
des schlechten Allgemeinzustandes des Dachtragwerks nicht möglich.

Es durften keinerlei restauratorische Fassungsuntersuchungen vorgenom-
men werden – weder im Innen- noch im Außenbereich. Momentan sind 
die Außenwände überputzt und weiß gestrichen. 

189 Die Kenntafel wurde sichergestellt und an die Katholische Kirchenstiftung Schwerin, Kirchenbau-
rat Schlegel, übergeben.

Fassungen, Malereien
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Im Inneren können einige wenige Befunde festgehalten werden: Das 
Deckengewölbe, das umlaufende Gesims sowie die bauzeitlichen Fenster 
und die Eingangstür sind nicht erhalten, so dass zu deren Farbfassungen 
keine Aussagen möglich sind. Die Wände im Erdgeschoss wurden mit 
Leim- und Kalkfarben auf dem vorhandenen Putz gestrichen. Die Farb-
töne wechselten zwischen Weiß, Gelb, Grau und schließlich wieder Weiß 
ab. Die Brüstung der Empore ist um 1890 holzfarbig gestrichen worden.

Auf den heutigen Fenstern sind mehrere Ölfarbschichten vorhanden. 
Auch hier wechseln sich Gelb, Grau und Weiß ab. Die heutige Eingangs-
tür ist holzsichtig und wurde mit einer braunen Lasur im Innen- und im 
Außenbereich versehen.

Im Dach waren nachweislich keine Fassungen vorhanden. Auf den Gie-
belwänden war ein Lehmputz mit Strohhäckseleinschlüssen aufgebracht 
worden. Einige dieser Putzfelder sind gegenwärtig noch zu erkennen.

Insgesamt gab es mindestens fünf verschiedene Treppen, die sich im Laufe 
der Jahre im Gebäudeinneren der Plauer Synagoge befunden haben und 
noch teilweise befinden.

Vermutlich erfolgte der ursprüngliche Zugang zur Frauenempore über ein 
Vestibül auf der Nordseite. Ob die Treppe als ein- oder mehrläufige Kon-
struktion gefertigt war, bleibt unklar, da es diese Konstruktion nicht mehr 
gibt. Fest steht nur, dass die Läufe aus Holz gebaut waren und wahrschein-
lich von Norden nach Süden verliefen.

Nachdem 1962 die Sakristei angebaut worden war, wurde ein massiver 
Treppenlauf (I) mit zwölf Stufen in das Gebäude eingefügt. Es handelt 

260-261 Plau am See, ehe-
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sich um eine Stahlbetontreppe mit Natursteinbelag und Natursteinsockel-
leiste. Sie führt vom Niveau der Sakristei auf die heutige Erdgeschossebene 
und stellt so die Verbindung zum Treppenlauf II und III zur Empore her.

Bei Treppenlauf II–III handelt es sich um eine zweiläufige Holztreppe mit 
einem Halbpodest und zwei verschieden langen Läufen. Dass diese Treppe 
nachträglich eingebaut wurde, zeigen die Auflager unterhalb der einzelnen 
Tritte und des Podestes, welche eindeutig aus den 1960er Jahren stam-
men. Markant an beiden Läufen sind die Lüftungsbohrungen in den Setz-
stufen; pro Stufe sind je zwei Luftöffnungen vorhanden. Als Geländer für 
die Halbpodesttreppe und für das Treppenauge dient ein Holzgeländer 
mit rechteckigen, grau gefassten, senkrechten Sprossen und einem Hand-
lauf aus farblos lackiertem Holz.

Im Dachboden ist keine Einschubleiter montiert, so dass man nur über 
eine Leiter aus Holz ins Dach gelangt, welche nicht gegen Kippen und 
Wegrutschen gesichert werden kann. Ferner ist die Einstiegsöffnung zu 
klein, um gefahrlos in das Dach zu gelangen. Die vorhandene Dachlu-
kenöffnung im westlichen Deckenfeld über der Galerie (ca. 90 x 90 cm) 
stammt aus der Erbauungszeit.190

Auf der Grundlage des Maurerangebots191 steht fest, dass die Treppe am 
Aron Hakodesch ursprünglich mit fünf Stufen gemauert war. Die Mau-
ersteine waren verputzt und zweimal weiß gestrichen. Heute sind am To-

190 LHA Schwerin, 10.72–3/1, Nr. 205, Bl. 123f.
191 Ebenda; siehe Anhang D 005.

262-263 Plau am See, ehemalige Synagoge, Geländer der Treppe vom Erdgeschoss ins Obergeschoss und Dachluke (2005) 
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raschrein nur noch zwei Stufen mit drei Steigungen vorhanden. Diese sind 
mit den gleichen Natursteinplatten wie das Erdgeschoss belegt. In den 
Randbereichen wurden die Stufenecken abgerundet.

Ursprünglich waren keine Kamine im Gebäude vorhanden. Zur Zeit der 
jüdischen Nutzung gab es somit keinerlei Heizmöglichkeit. Während der 
katholischen Nutzung wurden zu einem unbekannten Zeitpunkt elektri-
sche Sitzbankheizköper eingebaut, die heute (2005) noch vorhanden sind.

Keine der vorhandenen Außen- oder Innentüren stammt aus der Bauzeit.

Es gilt als sicher, dass im Erdgeschoss ursprünglich eine zweiflügelige Tür 
in der Mitte der Wand und damit gegenüber dem Aron Hakodesch vom 
Vestibül in den Betsaal führte, die Tischler Ammon am 4. November 1840 
abrechnete. Die zugehörigen Beschläge stellte Schlossermeister Schauer am 
31. Februar 1840 in Rechnung: „… die zweiflügel Thür zur Kirche eben 
so complett mit aufgesetzten Hängen p p zu beschlagen…“192 Leider sind 
die Originaltürblätter nicht mehr vorhanden. Nur eine Holzleibungsver-
kleidung ohne Türblatt und Beschläge markiert heute die ursprüngliche 
Lage der Eingangstür. Die heutigen und vermutlich auch ursprünglichen 
Öffnungsmaße betragen 1,34 m in der Breite und 2,39 m in der Höhe. 
Die Holzflächen der heutigen Leibungen sind holzfarben gefasst.

192 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 121f (Tischlerrechnung) und Bl. 101 (Schlosserrech-
nung).

264-265 Plau am See, ehemalige Synagoge, Stufen zum Altar und Sitzbankheizmodul (2005)
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Eine weitere Tür führt im Erdgeschoss in den Abstellraum unter den 
Treppenläufen II-III. Bei dieser Tür (Gr. 0,65 x 1,83 m) handelt es sich 
um eine einfache Rahmenfüllungstür mit glatter, hellgelb gefasster Ober-
fläche und einem einfachen Möbelbeschlag. Sie wurde nachträglich, unter 
katholischer Nutzung eingebaut. Davon zeugen unter anderem die Kno-
tenpunkte des Sturzes und der Holzständer. 

Ebenfalls im Erdgeschoss führt eine Tür in den unter katholischer Nut-
zung eingebauten Beichtstuhl (siehe Abb. 235). Bei dieser Türkonstruk-
tion (Gr. 0,79 x 2,07 m) handelt es sich um eine Kombination zwischen 
zwei mit Spanplatten verkleideten Holzständern als Zarge und einer 
schlichten Wohnraumtür ohne Profilierung. Die beiden Türelemente sind 
gelbgrau gefasst und der Wandfarbe angepasst.

Im Untergeschoss führt eine Tür vom Treppenhaus in die Sakristei. Bei 
dieser Tür (Gr. 0,825 x 2,07 m) handelt es sich um eine Rahmenfüllungs-
tür mit Brüstungsholm aus Holz, einfacher Beschlagrosette und Zimmer-
türenschloss. Als Bodenabschluss dient einer Holzschwelle, die der Wand-
stärke angepasst wurde. Auch diese Tür ist gelbgrau gefasst und entspricht 
der Wandfarbe des Treppenhauses.

Eine weitere Tür führt im Untergeschoss in den Abstellraum hinter der 
Sakristei. Das Türblatt als Faltkonstruktion (Gr. 0,81x 1,73 m) besteht 
aus Holz, Kunststoff und Stoff und wurde ohne Umfassungszarge an die 
Leibung angeschraubt. Zur oberen Führung wurde eine Metallschiene an 
den Sturz angebracht. Verschlossen wird die Tür mit einem Dornschloss.

Die Leibungsverkleidung um die mittige Wandöffnung in der Sakristei 
besteht aus Sperrholz, zeigt keinerlei Profilierungen und stammt aus der 
Zeit um 1962. Ihre Oberfläche ist gelbgrau gefasst.

266-267 Plau am See, 
Synagoge, Zeichnung des 
Toraschreins (Zeichn.: 
unbekannt, verm. 1839) und 
ehemaliger Toraschrein, heute 
Altar (2005) 
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AusstAttung und Einrichtung 

Zur Einrichtung und Ausstattung findet man in den Handwerkerrech-
nungen einige Aussagen; außerdem liegen mehrere Listen vor, die Aus-
kunft über die Kultgegenstände in der Plauer Synagoge geben.193

Vergleicht man den Angebotstext des Tischlers: „48. Sitze für die Män-
ner, Rückenlehnen, bewegliche Sitzklappen, aufstehenden Pulte, mit dop-
pelten Klappen … complet einzurichten und aufzustellen …“194 mit der 
Schlussrechnung vom 31. Februar 1840,195 so fällt auf, dass neben den 48 
Sitzplätzen zusätzlich noch zwei Männersitze auf 4 Fuß verlängert und mit 
Ausziehklappen versehen wurden.196 Damit standen in der Plauer Synago-
ge rund 52 Sitzplätze für die Männer zur Verfügung. Wie bei den Frauen-
plätzen blieb diese Anzahl 50 Jahre lang unverändert, bis man die Anzahl 
der Männersitze im Jahr 1890 auf nur noch 16 Plätze reduzierte. Auf der 
Frauenempore waren laut erstem Angebot des Tischlermeisters ursprüng-
lich 24 Plätze als Sitzbankkonstruktionen vorgesehen: „12. Damensitze in 
der ersten Reihe, … mit Rücklehne, voran das Lehnbrett für die 2te Reihe 
Damenstühle, auch mit Fußbänken … [und] 12. Damensitze in der 2ten 
Reihe mit erhöhten Sitzen incl. Unterlagen, Fußboden, und Fußbänken 
…“197 Vergleicht man auch hier Angebot und Schlussrechnung vom 4. 
November 1840,198 so fällt auf, dass neben den angebotenen 24 Damen-
sitzen zwei weitere Stühle eingebaut wurden; ursprünglich waren also 26 
Emporenplätze vorhanden. Erst bei den massiven Umbauarbeiten im Jahr 
1890 reduzierte man die Zahl der Frauenplätze auf 14.199

Der Toraschreinaufbau in der Mitte der Ostwand war zum Zeitpunkt des 
Aufmaßes (2005) umgebaut erhalten und durch die katholische Gemein-

193 Siehe Anhang D 002 und D 004; und vgl. das von der Gemeinde 1920 in einer Hamburger 
Zeitung angebotene Inventar: „Verkauf einer Synagogeneinrichtung: 14 Bänke 1,90 m lang mit 
je 3 aufklappbaren Sitzen und 3 verschließbaren Schränken und aufklappbaren Bücherbrettern 
versehene Sitzbänke, 1 freistehendes von beiden Seiten zugängliches Almemor, 1 Kanzel und 1 
Vorbeterpult, 1 Brüstung des Frauenchores von beiden Seiten mit Füllungen verkleidet 10 m lang 
auf 8 eisernen buntgegossenen Konsolen ruhend, 3 Bänke: 1) 2,80 m lang mit 5 Sitzen, 2) 6,10 m 
lang mit 11 Sitzen & Bücherauflagen, 3) 5,60 m lang mit 10 Sitzen, 1 auf 4 Holzsäulen ruhender 
mit sehr schöner reicher Gold- und Bildhauerarbeit verzierter Vorbau zur heiligen Lade, 1 gold-
bronzener Kronleuchter für 24 je 12 übereinander stehender Kerzen, 6 etwas über 50 cm hohe 
messing verzierte Leuchter für Almemor und Vorbeterpult, 1 messing verzierter Chanukkaleuchter 
ca. 50 cm, 50 an den Synagogenplätzen aufschraubbare messing Leuchter für Kerzen, 1 kupferne 
Waschkanne und -schale im Vorraum.“ zitiert nach Ruchhöft (2009), S. 28f.

194 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 127f; Angebot von Tischler Frick; siehe Anhang D 002.
195 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 121f; siehe Anhang D 009.
196 Ebenda.
197 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 127f; siehe Anhang D 002.
198 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 121f; siehe Anhang D 009.
199 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 208, Bl. 21-23.
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de als Altar genutzt worden. Der nicht mehr benötigte Erker, durch den 
sich die Lage des Schreins in der Aussenfassade abzeichnete, wurde hinge-
gen bereits beim Verkauf der Synagoge abgebrochen.

Der Schrein sollte im Jahr 1840 nach einer Zeichnung des Tischlers Frick 
angefertigt werden.200 Vergleicht man die Entwurfszeichnung des To-
raschreins aus Krakow am See mit dem Plauer Schrein (siehe Abb. 266-
267), so fallen deutliche Ähnlichkeiten auf. Dies lässt die Vermutung zu, 
dass beide Toraschreine aus der gleichen Werkstatt oder zumindest vom 
gleichen Entwerfer stammen könnten. 

Der Schrein ist in Form einer Ädikula errichtet. Zwei vor jeweils zwei Pi-
lastern frei stehende Säulenpaare auf einem Postamentblock tragen einen 
Architrav mit darüber ansetzendem Dreiecksgiebel. Laut der Malerrech-
nungen von 1840 und 1890 waren die Türen des Schreins farblich gefasst. 
Das Maurerangebot201 und die Malerrechnung202 von 1840 erwähnen 
„5 Eichne Stuffen zum Allerheiligsten“. Diese waren gemauert, verputzt 
und zweimal weiß gestrichen worden. Heute (2005) führen nur noch zwei 
Stufen zum Podest vor dem Altar hinauf, auf dem die Altarmensa steht. 

Nach dem Verkauf des Gebäudes an den Bischöflichen Stuhl Osna- 
brück wurde der Schrein entsprechend den katholischen Bedürfnissen 
mehrfach umgestaltet, blieb aber bis 2005 in seiner Grundform erhalten. 
Die frühere Nische wurde mit Wandbildern zum Innenraum verblendet, 
später ein Altartisch mit einer eingelassenen Reliquiensteinplatte (siehe 

200 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 127f; siehe Anhang D 002.
201 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 123f; siehe Anhang D 005.
202 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 52. 

268-269 Plau am See, ehe-
malige Synagoge, Reliquien-
platte am Altar und Rückseite 
des Tympanons am Altar 
(2005) 
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Abb. 268) eingebracht, unterhalb des Dreiecksgiebels eine Neonröhrenbe-
leuchtung eingebaut und das Giebelfeld mit Eisenösen und einem schrä-
gen Zugstab an der Außenwand befestigt (siehe Abb. 269). 

Über Aussehen und Position der Bima macht lediglich die Angebotsbe-
schreibung des Tischlermeisters einige Aussagen: „… den in der Mitte der 
Kirche freistehenden Altar, mit Unterlagen, Brüstungholz, eingestämmter 
Verkleidung, Brustgesims, Fußboden, Stehpult mit Thüren, und inwandi-
gen Börtern, Seitenschränke und Thüren complet, der Zeichnung gemäß 
zufertigen und auf zu stellen.“203 

Offenbar befand sich die Bima den Auflagen des Israelitischen Oberrates 
entsprechend in der Mitte des Raumes.204 Ihr genaues Aussehen bleibt un-
bekannt. Laut Angebot war sie ein Podium, mit einer Brüstung versehen, 
auf dem sich ein Pult, Ablagen und kleine Schränke befanden – entspre-
chend zeitgenössischen Synagogen.

Dass sich in Plau am See ein Vorbeterpult befunden hat, belegt die Schlos-
serrechnung von 1840, in der Schlossermeister Schauer „Einen Thür vor 
den Stehpult neben dem Allerheiligsten …“ abrechnet.205 Im Angebot 
des Tischlers wird das Stehpult beschrieben: „Ein Stehpult mit doppelter 
Klappe darunter befindlichen Schrank mit eingestämmte Thüren, …“ Der 
Maler berechnet schließlich das Streichen von „ein Stehpult neben dem 
Allerheiligsten“.206 Gespendet wurde das Pult von Julius Cohn.207

Zur Zeit der Nutzung als Synagoge gab es sicherlich keine Orgel. Durch 
die katholische Kirchengemeinde wurde später auf der Empore ein Har-
monium aufgestellt, welches heute (2005) noch erhalten ist.

Am 8. Juni 1840 wurde für die Leuchter der Synagoge eine Rechnung 
gestellt, worüber eine Notiz mit einer Rechnungssumme von 16,32 Talern 
vorliegt.208 Um welche Art von Leuchtern es sich dabei handelte, ist nicht 
bestimmbar. Nachzuweisen ist, dass Lewin Löser Wandleuchter stiftete. 
Die Anzahl ist unbekannt.209

203 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 127f; siehe Anhang D 002.
204 Loseblattsammlung FRL Stavenhagen; siehe Anhang A 003.
205 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 101; siehe Anhang D 006.
206 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 52.
207 Ruchhöft (2009), S. 29f.
208 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 19.
209 Ruchhöft (2009), S. 28-30.
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Am 5. April 1920 waren noch sechs Leuchter in der Synagoge vorhan-
den, die in einer Aufstellung der Kultgegenstände genannt sind.210 Es ist 
bekannt, dass Julius Cohn aus Hamburg sechs über 50 cm hohe Bronze-
leuchter an die Gemeinde spendete.211 Ob es sich um die im Jahr 1920 
noch vorhandenen Leuchter handelte, ist ungewiss. In der Versicherungs-
police 36329 werden sechs „Altarleuchter“, einen neunarmigen Leuchter 
und zwei Kronleuchter genannt.212 

Auf die Anbringung möglicher Kronleuchter könnten Bohrlöcher in der 
Nähe der Achsen der Deckenbalken 7 und 8 hinweisen, welche vielleicht 
die ehemaligen Verschraubungen eines oder mehrerer Abhängungen der 
Kronleuchter zeigen. Drei Bohrungen befinden sich in der Mitte der Ge-
bäudebreite und jeweils vier in den Seitenflächen rechts und links des 
Überzugs. Dies bleibt jedoch eine Vermutung. Ebenso ist unklar, wie die 
Leuchter aussahen und ob sie 1926 mit den übrigen Silbersachen und 
Silberleuchtern verkauft wurden. 

Am 25. Januar 1926 berichtete Emil Elkan aus Plau an Landesrabbiner 
Dr. Silberstein, dass er u. a. mehrere Leuchter aus der Plauer Synagoge bei 
sich zur Aufbewahrung eingelagert habe. Diese sollten veräußert und der 
Verkaufserlös für die Reparatur des Friedhofs verwendet werden.213 Was 
mit den Leuchten letztlich geschah, ist ungewiss. Heute (2005) sind im 
ehemaligen Synagogenraum acht elektrische Zylinderleuchten montiert, 
sechs mit längerem Kabel über dem ehemaligen Männergebetsraum und 
zwei über der Empore (siehe Abb. 270).

Aus dem bereits erwähnten Schreiben von Elkan geht auch hervor, dass 
sich in der Synagoge von Plau ein Kupferbecken befunden hat. Dieses 
sollte mit den Leuchtern nach Bützow verkauft werden und einen Erlös 
von 600 Mark erzielen.214 Gespendet wurde es von Raphael Levin.215 Auch 
hierzu finden sich bislang keine Indizien, was mit dem Becken geschah.

In einer Rechnung aus dem Jahr 1840 wird ein „Stengel im Postament 
zur Armenbüchse“216 erwähnt. Ob es sich bei dieser Armenbüchse um die 
Spendenbüchse handelt, die heute noch im Eingangsbereich der Synagoge 
vorhanden ist (siehe Abb. 271), kann nicht belegt werden.

210 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 61. 
211 Ruchhöft (2009), S. 28-30.
212 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212, Bl. 31; siehe Anhang D 012.
213 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 155.
214 Ebenda; Schreiben vom 25. Januar 1926 an den Landesrabbiner Dr. Silberstein. 
215 Ruchhöft (2009), S. 28-30.
216 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 144; Rechnung vom 28. Oktober 1840.

sonstige Einrichtungs-
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Leider findet man nur wenige Hinweise über Schränke und Regale in der 
Synagoge von Plau. Laut einer Schlosserrechnung217 vom Februar 1840 
haben sich „kleine Schränkchen“ bei den Männersitzen befunden haben, 
die vom Schlosser beschlagen wurden. Ihre Gestaltung bleibt fraglich.

In der Synagoge von Plau muss sich ein Teppich befunden haben, der 
in einigen Versicherungspolicen mitversichert wird.218 Wo sich dieser be-
fand, ist nicht überliefert.

Dass sich am Schrein ein Vorhang befand, gilt als sicher. In der Schlosser-
rechnung vom 22. Oktober 1840 werden „zwei Gardinen Stützen für das 
Schrank“219 abgerechnet und Vorhänge in den meisten Versicherungspo-
licen genannt.220 Laut Elkan wurden die Vorhänge nach dem Verkauf der 
Synagoge bei ihm eingelagert.221 

Vor Ort kann man feststellen, dass sich mehrere Schraublöcher an der Un-
terseite des Architravs befinden, die vermutlich von einer Vorhangsschiene 
stammen. Sattler Jung rechnete am 31. Dezember 1840/Januar 1841 ne-
ben einem Vorhang auch eine aufgenagelte „Fußdecke“ ab.222

Eine undatierte Aufstellung, die vermutlich kurz vor Auflösung der Ge-
meinde erstellt wurde, führt auf, dass neben anderen Ritualobjekten ein 
„Moirée weisser Vorhang mit Überfall und Toramantel“, außerdem zwei 
„rotweiss und rotblau geblümte Vorhänge m. Überfall“ sowie ein „blaurot 
Vorhang m. dunkelblauem Sammeteinsatz“ in der Synagoge vorhanden 
waren.223 Der Verbleib der Toraschreinvorhänge ist ebenfalls ungewiss.

In Plau befand sich eine Tafel, die als Bildhauerarbeit nebst Vergoldung 
angefertigt wurde und die Zehn Gebote enthielt. Die Rechnung da-
für stellte Bildhauer Alberti an die Plauer Gemeinde am 21. September 
1840.224 Vermutlich befand sich die Tafel wie auch in anderen Synago-
gen über dem Toraschrein. Auf der Zeichnung des Schreins ist eine Art 
Konsole über dem Giebel angedeutet, die ihre Lage markieren könnte. Ihr 

270-271 Plau am See, 
ehemalige Synagoge, Zylin-
derleuchte und Opferstock 
(2005) 

217 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 101.
218 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212, Bl. 31; siehe Anhang D 012.
219 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 138f.
220 Privatarchiv Familie Ruchhöft, Plau am See; LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212, Bl. 31; LHA 

Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 61.
221 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 155, Schreiben vom 25. Januar 1926 an den 

Landesrabbiner Dr. Silberstein. 
222 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 24.
223 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde von Plau am See; Max-Samuel-Haus, Rostock.
224 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 39.
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Verbleib ist ungewiss. Man weiss, dass die Witwe Welge Levon 1809 zwei 
Gebotstafeln der Plauer Gemeinde stiftete.225

Nachweislich waren in der Plauer Synagoge mindestens vier Torarollen 
vorhanden, die in den meisten Brandversicherungspolicen genannt wer-
den. Nach Auflösung der Plauer Gemeinde und nach dem Verkauf der 
Synagoge wurden die Rollen zunächst bei Emil Elkan (gest. 1923) ein-
gelagert. „Die rituellen Kultgegenstände als Gesetzesrollen, Vorhänge 
u. s. w. nimmt der Vorstand in seinem Wohnhause in Obhut.“226 Sie soll-
ten zunächst nach Güstrow, später nach Parchim verbracht werden. Was 
letztlich mit den Gesetzesrollen geschah, ist unbekannt.227 Vermutlich sind 
sie bei den Synagogenbränden in Güstrow oder Parchim zerstört worden.

Die Versicherungspolice 36329 nennt „Kirchengeräthe“, „Silberzeug“ so-
wie „gedruckte Bücher“, die in der Synagoge vorhanden waren.228 In einer 
weiteren Liste werden nähere Angaben über das „Silberzeug“ gemacht: 
Hier werden „Silberglocken“ aufgeführt, vermutlich waren dies die soge-
nannten Rimmonim, die auf die Torarollen gesteckt wurden. Außerdem 
gab es zur Bekleidung der Tora ein silbernes Toraschild und für die Le-
sung vier silberne Torazeiger. Der kleine silberne Becher, der ebenfalls 
erwähnt ist, wird für den Kidduschsegen genutzt worden sein.229

Als eine Auflösung der jüdischen Gemeinde von Plau immer wahrschein-
licher wurde, bestimmte das Schweriner Ministerium für Geistliche Ange-
legenheiten am 5. August 1920,230 die vorhandenen Kultgegenstände bis 
auf die Silberglocken nach Güstrow zu bringen. Vorab sollte jedoch die 
Meinung des Landesrabbiners eingeholt werden. Bereits am 18. August 
1916 hatte die Plauer Gemeinde die Gemeindeprotokollbücher, Sterbeli-
sten, Geburtslisten, ein Kassenbuch, das Gemeindesiegel, die Gemeinde-
akten und ein Bündel Belege von 1906 bis 1916 an Philipp Bergel, dem 
Gemeindevorsteher aus Güstrow, übergeben.231

Am 28. April 1921 beschloss der Oberrat, dass die Plauer Synagogenge-
meinde aufgelöst werde und dass mit Ausnahme der Silberglocken alle 

225 Ruchhöft (2009).
226 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde von Plau am See; Max-Samuel-Haus, Rostock.
227 Schreiben vom 25. Januar 1926 an den Landesrabbiner Dr. Silberstein; Loseblattsammlung zur 

jüdischen Gemeinde von Plau am See; Max-Samuel-Haus, Rostock.
228 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212, Bl. 31; siehe Anhang D 012.
229 LHA Schwerin, 10.72-1, Nr. 61; Schreiben des Schweriner Ministeriums für Geistliche Angele-

genheiten vom 5. August 1920; siehe Anhang D 017.
230 Ebenda.
231 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde von Plau am See; Max-Samuel-Haus, Rostock.
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Kultgegenstände nach Parchim zur Aufbewahrung gebracht werden.232 
Die Silberglocken sollten als Geschenk an die Gemeinde von Parchim ge-
hen. Die vorhandenen Protokollbücher, das Gemeindesiegel, die vorhan-
denen Gemeindeakten und die Register sollten nach Schwerin gebracht 
werden. Daher wurde am 27. Mai 1921 ein Schriftstück233 verfasst, welche 
Kultgegenstände sich zu diesem Zeitpunkt noch in Plau befanden und was 
mit diesen geschehen sollte. Ursprünglich wollte die jüdische Gemeinde 
von Plau die Kultgegenstände an die Stifter zurückgeben,234 wogegen sich 
die Landesgemeinde mit dem Argument aussprach, dass nicht einmal alle 
Stifter bekannt seien, geschweige denn Schenkungsurkunden zu den ein-
zelnen Gegenständen vorlägen. 

Eine nicht datierte Aufstellung, die vermutlich kurz vor Auflösung der 
Gemeinde erstellt wurde, erwähnt neben den genannten Objekten ein 
Schofarhorn, mehrere Decken für Kanzel, Vorbeterpult und Bima, zehn 
„verschiedene alte Decken“ und zur Bekleidung der Torarollen zehn alte 
Toramäntel sowie 28 „Mappen“ (= Mappot) zum Binden der Rollen.235 

Am 13. Mai 1891 wird der Lehrer Marcus Slodki als Kantor in Plau einge-
stellt und verpflichtet das Schofar zu blasen.236 Damit ist nachweisbar, dass 
es in Plau zu dieser Zeit ein Schofar gab.

Am 7. September 1841 stellte Maler Bohndorff eine Rechnung, in welcher 
er neben Malerarbeiten im Vorderhaus auch einen „Schriften Behälter im 
Tempel 3 mal mit schwarzer Ölfarbe gestrichen“ abrechnet. Es könnte 
sich dabei um das Innere des Toraschreins handeln.237

Auf der Grundlage einer Aufstellung von Elkan an das Großherzogliche 
Ministerium vom 18. August 1916 steht fest, dass die Plauer Gemeinde 
über ein Siegel verfügte.238

Niederschlagsentwässerung: Früher versickerte das Regenwasser auf dem 
Grundstück. Das Oberflächenwasser des Vorderhauses wurde durch die 
kleine offene Rinne aus Pflastersteinen entlang der Ostseite der Synago-
ge vorbei geleitet. Die Rinne aus Natursteinfindlingen ist zum Teil noch 

232 Ebenda. 
233 LHA Schwerin, 10.77-2, Nr. 65.
234 Ebenda, Schreiben der jüdischen Gemeinde vom 22. Februar 1921; Loseblattsammlung zur jüdi-

schen Gemeinde von Plau am See; Max-Samuel-Haus, Rostock.
235 Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde von Plau am See; Max-Samuel-Haus, Rostock.
236 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 217, Bl. 1.
237 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 27.
238 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 61 
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vorhanden. Heute wird das Regenwasser der Dachflächen durch Rinnen 
und Fallrohre zwar nach unten geleitet, jedoch ist kein Anschluss an den 
öffentlichen Kanal gegeben. Die Regenleitungen der ehemaligen Synagoge 
entwässern nach wie vor in den Zwischenraum der offenen Rinne.

Trinkwasserversorgung: Wie die Trinkwasserversorgung der Synagoge ur-
sprünglich aussah, ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass sich einst ein 
Brunnen auf dem Grundstück befunden habe. Heute ist das Gebäude an 
das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Der Übergabepunkt 
ist der östliche Abstellraum neben der Sakristei, welchen man nur von 
außen betreten kann.

Grundstücksentwässerung/Schmutzwasser: Früher war eine Senkgrube in 
einem der Ställe zwischen der Synagoge und dem Vorderhaus vorhanden. 
Da die Synagoge vom Vorderhaus rechtlich abgetrennt wurde und keine 
WC-Anlagen oder dergleichen im Gebäude eingebaut worden sind, liegt 
auch kein Kanalanschluss für Schmutzwasser vor.

Elektroversorgung: Wann die Synagoge elektrifiziert wurde, ist nicht 
bekannt. Heute erfolgt die Elektroversorgung über das Elektronetz der 
Stadt. Der Übergabepunkt sowie die Elektrozählerschränke befinden sich 
in einem Schaltschrank in der Sakristei.

Beleuchtung: Früher wurde die Synagoge mit Kerzen als Decken-, Wand- 
und Tischleuchter beleuchtet. Heute dienen im Betraum abgehängte, 
elektrisch betriebene Porzellanzylinder als Beleuchtung. In den übrigen 
Räumen übernehmen einfache Deckenleuchten, teilweise sogar nur Glüh-
birnen in Stahlfassungen, die Raumausleuchtung.

Telefonanschluss: Seit wann sich ein Telefonanschluss im Haus befindet, 
ist nicht bekannt. Eine Übergabedose der Deutschen Telekom befindet 
sich an der Außenwandecke der Sakristei zur Trennwand des Windfangs. 
Es ist aber kein Telefon angeschlossen.

Die Toiletten haben sich im Hof zwischen Gemeindehaus und Synagoge 
befunden, wie sich anhand der Rechnung239 des Maurermeisters Büttner 
zum Vorderhaus und eines Streitfalls zwischen der jüdischen Gemeinde 
von Plau und ihrem Nachbarn Niemann beweisen lässt. Letzerer zeigte 
im Sommer 1887 beim Magistrat Plau an, dass der Abort der jüdischen 
Gemeinde, welcher sich an seiner Brandwand zum Gemeindegrundstück 

239 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 96.

Toiletten
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im Hof zwischen der Synagoge und dem Gemeindehaus befand, undicht 
sei und Exkremente bis in den Keller seines Hauses drückten. Der jü-
dischen Gemeinde wurde daraufhin eine Frist von acht Tagen gewährt, 
diesen Missstand abzustellen.240 Man kann feststellen, dass sich niemals 
Toiletten im Sakralbau befunden haben.

Das Synagogengebäude erschien dem städtebaulichen Bild der angrenzen-
den Bebauung nicht angepasst. Mit seiner Höhe und den massiven Au-
ßenwänden aus verputztem und rustizierten Mauerwerk hob es sich von 
den umgebenden Fachwerkgebäuden ab. Die großformatigen markanten 
Rundbogenfenster, das runde Misrach-Fenster und der Erker des Aron 
Hakodesch ließen keinen Zweifel aufkommen, dass es sich bei diesem 
Bauwerk um ein Synagogengebäude handelte, welchem ganz bewusst ein 
besonderes Erscheinungsbild im Ort zugedacht war.

Auf den ersten Blick erscheint seine Stellung im Ort sogar fortschrittlich 
und den damaligen Auflagen für Synagogen selbstbewusst entgegenge-
stellt. Erst beim näheren Betrachten fällt auf, dass der Standort im Ort 
als eher typisch für die zur Bauzeit vorherrschenden Bauvorschriften für 
Synagogenbauten zu bezeichnen ist. Die Synagoge steht nicht an einer 
Hauptstraße, sondern in zweiter Reihe zur Eldenstraße und wurde cha-
rakteristisch für Synagogenneubauten dieser Zeit durch das vorgelagerte 
Gemeindehaus erschlossen. Damit steht fest, dass auch dieser jüdische 
Kultbau in seiner Außenpräsenz bewusst zurückgenommen im einstigen 
Stadtrandbereich von Plau errichtet wurde. 

240 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 211, Bl. 93-96.

Versuch einer Einord-
nung 
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dAs gEmEindEhAus (wohn- und lEhrErhAus)

Adresse:  Eldenstraße 106
Bauzeit:  unbekannt (vor 1839)
Zustand: mehrfach umgebaut erhalten
Nutzung: Wohnhaus

Das erhaltene jüdische Gemeindehaus, ein zweigeschossiges Fachwerk-
gebäude, wurde nicht von der jüdischen Gemeinde erbaut. Es war ur-
sprünglich als Wohnhaus genutzt worden und wurde als zweigeschossiger 
Fachwerkbau für Drechslermeister Nagel errichtet. Erst durch den Haus-
tausch gelangte das Bauwerk in jüdischen Besitz, und beherbergte fortan 
die Lehrerunterkunft, weitere Wohnungen und die Schulräume für die 
Kinder der jüdischen Gemeinde. Bis heute liegen über sein ursprüngliches 
Aussehen keine genaueren Angaben vor. Nur Handwerkerrechnungen 
zeugen von etlichen baulichen Aktivitäten in und am Haus. Das Gebäude 
wurde inzwischen massiv umgebaut und konnte nicht denkmalpflegerisch 
untersucht werden.

272 Plau am See, ehemaliges 
Wohn- und Lehrerhaus, An-
sicht von Südwesten (2005) 
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EntstEhung und gEschichtE

Im Jahr 1839 tauschten die Vorsteher der jüdischen Gemeinde ihr 
Haus in der Scharrenstraße 169 gegen das des Drechslermeisters Nagel 
in der Eldenstraße 106.241 Mit beiderseitiger Unterschriftsleistung am 
11. Juni 1839 ging das Gebäude in jüdischen Besitz über und wurde auch 
weiterhin hauptsächlich als Wohnhaus genutzt, was u. a. aus den aufge-
fundenen Mietverträgen hervorgeht. Nachweislich blieb auch Nagel wei-
terhin in seinem eingetauschten Haus in der Eldenstraße wohnen. 

Mit dem Neubau der Synagoge wurden auch am Vorderhaus bauliche 
Veränderungen und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. So beauf-
tragte die jüdische Gemeinde am 24. August 1840 den Schlossermeister 
C. Eichbaum, die Schlosserarbeiten im Gemeindehaus auszuführen.242 

Am 18. Oktober 1840 sandte Zimmerermeister Schlie eine Rechnung an 
die Synagogenvorsteher, in welcher er Arbeiten am Vordergebäude, am 
Stall und an der Synagoge abrechnete. Am 28. Oktober 1840 berechnete 
Glasermeister Höpner sechs Scheiben im Vorderhaus, die er ersetzt hat-
te.243 Am 7. November 1840 übersandte der Schlossermeister C. Eichbaum 
seine Schlussrechnung zum Vorderhaus an die jüdische Gemeinde.244 Am 
19. November 1840 berechnete der Maler Bohndorff das Streichen der 
Haustüren, Fensterläden, Fenster, dreier Stubentüren, zweier Küchentü-
ren sowie der Treppe und deren Verkleidung.245

Die Gebrüder Büttner, die auch die Synagoge errichteten, führten Roh-
bau- und Zimmererarbeiten am Vorderhaus in der Eldenstraße durch, das 
offensichtlich vollständig saniert und umgebaut wurde.246 Zu Antoni 1841 
war der Betrag in Höhe von 193,33 Talern von der israelitischen Ge-
meinde vollständig bezahlt, obwohl die Firma Büttner noch Restarbeiten 
auszuführen hatte.247

Am 24. März 1841 wurde ein Ofen verrechnet, welcher im „Schulhau-
se“ eingebaut worden war.248 Am 17. August 1841 stellt Tischlermeister 
W. Köster seine Rechnung an die jüdische Gemeinde für Arbeiten im 

241 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 1-11; siehe Anhang D 001.
242 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 110.
243 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 42.
244 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 46a.
245 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 142f.
246 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 96-98, Rechnung vom 27. November 1840.
247 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 145-147.
248 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 34.
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Vorderhaus.249 Am 20. Oktober 1841 stellte der Schlossermeister Eich-
baum eine weitere Rechnung,250 ebenso Maurermeister Fr. Büttner am 
28. Oktober.251 Am 3. Januar 1844 stellte Maler Bohndorff eine Rech-
nung für erneute Ausbesserungsarbeiten im Gemeindehaus.252

Die Wohnungen im renovierten Gemeindehaus wurden von der Gemein-
de vermietet, wovon zahlreiche Mietverträge zeugen.253 Am 7. Juni 1886 
bestellte die jüdische Gemeinde einen Ofen bei Friedrich Düwahl.254 Die-
ser war vermutlich für das Gemeindehaus bestimmt. Am 27. Oktober des-
selben Jahres wurde das Türschloss vom Schlosser Meyer gereinigt.255

1890 schloss die jüdische Gemeinde einen Mietvertrag mit Lehrer und 
Schächter David Cohn ab.256 Eine undatierte, nicht unterschriebene Liste, 
die vermutlich zu einer Versicherungspolice gehört, gibt Auskunft über 
die Einrichtungsgegenstände in der Schule und der Lehrerwohnung.257

1890 wurden nicht nur in der Synagoge, sondern auch im Gemeindehaus 
mehrere Reparaturarbeiten durchgeführt.258 Die meisten Arbeiten können 
auf der Grundlage der vorhandenen Stundenlohn- und Arbeitsrechnun-

249 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 28-31.
250 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 36f.
251 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 25f.
252 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 132.
253 Vgl. LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212, Bl. 1-3, 10-18, 21-23, 25: Ab dem 12. April 1852 

lebten hier H. und Berta Heinemann (Bl. 25). Am 10. April 1860 zog die Arbeitsfrau Dahnke, 
geb. Schröder, in die linke Wohnung der oberen Etage (Bl. 18). Am 14. November 1861 wurde 
ihr Mietvertrag verlängert (Bl. 17). Ab dem 16. November 1868 war Herr C. Prey Mieter des 
Gemeindehauses (Bl. 16). Seinem Vormieter Zenck wurde zum 30. September 1868 gekündigt 
(Bl. 21-23). Am 27. Juni 1876 wird zwischen der jüdischen Gemeinde Plau und August Georg 
Schuhmacher ein Mietvertrag für das Gemeindehaus abgeschlossen (Bl. 13f). Dieser Kontrakt 
hatte nicht lange Bestand, so dass bereits am 18. April 1876 Herr Schulenburg in das Haus der 
Gemeinde einzog (Bl. 15). Am 10. April 1878 schloss die Gemeinde mit Frau Wegner, geb. Nek-
ker, einen Mietkontrakt für eine Wohnung in der unteren Etage/rechts (Bl. 12). 1883 schloss die 
jüdische Gemeinde Plau mit dem Tuchmachergesellen Johan Krüger einen Mietvertrag für die 
rechte Wohnung in der oberen Etage. Ihm wurden ein Kellerraum, eine Wohnstube, eine Küche, 
eine Küchenkammer und die Hälfte der vorhandenen Diele vermietet. Ferner durfte er den Ober-
boden zur Hälfte nutzen, jedoch nicht um Torf o. ä. darauf zu lagern (Bl. 1-3). Im Januar 1892 
schloss die jüdische Gemeinde Plau mit Herrn „Em. Haase“ einen Mietvertrag für eine Wohnung 
im Gemeindehaus (Bl. 10f).

254 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 94. Da Düwahl ein Gold- und Silberschmied war, ist 
anzunehmen, dass es sich bei dem Ofen aus Metall handelte.

255 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206.
256 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212.
257 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212, Bl. 30. Aufgeführt werden: „1 Sofa, 1 Spiegel, 6 Stühle, 

1 Kommode, 1 Bettstelle und Matratze, 1 Standbette, 1 Bettdecke, Bettbezüge und Kopfkissenbe-
züge, Waschgeschirr, 1 Lampe, 2 Leuchter, 1 Spiegel, 1 Korb, 1 Sofatisch, 1 Tischdecke, 1 Langer 
Tisch, 1 Bank, 1 Gardine, 2 Roleáu, 6 Handtücher, 1 Wandtafel, Bücher und 1 Schrank.“ Ferner 
werden unter einem Sammelbegriff die Kleidungsstücke des Lehrers genannt.

258 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206; S. 7-60.
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gen nachvollzogen werden. Voraus ging eine Mängelanzeige der Stadt Plau 
über den schlechten Zustand der Giebelwand des Gemeindehauses.259

Im September 1890 wurden im Dachverband drei Streben eingezogen.260 

Ferner wurde der vorhandene Schornstein abgestuft und der Giebelanbau 
ins Lot gebracht. Am 4. Oktober 1890 wurden „Schrempen“ an Sparren 
und Kehlbalken des westlichen Giebels angebracht.261 Nebenbei wurde 
der Dachfußboden repariert und am Treppenverschlag an der Küche des 
Obergeschosses Fugenleisten montiert. Zur Verstärkung des Giebelspar-
rens zwischen dem Wohnhaus von Niemann und dem Gemeindehaus  
wurden Bohlen aufgedoppelt und Wechsel eingebaut. Außerdem wurden 
Dachlatten angebracht.262 Nachweislich fielen im Jahr 1890 auch Glaser-
arbeiten am Gemeindehaus an. Herr Iwan rechnete dazu am 9. Dezember 
1890 „zwei Scheiben heraus nehmen und wieder einsetzen“ ab.263 Ferner 
wurde ein neuer Riemen und Rohre von der Werkstatt Knauth gefertigt.264

Im Jahr 1891wurden mehrere Schuldscheine von der jüdischen Gemeinde 
ausgestellt, die unter anderem eine Verpfändung des Gemeindehauses als 
Sicherheit vorsahen.265

Am 9. August 1900 findet sich in der Plauer Zeitung folgender Hinweis: 
„Wir beabsichtigen unser Gemeindehaus zu verkaufen und ersuchen nach 
Reflectanten sich zu wenden an den Vorstand der israel. Gemeinde--- 
i. A. Louis Rosenberg“.266

Der Verkauf erfolgte am 18. August 1904 an den Hofsattler Bracht.267 Im 
Kaufvertrag wurden Bracht diverse Auflagen und Grunddienstbarkeiten 
auferlegt: Beispielsweise musste er für 20 Jahre der jüdischen Gemeinde 
den Zugang zur Synagoge durch sein Vorderhaus gestatten. Im Gegenzug 
sicherte man ihm das Vorkaufsrecht für das Synagogengrundstücks zu. Bis 
heute wird das Gebäude als Mehrfamilienwohnhaus genutzt.

259 Persönliche Mitteilung von Kirchenbaurat Schlegel, Katholische Kirchenstiftung Schwerin, von 
2005. 

260 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 8; 3. Rechnung von Hof-Zimmermeister J. Greiffenhagen 
vom 12. November 1890.

261 Ebenda.
262 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 7.
263 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 17; Rechnung von Glasermeister Ivan vom 9. Dezem-

ber 1890.
264 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 16; Rechnung der Werkstatt Knauth.
265 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 295f.
266 Plauer Zeitung vom 9. August 1900; vgl. Ruchhöft (2002).
267 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 61-63; siehe Anhang D 015.
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diE mikwEn

Archivalische Quellen erwähnen in Plau am See mehrere Mikwen, die 
nicht nur nacheinander, sondern anscheinend auch nebeneinander ge-
nutzt wurden. Bereits im frühen 18. Jahrhundert war mindestens eine 
Mikwe im Ort in Gebrauch. Es gilt als sicher, dass die Bäder bis in die 
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts genutzt wurden. Dabei muss man be-
achten, dass es sich zum Teil nur um Ufereinbuchtungen der Elde und in 
deren Nähe befindliche Holzhäuser und nicht um gemauerte Badehäuser 
handelte. 

EntstEhung und gEschichtE

Die jüdische Gemeinde von Plau kaufte am 12. April 1815 für 25 Taler 
einen Teil des Gartens des Schneidermeisters Frank, um darauf ein Ba-
dehaus zu errichten. Der Garten lag hinter seinem Haus und hatte einen 
direkten Zugang zum Fluss. Der Vertrag beweist, dass geplant war, ein 
ordentliches Ritualbad zu errichten.268

Ab 1833 gab es ein weiteres Bad in Plau. Am 9. April berieten die Mitglie-
der der jüdischen Gemeinde von Plau über die Benutzung dieses Bades, 
das eine Größe von 22 m2 (18 Fuß lang, 14 Fuß breit)hatte.269 Das Bad 
sollte von der Frau des Zimmermeisters Kürtel beheizt werden, der dafür 
ein Taler sowie weitere sechs Taler für das Besorgen des Holzes gewährt 
wurden. Frau „Gid(t)el Salomon“ wurde mit der Aufgabe betraut, streng-
stens darauf zu achten, dass die Frauen dem Ritus entsprechend das Bad 
benutzen. Wie lange dieses Bad in Gebrauch war, ist nicht nachzuweisen.

Ruchhöft fand bei seinen Recherchen zur jüdischen Geschichte von Plau 
einen Hinweis, dass vermutlich dieses Bad am 20. April 1848 für 100 Ta-
ler ohne Inventar an den Sattler Jung verkauft worden sein soll.270 Dies 
deckt sich mit dem aufgefundenen, jedoch undatierten Vertrag zwischen 
der jüdischen Gemeinde Plau und dem Sattler Jung. Es befand sich in der 
„dritten Wasserstraße“ und war mit einem Kessel und einer Sitzbank aus-
gestattet, welche nach dem Verkauf entfernt werden sollten. Die Gründe 
für den Verkauf sind nicht nachzuvollziehen.

268 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 208, Bl. 70f; LHA Schwerin, 212-4/5, Nr. 210; Ruchhöft (2009), 
S. 31; siehe Anhang D 104.

269 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl.187; siehe Anhang D 101.
270 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 65f; Ruchhöft (2009); siehe Anhang D 105.
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Am 28. April 1854 schrieb das Ministerium für Geistliche Angelegen-
heiten an die Plauer Gemeinde, dass jede Gemeinde in Mecklenburg ein 
Tauchbad haben müsse und wo solche fehlten oder verfallen waren, soll-
ten sie wieder aktiviert werden.271 Die Gemeindevorstände berichteten 
zwar am 13. Juni 1854 an das Ministerium, jedoch ohne klare Aussagen 
über den Zustand ihres Ritualbades zu machen.272 Man führte lediglich 
an, „dass es bis jetzt hier noch nicht an einem Bad mangelt“. Daraufhin 
forderte am 19. Juli 1854 das Großherzogliche Landesrabbinat, vertreten 
durch Dr. Lübschütz, erneut einen Bericht über die „…Beschaffenheit 
und die Lage…“ des Bades vor Ort, dessen Wasserqualität und über die 
Einrichtungen zur Wassererwärmung.273

Am 27. Juni 1854 schrieb Dr. Lübschütz abermals an die jüdischen Ge-
meindevertreter von Plau. Der Brief war nun in schärferem Ton gehalten, 
da die Vertreter offensichtlich am 28. April 1854 dem Ministerium versi-
chert hatten, dass sie ununterbrochen im Besitz eines Ritualbades gewesen 
seien, inzwischen aber ein Brief des Religionslehrers eingegangen sei, in 
dem dieser mitteilte, „daß in ihrer Gemeinde gar kein Reinigungsbad exi-
stiert.“274 Lübschütz forderte die Gemeinde auf, sich binnen acht Tagen 
zu erklären. Anscheinend kam man der Aufforderung aber nicht nach, 
da am 21. August 1854 eine weitere Anfrage des Ministeriums an den 
Vorstand der Plauer Gemeinde gesandt wurde.275 Diesmal allerdings mit 
noch deutlicherer Kritik zu den ungenauen Aussagen bezüglich des an-
geblich vorhandenen Ritualbades. Anscheinend reagierte die Plauer Ge-
meinde abermals nicht befriedigend, so dass am 25. August 1854 erneut 
angefragt wurde.276 Am 27. 1854 August sollte nun endlich die Antwort 
des Vorstandes an das Ministerium folgen.277 Dem Anschein nach hatte 
der Gemeindevorstand deshalb dem Ministerium gegenüber keine klare 
Aussage gemacht, weil sich zu diesem Zeitpunkt keine bauliche Mikwe 
mehr in der Gemeinde befanden. Laut Auskunft der Vorsteher würde man 
in Plau in der Elde baden. Dies wolle man auch nicht ändern, weil schon 
die „Alten“ dies so handhabten und weil die Gemeinde bereits mit 2.500 
Talern verschuldet sei und ein Neubau eines Badehauses somit für die 
Gemeinde nicht bezahlbar wäre.

271 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 259; siehe Anhang A 201.
272 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 270.
273 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 278.
274 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 276.
275 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 271.
276 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 269.
277 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 268ff; siehe Anhang D 102.
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Was aus dem Bad geworden war, welches im Versammlungsbericht vom 
9. April 1833 erwähnt wurde, ist unklar. Offenbar war es bereits nicht 
mehr in Benutzung.

Am 15. September 1856 fragte das Großherzogliche Ministerium, Ab-
teilung für Geistliche Angelegenheiten, bei der Plauer Gemeinde erneut 
an, ob sie dem „… Mandat vom 28. April 1856 durch Herrichtung ei-
nes durch das Ritualgesetztes vorgeschriebenen Reinigungsbade nach-
gekommen ist …“278 Am 27. September 1856 berichtete der Vorsteher 
der Gemeinde an das Ministerium, dass sich in der Gemeinde nun zwei 
Reinigungsbäder befinden und diese den Vorschriften der Ritualgesetze 
entsprechen.279 Ob die Gemeindemitglieder immer noch die Elde als Mik-
we ansahen oder ob man mittlerweile Bäder errichtet hatte, bleibt daher 
unklar. Am 18. Dezember 1856 erhielt der Religionslehrer Levin vom 
Großherzoglichen Landesrabbinat die Aufforderung, die beiden Plauer 
Reinigungsbäder zu überprüfen.280 Dieser Aufforderung kam der Lehrer 
nach und berichtete am 22. Dezember 1856, dass er keinen Kessel und 
keine Pumpe gefunden habe.281

Anscheinend hatte das Ministerium genug von dem Hin und Her und 
schrieb am 13. Januar 1857 an die Plauer Gemeinde, dass ihr hergerichte-
tes Reinigungsbad durch Dr. Lübschütz persönlich besichtigt werde und 
die von ihm festgestellten Mängel behoben werden müssen.282 Was da-
nach geschah, ob wirklich zwei Bäder in Plau vorhanden waren bzw. ob 
diese instandgesetzt werden mussten, lässt sich nicht klar nachvollziehen. 

278 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 266.
279 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 265.
280 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 262; siehe Anhang D 103.
281 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 263.
282 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 260.
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dEr jüdischE friEdhof283

EntstEhung und gEschichtE

Am 10. Juni 1755 erlaubte die Stadtkämmerei von Plau am See den bei-
den Schutzjuden Samuel Salomon und Samuel Wulff für die Summe von 
einem Taler Pacht eine Fläche von ca. 49 m2 am Klüschenberg zu nutzen. 
Die Grundstücksgröße sollte für ca. 20 Beisetzungen genügen. Der Fried-
hof war nur über das Grundstück des Kaufmanns Rosenow erreichbar.284

Vermutlich durch den Wegzug der Familien Salomon und Wulff kam es zu 
einem Zahlungsverzug der jährlichen Pacht. Als die neu hinzugezogenen 
Familien Israel Henschel und Heinemann Salomon zwei im November 
1766 an Pocken gestorbene Kinder beisetzen wollten, wurde ihnen dies 
von der Stadtkämmerei untersagt. Um dennoch ihre Leichen bestatten zu 
dürfen, hinterlegten sie zwei Silberlöffel als Pfand und legten beim Herzog 
Beschwerde ein.285 Der Bürgermeister Johann Ludwig Fritsch nahm am 
1. Dezember 1766 Stellung: 

„‚Die hiesigen beiden Schutz-Juden haben um eine Begräbniß-Stelle für ihre 
Leichen angehalten. Man [der Plauer Magistrat] hat sich erkundigt bei E. E. 
Rathsherren zu Malchin, wie dieselben es in diesem Punkte mit den dortigen 
Schutz-Juden gehalten, solches ist von dort beantwortet worden. Nach Maaß-
gabe dieses Schreibens hat man die hiesigen Schutz-Juden Samuel Salomon 
und Samuel Wulffen dato vorfordern lassen und mit selbigen wegen der von 
ihnen gesuchten Begräbniß-Stelle folgenden accord getroffen, daß 1) ihnen ein 
Platz von Vier und Zwanzig Fuß breit, vor dem Elden-Thor hinter Meister 

273-274 Plau am See, 
jüdischer Friedhof, Blick vom 
Haupteingang (Foto: Thomas 
Ruff, 1992) und Luftbild 
(Foto: unbekannt) 

283 Grundbuchauszug von Plau am See, Flur 19, Flurstück 263/1, 702 m². Die Geschichte des jüdi-
schen Friedhofs findet sich ausführlich bei Ruchhöft (2009), S. 36-39.

284 Ruchhöft (2009), S. 36f.
285 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 188.
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Röhrens Scheure, von den Viertelsmännern noch heute sollte eingewiesen wer-
den, welchen sie bewahren könnten, und 2) so lange sie beyde gegenwärtige 
Familien nur allein wären, so geben sie jährlich in Termino Johannis an die 
hiesige Stadt-Cämmerey einen Reichsthaler als Recognition dafür, wenn aber 
mehrere Familien von ihnen sich allhier niederließen, so müßten solche auch 
mehreren Beytrag an die Cämmerey thun.‘ 
An letzterem Passus entzündete sich der Streit, indem die Stadtkämmerei nun 
von allen 5 ansässigen Schutzjuden eine Pacht von je 1⁄2 Taler (24 Schillinge) 
forderte und dies rückwirkend seit ihrer jeweiligen Privilegierung in der Stadt. 
Der Herzog bestätigte im Januar 1767 diese Forderung und bestimmte den 
Zeitpunkt der Pachtzahlung ab 1763. Allerdings einigte man sich schließlich 
wohl darauf, es beim Alten zu belassen, noch 1783 nach mehr als Verdopp-
lung der Fläche ist lediglich von 11⁄2 Reichstalern jährlicher Pachtsumme die 
Rede.“286

Am 17. Dezember 1766 stellten die Schutzjuden Israel Henschel und Hei-
nemann Salomon ein Kaufgesuch an die Stadt Plau am See, welches auf 
der Grundlage des LGGEV abgelehnt wurde.287

Am 27. Juni 1768 bestätigte die Stadt Plau ihren Schutzjuden Israel Her-
schel, Herschel Israel sowie Israel und Jacob Levin die Bezahlung der „Gel-
der für den Juden Kirchhof“an die Stadtkämmerei. 288 Hierbei handelte es 
sich um eine Pacht- und keine Kaufzahlung. Die Pacht an die Gemeinden 
erfolgte meist zu Johanni (24. Juni) eines Jahres. Am 11. Februar 1783 
wurde den Plauer Juden durch einen Vertrag mit Laufzeit bis 1797 zuge-
standen, ihren Friedhof zu erweitern.289 Im Dezember 1784 beauftragte  
die jüdische Gemeinde den Tischler Joachim Adam Möller mit der Ein-
friedung des Geländes.290

1797 wurde der jüdischen Gemeinde von Plau zugestanden, ihren Fried-
hofsplatz käuflich zu erwerben; ein Kaufvertrag findet sich jedoch nicht.291 
1807 und 1833 gab es Friedhofserweiterungen.292 Mit Vertragsabschluss 
der Friedhofserweiterung von 1833 wurde der Zugangsweg zum Friedhof 
an die damalige Wittstock-Lübzer Landstraße verlegt.293 

275 Plau am See, jüdischer 
Friedhof, Tafel am Eingangs-
tor (2005) 

286 Ruchhöft (2009), S. 36f
287 Ruchhöft (2009), S. 36.
288 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 194.
289 Ruchhöft (2009), S. 37; LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 52ff.
290 LHA Schwerin, 10.72-3/1 Nr. 205, Bl. 199.
291 Ruchhöft (2009), S. 37.
292 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 55ff: 6. April 1807 – Kauf von ca. 142 m² Ackerland von 

Schustermeister Hindrich Viktor Grimm; 28. Februar 1833 – Kauf von ca. 464 m² Gartenland 
von Hermann Heinrich Daries.

293 Ruchhöft (2009), S. 37.
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1860 erwarb Zimmermeister Frick neben mehreren Grundstücken auch 
den Garten neben dem jüdischen Friedhof.294 Er plante, den bisherigen 
Zugangsweg zum Friedhof zu verlegen und durch einen neuen in „selbiger 
Breite vom Lütschen Wege nach [dem] Begräbnisplatz“ zu ersetzen und 
bat um Erlaubnis der jüdischen Gemeinde.295 Diese stimmte unter der 
Bedingung zu, dass ihnen die Plauer Gemeindeverwaltung schriftlich im-
merwährenden Zugang zum Friedhof garantiere.296 Am 3. Oktober 1860 
wurde der Tausch in einem Protokoll festgehalten.297

Am 26. Mai 1879 forderte das Stadtgericht von Plau die jüdische Gemein-
de auf, die Statuten vom 14. Mai 1839 und 14. Januar 1841 abzuändern. 
Es sollte hinzugefügt werden, dass in kurzem zeitlichen Abstand verstorbe-
ne Ehepartner nebeneinander beerdigt werden können, wofür mindestens 
30 Mark an die Gemeindekasse zu zahlen seien und dass bei der Beerdi-
gung eines Fremden der Vorstand die Lage des Grabes bestimme.298

Am 30. September 1889 erwarb die jüdische Gemeinde, vertreten durch 
Elkan, für 245 Reichsmark den Garten Nr. 792 aus dem Nachlass von 
Joachim Frick. Ein Teil der neu hinzugekauften Fläche (21,7 m²) diente 
als Zufahrt. Ferner kaufte die jüdische Gemeinde Grundflächen von Frau 
Köhn.299 1890 mussten einige Reparaturarbeiten am Friedhof durchge-
führt werden.300 So wurden beispielsweise zwischen dem alten und neu-
en Begräbnisplatz Torpfosten mit aufgesetzten Kapitellen eingesetzt, mit 
den Wänden verbunden sowie die bestehenden Staketen repariert.301 Am 
3. April 1890 wurde eine Grenze am Friedhof durch das Feldamt ein-

294 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 213, Bl. 12f; Schreiben vom 2. August 1860.
295 Ebenda.
296 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 213, Bl. 14.
297 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 56ff: „… Der Zimmergeselle Frick beabsichtigt zwischen 

den Häusern des [Gundlach] Nr. 788 und des Trapp Nr. 790 mehrere Häuser zu erbauen, zu 
welchem Zwecke er den früheren Darieschen Garten requiriert hat. Zwischen Trapp Nr. 790 
und dem obengedachten Garten 789 liegt aber der Weg, welcher zur Israelitischen Grabstätte 
führt; dieser Weg ist im Jahre 1833 gegen einen Weg, welcher über 791 zu der Grabstätte führ-
te, vertauscht. Frick beabsichtigt nun, da er auch Besitzer des Grundstücks Nr. 791 ist, diesen 
Tausch in der Weise rückgängig zu machen, daß die Israelitische Gemeinde den bisherigen Weg 
zwischen 789 und 790 dem Frick eigenthümlich abtritt, dieser dagegen der hiesigen Israelitischen 
Gemeinde einen Weg zu ihrer Grabstätte über Nr. 791 in einer Breite von zehn Fuß und unter 
der [Ver… Rührung], daß dieser Weg zu beiden Seiten auf zwei Fuß breit niemals bebauet werden 
soll, eigenthümlich einräumt und soll dieser Weg vom Küschenberge aus in gerader Richtung auf 
die zweiflügelige Thür zur Grabstätte führen …“ Die israelitische Gemeinde stimmte zu, und Frick  
erklärte sich bereit, die Kosten für das Staketentor incl. des Vorhängeschlosses zu übernehmen.

298 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 210, Bl. 25 f.
299 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 57-64 und LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206. Von Frau 

Köhn erwarb die Gemeinde 1899 59,28 m² und 1890 weitere 87 m². Vgl. Ruchhöft (2009), S. 37.
300 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206; Bl. 7-60.
301 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 7ff; Rechnung von Hof-Zimmermeister J. Greiffenhagen 

vom 12. November 1890.
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gemessen.302 Im Zuge dieser Arbeiten erhielt die jüdische Gemeinde am 
9. September 1890 eine Rechnung über 4 Quadratruten zusätzliche Fried-
hofsfläche vom Magistrat in Plau.303 Damit wurden die Kosten für den 
Grundbucheintrag verrechnet.

Am 1. Januar 1891 wurden für die Renovierung der Friedhofstür Malerar-
beiten von Münster abgerechnet (Streichen des großen Tores, des kleinen 
Tores, von 8 Pfosten und 4 Riegeln).304

Am 27. September 1910 erhielt die jüdische Gemeinde von Rudolf Stein-
mann eine Schenkung in Höhe von 500 Mark, die zur Erhaltung des 
Friedhofs bestimmt waren.305

Am 25. August 1916 bat Kaufmann Philipp Bergel das Ministerium in 
Schwerin, eine neue Einfriedung des Friedhofs in Plau vorzunehmen las-
sen zu dürfen.306 1921 sollte der Friedhof an die Landesgemeinde übertra-
gen werden.307 Laut einem Schreiben vom 11. Mai 1926 von Betty Elkan 
an Max Samuel, Vorsitzender der Israelitischen Landessynode, war das 
Gelände in schlechtem Zustand. Frau Elkan schlug vor, dass die für die 
Herrichtung notwendigen Kosten durch den Verkauf der „Silbersachen“ 
und Kultgegenstände aus der Synagoge beglichen werden sollten.308

Bis 1985 wurde das Gelände von einem Nachbarn gepflegt.309 Bis heute 
blieb der Friedhof relativ unbeschädigt erhalten (siehe Anhang D 201). 
Die Stadt Plau kümmert sich um seinen Unterhalt; Eigentümer ist die jü-
dische Landesgemeinde Mecklenburg. Bis vor kurzem diente ein Teil der 
Friedhofsfläche als Nutzgarten. Eine Tafel an der Straßenseite des Fried-
hofs erinnert an die Juden in Plau. Außerdem wurde im September 2008 
eine Tafel zum Gedenken an die jüdische Geschichte von Plau aufgestellt.

302 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 23; Rechnung des Feldamtes vom 3. April 1890.
303 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 42; Rechnung des Plauer Magistrats vom 9. September 

1890.
304 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 206, Bl. 10; Rechnung von Maler Münster vom 01. Januar 1891.
305 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 80.
306 LHA Schwerin, 10.72-1, Nr. 61; Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde von Plau am See, 

Max-Samuel-Haus, Rostock.
307 LHA Schwerin, 10.77-2, Nr. 65; Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde von Plau am See, 

Max-Samuel-Haus, Rostock.
308 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 155 und Loseblattsammlung zur jüdischen 

Gemeinde von Plau am See, Max-Samuel-Haus, Rostock.
309 Schreiben des Stadtarchivs, Abt. Inneres, des Rates der Stadt Plau vom 15. November 1985 an Jür-

gen Borchert; Loseblattsammlung zur jüdischen Gemeinde von Plau am See, Max-Samuel-Haus, 
Rostock.

276 Plau am See, Gedenk-
stein zur Erinnerung an die 
Plauer Juden (Foto: Bernd 
Ruchhöft) 
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Aufgrund einer Versicherungspolice der „Kölnischen Feuer-Versiche-
rungs-Gesellschaft Colonia“310 steht fest, dass die jüdische Gemeinde am 
19. Mai 1882 und erneut 1884 eine Versicherung für ihren Leichenwa-
gen abgeschlossen hatte. Aus deren Beschreibung geht hervor, dass der 
Leichenwagen in einer aus Steinfachwerk unter Ziegeldach hergestellten 
Scheune untergebracht war.311 Die Feuerversicherungspolicen für den Lei-
chenwagen reichen bis in das Jahr 1913.312 Am Wortlaut der Versicherung 
bezüglich des Leichenwagens änderte sich nicht viel. Lediglich wandelte 
sich zwischenzeitlich die Adresse des Unterstellplatzes. Während im Jahr 
1906 die Anschrift noch auf „Wasserstraße Nummer 269“313 lautete, hieß 
diese ab dem Jahr 1913 „Eldenstraße 249 E“.314 Laut einem Schreiben 
vom 28. April 1921 sollte nach Auflösung der Plauer Gemeinde der Lei-
chenwagen offiziell sofort in den Besitz der Landesgemeinde übergehen, 
blieb aber dennoch zunächst in Plau.315

310 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 213, Bl. 66, 69; siehe Anhang D 202.
311 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 213, Bl. 66; siehe Anhang D 202.
312 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 24f.
313 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 130f.
314 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 25.
315 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 135.

Leichenwagen
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hA g E n o w

Das nachfolgende Kapitel basiert unter ande-
rem auf den Untersuchungsergebnissen der im 
Jahr 2003 von der Verfasserin in Zusammenar-
beit mit Dipl.-Ing. (FH) Ingrid Irmscher M. A. 
und Dipl.-Ing. (FH) Oliver Butz M. A. erar-
beiteten Masterarbeit. Während bei der Bear-
beitung der Masterarbeit das jüdische Schul- 
und Gemeindehaus im Vordergrund stand, 
befasst sich die nachfolgende Ausarbeitung in 
der Hauptsache mit dem dahinter errichteten 
Gebäude der ehemaligen Synagoge. 

Zeitweise waren auf dem Synagogengrundstück ein Brunnen, mindestens 
ein Stallgebäude, wenigstens eine Laubhütte und eine Wagenremise ange-
ordnet. Bis auf die Laubhütte existieren diese Nebengebäude noch heute. 
Der Brunnen wurde mittlerweile zugeschüttet und überdeckt. Auch hat 
die im Zwischenhof eingebaute Klärgrube längst keine Funktion mehr. 
Die Lage der Mikwe konnte ermittelt werden. Sie befindet sich im Ge-
meindehaus, unterhalb des Treppenaufgangs.

Die Angaben zum Überblick über die Ortsgeschichte, die Geschichte 
der Juden, den Charakter der Gemeindebauwerke, deren Bauphasen und 
Nutzer stammen hauptsächlich aus der Masterarbeit, bei deren Vorbe-
reitung die meisten der für Hagenow relevanten Archive bereits besucht 
und vorhandene Archivalien eingesehen wurden. Da das Ensemble von 
Hagenow schon von Dipl.-Rest. Matthias Zahn untersucht wurde, konn-
ten einige der damaligen Vermutungen nun mit Befunden belegt werden. 

Die Hagenower Synagoge wurde von der Verfasserin verformungsgerecht 
aufgemessen. Da die Fassaden vom für den um 2006 erfolgten Umbau 
zuständigen Architekturbüro dokumentiert worden waren, wurden sie nur 
als Architektenaufmaß1 vermessen. Zu diesem Zeitpunkt stand das Gebäu-
de leer. Es wurde im 2005 behelfsmäßig gesichert. Die Planungen zum 
Erhalt des gesamten Ensembles waren zu Aufmaßbeginn abgeschlossen. 

277 Hagenow, Synagoge, 
Postkarte (um 1930)

1  Das Architektenaufmaß ist im Verhältnis zum verformungsgerechten Aufmaß weniger genau und 
dient in diesem Fall als Übersichtsaufmaß zur Vervollständigung der Zeichenunterlagen.
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Im ersten Bauabschnitt wurde die Remise restauriert. Im zweiten Bauab-
schnitt waren Arbeiten an der Synagoge vorgesehen. Im dritten Bauab-
schnitt wurde die ehemalige jüdische Schule rekonstruiert. Mit den Arbei-
ten an der Remise war während des Aufmaßes bereits begonnen worden. 
Alle weiteren Bauabschnitte sind mittlerweile fertiggestellt.

Der Vollständigkeit halber wird abschließend zu dieser Arbeit auch die 
Geschichte und Lage der Mikwe und des ehemaligen jüdischen Friedhofs 
von Hagenow näher betrachtet.
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diE gEschichtE dEr judEn von hAgEnow

Die meisten Informationen zur jüdischen Geschichte Hagenows stammen 
aus dem Archiv und den Aufzeichnungen von Henry Gawlick, Direktor 
des Museums für Alltagskultur der Griesen Gegend und Alte Synagoge 
Hagenow (hiernach: Museum Hagenow).

Zwischen 1764 und 1765 kam es zur Niederlassung der ersten jüdischen 
Familie in Hagenow. Es ist jedoch anzunehmen, dass bereits viel früher 
jüdische Kaufleute in der Stadt Handel betrieben. Ab 1781 kann aufgrund 
eines Nachbarschaftsstreites nachgewiesen werden, dass sich ein jüdischer 
Betraum in der Stadt befand, dessen Ausstattung in den Beschwerdebrie-
fen beschrieben wird. Im Jahr 1796 bat Heymann Liepmann, wahrschein-
lich Sohn des wenigstens seit 1770 ortsansässigen Liepmann Abraham, 
den Herzog um einen Schutzbrief, was dieser ablehnte. Für das Jahr 1800 
werden sechs jüdischen Familien in Hagenow erwähnt (Witwe Abraham 
Liepmann, Jonas Meyer, Liepmann Jonass, Moses Wolf, Hirsch Samuel, 
Hirsch Liepmann). 1806 begann man mit der Anlage des jüdischen Fried-
hofes von Hagenow.2

Ab 1812 mussten Juden Verträge, Geschäftsbücher, Testamente oder ähn-
lich offizielle Papiere in Deutsch oder in einer anderen lebenden Sprache 
abfassen. Unterschriften waren künftig nur in deutscher oder lateinischer 
Schrift zu leisten, um die Nachvollziehbarkeit von Rechten und Pflichten 
zu gewährleisten. 

Im Jahr 1813 trat die „Konstitution der Juden“3 über die staatsbürger-
lichen Rechte der Juden in Mecklenburg von Herzog Friedrich Franz I. 
(1785-1837) in Kraft. Auflage war, dass bis 1814 die Einführung selbst ge-
wählter fester erblicher Familiennamen für alle Juden durchgeführt werde.

1819 lebten nach der Volkszählliste zwölf jüdische Familien mit insge-
samt 80 Personen in Hagenow.4 Auf Grund eines schriftlichen Vermerks 
ist bekannt, dass die vorhandene Betstube zu klein geworden war.5 1820 
erwarb Hirsch Samuel Meinungen als Vorstand der „Sinigoge der hisigen 

2 Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick.
3 Vgl. Oelke (1998), S. 20.
4 KA LWL-A, Hw, Nr. 2/10, Bl. 54, „Acta betr. die Volkszählung von 1818-19.“
5 Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick.
6 LHA Schwerin, 2.12-4/5, Nr. 148, Bl. 104, Rechnungsquittung vom 13. Oktober 1820, siehe 

Anhang E 002.



Hagenow334

Juden Gemeinde“, einen Garten in der Hagenstraße,6 in dem später die 
am 15. August 1828 eingeweihte Synagoge erbaut werden sollte. Ab dem 
15. Dezember 1820 wird die jüdische Gemeinde zu Hagenow als Grund-
stückseigentümerin im Hagenower Stadtbuch geführt.7

Seit 1825 besaß sie ein Gemeindesiegel mit der Aufschrift: Israelitische 
Gemeinde zu Hagenow. 1828 leben unter den 2.544 Hagenower Einwoh-
nern 80 Juden in 16 Familien. Den letzten Schutzbrief für Hagenow er-
hielt am 22. Juni 1847 Joseph Lichtenstein, der hier einen Laden eröffnen 
durfte. 1848 wurde Kaufmann Meinungen zum Bürgervorsteher gewählt 
und blieb nachweislich bis 1853 im Amt.

Im Jahr 1849 trat das Staatsgrundgesetz in Kraft, was der jüdischen Be-
völkerung volle Gleichberechtigung versprach. Zwei Jahre später hob man 
es wieder auf.

Für 1862 können auf der Grundlage des Adressbuches über den Gewer-
be- und Handelsstand acht jüdische Kaufleute in Hagenow nachgewiesen 
werden.8 Seit 1864 besaß die jüdische Gemeinde von Hagenow eine von 
offizieller Seite genehmigte Gemeindeordnung.9 Auf der Grundlage der 
Beschlüsse des Deutschen Bundes kam es 1869 zur vollen Gleichstellung 
der Juden gegenüber der christlichen Bevölkerung. Zwischen 1873 und 
1880 schlossen sich die Lübtheener Juden und eine Vellahner Familie der 
jüdischen Gemeinde von Hagenow an.10

Für das Jahr 1885 findet man im Statistischen Jahrbuch des Deutsch-Is-
raelitischen Gemeindebundes unter Provinz Pommern, Regierungsbezirk 
Stettin, folgenden Eintrag: „Hagenow (B) Simon. - Juda (L).“11 Dabei 
stehen die Bezeichnungen L. für Lehrer und B. für Vorstand.Der letzte 
jüdische Lehrer von Hagenow starb 1906. Danach wurde die Synagoge 
nicht mehr genutzt. 1910 lebten nur noch 20 Juden in der Stadt.12

1919 wurde der Käsereiinhaber Louis Davidsohn zum Stadtverordneten 
gewählt. 1922 hatte sich die jüdische Gemeinde von Hagenow, durch den 
Wegzug vieler jüdischer Familien, auf nur noch vier Hausstände mit fünf 
Frauen und sechs Männern verringert. Bis 1925 war ein christlicher Stadt-
patron im Amt, welcher auch für die Belange der jüdischen Gemeinde 

7 Vorgänger des Grundbuches. 
8 Vgl. Oelke (1998); SVZ, Kreisblatt Hagenow, 25. April 1998.
9 Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick.
10 Ebenda.
11 Deutsch-Israelitisches Gemeindebuch von 1885, S. 29, LAG, Rep. 65 c, 3095.
12 Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick.



Die Geschichte der Juden 335

zuständig war. Auf Grund einer „alten“ Stadtverordnung waren die Juden 
immer durch ein jüdisches Mitglied im Stadtrat von Hagenow vertreten. 
In diesem Jahr lebten 13 Personen jüdischen Glaubens in der Stadt.13

Zu Beginn der nationalsozialistischen Machtübernahme (1933) gab es 
noch 18 Juden in Hagenow. Das Synagogengebäude und der Friedhof 
wurden weiterhin von der Familie Meinungen in Ordnung gehalten. 1935 
nahm Familie Davidsohn zehn jüdische Kinder aus Berlin zur Erholung 
auf, Familie Meinungen bildete von September 1933 bis 1934/35 zwölf 
Lehrlinge aus, die die Arbeit in der Landwirtschaft im Hinblick auf ein Le-
ben in Palästina erlernen wollten. Aufgrund von Protesten der Hagenow-
er Bürger, die von den Nationalsozialisten organisiert wurden, mussten 
die Kinder die Stadt verlassen. Samuel Meinungen wurde inhaftiert, kam 
jedoch wieder frei. Das nach seiner Freilassung verfasstes Tagebuch, das 
er aufgrund eines Schlaganfalls nicht mehr selbst schreiben konnte, liefert 
wertvolle Hinweise zur jüdischen Geschichte Hagenows in dieser Zeit.14

Am 10. August 1935 wurden fast alle Juden Hagenows grundlos inhaftiert, 
wenig später aber wieder frei gelassen. Angeblich geschah dies zu deren 
Schutz vor den Hagenower Bürgern und nicht zu ihrer Einschüchterung. 
In den folgenden Jahren emigrierte die Mehrheit der Hagenower Juden, 
auch ein Teil der Familie Meinungen, nach England. Am 23. April 1936 
wurden Samuel Meinungen und sein Sohn Hermann vom Oberstaats-
anwalt von Schwerin angeklagt, „gehässige, hetzerische oder von niede-
rer Gesinnung zeugende Aeußerungen über leitende Persönlichkeiten des 
Staates oder der NSDAP“ geäußert zu haben.15 Aus dem Protokoll geht 
hervor, dass seit 1935 auch in Hagenow der Terror gegen Juden immer 
größer wurde.16 1937 starb mit Samuel Meinungen der letzte gewählte 
Vorsteher der jüdischen Gemeinde von Hagenow.17

13 Laut Volkszählliste vom 16. Juni 1925 aus einem statistischen Erhebungsblatt, Mitgliederzahlen 
1926, in der Dauerausstellung Synagoge in Krakow ausgestellt. 

14 Museum Hagenow.
15 Beide wurden in Untersuchungshaft genommen. Samuel Meinungen schrieb in einem Brief an 

seinen Sohn: „Die heutigen deutschen jüdischen Verhältnisse schreien zum Himmel, im früheren 
zaristischen Russland kann es nicht schlimmer gewesen sein.“ [Anklageschrift vom 23. April 1936, 
S. 1f, Jüdisches Museum Rendsburg und Dr. Bamberger-Haus]. Hermann Meinungen wurde da-
gegen folgender Text an seinen Bruder vorgeworfen: „Wenn es meine Zeit erlaubt, möchte ich wohl 
gerne nach England in diesem Frühjahr fahren, doch mag man wegen der Unsicherheit im Lande 
gar nicht fortfahren. Hier waren im Vorjahre Antihetzer von kaum noch überbietbarer Höhe. Das 
Volk steht stumm daneben oder macht nur gezwungen mit. Jüdische Detaillisten [Einzelhändler] 
können sich an kleinen Plätzen nicht mehr halten aber nur wegen des Terrors.“ [Anklageschrift 
vom 23. April 1936, S. 2, Jüdisches Museum Rendsburg und Dr. Bamberger-Haus]. Es ist in der 
Klageschrift weiter zu lesen, dass die beiden Briefe von der „Zoll-Nachschaustelle für Devisen“ in 
Hamburg beschlagnahmt wurden.

16 Anklageschrift vom 23. April 1936, S. 1-5, Jüdisches Museum Rendsburg und Dr. Bamberger-
Haus.

17 SVZ, Kreisblatt Hagenow, vom 11. März 1998, Uwe Mattern.
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1940 wurde die jüdische Gemeinde Hagenows offiziell aufgelöst. Ihr 
Rechtsnachfolger wurde die „Israelitische Landesgemeinde“ von Meck-
lenburg18 bzw. die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, der das 
gesamte Vermögen der Hagenower Gemeinde zufiel.19 1942 lebten noch 
Siegfried Hirsch (mit einer Nichtjüdin verheiratet) und Hermann Mei-
nungen mit seiner Familie in Hagenow. Obwohl seine Ausreisegenehmi-
gung und seine Schiffskarten bereits vorlagen, wurde er 1942, zusammen 
mit seiner Tochter und seiner hochschwangeren Frau von Ludwigslust aus 
deportiert. Sein Abschiedsbrief an seine Familie in der Emigration befin-
det sich heute im Museum der Stadt Hagenow.

Im gleichen Jahr wurde die „jüdische Kultusgemeinde“ von Hagenow auf 
Anordnung des Reichsministers des Innern vom 27. Januar 194220 un-
ter der laufenden Nummer 1517 in die Reichsvereinigung der Juden in 
Deutschland eingegliedert.21

Am 9. November 1989 gab es einen Schweigemarsch durch die Hagen-
straße zu einem Gedenken an der ehemaligen jüdischen Schule. Dabei 
wurde auch eine Gedenktafel am Vorderhaus angebracht.

Am 14. September 2003 fand eine Feierstunde am Tag des offenen Denk-
mals in der Synagoge von Hagenow statt. Dabei gestalteten die Schüler 
der örtlichen Schule Gedenkminuten an ehemaligen jüdischen Bauwerken 
im Ort. 

1988 und 1998 fanden Sonderausstellungen zum Thema „Spuren jüdi-
schen Lebens in Hagenow“ im Museum Hagenow statt. Letztere wurde 
für zehn Jahre zur Dauerausstellung. Vor allem das im Ort ansässige Mu-
seum unter der Leitung von Henry Gawlick ist bemüht, mit Veranstaltun-
gen das Gedenken an die jüdische Vergangenheit Hagenows zu bewahren. 

18 Lt. „Extensum“ über die Auflösung (LHA Schwerin, 5.12-7/1, Nr. 9066) und AG LWL-GB, 
lt. Mitteilung der Reichsvereinigung der Juden in Dtl. vom 8. Januar 1941 an das Grundbuchamt 
Hagenow; siehe Anhang E 010. 

19 Dem Aufkärungsschreiben lag die Kopie einer Mitteilung vom Dezember 1940 bei, in der die 
Reichsvereinigung der Juden in Deutschland zum Rechtsnachfolger der Israelitischen Landesge-
meinde bestimmt war. AG LWL-GB, Grundbuch Hagenow, Bl. 428, Mitteilungskopie der Gehei-
men Staatspolizei vom 23. Dezember 1940 an die Reichsvereinigung der Juden in Dtl.

20 Gawlick (2000), S. 10, und Anordnung vom 27. Januar 1942; LHA Schwerin, 5.12-7/1, 
Nr. 9066, Bl. 57.

21 Gawlick (2000), Anordnung zur Eingliederung jüdischer Kultusvereinigungen vom 17. Februar 
1942; LHA Schwerin, 5.12-7/1, Nr. 9066, Bl. 57.
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278 Hagenow, undatierter 
Lageplan (Zeichn.: unbe-
kannt) 

279 Hagenow, Luftbild 
(Foto: unbekannt, um 1930) 

dAs BAuEnsEmBlE

Nach den geltenden Vorschriften des LGGEV von 175522 befindet sich 
die ehemalige Synagoge von Hagenow an keiner repräsentativen Stelle der 
Stadt, sondern steht in zweiter Reihe hinter dem einstigen jüdischen Ge-
meindehaus, und ist damit nur bedingt von der Hagenstraße einsehbar.

Das Vorderhaus, in welchem unter anderem die jüdische Schule unterge-
bracht war, wurde in das städtebauliche Bild der angrenzenden Bebauung 
eingepasst, ohne dass das rückwärtige Synagogengebäude in Erscheinung 
trat. Traufständig zur Straßenachse setzt es die Reihe der angrenzenden 
Wohnhäuser gleichen Bautyps fort. Die Synagoge selbst ist geostet, wo-
durch ihr Baukörper aus dem städtebaulichen Schema der benachbarten 
Bebauung um ca. 10° herausgedreht ist.

Zwischen dem nördlichen Grundstücksnachbarn und dem Schulgebäude 
war eine Einfahrt vorgesehen, welche ursprünglich zur Straße hin von ei-
nem Holz-, später von einem Metallzaun verschlossen wurde.23 Über diese 
Einfahrt gelangt man direkt zu der zum Ensemble gehörenden Wagenre-
mise, in welcher einst der Leichenwagen stand.

Zum südlichen Nachbargebäude wurde ein schmaler Fußweg angeord-
net. Geht man auf diesem Fußweg nicht nach links in den Synagogenhof, 
so gelangt man auf die Rückseite der Synagoge. Weiterhin gehörte zum 

22 Vgl. Cordshagen (1992), S. 7; Jüdisches Museum Rendsburg und Dr. Bamberger-Haus.
23 Vorhandene Torangeln sind noch in den Eckständern des Vorderhauses sichtbar.
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280-281 Hagenow, Luftbild 
Hagenstraße 48 (Foto: unbe-
kannt, 1939) und Synagoge, 
Ansicht von Westen (Foto: 
Oliver Butz, 2003) 

Besitz der jüdischen Gemeinde ein hofseitiger Anbau zwischen der süd-
lichen Grundstücksgrenze und der westlichen Synagogengebäudeecke, in 
welchem ein Stall untergebracht war. 

Gemeinsam bilden die drei Hauptgebäude (die Synagoge, das Schulhaus 
und die Remise) bis heute einen Hof aus, der sie verbindet, aber auch 
die einzelnen Funktionsbereiche gegeneinander abgrenzt. Die drei Gebäu-
de wurden gleichzeitig als Fachwerkbauten errichtet, was aus einer 2005 
durchgeführten dendrochronologischen Untersuchung hervorgeht.24

Auf der Grundlage von Grabungen auf der Nordseite während der For-
schungen zur Masterarbeit konnte festgestellt werden, dass unter einer 
ca. 15 cm dicken Lehm-Humus-Sandschicht Natursteinfindlinge vorhan-
den sind, welche in Form eines Wassergrabens mit Gefälle zur Hagenstra-
ße verlegt wurden. Anscheinend sollte der Graben das anfallende Ober-
flächenwasser zwischen der Synagoge und der Wagenremise in Richtung 
Straße abführen. 

In der Zeit nach der jüdischen Nutzung soll der Boden um die Synagoge 
laut Zeitzeugenberichten der Eigentümer des südlichen Nachbargebäudes 
auf der Nord-, Ost- und Südseite aus unregelmäßig verlegten Naturstein-
findlingen, Wiese und Lehmboden bestanden haben. Im Westen wurde 
nach 1943 ein Betonboden eingebracht, welcher heute noch vorhanden 
ist. Im Norden waren im Jahr 2003 noch die Reste der Natursteinfindlin-
ge der ehemaligen Rinne vorhanden. 

24 Dendrochronologische Protokolle siehe Anhang E 025.

Außenanlagen
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2006 findet man eine Reihe unterschiedlicher Bodenbeläge um die Syn-
agoge: Im Süden und Osten schließt die Rasenschicht direkt an die Au-
ßenwand an. Infolge der geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden 
alle angrenzenden Außenräume neu gestaltet.

Das Grundstück hat gegenwärtig (2006) keine feste Begrenzung in Form 
eines Zaunes oder einer Mauer zum öffentlichen Straßenraum. Lediglich 
vor Beginn der Bauarbeiten von 2006 wurden provisorische Holzzäune 
und ein Eisentor an der linken Hauskante der Synagogenwestseite ange-
bracht.

282-283 Hagenow, ehema-
liges Gemeindehaus, Ansicht 
von Westen und Ansicht von 
Osten (Fotos: Oliver Butz, 
2003) 
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25 Laut Grundschuldbrief vom 9. November 1942; Bauakte der Synagoge im Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick. 
Geschätzte Grundstücksgröße ca. 300 m2.

diE synAgogE

Adresse: Hagenstraße 48; ursprünglich (1828) Hagenstraße 1,
 im II. Weltkrieg: Hermann-Göring-Straße 48
Flurstücknummer: im Jahr 1942: Nr. 428, im Grundbuchamt der Stadt Hagenow, Blatt 

428, Abteilung III, Fol. 1 aufgelistet
Grundstücksgröße: Diese wurde beim Verkauf 1942 nicht angegeben.25

Bauzeit: 1828 errichtet
Nutzungsende: ab 1906 nicht mehr genutzt; bis 1937 in Gemeindebesitz, 1942 ver-

kauft 
Zerstörung/Beschädigung: Inneneinrichtung am 9. November 1938 zerstört
Zustand/Nutzung: mehrfach umgebaut, erhalten, Kulturzentrum (2005); seit 9. Novem-

ber 2010 jüdisches Museum im Gemeindehaus
Gedenken am Ort: seit 2006 Gedenktafel am Gemeindehaus (Hanna-Meinungen-Haus)
Eintrag in Denkmalliste: 1982

284-285 Hagenow, ehema-
lige Synagoge, Ansicht von 
Südosten (Foto: unbekannt, 
um 1930) und Ansicht von 
Westen (Foto: Bet Tfila, 
2008) 
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EntstEhung und gEschichtE

Am 13. Oktober 1820 erwarb Hirsch Samuel Meinungen26 in der Hagen-
straße von Hagenow einen Garten für 100 Reichstaler, der als Bauplatz 
für die neue „Sinigoge der hisigen Juden Gemeinde dienen“ sollte.27 Dem 
Verkäufer Friedrich Pommerencke war sicherlich bekannt, dass Meinun-
gen Vorsteher der jüdischen Gemeinde war. Am 15. Oktober 1820 wur-
de die jüdische Gemeinde Hagenows als Grundstückseigentümerin im 
Grundbuch eingetragen.28 1822 wurde die Baugenehmigung erteilt und 
am 15. August 1828 die Synagoge bzw. das Ensemble feierlich eingeweiht.

Über die neu erbaute Synagoge berichtete das „Freimüthige Abendblatt“ 
am 12. September 1828: „Großes Lob verdient die hiesige kleine, gewiß 
nicht reiche Judengemeinde für die Ausführung eines so großen Baues, 
und für die zweckmäßige und zierliche Einrichtung desselben. Jeder, der 
unser Städtchen besucht, kann sich davon überzeugen, und gewiß nicht 
unbefriedigt wird er das Gotteshaus verlassen.“29 Bereits am 19. August 
war ein Artikel über den Synagogenbau erschienen.

26 LHA Schwerin, 2.12-4/5, Nr. 646, Bl. 285; „Verzeichnis aller in Hagenow befindlichen Juden 
beiderley Geschlecht, ohne Unterschied, […]“ vom 9. Oktober 1811.

 LHA Schwerin, 2.12-4/5, Nr. 646, Bl. 285; „Verzeichnis aller in der Stadt Hagenow befindlichen 
Juden im Jahre 1813“ vom 1. Oktober 1813. 

 H. S. Meinungen steht auf den Listen. KA LWL-A, Hw. Nr. 2/10, Bl. 54; in der „Acta betr. 
die Volkszählung von 1818-19“ unter lfd. Nr. 1743 mit folgendem Eintrag geführt: männlichen 
Geschlechts, geb.: 15. September 1765 in Marresfeld in Sachsen, Kaufmann mit Grundbesitz, 26 
Jahre bis dato in Hagenow ansässig, verheiratet, Religion: „Hebräisch“.

27 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 148, Bl. 104, Kaufquittung vom 13. Oktober 1820 ; siehe Anhang 
E 002.

28 AG LWL-GA, Grundbuch Hagenow, Grundbucheintrag 15. Oktober 1820.
29 Freimüthiges Abendblatt Nr. 504, vom 29. August 1828, S. 740, und Nr. 506, vom 12. September 

1828, S. 778, SA SN, Auszüge siehe Anlage E 003-004: „Hagenow, den 24. August. Die auf den 
15. d. M. angesetzte Einweihung des hiesigen neunen/israelitischen Gotteshauses brachte unserm 
Städtchen sowohl an/diesem Tage, als auch an den vorhergesehenen und folgenden Tagen,/rege 
Lebendigkeit. Aus der Nähe und Ferne waren die Glaubensgenossen/herbei gekommen, und sah 
man von den hiesigen Judenfamilien freudige/und herzliche Gastlichkeit üben. Dem es an Raum 
für alle Gäste fehlte,/fand breitwillig Dach und Fach bei den christlichen Nachbaren. Zum/fröh-
lihen Mahle sammelte sich aber alles wieder am gastlichen Herde./Einfach, aber höchst anständig 
war die Prozession, welche sich mit dem Heiligthümern des Tempels im feierlichen Zuge aus der 
alten/Synagoge ins neue Gotteshaus verfügte. Junge, zum Theil recht zier-/liche Mädchen, alle weiß 
und nett gekleidet, eröffneten, mit Blumen/ bekränzt, den Zug. Ihnen folgten 1.) die männliche 
Jugend unter/Aufsicht ihres Lehrers; 2) die Schüssel des Tempels auf bekränzten/Platten, von jun-
gen Israeliten getragen; ihnen zur Seite die Träger/brennender Wachsfackeln; 3) der Prediger mit 
seinem Vorsänger, beide/im eleganten schwarzen Anzuge; 4) die Heiligthümer des Tempels, ge-/
tragen unter einem Thronhimmel von den Ältesten Familienväter;/ 5) die verehelichten und hinter 
ihnen die unbegebenen Männer; sämt-/lich schwarz, sehr anständig gekleidet, und endlich 6) die 
Frauen in/züchtiger weißer Kleidung./Viele hundert Zuschauer aus allen Klassen und von jedem 
Alter gaben/durch ihre feierliche Stille zu erkennen, daß ihnen die Feier gefiel./ Möchten die Is-
raeliten hieraus entnehmen, daß man sie überall achtet/und ehrt, wo sie anständig und bescheiden 
sich zeigen, daß sie mithin/in der Folge bei ähnlichen Vorkommenheiten nicht nötig haben, schon/
vorweg ängstlich den Schutz der Obrigkeit in Anspruch zu nehmen./Bei der Ankunft des Zuges 
an den Pforten des Tempels wurden selbige/-2- ritualmäßig geöffnet, der Zug mit den zuschauern 
begab sich ins/Innere und die Feier begann./ Bis hierher waren wir Augenzeugen, konnten fortan 
aber nicht Ohren-/zeugen werden, weil man uns (Fortsetzung nächste Seite)
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Am 13. März 1866 erhielt Meinungen vom Großherzoglichen Mini-
sterium die offizielle Erlaubnis, sein Haus und den Garten am „Hagen“ 
(Synagogengrundstück) trotz der Bestimmungen des § 377 LGGEV zu 
erwerben. Der Genehmigung ging ein Bittschreiben vom 1. März 1866 
von Meinungen voraus.30

Ein Schreiben der Gemeinde belegt, dass diese am 23. Januar 1875 die 
Synagoge, das Gemeindehaus und den Stall versichern ließ.31 Bis 1906 
fanden sicherlich einige Bauunterhaltsmaßnahmen am Gebäude statt, zu 
denen aber keinerlei Aufzeichnungen vorliegen. Bis zu diesem Jahr wurde 
in der Synagoge wöchentlich mindestens ein Gottesdienst gefeiert. 1906 
starb der letzte und am längsten im Ort amtierende Lehrer Marcus Juda. 
Danach wurde der Religionsunterricht höchstwahrscheinlich nur noch 
von Wanderlehrern abgehalten. In der Synagoge fanden zu diesem Zeit-
punkt keine Gottesdienste mehr statt,32 1907 fand dann der letzte statt.33

Mit dem zahlenmäßigen Rückgang der Gemeindemitglieder verringerte 
sich zwangsläufig auch das Vermögen der Gemeinde. So suchte der letzte 
Vorsteher Samuel Meinungen eine Einnahmequelle, welche er in der Fol-
ge nur in der Verpachtung des Bethauses an die Katholische Kirche sah.34 

Am 26. Oktober 1932 schrieb Meinungen eine diesbezügliche Anfrage an 

(Fortsetzung Fußnote 29):
 zufällig bei Austeilung der Hinlasskarten/übersehen hatte. Mit vielen andern Männern theilten wir 

dies Schicksal/hatten dagegen aber auch die Gelegenheit, in einer aus Schwein herbei/gekommen 
Konditorbude und in dem von einem hiesigen, sehr aufmerk-/samen Gastwirte schnell etablierte Er-
frischungslokale uns zu Laben/und zu unterhalten./ Die Einweihungsfeier währte ungefähr eine und 
eine halbe Stunde./ Der Gesang soll leidlich, die rede des Predigers aber ganz vortreff/lich gewesen 
seyn. Allgemein gefiel der wissenschaftlich gebildete/Redner, besonders durch sein anständiges und 
bescheidenes Betragen,/und freundlich wird jeder, der ihn hier kennen lernte, sich seiner/erinnern. 
Möchte er allen jungen Israeliten ein Vorbild seyn!/ Am Tage nach der Einweihung war wieder 
Gottesdienst und deutsche/Predigt, und am Abend beschloß ein so langer Ball, mittelst welchem/
ein hier neu erbauter großer Salon zugleich die Weihe erhielt,/das Fest./Großes Lob verdient die 
hiesige kleine gewiß nicht reiche Judenge/meinde für die Ausführung eines so großen Baues, und 
für die zweck/mäßige und zierliche Einrichtung derselben. Jeder, der unser Städtchen/besucht, kann 
sich davon überzeugen, und gewiß nicht unbefriedigt/wird er das Gotteshaus verlassen./Möchten 
unsere Behörden hieran ein Beispiel nehmen, den Widersprüchen kräftig entgegentreten und auch 
uns Christen ein Gotteshaus schaffen,/in welchem doch jedes Mitglied der christlichen Gemeinde 
ein ruhiges,/und sicheres Plätzchen findet. Dem Vernehmen nach soll es an der/Vorbereitung von 
Seiten der höheren Behörden durchaus nicht fehlen,/wohl aber sollen alle Einleitungen an dem 
eisernen Willen eines/eingepfarrten Gutsbesitzers scheitern. Wir wissen es nicht, ob sich/die Sache 
so verhält, wohl aber wissen wir, daß die hier eingepfarrten/Gutsbesitzer vom geräumigen Chor und 
ungedrängt hoch auf ihre demütige Mitchristen herabschauen, daß es ihnen mithin,/für ihre Person, 
am Kirchenbaue nicht liegen kann.“ 

30 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 145, Bl. 7, siehe Anhang E 007, und Nr. 145, Bl. 5; siehe Anhang 
E 006.

31 Stadtbibliothek Schwerin; die Verfasserin dankt Herrn Gawlick für die freundliche Übermittlung. 
32 LHA Schwerin, 5.12-7/1, Nr. 9066, Bl. 8ff, Mitteilung über ungenutzte Synagoge vom 25. Au-

gust 1922, siehe Anhang E 009.
33 SVZ, Kreisblatt Hagenow, vom 11. März 1998, Uwe Mattern.
34 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 143, Bl. 404; siehe Anhang E 013 und 015. 
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den Israelitischen Oberrat, welcher durch Landesrabbiner Dr. Silberstein 
jegliche Form der Verpachtung untersagte. Als Begründung gab Silber-
stein an, eine katholische Nachnutzung sei einer Synagoge ungemäß. Nur 
ein Verkauf sei zulässig. Bis zum Tod von Meinungen im Jahr 1937 wurde 
die Synagoge nicht verkauft und auch die Gemeinde nicht aufgelöst. Da-
nach hatte die Katholische Kirche kein Interesse mehr, das Synagogenge-
bäude von Hagenow zu erwerben.35

Angeblich soll die Synagoge in der Pogromnacht in Brand gesetzt und nur 
durch ein beherztes Eingreifen des Ehepaars Rump und eines Herrn Kno-
bloch gelöscht und damit gerettet worden sein.36 Diese Überlieferung ist 
jedoch fragwürdig, da trotz intensiver Recherchen keinerlei Hinweise, wie 
beispielsweise Zeitungsberichte oder Schadensprotokolle, gefunden wer-
den konnten. Auch ließen sich an und in der Synagoge keinerlei Brand-
spuren entdecken. Sollte die Synagoge wirklich gebrannt haben, wäre dies 
sicherlich in den örtlichen Zeitungen publiziert worden. Diese berichten 
sogar, dass in der Nacht vom 9./10. November 1938 in Hagenow der 
Stall des Herrn Meinungen in der Bismarckstraße 1 mit einer leicht bren-
nenden Flüssigkeit angezündet wurde und dabei alle 20 Kühe und alle 
Schweine verbrannt sind. Ferner ist aus einem Artikel über die Schäden in 
der Pogromnacht ersichtlich, dass mehrere Scheiben bei einem örtlichen 
praktizierenden jüdischen Arzt und einem „Produktenhändler“ eingewor-
fenen wurden. Mehr wurde nicht geschrieben.37

Dass es dennoch zu Zerstörungen in der Synagoge von Hagenow kam, 
geht Jahre später aus Erzählungen eines Zeitzeugen gegenüber dem örtli-
chen Museumsdirektor, Henry Gawlick, hervor. Der Zeuge sah selbst, wie 
in der Pogromnacht das Inventar der Synagoge herausgerissen und im Hof 
zerschlagen wurde. Am folgenden Tag lagen die Trümmer im Innenhof 
und auf der Straße. Das Gebäude sei aber nicht angezündet worden.

Zwischen 1942 und 1943 erfolgte die „Arisierung“ der Synagoge, darauf 
folgten Um- und Ausbauten.38 Ein Puddinghersteller aus Hamburg nutzte 
das Gebäude für seine Produktion bis nach dem II. Weltkrieg. 1942 wur-
de auf behördlichen Druck das gesamte Synagogenensemble an den Bau-
führer des Fliegerhorstes Hagenow, Curt Feldner (Architekt), laut Vertrag 

35 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 143, Bl. 402 und 404; siehe Anhang E 013 und 015.
36 Siehe u. a. Museum Hagenow; Unterlagensammlung Henry Gawlick.
37 „Zu Lasten des Weltjudentums“, in: Niederdeutscher Beobachter, 14. Jahrgang. Folge 264, 

10. November 1938, S. 2, SA SN.
38 Vom Ursprungszustand sind keine Pläne, Fotos o. Ä. erhalten, lediglich Postkarten der 1920er/30er 

Jahre mit zufälligen Ansichten des Ensembles als Luftbildaufnahmen und die Umbauzeichnungen 
vom 20. September 1943 im Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick.
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vom 22. Juni 1942 verkauft.39 Feldner wurde am 9. November 1942 ins 
Grundbuch eingetragen.40 Zu den bestehenden 3.000 Reichsmark Grund-
schuld ließ Feldner nochmals eine Grundschuld von 1.800 Reichsmark 
eintragen. Kurz danach wurden die Synagogenräume an die Hamburger 
Nährmittelfirma „Wilhelm F. G. Schmedes“ vermietet, welche in der 
Synagoge ihre Betriebsräume einrichtete und 1944 in den Hof zwischen 
Schule und Synagoge eine Klärgrube einbauen ließ.41 Noch im gleichen 
Jahr wurden in der Synagoge Umbauten vorgenommen. 1944 wurde 
ein Schornstein und eine Zwischendecke eingebaut.42 Ferner wurden vier 
weitere Fensteröffnungen in die Außenmauern des Erdgeschosses einge-
brochen, wobei die Toraschreinnische in der Ostwand zu einem Fenster 
umgestaltet wurde.43 Als Bauherr wird in den Bauakten F. G. Schmedes 
benannt.

Während der Kriegszeit wurde die Hagenstraße in Hermann-Göring-
Straße umbenannt. Am 5. Mai 1951 wurde sie wieder in Hagenstraße 
zurückbenannt.44 In diesem Jahr wurde Curt Feldner die „Genehmigung 
zum Einbau von Büroräumen für die VEAB im Lagergebäude“45 in der 
Synagoge erteilt. Es wurde eine Eierannahmestelle eröffnet.46 Um 1955 
hatte die Bäckergenossenschaft ihren Sitz im Gebäude.47

Laut einem Grundbucheintrag vom 16. April 1969 ging die ehemalige 
Synagoge in das „Eigentum des Volkes“ der DDR über, da der damalige 
Eigentümer Feldner die DDR illegal verlassen hatte.48 Die „Vermögens-

39 AG LWL-GB, Grundbuch Hagenow, Bl. 428; Feldner war nach Grundstücksübertragung vom 
6. Juli 1942 lt. Grundbuch seit 9. November 1942 Eigentümer des Grundstückes, siehe Anhang 
E 018. 

40 AG LWL-GB, Grundbuch Hagenow, Bl. 428, Entwurf zum Grundschuldbrief vom 9. November 
1942.

41 Am 10. Oktober 1944 genehmigte Kläranlagenplanung. Der Baugenehmigungsplan für die 
Klärgrube, datiert vom 27. September 1944. Feldner erklärte in seinem Schreiben vom selben Tag, 
dass die Arbeiten im Wege „der reinen Selbsthilfe“ ausgeführt werden. Museum Hagenow, Unter-
lagensammlung Henry Gawlick, Bauakt.

42 Die Genehmigung zum Schonsteinbau wird am 15. März 1944 vom Bürgermeister von Hagenow 
erteilt. Die Antragsstellung erfolgte am 6. März 1944. Museum Hagenow, Unterlagensammlung 
Henry Gawlick, Bauakt; siehe Anhang E 019 und E 020.

43 Am 7. März 1944 genehmigte Umbauzeichnung mit Bestandszeichnung des Zustandes vor dem 
20. September 1943 und Antrag + Genehmigung der Einbauten vom 22. März 1944, Museum 
Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick, Bauakt, siehe Anhang E 019 und E 021.

44 AG LWL-GB, Grundbuch von Hagenow Bl. 428, S.1.
45 Genehmigung vom 16. April 1951 durch den Rat der Stadt Hagenow, Museum Hagenow, Un-

terlagensammlung Henry Gawlick, Bauakt, siehe Anhang E 024; Auszug aus vom Amt für offene 
Vermögensfragen vom 8. November 1993.

46 SVZ, Kreisblatt Hagenow, vom 11. März 1998, Uwe Matter.
47 Ebenda.
48 Durchführung lt. Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, Hagenow 9. November 1993 

(LRA LWL).



Die Synagoge 345

verwaltung des Abwesenden“ übernahm zunächst ein bestellter Pfleger, 
Otto Kluge.49 Ab dem 1. Januar 1959 war der VEB Kommunale Woh-
nungsverwaltung Hagenow als Treuhänder für das Vermögen von Kurt 
Feldner eingesetzt.50 Dessen Republikflucht ist indirekt auch in der Bau-
zustandskartei von 1967 verzeichnet. Hier weist sowohl die Abkürzung A 
02 auf das Gesetz hin, das Eigentumsfragen solcher „Flüchtlinge“ regelt,51 

als auch ein Schuldbekenntnis gegenüber der Kreissparkasse Hagenow.52 
In dieser Kartei ist ferner der Geldbetrag für ausgeführte Reparaturen nach 
Gewerken aufgeschlüsselt, wonach in diesem Jahr am Dach, an den Au-
ßenanlagen, den Türen, der Treppe und den Fenstern gearbeitet worden 
sein muss. Obwohl auf dem Formblatt vorgesehen, wurde keine Aussage 
über den derzeitigen Denkmalschutzcharakter der Synagoge getroffen. Ab 
1969 war der VEB Kommunale Wohnungsverwaltung der Stadt Hage-
now Rechtsträger des Grundstückes.53

Bis zur Wiedervereinigung wurden die im Obergeschoss des einstigen Bet-
hauses eingerichteten Büroräume von verschiedenen örtlichen Einrichtun-
gen genutzt. Dies geht unter anderem aus einem Zeitungsbericht hervor, 
wonach gegen Ende der 1960er Jahre in Hagenow die Büroflächen knapp 
waren. Daraufhin stellte die Stadt die Räumlichkeiten in der Synagoge zu-
nächst der Kreisbücherei zur Verfügung, welche hier nicht nur ihre Lager-
räume, sondern auch ihre Verwaltung und Leitung unterbrachte.54 Später 
hatte dann die Einkaufs- und Liefergenossenschaft des Bäcker-, Kondito-
ren- und Müllerhandwerks ihre Lager- und Arbeitsräume im Gebäude un-
tergebracht. Die Büroräume befanden sich im Obergeschoss, während das 
Erdgeschoss für das Lagern der Backzutaten diente. Nach dem Auszug der 
Einkaufs- und Liefergenossenschaft stand das Gebäude schließlich leer.

Mit Bescheid vom 8. November 1993 wurde die Synagoge (Flur 1, 
Fl. Nr. 86, Hagenstr. 48) an die Claims Conference Frankfurt übertragen. 

2003 fanden erstmals Untersuchungen am Objekt zur erwähnten Master-
arbeit statt. Das Ensemble gehörte ab 2003 der Stadt Hagenow. 2003-05 
fanden die Planungen zur Umnutzung des Gebäudekomplexes statt. Das 
Gebäude ist in die Denkmalliste eingetragen und wird im Dehio erwähnt.55

49 AG LWL-GB, Grundbuch Hagenow, Bl. 428, vgl. Pflegerbestellung vom 26. November 1953.
50 AG LWL-GB, Grundbuch Hagenow, Bl. 428, „Bestallungsurkunde“ vom 28. Februar 1959.
51 KA LWL-A, Hw. Nr. 3557, Bauzustandskartei. 13. März 1967.
52 AG LWL-GB, Schuldbekenntnis vom 14. Juni 1951 über ein Darlehen von 1.800 DM.
53 AG LWL-GB, Grundbuch Hagenow.
54 KA LWL-A, Hw. Nr. 2/24, Bl. 141, „Die Synagoge“, in: Hagenower Echo vom 26. Juli 1967.
55 Dehio (2000): „Ehem. Synagoge (Hagenstr. 48). Zweigeschossiger Fachwerkbau, 1828 im Hof 

errichtet, das Erdgeschoss A. 20 Jh. massiv erneuert. Bis 1938 Synagoge.“
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ArchivAlischE grundlAgEn

Vom ursprünglichen Gebäude sind weder historische Pläne noch der Name 
des Architekts überliefert. Ein Plan aus dem Jahr 1943 stellt mutmaßlich 
den ursprünglichen Zustand und geplante Umbauten dar, u. a. den damals 
beantragten Revisionsschacht.56  Der Bestandszeichnung (Abb. 286) zeigt 
die Synagoge als Mauerwerk-Fachwerkkombination mit einem als Hän-
gewerk konstruierten Walmdach. Das Erdgeschoss war in zwei Bereiche 
unterteilt: einen Synagogenraum mit westlich vorgelagertem Vestibül. Von 
diesem erreichte man die darüber befindliche Frauenempore, die über zwei 
freistehende und zwei halb in die Längswände eingelassene Stützen aus-
kragte. Das Putzgewölbe des Betsaals ist heute (2006) noch größtenteils 
erhalten. Der Plan zeigt nur zwei Fassaden, die fehlenden konnten jedoch 
rekonstruiert werden. Ein von der Verfasserin 2006 angefertigtes Rekon-
struktionsmodell (M 1:20) befindet sich im Museum Hagenow.

286 Hagenow, ehemalige 
Synagoge, Bestandsplan 
(Zeichn.: Ernst Stoll, Hage-
now, 1943/44) 

56 Der Plan befindet sich im Museum Hagenow.

287 Hagenow, ehemalige 
Synagoge, Modell M 1:20 
(2006) 
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ArchitEktur

Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich auf den Zustand vor 
dem im Jahr 2006 durchgeführten Umbau der Synagoge, der Remise und 
des Schulhauses. Ganz bewusst wurde kein Abgleich in den Schilderungen 
vorgenommen, da der beschriebene Bauzustand infolge der durchgeführ-
ten Maßnahmen nicht mehr vorhanden ist und somit als Zustandsdoku-
ment für die Zeit vor den einzelnen Bauarbeiten anzusehen ist.

Bei der Hagenower Synagoge handelt es sich um einen in Ost-West-
Richtung gestreckten Fachwerkbau mit Vollwalmdach. Die Außenmaße 
betragen 10,65 m in der Breite, 14,90 m in der Länge und 13,60 m Höhe 
bis zum Dachfirst. Die Fassaden sind zweigeschossig aufgebaut mit einem 
hohen Backsteinsockel und einem darüber befindlichen Fachwerk. Im In-
neren befindet sich an der Ostseite der längsrechteckige Betsaal, dem im 
Westen ein Vestibül vorgelagert ist. Von hier aus wird über eine Treppe 
die über dem Vestibül liegende Frauenempore erschlossen, die in den Saal 
kragt. 

Grundfläche
bauzeitlich
 14,90 m  x  10,65 m       =  158,69 m2 
 0,60 m  x  2,20 m       = 1,32 m2

          = 160,01 m2

heute (2006)
 14,90 m  x  10,65 m       =  158,69 m2 

Umbauter Raum
bauzeitlich
 14,90 m  x 10,65 m x (3,10 m + 0,2 m)   =  523,661 m³
 14,40 m  x 10,12 m x 4,10 m     = 597,485 m³
 15,40 m  x 10,85 m x 6,50 m x 0,5   = 543,043 m³
 1,00 m  x 0,80 m x  1,00 m  x  0,25 x 2  =      0,400 m³
 2,20 m  x 0,60 m x 3,60 m     =      4,752 m³
          =  1.669,341 m³
heute (2006)
 14,90 m  x 10,65 m x (3,10 m + 0,2 m)   =  523,661 m³
 14,40 m  x 10,12 m x 4,10 m     = 597,485 m³
 15,40 m  x 10,85 m x 6,50 m x 0,5   = 543,043 m³
 1,00 m  x 0,80 m x  1,0 m  x  0,25 x 2  =      0,4 m³
          =  1.664,589 m³
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288 Hagenow, ehemalige Synagoge, Grundriss Erdgeschoss (2006)
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289 Hagenow, ehemalige Synagoge, Grundriss Obergeschoss (2006)
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290 Hagenow, ehemalige Synagoge, Grundriss Dachgeschoss I (2006)
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291 Hagenow, ehemalige Synagoge, Grundriss Dachgeschoss II (2006)
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292 Hagenow, ehemalige Synagoge, Längsschnitt (2006)
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293 Hagenow, ehemalige Synagoge, Querschnitt (2006)
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294 Hagenow, ehemalige Synagoge, Türdetails (2006)
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295-296 Hagenow, ehema-
lige Synagoge, Ansicht von 
Osten und Süden (Zeichn.: 
unbekannt) 

BAuElEmEntE

Das Äußere der Synagoge gestaltet sich sehr zurückhaltend. Es lassen sich 
keinerlei Anzeichen finden, die auf die ehemalige Funktion einer Synago-
ge schließen lassen.

Auf allen vier Fassadenseiten verläuft ein niedriges Sockelmauerwerk aus 
Feld- und Bruchsteinen, deren Abmessungen deutlich erkennbar sind. 
Darüber erhebt sich das Backsteinmauerwerk des Erdgeschosses mit einer 
Wandstärke von 50-60 cm, dessen Fugen außen glatt verstrichen wurden. 
Die Erdgeschossaußenwände springen ca. 15 cm vor die Fachwerkwände 
des Obergeschosses. Das Ziegelformat der Steine weist die Abmessungen 
von ca. 26,3 x 13 x 6,7 cm auf. Den Übergang zwischen Erd- und Oberge-
schossmauerwerk bilden abgerundete Ziegelsteine, welche als Formsteine 
gefertigt wurden und als Gesims ausgebildet den Vorsprung des Erdge-
schossmauerwerks vor Witterungseinflüssen schützen sollen. 

Die Wandkonstruktion des Obergeschosses besteht aus einem Fachwerk 
mit Eichenholzständern als Traggerüst und Gefachausmauerungen aus 
gelbbraunen Vollziegeln als Füllung. Laut dendrochronologischer Un-
tersuchung vom September 2005 wurde das Holz 1826 eingeschlagen. 
Sämtliche Holzteile des Fachwerks und des Gesimses waren laut histori-
scher Fotografien (Abb. 277, 281, 284-285) und Zeitzeugenaussagen stets 
dunkelbraun gefasst. Die Ziegelgefache zeigten sich nach außen immer 
steinsichtig.

Bis auf zwei Durchlässe blieben alle Fensteröffnungen im Obergeschoss 
bis in unsere Zeit erhalten. Die Fenster waren im Jahr 2006 aus Holz 
gefertigt. Während große, kreuzförmig angeordnete Holzsprossen die ein-

fAssAdEn
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297-298 Hagenow, ehema-
lige Synagoge, Ansicht von 
Westen und Norden (Zeichn.:  
unbekannt) 

zelnen Fensteröffnungen in vier Hauptflächen aufteilten, teilten kleinere 
Holzsprossen die so entstandenen Glasflächen in insgesamt 16 einzelne 
Teilflächen auf. Die ursprünglichen Fenster waren hochrechteckig einge-
passt, dunkelbraun gefasst und bestanden aus fünf Hauptunterteilungen 
mit 26 einzelnen Teilflächen, einem Rundbogensturz und einer grauen 
äußeren Farbfassung der Rahmenteile.57

Die Dachentwässerung erfolgt heute über Dachrinnen aus Titanzink, wel-
che, an Titanzinkfallrohren angeschlossen, das anfallende Regenwasser 
nach unten transportieren.

Die Südfassade zeigt ein weitgehend geschlossenes Erdgeschossmauerwerk 
mit einer regelmäßig aufgebauten Fachwerkobergeschosswand darüber. 

Ein liegend rechteckiges Holzkastenfenster mit Holzsprossen wurde um 
1943 in die südwestliche Ecke des Erdgeschosses eingefügt. Es ist dreiflü-
gelig, sechsteilig, mit einem innen liegenden Anschlag und besitzt ein vor 
das Fenster in die Laibung montiertes Stahlgitter. Es ist zu vermuten, dass 
sich ursprünglich auf dieser Fassadenseite ein Rundbogenfenster befand 
und das Pendant zu dem Fenster darstellte, welches heute noch auf der 
Nordseite zu erkennen ist. Im oberen Wanddrittel der linken Außenecke 
des Erdgeschosses befindet sich ein vermutlich bauzeitlicher breiter Mau-
erwerksanker aus Schmiedeeisen.

Das Obergeschoss wird durch elf Ständer in zehn regelmäßige Fachwerk-
bahnen unterteilt. Die Kopf- und Brustriegel sind jeweils zwischen die 

südfAssAdE

57 Zahn (2005), S. 5.
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einzelnen Ständer eingepasst und mit diesen verzapft. Ein 
auf der Mauerkrone des Erdgeschossmauerwerks aus Bin-
derformsteinen aufliegender Schwellenkranz bildet die Ba-
sis des Obergeschosses, auf dem die Geschossständer auf-
stehen. Als oberer Abschluss der Obergeschosswand dient 
ein Rähm, in das die Holzständer eingezapft wurden. Die 
Ausfachungen sind als Ziegelmauerwerk in einem meist 
regelmäßigen Läuferverband aus handgefertigten und 
daher ungleichmäßigen Ziegeln ausgeführt.58 Im jeweils 
ersten und dritten Ständerfeld, von den Eckständern aus 
gesehen, sind Wandstreben eingearbeitet, welche mit den 
Kopf- und Brustriegeln überblattet sind. An ihren Enden 
sind die Streben in den Schwellenkranz und in das Rähm 
gezapft. Dabei sind die Zapfenverbindungen der Ständer 
auffallend groß ausgebildet.

Während in der bauzeitlichen Fassade vier fünfteilige, 
hochrechteckige Holzfenster mit einem hölzernen Rund-
bogensturz eingebaut waren, sind bis 2006 nur noch drei 
der einstigen vier Fensteröffnungen erhalten geblieben. 
Jedes dieser Fenster ist gegenwärtig vierflügelig, sechzehn-
teilig und mit einem mittigen Kämpferholz und einem ge-
mauerten als Gefach ausgebildeten Brüstungsfeld gefertigt. 
Mit Stahlbeschlägen wird der Drehflügel geöffnet und geschlossen. Als 
Füllung der Rahmenhölzer wurde Einfachglas verwendet, welches mit den 
Holzrahmen verkittet wurde.

Der ursprünglich vorhandene Rundbogensturz wurde in der Zwischenzeit 
durch einen rechteckigen ersetzt. Es ist anzunehmen, dass die einstigen 
Drehflügel mit einfachen Reibern versehen, am Rahmen gehalten wur-
den, ähnlich der Fensterkonstruktion in Stavenhagen. Über die Bänder 
bzw. die Verglasungsart kann keine Aussage getroffen werden. Zu vermu-
ten ist aber, dass auch in Hagenow ursprünglich eine Einfachverglasung 
und aufgesetzte L-förmige Bänder aus Eisen ihre Verwendung fanden. Ob 
jedoch auch bei den originalen Fenstern dieser Synagoge die einzelnen 
Scheibenflächen mit Bleisprossen unterteilt waren, wie dies in Stavenha-
gen oder in Dargun der Fall war, kann nur gemutmaßt werden.

In die vierte, zum Teil ausgemauerte, raumhohe Fensteröffnung ist gegen-
wärtig (2006) ein einflügeliges, dreiteiliges, als liegendes Rechteck gefer-

299 Hagenow, ehemalige 
Synagoge, Rekonstruktion 
Fenster (Zeichn.: Dipl.-Rest. 
Matthias Zahn, 2005)

58 Deren Abmessungen schwanken zwischen 27,5 und 28,2 cm Länge, bei ca. 14 cm Breite und einer 
Höhe von ca. 7,5 cm.
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tigtes Holzfenster eingepasst, dessen Sturzoberkante auf gleicher Höhe wie 
die der ursprünglichen Fenster liegt. Auch dessen Brüstung ist als Gefach-
mauerwerk ausgebildet worden. Während alle ursprünglichen Fenster auf 
der Außenseite hell gefasst waren,59 sind die vor 2006 eingebauten Holz-
fenster auf der Außenseite dunkelbraun gestrichen.

Der Übergang zum Dach wird gegenwärtig von einem auffallenden massi-
ven Holzgesims dominiert, das 2005 auf allen vier Schauseiten angebracht 
wurde. Die Dachfläche ist im Jahr 2006 mit einer Biberschwanzdoppel-
deckung belegt. Die 2003 noch vorhandenen zwei Satteldachgaupen mit 
waagerecht verbretterten Giebel- und Seitenflächen (nicht aus der Bauzeit)  
wurden mittlerweile wieder entfernt. Die einst dazugehörenden Gaupen-
fenster aus Holz waren zweiflügelig und ebenfalls von Holzsprossen sechs-
fach unterteilt. Gegenwärtig zeigt sich die südliche Dachfläche wieder ge-
schlossen und entspricht damit dem Zustand von 1828. 

Auch die Ostansicht besitzt ein Fundament aus Feldstein- und Findlings-
mauerwerk und zeigt ein weitgehend geschlossenes Erdgeschossmauerwerk 
mit einer regelmäßig aufgebauten Fachwerkobergeschosswand darüber. 
Der Fundamtenvorsprung des einstigen Toraschreinerkers unterbricht 
den sonst durchgängigen Sockel und wurde aus den gleichen Steinen wie 
das Sockelmauerwerk hergestellt. Seine Vorderkante springt um ca. 80 cm 
in Richtung Garten vor die Fassadenvorderkante. Als obere Abgrenzung 
diente die Mauerkante des Gesimses. Im Toraschreinbereich wurde zwi-
schenzeitlich, anstelle der das Erdgeschossmauerwerk oben abschließen-
den Rollschicht eine abgerundete Betonkrone als Fertigteil eingebaut. 

Während der Toraschreinerker ursprünglich vermutlich ohne Öffnungs-
fenster gemauert war, befindet sich gegenwärtig ein hochrechteckiges Fen-
ster in der Mitte der Außenwand des Erkers. Dieses Fenster wurde als 
zweiflügeliges, vierteiliges Holzfenster mit Kämpferholz und zweiteiligem 
Oberlicht konstruiert. Es besitzt einen Innenanschlag, die unteren Flügel 
fehlen. Der Sturz wurde als Stichbogen gemauert. Die Brüstung unterhalb 
des Fensters ist zugemauert. Analog zur Südseite befinden sich auch auf 
der Ostwand unterhalb der erdgeschossigen Maueroberkante beidseitig 
Mauerwerksanker aus Schmiedeeisen.

Die Obergeschosswand besteht aus sieben Fachwerkfeldern mit acht 
Ständern. Kopf- und Brustriegel sind zwischen den einzelnen Ständern 

ostfAssAdE

59 Siehe die alten Fotografien und Zahn (2005).
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eingezapft; sämtliche Holzverbindungen werden durch Holznägel fixiert. 
Ein Schwellenkranz, auf der Binderschicht aufliegend, bildet den unte-
ren Abschluss des Geschosses zum Dach. An seinen Außenecken bilden 
die Kranzhölzer Überblattungen mit den Hölzern der Längsseiten aus. Im 
jeweils ersten und dritten Ständerfeld, von den Eckständern aus gesehen, 
sind Wandstreben eingebaut, welche mit je einem Kopf- und einem Brust-
riegel überblattet sind. 

Bis 2006 befanden sich zum einen zwei bauzeitliche, rundbogige, raum-
hohe Fensteröffnungen entsprechend denen auf der Südfassade. Die Fen-
ster wurden dann entfernt und durch zwei hochrechteckige, vierflügelige, 
sechzehnteilige Fenster mit mittigem Kämpferholz und gemauertem Brü-
stungsfeld ersetzt. Zum anderen wurde nach dem Verkauf der Synagoge 
im Obergeschoss in der Mittelachse des Ostgiebels eine Tür eingepasst, 
deren oberer Abschluss die Unterkante des Kopfriegels bildet. Die Tür 
ist zweiflügelig und zehnteilig. Ihre beiden unteren Felder wurden 2006 
mit waagerechten Bretterfüllungen verschlossen. Die anderen Fensterfel-
der sind quadratisch ausgeführt und verglast. Leider lassen sich durch den 
Einbau der Tür keine Beweise für ein Misrach-Fenster mehr finden. Die 
Anordnung der Ständer und der Riegel lassen aber die Vermutung zu, dass 
sich auf dieser Seite einst ein Misrach-Fenster befunden hat; zumindest 
wäre das in Frage kommende oberste Gefachfeld groß genug.

Die Beschreibungen zu den Beschlägen und zur Verglasungsart der ur-
sprünglichen und aktuellen Fenster entsprechen den Erläuterungen zur 
Südansicht.

In der Dachfläche der Ostseite, die ebenfalls mit einer Biberschwanzdop-
peldeckung belegt wurde, ist die ursprüngliche axial eingepasste Fleder-
mausgaupe deutlich zu erkennen.

Die Westfassade ist im Gegensatz zur Ostseite nicht symmetrisch aufge-
baut. Im Erdgeschoss befinden sich zwei außermittig angeordnete Türen 
mit Innenanschlag. Die Türstürze sind als Segmentbögen ausgebildet. 
Von diesen zwei Öffnungen war die linke als Eingang für die Frauen und 
die rechte als Einlass für die Männer bestimmt.

Die Unterkante der rechten Tür entspricht heute dem Niveau des Ho-
fes. Die Türkonstruktion war eine Rahmenfüllungstür mit angesetzter 
Türverlängerung im Bodenbereich. Auf dem Türblatt ist eine aus der ur-
sprünglichen Bauzeit stammende Metallolive als Türzieher montiert. Die 
ehemalige Beschlagrosette zeichnet sich in Fragmenten auf der Türoberflä-
che ab. Der vorhandene Türdrücker stammt eindeutig aus jüngerer Zeit. 

wEstfAssAdE
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Die Zugangshöhe der linken Tür liegt zwei Stufen über dem Hofniveau 
und entspricht der bauzeitlichen Türhöhe. Der Eingang wird von zwei 
vorspringenden Mauerwerkspfeilern flankiert, welche zum einen als Rah-
mung für den abgetreppten vorspringenden Mauerwerkssturz und zum 
anderen als Auflager für das flache Betonplattendach dienen. Die Rah-
menfüllungstür besitzt einen Wetterschenkel, ein dreiteiliges verglastes 
Oberlicht sowie ebenso eine Metallolive als Türzieher. Die ursprünglichen 
Beschläge dieser Tür sind nicht mehr vorhanden. Ein Sicherheitsschloss, 
welches an Stelle eines früheren Kastenschlosses montiert wurde, diente 
bis 2006 als Verschluss. Das Türblatt wurde zwischenzeitlich im Sockel-
bereich erneuert und damit seiner ursprünglichen Form wieder angepasst, 
denn 1943 wurde in die Türöffnung des Fraueneingangs eine Mauerbrü-
stung eingeplant.60 Dass diese wirklich eingebaut und zwischenzeitlich 
wieder entfernt worden ist, dafür spricht die Türergänzung am Türblatt.  
Markante Mauerwerksanker betonen die Wandecken des Erdgeschoss-
mauerwerks.

Das Obergeschossfachwerk der Westseite besteht aus acht Fachwerkfel-
dern mit neun Ständern. Die Verbindungen der eingezapften Kopf- und 
Brustriegel werden von auffallend großen Holznägeln fixiert. Der west-
liche Teil des Schwellenkranzes, welcher auf der Binderschicht aufliegt, 
bildet den unteren, ein Rähm den oberen Abschluss des Obergeschosses.

In den jeweils äußeren beiden Feldern sind Wandstreben eingebaut, wel-
che mit Kopf- und Brustriegel überblattet sind. Markant sind auch auf 
dieser Fassadenseite die Zapfenverbindungen der Riegel mit den Ständern.

300-301 Hagenow, ehema-
lige Synagoge, Reste/Umrisse 
des Türbeschlages Männe-
reingang und Maueranker 
(um 2006) 

60 Siehe Abb. 286.
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Neben den Feldern mit den Wandstreben befinden sich heute zwei gleich-
große, hochrechteckige, vierflügelige, sechzehnteilige Fenster mit mitti-
gem Kämpferholz und einem gemauerten, als Gefach ausgebildeten Brü-
stungsfeld. Über diesen beiden Fenstern wurden zwei weitere, kleinere 
Holzfenster in die Außenwand eingepasst. Diese sind zweiflügelig, achttei-
lig und mit einer Einfachverglasung konstruiert. Zwischen der Oberkante 
des Kopfriegels und der Unterkante der Fenster befindet sich eine weitere 
Mauerwerksausfachung.

Im rechten Außenfeld zwischen dem zweiten Ständer und der Wandstrebe 
sowie zwischen Kopf- und Brustriegel befindet sich ein kleines hochrecht-
eckiges, einflügeliges, dreiteiliges Fenster mit einer Einfachverglasung, das 
auf der Innenseite der Wand nicht sichtbar ist, da es mit Pressspanplatte 
verblendet wurde. 

Eine ursprünglich fast axial zur Fassade angeordnete Holzluke unterhalb 
des Obergeschossschwellenkranzes ist heute nicht mehr vorhanden. Auf 
Grund der heute noch vorhandenen Beschlagbohrungen und deren Ab-
drücken in den Ständern kann aber deren einstige Lage bestimmt werden.

Auf der Dachfläche befand sich ursprünglich eine Fledermausgaupe (wie 
auf der Ostseite) und zwischenzeitlich eine weitere Gaupe, angelehnt an 
die zwei Gaupen auf der Südseite. Heute (2006) ist lediglich ein liegendes 
Dachflächenfenster vorhanden.

Im Erdgeschoss der Nordfassade befanden sich 2006 je zwei unterschied-
liche Tür- und Fensteröffnungen. Nahe der nordwestlichen Hausecke ist 
ein gemauerter Rundbogen eingefügt, der den Rahmen für ein einflüge-
liges Fenster unterhalb des zweiten Ständers bildet. In die Laibung ist ein 
zweifeldriges Holzkippfenster mit einem vorgelagerten, palmettenförmi-
gen Fenstergitter aus Eisen eingesetzt. Sowohl die Öffnung als auch die 
Vergitterung stammen aus der Erbauungszeit.

Unterhalb des vierten Obergeschossständerfeldes von rechts wurde ein 
weiteres Fenster mit einem gemauerten Stichbogen und einer gemauerten 
Brüstung nachträglich in die Erdgeschosswand eingebrochen. Nach außen 
ist die Öffnung durch ein Holzbrett provisorisch verschlossen. Damit er-
kennt man nur von der Innenseite, dass das Holzfenster dreiteilig konstru-
iert ist und aus zwei Drehflügeln und einem kippbaren Oberlicht besteht. 
Als Verglasung dienen Einfachscheiben.

Unterhalb des dritten Ständerfeldes von rechts ist eine einfache Holzbret-
tertür mit schlichten Bandbeschlägen aus Stahl erkennbar. Hier bildet der 
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gemauerte Stichbogen den oberen Abschluss. 
Der Fundamentsockel ist im Türbereich so 
ausgenommen, dass zwei Stufen eingebaut wer-
den konnten, um dadurch den Höhensprung 
vom äußeren Zwischenhof zum tiefer gelege-
nen Innenniveau zu kompensieren. Eine weite-
re, entsprechend ausgebildete Tür befand sich 
unterhalb des vierten Ständerfeldes (von links). 
Allerdings wurde hier die Sockelzone nicht 
ausgenommen. Auch auf der Nordfassade sind 
markante Mauerwerksanker aus Schmiedeeisen 
an den Erdgeschossaußenecken zu sehen.

Die Obergeschossaußenwand besteht aus zehn Fachwerkfeldern mit elf 
Ständern. Kopf- und Brustriegel verbinden die einzelnen Eichenständer 
untereinander. Ein Schwellenkranz, der auf der Binderschicht aufliegt, bil-
det den unteren Abschluss des Geschosses. Im jeweils ersten und dritten 
Ständerfeld, von den Eckständern aus gesehen, sind Wandstreben mit den 
Kopf- und Brustriegeln überblattet eingebaut. Markant sind abermals die 
großen Zapfnägel der Ständer.

Im Obergeschoss waren seit jeher fünf Öffnungen vorgesehen. Auf die 
drei gleichgroßen, hochrechteckigen, vierflügeligen, sechzehnteiligen Fen-
ster mit mittigem Kämpferholz und einem gemauerten als Gefach samt 
Brüstungsriegel ausgebildeten Brüstungsfeld folgt im zweiten Ständerfeld 
von rechts eine zweiflügelige Holzbrettertür mit rundbogigem Sturz und 
aufgedoppelten kleineren Längsbändern aus Stahl. Unterhalb des Türblat-
tes dient eine kleine Rollschicht mit einem auf dem Schwellholz aufge-
sattelten Holzbrett als Austrittspodest. Die Funktion dieser Tür ist nicht 
belegt. Nur bei dieser Öffnung ist die Originalzarge noch vorhanden, die 
am Fachwerkständer befestigt ist. Ferner ist der ursprüngliche Holzkämp-
fer heute noch zu erkennen. Dessen ehemalige Flügel waren im unteren 
Fensterbereich mit Stützkloben befestigt. Die Flügel selbst waren außen 
aufgesetzt und schlugen dementsprechend auch nach außen auf.61 Über 
dieser Tür befindet sich das fünfte Fenster der Obergeschossfassade, wel-
ches als zweiflügeliges, achtteiliges Holzdrehfenster mit Einfachverglasung 
konstruiert wurde. Zwischen Oberkante des Kopfriegels und Unterkante 
des Fensters wurde eine Mauerwerksausfachung als Brüstungsfeld einge-
bracht.

Die Dachfläche ist auch auf dieser Seite mit einer Biberschwanzdoppelde-
ckung belegt und zeigte bis 1994 zwei Satteldachgaupen mit waagerecht 
verbretterten Giebel- und Seitenflächen. Die Gaupenfenster aus Holz wa-
ren zweiflügelig und durch Holzsprossen sechsfach gleichmäßig geteilt. 

302 Hagenow, Rundbogen-
fenster von innen (2006) 
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1994 wurde auch diese Dachfläche zu ihrem ursprünglichen Aussehen 
zurückgebaut und dabei die beiden Gaupen entfernt. Im rechten Viertel 
der Dachfläche ragt heute ein Schornstein aus Backsteinen nach oben, der 
nachweislich erst nach 1944 errichtet wurde.62

Die Haupteingänge der Synagoge lagen im Westen. Da das Fußbodenni-
veau um ca. 45 cm über dem Straßenniveau lag, führten mindestens zwei 
Stufen zu den Eingängen hinauf. Zunächst gelangte man in das Vestibül, 
in dem nördlich neben der Fraueneingangstür die Treppe auf die Frau-
engalerie führte. Trotz der getrennten Zugänge für Männer und Frauen 
kann auf Grund der Befunde eine Trennung der Geschlechter innerhalb 
des Vestibüls ausgeschlossen werden. Geradeaus führte eine ebenerdig 
angeordnete zweiflügelige Tür in den Synagogenraum, der drei Stufen 
(72,5 cm)63 tiefer angeordnet war (siehe Abb. 286). 

Auch nach Aufgabe der Synagoge lag der Haupteingang im Westen. 
Später wurde der Boden im Bereich des Männereingangs abgetragen 
und Leichtbauwände im Vestibül eingefügt,64 um u. a. zwei WCs, einen 
Abstellraum und einen Büroraum abzutrennen. Zwischen dem Männer- 
und dem Fraueneingang wurde eine massive Trennwand eingebaut, die 
es ermöglichte, das Erd- und Obergeschoss unabhängig voneinander zu 
nutzen. Des Weiteren steht unter Berücksichtigung der Untersuchung65 
von Zahn und laut der Planung von 1943 fest, dass der Fraueneingang 
zwischenzeitlich mit einer Mauerbrüstung zugesetzt wurde und nur noch 
als Fensteröffnung diente (siehe Abb. 303 und 304). 

Heute (2006) sind die massiven Abtrennungen nicht mehr vorhanden. 
Nur die Leichtbauwände und die Trennwand zum Büro bestehen noch. 
Der Höhenunterschied zwischen dem Vestibül und dem einstigen Be-
traum wird aktuell von einer Holzrampe überbrückt.

Fundament und Sockel bestehen aus Feldsteinen, die Sockeloberfläche 
besteht aus gespalteten Natursteinen. Im Betsaal selbst befinden sich die 
Sockelunterkante und auch der Bodenbelag des Erdgeschosses ca. 40 cm 
tiefer als das Niveau des äußeren Gehwegs. Der Sockel zeichnet sich durch 

61 Siehe dazu auch die restauratorischen Untersuchungsergebnisse in Zahn (2005).
62 Siehe Abb. 286, Bestandsplan von Ernst Stoll 1943/44; Museum Hagenow.
63 Befundschatten vor Ort gemessen.
64 Diese bestehen in der Hauptsache aus Holzbretterwänden, teilweise gefliest, teilweise aber auch nur 

grau gefasst.
65 Zahn (2005), S. 5.

Erschließung
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eine rauere Oberfläche und einen zum Teil vorhandenen kleinen, nach 
innen springenden Vorsprung deutlich von der übrigen Wandfläche ab.

Die Außenwände weisen im Gründungs- bzw. Sockelbereich keine grö-
ßeren Risse infolge eventueller Setzungen oder Grundbrüche auf; es ist 
jedoch nur eine Inaugenscheinnahme erfolgt, es gab keine Baugrundun-
tersuchungen, Grabungen oder Fundamentbegutachtungen. Zum Zeit-
punkt der Dokumentation (2006) wurde eine massive Durchfeuchtung 
der gesamten Sockelmauern zum Innenraum festgestellt. Der Putz ist dort 
so stark durchfeuchtet, dass die einst weiß gefassten Wandflächen größ-
tenteils vergraut und mit Algen bewachsen sind und ausblühen.

Dass das Erdgeschoss unterschiedliche Höhenniveaus aufwies, ist sowohl 
aufgrund der Bestandszeichnungen als auch vor Ort eindeutig nachweis-
bar. Dass sich der Betraum auf einem tieferen Niveau befand als die übri-
gen Synagogenräume, findet seine Begründung in der jüdischen Bautra-
dition.66 In den Betsaal führten Blockstufen, vermutlich aus Mauerziegel, 
hinunter. Während der Umbauarbeiten im Erdgeschoss um 1946 wurden 
die Stufen entfernt und durch eine hölzerne Rampe ersetzt, die noch heute 
vorhanden ist.

Im Betsaal wurden von Zahn zwei Suchschlitze in den Oberboden einge-
brochen, die Rückschlüsse auf den hier ehemals eingebauten Oberboden 
liefern sollten. Zunächst wurden dabei keine Reste des Originalbodens 
gefunden. Erst während der Bauausführung (nach 2006) fand man links 
vom Synagogeneingang unterhalb der Frauenempore im Betsaal vier im 
Verband verlegte Backsteinplatten und konnte so den einstigen Bodenbe-
lag bestimmen.

303-304 Hagenow, ehema-
lige Synagoge, Bestands- und 
Umbauplanung, Ausschnitt 
(Zeichn.: Ernst Stoll, 
1943/44) 

Fußboden
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Ob direkt nach dem Verkauf des Hauses oder 
erst später ein neuer Oberbelag ins Erdgeschoss 
eingebracht worden ist, kann nicht geklärt 
werden. In jedem Fall wurde die Laufebene des 
Betsaals mehrfach entfernt und erneuert: Auf 
die mehrfach unterteilte Betsaalfläche wurde 
ein Zement-estrich eingebracht, dessen Ober-
fläche mäßig glatt abgezogen wurde. Der Est-
rich ist ca. 9 cm stark und mit Ziegelbruch-
beimengungen verarbeitet worden. Unter dem 
Estrich befindet sich eine ca. 20 cm starke 
lehmhaltige braune Sandschicht,67 die als Auf-
lager für den Estrich fungiert.

Da der Oberboden im Betsaal der Männer mindestens einmal vollständig 
entfernt wurde, können keine Standspuren der Bima, des Aron Hakodesch 
oder etwaiger Einrichtungsgegenstände mehr gefunden werden. Erhalten 
ist hingegen das Fundament für den Aron Hakodesch, wodurch dessen 
Lage und Größe eindeutig bestimmt werden können:68 Das Streifenfun-
dament von 25 cm Breite hat Gesamtausmaße von ca. 2,85 x  1,20 m. 
Demnach entsprachen Größe und Aufgang zum Schrein den Toraschrein-
konstruktionen von Plau am See und von Krakow am See.

Als Oberboden im Vestibül dienten einst Terrakottaplatten.69 Diese sind  
heute nur noch fragmentarisch vorhanden. Ob es sich hierbei um die 
originalen Bodenplatten handelt oder ob die erhaltenen Platten zweit-
verwendet wurden, ist auf Grund der asymmetrischen Fugenausbildung 
zweifelhaft. Für den Originalzustand spricht, dass entlang der Vestibülin-
nenwände Backsteinläuferziegel als Frieskanten verlegt worden waren und 
dadurch eine Schmuckgestaltung in der Bodenfläche ausgebildet war.70 
Die Bodenebene des Vorraums ist aktuell in zwei Höhenebenen unterteilt: 
eine tiefer liegende, die die Laufebene in die Sanitärräume bildete, und 
eine höher angeordnete, die als Büroboden diente.

66 „Aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir.“ Psalm 131, 1; siehe auch Groiss-Lau (1995), S. 67.
67 Siehe Zahn (2005), Befund SY 1/3.
68 Henry Gawlick, Museum Hagenow, hat die Ergebnisse in einer Fotostudie genauestens beschrie-

ben. Fotos zum Fundament unterhalb des Aron Hakodesch, Museum Hagenow.
69 Zahn (2005), S. 6.
70 Siehe dazu auch Abb. 288 und Zahn (2005).

305 Hagenow, ehemalige 
Synagoge, Sockelmauerwerk 
innen, Ausblühungen (2006) 
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Die ursprünglich einzige Trennwand im Gebäude zwischen Vestibül und 
Betsaal bestand aus einem Holzfachwerk mit Ziegelgefachen, war beidsei-
tig verputzt und mit einem weißen Kalkmörtel gestrichen. In der Wand-
mitte war die bis heute erhalten gebliebene Öffnung für die Hauptein-
gangstüren in den Betsaal eingefügt.

Die nach 1943/44 zusätzlich eingebrachten Trennwände bestanden in der 
Regel aus Mauerziegeln mit Wandstärken von 14-15 cm. Sämtliche Ober-
flächen der Erdgeschosswände im Saalbereich wurden mit Kalkmörtel be-
strichen, so dass die Ziegelstrukturen der Mauern erkennbar blieben. Im 
Bereich der WCs und Bäder wurden sie teilweise mit Fliesen belegt. Im 
Obergeschoss wurden auch meist Mauerwerkswände eingebaut, die allsei-
tig generell verputzt wurden. Im Erd- und Obergeschoss lassen sich meh-
rere nicht-bauzeitliche Farbanstriche und Tapetenschichten nachweisen.71

Im Bereich des Daches wurden um 1953 zwischen die vorhandene Dach-
konstruktion Mauerwände, ähnlich Fachwerkwänden, eingebracht. Ihre 
Oberflächen wurden mit Kalkmörtel verputzt, so dass Zahn auch hier eine 
Vielzahl von Farb- und Tapetenschichten nachweisen konnte.72

Die einstige Frauenempore bildete die gesamte begehbare Fläche des Ober-
geschosses. Der Oberboden bestand aus Holzbrettern, die von Nord nach 
Süd auf die Holztragbalken genagelt waren. Die Bretter und ihre Tragkon-
struktion sind 2006 noch vorhanden. Außerdem sind im Oberboden der 
Frauenempore zwei Aussparungen erkennbar, die von den beiden mitt-
leren Stützen des Betsaals stammen. Diese beiden Stützen bildeten über 
dem Galerieboden die Tragkonstruktion für die Brüstungsfelder der Em-
pore, ergänzt durch zwei weitere Brüstungsstützen an den Außenwänden 
der Nord- und Südfassade, entsprechend den Halbsäulen im Erdgeschoss. 
Die Brüstungsfelder waren vermutlich wie in Dargun und Plau am See 
mit Holzkassetten geschlossen. Die erhaltenen Abdrücke des Geländers 
in der Putzoberfläche der Nord- und Südwände lassen den Rückschluss 
zu, dass auf dem Brüstungsabschlussbrett von Anfang an eine bis in das 
Gewölbe reichende Vergitterung eingebaut war,73 die den Frauenbereich 
optisch vom Betraum der Männer trennte. Damit entsprach Hagenow 
bereits von Baubeginn an dem orthodoxen Schema und den später fol-
genden Auflagen des Israelitischen Oberrates vom 27. September 1853.74

71 Siehe dazu die Berichte zu den Farbfassungstreppen und die Fassungsbefunde in Zahn (2005).
72 Ebenda.
73 Ähnliche Spuren sind auch in der ehem. Synagoge von Plau am See vorhanden.
74 Nur eine Farbschicht auf der Wand unterhalb des Emporengitters ist nachweisbar. Zahn (2005).

Frauenempore

Wandkonstruktion
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Die Deckentragkonstruktion im Bereich der ursprünglichen Empore wird 
von Holzbalken gebildet, die einerseits auf der westlichen Giebelwand, 
andererseits auf einem zum Betsaal gerichteten Überzug aufliegen. Die 
Traghölzer sind 2006 nicht zerstörungsfrei einsehbar, so dass ihre genauen 
Abmessungen hier nicht genannt werden können.

Nach dem Hausverkauf wurde auf gleicher Höhe der bestehenden Frau-
enempore eine Zwischendecke mit Spannrichtung von Norden nach 
Süden eingefügt. Die als Dreifeldträger ausgebildeten Balken lagern auf 
dem Erdgeschossmauerwerk der Längswände und kämmen jeweils in ih-
ren Drittelpunkten auf zwei nachträglich eingebrachte Holzunterzüge mit 
den Abmessungen 20 cm in der Breite und 23 cm in ihrer Höhe auf. Die 
Unterzüge an sich sind je zweiteilig eingebaut. Damit die gesamte Betsaal-
ebene überspannt werden konnte, wurden sie mit einer Hakenblattverbin-
dung gefertigt und so in ihrer Längsausrichtung verlängert. Sie liegen auf 
vier gemauerten Stützen auf, die nach jüdischer Nutzung im ehemaligen 
Betsaal errichtet wurden. Auf den Dreifeldträgern im Obergeschoss wur-
de, um 90° gedreht, eine Dielung verlegt. Es handelt sich dabei um 3 cm 
starke, ca. 24 cm breite Einzelbretter aus Holz, die stumpf gestoßen an die 
vorhandene gleich starke Dielung der Frauengalerie anschließen. 

In der Dachebene I war ursprünglich nur in der mittleren Dachfläche ein 
Bretterboden aus Holz zum Begehen des Dachbodens verlegt. Im Bereich 
des Gewölbes war oberseitig keine waagerechte Holzschalung vorhanden.

308 Hagenow, Synagoge, Rekonstruk-
tion, Schnitt Frauenempore (Zeichn.: 
Dipl.-Rest. M. Zahn, 2006) 

307 Hagenow, ehemalige Synagoge, 
Grundrissausschnitt Frauenempore 
(Zeichn.: Henry Gawlick, 2003) 

306 Hagenow, ehemalige Synagoge, Frau-
enempore, Bodenbelag (2006)

Zwischendecke

Dach
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Nach dem Verkauf der Synagoge bauten die neuen Besitzer eine Lauf-
ebene aus ca. 3 cm starken Holzbrettern, aufgeschraubt auf die Decken-
balken, ein, auf welcher später lose ein PVC-Bodenbelag verlegt wurde; 
einzig die Dachbodenfläche über dem Ostgewölbe wurde ausgespart (siehe 
Abb. 310), wo noch heute (2006) die Balkenoberseiten und die Sandfül-
lung zwischen den Deckenbalken der Gewölbedecke erkennbar sind. 

Im Bereich der Spitzbodenebene (Ebene II) wurde ein Holzbretterboden 
auf und zwischen die vorhandenen Holzbalken genagelt. Dieser Belag ist 
ebenfalls bis heute erhalten geblieben, befindet sich allerdings (2006) in 
einem reparaturbedürftigen Zustand (siehe Abb. 291, Dachgeschoss II).

Die Deckentragkonstruktion über dem Betsaal besteht aus elf Holzbalken, 
welche von Süden nach Norden spannen und an ihren Enden auf den 
Außenwänden der Längsseiten aufliegen. In ihrer Balkenmitte sind die 
Träger mit dem Überzug des Hängewerks des Daches verbunden. Die 
Querträger sind 23-26 cm breit und 22-24 cm hoch (siehe Abb. 291-293).

Seitlich, an die Deckenträger streichend, wurden die Traghölzer für das 
flache Tonnengewölbe montiert, das sich im Bereich der Frauenempore 
bis an die westliche Außenwand fortsetzte. Diese gekrümmten Holzträ-
ger sind 19-21 cm breit und 20-22 cm lang. Die Gewölbehölzer sind als 
Durchlaufstreichbalken konstruiert. Sie beginnen gekrümmt an der In-
nenseite der Ständer der jeweiligen Außenwand und haben ihren Scheitel 
exakt unterhalb des Hauptüberzugs des Hängewerks. Schraubenbolzen 
mit Unterlegscheiben und Muttern mit unterschiedlichen Durchmessern 
hängen die Gewölbehölzer vom Unterzug ab. An den Außenwänden bil-
den die Ständer der Außenwand mit den Gewölbehölzern Zapfverbindun-
gen aus.

309-310 Hagenow, ehemali-
ge Synagoge, Betsaal, Inneres 
nach Norden und Dachebe-
ne I (2006) 

Decken
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Im östlichen Gangbereich auf der Obergeschossebene befindet sich ein 
Bohrloch in der darüberliegenden Deckenverkleidung, dessen Lage und 
Größe den Rosettenabdruck75 eines Kronleuchters an der Betsaaldecke 
vermuten lassen (siehe Abb. 314). Da dieser häufig über der Bima hing, 
lässt sich deren Standort im darunterliegenden ehemaligen Betsaal zumin-
dest eingrenzen. Um die zentrale Bohrung befinden sich vier weitere in der 
Decke, die auf die Existenz weiterer Leuchter schließen lassen.76

Nach dem Verkauf des Gebäudes wurden in den 1950er Jahren Woh-
nungen in das Dachgeschoss eingebaut: die Dachflächen gedämmt und 
die Untersicht der Kehlbalkenlage des Hängewerks verkleidet. Auf die 
senkrechten Hängewerkhölzer (Säulen/Streben) wurde zudem eine 5 cm 
starke Dämmschicht als Leichtbauplatte montiert, auf der schließlich der 
Innenputz aufgebracht wurde. 

Bei den Aufmaßarbeiten im Zuge der Masterarbeit von Oliver Butz, In-
grid Irmscher und der Verfasserin im Jahr 2003 wurde in den Randfeldern 
der Decke im westlichen Gewölbebereich eine Genisa entdeckt (s. u.). 

In dieser Dachebene wurden neun Kehlbalken zwischen die einzelnen 
Sparrenpaare montiert, die zwischen 15,5-21 cm breit und 16,2-22 cm 
hoch sind (siehe Abb. 292 und 293). Die Sparrenzwischenräume wurden 
von unten nach oben zunächst mit einer eingeschobenen Holzschalung 
und darauf mit einer Lehmsandfüllung verschlossen. Oberseitig wurden 
zusätzlich Holzbretter auf Leisten genagelt, die seitlich an die Kehlbalken 

311-312 Hagenow, ehema-
lige Synagoge, Dachebene II 
und Detail Dachrand (2006)

75 Siehe Zahn (2005), S. 9, Vorderseite.
76 Persönliche Mitteilung von Henry Gawlick, Museum Hagenow vom 9. Mai 2011. Erkenntnisse 

nach den Umbaumaßnahmen.

Decke über 
Dachgeschoss I
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313-314 Hagenow, ehema-
lige Synagoge, Blick in den 
Gewölbezwischenraum und  
Decke über dem Obergeschoss 
/Gewölbeunterseite, Roset-
tenabdruck und Bohrung 
(2006) 

geschraubt wurden (siehe Abb. 315). Zum Teil ist diese Bretterlage mitt-
lerweile so stark gelockert, dass nicht mehr von einer befestigten, gefahrlos 
zu begehenden Ebene gesprochen werden kann. Auf der Grundlage der 
örtlichen Befunde ist anzunehmen, dass die Belagsebene aus der ursprüng-
lichen Bauzeit stammt.

Grundsätzlich befinden sich die Deckenebenen in einem guten Zustand.  
Die Hölzer scheinen abgelagert und nicht feucht. Die Balken zeigen weni-
ge Verformungen. Einige Balkenköpfe sind verrottet, sie wären restaurato-
risch bzw. im Sinne der Denkmalpflege zu überarbeiten.

Die Dachkonstruktion wird von einem Sparrendach mit einem Hänge-
werk und von zwei Halbwalmdachflächen gebildet. Die Dachneigung der 
beiden Hauptdachseiten beträgt ca. 52°, die der Walmflächen ca. 64°. 

Das Sparrendach, dessen Kieferholz 1826 eingeschlagen wurde,77 besteht 
aus elf Gebinden, drei Trag- und acht Füllsparrenpaare. Neben den Dek-
kenbalken, mit denen alle Sparren am Fußpunkt mittels eines Versatzes 
einen Knotenpunkt ausbilden, wurde ein weiterer Querbalken als Kehl-
balken zur Lastverteilung und Aussteifung in jedes Gebindepaar einge-
zapft, ausgenommen die beiden äußeren Sparrenpaare (sie schifften zu tief 
an den Grad an). Alle Zapfverbindungen werden durch Holznägel fixiert.  
Die Kehlbalken sind 14-16 cm breit und 14-17 cm hoch. Die einzelnen 
Kehlbalken weisen runde bis ovale Querschnitte auf. Am First sind die 
Füllsparrenpaare ineinander gezapft.

77 Dendrochronologische Untersuchung vom September 2005 durch Herrn Dr. Thilo Schöfbeck; 
siehe Anhang E 025.

Dachkonstruktion
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Die drei Hautgebinde wurden als einfache Hän-
gewerke in das Dachwerk eingebaut, deren In-
nensparrenpaare sowie die äußeren Sparren am 
Fuß-punkt ebenfalls je eine Zapfverbindung mit 
den Deckenbalken eingehen. Am Hochpunkt 
sind beide Traggebinde mit den Hängesäulen ver-
zapft. Holznägel sichern alle diese Verbindungen. 

Die Sparren sind 18,5-23 cm breit und 19-
21,5 cm hoch. Die drei Hängesäulen sind 23 cm 
breit und 25 cm tief. An ihren Fußpunkten wur-
den sie mit eisernen Spannschlössern mit dem 
Hauptüberzug des Hängewerks verschraubt. Als zusätzliche Aussteifung 
wurde parallel zum Hauptüberzug zwischen zwei Hauptgebinden je eine 
Strebe (Breite zwischen 16-17 cm und Tiefe von 18 cm) eingefügt.

Im Walmbereich zapfen je fünf Passsparren am Fußpunkt in die Decken-
balkenstummel, welche unterseitig im Zapfbereich auf der Außenmauer 
aufliegen. Zur Gebäudemitte orientiert, zapfen die Balkenstummel auf 
beiden Giebelseiten in den jeweils letzten Durchlaufträger. Die Stum-
mellänge auf beiden Walmseiten beträgt zwischen 1,56-1,65 m von der 
Außenkante des letzten Durchlaufbalkens bis hin zur Traufe. An ihren 
Hochpunkten schifften die Passsparren des Walms in die Gratsparren. 
Nur zum Teil bilden sie Zapfverbindungen aus. Zum anderen Teil strei-
chen die Sparrenstummel stumpf an die Grathölzer an und werden hier 
durch Eisennägel fixiert.

Die einzelnen Walmsparren werden ausschließlich durch die genagelten 
Dachlatten miteinander verbunden. Die Walmsparren sind 17-18,5 cm 
breit bzw. 18,5-20 cm hoch. Die Breite der Gratsparren beträgt 17 cm, 
ihre Tiefe 20-21,5 cm. Rings um die Traufe ist an jeden Sparrenfuß ein 
Aufschiebling von ca. 1,20 m Länge montiert, dessen Breite der der Spar-
ren entspricht.

Die Dachkonstruktion und die Holzbalkendecke bestehen in der Haupt-
sache aus Kiefernholz, die Traghölzer der Dachwände aus Eichenhölzern. 

Informationen zum Material der ursprünglichen Dacheindeckung sind 
nicht überliefert; anzunehmen ist, dass das Dach ursprünglich mit einem 
Strangdachziegel oder Ziegelplatten belegt war. Im Jahr 2006 wurde das 
gesamte Dach mit Biberschwanzziegeln in einer Doppeldeckung gedeckt. 
Die Dachlatten dazu bestehen aus Holz in einer Tiefe von 3,5 cm und 
einer Breite von 6 cm. Der Lattenabstand der abgerundeten Latten beträgt 
durchschnittlich 26-28,5 cm. Die am Gebäude notwendigen Bleche wur-

315 Hagenow, ehemalige 
Synagoge, Blick auf die 
Kehlbalkenlage Dachgeschoss 
II (2006) 
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den im Jahr 2006 neu montiert. Als Metall wurde Kupfer ausgewählt. Für 
die Dachentwässerung wurde eine Kupferrinne, DN 100, ausgesucht. Der 
in den 1940er Jahren eingebaute Kaminzug ist immer noch vorhanden. 

Wie bereits erwähnt, wurden die bei den Dachreparaturarbeiten im Jahr 
2004 auf den Längsseiten vorhandenen Satteldachgaupen entfernt und so 
die Dachflächen zurückgebaut. Von den beiden ursprünglichen Flederm-
ausgaupen auf den Walmseiten ist bis heute nur die auf der Ostseite erhal-
ten. Mittlerweile ist auch auf der Westseite wieder eine Fledermausgaupe 
eingebaut worden.

Archivalisch lassen sich keine Informationen in Form von Ausschreibun-
gen oder Auftragsangaben für die Synagoge von Hagenow finden. Daher 
wurde Dipl.-Rest. Matthias Zahn, Groß Rogahn, mit einem Gutachten 
zu den Farbfassungen beauftragt.78 Hierin finden sich alle Ergebnisse und 
Befunde zur Synagoge, für die Remise und auch für das ehemalige jüdi-
sche Schulhaus.

Der Zugang zur Frauenempore erfolgte über die heute noch vorhandene 
Treppe im Vestibül. Hinter den Wangen der einläufigen, viertelgewen-
delten Holztreppe endet an den Außenwänden der bauzeitliche Putz. Die 
Treppenwangen sind größtenteils noch erhalten. Allerdings war das Trep-
penauge ursprünglich breiter.79 Der Holzlauf steht mit seinem Antritt auf 
dem Backsteinboden des Vestibüls auf und befindet sich noch heute auf 

78 Dipl.-Rest. Matthias Zahn, „Hagenow Synagoge, Restauratorische Untersuchungen, vom 20. Ok-
tober 2005 für die EGS Schwerin“. Die Verwendung seiner Ergebnisse war nicht gestattet.

79 Zahn (2005), S. 6.

316 Hagenow, ehema-
lige Synagoge, Betraum, 
Rekonstruktionsschnitt nach 
Süden (Zeichn.: Dipl.-Rest. 
Matthias Zahn, 2006) 
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der ursprünglichen Höhe. Die Trittstufen mit einer aktuell 3,5 cm betra-
genden Holzstärke, sind in die Wangen eingestemmt, ebenso wie die nach 
hinten versetzten Setzstufen. Am Treppenaustritt im Obergeschoss wurde 
der Handlauf dem veränderten Treppenauge angepasst. 

Laut Untersuchung von Zahn waren die Sprossen schwarz gestrichen. Die 
Pfosten, die gerade Seitenfläche des Handlaufs, die Leiste auf der Trep-
penwange, die Treppenunterseiten und das Treppenauge waren grau ge-
fasst. Der übrige Handlauf, die Treppenwange und die Setzstufen waren 
rotbraun gestrichen. Einzig die Trittstufen blieben holzsichtig.80

Beim Ausbau des Ober- und Dachgeschosses wurde eine einläufige, zwei-
mal unterschiedlich viertelgewändelte Holztreppe vom Ober- ins Dach-
geschoss eingebaut. Sie ist farblich der momentanen (2006) Fassung des 
ersten Laufes angepasst und beige gefasst. Als Umfassung dienen geschlos-
sene und offene Holz- (Nut- und Federwände) und Mauerwerkswände. 
Als Abschluss zwischen den einzelnen Geschossen wurde im ersten Viertel 
der Treppe eine Holztür in die zugehörige Umfassungswand eingesetzt. 
Unterhalb des Treppenlaufs im Obergeschoss war zwischenzeitlich ein 
WC eingebaut worden. Als Absturzsicherung wurde an der Innenwangen-
holzbretterwand ein Handlauf mit einem runden Holzholm eingebaut. 
Um das Treppenauge im Dach wurde zudem ein hölzerner Handlauf mit 
Sprossen zur Deckenseite montiert. 

Der ursprüngliche Zugang zum Dach erfolgte über eine Luke im obersten 
Fachwerkfeld der Westfassade (siehe Abb. 286), deren Öffnung vermut-
lich um 1943 geschlossen wurde. In diesem Bereich wurde der Hauptan-
teil der Genisa gefunden.

In den Spitzboden führt heute vom östlichen Bodenraum eine Stahlleiter. 
Wann diese eingebaut wurde, ist nicht mehr bestimmbar. Es ist anzuneh-
men, dass hier eine lose Holzleiter vorhanden war.

Ursprünglich war kein Kaminzug im Gebäude vorhanden. Der 2006 do-
kumentierte Zug stammt aus dem Jahr 1943 und ist im Eingabeplan zum 
Kamin ersichtlich (siehe Abb. 286). Er befindet sich an der Trennwand 
zwischen Vestibül und Synagogenraum und hat die quadratische Außen-
abmessungen von 27 cm Kantenlänge. Kaminbeginn ist die Oberkante 
des Erdgeschossbodens. Weder die Trennwand vom Betsaal zum Vestibül, 

80  Zahn (2005), S. 6.

Beheizung
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noch der Kamin selbst wurden zwischenzeitlich verändert. Im Dachraum 
ist der Kaminkopf ab ca. 1,25 m über der Kehlbalkenebene um 60° ver-
zogen. Im Erdgeschoss gibt es eine Reinigungsöffnung; im Obergeschoss 
und in den Dachgeschossen wurden seine Außenseiten verputzt, jedoch 
nur teilweise tapeziert. Im Bereich des Dachgeschosses ist er mit Zement-
putz verkleidet.

Die meisten Türen, welche nach 1943 in das Gebäude gebaut wurden, 
sind mittlerweile oft verändert worden, sind zweitverwendet eingebaut 
oder wurden durch neue Zargen ergänzt.

In die Synagoge führten ursprünglich zwei Eingangstüren; wie beschrie-
ben, einflügelige Rahmenfüllungstüren mit Kassettenfüllung. Zwischen-
zeitlich wurden sie ergänzt oder abgeschnitten. Ihre Hauptabmessungen 
blieben dennoch bis in das Jahr 2006 erhalten (siehe Abb. 294 und 297). 

Im Gebäude war bauzeitlich nur die bis heute erhaltene zweiflügelige Ein-
gangstür zum Betsaal der Männer vorhanden. Die Tür ist gegenüber dem 
Aron Hakodesch angeordnet; beide Flügel schlagen nach innen in den Be-
traum auf. Nachdem nach 1943 das Bodenniveau im Vestibül verändert 
worden ist, wurden beide Flügel nach unten mit einem Passstück verlän-
gert. Die Türflügel besitzen 2006 noch das bauzeitliche Schließblech81 aus 
Messing und das dazu gehörige Kastenschloss (siehe Abb. 317).

Die Türflügel sind als Rahmenfüllungsflügel mit drei unterschiedlich 
hohen Füllungen konstruiert (siehe Abb. 294). Das obere und untere 
Füllungsteil sind gleich groß. Die mittlere Füllfläche ist größer und war 
laut Zahn ursprünglich mit einer Glasscheibe geschlossen.82 Möglicher-
weise bestanden beide Glasfüllungen aus ornamentierten Gläsern. Wann 
die Scheiben entfernt und durch Holzfüllungen ersetzt worden sind, ist 
nicht bekannt. Umlaufend um die Türblätter ist ein einfacher Falz ein-
gearbeitet, der in den jeweiligen Zargenfalz einschlägt. Die Rahmen sind 
zum Teil mit einer „kannelierten“ Oberfläche verziert (siehe Abb. 318). 
Die Türen haben keinen Kältefeind oder etwaige Dichtungsgummis. Im 
Sturzbereich, in den Verbindungsecken zwischen Zarge und Sturz, ist die 
Oberfläche des Deckrahmens gesondert bearbeitet. Als Farbfassung, so-
wohl für die Türflügel als auch für die Rahmenflächen, wählte man Hell-
grau als ursprüngliche Türfarbe.83 

81 Das Schließblech gleicht dem von der Verfasserin an der Bodentür in Boizenburg gefundenen.
82 Zahn (2005), S. 6.
83 Ebenda.

Türen
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AusstAttung und Einrichtung 

Zahn konnte bei seinen Untersuchungen Abdrücke von Bankreihen an 
der Südwand nachweisen. Damit steht fest, dass im Männersaal fest ein-
gebaute Bankreihen bis an die Wand reichten (siehe Abb. 316 und 319). 
Zahn vermutet, dass Stühle und Bänke ebenfalls grau gefasst waren.84

Auf der Frauenempore lassen sich keinerlei Abdrücke an den angren-
zenden Putzflächen oder in der Fußbodenoberfläche finden, die belegen 
könnten, dass sich hier einst eine fest installierte Bestuhlung befunden hat. 
Daher kann angenommen werden, dass es auf der Frauengalerie eine lose 
Bestuhlung gab, wie in den Synagogen in Dargun, Röbel, Goldberg oder 
Plau am See nachgewiesen werden konnte.

Da es vom Innenraum der Hagenower Synagoge keine Fotografien gibt, 
kann man nur durch Vergleiche mit anderen Toraschreinen aus glei-
cher Bauzeit auf sein Aussehen schließen.85 Andererseits lassen die Be-
funde auf der Innenseite der Ostwand die Größe des Schreins erahnen 
(siehe Abb. 321). Die Unterkante lag ca. 70 cm höher als das heutige 
Erdgeschossniveau. Seine Breite kann auf der Grundlage der vorhandenen 
Wandabrücke mit ca. 1,52 m angesetzt werden. Der Schrein war minde-
stens 2,05 m hoch. Leider ist der obere Abschluss durch die zwischenzeit-
lich eingezogene Decke nicht mehr sichtbar. Zahn konnte belegen, dass 
um die Nische ein teilweise grau gefasster Rahmenschmuck umlief. Ob 
sich eine Misrach-Öffnung im Bereich über dem Schreins befand, ist nicht 
nachzuweisen. 

84 Ebenda.
85 Siehe dazu den Toraschrein der Synagoge von Plau am See (Abb. 266 und 267).

317-318 Hagenow, ehema-
lige Synagoge, Synagogentür 
zum Vestibül, Schließblech 
sowie Sturz und Seitenzarge 
mit Kanneluren (2006) 
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Der ca. 80 cm hohe schwarze Sockel im gesamten Synagogenraum war 
nur im Bereich des Schreins unterbrochen. Dem Schrein vorgelagert wa-
ren 3 gemauerte Stufen angeordnet.86

Bei den Rekonstruktionsmaßnahmen in der Synagoge im Jahr 2007 wur-
de auch der Oberboden entfernt. Zum Vorschein kam ein Fundament 
direkt unterhalb des Aron Hakodesch. Damit konnten die äußeren Ab-
messungen des Schreins im Bodenbereich eindeutig bestimmt werden.87

Auf den Standort der Bima weist heute nur noch die vermutetete Aufhän-
gung für einen Kronleuchter hin, der sich üblicherweise über der Bima be-
fand. Diese Bohrung befindet sich in einem Abstand von 5,50 m von der 
Innenseite der Ostwand (Grundriss Obergeschoss, Gang, siehe Abb. 289).

Bei einer Genisa handelt es sich um einen Aufbewahrungsort für un-
brauchbar gewordene Kultgegenstände oder heilige Schriften (Gebets-
bücher etc.). Diese wurden nicht weggeworfen, sondern häufig in der 
Synagoge verborgen aufbewahrt. Mit Hilfe von Museumsleiter Henry 
Gawlick wurde in der ehemaligen Synagoge Hagenow an den vermuteten 
Stellen gesucht. Am 18. August 2003 fand die Verfasserin mit ihren Kolle-
gen zahlreiche Genisafragmente und teilte den Fund Prof. Dr. Bock88 und 
Herrn Gawlick mit. Auf Grund der Verhältnisse am Fundort bestand so-
fortiger Handlungsbedarf, da durch eingeschlagen Fenster die Gefahr der 
Verwehung der einzelnen Fragmente bestand. Außerdem wiesen frische 
Tierexkremente und Funde frischer Hühnereier in unmittelbarer Umge-
bung der Genisa auf die Anwesenheit eines Marders hin.

86 Zahn (2005), S. 8.
87 Maße und nähere Angaben lt. persönlicher Mitteilung von Henry Gawlick vom August 2007.
88 Prof. i.R. Dr. Sabine Bock, ehem. Dekanin der FH Coburg, Fachrichtung Architektur, Prof. für 

Praktische Denkmalpflege, Universität Bamberg. Sie war Erstkorrektorin und damit verantwortli-
che Betreuerin für die Masterarbeit.

319-320 Hagenow, ehema-
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Zahn, 2006) und Betraum, 
Fundament des Toraschreins 
(2007) 

Bima

Genisa



Die Synagoge 377

Üblicherweise hätte der Fund aus Respekt vor dem jüdischen Glauben an 
seinem Fundort belassen und lediglich genau beschrieben und dokumen-
tiert werden müssen, was aber aus vorab genannten Gründen nicht mög-
lich war. So wurde der Genisa-Fund am 19. August 2003 zu einem gro-
ßen Teil geborgen und dem Museumsdirektor Henry Gawlick übergeben. 
Dieser ließ die einzelnen Stücke restaurieren89 und bewahrt sie seitdem 
im Museum auf. Bei den Dachsicherungsarbeiten ein Jahr später wurden 
weitere Schriftstücke gefunden.

Die zunächst gefundene Bohrung in der Gewölbedecke ließ vermuten, 
dass in Hagenow nur ein Kronleuchter eingebaut war. Später wurden wei-
tere vier Bohrungen in der Gewölbedecke gefunden, die vermuten lassen, 
dass mehrere Kronleuchter eingebaut gewesen waren. Bei der Haupt-
bohrung handelt es sich um eine Bohrung durch das Gewölbe bis in den 
Dachraum führend und um die Bohrung herum um einen im Deckenputz 
eingesenkten 28 cm breiten Rosettenabdruck. Die Lage der Bohrung und 
des Abdrucks sind im Obergeschossaufmaßplan eingezeichnet. Es ist er-
sichtlich, dass sich die Bohrung exakt unterhalb des Firstes und in einem 
Abstand von 5,50 m von der Innenseite der Ostwand befindet.

Eine weitere Beleuchtung lässt sich im Bereich des Vestibüls an der Erdge-
schossdecke hinter dem Männereingang vermuten, wo ein weiterer Dek-
kenabdruck gefunden wurde (siehe Abb. 288).

Die 1,835 m hohe und 1,20 m breite Holztafel (siehe Abb. 323) besitzt 
eine Inschrift in Deutsch und Hebräisch mit einem Gebet für den Lan-
desherrn, Friedrich Franz I., Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, der 
dem Synagogenbau zustimmte. Mit der Restaurierung 1998 wurde der 

321 Hagenow, ehemalige 
Synagoge, Abdrücke des 
Toraschreins an der Wand 
(Zeichn.: Dipl.-Rest. Matt-
hias Zahn, 2006) 

322 Bleckede, Kronleuchter 
in der ev. Kirche (2006) 

89 Eine Restaurierung umfasst Maßnahmen zur Erhaltung des materiellen Bestandes von Kunstwer-
ken oder Objekten der Kulturgeschichte.

Beleuchtung

Gebetstafel
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hebräische Text neu übersetzt,90 da eine frühere Übertragung ins Deut-
sche weder wörtlich noch vollständig geschehen war. Hierbei wurde fest-
gestellt, dass die letzten Gebetszeilen das Weihedatum der Synagoge und 
den Namen des ersten nachweisbar in Hagenow lebenden Juden nennen. 

In dieser nun vollständig vorliegenden Übertragung ist als Stifter ein Mit-
glied der Me’ir’schen Familie genannt. Weiterhin ist anzunehmen, dass ein 
direkter Nachfahre (vermutlich ein Sohn der Familie Me’ir) Behr Grün-
feldt91, der Gemeindevorsteher, mit dem beschriebenen „Ber“ gemeint ist. 

Ob der Abdruck, der heute noch an der Südwand des Synagogenhaupt-
raumes hinter der letzten Stuhlreihe zu erkennen ist, doch noch vor der 
Frauengalerie von der Gebetstafel stammt, kann nur vermutet werden. 
Die Originaltafel befindet sich im Museum Hagenow.

Grundstücksentwässerung: Zur Erbauungszeit war kein Kanalanschluss 
vorhanden. Im Haus selbst fiel kein Abwasser an. Die Dachentwässerung 
erfolgte ohne Kanalanschluss. Zwischenzeitlich wurde das Ensemble an 
das öffentliche Kanalnetz der Hagenstraße angeschlossen. Das Regen-
wasser der Dachflächen wird durch Fall- und Grundleitungsrohre92 nur 
zum Teil in den öffentlichen Kanal geleitet. Der Rest versickert auf dem 
Grundstück. Der 1943 angelegte Revisionsschacht ist heute (2006) noch 
vorhanden, hat aber keine Funktion mehr.

Trinkwasserversorgung: Ursprünglich erfolgte die Trinkwasserversorgung 
über einen Brunnen im Westen des Grundstücks, der mittlerweile zuge-
schüttet wurde. Nach dem Verkauf ist das Gebäude an die öffentliche 
Wasserversorgung angeschlossen worden. 2006 fanden Baumaßnahmen 
statt, welche auch die Wasserversorgung betrafen. Hierbei wurden die 

90 Übersetzung von U. Faber, Moses Mendelssohn Zentrum, Universität Potsdam, Brief vom 18. Fe-
bruar 1998; in Gawlick (2000), S. 7: „Der/Königen Sieg und Fürsten Herrschaft verleiht,/dessen 
Regierung die Regierung aller Zeiten ist, der David,/seinen Diener vom bösen Schwert befreit, der 
einen Weg durchs Meer/und durch mächtige Fluten einen Pfad gewährt, der segne, hüte,/bewahre, 
stütze, erhöhe, mache groß und erhebe/hoch unseren Herrn, den Großherzog/Friedrich Franz,/
hoch sei seine Majestät. Der König der Könige von Königen/erhalte in seinem Erbarmen ihn am 
Leben, hüte ihn und rette ihn/von jeder Not, jedem Kummer und Schaden, führe Völker ihm 
zu/Füßen, lasse seine Feinde vor ihm fallen und beglücke ihn in allem,/wozu er sich wendet. Der 
K[önig] der K[önige] von Königen, mit/seiner Barmherzigkeit gebe Er in sein und aller seiner Räte 
und Fürsten/Herz Erbarmen, Gutes mit uns und mit ganz/Israel zu tun; in seinen und unseren 
Tagen werde/Jehuda geholfen und Israel ruhe/In Sicherheit und nach Zion komme der Erlöser,/so 
sei es der Wille, sprechen wir: Amen./Heute ist F[reitag], V[orabend des] h[eiligen] S[chabat], der 
5. Elul 588 n[ach der] k[leinen] Z[ählung]1 [?  ]/Geschrieben v[on] d[em] g[eringen] Ber S[ohn 
des] H[errn] Me’ir s[eligen] A[ngedenkens] 1 d. i. Freitag, der 15. August 1828.“

91 O. ä., vgl. Gawlick (2000), S. 8.
92 Grundleitungen aus Steinzeugrohren; Fallrohre aus Kupfer.

323 Hagenow, ehemalige 
Synagoge, Gebetstafel (Foto: 
Henry Gawlick, 2006) 
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Ver- und Entsorgungssorgungsanschlüsse in der Hauptsache in die Re-
mise gelegt.

Elektroversorgung: Über die frühere elektrische Verteilung ist nichts be-
kannt. Heute erfolgt die Elektroversorgung über das Elektronetz der Stadt. 
Die Zähleranlage für das gesamte Ensemble ist in der Remise angeordnet.

Gasversorgung: Im Gebäude war niemals ein Gasanschluss vorhanden.

Telefonanschluss: Das Gebäude verfügt bislang (2006) über keinen Te-
lefonanschluss. Dieses wird sich sicherlich mit dem Ensembleumbau än-
dern.

AktuEllEr zustAnd und nutzung (2006/2007)

Die Synagoge von Hagenow wurde von der im Ort ansässigen jüdischen 
Gemeinde unter Beachtung der geltenden Synagogenbauvorschriften der 
1820er Jahre geplant und gebaut. Dies wird durch die Lage der Synagoge 
im Ort, ihre Fachwerkanordnung, die vorgefundene Dachkonstruktion 
als Hängewerk und von einer dendrochronologischen Untersuchung93 aus 
dem Jahr 2005 bestätigt. Dabei wurde für die Hölzer des Hauptbaus sowie 
für die Fachwerkständer, die Gefachbalken und für die Hölzer des Daches 
1826 als frühestes Einschlagsjahr ermittelt. 

Dass man sich zur Errichtung einer so großen, auffallenden Synagoge ent-
schloss, könnte unterschiedliche Gründe gehabt haben: Zum einen wäre 

324-325 Hagenow, ehema-
lige Synagoge, Ansicht von 
Westen und Betraum, Inneres 
nach Westen während des 
Umbaus (2007) 

93 Dendrochronologische Protokolle des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin; siehe An-
hang E 025.

Versuch einer 
Einordnung
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es denkbar, dass die Gemeinde anstrebte, sich in der Zukunft weiter zu 
vergrößern. Dabei wurde trotz der beachtlichen Kubatur Wert auf eine 
zurückhaltende Gestaltung gelegt, um das bis dahin in der Hagenower 
Öffentlichkeit vorherrschende, eher unscheinbare jüdische Bild auch wei-
terhin zu bewahren. 

Es wäre ebenso möglich, dass die jüdische Gemeinde beabsichtigte, eine 
größere Rolle im Verbund der Juden Mecklenburgs einzunehmen, und 
daher eine entsprechend große und beachtliche Synagoge errichtete. Den-
noch mussten sich die Juden von Hagenow sicherlich auch an ihren finan-
ziellen Möglichkeiten orientieren, was an der zurückhaltenden Fassaden-
gestaltung ablesbar wäre. Zur Hagenstraße waren niemals Bauelemente 
erkennbar, die einen Rückschluss auf eine Synagoge zuließen.

Nur an der Ostseite wurden die charakteristischen Bauelemente einer Syn-
agoge – wie der Erker des Aron Hakodesch, evtl. ein Misrach-Fenster und 
die hohen Rundbogenfenster – sichtbar, was aber einem Passanten beim 
Vorbeigehen am vorgelagerten Gemeindehaus stets verborgen blieb.

Eventuell zögerten die Hagenower Juden, sich trotz voranschreitender 
Assimilation selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu zeigen. Die jüdische 
Gemeinde von Hagenow entsprach mit ihrem Gebäude der zeitgemäßen 
Haltung der meisten jüdischen Gemeinden im beginnenden 19. Jahrhun-
dert. Sie errichteten den Großteil ihrer Synagogen entweder in Hinterhö-
fen oder versteckt in zweiter Reihe. Die Gebäude wirkten nach außen sehr 
bescheiden und unauffällig, selten waren Schriftzeichen oder Ähnliches zu 
erkennen. 
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EntstEhung und gEschichtE

Das laut dendrochronologischer Untersuchung95 ebenfalls 1828 erbaute 
traufständige Vordergebäude der Synagoge enthielt nicht nur die Gemein-
deräumlichkeiten und das Ritualbad, sondern auch die Wohnungen des 
Lehrers und weiterer Personen.

dAs gEmEindEhAus von hAgEnow94

Straßenbezeichnungen: Hagenstraße 48; ursprünglich (1828) Ha-
genstraße 1,

 im II. Weltkrieg: Hermann-Göring-Stra-
ße 48

Bauzeit: 1828 errichtet
Zustand/Nutzung: erhalten
Gedenken am Ort: 2005/06 Gedenktafel am Gemeindehaus 

(Hanna Meinungen Haus)
Eintrag in Denkmalliste: 1982 (Synagoge)

326 Hagenow, Luftbild 
Ensemble mit der ehemaligen 
jüdischen Schule (Foto: unbe-
kannt, 1939) 

94 Der nachfolgende Text stammt in der Hauptsache aus der Masterarbeit „Die jüdische Schule und 
Synagoge Hagenow - Denkmalpflegerische Untersuchung“ von Oliver Butz, Ingrid Irmscher und 
der Verfasserin (im Folgenden: Masterarbeit (2003)), deren Hauptthema das jüdische Gemeinde-
haus war. Die Arbeit kann im Museum und im Archiv der Stadt Hagenow eingesehen werden. Die 
Verfasserin hat sich entschlossen, einige Ausschnitte zur Vervollständigung der Ensemblebeschrei-
bung mit abzudrucken. Im Übrigen wird auf die Untersuchungsergebnisse von Dipl.-Rest. Zahn 
zum Gemeindehaus aus dem Jahr 2005 verwiesen (im Folgenden: Zahn (2005)).

95 Dendrochronologische Untersuchung von Dr. Thilo Schöfbeck im Zuge der Umbauarbeiten an der 
Synagoge; siehe Anhang E 025.
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Ohne Baugenehmigung wurden durch den Käufer des Synagogenkomple-
xes, Curt Feldner, Bauführer des Fliegerhorstes Hagenow und NSDAP-
Mitglied, im Herbst 1941 Umbauten am Schulgebäude veranlasst. Diese  
wurden im Februar 1942 bei einer Besichtigung der Synagoge festgestellt 
und daraufhin im Juni an den Kreisleiter von Hagenow gemeldet.96

Laut einer Notiz in der Bauakte wurden noch im gleichen Jahr weitere 
Bauarbeiten am und im Schulhaus durchgeführt. Welche Arbeiten hierbei 
ausgeführt wurden, ist nicht überliefert. 1944 wurde das Dachgeschoss 
ausgebaut.97 Aus einer Bauzustandskartei aus dem Jahr 1967 sind Arbeiten 
an Öfen und an Decken nachweisbar, allerdings sind das Datum der Re-
paratur und eine genaue Schadensbezeichnung nicht ersichtlich.98

Die an der Vorderfassade des Schulgebäudes vorhandene Granitgedenk-
tafel mit dem Hinweis auf die Synagoge im Hof wurde am 9. Novem-
ber 1988 angebracht, die aktuell nicht meht vorhanden ist.

Am 9. November 2010 fand die Eröffnung des jüdischen Museums von 
Hagenow mit dem ehemaligen jüdischen Schulhaus in der Hagenstra-
ße 48 statt. Das Gebäude der ehemaligen jüdischen Schule trägt heute den 
Namen: Hanna-Meinungen-Haus.

ArchitEktur

Das eingeschossige Gebäude mit eingeschossigem Halbwalmdach mit 
Spitzboden hat einen rechteckigen Grundriss von etwa 11,70 m Länge 
und 8,80 m Breite und liegt traufständig zur Hagenstraße. Es wurde in 
Geschossbauweise als Holzständerkonstruktion mit Mauerwerksaus-
fachung errichtet. Die Außenhölzer bestehen in der Hauptsache aus Ei-
che. Das Mauerwerk besteht aus Ziegeln (26 cm lang, 12,5-13 cm breit, 
6-7 cm hoch) und Lehmziegeln (27,5-28 cm lang, 12 cm breit, 7-7,5 cm 
hoch), beide wurden mit Kalkmörtel verfugt, Fugenbreite ca. 1 cm.

Die Dachfläche wird auf der Westseite durch ein zentrales Zwerchhaus 
mit Schleppgaupe und auf der Ostseite durch eine große breit gelagerte 
und eine kleine einachsige Schleppgaupe in Holzkonstruktion gegliedert. 

96 Bauakte im Museum der Stadt Hagenow, Mitteilung über die Feststellung des Landrates an die 
Deutsche Bau A. G. in Hamburg, siehe Anlage E 016 und E 017.

97 Vgl. Gawlick (2000), S. 10 und Bauakte im Museum der Stadt Hagenow, Antrag bzw. Bewilligung 
vom 5. April bzw. 4. Mai 1944, siehe Anlage E 022-023.

98 KA LWL-A Hw. Nr. 3557, Bauzustandskartei, 13. März 1967.
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327-328 Hagenow, ehemali-
ge jüdische Schule, West- und 
Nordfassade (Zeichn.: Oliver 
Butz, Ingrid Irmscher und 
Heidi Vormann, 2003) 

Während die Seitenflächen der großen Gaupe mit Mauerwerk ausgefacht 
sind, wurden die Gaupenseiten an der kleinen Gaupen mit Blech verklei-
det. Die Gaupen auf der Hofseite (Ostseite) stammen nachweislich nicht 
aus der Erbauungszeit.

Vermörtelte Firstziegel bilden den oberen Abschluss der Biberschwanz-
doppeldeckung beider Dachflächen, die von zwei gemauerten Ziegel-
schornsteinen durchstoßen werden. 

BAuElEmEntE

Die Innenwände (siehe Anhang E 101) bestehen aus Kiefernfachwerk mit 
Ausfachungen aus Lehmziegel, die mit Lehm und beigemischten Stroh-
häckseln vermauert wurden. Es ist zu vermuten, dass die meisten Innen-
wände erst mit dem Eigentumswechsel mit einem Streckmetall überzogen 
und verputzt wurden. 

Die beiden großen Räume auf der Westseite stammen vermutlich aus der 
Erbauungszeit und wurden ursprünglich durch je zwei Türen erschlossen. 
Die Küche befand sich südlich des östlichen Flures, hiervon zeugen Ruß-
spuren vor Ort. Die Herdhaube der Waschküche scheint ein Einbau nach 
dem Eigentumsübergang von 1946 zu sein. Eine Zeichnung im Museum 
Hagenow zeugt von deren einstiger Existenz. Im Erdgeschoss stammen 
die meisten Türen aus dem Jahr 1828, die Treppe ist vermutlich ebenfalls 
bauzeitlich. Dennoch lassen die Befunde zur Ostfassade daran zweifeln, ob 
es nicht geplant war, ihre Lage zu verändern.

Die Innenwände des Dachgeschosses (siehe Anhang E 102) sind nicht 
aus der Erbauungszeit. Laut dendrochronologischem Gutachten aus dem 

Wände
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Jahre 2005 wurde das Holz für die Stützen der Wände des Zwerchhauses 
1884 und 1885 eingeschlagen.99 Die in den Außenfassaden erkennbaren 
Luken sind im Dachgeschoss durch die verputzten Innenwände momen-
tan nicht zu sehen.

Der Dachstuhl (siehe Anhang E 104 und E 105) besteht aus Kiefernholz. 
An den Knotenpunkten ist beidseitig eine große Anzahl von Abbundzei-
chen zu erkennen. Die Decke (Kehlbalkenfüllungen) besteht aus Lehm-
wickeln, deren Unterseite verputzt ist. Die Kehlbalken stammen aus der 
Bauzeit. Sämtliche Holzverbindungen bestehen aus Zapfenknoten, welche 
mit Holznägeln gesichert sind.

Die straßenseitige Westfassade (siehe Abb. 327) besitzt zwölf breite und 
zwölf schmalere Eichenständer, die in eine ursprünglich durchlaufende 
und heute teilweise ergänzte Schwelle und in ein Rähm eingezapft sind. 
In einigen Bereichen fehlt die Schwelle, so dass die Ständer auf der vor die 
Wand springenden Rollschicht aufstehen. Die Brüstungs- bzw. Kopfriegel 
sind zwischen die Ständer gezapft. Holznägel fixieren diese Verbindungen. 
Das Schwellholz liegt auf einem Fundament aus Mischmauerwerk auf und 
ist gegen dieses durch eine vor die Fassade springende Rollschicht (mit 
gefaster oberer Sichtkante) abgegrenzt.

Das in der Fassadenmitte liegende, bauzeitliche Zwerchhaus mit einer bis 
zum First des Hauptdaches angeschleppten Dachfläche befindet sich über 

329-330 Hagenow, ehemali-
ge jüdische Schule, Ost- und 
Südfassade (Zeichn.: Oliver 
Butz, Ingrid Irmscher und 
Heidi Vormann, 2003) 

99 Laut dendrochronologischer Untersuchung von Dr. Thilo Schöfbeck im Zuge der Umbauarbeiten 
an der Synagoge; siehe Anhang E 025.

Dachstuhl

wEstfAssAdE
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der Haupteingangstür des Gebäudes. Provisorisch und damit nachträglich 
ist diese Dachfläche mit Welleternit und einem zusätzlichen Bitumenan-
strich auf einer Holzschalung eingedeckt. Auch das Zwerchhaus ist als 
Fachwerkkonstruktion errichtet und wurde mit einem Ziegelmauerwerk 
ausgefacht. In seine sechs Ständer sind die Brust- und Kopfriegel einge-
zapft und hier mit Holznägeln fixiert. Von einer ehemaligen Verkleidung 
der Seitenflächen mit Bitumenbahnen sind noch heute Reste erhalten.

Drei neuwertige Betonstufen führen vom Gehweg zur Eingangstür hinauf. 
Die originale Rahmenfüllungstür besitzt ein profiliertes Gewände und ei-
nen architravierten Sturz, ein Oberlicht über einem mit Girlanden verzier-
ten Kämpfer und aufgesetzte Holzprofile auf beiden Türflügeln. Die mit-
telsymmetrisch in der Fassade angeordneten Fenster sind als Kastenfenster 
mit Oberlichtern ausgebildet und besitzen eine auf die Fassade geschraub-
te Holzrahmung. Sieht man sich die Traufzone genauer an, fällt auf, dass 
die Traufbretter an ihrem Ende mit Einschnitten und Rundungen verziert 
wurden, welche heute noch erkennbar sind.

Sieben in die Schwelle und das Rähm eingezapfte Eichenständer gliedern 
die Nordfassade (siehe Abb. 328). Die in einer Höhe verlaufenden Brust-
riegel sind zwischen die Ständer gezapft, was in gleicher Weise für die 
Kopfriegel gilt. Diese Verbindungen werden zusätzlich durch Holznägel 
gesichert.

In den Außenfeldern verlaufen leicht gebogene Fußstreben, die jeweils in 
die Schwelle und das Rähmholz des Erdgeschosses eingezapft und mit dem 
Brustriegel überblattet sind. Im Erdgeschoss bestehen die Ausfachungen 
aus einem älteren Ziegelmauerwerk im Läuferverband. Im Obergeschoss 
bestehen beide Gefachreihen aus luftgetrockneten Ziegeln. Im linken Feld 
ist noch die originale weiße Wandfassung zu erkennen. 

Die Ständer des Giebelfeldes sind in das durchlaufende Rähm des Erdge-
schosses eingezapft, Kopf- und Brustriegel sind auch hier zwischen die 
Ständer gezapft und zusätzlich durch Holznägel gesichert. Unterhalb des 
Brustriegels bestehen die Gefache aus Mauerziegeln.

Vier hochrechteckige Holzfenster verschiedener Bauphasen sitzen unre-
gelmäßig tief in der Fassade, sind ein- oder zweiflügelig, einfach verglast,  
eines hat ein Oberlicht. Die zwei äußeren Fenster sind durch Sprossen 
gegliedert. An einem Gefach im Obergeschoss sind Kloben eines Fenster- 
oder Holzflügels zu sehen. Folglich muss sich hier einst eine Luke befun-
den haben. Eine nach außen aufschlagende einfache Holzbrettertür im 
zweiten Gefachfeld von links ist Zugang zur Waschküche.

nordfAssAdE
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Zehn Eichenständer bilden die vertikalen Elemente der Holzständerkon-
struktion der Ostfassade (siehe Abb. 329). Sie sind in eine durchlaufen-
de Schwelle (20. Jh.) und ein ebenfalls durchlaufendes Rähm eingezapft 
und mit Holznägeln fixiert. Die in einer Höhe montierten Brust- und 
Kopfriegel sind zwischen die Ständer gezapft und mit Holznägeln fixiert. 
In den Außenfeldern der Fassade verläuft je eine Fußstrebe vom inneren 
Wandständer zur Schwelle, diese ist in beide eingezapft und mit je einem 
Brustriegel überblattet.

Die Gefache dieser Fassade sind unterhalb des Brüstungsriegels mit neu-
zeitlicheren Ziegeln im Läuferverband ausgemauert, oberhalb dessen sind 
noch originale Lehmziegel zu finden. Die Reste eines Gefachputzes sind 
nur oberhalb der Brüstungsriegel sichtbar.

Hochrechteckige Holzfenster verschiedener Bauphasen sitzen unregelmä-
ßig tief in der Fassade, sind ein- oder zweiflügelig, einfach verglast bzw. als 
Kastenfenster ausgeführt und besitzen teilweise ein Oberlicht. Im vierten 
Gefachfeld von rechts ist eine zugesetzte Fensteröffnung erkennbar.100 Eine 
nach außen aufschlagende hölzerne Rahmenfüllungstür ermöglicht die 
rückwärtige Gebäudeerschließung im vierten Gefachfeld von links.

Analog zur Nordfassade gliedern sieben Eichenständer die Südfassade (sie-
he Abb. 330). Sie sind in eine durchlaufende Schwelle eingezapft, die über 
einem Fundament aus Bruch- und Feldsteinmauerwerk liegt. Das obere 
Ende der Ständer ist in ein durchlaufendes Rähm eingezapft. Die Brust- 
bzw. Kopfriegel sind ebenfalls zwischen die Ständer gezapft. Diese Fassade 
stammt hauptsächlich aus der Erbauungszeit.

In den Außenfeldern verlaufen leicht gebogene Fußstreben, die jeweils in 
die Schwelle und das Rähmholz eingezapft und mit dem Brustriegel über-
blattet sind. Im Erd- und Obergeschoss bestehen die Ausfachungen aus 
älterem Ziegelmauerwerk im Läuferverband. Die Ständer des Giebelfel-
des, sind in das durchlaufende Rähm des Erdgeschosses eingezapft. Kopf- 
und Brustriegel sind auch hier zwischen die Ständer gezapft und zusätzlich 
durch Holznägel fixiert. Ein vierflügeliges hochrechteckiges Holzfenster 
(20. Jh.) sitzt im Giebelfeld der Fassade und ist einfach verglast. Die bei-
den oberen Flügel sind durch Sprossenkreuze in jeweils vier weitere Felder 
unterteilt. Oberhalb des Fußbodens befand sich in einem Gefach vermut-
lich ebenfalls eine Luke. Die Reste der Kloben sind heute noch zu erken-
nen. 

100 Aus Betrachtersicht.

ostfAssAdE
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Über die erstmals 1843 im Rahmen eines Scheidungsprozesses erwähnte 
Hagenower Mikwe liegen nur wenige Hinweise vor.102 Mitte des 19. Jahr-
hunderts schien das rituelle Reinigungsbad nicht mehr Bestandteil des 
religiösen Lebens der Hagenower Juden zu sein.103 1878 findet sich ein 
Anhaltspunkt über die Lage und Aufgabe der Mikwe in einer Notiz über 
den Umbau und die Vergrößerung der Lehrerwohnung im Vorderhaus.104

Laut jüdischem Religionsgesetz ist für das rituelle Tauchbad „lebendiges“ 
Wasser, d. h. natürlich fließendes oder Regenwasser, nötig. In modernen 
Tauchbädern der Emanzipationszeit der Juden wurden auch „mit Regen-
wasser gefüllte Wannen“105 anstelle der „Kellerquellenbäder“106 benutzt. 
Laut Auskunft des Staatlichen Amtes für Umwelt und Kultur in Schwerin 
vom 25. August 2003 ist der historische Grundwasserstand auf diesem 
Grundstück nicht bekannt; es soll in Hagenow um 1830 aber ein hoher 
Grundwasserspiegel vorhanden gewesen sein.107

Den vorgenannten Quellen und Hinweisen des Hagenower Museums-
leiters Henry Gawlick zufolge wurde eine Mikwe im Schulhaus vermu-
tet, ihr Nachweis war allerdings noch nicht erbracht. Man vermutete das 
Frauenbad im Bereich des heutigen Kellerabganges, wo eine ausgetretene 
Backsteinstufe auf häufiges Benutzen der Treppe hinweist. An den drei 
Begrenzungsmauern des kleinen Kellerraumes treten drei Konsolsteine 
vor, die als Auflager für eine Abdeckung gedient haben könnten. Für die 
Nutzung als Wasserbecken könnte sprechen, dass die Mauern des Raumes 
vollständig aus Backstein bestehen und mit Zementmörtel gemauert sind, 

diE mikwE101

Bauzeit: 1828, zusammen mit dem Schulhaus
Zerstörung/Beschädigung: zeitweise verfüllt
Zustand (2007): 2007 freigelegt und restauriert

101 Dieser Abschnitt beruht im Wesentlichen auf Masterarbeit (2003).
102 LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 146, Bescheid vom 5. September 1843.
103 LHA Schwerin, 2.12-4/5, Nr. 782, Bl. 488, Protokoll vom 20. September 1856, siehe Anhang 

E 005.
104 LHA Schwerin 10.72-3/1, Nr. 140; lt. Gemeindeprotokoll vom 26. Januar 1878.
105 Groiss-Lau (1995), S. 131. Bei den Wannen wird es sich nicht um Badewannen, sondern um im 

Boden eingelassene Behältnisse gehandelt haben.
106 Rosenfeld (1845). S. W. Rosenfeld war ein bekannter Bamberger Rabbiner (1780-1862); in: 

Groiss-Lau (1995), S. 131. 
107 Persönliche Mitteilung eines Angestellten des Wasserwirtschaftsamtes (Name soll nicht genannt 

werden) am Tag des offenen Denkmals 2003 gegenüber Ingrid Irmscher und der Verfasserin.
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während die übrigen Wände des Gebäudes als Fachwerkkonstruktion aus-
geführt sind. Aufgrund der Maßdifferenz der lichten Breite zwischen dem 
Kellerraum und dem darüberliegenden Zimmer ist es möglich, dass hin-
ter den sichtbaren Kellerwänden weitere liegen. Diese These wird gestützt 
durch die Lage der Dämmplatten auf den Wänden des Raumes im Erdge-
schoss. Sie verlaufen teilweise hinter den Kellerwänden weiter, weshalb die 
sichtbaren Kellerwände nach der Dämmung der Erdgeschosswände mit 
„zementgetränkten Wärmedämmplatten“ entstanden sein müssen. Unter 
dem Ansatz der Platten ist Mauerwerk erkennbar, das möglicherweise älter 
ist – vielleicht die Begrenzung des Tauchbades.

Der Boden des Kellers besteht aus Beton, im Sockelbereich der Wände 
ist ein Glattstrich aus Zement aufgebracht, ebenso auf der Oberfläche der 
unteren drei Stufen. Dabei ist festzustellen, dass die unterste Stufe ledig-
lich 6 cm über dem Kellerboden liegt, was die Vermutung erlaubt, dass ein 
früheres Niveau tiefer gelegen haben könnte.

Eine Stahlbetonzwischendecke teilt den heute (2003) als Vorratsraum ge-
nutzten Raum in zwei Ebenen. Sie liegt schwimmend auf den Kellerum-
fassungswänden auf.

An der Ostfassade ist im Keller je ein Paar Gefachöffnungen über- und un-
terhalb des Schwellholzes erkennbar, von denen das obere bis in den Keller 
reicht und direkt unter den Konsolsteinen sitzt. Möglicherweise wurden 
diese Öffnungen für eine Belüftung des Raumes genutzt; sie könnten auch 
der Zulauf für ein Ritualbad gewesen sein. Sollte dieser Raum wirklich als 
Mikwe genutzt worden sein, war der Zugang vom jetzigen Flur aus inso-
fern fraglich, als dass man direkt hinter der Tür ohne Podest eine Treppe 
hinabgehen musste. Es fehlt außerdem ein Ort, an dem die Badenden ihre 
Kleider ablegen konnten. Auch ist zu hinterfragen, wie die Abdichtung des 
Tauchbades erfolgte, wo ein eventueller Zu- bzw. Ablauf angeordnet war 
oder ob die Mikwe im Bereich des Grundwasserspiegels lag.

Bei der vorhandenen Eingangstür handelt es sich um eine bauzeitliche 
Tür, welche von Nutzungsbeginn an, im Gegensatz zu den anderen im 
Gebäude befindlichen Türen, verschließbar war.

Ein Suchschnitt belegt, dass sich etwa 47 cm unter dem heutigen Bo-
denniveau des Untergeschosses ein weiteres aus lose auf dem Lehmboden 
mit schmalen Fugen verlegten Backsteinen befindet. Diese sind einheitlich 
13 cm breit und 26 cm lang. Von einem Randstein begrenzt, läuft die 
Bodenfläche unter den drei neuen Stufen bis zum Fundamentmauerwerk 
durch. Beim Fundament im Süden der Kelleröffnung kann man von sei-
ner Ursprünglichkeit ausgehen. Auch unter den west- und nördlichen Kel-

Diskussion um 
die Existenz
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lerwänden läuft der Bodenbelag weiter. Wie groß die Grundfläche einst 
war und ob es eine umlaufende Randsteinbegrenzung gab, ist noch zu 
ermitteln. Man kann aber davon ausgehen, dass der frühere Raum im Un-
tergeschoss der Schule größer als der heutige gewesen sein muss.

Die beengten Raumverhältnisse in diesem Hausbereich und die dadurch 
eingeschränkte Grabungsmöglichkeit sowie eine vermutete große Wand-
stärke erforderten einen weiteren Suchschnitt von der heutigen Wasch-
küche aus. Dabei stellte sich heraus, dass die Schwelle der Fachwerkwand 
zwischen Waschküche und Kellerraum teilweise morsch ist. Ursprünglich 
lag sie auf einem Fundament aus Feldsteinen auf einer Zwischenschicht 
aus Lehm. Das untere Gefach der Trennwand besteht aus Lehmsteinen.

Hinter der ersten Wand befindet sich ein 5 cm breiter Spalt mit Glas- und 
Keramikscherben, an den ein Läufermauerwerk anschließt, dessen Fugen 
abermals aus Lehm bestehen. Wie hoch dieses geführt wurde und ob es die 
Außenmauer einer Mikwe war, ist ohne weitere Eingriffe in die Bausub-
stanz nicht erkennbar. Wenn ja, stellt sich die Frage, von wo der Zugang 
zum Becken erfolgte. Ein weiterer, ca. 2 cm breiter Spalt begrenzt das fol-
gende Backsteinmauerwerk mit Mörtelfugen. Es besteht, soweit sichtbar, 
aus alternierenden Läufer- und Binderschichten. Aus dem vorgefundenen 
Fugenbild lässt sich auf eine mindestens 36,5 cm starke Wand schließen.

Eine definitive Aussage über das Vorhandensein einer Mikwe an dieser 
Stelle ließ sich im Rahmen der Masterarbeit von 2003 nicht treffen. Auf 
Grund der Befunde war jedoch sicher, dass sich im Kellerbereich ein grö-
ßerer Raum befunden hat, dessen Nutzung vorerst unklar blieb. Da er mit 
Lehm verfugt und somit wasserdicht ist, ist eine Nutzung als Tauchbad 
nicht ausgeschlossen. Die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen hätte 
jedoch einen weiteren Eingriff in den Bestand erfordert, für den die zuge-

331 Hagenow, ehemalige 
jüdische Schule, Schnitt 
Untergeschoss (2003) 

332 Hagenow, ehemalige jü-
dische Schule, Mikwe, Detail 
Bodenbelag Ebene II (2003) 
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hörige Erlaubnis der Denkmalpflege der Verfasserin zum Zeitpunkt der 
Dokumentation (2006) nicht vorlag. 

Im Jahr 2007/08 wurde die Öffnung schließlich weiter freigelegt. Auf-
grund der vorgefundenen Befunde, beispielsweise der Ablauf am Boden, 
steht nun eindeutig fest, dass es in Hagenow eine Grundwassermikwe gab. 
Über den „Sensationsfund“108, wie ihn die Schweriner Volkszeitung kom-
mentierte, ist mittlerweile mehrfach geschrieben worden.

333-334 Hagenow, ehemali-
ge jüdische Schule, Mikwen-
becken (Fotos: Heiko Meuser, 
Museum Hagenow (2007) 

108 SVZ, Kreisblatt Hagenow, vom 15. Januar 2008, S. 8.

Fundort und Exi-
stenz bestätigt
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Laut einer Notiz vom 2. Februar 1881 war der erste Stall der jüdischen 
Gemeinde von Hagenow abgebrannt, so dass diese am 9. Februar 1881 
beim Bauamt einen Antrag auf Errichtung eines neuen Stalls mit Wa-
genremise auf ihrem Grundstück in der Hagenstraße stellte. Dem An-
trag wurde stattgegeben und die Gemeinde nutzte beim Neubau zum Teil 
noch verwendbare Hölzer des ersten Schauers.109 Der Vergleich des erhal-
tenen Gebäudes mit der eingereichten Planung zeigt, dass nicht nach den 
Plänen gebaut wurde.110

Bei dem 2003 vorhandenen Stallgebäude handelte sich um einen ein-
schiffigen, vierzonigen Holzständerbau mit einer durchlaufenden Mittel-
pfette und einem ebenfalls durchlaufenden Unterzug an der nördlichen 
Außenwand als tragende Elemente für die Holzbalkendecke. Die Wand-
ständer sind in eine durchlaufende Schwelle eingezapft. Im Bereich der 
Toröffnung war ursprünglich keine Schwelle vorhanden, wohl aber im 

109 Siehe dazu Zahn (2005), S. 18.
110 Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick, Bauakt, Antrag vom 9. Februar 1881, 

siehe Anhang E 008.

dEr wAgEnschAuEr

Adresse: Hagenstraße 48
Bauzeit: um 1881
Zerstörung/Beschädigung: massiv baufällig (2003)
Zustand (2007): instandgesetzt – ein Großteil der Bauteile 

wurde ausgetauscht

335-336 Hagenow, Stall-
gebäude/Remise, restaurier-
ter Zustand (2007) und 
Neuplanung nach einem 
Brand (Zeichn.: unbekannt, 
um 1881) 
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Bereich der Türen. Die meisten Wandständer besaßen zum Zeitpunkt 
des Aufmaßes (2003) noch deutlich erkennbare Abbundzeichen an den 
Verbindungspunkten. Die Westseite ist als Holzbretterwand ausgeführt, 
die Nordseite wurde als gemauerte Brandwand zum Nachbargrundstück 
erbaut, die Ost- und Südwand sowie die Innenwände sind als Gefachwän-
de ausgeführt. Die Innenwände waren ursprünglich alle ohne Öffnungen 
errichtet worden, so dass die Räume nur von außen erschlossen werden 
konnten. Die Ausfachungen aus handgestrichenen Mauerziegeln waren 
mit den Ständern nicht verbunden. In den Gefachwänden war ein durch-
laufender Brüstungsriegel vorhanden. Die Ausfachungen wurden mit ei-
nem Lehmputz überzogen. Ursprünglich waren sie weiß gefasst.

Erschlossen wird das Gebäude von Süden, raumweise über je eine einflü-
gelige, nach außen aufschlagende Brettertür. Der im Westen befindliche 
Hauptraum wird auch von dort über eine zweifeldrige, einflügelige, nach 
außen aufschlagende Tür erschlossen. Die Einbauten und die Zwischen-
decke stammen nicht aus der ursprünglichen Bauzeit. Der Hauptraum 
wird über fünf hochrechteckige Sprossenfenster belichtet; drei davon sind 
zweiflügelig und zwei einflügelig ausgebildet.

Im Stall befindet sich bis heute ein Steinboden aus quadratischen Ter-
rakottaplatten mit Abmessungen von 25 x 25 cm. In den übrigen Räu-
men wurde zwischenzeitlich ein Estrichboden mit einer ungleichmäßigen 
Oberfläche eingebracht. Auf der Grundlage des vorhandenen Naturstein-
fundamentes steht fest, dass das heutige Fußbodenniveau leicht unter dem 
ursprünglichen liegt. 

Der Stall ist mit einem einfachen Kehlbalkendach versehen. Die Kehl-
balken sind mit Eisenankern an die Sparren gezurrt. Eingedeckt ist die 
Remise mit S-förmigen Ziegeln aus der Zeit nach dem Brand von 1881. 
Die Firstziegel sind vermörtelt.

Der Zwischenraum zwischen Synagoge und Stall wurde im hinteren Fünf-
tel auf Deckenhöhe mit Welleternitplatten abgedeckt und bildete damit 
eine zusätzliche Unterstellmöglichkeit. 

Im Jahr 2003 waren der Stall und seine unmittelbare Umgebung mit 
Wurzelwerk, Sträuchern und Bäumen zugewachsen. Dadurch drang in 
den ohnehin engen und dunklen Bereich zwischen Stall und Synagoge 
immer weniger Licht ein, was dem zwingend notwendigen Lüften und 
Abtrocknen der eindringenden Feuchtigkeit entgegenstand und dem Bau-
werk somit sehr zusetzte. Das Fehlen zahlreicher Dachziegel führte zu-
sätzlich zu Nässe im Innenraum. Bedingt durch die Feuchte waren etliche 
Sparren und Aufschieblinge am Fußpunkt, zwischen aufgehender Wand 
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und Dach, angefault. Zum Teil fehlte an einigen Hölzern die Verbindung 
bereits völlig. Die Mauerlatte war zum Großteil defekt, die meisten Dach-
latten waren im Bereich der fehlenden Dachziegel vollständig weggefault.

Die Schwelle und die Fußpunkte der Ständer waren durch das Einwirken 
von aufsteigendem Wasser und Spritzwasser nur noch rudimentär vorhan-
den, was ein Verschieben des statischen Systems zur Folge hatte.

Die Gefache der Außen- und Innenwände waren ohne Verband zu den 
Holzständern gemauert und waren, in Folge der schlechten Zustände der 
Holzständer, bereits großflächig aus der Wand gefallen. Die noch in der 
Wand verbliebenen Gefache waren  zumeist aus ihrer ursprünglichen Lage 
gekippt.

Die beiden noch vorhandenen Holzbrettertüren zeigten sich in einem sehr 
schlechten Zustand, was mit Sicherheit durch Wind, Sonne und Feuchte 
hervorgerufen worden ist. Ein Teil der Scheiben der Holzfenster war zer-
schlagen.

Dem Gebäude fehlte eine Dachrinne, so dass das Regenwasser bei jedem 
Niederschlag den Sockel aus Mauerstein, Naturstein und Holz durch-
feuchtete.

Die Teilüberdachung im hinteren Fünftel der Keilfläche zwischen Synago-
ge und Wagenschuppen bestand aus einem Stahlgerüst mit einer Neigung 
von ca. 10° in Richtung Remise. Durch das von der Synagoge abtropfende 
Wasser, das direkt auf der Eternitüberdachung auftraf, wurde dieser Stall-
bereich zusätzlich durchfeuchtet.

2006 war die ehemalige Wagenremise als Teil des gesamten Ensembles im 
Umbau. Für die gemeinschaftliche Nutzung der Synagoge und der Schule 
wurden hier die WCs, die Heizung und die notwendigen Nebenräume an-
geordnet. Die hierfür erforderlichen Arbeiten waren bereits abgeschlossen. 
Leider wurde sehr viel an alter Substanz entfernt bzw. ausgetauscht, so dass 
der ehemalige Schauer als Teilneubau angesehen werden muss.
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dEr jüdischE friEdhof

EntstEhung und gEschichtE

Am 15. März 1806 schrieb die jüdische Gemeinde von Hagenow an den 
Herzog, dass es beschwerlich und kostspielig sei, ihre Toten nach Schwe-
rin bringen zu müssen, und bat um die Erlaubnis, einen Acker am „Päto-
wer Wege“ erwerben zu dürfen, um darauf einen Friedhof einzurichten.111 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts befand sich das Grundstück in der heuti-
gen Friedrich-Heincke-Straße noch außerhalb der Stadt. Der Friedhof war 
von einer Findlingsmauer umgeben.

Am 4. April 1919 berichtet die Stadt Hagenow dem Ministerium für 
Geistliche Angelegenheiten in Schwerin auf dessen Nachfrage nach dem 
Eigentum der jüdischen Gemeinden, sie habe im Jahr 1806 der örtlichen 
jüdischen Gemeinde einen Begräbnisplatz zugewiesen. Man könne jedoch 
den Eigentümer nicht feststellen, da das Grundstück im Grundbuch nicht 
eingetragen sei, obwohl die jüdische Gemeinde seit 1806 „einen jährlichen 
‚Grundzins’ von 17,50 Mark“an die Stadt Hagenow zahle.112

Allem Anschein nach wurden auf dem jüdischen Friedhof nicht nur Ha-
genower Juden, sondern auch jüdische Kriegsgefangene des ersten Welt-
kriegs bestattet. Dies zeigt ein Schriftwechsel zwischen dem „Zentralnach-
weiseamt für Kriegsgräber“ und der Stadt Hagenow aus dem Jahr 1931.113

Mit Samuel Meinungen wurde am 25. November 1937 der letzte im Ort 
lebende Gemeindevorsteher auf dem jüdischen Friedhof von Hagenow 
begraben. Es lebte noch Siegfried Hirsch. Dieser wurde später auf dem 
evangelischen Stadtfriedhof begraben. Unter Nr. 197 in der Abteilung 6 
im Hagenower Flurbuch existiert über den jüdischen Friedhof von Hage-
now erst seit dem 2. August 1944 ein Grundbuchblatt, in dem die Reichs-
vereinigung der Juden als Eigentümer verzeichnet ist. Nach dem Krieg war 
der Friedhof zwar noch vorhanden, aber durch Wildwuchs verwahrlost 
und die Mauer an einer Stelle durchgebrochen. 

111 LHA Schwerin, 5.12-7/1 MfU, Bd. 4 (Nr. 9048), Bl. 1f; siehe Anhang E 001.
112 LHA Schwerin, 5.12-7/1 MfU, Bd. 4 (Nr. 9047a), Bl. 15; siehe Anhang E 201.
113 LHA Schwerin, 10.72-3/1 (Nr. 143), Bl. 380.
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Vom 25. November 1949 datiert ein Reisebericht über den Zustand des 
Friedhofes in Hagenow:

„Der israelitische Friedhof liegt am Südrande der Stadt, deren Er-/weiterung 
ihn fast erreicht hat. Die Fläche ist nicht groß, ein/quadratisches Gelände von 
ca. 40 Schritt. Der Friedhof ist von/allen Seiten von einer mannshohen Mauer 
aus gespalteten Findlingen, mit einer Ziegelrollenschicht abgedeckt, eingefaßt./
Die Mauer ist an der Nord- und Westseite, an der der Haupteingang/liegt, 
intakt. Auch die Südseite ist bis auf eine gewaltsame Durch-/bruchstelle etwa 
in der Mitte der Mauer in gutem Zustande; die Ost-/seite an der Straße nach 
Plätow ist allerdings bis auf ca. 1m abge/tragen und an einer Stelle gewaltsam 
durchbrochen. In der Mitte des/Friedhofs ist ein breiter Mittelgang, rechts und 
links Grabreihen,/die zum großen Teil verfallen und mit Grasnarbe bedeckt 
sind. Der/Baumbestand ist sehr spärlich, einige wenige magere Fichten. Die 
Grabsteine sind zum großen Teil in bescheidenen Formen gehalten,/von ver-
schiedener Größe und verschiedenem Material (Granit, Sandstein/ und Mar-
mor); ca. 35 Steine sind noch vorhanden. Einige von ihnen/fallen durch ihre 
Form und Größe heraus, zum Teil mit klassizisti/schen Anklängen, zum Teil in 
neugotischen Formen mit teilweise guter/ Schriftverteilung (hebräisch); erstere 
verdienen erhalten zu blei-/ben. Ältere Grabsteine, wie sie als Beispiel einer gu-
ten Friedhofs/ kunst auf alten israelitischen Friedhöfen vorhanden waren, sind/
nicht festgestellt, wahrscheinlich sind sie auch nie vorhanden ge-/ wesen, da die 
Anlage zu neu ist. Auf dem Teile links des Mittelwegs/(nördliche Hälfte) sind 
noch zwei Grabstellen neuerer Zeit (1921 u./ 1936), Grabsteine in einer Form, 
wie sie leider auf allen Friedhö/fen in Massen vertreten sind, aufwendig in Form 
und Material, als/ Kunstwerke wertlos, vorhanden./Wenn man den Friedhof 
als solchen nicht erhalten kann oder will,/läßt sich aus ihm unter Schonung der 
erhaltenswerten Grabdenkmäler/bzw. der beiden Grabstellen, die wegen der 
Liegezeit noch geschützt/sind, durch gärtnerische Gestaltung eine kleine Anla-
ge schaffen,/die einer Wohngegend sehr willkommen sein wird, natürlich mit 
ei/ner Zweckbestimmung, die auf die bisherige Benutzung Rücksicht/nimmt./
Schwerin, den 26.11.1945/ Wenig“114

337-338 Hagenow, ehemali-
ger jüdischer Friedhof (Foto: 
unbekannt, undatiert) 

114 Reisebericht; Jüdisches Museum in Rendsburg und Dr. Bamberger-Haus, Rendsburg.
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Am 28. Dezember 1949 beschloss der Stadtrat von Hagenow den jüdi-
schen Friedhof als Gedenkstätte zu gestalten,115 was jedoch nicht umgesetzt 
wurde. Stattdessen wurde er in den 1960er Jahren eingeebnet. Zunächst 
errichtete man auf der ehemaligen Friedhofsfläche Baracken, später wurde 
der VEB Stadtwirtschaft darauf gebaut. 

Die einstige Friedhofsfläche wird heute immer noch gewerblich genutzt. 
Vor Ort findet sich kein Hinweis auf die ehemalige Existenz des jüdischen 
Friedhofs von Hagenow. 

Die Friedhofsfläche wurde 2010 beräumt. Dabei wurde der Grabstein von 
Samuel Meinungen und seiner Frau gesichert. Er wurde mittlerweile vor 
der Synagoge aufgestellt.116

115 SVZ, Hagenower Kreisblatt, 12. März 1998, Karl Heinz Oelke.
116 Persönliche Mitteilung von Museumsdirektor Henry Gawlick vom 12. Mai 2011.
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Bo i z E n B u r g

Das nachfolgende Kapitel befasst sich mit dem 
Gebäude der ehemaligen Synagoge von Boizen-
burg, in welchem neben dem Betsaal die Ge-
meinderäumlichkeiten und vermutlich auch die 
Mikwe untergebracht waren. 

Um einen Vergleich zu den bereits ausgewerteten 
Synagogen durchführen zu können, um evtl. vor-
handene Verformungen des Gebäudes näher zu 
beurteilen und um den Zustand des Bauwerks 
zu dokumentieren, wurde das Gebäude zum 
Teil verformungsgerecht aufgemessen. Das Auf-
maß wurde nur teilweise durchgeführt, weil das 
Gebäude bereits im November 2004, im Zuge einer Renovierungsmaß-
nahme, detailliert vermessen wurde und der Verfasserin diese Pläne1 zur 
Verwendung vorlagen. Ferner wurde zwischenzeitlich der Dachstuhl mit 
einem Holzschutzmittel behandelt, weshalb sich ein längerer Aufenthalt 
im Dach nicht empfiehlt. Die angefertigten Aufmaße werden um eine 
genaue Baubeschreibung des Gebäudes und um eine Befunduntersuchung 
auf der Grundlage der Archivalien erweitert. Hierbei soll geklärt werden, 
ob es sich bei dem vorhandenen Kellerraum wirklich um eine Mikwe han-
delt, ob diese bereits seit Baubeginn genutzt wurde oder ob sie erst später 
in das Gebäude eingebaut wurde.

Zur Zeit (2005) wird das Haus von der Freimaurerloge Boizenburg als 
Logenhaus genutzt. 

Der Vollständigkeit halber wird abschließend auch der jüdische Friedhof 
im Ort beschrieben. Diese Beschreibung hat keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, da 2007 eine Arbeit über den Friedhof verfasst wurde.

1  Der Planfertiger ist Architekt Kruse aus Boizenburg.

339 Boizenburg, ehemalige 
Synagoge, Ansicht von Nord-
osten (2005) 
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diE gEschichtE dEr judEn von BoizEnBurg

Zur jüdischen Geschichte von Boizenburg liefern Aufzeichnungen im 
Heimatmuseum wertvolle Hinweise. Die Mehrzahl der Texte wurde von 
Erika Will aus Boizenburg verfasst, die sich sehr ausführlich mit der The-
matik beschäftigt hat.

1267 wurde das Lübische Stadtrecht durch Graf Gunzelin III. und Graf 
Helmold II. von Schwerin (Günzels Sohn) an die Stadt Boizenburg ver-
liehen. In der Verleihungsurkunde wurden erstmals auch Juden erwähnt. 
„… dat nen unnser amptlude, he sy munter, tolner edder Jode, wanende 
in Vnser stad Boyssenborch, dorf antworten vor deme richter des sulven 
Lubischen rechtens, men allenen vor uns …“2 Demnach kann angenom-
men werden, dass sich Juden bereits im 13. Jahrhundert in Boizenburg 
aufgehalten haben, die vermutlich als Händler tätig waren. Zu dieser Zeit 
hatten die Landesherren das Judenregal inne, was u. a. bedeutete, dass die 
Juden direkt dem Landesherrn unterstellt waren und diesem Abgaben und 
Steuern zahlen mussten, um im Handel tätig sein zu dürfen. Infolge des 
Sternberger Pogroms im Jahr 1492 wurden auch die Juden aus Boizen-
burg aus dem Land vertrieben.

Ab 1734 sind Beschwerden der Boizenburger Bürger über jüdische Han-
delsleute überliefert.3 Damit steht fest, dass zu dieser Zeit abermals Juden 
in und um Boizenburg tätig waren. Im Jahr 1755 wird im Buch des Hack-
amtes Boizenburg der Jude Abraham Salomon als Händler geführt.4 Im 
18. Jahrhundert wurden Schutzbriefe an Boizenburger Juden ausgestellt, 
für die 9-15 Taler pro Jahr und Person gezahlt werden mussten.5 Vor al-
lem nach 1760 erwähnen die Stadtakten zunehmend Schutzjuden, welche 
zumindest kurzzeitig in der Stadt ansässig waren.6

1768 existierte bereits eine jüdische Gemeinde in Boizenburg, die über 
eine Synagoge und den noch heute bestehenden Friedhof an den Tur-
nereichen verfügte. Die Boizenburger Kaufleute sprachen sich bei einer 

2  „… daß keiner der daselbst wohnenden Gräflichen Bediensteten, weder Münzer noch Zöllner, wie 
auch kein Jude vor dem Richter des Lübischen Rechts antworten dürfe“, zitiert nach Diekmann 
(1998), S. 14, dort nach LHA Schwerin, Stadturkunden Boizenburg, Kopie 3/4; Heimatmuseum 
Boizenburg. Vgl. dazu auch Will (1985), S. 9; Eschwege (1991), Bd. III, S. 1024.

3  Heimatmuseum Boizenburg, Ratsprotokollbuch V der Stadt Boizenburg 1711-1754, S. 405ff, vgl. 
auch Kreisarchiv Hagenow, Kopie im Museum Hagenow.

4  Buch des Hackamtes, Heimatmuseum Boizenburg. Das Hackamt war u. a. zuständig für die Belan-
ge der Händler.

5  Will (1985), S. 9ff; Will (1998), S. 84f.
6  Eschwege (1991), Bd. III, S. 1025.
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Stadtratssitzung am 15. Februar 1783 vehe-
ment gegen die Aufnahme weiterer Juden in 
die Stadtgemeinschaft aus.7 Um 1799 bis 1801 
soll die heute noch erhaltene Synagoge von 
Boizenburg errichtet worden sein. Demnach 
wäre sie die zweitälteste noch existierende in 
Mecklenburg.

Bis 1800 lebten bereits fünf jüdische Familien 
in der Stadt. 1810 gab es in Boizenburg be-
reits 36 registrierte Juden.8 1813 wurden die 
Boizenburger Juden den christlichen Mitbür-
gern rechtlich gleichgestellt, was 1817 jedoch 
bereits wieder aufgehoben wurde.9 Im Jahr 
1819 lassen sich für Boizenburg 51 Personen 
jüdischen Glaubens nachweisen: 15 Männer, 
9 Frauen und 27 Kinder.10 

Am 13. Oktober 1820 kamen die Mitglieder 
der jüdischen Gemeinde von Boizenburg zu-
sammen und gaben sich Gemeindestatuten. 
Offenbar gab es Probleme bei der Tilgung von 
Schulden, da einzelne Mitglieder ihren Beitrag nicht rechtzeitig in die Ge-
meindekasse zahlten. Man einigte sich, sämtliche Kosten – auch die für 
den Unterricht der Kinder – gerecht aufzuteilen und rechtzeitig zu zah-
len.11 Im Jahr 1822 war Herr Engel der Vorsteher der jüdischen Gemeinde 
von Boizenburg.12 1828 lebten in Boizenburg 63 Juden.13 1830 sollen es 
nur noch 58 gewesen sein.14

1838, nach 35 Jahren Wartezeit, erhielt der Kaufmann Abraham Cohn 
die herzogliche Erlaubnis zum Erwerb eines Hauses. Es befand sich in der 

7 Will (1998), S. 83-98.
8 Eschwege (1991), Bd. III, S. 1025. 
9 Es kann angenommen werden, dass im folgenden die wiederholte Anfrage zur Hochzeit zwischen 

dem Juden Joel Behrend und der Christin Caroline Louise Meurant vom Großherzog immer wie-
der negativ beschieden. Vermutlich wusste der Herzog einfach nicht, wie er auf die unbeständige 
rechtliche Situation reagieren sollte. Vgl. auch Will (1985), S. 10.

10 Volkszählliste von 1819, ausgewertet von Richard Hagen, Heimatmuseum Boizenburg; Will 
(1998), S. 84f.

11 CJArchiv,1,75 A, Bo4, Nr. 8 (Ident. Nr. 875), S. 9-14.
12 CJArchiv,1,75 A, Bo4, Nr.5 (Ident. Nr. 872), S. 108; Schreiben vom 4. Februar 1822.
13 Umfrageliste vom Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin aus dem Jahr 1828; es gab 44 jüdische 

Gemeinden mit insgesamt 3.102 Mitgliedern. Kopie im Museum der Stadt Hagenow einsehbar.
14 Borchert/Klose (1994), S. 48f.

340 Mitteilung über eine 
stattfindende Verlosung 
einer Torarolle mit Sil-
berschmuck und zweier 
Silberleuchter (verm. 
1. Hälfte 19. Jahrhundert)
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Baustraße 29 und war eigentlich von dem Zimmerergesellen Peter Nico-
laus Mahncke bereits im Jahr 1803 an Herrn Cohn verkauft worden.15

1839 war durch die Schutzbriefverpflichtung kein Hausierhandel in 
Boizenburg mehr erlaubt. Die Juden mußten nun Läden eröffnen, für die 
sie Handelsgut – erlaubt waren Knochen, Fellen, Federn, Wachs, Wolle, 
Flachs, Hanf, Hopfen und Tabak – auch außerhalb der Stadt ankaufen 
durften.16 Die Genehmigung zur Eröffnung eines Ladens erhielten 1839 
z. B. die Witwe von Meyer Marcus Behrend und der Kaufmann Abra-
ham Salomon Rosenstern.17 Am 14. Mai 1839 erhielt die Boizenburger 
Gemeinde vom Großherzog von Mecklenburg die Statuten für die Juden 
Mecklenburgs.18 Die jüdische Gemeinde war 1839 maßgeblich am Lotte-
riehandel von Boizenburg beteiligt.19 Im Frühjahr 1842 ordnete Herzog 
Friedrich Franz II. eine Gedächtnisfeier für den einstigen Landesfürsten 
Großherzog Paul Friedrich in der Synagoge von Boizenburg an.20

Bei einer Kontrolle durch Landesrabbiner Dr. Holdheim stellte dieser fest, 
dass in Boizenburg nicht genügend Schulbücher vorhanden waren. Dar-
aufhin wurde die Gemeinde aufgefordert, die fehlenden Lehrbücher bin-
nen drei Monaten zu beschaffen.21 Am 29. April 1843 ordnete der Herzog 
an, dass jüdisch-gläubige Kinder vom sechsten bis zum vierzehnten Le-
bensjahr regelmäßigen Religionsunterricht erhalten sollten.22 Am 12. Juni 
1843 schrieb der Israelitische Oberrat der Boizenburger Gemeinde vor, 
eine Gemeindeordnung einzuführen.23

1844 wurden die Boizenburger Juden von der Beteiligung an der Stadtar-
menkasse ausgeschlossen und erst 1880 auf Bitte des Bürgermeisters wie-
der zugelassen.24 Im selben Jahr wurde in der jüdischen Gemeinde eine 
neue Synagogenordnung eingeführt.25 Am 28. Juni 1845 predigte Dr. 
Holdheim in der Boizenburger Synagoge.26 1846 lebten 38 Personen jüdi-
schen Glaubens in Boizenburg.27 Am 9. März 1849 bat das Großherzog-

15 Will (1985), S. 10; Eschwege (1991), Bd. III, S. 1025; Will (1998), S. 87.
16 Will (1985), S. 9; Will (1998), S. 84f.
17 Will (1985), S. 9f.
18 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 2 (Ident. Nr. 870), Bl. 1.
19 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 8 (Ident. Nr. 875), Bl. 82-95.
20 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 5.
21 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 7.
22 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 18.
23 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 13.
24 Will (1985), S. 10; Eschwege (1991), Bd. III, S. 1025.
25 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 870), Bl. 22-27.
26 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 2 (Ident. Nr. 869), Bl. 85.
27 Will (1985), S. 10, 24.
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liche Ministerium Schwerin um Einreichung der Boizenburger Geburts- 
und Sterberegister.28 

Am 23. Juli 1853 predigte der neue Landerabbiner Dr. Lübschütz erstmals 
in der Synagoge in Boizenburg.29 1855 wurde der Vorstand der Gemeinde 
ermahnt, gegen die aus Kostengründen häufig im Ausland abgehaltenen 
Eheschließungen anzugehen.30

Am 11. Juni 1858 wurde die Boizenburger Gemeinde aufgefordert, ihre 
fehlenden Abgaben an die Rabbinatskasse zu zahlen.31 Am 16. Dezem-
ber 1858 wurde der Gemeinde Boizenburg vom Ministerium aufgetragen, 
sämtliche Sterbefälle, Geburten, Eheschließungen etc. zu melden.32 Für 
1862 können durch das Boizenburger Adressbuch über den Gewerbe- und 
Handelsstand vier jüdische Kaufleute nachgewiesen werden.33

Am 19. August 1863 wurde der Magistrat der Stadt Boizenburg vom Mi-
nisterium für Geistliche Angelegenheiten offiziell aufgefordert, Anwesen-
heitsversäumnisse der jüdischen Kinder vom Schulunterricht zu melden 
und die fehlenden Kinder mit Strafe zu belegen.34 

1864 erfolgte der Umbau der Synagoge, die so eine repräsentativere Er-
scheinung erhielt.35 In den folgenden Jahren, nach Aufhebung der Wohn-
ortbeschränkung, zogen dennoch die meisten Juden aus Boizenburg weg.36 

1890 waren nur noch 16 Juden in Boizenburg registriert. 1892 war die 
Zahl auf 19 gestiegen; diese konnten aber die Kosten für den Synagogen-
unterhalt nicht mehr aufbringen, so dass im gleichen Jahr der Verkauf des 
Gebäudes an die Freimaurerloge „Vesta zu den drei Türmen“ erfolgte.37 
Der jüdische Gottesdienst fand nach dem Synagogenverkauf im Haus des 
Tabakhändlers David Lazarus, später Straße der Solidarität Nr. 25, statt.38

1920 wird in der Elb-Zeitung erwähnt, dass es in Boizenburg einen jü-

28 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 75.
29 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 101.
30 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 106.
31 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 124.
32 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 126.
33 Artikel von Karl-Heinz Oelke, in: SVZ, Kreisblatt Hagenow vom 25. April 1998. Kopie im Muse-

um Hagenow.
34 Will (1985), S. 23.
35 Eschwege(1991), Bd. III, S. 1025ff.
36 Ebenda.
37 Eschwege(1991), Bd. III, S. 1025; Artikel von Karl-Heinz Oelke, in: SVZ, Kreisblatt Hagenow 

vom 21. März 1998.
38 Will (1985), S. 10. 
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dischen Armenpfleger gab.39 1924 wohnten hier nur noch drei jüdische 
Familien (Cohn, Katz und Wolf),40 die laut Eschwege ausgewiesen werden 
sollten.41 Nach anderen Quellen gab es 1925 angeblich noch vier Personen 
jüdischen Glaubens in Boizenburg;42 zuletzt lebten nur noch Bernhard 
Cohn und seine Tochter Berta in der Stadt. Laut Erika Will gelang Bern-
hard und Berta Cohn 1933 die Emigration.43 Im folgenden Jahr waren 
jedoch laut einer Liste der jüdischen Gemeindemitglieder in Mecklenburg 
Bertha und Bernhard Cohn sowie Luise und Franz Wolff noch gemeldet.44 
Laut Eschwege sollen noch 1937 Bernhard Cohn und dessen Tochter 
Berta in der Stadt gelebt haben.45 Laut Mitgliederstatistik des Israeliti-
schen Oberrates vom 24. April 1938 wohnten zu diesem Zeitpunkt keine 
Juden mehr in Boizenburg.46 Daher kam es am 9. November 1938 zu 
keinen belegbaren Ausschreitungen und das ehemalige Synagogengebäude 
blieb unbeschadet erhalten.47

Im März 1944 wurde eine Außenstelle des Konzentrationslagers Neu-
engamme nahe Boizenburg auf dem Elbberg errichtet. Die Häftlinge, 
hauptsächlich ungarische jüdische Frauen, stammten zum Großteil aus 
dem KZ Auschwitz-Birkenau und mussten auf der Werft in Boizenburg 
arbeiten.48

Am 28. April 1945 wurde das Lager Außenstelle Neuengamme geräumt.49  
Am selben Tag wurden die Häftlinge aus dem KZ „getrieben“50 und am 
2. Mai 1945 bei Groß-Laasch nahe Ludwigslust durch die Alliierten be-
freit.51 Im Oktober 1969 wurde auf dem Elbberg ein Mahnmal für die 
jüdischen Häftlinge errichtet.52

39 Siehe dazu den Artikel vom 16. Dezember 1920 in der Elb-Zeitung.
40 Will (1985), S. 23: Familie Cohn wohnte in der Straße der Solidarität Haus Nummer 18. Familie 

Katz wohnte in der Clara-Zetkin-Staße 18, dem jetzigen Stadtkaffee. Sie betrieb ein Textilgeschäft.
Familie Wolf wohnte in einem Haus an der Ecke der Karl-Marx-Straße/Kirchplatz. Auch diese 
Familie betrieb ein Textilgeschäft.

41 Eschwege (1991), Bd. III, S. 1026
42 Auszug aus einem statistischen Erhebungsblatt- Mitgliederzahlen 1926 laut Volkszählliste vom 

16. Juni 1925; Dauerausstellung in der Synagoge Krakow am See.
43 Will (1985), S. 23.
44 Liste der jüdischen Gemeindemitglieder, im Jüdischen Museum Rendsburg und Dr. Bamberger-

Haus, Rendsburg.
45 Eschwege (1991), Bd. III, S. 1026.
46 Artikel von Karl-Heinz Oelke, in: SVZ, Hagenower Kreisblatt vom 12. Juni 1998.
47 Will (1985), S. 23.
48 Persönliche Mitteilung älterer Boizenburger; Eschwege (1991), Bd. III, S. 1026.
49 Will (1985), S. 23.
50 Eschwege (1991), Bd. III, S. 1026.
51 Will (1985), S. 23.
52 Ebenda.
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341-342 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Ansicht von Nordwesten und südwestliches Eingangstor in den Hof (2007)

diE synAgogE

Adresse: Wallstraße 48, heute: Kleine Wallstraße 7
Flurstücknummer: Flur 33, Flurstück 20053

Grundstücksgröße: 419 m54

Bauzeit: um 1799 errichtet, 1864 Umbau
Nutzungsende: 1892 wegen Mitgliedermangels verkauft
Zerstörung/Beschädigung: keine Beschädigungen
Zustand/Nutzung: mehrfach umgebaut erhalten, Freimaurerlogenhaus Boizenburg
Gedenken am Ort: Gedenktafel im Gebäudeinneren55

Eintrag in Denkmalliste: 22. November 198456

 

53 Persönliche Mitteilung durch Herrn Rumstieg aus Boizenburg im Jahr 2005, Mitglied der Freimaurerloge vor Ort.
54 Ebenda.
55 Gedenktafel im Gebäudeinneren: „ Dieses Gebäude wurde 1799 errichtet und diente der jüdischen Gemeinde als Gotteshaus. Einen 

grundlegenden Umbau im Jahre 1864 ermöglichte Großherzog Friedrich Franz der II. von Mecklenburg Schwerin und Erzherzogin 
Anna durch einen Zuschuß von 250 Thalern. Die Freimaurerloge „Vesta zu den drei Türmen“ erwarb das Gebäude 18. Febr. 1892. 
Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten erfolgte 1935 die Enteignung und anschließende Nutzung als Heimatmuseum, später als 
Musikschule. Infolge der Wiedervereinigung konnte es am 24. September 1993 an die Freimaurer zurückgegeben werden. Nach voll-
ständiger, mit hohem Aufwand betriebener Restaurierung, wurde das Haus im Oktober 1995 in einem feierlichen Akt, durch den ersten 
Logenmeister nach der Rückübertragung seiner Bestimmung zugeführt.“

56 „Urkunde/ Rat der Stadt Boizenburg/ Gemäß § 9 Abs. 3 des Gesetzes zur Erhaltung der Denkmale/ in der Deuteschen Demokratischen 
Republik/ Denkmalpflege Gesetz vom 19. Juni 1875 wird/ ehem. Synagoge/ 2830 Boizenburg/ Wallstr. 7/ zum Denkmal erklärt. 
Denkmale stehen als kultureller Besitz der sozialistischen Gesellschaft unter staatlichem/ Schutz. Durch Beschluß des Rates des Kreises/ 
Hagenow vom 3.2.1982 wurde das Denkmal in die Kreisdenkmalliste aufgenommen. Aufgaben und/ Verantwortung für den Verfü-
gungsberechtigten ergeben sich aus den Rechtsvorschriften/ und der Denkmalerklärung./Hagenow/ 22.11.1984/ Wegner/Vorsitzender 
des Rates des Kreises“, die Urkunde hängt im Foyer der ehemaligen Synagoge.
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EntstEhung und gEschichtE

Um 1798/99 sollen die Planungen für das Gebäude in der heutigen 
Kleinen Wallstraße 7 begonnen haben.57 Demnach wäre dies nach der 
Bützower Synagoge der zweitälteste Synagogenbau, welcher bis heute dem 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern erhalten blieb. Dass es in Boizen-
burg bereits eine Vorgängersynagoge gab, ist nicht zu belegen, wohl aber 
anzunehmen. Zumindest war sicherlich zunächst ein Betraum vorhanden.

Im November 1800 stellte ein Töpfer seine Rechnung für Arbeiten an 
oder in der Synagoge,58 wobei nicht klar wird, ob es sich um die Synago-
ge Wallstraße oder um einen Vorgängerbau handelt. Ab 1801 rechneten 
diverse Firmen ihre Kosten für den Synagogenneubau in der Wallstraße 
ab: Am 30. Januar 1801 stellte der Maurer Johann Wilhelm Reinhard 
170,43 Taler in Rechnung.59 Die Rechnung zeigt meist Stundenlohn und 
weniger Materialkosten auf. Die Arbeiten wurden als Vorleistungen für 
ein Mitglied der jüdischen Gemeinde, Herrn Polmann, deklariert und 
waren auch von diesem, im Namen der jüdischen Gemeinde von Boizen-
burg, in Auftrag gegeben worden. Im gleichen Jahr rechnete der Tischler 
seine in der Synagoge getätigten Arbeiten ab.60

Laut Kostenanschlag vom 11. Juni 1801 sollten folgende Materialien 
verarbeitet bzw. folgende Gewerke am Bau beteiligt werden:61 Die Gla-
serrechnung vom Februar 1801 erwähnt neben den zwölf Synagogenfen-
stern im Hauptraum auch zwei ovale Fenster,62 laut Malerrechnung vom 
11. Juni 1801 war die Kanzel innen und außen mit einer Perlmuttfarbe 
gestrichen. Der Toraschrein hatte ursprünglich eine Krone, über der die 
vergoldeten Gesetzestafeln hingen. An der Kanzel und am Schrein befan-
den sich marmorisierte Säulen.63

Am 28. Februar 1801 stellte der Schlossermeister seine Rechnung, in der 
ebenfalls zwei runde Fenster genannt werden, für die er vermutlich Be-
schläge gefertigt hat.64 Am 31. März 1801 fertigte Maurermeister Poll-

57 Borchert/Klose (1994), Bl. 102. 
58 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 9.
59 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 6-7.
60 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 3.
61 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 1, 18: „Eichenholz, Tannenholz, Bretter, Latten, 

(Mindel) Hölzer, Maurermaterialien, Zimmerer Arbeit Lohn. Ferner gab es Rechnungen über die 
Maurerarbeit, Tischlerarbeit, Schlosserarbeit, Glaserarbeit, Töpferarbeit ect.“; CJArchiv, 1,75 A, 
Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 11-13; siehe Anhang F 003.

62 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 5; siehe Anhang F 001.
63 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 2f.
64 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 8; siehe Anhang F 003.
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mann folgende Aufstellung für die jüdische Gemeinde: „Rechnung/von 
Erbauung einer Neuen Juden Schule für die Juden Schaft zu/Boizenburg/ 
von Eichen Holz/Tannenholz Bretter, Latten und Mindes Hölzer/Maurer 
Materialien/Zimmerer Arbeits Lohn/Laut Rechnung von Maurer Arbeit/ 
Laut Rechnung von Tischler Arbeit/Laut Rechnung von Glaser Arbeit/ 
Laut Rechnung von Schlosser Arbeit/Laut Rechnung von Töpfer Arbeit/ 
von Eisen Nagel/von kleinen Ausgaben an Tagelöhnen/Summa 1870 M 
43/Boizenburg/d. 21. März 1801/F.G. Pollmann“.65 Im Mai 1801 stellte 
Maurermeister Pollmann eine Abschlagrechnung über 100 Reichstaler;66 
weitere folgten im Juli und im Dezember 1801.67 Am 11. Juni 1801 reich-
te er die Schlussabrechnung ein.68 Vom selben Tag datiert auch die Rech-
nung des Malers.69 Am 12. Juli  1801 stellte Pollmann eine Rechnung 
über die Lohnkosten bei den Zimmererarbeiten.70

Ende 1801 scheint die Synagoge fertiggestellt gewesen zu sein, denn am 
9. Juni 1802 wurde die erste Brandschutzversicherung für die Synagoge 
abgeschlossen. Zu dieser Zeit stand das Gebäude unter der Nummer 22 
im Käuferregister der Stadt.71

Schon bald nach Fertigstellung der Synagoge wurden offenbar Umbauten 
oder Reparaturen erforderlich: Am 27. Mai 1805 rechnete der Maurer 
Reinhard mehrere Stunden als Arbeitsaufwand in der Synagoge ab. Die 
Art der Arbeit ist jedoch nicht bekannt.72 Am 22. Oktober 1806 rechne-
te Höne folgende Arbeiten an den Fenstern der Synagoge ab: „8 Fenster 
verkittet, 4 Scheiben eingesetzt, vor Schloßnageln das Beschlag anzuna-
geln.“73 Am 22. März 1809 stellte Reymann eine Rechnung an die jü-
dische Gemeinde Boizenburg über: „Die Treppe ändern, 2 Sitz auf den 
Frauenchor an gemacht die Öffnung zu gelegt …“74

Im Mai stellte Reymann abermals eine Rechnung über ein Treppenge-
länder und einen Tisch, den er beim Schulmeister repariert hatte. Ferner 
richtete er die Synagogentür und lieferte ein Gussrohr.75 Im Oktober 1809 

65 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 18.
66 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 13-17.
67 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 13.
68 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 1-2.
69 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 2; siehe Anhang F 004.
70 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 18ff.
71 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 4 (Ident. Nr. 871), Bl. 2.
72 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 30. 
73 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 32.
74 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 36.
75 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 36.
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arbeitete Maurermeister Nahr zwei Tage in der Syangoge.76 Welche Ar-
beiten hierbei ausgeführt wurden, ist nicht überliefert. Am 27. November 
1809 stellte Reimers seine Schlosserrechnung über Arbeiten am Stuben-
schloss, in der Synagoge und an der Kammertür.77

Am 12. April 1809 bat die Gemeinde Boizenburg den amtierenden Her-
zog vergeblich, ihr die Synagogenabgaben zu erlassen.78 Zwischen 1810 
und 1828 kann nachgewiesen werden, dass eine kleine Stube in der Syn-
agoge vermietet wurde.79 Laut einem im April 1810 geschlossenen Vertrag 
hatte der Mieter diverse Aufgaben zu übernehmen, u. a. musste er das Bett 
des Lehrers machen und dessen Stube reinigen, das Bad erwärmen und für 
dessen Benutzung Geld einfordern, im Winter den Gehweg um das Haus 
streuen und die Räumlichkeiten in der Synagoge beheizen.80

Am 21. März 1810 stellte Maurermeister Reinhard eine Rechnung über 
Maurerkalk.81 Eine weitere Rechnung erfolgte am 10. Juni 1810, diesmal 
über Arbeiten an der Synagoge.82 Er hatte an der Hoftür gearbeitet und 
offenbar den Schornstein nachgebessert und neu verfugt. Ein Fundament 
und der Kopf des Schornsteins wurden repariert. Seine exakte Lage ist 
augenblicklich nicht zerstörungsfrei nachzuweisen.

Am 14. Juni 1810 stellte Glasermeister Höne eine Rechnung über das 
Verkitten von sechs Fenstern und das Einsetzen einer neuen „Galle“ in 
eine Dachpfanne.83 Eine Maurerrechnung vom 19. Juni 1810 belegt, 
dass das Dach der Synagoge repariert und im Inneren u. a. eine Badwand 
neu verfugt wurde.84 Am 14. August 1810 stellte die Witwe Reimers eine 
Rechnung für die Synagoge über die Stubenschlossausbesserung und das 
Anbringen eines neuen Schubriegels an der Hausflurtür.85

Am 17. September 1811 stellte Maurermeister Reinhard eine Rechnung 
über das Weißen der Stube und der Kammer in der Synagoge; ferner über 
Kalk, Lehm- und über Nagellieferungen.86 Im Oktober 1811 wurden in 

76 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 33.
77 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 35.
78 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 871), Bl. 3.
79 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 9 (Ident. Nr. 876).
80 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 878), Bl. 1f; Mietvertrag vom 24. April 1810 zwischen 

der jüdischen Gemeinde Boizenburg und Johann Gottlieb Weber.
81 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 56.
82 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 44.
83 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 40.
84 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 38.
85 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 39.
86 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 48.
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der Stube des Kantors acht Fenster neu verkittet und zwei Scheiben einge-
setzt.87 Die Arbeiten wurden von Höne bzw. dessen Arbeiter ausgeführt. 
Am 21. Juni 1812 wurde in der Synagoge ein Schloss ausgetauscht.88 Fer-
ner musste der Kessel der Synagoge repariert werden.89

Am 22. März 1812 wurden abermals Scheiben im Gebäude nachgekittet 
und drei defekte Glasflächen neu eingesetzt.90 Im September des Jahres 
1813 wurde der Kessel erneut repariert.91 1813/14 wurden Fensterschei-
ben im Betraum, in einer Stube und in einer Kammer neu verkittet.92 Im 
April 1815 montierte man an den in die Synagoge führenden Doppeltü-
ren zwei neue Schubriegel93 und auf den 4. Mai 1815 ist eine Rechnung 
über eine Lukenherstellung auf dem Boden der Synagoge datiert. Um die 
Luke herstellen zu können, mussten Bohlen zurückgeschnitten werden.94 

Am 24. Oktober 1815 wurde in der Synagoge ein Schloss repariert.95 Am 
1. Januar 1816 wurden Schlosserarbeiten für die Synagoge durch Haupt 
abgerechnet.96 Unter anderem wurden Schlössser am Schrein, an der 
Haupteingangstür und an der Schulmeistertür repariert.

Am 30. April 1816 wurde eine Tonne Maurerkalk geliefert,97 der wahr-
scheinlich bei der im Oktober 1816 erfolgten Dachreparatur verwendet 
wurde. Dies belegt die Rechnung des Maurermeisters Reinhard vom 
27. Oktober 1816.98 

Am 20. April 1818 stellte Käbler eine Rechnung über die Lieferung von 
800 und 400 Mauersteinen und 16 großen Fliesen für die Synagoge.99 
Leider geht aus der Rechnung nicht hervor, wo das Material verarbeitet 
wurde. Im Juli 1818 wurden abermals vom Maurermeister Reinhard Re-
giearbeiten in der Synagoge ausgeführt.100 Leider wurde nur die Stunden-
anzahl festgehalten und die Arbeiten nicht näher beschrieben.

87 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 49.
88 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 50.
89 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 64. Dies spräche für eine Mikwe im Haus.
90 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 51.
91 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 70.
92 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 64a; Rechnung vom 18. Oktober 1814.
93 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 68f.
94 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 66.
95 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 61.
96 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 75.
97 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 60.
98 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 62a und 71f.
99 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 76.
100 CJArchiv,1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 74.
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Im gleichen Monat wurden drei großen Scheiben in der Synagoge und 
eine Scheibe in der „Schuhle“ eingebaut.101 Laut einer Rechnung vom 
20. August 1818 hatte die Gemeinde eine Firma beauftragt, welche „Mes-
singene Hähnchen“ eingefasst hatte.102 Im April und Juli 1819 kaufte die 
jüdische Gemeinde erneut Steine für die Synagoge.103 Welche Arbeiten 
diesmal ausgeführt wurden, ist auch hier unklar.

Am 12. Juli 1819 wurden „12 beste Wahl Bretter“ für die Stiege in der 
Synagoge geliefert und eingebaut.104 Am 16. August 1819 rechnete Tisch-
lermeister Schünemann „vier Damen Schieber für das Batzimmer“ ab.105

Am 21. August 1819 stellte Karwatney eine Rechnung über das Einfetten 
des Kessels und das Ausgießen eines Hahns am Kessel.106

Am 20. Dezember 1820 stellte der Glaser eine Rechnung für das Anschla-
gen von zwölf Rahmen in der Stube, Kammer und im Hauptsaal.107 An-
scheinend musste auch in diesem Jahr das Dach mehrfach repariert und 
Maurerarbeiten in der Synagoge durchgeführt werden.108 Im Juni 1821 
wurden Zimmererarbeiten in der Synagoge durchgeführt. Allerdings steht 
nicht genau fest, um welche Arbeiten es sich hierbei handelte.109 Ferner 
wurde abermals an die Synagogentür ein Schloss mit Haken montiert.110

1822 wurde das Dach der Synagoge erneut repariert, das Kammertür-
schloss nachgearbeitet und zwei Ofentüren erneuert.111 Am 4. Februar 
1822 berechnete Glasermeister Höne diverse Scheiben in der Schule, in 
der Lehrerstube und in der Synagoge.112

In den folgenden Jahren werden die Reparaturarbeiten zunächst seltener 
oder seltener dokumentiert: 1826 wurde ein Füllbrett in die Haustür der 
Synagoge eingepasst. Vermutlich war das Setzholz morsch und musste 
ausgetauscht werden.113 1828 wurde in der Synagoge der Ofen repariert, 
ein neues Rauchrohr mit Schott eingebaut und eine neue Tür, nebst Zug-

101 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 77; Schreiben vom 15. Juli 1818.
102 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 78.
103 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 81 und 90.
104 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 88.
105 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 80.
106 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 91.
107 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 87. 
108 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 101; Schreiben vom 2. April 1820.
109 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 55.
110 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 104; Schreiben vom 14. Oktober 1821.
111 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 107, 109; Schreiben vom 12. Februar 1822.
112 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 108.
113 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 111; Schreiben vom 22. Dezember 1826.
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tür, wieder hergestellt.114 1831 wurden Arbeiten am Drempel (Kniestock) 
der Synagoge ausgeführt.115 Ferner wurde abermals ein Schloss an der 
Synagogentür repariert bzw. ausgetauscht.116 Des Weiteren wurden er-
neut Glaserarbeiten in der Schule, im Lehrerzimmer und in der Synagoge 
durchgeführt.117

Im Jahr 1833 waren mehrere Reparaturarbeiten in und an der Synagoge 
notwendig: Im Februar wurden von Nietzelmann Staketen geliefert, um 
den Garten hinter dem Haus einzufrieden.118 Ferner lieferte Johann Cra-
per im Mai Sand und Steine an die Synagoge.119 Im Oktober lieferte Herr 
Bobsin abermals Steine und Kalk.120 Zudem wurden auch Zimmererar-
beiten an der Synagoge ausgeführt.121 Nachweislich wurde aber nicht nur 
am, sondern auch im Gebäude renoviert, wie die Rechnung des Tischler-
meisters Huth zeigt, der einige Bänke, Fenster, Fensterrahmen, Beschlä-
ge und Arbeiten an der Doppeltür zum Synagogenhauptraum bearbeitet 
hatte.122 Des Weiteren wurden weitere Maurerarbeiten auf Stundenlohn-
basis durchgeführt.123 Leider fehlen zu den ausgeführten Arbeiten genaue 
Beschreibungen, so dass abermals nicht klar ist, um welche Arbeiten es 
sich hierbei handelt. Einige Jahre nach den umfangreichen Reparaturen 
wurden 1839 erneut sechs Scheiben in die Synagogenfenster eingesetzt.124

Trotz der regelmäßigen Reparaturen musste in einer Gemeindeversamm-
lung im Juli 1846 festgestellt werden, dass sich die Synagoge in einem ver-
fallenen Zustand befand und Gottesdienste nur noch unter Lebensgefahr 
abgehalten werden konnten. Zur Wiederherstellung der Gebäudesubstanz 
schätzte ein beauftragter Bausachverständiger ca. 2.200 Mark an unmittel-
baren Kosten. Diese Summe war für die kleine Gemeinde, die schon den 
Mitgliedsbeitrag an die Landesrabbinatskasse nicht leisten konnte,125 nicht 
aufzubringen. Notgedrungen machte die jüdische Gemeinde von Boizen-
burg weitere Schulden und wurde daraufhin wiederholt gemahnt.126

114 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 113-115; Schreiben vom 31. August 1828.
115 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 121a; Schreiben vom 18. November 1831.
116 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 124; Schreiben vom 24. November 1831.
117 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 125; Schreiben vom 6. Januar 1831.
118 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 130; Schreiben vom 12. Februar 1833.
119 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 129.
120 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 131.
121 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 135; Rechnung vom 4. September 1833.
122 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 132; Rechnung vom 27. Oktober 1833.
123 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 133.
124 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 136.
125 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 2 (Ident. Nr. 869), Bl. 91.
126 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 2 (Ident. Nr. 869), Bl. 92.
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In einem Schreiben an Dr. Adler berichtete die Gemeinde im Juli 1847 
von dem baufälligen Zustand ihres Synagogengebäudes.127 Sie sei gezwun-
gen, ein neues Gotteshaus zu bauen, wofür ihr die notwendigen Mittel 
fehlten, zumal das alte Gebäude mit einer großen Schuldenlast belastet sei.

Am 27. September 1853 ging der Gemeinde Boizenburg die Aufforderung 
des Oberrates zu, den bestehenden Frauenchor zu vergittern.128 Ob die 
Gemeinde der Forderung nachkam, ist ungewiss.

1854/55 bemühte man sich um Regulierung der Schulden.129 Am 10. Juli 
1854 verlangte das Großherzogliche Stadtgericht Boizenburgs eine Unter-
suchung des Synagogengebäudes durch einen Zimmerer und einen weite-
ren Sachverständigen.130 Die Synagoge war mit 1.000 Cour. belastet, die 
baldmöglichst an die Gläubiger zurückgezahlt werden sollten.131

Angeblich soll 1864 das Gebäude in der damaligen Wallstraße 48 (spä-
ter 7) massiv umgebaut und verändert worden sein.132 Wie es zum Um- 
oder Neubau kam, und wie dieser finanziert werden konnte, ist ungewiss. 
Laut Archivalien wurden die beiden Fachwerkgiebel abgebrochen und 
durch je eine Sichtmauerwerksfassade ersetzt. Dies ist auf der Grundla-
ge der Örtlichkeit jedoch anzuzweifeln. Der Dachstuhl könnte durchaus 
auch aus jüngerer Zeit stammen.133

Im Oktober 1864 berichtete das Wochenblatt von Boizenburg, Hagenow, 
Wittenburg und Umgebung über die Einweihung der „neu erbauten Syn-
agoge“:

„28. September. Gestern fand die Einweihung der hiesigen neu erbauten Syn-
agoge statt. Das Gebäude, eine Zierde der Stadt, ist in neuem Styl erbaut, ein 
von innen und außen freundliches, seinem Zweck entsprechendes Gotteshaus. 
Nachmittags 3 Uhr bewegte sich der Festzug unter passender Musikbegleitung 
von dem Hause des Herrn Lazarus durch einen Theil der Stadt. Vorauf gingen 
4 kleine Mädchen, in deren Mitte ein Knabe, auf einem Kissen den Schlüssel 
zur Synagoge tragend, hieran schlossen sich die jungen Damen, alle weiß ge-
kleidet, denen folgten die drei Bauwerksmeister, die Behörden der Stadt und 
des Amtes, der Landesrabbiner und die Träger der sehr schön geschmückten 

127 CJArchiv,1,75 A, Bo4, Nr. 2 (Ident. Nr. 869), Bl. 103.
128 CJArchiv,1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 870), Bl. 100. 
129 CJArchiv,1,75 A, Bo4, Nr. 4 (Ident. Nr. 871), Bl. 1, 5-10.
130 CJArchiv,1,75 A, Bo4, Nr. 4 (Ident. Nr. 871), Bl. 10.
131 CJArchiv,1,75 A, Bo4, Nr. 4 (Ident. Nr. 871), Bl. 11f; u. a. Protokoll vom 18. Januar 1855.
132 Will (1985), S. 10.
133 Das Dach weist Scheunencharakter auf. Der Verfasserin war es leider nicht gestattet, eine dendro-

chronologische Untersuchung durchführen zu lassen. Nur damit könnte bestätigt werden, dass es 
sich wirklich um einen Neu- und nicht um einen Umbau eines bestehenden Gebäudes handelte.
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5 Thorrollen, diesen reihten sich die Damen, sämtliche Ehrengäste und viele 
Freunde hierher gekommen, in einen langen Zuge an. Den Schluß bildeten 
die Gemeindemitglieder. Angekommen am Portal der Synagoge, überreichte 
der Vorsteher der Gemeinde, Herr M. Cohn, dem Herrn Bürgermeister Bür-
ger den Schlüssel, hob derselbe hervor, wie durch göttliche Gnade und Hilfe 
wohltätiger Menschen dies Haus aufgebaut sei und sprach dem Herrn Bürger-
meister für dessen reges und freundliches Entgegenkommen zur Förderung des 
Baues seinen Dank aus, worauf Herr Bürgermeister Bürger nach einer kurzen 
aber treffenden und herzlichen Ansprache an die israelitische Gemeinde die 
Thür der Synagoge öffnete. Das Gotteshaus war festlich erleuchtet und nun be-
gann, nachdem die Festteilnehmer die angewiesenen Plätze eingenommen, die 
eigentliche würdige Feier. Eingeleitet wurde diese durch deutsche und hebrä-
ische Gesänge, worauf der Landesrabbiner, Herr Dr. Cohn, die Weihpredigt 
hielt und wußte derselbe in der Rede mit seiner ausdrucksvollen ideenreichen 
Sprache die Zuhörer sehr zu fesseln und anzuregen. Im Schlußgebet gedach-
te er auch vor Allem Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog und Ihrer Königl. 
Hoheit der Frau Erbgroßherzogin, welche der kleinen Gemeinde zum Aufbau 
des Gotteshauses aufs Huldvollste reiche Spenden zu Theil werden ließen. Ein 
Schlussgesang endete die schöne und würdige Feier.“ 

In derselben Ausgabe des Wochenblattes dankten D. Lazarus, M. Cohn 
und Sally Lazarus allen Boizenburger Spendern: „Allen lieben Mitbürgern 
statten wir für die so freundliche Beihülfe zur Förderung unseres Syn-
agogenbaues und der so regen herzlichen Theilnahme bei dem Einwei-
hungsfeste, hiermit den wärmsten und innigsten Dank ab.“134 Auch der 
Herzog hatte 200 Taler, die Erbgroßherzogin 50 Taler zu den Baukosten 
beigetragen.135 Offenbar hatte die Gemeinde sich außerdem 400 Taler von 
einem Herrn H. Burkhardt geliehen, die er im Januar 1888 zum nächsten 
Johannistermin zurückforderte.136

Die schwierige finanzielle Situation der kleinen Gemeinde zeigt sich auch 
in dem am 12. April 1889 vergeblich eingereichten Gesuch, von den Ab-
gaben für die Synagoge befreit zu werden.137 Wenig später konnten die 
noch verbliebenen Gemeindemitglieder auch die laufenden Unterhalts-
kosten für die Synagoge nicht mehr aufbringen, so dass das Gebäude am 
18. Februar 1892 an die Freimaurerloge „Vesta zu den 3 Türmen“ ver-
kauft wurde.138 Jüdischen Gottesdienste fanden fortan bei David Lazarus 
im ersten Stockwerk des noch erhaltenen Gebäudes Baustraße 25 statt.139

134 Wochenblatt von Boizenburg, Hagenow, Wittenburg und Umgebung, Oktober 1864; Heimat-
museum Boizenburg.

135 Will (1985), S. 10.
136 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 869), Bl. 244.
137 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 4 (Ident. Nr. 871), Bl. 3.
138 Will (1985), S. 10.
139 Bei einer Renovierung des Gebäudes in der Baustraße 25 wurden Reste einer alten Bemalung unter 

den Tapetenschichten gefunden, die aus der Zeit der jüdischen Betsaalnutzung stammen.
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Das Synagogengebäude wurde in der Folgezeit mehrfach umgebaut: Auf 
den 27. Juli 1932 datiert ein Schreiben des Regierungsbaumeisters Cords 
aus Parchim, in dem der Neubau eines Schornsteins erwähnt wird.140 
Um welchen Kamin es sich hierbei handelte, ist nicht nachzuweisen. Am 
6. August 1932 wurde für die Freimaurerloge eine am 2. Februar 1932 
genehmigte Waschküche baurechtlich abgenommen. Sie wurde an den 
Anbau des Stallgebäudes angefügt und war so Bindeglied zwischen Syn-
agogengebäude und Anbau. Das betreffende Baugesuch war bereits am 
4. März 1924 durch Zimmerermeister Richard Ziegert beim Magistrat 
der Stadt Boizenburg eingereicht worden. Kurze Zeit später baute Maurer 
O. Franz einen Kamin in die Waschküche ein (siehe Anhang F 301). 

Am 14. September 1934 wurden die vom Bauamt genehmigten Pläne für 
die geplante Veränderung der östlichen Giebelfassade an die Bauherren 
zurückgegeben.141 

Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten erfolgte 1935 die Enteignung 
der Freimaurer. Das ehemalige Synagogengebäude gehörte nun der Stadt 
und wurde zunächst als Heimatmuseum genutzt.142 In der Pogromnacht 
kam es, vermutlich aufgrund der neuen Eigentumsverhältnisse, nicht zu 
Zerstörungen am Gebäude. 

1980 zog die Musikschule in das Gebäude ein143 und es wurden zwei klei-
ne Wohnungen eingebaut.144 Letztere wurden nach 1989 wieder entfernt 
und stattdessen WC-Anlagen im Obergeschoss des nördlichen Gebäude-
teils eingerichtet.145

Im Zuge der Wiedervereinigung wurde das Gebäude am 24. Septem-
ber 1993 an die Freimaurer zurückgegeben. Diese begannen mit den Pla-
nungen zu einer umfassenden Gebäudesanierung. Nach erfolgter Restau-
rierung wurde das Haus im Oktober 1995 in einem feierlichen Akt als 
Logenhaus erneut in Nutzung gestellt. In den kommenden Jahren steht 
erneut eine größere Sanierung an.

140 Bauarchiv der Stadt Boizenburg, Bauakte Kleine Wallstraße 7.
141 Abschrift der Baupolizeibehörde vom 14. September 1934 an die Logenbrüder, Bauarchiv der 

Stadt Boizenburg, Bauakte; Planzeichnungen siehe Abb. 369 und 379.
142 Will (1985), S. 10.
143 Ebenda.
144 Koch (1989), S. 2.
145 Koch (1989), S. 1-5.
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Die Synagoge wird im Dehio erwähnt: „Ehem. Synagoge (Kleine Wall-
straße 7). Fachwerkbau, 1799, bei Umbau 1864 massiv mit neuromani-
schen Backsteinfassaden verblendet. 1892-1935 und seit 1990 Sitz der 
Freimaurerloge.“146

städtEBAulichE lAgE

Die Synagoge wurde auf einem Grundstück in der Boizenburger Innen-
stadt errichtet. Ob sich bereits vorher ein Gebäude auf dem Grund befand, 
ist unbekannt. Nach den Vorschriften des LGGEV von 1755147 befand 
sich die Synagoge nicht an repräsentativer Stelle, sondern am Ortsrand.

Bei dem Bauwerk handelt es sich um einen auffallenden solitären Fach-
werk-/Backsteinbau, der im Westen von der Kleinen Wallstraße, und im 
Osten von einem Bachbett, dem Wallgraben, begrenzt wird. Entlang der 
Nord- und Südfassaden verlaufen Grundstückseinfahrten. Die Synagoge 
liegt im vorderen Teil des Grundstücks, giebelseitig zur Kleinen Wallstra-
ße. Sie stand frei auf dem Grundstück und war durch ihre Erscheinung 
(Firsthöhe, solitärer Standort und Fassadengestaltung) dem städtebaulich 
geschlossenen Bild der angrenzenden Bebauung nicht angepasst. 

Es lassen sich keine Hinweise auf eine Einfriedung finden. Auf Grund 
der vorhandenen Hofsituation vor den beiden Längsansichten und dem 
Verbindungshof auf der westlichen Wallgrabenseite ist anzunehmen, dass  
beide Höfe zur Kleinen Wallstraße durch eine Mauer oder einen Zaun 
ursprünglich abgetrennt waren. Die heute wieder umlaufenden Innenhöfe 
waren zwischenzeitlich durch hofseitige Anbauten voneinander getrennt. 
Wie hier die Umzäunung einst aussah, bleibt unklar. Heute grenzt ein 
brüstungshoher Holzzaun das Grundstück zum Wallgraben ab. Dieser 
wird lediglich von einem Holzsteg unterbrochen, welcher einen zweiten 
Zugang zum Grundstück über den Wallgraben bildet.

Zur Straßenseite hin begrenzen pro Hofseite je ein Tor mit zwei gemau-
erten Pfeilern das Synagogengrundstück. Über den Oberflächenbelag zur 
Zeit der jüdischen Nutzung können keine Angaben gemacht werden. 

Heute schließt auf der Südseite ein im Verband verlegtes Betonpflaster aus 
quadratischen und rechteckigen Steinen direkt an die Außenwand und 
nimmt den gesamten Hofbereich ein. Lediglich im Eingangsbereich un-

146 Dehio (2000), S. 75.
147 Vgl. Cordshagen (1992), S. 7. 
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terbricht eine nicht nur oberflächlich marode Betonstufe die Pflasterdek-
ke. Ferner wurde um eine Öffnung in der Decke des in den Hofbereich 
ragenden Kellers ein vier Steine hoher Mauersockel gemauert.

Auf der Westseite bilden Natursteinfindlinge den Belag entlang der Au-
ßenmauer. Zur Straße hin wird die Fläche mit unregelmäßigen, rechtek-
kig behauenen Natursteinquadern vom Fahrbelag getrennt. Im Anschluss 
daran folgt der Straßenbelag der Kleinen Wallstraße, welcher aus großfor-
matigen Natursteinquadern besteht. Im Eingangsbereich sind rote Klin-
kersteine verlegt, welche als im Verband versetzte Rollschichten vermauert 
sind. Sie bilden zwei Stufen als Übergang vom Straßenniveau ins Innere 
aus. Der Pflasterbelag entlang der Westseite wurde 1993-95 erneuert. Da-
bei wurde Wert darauf gelegt, die Findlinge sichtbar zu belassen. Zudem 
wurden die beiden Mauerwerksstufen vor dem Haupteingang erneuert.

Im Osten wurde der Zwischenraum zur nördlichen Nachbarwand mit 
Bruchsteinen gepflastert, begrenzt von einem Randstreifen, ebenfalls aus 
Naturstein. Im Anschluss an die Randsteine wurde ein quadratisches und 
rechteckiges Betonpflaster im gesamten Giebelhofbereich verlegt. 

Auch auf der Nordseite bilden Natursteinfindlinge einen 60 cm breiten 
Pflasterstreifen vor der Fassade aus. Die Anschlussfläche des nördlichen 
Hofes wurde mit Betonpflastersteinen belegt. Analog zur Südseite wird 
auch hier die Pflasterfläche von zwei gemauerten Eingangsstufen unter-
brochen, die ins Erdgeschoss führen. Die Stufen stammen nicht aus der 
Erbauungszeit bzw. aus der Zeit der jüdischen Hausnutzung. Es ist aber 
durchaus denkbar, dass es hier im Außenbereich immer Eingangsstufen 
gab.

ArchivAlischE grundlAgE

Von dem 1799 errichteten Synagogengebäude konnten bislang keine hi-
storischen Pläne gefunden werden. Auf Grundlage der im Bauarchiv der 
Stadt Boizenburg vorhandenen Baurechnungen kann nachgewiesen wer-
den, dass ein stetiger Bauunterhalt stattfand. Die Bauunterlagen geben 
zudem Auskunft über den massiven Umbau im Jahr 1864.148 Denkbar ist, 
dass es sich dabei weitestgehend um einen Neubau handelte.

148 Will (1985), S. 10.
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ArchitEktur

Die Boizenburger Synagoge ist ein gestreckter, hoch aufragender Mau-
erwerksbau mit Satteldach. Die Gebäudeaußenflächen werden von zwei 
zweieinhalbgeschossigen traufständigen Fachwerkwänden mit einem Sat-
teldach und zwei Vollmauerwerksgiebeln gebildet. Die Dachkonstruktion 
besteht aus einem Satteldach als abgetrepptes Pfettendach mit einer Hän-
gewerkkonstruktion, auf der Pfettenebene abgestrebt. Die Dachneigung 
beträgt auf beiden Seiten rund 30°, beide Traufen liegen auf einer Höhe.

Die Giebelfassaden zur Kleinen Wallstraße (West) und zum Wall (Ost) 
entsprechen nicht den ursprünglichen Fassaden. Die heutige Fassade zur 
Kleinen Wallstraße entspricht in ihren Grundzügen dem Umbauzustand 
von 1864. Dagegen ist die rückwärtige Giebelfassade eine Kombination 
nach der Giebelneugestaltung von 1864 und aus dem Baubestand nach 
1934. Unter nationalsozialistischer Federführung veränderte man die 
Ostfassade. Während der Aron Hakodesch-Erker am Wall einst deutlich 
sichtbar war, wurde dieser (nach Enteignung der Freimaurer) abgetragen. 
Ferner wurden mit dem Abbruch des Vorbaus auch die beiden den Er-
ker flankierenden Rundbogenfenster entfernt. Dies geht eindeutig aus der 
Eingabezeichnung hervor (siehe Abb. 379).

Inwieweit die beiden Traufwände in ihren Grundstrukturen dem Origi-
nalbestand entsprechen, könnte durch eine dendrochronologische Unter-
suchung überprüft werden.

Es gilt als sicher, dass die Gemeinderäumlichkeiten, die Schulräume und 
die Lehrerwohnung im Gebäude untergebracht waren.149 Ferner kann auf 
Grund der Befunde und der Aktenlage vermutet werden, dass sich eine 
Mikwe im Synagogengebäude befand.

Das Gebäude besteht aus drei Gebäudetrakten. In der Mitte befindet sich 
ein breiter Haupttrakt mit dem Betsaal und vorgelagertem Vestibül im 
Westen. Im Norden und Süden sind jeweils ein schmalerer Seitentrakt 
angefügt, in denen die Gemeinderäumlichkeiten untergebracht waren. 
Die innere Gliederung in Haupt- und Seitentrakte spiegelt sich in den 
Giebelfassaden wider.

149 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 2 (Ident. Nr. 869), Bl. 99; Vertrag mit dem Lehrer von Boizenburg.
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Grundfläche
bauzeitlich
 16,00 m  x  12,80 m  =  204,80 m2 

heute (2005)
ca. 16,50 m  x  13,25 m  = 218,625 m2

Umbauter Raum
bauzeitlich
Hauptbau     = 1.560,504 m³
Dach     =     383,444 m³
Keller     =       35,232 m³
      = 1.979,180 m³
heute (2005)
Hauptbau     = 1.560,504 m³
Dach     =     383,444 m³
Giebelwände    =       62,370 m³
Keller     =       35,232 m³
     =  2.041,550 m³
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343 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Nordfassade (2007)
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344 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Westfassade (2007)
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345 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Südfassade (2007)
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346 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Grundriss Erdgeschoss (2007)



Die Synagoge 421

347 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Grundriss Obergeschoss (2007)
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348 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Grundriss Untergeschoss mit Mikwe (2007)
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349-350 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Lageplan und Nordfassade der Umbauplanung (Zeichn.: Architekturbüro Kruse, 
Boizenburg, 1994)
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351-352 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Erdgeschoss, Grundrisse Bestand und Umbauplanung (Zeichn.: Architekturbüro Kru-
se, Boizenburg, 1994)
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353-354 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Obergeschoss, Grundrisse Bestand und Umbauplanung (Zeichn.: Architekturbüro 
Kruse, Boizenburg, 1994)
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355-356 Boizenburg, ehemalige Synagoge, Schnittzeichnungen zur Sanierung des späteren Logenhauses (Zeichn.: Architekturbüro 
Kruse, Boizenburg, 1994)
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BAuElEmEntE

Das Gebäude zeigt heute nicht mehr den ursprünglichen Zustand, da es 
im Jahr 1864 massive Baumaßnahmen gab, bei denen u. a. zwei markante 
Giebel aus Backsteinen an der Ost- und Westseite errichtet wurden. Der 
westliche Giebel zur Wallstraße vermittelt dem Betrachter einen „tempel-
artigen“ Charakter. Der östliche, zum Wallgraben orientierte Giebel war 
vor seiner Veränderung und ist bis heute schlichter gehalten. Dennoch 
fällt er einem Betrachter ebenso ins Auge wie sein westliches Pendant. 

Die ursprünglichen Giebelfassaden des ehemaligen Synagogenbaus waren 
sicherlich zurückhaltender gestaltet als die des heutigen Baus. Gegenwärtig 
sind keine Bauelemente mehr zu erkennen, die einen Rückschluss auf eine 
Synagogennutzung zuließen. Ursprünglich waren sämtliche Außenwände 
als Fachwerkwände mit einfachen Mauerziegelgefachen und aufwändige-
ren Mauerfertigsteinen als Schmucksteine hergestellt. Dies geht aus dem 
Vertrag mit dem Maurermeister hervor. Da keine Baupläne erhalten sind, 
bleibt die Gliederung der bauzeitlichen Giebelwände unbekannt. An kei-
ner Fassadenseite sind Schmuck, Inschriften oder Bemalungen zu finden, 
die auf eine ehemalige jüdische Gebäudenutzung schließen lassen. 

Die beiden Traufen der Hauptdachseiten befinden sich auf gleicher Höhe 
und sind nach Norden und Süden ausgerichtet. Entlang beider Trauf-
seiten wurde von oben auf die äußeren Sparrenenden je eine konisch 
zugeschnittene Traufbohle mit eingelassenen Rinnenhaken aufgebracht.  
Zur Entwässerung der Dachebene des Hauptgebäudes wurden auf beiden 
Traufseiten Dachrinnen aus Titanzink montiert. Die dazu gehörigen Fall-
rohre bestehen ebenfalls aus Titanzink. Es ist ein konstruktiver Dachüber-
stand von ca. 20 cm über den Traufwänden vorhanden. Das Hauptdach 
besitzt aktuell (2007) eine Pfannendeckung als obersten Dachabschluß.

357-358 Boizenburg, 
ehemalige Synagoge, Ost- und 
Südfassade (Zeichn: Architek-
turbüro Kruse, Boizenburg, 
1994) 
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Die drei waagerechten Fachwerkfelder der Nordfassade (siehe Abb. 343) 
werden von je zwölf senkrechten Geschosständern, die fast ausschließlich 
noch aus der Erbauungszeit stammen, gegliedert. Die Abstände zwischen 
den jeweiligen Ständern sind in den einzelnen Mauerwerksfeldern annä-
hernd gleich, bis auf die Felder, in die Fenster oder Türen eingepasst wur-
den. Hier sind die Ständerquerschnitte den Öffnungsbreiten angepasst. 
In den Eckfeldern zu den Giebelwänden steifen sechs Holzstreben unter-
schiedlicher Neigungen und Längen die drei Fachwerkebenen aus.

Die senkrechten Geschossständer und die waagrechten Brust- und Sturz-
riegel zeigen ein durchgängiges Bild an Zimmermannszeichen. Zapfen und 
Zapflöcher bezeugen an fast jedem Knotenpunkt, dass die Holzbauteile 
miteinander versetzt wurden und somit aus der gleichen Bauzeit stammen. 

Waagerechte Brettverkleidungen, die jeweils auf Geschossdeckenhöhe ein-
gebracht wurden, teilen die Nordfassade horizontal in vier ungleich hohe 
Abschnitte: Der ca. 1 m hohe Sockel besteht aus einer geschlossenen Zie-
gelfläche aus abwechselnden Läufer- und Binderlagen. Im achten Feld von 
rechts ist der Sockel durch die Nebeneingangstür unterbrochen, der zwei 
Rollschichtstufen aus Klinkerziegel vorgelagert sind. Die vorhandenen 
Zapflöcher im Ständerpaar 8 und 9 belegen, dass die Lage der Außentür 
der ursprünglichen Türöffnung entspricht. Dies trifft nicht auf das einge-
baute Oberlicht und die Tür zu, die eindeutig später eingebaut wurden.

Im Erdgeschoss finden sich drei Fensteröffnungen, wovon nur die in 
Feld 5 (von rechts aus gesehen), aus der Bauzeit stammt, nicht aber die 
Fensteröffnungen im Feld 6 und 9. Dies lässt sich anschaulich auf Grund-

359-360 Boizenburg, ehemalige Synagoge,West- und Nordfassade (Zeichn: Architekturbüro Kruse, Boizenburg, 1994)

nordfAssAdE
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lage der Holzkonstruktion und der sichtbaren Zimmermannszeichen be-
legen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Schwelle im Feld 3 zwischen 
dem Sockel und der erdgeschossigen Wandfläche unterbrochen wurde. Im 
Feld 5 wurde sie schließlich ganz entfernt und ausgetauscht, vermutlich 
um das von der Witterung stark angegriffene Schwellholz zu reparieren. 
Im Zuge dieses Austausches war es offenbar auch notwendig, die Ständer 5 
und 6 an ihren Fußpunkten (ca. bis 25 cm hoch) zumindest oberflächlich 
abzubeilen und neu mit je einem Paßbrett aus Holz zu verblenden.

Im Obergeschoss ist nur die große Fensteröffnung im Feld 8 bauzeitlich. 
Aufgrund der vorhandenen Zapflöcher und des Brüstungsriegels im Feld 5 
ist zu vermuten, dass hier ein ähnlich großes Fenster eingebaut war. Die 
aktuellen Fenster in den Feldern 5 und 6 wurden nachträglich in die Fas-
sade eingebrochen. Es ist denkbar, dass die drei Fenster im dachgeschossi-
gen Wandfeld (Felder 2, 6, 10) an ihren ursprünglichen Stellen sitzen, da 
sie sich gut in das Fassadenbild einfügen und keine Zusatzhölzer eingebaut 
wurden. Die Fenster selbst stammen nicht aus der Bauzeit. 

Als Besonderheit fällt auf dieser Fassadenseite auf, dass die Schwellen 
und Rähme zweifach in ihren Längen unterteilt sind, die Anschlüsse sind 
stumpf gestoßen und zeigen keine Verzapfungen oder Verblattungen. 
Der Zustand der Oberflächen lässt vermuten, dass auch die Rähme zwi-
schenzeitlich zumindest oberflächlich erneuert wurden. Eine aufgedop-
pelte waagerechte Verkleidung verdeckt zum Teil die Bestandsstöße und 
-übergänge. Zum Dachrand hin war vermutlich auch zur Bauzeit ein ab-
getrepptes Holzgesims konstruiert worden, welches den Übergang der Au-
ßenwände zum Dach bildete und andererseits nach außen den massiven 
Kniestock des Dachinnenraums kompensierte. Das mindestens einmal 
erneuerte Holz des Gesimses ist aktuell hellgrau gefasst. In gleicher Farbe 
zeigen sich die Oberflächen aller sichtbaren Holzbauteile der Nordfassade.
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Wie die ursprünglichen Fenster konstruiert waren, ist nicht bestimmbar, 
da bislang weder Zeichnungen noch Fotografien aufgefunden werden 
konnte. Dieses trifft auch auf den Bauzustand von 1864 nach dem Neu-
bau bzw. massiven Umbau zu. Aufgrund vorhandener Glaser- und Maler-
rechnungen lässt sich lediglich folgern, dass auf der Nordseite mehrfach 
Scheiben eingekittet und Rahmen unterschiedlich farblich gefasst wurden. 
Heute sind die Fenster im dachgeschossigen Wandfeld als weiß gestriche-
ne, zweiflügelige Drehflügelfenster mit schwarz gefassten, aufgesetzten Be-
schlägen gefertigt. Beide Flügel schlagen in ein senkrechtes Mittelholz ein 
und öffnen nach außen, so dass bei einem Windangriff die Flügel von au-
ßen in den Rahmen gepresst werden. Jeder Flügel ist zweifach mit dünnen 
Holzsprossen in drei gleich hohe, liegende Glasflächen unterteilt.

Ähnlich konstruiert wurden die Fenster im obergeschossigen Wandfeld. 
Auch hier wurden die Holzfenster mit markanten Beschlägen gefertigt. 
Während im fünften Feld ein zweiflügeliges liegendes Fenster eingebaut 
ist, wurde im sechsten Feld ein einflügeliges Fenster ohne Sprossenunter-
teilung eingesetzt. Bei beiden Fenstern schlagen die Flügel nach außen 
auf. Im achten Wandfeld wurde in die ursprüngliche Wandöffnung ein 
vierflügeliges Fenster eingebaut. Je zwei gleich große Flügel schlagen in das 
vorhandene fest montierte Fensterkreuz ein. Sämtliche Rahmenteile sind 
auch bei diesen Fenstern weiß gestrichen.

Die Fenster- und Türflächen des erdgeschossigen Wandabschnitts unter-
scheiden sich von den beschriebenen nicht nur in ihrer Größe und Anzahl, 
sondern auch in ihrer Anordnung. Die Nebentür hat ein Oberlicht, das 
drei Holzsprossen in vier gleich große stehende Glasflächen gliedern. Die 
Tür wurde als einfache Kassettentür mit einer Holzbrüstung und einem 
Glaselement über dem Brüstungsholm hergestellt. Sie schlägt nach innen 
auf und besitzt als unteren Abschluss einen Kältefeind. Das außen aufge-
setzte Setzholz schützt die Tür vor mechanischen und witterungsbeding-
ten Beschädigungen. Auf die Türrahmenteilfläche wurden 2 cm starke 
Verkleidungsbretter aufgebracht, welche den übrigen Fenstern entspre-
chend weiß gefasst sind. Als Öffnungsbeschlag dient eine einfache Drück-
ergarnitur aus schwarz eloxiertem Metall.

Vor allem im Bereich der Wandfelder 1 bis 6 (rechte Wandseite von der 
Giebelwand bis zur Tür) ist eine stark nach außen gebauchte Verformung 
festzustellen, deren Vorderkante bis zu 40 cm vor die Fassade springt.

Die Südfassade (siehe Abb. 345) ist der Nordfassade entsprechend in vier 
waagerechte Wandfelder unterteilt. Bis auf die Sockelzone sind die drei 
Wandfelder von je zwölf Geschossständern untergliedert. Waagerechte 
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Brettverkleidungen auf Höhe der Geschossdecken kaschieren die Lage der 
Deckenbalken. Analog zur Nordfassade steifen in den Randfeldern zu den 
Giebelwänden Holzstreben unterschiedlicher Neigungen und Längen die 
Wandkonstruktion aus. Der ca. 1 m hohe Ziegelsockel ist im sechsten 
Feld von links für die südliche Nebeneingangstür unterbrochen. Vor ihr 
befindet sich eine auskragende Betonstufe (derzeit in sehr schlechtem Zu-
stand). Die Zapflöcher des an die Tür angrenzenden Ständerpaares zeigen, 
dass die Lage der Außentür der ursprünglichen Türanordnung entspricht.

Ferner sind im Erdgeschoss zwei Fensteröffnungen vorhanden, wovon 
nur die im Feld 8 (von links) bauzeitlich ist. Dass die Fensteröffnung im 
Feld 7 (Gr. 45 x 45 cm) nachträglich in die Fassade eingepasst wurde, lässt 
sich mit Hilfe der Holzkonstruktion und der sichtbaren und fehlenden 
Zimmermannszeichen belegen. Die auf dem Sockel aufliegende Schwelle 
wurde im Feld 8 unterbrochen und auf einer Länge von 30 cm ausge-
tauscht; vermutlich um das von der Witterung stark angegriffene Schwell-
holz zumindest oberflächlich zu reparieren. 

Im Obergeschoss entsprechen die Fensteröffnungen der Felder 6 und 7 
(von links) nicht dem ursprünglichen Bauzustand, da hier weder Um-
fassungshölzer noch Anschlusszapflöcher vorhanden sind (siehe Fenster-
beschreibung Nordfassade), nur die Öffnung im Feld 8 ist bauzeitlich. 
Aufgrund der vorhandenen Zapflöcher und des Sturzriegels im Feld 6 ist 
zu vermuten, dass hier einst eine kleinere Fensteröffnung vorhanden war.

Ob die drei Fenster im dachgeschossigen Wandfeld an ursprünglichen 
Stellen sitzen, kann auch auf dieser Fassadenseite nicht geklärt werden. 
Wie auf der Nordansicht ist dies zu vermuten, da sie sich gut in das Fassa-
denbild einfügen und keine Zusatzhölzer eingepasst worden sind, welche 
einen nachträglichen Einbau belegen würden. Die verbauten Dachge-

364-365 Boizenburg, ehe-
malige Synagoge, Ansicht von 
Südosten und Südwestecke 
Dach (2007) 



Boizenburg432

schossfenster befinden sich auf dieser Seite in den Wandfeldern 2, 6 und 
10 und stammen nicht aus der Erbauungszeit.

Wie bei der Nordseite ist im Dach ein Gesims vorhanden und sind auf 
Höhe der Geschossdecken Schwellen und Rähme (zweifach in ihren Län-
gen unterteilt) mit senkrecht gestoßenen Anschlüssen ohne Verzapfungen 
oder Überblattungen vorhanden. Ihre Oberflächen lassen vermuten, dass 
die Hölzer zwischenzeitlich zumindest oberflächlich erneuert wurden.150  

Über das ursprüngliche Aussehen der Fenster gibt es auch auf der Südsei-
te keine Anhaltspunkte. Glaser- und Malerrechnungen lassen zumindest 
schlussfolgern, dass auch auf der Südseite immer wieder Scheiben einge-
kittet und Rahmen unterschiedlich farblich gefasst wurden.

Analog zur Nordseite wurden die Fenster im Bereich des Dachgeschos-
ses (siehe Fensterbeschreibung Nordfassade) und im obergeschossigen 
Wandfeld konstruiert. Auch hier sind die Holzfenster, mit markanten Be-
schlägen gefertigt und eingebaut. Im sechsten Fassadenfeld ist aktuell ein 
stehendes vierflügeliges Fenster eingefügt, bei welchem die beiden oberen 
Flügel durch je eine Holzsprosse die vorhandenen Glasflächen zweifach 
unterteilen und die Glasflächen der beiden unteren Flügel durch je zwei 
Holzsprossen dreifach gliedern. Das fest konstruierte hölzerne Fenster-
kreuz lässt die vier Flügel von außen einschlagen, so dass bei einem Wind-
angriff die Flügel gegen das fest montierte Fensterkreuz gedrückt werden.

Im achten Feld wurde ein zweiflügeliges Fenster eingepasst, dessen Flügel-
flächen durch zwei Holzsprossen zu je drei Teilflächen untergliedert sind. 
In der Längsachse schlagen beide nach außen aufgehenden Flügel in das 

366-367 Boizenburg, ehema-
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150 Die Hölzer wurden abgebeilt und oberflächlich mit einem Brett verkleidet.
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starre Mittelholz ein. Im Feld 7 wurde ein quadratisches Holzfenster, (Gr. 
45 x 45 cm), mit einem nach rechts aufschlagenden Drehflügel eingebaut. 
Dieses schmiegt sich feldaußermittig mit seinem obersten Anschluss an 
den vorhandenen Sturzriegel. Sämtliche Rahmenteile sind weiß, alle Be-
schläge schwarz gefasst. 

Direkt unter dem Fenster befindet sich im erdgeschossigen Wandfeld ein 
Fenster in gleicher Größe und gleichem Abstand zu den Giebelwänden. 
Auch dieses Fenster wurde nachträglich in die Fassade eingefügt. Im Feld 
8 befindet sich ein Fenster, das zweigeteilt durch ein Kämpferholz das 
kleinere Oberlicht vom eigentlichen Lüftungsflügel trennt. Beide Flügel 
schlagen nach außen auf, sind weiß gefasst und mit unauffälligen Beschlä-
gen am hölzernen Rahmen montiert.

Das Nebentürelement auf der Südseite ist dreifach gegliedert. Unterteilt 
von einem Sturzriegel ist das einteilige Oberlicht vom zweiflügeligen Tür-
rahmen separiert. Beide Türflügel schlagen nach innen auf. Der rechte, 
kleinere Flügel ist arrettierbar und dient bei Bedarf zur Öffnungsverbrei-
terung. Das Haustürelement wurde als einfache Kassettenfüllungstür mit 
einer kassetierten Holzbrüstung und einem über dem Brüstungsholm fest 
verglasten Fensterelement gefertigt. Die Tür und auch das Seitenteil ha-
ben keinen Kältefeind. Das zweigeteilte (stark geschädigte) Setzholz ist 
im Fußbereich außen aufgesetzt und soll die Türen vor mechanischen 
und witterungsbedingten Beschädigungen schützen. Als Öffnungs- und 
Feststellbeschlag dient eine einfache Drückergarnitur aus Aluminium. 
Verblendungsbretter gestalten den Anschluss zu den Ständern und den 
Übergang zum Oberlicht. 

Am rechten Türständer ist eine Klingel auf Putz montiert, die von der 
einstigen Wohnnutzung des Gebäudeteils zeugt. Sämtliche Glasflächen 
der Tür bestehen aus transluzentem Ornamentglas. Alle Holzbauteile des 
Türelements wurden rostbraun gefasst, nur die Holzleisten um die Glas-
flächen zeigen eine weiße Farbfassung.

An der Südfassade ist eine große Anzahl an Rissen, Putzabplatzungen und 
Mauerschäden festzustellen. Die meisten Glasscheiben hier sind entweder 
zerbrochen oder zeigen Sprünge. Ferner sind im gesamten Sockelbereich 
massive Feuchtigkeitsschäden sichtbar, die sich als Verwitterungen der 
Ziegeloberflächen zeigen (Frostabsprengung). Auch der Wildwuchs von 
Sträuchern und Hecken, das schlecht abgeleitete Spritzwasser und der re-
paraturbedürftige Hofbelag schaden der Fassade massiv. 

Eine nahe der linken Hausecke im Pflasterbelag ausgearbeitete Bodenöff-
nung wird im Kapitel zur Mikwe beschrieben.
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Es ist anzunehmen, dass die Giebel beim Umbau 1864 neu aufgemauert 
wurden; es fehlen jedoch eindeutige Befunde und archivalische Beweise. 
Beide Giebelwände wurden als massive Mauerwerkscheiben vor den Bau 
gesetzt. Zur Betonung ihres „Scheibencharakters“ schließen sie nicht an 
die Längsfassaden an, sondern enden in achteckigen „Ecktürmchen“.

Die Westfassade (siehe Abb. 344) ist in ihrer Breite durch Lisenen dreige-
teilt und symmetrisch aufgebaut. Der aus sechs Ziegelschichten bestehen-
de Sockel, dessen oberen Abschluss ein Formstein mit einer abgerundeten 
Seite bildet, springt ca. 3 cm vor die Fassade und wird lediglich im Bereich 
der Eingangstür unterbrochen. Er ist um die zwei etwa 10 cm tiefen Li-
senen verkröpft, die die Wandfläche in den von einem Giebel bekrönten 
Mittelteil und die gerade abschließenden Seiten gliedern. Im Giebelbe-
reich schieben sich die Lisenenkronen um elf Ziegelschichten über die 
Seitenwände hinaus. 

Im Mittelteil bilden unterhalb der Giebelkrone je acht abgetreppte gemau-
erte Konsolen (für die Firstschräge aus waagerechten Bindern in T-Form) 
die Tragkonstruktion für die kehlförmig gebrannten Ziegelformsteine am 
Übergang zum Dach. Die Giebelkrone des Mittelteils wird beidseitig von 
in unterschiedlichen Ausladungen vor die Fassade springenden Mauerstei-
nen gestaltet. Auch der Firstabschluss ist der Formensprache der Lisenen-
köpfe entsprechend ausgebildet. Er besteht aus mehreren Mauerwerks-
schichten, die einen waagerechten Giebelwandabschluss markieren.

Ein blindes Rundfenster mit einem Durchmesser von ca. 60 cm befindet 
sich im oberen Teil des Giebels, gerahmt von mehreren rückspringenden 
Formsteinschichten. Dekoriert ist es heute mit dem Zeichen der Freimau-
rer – einem messingfarbenen Winkel und Zirkel – vor dem glatt weiß 
verputzten Untergrund.
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Im Obergeschoss sind ca. 1,70 m über dem 
inneren Obergeschoss-Fußbodenniveau drei 
Rundbogenfenster im mittleren Fassadenfeld 
platziert. Ihre Umrahmungen bestehen aus 
Mauerziegelformsteinen, welche verjüngend und 
rückspringend zur Fensteröffnung den Fenstern 
eine ausgeprägte Rahmung geben. Die Fenster 
erwachsen aus einer 12 cm schräg vor die Fas-
sade springenden Binderschicht, die von einem 
Titanzinkblech abgedeckt ist. Darunter befindet 
sich ein zweifach zurückspringendes Zahnfries 
aus Mauerziegeln, welches die gesamte Fenster-
front einnimmt und ihre seitliche Begrenzung in 
den aufsteigenden Konsolen der vor die Wand 
springenden Lisenengesimse des Obergeschosses findet. Die sechs der Li-
senenbasis zugehörigen Ziegelsteine springen dabei gleichmäßig schräg 
nach innen. Die Lisenen des Obergeschosses (t= 10 cm) laufen wie die 
übrigen Hauptlisenen bis zum Giebel durch.

Die Außenfenster im Obergeschoss stammen nicht aus der letzten Um-
bauphase, sie sind eindeutig älter und bestehen aus 25 einzelnen Scheiben, 
die jeweils durch dünne Sprossen voneinander getrennt sind. Im unteren 
Drittel ist ein Öffnungsflügel pro Fenster angeordnet, der nach außen auf-
schlägt und mit einem einfachen Reiber verschlossen werden kann. Zu-
sätzlich zu den Außenfenstern wurden während der letzten Umbauphase 
im Obergeschoss Innenfenster in die breiten Leibungen gesetzt.151

Im Erdgeschoss sind entsprechend drei Öffnungen in der Fassade ange-
ordnet; die Haupteingangstür wird gerahmt von zwei Rundbogenfenstern.  
Die Haupteingangstür wird, ähnlich wie die Obergeschossfenster, von 
einem Gewände aus Mauerwerksformziegeln umrahmt. Die Außenma-
ße der Haupteingangstür betragen 1,55 x  3,294 m bis Unterkante des 
Rundbogens. Die Tür ist dreigeteilt und hat ein rundbogenförmiges, fest 
verglastes Oberlicht, das von drei Holzsprossen in vier gleich große Kreis-
segmente aufgeteilt wird. Die Übergänge des Rahmens zu den Sprossen 
sind dabei besonders geformt. Unterhalb des Oberlichts springt ein 10 cm 
hohes Kämpferholz 11 cm vor die Vorderkante der Haustür. Die beiden 
darunter befindlichen Türflügel schlagen nach innen auf, haben einfache 
schwarz gefasste Metallbeschläge und fallen durch ihre Farbfassungen in 
Weiß und Rot markant ins Auge. 

370 Boizenburg, ehemalige 
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verantwortlichen Architekten Kruse aus Boizenburg bestätigt. 
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Die Innenlaibungen der Tür sind verputzt und weiß gefasst. Die Türflü-
gel werden jeweils mit zwei schlicht gestalteten, flach auf die Türblätter 
aufgeschraubten Metallbändern geöffnet. Die im Randbereich der Bänder 
ausgebildeten Ösen hängen in schlicht geformten, jedoch wuchtig wirken-
den Metallkloben. Die dazu gehörigen Beschlagshaken sind seitlich in die 
Windfangwände eingemauert. 

Die Türblätter aus Kiefernholz besitzen unterschiedlich große Kassetten, 
welche zusätzlich von aufgeleimten Holzleisten gerahmt werden. Eine 
Schlagleiste aus Holz, die vertikal auf dem linken Türflügel angebracht 
ist, bindet beide Türflügel im Stoßbereich aneinander. Ein 4,5 cm breiter 
Mauerwerksanschlag übernimmt die Führung im seitlichen Anschluss-
bereich der beiden Flügel zur Wand. Als Schließmechanismus diente 
ein schlichtes Kastenschloss mit einem Bundbartschlüssel und einem 
schmuckvoll geformten Schließblech. Diese Schließkonstruktion wurde 
bereits zur Zeit der Nutzung durch die jüdische Gemeinde eingebaut und 
ist heute noch vorhanden. Zusätzlich wurde später ein Sicherheitsschloss 
in den rechten Türflügel (von außen gesehen) eingearbeitet. Links neben 
der Tür wurden zudem eine Metalltafel mit einem Hinweis auf die Nut-
zung als Logengebäude und die Hausnummer angebracht. Rechts neben 
der Tür befinden sich der Klingelknopf und ein Klingeldrücker. Dem 
Türelement vorgelagert sind zwei Stufen aus Mauersteinen. 

Zu beiden Seiten der Haustür belichten zwei Rundbogenfenster, mit einer 
annähernd gleichen Ziegelsteinumrahmung wie die der Haustür, das Ve-
stibül im Erdgeschoss. Ob diese Fenster aus der Erbauungszeit stammen, 
bleibt unklar. Sie bestehen aktuell (2007) aus 25 einzelnen Scheibenflä-
chen und sind als weiß gefasste Metallfenster mit einer Einfachverglasung 
und ohne Anschlagskante im Abstand von 13 cm zur Fassadenaußenkante 
in die 43-44 cm starken Außenwände eingebaut. Die äußeren Fensterma-
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ße betragen 1,72 m in der Breite und 2,225 m bis zur gemauerten Sturz-
unterkante. Sie verfügen über vierfeldrige Lüftungsflügel, die nach innen 
aufschlagen. Ein einfacher Reiber aus Metall hält die Flügel in geschlosse-
ner Position. Schräg nach unten versetzt vermauerte Klinkersteine bilden 
die Oberkante der Fensterbrüstung im Außenbereich. 

Bei den letzten Umbaumaßnahmen 1993-95 wurden im Innenraum im 
Abstand von ca. 13 cm zu den Außenfenstern in jede Fensteröffnung zwei 
4 cm breite Drehflügel mit einem L-förmigen Holzrahmen und einer 
Wärmeschutzverglasung eingebaut. Innerhalb der Sturzrundung wurde 
zudem ein fest verglastes Oberlicht mit einem starren Kämpferholz mon-
tiert. Demnach lassen sich die Innenflügel vollständig in das Vestibül hin-
ein öffnen. Die gerade ausgebildeten Laibungen im Innenraum und die 
leicht schräg nach unten fallende Innenbrüstung sind verputzt und ent-
sprechend der derzeitigen Raumfarbe weiß gefasst.

Die beiden Seitenflächen der Westfassade haben einen geraden oberen 
Abschluss, der durch ein Traufgesims und einen gemauerten Rundbo-
genfries aus neun Ziegelformsteinbögen, die auf acht (die unteren drei 
Schichten in ihrer Tiefe versetzt angeordnet) auflagern, betont ist. Mehre-
re vor- und zurückspringende Mauerwerksschichten verleihen dem Dach-
rand sein markantes Aussehen und kaschieren den hohen Kniestock der 
Längsfassaden. Im Gegensatz zum Mittelfeld, haben die Seitenfelder breite 
Segmentbogenfenster, von denen sich jeweils eins im Erd- und eins im 
Obergeschoss befindet. Die Fenster sind als Holzsprossenfenster mit einer 
Einfachverglasung konstruiert. Rahmen und Verglasung entstammen der 
letzten Umbauphase. Wie bei dem Mittelteil wurde auch bei den Außen-
fensterbrüstungen der seitlichen Fassadenflächen eine schräg nach unten 
versetzte Ziegelsteinschicht vermauert, welche das anfallende Regenwasser 
von der Fassade weg leiten soll. Beide Obergeschossfenster sind sechsge-
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teilt. Unterhalb des Segmentbogens schließt sich zunächst ein dreigeteiltes 
Oberlicht an. Hierbei schlagen zwei Flügel nach rechts und ein Flügel 
nach links nach innen auf. 

Im Anschluss daran gliedert ein auffällig gestaltetes Kämpferholz die Fens-
terfläche waagerecht in zwei Hauptflächen. Die restliche Fensterfläche 
ist ebenfalls dreigeteilt und kann durch einen Drehflügel nach links und 
zwei Drehflügel nach rechts geöffnet werden. Alle unteren Öffnungsflügel 
schlagen in fest montierte senkrechte Holzpfosten ein und wurden in ihrer 
Fensterfläche zweimal durch waagerechte Holzsprossen in je drei Glasflä-
chen unterteilt, so dass je Fenster neun untere und drei obere Glasflächen 
vorhanden sind.

Die Erdgeschossfenster entsprechen denen des Obergeschosses, haben 
aber eine größere Höhe. Die Fenster im Erdgeschoss sind in ihren Außen-
maßen 1,72 m breit und 2,22 m hoch. Im Obergeschoss dagegen beläuft 
sich die Fensterhöhe auf 1,96 m.

Die äußeren Giebelwandbegrenzungen werden von achteckigen Mauer-
werkspfeiler gebildet. Diese erwachsen wie die eigentlichen Giebelwände 
aus dem durchlaufenden Sockel, binden sowohl die Giebel- als auch in die 
Seitenwände aneinander und verleihen den Fassaden einen dominanten 
vertikalen Randabschluss. Bekrönt von vor- und rückspringenden Mauer-
werksschichten und einer spitz nach oben zulaufenden achteckigen Stein-
pyramide finden die Rundstützen ihren obersten Abschluss. Zusätzlich 
wurde der gesamte obere Wandabschluss mit einer Titanzinkabdeckung 
versehen.

Wie bereits erwähnt, lässt sich über das Aussehen der Fassade vor dem 
Umbau durch die jüdische Gemeinde keine klare Aussage treffen. Dem-
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nach bleibt nur die Vermutung, dass es sich anfänglich bei den Giebelan-
sichten um Fachwerkfassaden handelte.

Bei den letzten Umbauarbeiten 1993-95 wurden vor allem Reparatur-
arbeiten an der Westfassade durchgeführt: Um die Dachränder vor Regen, 
Frost und Schnee zu schützen, wurden sämtliche Giebelwandabschlüsse 
mit Titanzinkblech verkleidet bzw. überdeckt und eine neue Dachentwäs-
serung aus Titanzink montiert. Außerdem wurden die Fenster im linken 
und rechten Wandfeld erneuert und ihnen entsprechend des mittleren 
Wandfelds zweiflügelige Innenfenster vorgeblendet. Die vorhandenen 
Risse im Sockel-, Wandfeld-, Fenster- und Traufbereich wurden durch 
Verpressen geschlossen. Die Verpressspuren sind noch heute deutlich bei 
Streiflicht zu erkennen. Die Fassade wurde gereinigt, fehlende Zement-
fugen wurden ergänzt. Der Sockel wurde freigelegt und neu eingeputzt. 
Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass die Mauersteine in ihrer Oberfläche 
sichtbar blieben.

Ferner hat man ein Denkmalschild und die Hausnummer links und rechts 
des Haupteingangs an der Wand befestigt. Am linken Wandflügel wurde 
zudem direkt an der achteckigen Wandbegrenzung eine Stahlplatte für die 
Außenleuchte montiert.

Die Westfassade neigt sich an ihrer südlichen Ecke sehr deutlich in Rich-
tung Wall. Diese Wandverschiebung ist mit bloßem Auge zu erkennen.

Der Ostgiebel war laut der Umbauzeichnung von 1934 (siehe Abb. 369 
und 379) ursprünglich wie die Westfassade durch Lisenen in drei Teile 
gegliedert. In der Fassadenmitte setzte auf dem Boden ein polygonaler 
Toraschreinerker an. Während die Seitenflächen der Ostfassade mit je-

377-378 Boizenburg, 
ehemalige Synagoge, Ansicht 
Nordwestecke und Schild des 
Logenhauses an der Westfas-
sade (2007) 
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weils einem hohen Fenster mit segmentbogenförmigem Sturz im Erd- und 
Obergeschoss noch heute dem Zustand aus dem Jahr 1864 entsprechen, 
wurde das mittlere Wandfeld um 1934/35 völlig verändert. Die Bauzeich-
nungen zeigen, dass ursprünglich zwei hoch über dem Boden ansetzende 
Rundbogenfenster den Erker rahmten, der bis zur zur Unterkante der seit-
lichen Obergeschossfenster reichte. Über dem flach geneigten Dach des 
Erkers war in einem wohl proportionierten Abstand das Misrach-Fenster 
angeordnet. Darüber befand sich eine Gruppe von drei Rundbogenöff-
nungen, von denen das mittlere höher war als die seitlichen. Es bleibt un-
klar, ob die Öffnungen blind oder als Fensteröffnungen ausgebildet waren. 
Sie wurden von zwei auf Höhe des Misrach-Fensters ansetzenden Mauer-
werksvorsprüngen (Obergeschoss-Lisenen) gerahmt, die wie die Hauptli-
senen über den oberen Fassadenabschluss hinausgeführt waren. 

Den Genehmigungsunterlagen vom 14. September 1934 ist zu entneh-
men, dass es zu massiven Veränderungen der Ostfassade kam. Der auf dem 
Boden ansetzende Erker wurde vollständig abgetragen. Auch die beiden 
ihn flankierenden Rundbogenfenster, die beiden Mauerwerksvorsprünge 
im Dach, das Misrach-Fenster und die fragliche dreiteilige Blendöffnung 
fielen dem Umbau zum Opfer.152 Anstelle der doppelten beidseitig über 
das Dach springenden Mauerwerkslisenen wurde der Giebelabschluss des 
Mittelteils links und rechts zum First begradigt, und die Ansicht so insge-
samt deutlich schlichter gestaltet.

379 Boizenburg, Genehmi-
gungsplan für die Fassa-
denänderung der Ostansicht 
(um 1934) 

152 Alle Veränderungen wurden an Bauteilen durchgeführt, die eindeutig auf einen Synagogenbau 
hinwiesen. Ob dies die Erklärung für die massiven Änderungen ist, kann nur vermutet werden.
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Das gemauerte Zierband unterhalb des First-
mauerwerks zu den Seiten hin wurde verlän-
gert und an die verbliebenen Hauptlisenen 
angeschlossen. Ein neu eingefügtes blindes 
Rundfenster im oberen Giebelfeld wurde spä-
ter mit dem Zeichen der Freimaurer versehen. 
Ein mit Voluten verzierter Sandstein in Form 
eines Dreiecks krönt den First der Ostfassade. 
Obwohl dieses Akroterion in der Umbauzeich-
nung nicht mehr vorhanden ist, wurde es of-
fenbar belassen und nicht entfernt.

Im Mittelteil wurden im Erd- und Oberschoss anstelle des Toraschrein-
erkers mit dem Rundfenster darüber jeweils drei fast geschosshohe Fen-
ster – im Erdgeschoss mit geradem Sturz, im Obergeschoss als Rundbo-
genfenster – in die Fassade gebrochen. Schräg nach unten vor die Fassade 
springende Mauerwerksrollschichten bilden die Brüstungen. Laut Bau-
zeichnung wurden im Erdgeschoss achtfach unterteilte Sprossenfenster 
eingebaut, vermutlich mit einer Einfachverglasung sowie Sprossen und 
Rahmen aus Holz gefertigt. Unklar ist, ob diese Fenster bei der letzten 
Umbaumaßnahme noch existierten. Fest steht, dass die damals eingebau-
ten Fenster beim letzten Umbau 1993-95 erneuert wurden. Heute sind sie 
viergeteilt. Ein Fensterkreuz unterteilt die zweiflügeligen Erdgeschossfen-
ster in zwei separate Fensterflächen mit je zwei Sprossen und drei Schei-
ben. Ein starrer Kämpfer und ein starres Mittelholz gliedern die verbliebe-
ne Fensterfläche in zwei gleichgroße, öffenbare Oberlichtflügel.

Ebenfalls dem Eingabeplan von 1934 entsprechend sind die Rundbogen-
fenster des Obergeschosses dreigeteilt. Während sich das Sturzfenster nach 
innen klappen und damit öffnen lässt und durch zwei Holzsprossen in drei 
Teilflächen unterteilt ist, lassen sich die zwei vierfach gegliederten unteren 
Flügel, abgeteilt durch einen festen senkrechten Fensterholm, einzeln oder  
paarweise nach innen öffnen.

Gegenwärtig präsentiert sich die Ostansicht in einem im Vergleich zur 
Westansicht schlichten Zustand. Obwohl die Fassade keine größeren Ris-
se oder Fehlstellen aufweist, zeigt der Befund zum Dach, dass sich die 
Giebelwand in Richtung Wallgraben neigt. Die Dachhaut ist mittlerweile 
4-6 cm vom hinteren Giebelanschluss abgerissen, so dass Wasser ins Ge-
bäudeinnere eindringen kann. Zudem zeigen sich bereits massive Risse im 
Inneren der Synagoge. Dies lässt vermuten, dass auch die östliche Giebel-
wand mit Gründungsproblemen zu kämpfen hat. Die Wand neigt sich 
immer mehr in Richtung Wall. Nur eine Verbesserung der Gründung 
könnte diese Probleme beheben.

380 Boizenburg, ehemalige 
Synagoge, Ansicht von Osten 
(2007) 
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Die aktuelle Haupterschließung erfolgt von der Westseite über zwei ge-
mauerte Stufen vor dem Portal zum Vestibül I. Gegenüber dem Haupt-
eingang befindet sich die Tür zum erdgeschossigen Gastraum. Im Vestibül 
I, auf der rechten Seite, befindet sich eine halbgewendelte, hölzerne Trep-
pe in den zweiten Stock. Außerdem gelangt man im Erdgeschoss rechter 
Hand durch eine türlose Wandöffnung in die Garderobe im Südtrakt, de-
ren Laufebene eine Stufe höher liegt als die Vestibülebene. Auf der linken 
Raumseite (Norden) wird das Vestibül durch eine Wand von der dahinter 
liegenden Küche im Nordtrakt abgetrennt. 

Dass die heutige Garderobe einst vom daneben liegenden südlichen Ve-
stibül (Vestibül II) zugänglich war, beweist eine hier noch vorhandene, je-
doch mit Gipskarton verschlossene Türöffnung. Vom Vestibül II (Süden) 
aus erreicht man eine in den Keller führende Ziegeltreppe (unterhalb des 
Treppenlaufs EG/OG) und eine in das Obergeschoss führende Holztrep-
pe. In Richtung Wall (Ostseite) des Südtraktes sind vom Vestibül II ein 
kleines WC und zwei weitere größere Räume zugänglich.

Im Nordtrakt befinden sich seit dem letzten Umbau auf der Ostseite eine 
Damen- und eine Herrentoilette mit Vorraum, die ausschließlich vom 
erdgeschossigen Saal aus zugänglich sind. Im Anschluss daran, in Rich-
tung Westen, befindet sich ein kleines, von außen (Norden) zugängliches 
Nebenvestibül (Vestibül III), dessen einstige Treppe (EG/OG) beim letz-
ten Umbau entfernt wurde (siehe Abb. 351 und 352). Vom Vestibül III 
aus werden ein WC und über einen Gang die neue Küche erschlossen, die 
außerdem einen Zugang in den Saal hat. Direkt am Zugang befindet sich 
im Saal eine Theke für den eingerichteten Gastraum. 

Der Haupteingang lag vermutlich immer im Westen. Demnach betrat 
man die Synagoge hauptsächlich von der Kleine Wallstraße aus. Beide 
Eingänge in die Seitentrakte nutzte man als Zugang zu den Gemeinde-
räumlichkeiten, zur Lehrerwohnung, evtl. zur Mikwe und als Frauenein-
gang. Der Synagogensaal hinter Vestibül I reichte über zwei Geschosse 
und hatte an der Ostseite einen polygonalen Vorbau für den Toraschrein. 
In beiden Seitenvestibülen (II und III) gab es ursprünglich Treppen ins 
Obergeschoss.

Toilettenräume befanden sich laut einer Rechnung des Tischlermeisters 
Schünemann während jüdischer Nutzung zumindest teilweise in der Syn-
agoge, vermutlich in den Seitentrakten oder nahe des Betsaals.153 

Erschließung

153 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 80; Schreiben vom 16. August 1819.
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Nach dem letzten Umbau infolge des Eigentumsübergangs an die Frei-
maurer nahm man im Erdgeschoss einige Änderungen vor: Die Zugangs-
tür vom Vestibül I in die heutige Küche wurde verschlossen. Die Tür-
öffnung der heutigen Küche in den nach Osten orientierten Flur wurde 
innerhalb der Wand nach Süden verschoben.

Die Treppe im Südtrakt (EG/OG) wurde entfernt. Statt ihrer wurden eine 
Heizungsnische, ein rückwärtiger Gang und ein einzelnes WC eingebaut. 
In die nördliche Hauptwand des ehemaligen Betsaals wurden zwei Türen 
gebrochen; eine dient seitdem als Zugang zur Küche, die andere erschließt 
die neuen an der nordöstlichen Hausecke gelegenen WC- Anlagen, ein 
Damen- und ein Herren WC. 

Ob und wo sich Zugänge von den Seitentrakten in den Hauptraum be-
funden haben, lässt sich nicht zerstörungsfrei nachweisen. Im Hauptraum 
und im südlichen Haustrakt veränderte man am Grundriss nicht viel. 
Heute wird der erdgeschossige Hauptraum als Versammlungsraum für die 
Freimaurer genutzt (siehe Abb. 351 und 354). Am Südtrakt änderte man 
bis auf die Türverschalung im Vestibül II/Garderobe nichts. 

Im Obergeschoss befindet sich über Vestibül I eine Galerie, von der aus 
der heutige „Tempelraum“ der Freimaurer durch eine Doppeltür erschlos-
sen wird. Zur Zeit findet sich keine Zugangsmöglichkeit in den Südtrakt, 
in dem sich auf dieser Ebene drei Wohnräume, eine Treppe in den südli-
chen Dachstuhl und ein WC befinden. Der Nordtrakt ist von der Galerie 
aus zugänglich. Hier befinden sich die Versammlungs- und Sanitärräume 
der Freimaurerloge sowie die Treppe in den nördlichen Dachstuhl.

Über den ursprünglichen Zustand des Obergeschosses und den zur Zeit 
der Freimaurernutzung und danach sind keine Aussagen möglich, da bis 
auf die Pläne des letzten Umbaus keine Planunterlagen überliefert sind.154 

Auf Grund der vorhandenen notwendigen Treppenanordnung im Ober-
geschoss (drei Stufen vom Haupt- in den Nordtrakt in Verlängerung der 
nach Norden orientierten Galerie) lässt sich vermuten, dass der Nordtrakt 
als jüdischer Gemeinschaftstrakt und als Frauenzugang genutzt wurde. 
Mittels dieser Stufen wäre ein separater Frauenzugang auf die Galerie 
problemlos möglich gewesen. Dem Südtrakt war dagegen vermutlich von 
Beginn an eine Wohnungsnutzung zugedacht. Gegebenenfalls hat hier der 
Lehrer oder mindestens ein Mieter gewohnt.

381 Boizenburg, ehemalige 
Synagoge, Erdgeschoss, Treppe 
zum Obergeschoss (2007) 

154 Siehe dazu den Bestandsplan des Architekten Kruse, Boizenburg (siehe Abb. 353).
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Für die Vermutung, dass es einen Zugang vom Südtrakt in den Mitteltrakt 
und damit zur Frauenempore gab, lassen sich aktuell und zerstörungsfrei 
keine Befunde erkennen.155 In den Synagogensaal wurde auf Höhe des Ga-
leriebodens eine Zwischendecke eingebaut, welche heute noch vorhanden 
ist. Hier befindet sich heute wieder der „Tempelraum“ der Freimaurer. Im 
südlichen Haustrakt wurde im Obergeschoss ein neues WC neben dem 
Treppenhaus eingebaut.

Während es beim letzten Umbau am Süd- und am Mitteltrakt wenig Ver-
änderungen gab, sind in den Nordtrakt zwei WCs und eine Garderobe 
eingebaut worden. Hierfür musste die bis dahin noch vorhandene Treppe 
vom Ober- in das Erdgeschoss weichen. Ferner wurde eine Tür in die 
nördliche Seitenwand des „Tempelraums“ eingebrochen, so dass durch 
diese nun eine direkte Verbindung in den Regularienraum besteht. 

Über die Gründungsart des Synagogengebäudes sind keine Überliefe-
rungen zu finden. Aufgrund des nahe am Grundstück vorbeilaufenden 
Wallgrabens ist aber anzunehmen, dass es sich bei der Fundamentierung 
um eine Pfahlgründung handelt. Dies entspricht auch den Annahmen des 
für den letzten Umbau zuständigen Architekturbüros Kruse, Boizenburg. 
Um jedoch exakte Aussagen treffen zu können, wäre eine Grabung erfor-
derlich. Offensichtlich sind die Gründungsschichten nicht mehr stabil, so 
dass beide Giebelwände sich bereits massiv verformt haben. Ferner sind 
sowohl an den Anschlusswänden als auch an den Deckenausschlüssen um 
die Giebelwände starke Risse zu erkennen.

Das Gebäude ist nur teilweise unterkellert. Dieser Keller befindet sich 
unterhalb der südwestlichen Gebäudeecke und reicht bis unter den süd-
lich anschließenden Hof. Als Oberbelag im Keller dient ein im Verband 
versetzter Ziegelboden. Die einzelnen Ziegel sind mit ihren Seitenflächen 
sichtbar und wurden in einem Sandbett verlegt. In Raummitte unter-
bricht eine Stütze aus Klinker die Bodenfläche. Entlang ihrer Vorderkante 
(von Westen nach Osten) fällt eine Fuge in der Bodenoberfläche auf, die 
auf eine Belagstrennung (evtl. zu einem früher tiefer liegenden Bereich) 
schließen lässt. Der Bodenbelag des Kellerzugangsflurs besteht ebenfalls 
aus Klinkern. Dies gilt auch für die elf in den Keller führenden Stufen 
(siehe Abb. 348).

155 Da das Aufmaß und auch sämtliche Untersuchungen beschädigungsfrei durchgeführt werden 
müssen, bleiben diese Vermutungen unbestätigt.

Baugrund

Fußboden
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Im Erdgeschoss befand sich die Betsaalebene vermutlich aufgrund der 
Hoch- und Grundwasserlage nicht auf einem tieferen Niveau als das Ve-
stibül. Über die Konstruktion, Art und Form des ursprünglichen Ober-
bodens im Betsaal ist bekannt, dass er aus Mauerstein bestand und von 
der Fa. Pollmann eingebracht wurde.156 1989 waren im Erdgeschoss zu-
mindest teilweise Holzböden vorhanden, deren Austausch aufgrund ihres 
schlechten Zustands empfohlen wurde.157

Laut Bestandsschnitt aus dem Jahre 1994 waren folgende Bodenaufbauten 
im Erdgeschoss vorhanden:158

Nordtrakt:   Fliesen
  4 cm   Estrich
  25 cm   HWL-Platte
  4 cm  Unterbeton
Südtrakt: 3-4 cm  Holzdielung  
  Höhe ?  Holzbalkenlage
Mitteltrakt   PVC- Belag/ Teppich/ Fliesen
  2,5-4 cm Spanplatte
  ?  Dielung
  ?  Balkenlage
  ?  Kiessand

Im Mitteltrakt wurde 1994 im Hauptraum und in der Garderobe Tep-
pichboden verlegt. Die Nebenräume wurden gefliest und im Vestibül 
wurden große rechteckige Fliesenplatten eingebracht. In der Raumachse 
des Vestibüls I trennt aktuell ein großer Fußabstreifer die Bodenfläche 
in zwei Teile.159 Im Nordtrakt bestehen die Laufflächen und damit die 
obersten Bodenschichten aus Fliesen. Im Südtrakt bildet bis heute der ur-
sprüngliche Holzbretterboden die Laufebene.

Im Obergeschoss waren ursprünglich in allen drei Bautrakten Holzboh-
lenbeläge auf unterschiedlich hohen Holzbalkenlagen eingebaut. Die Bal-
kenunterseiten waren mit einer Holzschalung, Strohlagen (Lehmwickel), 
einem Kalkputz und einem Kalkanstrich verkleidet. 

Der zur Zeit der jüdischen Nutzung zweigeschossige Synagogenraum, der 
bis zum Deckengewölbe unterhalb der Dachbalkenlage reichte, wurde 

156 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 18ff.
157 Koch (1989), S. 1-5.
158 Siehe dazu Schnitt A–A, Bestand des Ing.-Büros Kruse, Boizenburg; siehe Abb. 355 und 356.
159 Die Größe ist dem Aufmaßplan des Erdgeschosses zu entnehmen; siehe Abb. 346.
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mit der Übernahme des Gebäudes durch die Freimaurer in zwei Ebenen 
geteilt. Seitdem übernehmen Holzbalken  die Traglasten der Zwischen-
decke. Das genaue Einbaudatum könnte mittels einer dendrochronolo-
gischen Untersuchung festgestellt werden. Mit der Gebäudenutzung als 
Bibliothek wurden später marode Balken im ganzen Haus nach Bedarf 
ausgetauscht und, wo nötig, einzelne Balkenlagen verstärkt.160

Bis heute wurden die Tragkonstruktionen, die Tragrichtungen und die 
Balkenhöhen nicht wesentlich verändert. Nur die Oberböden im Nord- 
und Mitteltrakt wurden den neuen Raumnutzungen angepasst. Die Ver-
legerichtungen, Durchdringungen, Belagsabschnitte und Beschädigungen 
sind dem Aufmaßplan zum Obergeschoss zu entnehmen (siehe Abb. 347).

Im Dach waren ursprünglich in allen drei Bautrakten Holzbretterböden 
eingebracht.161 Holzschalungen aus den unterschiedlichsten Bauphasen 
bilden auch hier bis heute die Laufebene in den einzelnen Dachtrakten 
und in deren Bodenräumen.

Die Kellerwände bestehen aus einem Gemisch von Sand- und Naturstein-
quadern sowie Mauerklinkersteinen (siehe Abb. 348). Die meisten Wände 
bestehen aus mehreren verschiedenartigen Mauerwerksschichten. Vorwie-
gend bilden Natursteinquader die untersten Lagen aus, auf denen dann 
Mauersteine im Mörtelbett verlegt wurden.

Im Erd- und Obergeschoss bestanden ursprünglich alle vorhandenen In-
nenwände aus Fachwerkkonstruktionen mit Lehmziegelausmauerungen 
oder einem Staken-Stroh-Geflecht und, darauf aufgebracht, einem Lehm-
putz mit einer leicht unruhigen Oberfläche und einem weißen Kalkan-
strich.

Nach dem Verkauf der Synagoge um 1892 änderte man zunächst nur we-
nig am Grundriss des Erdgeschosses. Lediglich einige Türöffnungen wur-
den verschlossen bzw. Wandöffnungen162 verlegt oder hergestellt, um die-
se den neuen Bedürfnissen anzupassen. Zur Grundrisssituation während 
der Gebäudenutzung als Bibliothek sind keine Pläne überliefert. Denkbar 
ist aber, dass man relativ wenig verändert hat (siehe Abb. 346); gegebenen-
falls sind einige Reparaturmaßnahmen notwendig gewesen.

160 Persönliche Mitteilung von Herrn Rumstieg, Freimaurer, Boizenburg (2007).
161 Vgl. dazu den Aufmaßschnitt des Ing.-Büros Kruse, Boizenburg; siehe Abb. 355 und 356. 
162 Wann die einst vorhandene Wandnische vom Vestibül in den Südtrakt durchgebrochen wurde, so 

dass hier ein Zugang in die heutige Garderobe entstanden ist, ist bislang unbestimmt.

Wandkonstruktion
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Bei den beim letzten Umbau neu eingebrachten Wänden handelt es sich 
in der Regel um Ständerwände aus Trockenbau, in denen Installationslei-
tungen verlegt wurden. Als Oberflächenmaterialien wurden Fliesen und 
hochwertige Textiltapeten mit einer weißen Fassung (Dispersions- und 
Silikatfarbe) verarbeitet. Im Dach bestehen die Wände aus Fachwerk mit 
Mauerwerksfüllungen. Teilweise sind deren Oberflächen bis heute (2007) 
mit einem groben Lehmputz verstrichen.

Der Bereich der Frauen lag im Obergeschoss auf einer Galerie an der 
Westseite des Männerbetraums. Vermutlich war die Empore vom Haupt-
raum der Männersynagoge einsehbar und umgekehrt, so dass die Frauen 
mit direkter Blickbeziehung am Gottesdienst teilnehmen konnten. Leider 
finden sich keine Beschreibungen zur Frauenempore, so dass deren Kon-
struktion und Ausdehnung ungewiss bleiben. 

Aus welchem Material die Brüstung bestand, ist nicht mehr nachzuweisen. 
Es ist aber anzunehmen, dass sie als Fachwerkwand konstruiert wurde. Ob 
auch von den Seitentrakten im Obergeschoss in den Hauptraum gesehen 
werden konnte oder ob man nur von Westen Einsicht in den Männerbe-
traum hatte, bleibt ungewiss und wäre nur mit gezielten Putzöffnungen  
(jedoch nicht zerstörungsfrei) nachzuweisen. 

Ob die vom Israelitischen Oberrat 1853 geforderte Vergitterung der Frau-
enemporen163 in der Boizenburger Synagoge umgesetzt wurde, ist nicht 
bekannt, da die Originalbrüstung der Frauenempore gegenwärtig nicht 
mehr vorhanden ist. Nur die Fachwerkwand zum Obergeschossgang blieb 
mit einer zweiflügeligen, mittig zur Wandlänge angeordneten Tür erhal-
ten. Diese Wand trennt bis heute den Erschließungs- vom Nutzbereich.

382-383 Boizenburg, ehe-
malige Synagoge, hölzerner 
Bodenbelag im Dach und 
Einblick in den Hauptraum 
des Untergeschosses (2007) 

163 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 870), Bl. 100. 

Frauenempore
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Laut Aussage des für den letzten Umbau verantwortlichen Architekten 
Kruse stammen bis auf die nachträglich eingebrachte Zwischendecke im 
Hauptbetraum alle Deckentraghölzer der Erdgeschossdecke, des Gale-
riefußbodens, des OG-Bodens der beiden Seitentrakte und der beiden 
Dachebenen der Seitentrakte aus der Erbauungszeit bzw. der letzten gro-
ßen Bauphase der Synagoge. Ihre Holzbalken sollen 22-22,5 cm breit sein. 
Die Balkenhöhen selbst sind nicht messbar, müssen aber auf Grundlage 
des messbaren Gesamtbodenaufbaus zwischen 20-26 cm liegen.

Die ergänzten Holzbalken des Obergeschossbodens des heutigen „Tem-
pelraumes“ stammen aus einem Umbau durch die Freimaurer nach dem 
Verkauf der Synagoge, also aus der Zeit nach 1892. Die Spannrichtung 
dieser Zweifeldträger verläuft von Norden nach Süden. Die Balken liegen 
auf den Trennwänden des Mitteltraktes zu den Seitentrakten und auf ei-
nem zusätzlich ins Erdgeschoss eingebauten Unterzug aus Holz auf. 

Inwieweit die Decke der Frauenempore in die Deckenerweiterung inte-
giert wurde, ist unbekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass die Zwi-
schendecke auf Höhe der Frauenempore in den Raum eingepasst wurde.

Die Balkenzwischenräume sind mit Stroh, Rohr, Dämm- und Füllma-
terial,164 Dichtungsbahn und Sand gefüllt. Als Auflager für die Einlagen 
dienen einerseits Holzbretter auf Latten und Lehmwickel, welche in die 
Balkenseiten eingeschoben sind. Andererseits wurden seitlich an die Bal-
ken und senkrecht auf die Balken Holzlatten genagelt.

Sämtliche Deckenunterseiten im Erdgeschoss wurden verkleidet. Wäh-
rend im Versammlungsraum eine weiß gefasste Nut- und Federschalung 
die Deckenkonstruktion versteckt, sind die übrigen Decken mit einem 
teils rauen, teils aber auch glatten Deckenputz, der aktuell im gesamten 
Erdgeschoss weiß gefasst ist, auf unterschiedlichen Putzträgern verputzt.

Die Deckenkonstruktion des ursprünglichen Betsaals (heute Tempel der 
Logenbrüder der Freimaurerloge von Boizenburg) wird von zwölf Holz-
balken gebildet (b/h= ca. 20/16 cm), die Querschnitte sind nicht exakt 
messbar. Die Balken schaffen jeweils mittig in ihrer Länge die Auflager für 
die beiden massiven Überzüge des Hängewerks (b/h=22/22 cm).165 Die 
Überzüge gehen eine Zangenverbindung mit den fünf unter dem First be-
findlichen Stützen des Hängewerks ein. Auch für die Holzstützen bilden 

164 Häcksel, Knochen ect. 
165 Maße laut Bestandslängsschnitt des Architekturbüros Kruse, Boizenburg; siehe Abb. 355 und 356.

Decken

Decke über dem 
Männersaal und den

Seitentrakten
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die Deckentraghölzer die Auflager. Durch sie werden die aufgenommenen 
Dachlasten in die Trennwände der Seitentrakte zum Mitteltrakt eingelei-
tet. 

Die Hauptspannrichtung der Deckenbalken verläuft von Norden nach 
Süden, die der Überzüge von Osten nach Westen. Die Deckenbalken 
wurden als Vierfeldträger bemessen. Beidseitig, nahe der Balkendrittel-
punkte, liegen diese auf jeweils zwei Pfetten (Gr. 15 x 15 cm), welche auf 
den Trennwänden der Seitentrakte lagern, auf. In Trägermitte hängen die 
Balken an den Unterzügen und an ihren Endpunkten sind die Balken mit 
den Dachsparren verbunden und bilden mit diesen Zapfverbindungen 
aus. Holznägel sichern die einzelnen Knotenpunkte.

Auf den Deckenbalken 1, 4, 7, 9 und 12 stehen jeweils direkt über den 
beiden Mittelwandpfetten und exakt unterhalb des Firstes je eine Holz-
stütze mit den Abmessungen von 18 x 20 cm auf. Die Firststütze bildet 
mit zwei zusätzlich eingebrachten Streben (Gr. 20 x 16 cm, Winkel zur 
Ebene 35°) das Hängewerk aus. Zur Stabilität der Hauptknotenpunkte 
unterhalb des Firstes wurden einseitig an die Sparren (17 x 13 cm) Zangen 
mit den Abmessungen 13 x 10 cm vorgesehen. 

Ferner wurden in Feld 1 und 4 (Längsschnitt), quer zu den Sparren 1 
und 4 sowie den Sparren 9 und 12 über den Hauptunterzügen und den 
einseitigen Zangen, Kreuzstreben (Gr. 18 x 14 cm) eingebracht, die ein 
Verschieben des Dachstuhls verhindern sollen.

Im Bereich der Seitentrakte wurden unterhalb der Knotenpunkte der 
Deckenbalken mit den Sparren Streben (14 x 15 cm) versetzt, welche 
einerseits das Dach aussteifen und andererseits einen Teil der Dachlast 
auf die Obergeschossdecken ableiten. Ihr Fußpunkt endet jeweils vor den 

384-385 Boizenburg, Ober-
geschoss, heutiger „Tempel-
raum“ nach Westen, und 
Erdgeschoss, Versammlungs-
raum nach Osten (2007) 
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Außenmauern und bildet mit den Hölzern des 
Obergeschossbodens der Seitentrakte vermut-
lich eine Versatzverbindung aus.166 

Abermals steifen Zangen diese Knotenpunkte 
hier ungefähr in der Strebenmitte aus. Während 
die Zangen zum Innenraum eine Blattverbin-
dung eingehen, kämmen sie zur Außenwand 
orientiert auf der letzten Rähmpfette auf. Im 
Bereich des Haupttraktes wurden im Haupt-
versammlungsraum und im Erschließungsgang 
Streben (Winkel zum Deckenbalken ca. 40°) 
unterhalb der Deckenebene eingebaut, die erst 
eine Gewölbeausbildung ermöglichen. Die 
Streben wurden raumumlaufend eingebracht. 
Sie binden alle Gewölbeschrägen aneinander. 

Immer wieder kam es zu Reparatur- und Ergänzungsarbeiten an den Höl-
zern im Dach, von deren Ausmaß einige neu eingebaute Hölzer bzw. Kno-
tenpunkte zeugen. Bei der Umbaumaßnahme von 1864 kam es sicherlich 
auch zu Maßnahmen am Dach, da die beiden neu gemauerten Giebelwän-
de in das bestehende Dach eingebunden, bzw. die Randbalken aus dem 
Fachwerk der bisherigen Außenwände entfernt werden mussten, ohne da-
bei die Standfestigkeit des Gebäudes zu gefährden. Welche Maßnahmen 
hier jedoch genau bzw. wann durchgeführt wurden, ist ohne Beschreibung 
und dendrochronologische Untersuchung nicht festzuschreiben.

Laut einem Gutachten aus dem Jahr 1989 sollte im Zusammenhang mit 
den bevorstehenden Holzschutzarbeiten das bisher ungedämmte Gewöl-
be, „die hölzerne Kuppeldecke im Obergeschoss“, mit Kamilit gedämmt 
werden.167 In einem Holzgutachten vom gleichen Jahr wurde vermerkt, 
dass auch Deckenhölzer unterhalb des Dachstuhls durch tierischen und 
pflanzlichen Befall zerstört waren. Wo sich diese Hölzer befanden, ist 
nicht festzuschreiben, da keine Pläne über die Befallsituation vorliegen. 
Bei den Sanierungsarbeiten sollten der Holzbretterboden im Dachraum 
entfernt, die befallenen Hölzer gesund geschnitten oder ausgetauscht und 
ein neuer Bretterboden eingebracht werden.168

166 Fußpunkt nicht einsehbar.
167 Koch (1989), S. 1-5.
168 Holzschutzgutachten vom 6. Januar 1989, Manthey Harry, Boizenburg, S. 1-6; Bauakt im Stadt-

bauamt Boizenburg.
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Die Decken beider Seitentrakte bestehen aus weiß gefassten Putzschich-
ten, welche auf biologischen Putzträgern haften (Stroh auf Staken).169 Im 
Synagogenraum, dem heutigen Logenraum (1. Obergeschoss), besteht die 
Decke aus einer blau gefassten Putzschicht, welche im Randbereich durch 
eine indirekte Beleuchtung über der Gewölbekante angestrahlt wird. Auf 
dieser Putzschicht wurden goldfarbene Sterne (Ø ca. 5 cm) in unregelmä-
ßiger Anordnung aufgebracht (siehe Abb. 387). Im Bereich des Zugangs-
flurs im Obergeschoss ist die gleiche Deckenuntersicht zu finden wie im 
Logenraum, allerdings hier ohne Sternbemalung.

Beim Aufmaß (2007) wurde eine umlaufende Gesimskante ca. 80 cm un-
terhalb der Deckenbalkenverkleidung an allen vier Begrenzungswänden 
des Saales im Obergeschoss festgestellt. Es ist zu vermuten, dass ein ähn-
liches Gesims auch zur Zeit der jüdischen Nutzung existierte. Eine Un-
terbrechung wäre dann lediglich im Bereich der möglichen Vergitterung 
der Frauenempore vorhanden gewesen. Befunde hierfür lassen sich nur 
durch eine restauratorische Untersuchung finden. Eine ähnliche Gesims-
konstruktion findet sich im rechteckigen Zugangsflur im Obergeschoss.170

Die Dachtragkonstruktion besteht aus einem abgetreppten Pfettendach 
mit einem Hängewerk, welches auf das Pfettendach abgestrebt ist. Die 
fünf Traggebinde wurden im Bereich der Deckenbalken 1, 4, 7, 9 und 
12 eingebaut. Sieben Leergespärre mit jeweils einer Zange füllen die Zwi-
schenräume zwischen den Traggespärren. 

169 Hierbei handelt es sich meist um Strohmatten, welche in Bahnen verlegt worden waren.
170 Siehe dazu Abb. 388.

387-388 Boizenburg, Ge-
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Die Zangen (Gr. 13 x 10 cm) sind an ihren Endpunkten auf die Sparren 
geblattet und mit Holznägeln gesichert. In ihren Achsen gehen sie mit den 
Mittelstützen und den Streben je eine Blattverbindung ein.

Die Dachsparren mit einer Neigung von 22°-23,5° sind 13-13,5 cm breit 
und 17-19,5 cm hoch. Am Fußpunkt liegen die einzelnen Sparren eines je-
den Gebindepaares auf dem obersten waagerechten Rähm der nördlichen 
und südlichen Giebelwände auf. Im Firstpunkt bilden die Sparrenpaare 
eine Verblattung aus. Beide Knotenpunkte sind mit Holznägeln gesichert. 
Zur Aussteifung des Synagogendachstuhls wurden zudem hölzerne Wind-
rispen in unterschiedlichen Größen in das Dach eingebaut. 

Der Kniestock, bestehend aus einer Fachwerkwand, wurde 1,10-1,15 m 
über der Oberkante der Deckenbalkenebene (Schalung) beider Seitentrak-
te ausgebildet. Im Jahr 1831 wurden Reparaturarbeiten an ihm ausge-
führt,171 wobei die Art der Arbeiten nicht klar ist. Der Traufaußenpunkt 
kragt um ca. 35-40 cm vor die Kniestockaußenkante.

Laut dem oben erwähnten Baugutachten von 1989 gab es einige „verfaulte 
Sparren“172 im Dach, vor allem aber im Giebelbereich, deren Auswechs-
lung angeraten wurde. Das gleichzeitige Holzgutachten belegt, dass neben 
dem massiven tierischen Schadensbefall, vor allem an den Splinthölzern, 
auch pflanzlicher Befall in Form von echtem Hausschwamm und Braun-
fäule vorlag. Während sich der Insektenbefall durch Anobien, Nagekä-
fer, Trotzkopf, Holzwurm und Hausbock gleichmäßig im Dach verteilte, 
waren vor allem die Hölzer der Giebelwände und des Fachwerks stark 
von Hausbock, Pilzen und Nassfäule durch eindringende Feuchtigkeit 
stark angegriffen.173 Als Ursache benannte der Gutachter den fehlenden 
Holzschutz, das ungenügend gedeckte Dach, defekte Dachrinnen, unzu-
reichende Belüftungen und das defekte Mauerwerk im Giebelbereich.174

Dass inzwischen der gesamte Dachraum mit einem chemischen Holz-
schutzmittel behandelt wurde, zeigen die Oberflächen der einzelnen Spar-
ren. Bei Streiflicht schimmern diese schuppenförmig und perlmuttartig, 
was auf die Verwendung einer kristallinen, salzhaltigen Lösung als Holz-
schutzmittel hindeutet.

171 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 121a.
172 Koch (1989), S. 1-5.
173 Holzschutzgutachten vom 6. Januar 1989, Manthey Harry, Boizenburg, S. 1-6; Bauakt im Stadt-

bauamt Boizenburg.
174 Ebenda.
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Aus welchem Material die ursprüngliche Dacheindeckung bestand, ist 
nicht überliefert. In Anbetracht der umgebenden Bebauung darf jedoch 
angenommen werden, dass entweder Natursteinplatten oder aber von 
Hand gefertigte Bibersteinziegel verwendet wurden. Wann die Dachein-
deckungen verändert wurden, ist unbestimmt.

Laut Holzschutzgutachten vom 6. Januar 1989 war das Dach zu dieser 
Zeit mit doppelt gedeckten Doppelrömerpfannen versehen, die im Jahr 
1980 gelegt wurden.175 Da die Dachdeckung nicht verstrichen war, konn-
ten durch die offenen Deckungsfugen Schnee und Regen in das Innere 
des Dachraums eindringen.176 Im Gutachten wurde angeraten, die Fugen 
zu verstreichen. Inwieweit dies geschehen ist, kann nicht belegt werden.

Bei den letzten Umbauarbeiten wurde das Dach mit den heute noch 
vorhandenen roten Betondachsteinen gedeckt. Die Holzdachlatten (3,5-
4 x 6 cm) sind in einem Abstand von im Mittel ca. 27 cm auf die Sparren-
paare aufgenagelt. Es ist weder eine Unterspannbahn, noch sind Dämm-
platten eingebaut worden.

Sämtliche Anschlüsse und Übergänge zu den Mauern wurden aus Blei, 
Kupfer und Zink hergestellt. Die Fallrohre und die sechsteilige Rinne be-
stehen aus Titanzink.

Die Sparren und die sichtbaren Hölzer im Dach befinden sich augen-
scheinlich in einem guten Zustand. Die Anschlusspunkte des Daches zu 
den beiden Giebelwänden zeigen große Abstände zueinander. Nur teilwei-
se liegen noch kraftschlüssige Verbindungen vor. Einige Blechanschlüsse, 
vor allem an den Übergangsbereichen von den Giebelwänden zum Dach, 
sind in mangelhaftem Zustand. Bei Regen dringt das Wasser an vielen 
Stellen in den Dachraum ein. Da die Giebelwände bis heute noch nicht 
zur Ruhe kamen und sich weiter bewegen, sind diese Anschlüsse als Ar-
beitsfugen anzusehen.

Fassungsuntersuchungen durften am Gebäude nicht vorgenommen wer-
den. Im Außenbereich sind alle Holzbauteile hellgrau gefasst und die 
Mauerschichten sind steinsichtig.

175 Holzschutzgutachten vom 6. Januar 1989, Manthey Harry, Boizenburg, S. 1-6; Bauakt im Stadt-
bauamt Boizenburg.

176 Koch (1989, S. 1-3v, 5.
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Im Innenraum könnten Farbfassungsuntersuchungen Aufschluss geben, 
da noch ursprüngliche Wände, Türen, Fenster und Decken vorhanden 
sind. Demnach kann man davon ausgehen, dass sich mit Sicherheit viele 
Befunde aus den früheren Bauphasen finden lassen würden. Diese sind 
aktuell aber nicht zerstörungsfrei zu bestimmen.

Wie viele Treppenläufe es in der Synagoge von Boizenburg einst gab, ist 
nicht zerstörungsfrei nachweisbar. Die Bestandszeichnungen vor dem 
letzten Umbau zeigen drei Treppenläufe: im nördlichen und südlichen 
Bautrakt vom Erdgeschoss ins Dach, im südlichen Trakt vom Erdgeschoss 
in den Keller und im Mitteltrakt vom Erdgeschoss ins Obergeschoss. Im 
Südtrakt kann aufgrund der Lage der Kellertreppe vermutet werden, dass  
der Treppenlauf vom Erdgeschoss ins Obergeschoss einst an anderer Stel-
le gedacht, anders konstruiert war oder die Kellertreppe früher eingebaut 
worden war. Zweifel, dass beide Treppenläufe gleichzeitig gebaut wurden, 
kommen vor allem durch die sehr geringe Kopfhöhe des Kellerlaufs auf. 
Laut Aussage des bauleitenden Architekten wurde ein Teil des im nörd-
lichen Trakts vorhandenen Treppenlaufes (EG/OG)) abgerissen, um den 
Grundriss im Erdgeschoss besser ausnutzen zu können.

Die Treppe im Südtrakt beginnt im Keller. Der Kellerlauf ist mehrfach ge-
teilt. Während vom eigentlichen Kellerraum eine Stufe auf den Zugangs-
flur führt, sind nochmals zwei Stufen zu überwinden, um den Kellertrep-
penlauf UG/EG zu erreichen. Dieser ist viertelgewendelt, besteht aus acht 
Stufen und ist aus Mauerwerk als Rollschichtstufen konstruiert. Die Stu-
fen und die Fugen sind oberflächlich stark ausgetreten (siehe Abb. 348).

Vom Erdgeschoss führt eine halbgewendelte, eingeschobene Holztreppe, 
bestehend aus 16 Steigungen mit ca. 26 cm Auftrittslänge und ca. 20 cm 
Steigungshöhe, ins Obergeschoss. Die Stufen sind rotbraun gefasst, Ge-
schosspfosten und Handlauf sind schwarz gestrichen, während die gedrech-
selten Baluster hellgrün gefasst sind. Sämtliche Stufen sind ausgetreten 
und knarren. Die Oberflächen zeugen von einem geringen Bauunterhalt.  
Der letzte Lauf dieser Treppe führte vom Obergeschoss ins Dach (14 Stei-
gungen ca. 25,5/20 cm). Auf halber Höhe ist zwischen Stufe 5 und 6 eine 
Tür in den Bodenraum eingebaut, welche einen unbefugten Zugang ins 
Dach verhindert. Dass dieser Zugang ursprünglich ist, beweist neben der 
Tür auch das vorhandene, eindeutig bauzeitliche Türschild. Ungewöhn-
lich erscheint, dass das Brüstungsgeländer zwar bis ins Dach führt, dort 
aber unprofessionell abgeschnitten wurde. Dies lässt vermuten, dass die 
Treppenaugenbrüstung im Dach aus dem gleichen Geländer bestand wie 
das heute noch vorhandene. Im Laufe der Jahre fiel es vermutlich den 
Umbaumaßnahmen zum Opfer.

Treppen
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Vermutlich erfolgte der ursprüngliche Zugang zur Frauenempore über die 
Treppe auf der Nordseite. Der Lauf vom Erdgeschoss ins Obergeschoss 
entsprach in seiner Konstruktion und Art der Beschreibung des Laufes 
auf der Südseite. Beim letzten Umbau entfernte man allerdings die Stufen 
vom Erdgeschoss ins Obergeschoss. Der Lauf vom Oberschoss ins Dach ist 
heute noch vorhanden; er entspricht in seiner Konstruktion der Beschrei-
bung zum Südtrakt. Dass es sich aktuell bei der Dachtreppe um ein Frag-
ment handelt, zeigt u. a. die abgeschnittene Brüstung, welche aus einer 
kargen Holzeinhausung um den Dachlauf herausragt. Der Treppenantritt 
ist mit einer Tür verschlossen, welche an der erwähnten Holzeinhausung 
um den Lauf montiert ist, so dass dieser nicht sichtbar ist und damit nur 
autorisierte Personen einen Zugang zum Dach haben. Die Konstruktion 
der Einhausung lässt auf einen späteren Einbau schließen.

Der dritte Treppenlauf entspricht in seiner heutigen Anordnung vermut-
lich nicht der ursprünglichen Situation. Die Vermutung stützt sich auf die 
Abrechung des Tischlers Reymann: „Die Treppe ändern, 2 Sitz auf den 
Frauenchor an gemacht, die Öffnung zu gelegt …“177

Vermutlich war eine frühere Treppe im Mitteltrakt einst anders angeord-
net bzw. das Treppenauge war größer oder lag an einer anderen Stelle oder 
aber wurde einfach verschlossen und der Lauf entfernt.

Um heute vom erdgeschossigen Vestibül I in das Obergeschoss zu ge-
langen, muss man eine einläufige zweimal viertelgewendelte Holztreppe 

389-390 Boizenburg, ehe-
malige Synagoge, Südtrakt, 
Treppenlauf (EG/OG) 
und Antritt Treppenlauf 
(OG/Dach) (2007)

177 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 36.
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(ohne Zwischenpodeste) mit 19 Steigungen begehen. Die Stufenkanten 
sind mit Messingschienen geschützt. Sämtliche Setz- und Trittstufen sind 
mit einem hellblauen Veloursteppich belegt, welcher auf die Holzkon-
struktion geklebt ist. Als Absturzsicherung für die eingestämmte Geschos-
streppe und für das Treppenauge dient ein Geländer mit gedrechselten 
weiß gefassten senkrechten Sprossen und einem Handlauf aus violett lak-
kiertem Holz. Ebenfalls violett gefasst sind der Antrittspfosten und die 
beiden Wangen. Während die eine Wange teilweise in den Wandputz 
eingelassen ist, wurde die andere freitragend konstruiert.

Vom südlichen und nördlichen Dach gibt es als Verbindung in den Dach-
raum des Mitteltraktes jeweils eine an und in zwei Gefachöffnungen in 
den Fachwerkmittelwänden montierte einfache hölzerne Behelfsleiter.

Im Obergeschoss ist der Hauptraum der Freimaurer in zwei Ebenen unter-
teilt: Während die Versammlungsebene auf gleicher Höhe wie das Ober-
geschoss liegt, wurde ein Podest an den Fenstern um zwei Stufen erhöht.

Um vom Hauptraum auf die nördliche Obergeschossebene zu gelangen, 
muss eine Tür überwunden und eine Treppe mit drei Steigungen nach 
unten in den Regularienraum begangen werden. Auch diese Stufen wur-
den mit blauem Velourteppich überzogen.

Dass diese dreistufige Verbindung von der Obergeschoss-Mitteltraktebene 
in den Nordtrakt schon zur Zeit der Nutzung als Synagoge bestanden hat, 
wird angenommen. Zur Zeit verbinden drei Stufen den Nordtrakt mit 
dem Verbindungsgang des Mitteltraktes. Die hölzernen Setz- und Tritt-
stufen sind mit hellblauem Velours beklebt.

391-392 Boizenburg, ehe-
malige Synagoge, Südtrakt, 
Austritt des Treppenlaufs 
(OG/Dach), und Nordtrakt, 
Brüstung des Treppenlaufs ins 
Obergeschoss (2007) 
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Es ist fraglich, ob es einst eine Verbindung zwischen dem Gang der Frau-
enempore und dem Südtrakt gab. Hier könnte nur eine restauratorische 
Untersuchung weiterhelfen.

Bis auf die Eingangstür in den Hauptsaal und die Türen im Südtrakt 
stammen alle Innentüren aus der letzten Umbauphase und nicht aus dem 
Umbau von 1864. Nur die Dachbodentür des Südtraktes ist aufgrund des 
Türschildes in die Zeit der jüdischen Gebäudenutzung zu datieren. Ähnli-
che Schildabdrücke finden sich in Hagenow und Stavenhagen.

Die heutigen Haupteingangs- und Nebeneingangstüren wurden bei den 
Ausführungen zu den Ansichten beschrieben. Laut archivalischen Unter-
lagen war im Jahr 1826 das untere Füllbrett der Haupteingangstür erneu-
ert und gleichzeitig die Tür nachgebessert worden.178

Die Flügel der Synagogendoppeltür im Erdgeschoss (Außenmaße  
1,44 x 2,28 m) schlagen zum Vestibül auf. Es gilt als sicher, dass ursprüng-
lich noch eine zweiflügelige Tür vom Vestibül der Synagoge in den Betsaal 
führte. Diesen Schluss lässt eine Rechnung der Firma Reimers zu, die am 
3. April 1815 zwei neue Schubriegel samt Blechen an die Doppeltür der 
Synagoge auflistet.179 Die gegenwärtig vorhandenen Kassettentüren wur-
den vermutlich 1864 gefertigt. Sie sind aktuell (2007) in einem zarten 
Violett, die aufgesetzten Leisten in einem Fliederton gefasst.

393-394 Boizenburg, ehema-
lige Synagoge, Mitteltrakt, 
Treppenlauf (EG/OG), und 
Dachraum, Übergang in den 
Südtrakt (2007) 

178 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 111.
179 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 68.

Türen
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Alle weiteren heutigen Türen im Erdgeschoss des Haupt- und Nordtrakts 
stammen aus der Zeit des letzten Umbaus. Diese werden hier nicht be-
schrieben. Die Türen im Erdgeschoss des Südtrakts stammen eindeutig 
aus älterer Bauzeit, jedoch fehlen die meisten Türblätter, und es lassen sich 
keine Angaben finden, von wem und wann sie gebaut worden sind.

Den Erdgeschosstüren ähnlich, zeigen sich die Türen im Obergeschoss. 
Die in den Hauptraum führende Doppeltür ist 1,424 m breit, ohne Ober-
licht 2,22 m, incl. Oberlicht 2,99 m hoch. Sie wurde als Rahmenfüllungs-
tür mit unterschiedlich hohen Holzkassetten gefertigt. Das sich über der 
Tür befindliche Oberlicht ist verglast und wird von zwei dünnen Holz-
sprossen unterteilt. Die Beschläge stammen aus einer jüngeren Umbauzeit. 

Ähnlich konstruiert ist die Tür im Obergeschoss, welche den Mittel- vom 
Nordtrakt abtrennt. Die Tür hat eine Größe von 0,945 x 2,072 m und 
wurde ebenfalls als Rahmenfüllungstür konstruiert. Alle weiteren heute im 
Obergeschoss eingebauten Türen des Mittel- und des Nordtraktes stam-
men aus der Zeit des letzten Umbaus. Es handelt sich um schlichte Stan-
dardtüren, sie werden hier nicht beschrieben. Die Türen im Obergeschoss 
des Südtrakts stammen eindeutig aus älterer Bauzeit, jedoch fehlen auch 
hier die meisten Türblätter und Hinweise auf den Zeitpunkt des Einbaus.

Dass sich im ursprünglichen Synagogenbau mindestens ein Kaminzug be-
fand, geht aus der Schlosserrechnung180 vom 28. Februar 1801 hervor. 

395-396 Boizenburg, ehe-
malige Synagoge, Südtrakt, 
Türbeschlag der Bodenein-
gangstür, und Erdgeschoss, 
Eingangstüren in den Ver-
sammlungssaal (2007) 

180 Unsignierte Kopie; Bauamt Boizenburg, siehe Anhang F 002.

Beheizung
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Hierin rechnet Schlossermeister Haupt „zum Ofen, 1. Stück Eisen …; 
2 Neue Ofen-Tühren …“ ab. Wo sich der/die Kaminzüge befanden, ob 
die heutigen Kaminzüge bauzeitlich sind oder neu aufgemauert wurden, 
lässt sich derzeit nicht zerstörungsfrei nachweisen.

Dass sich auch mehrere Öfen in der ersten Synagoge befanden, lässt sich 
auf Grundlage einer Reparaturrechnung von 1822 nachweisen.181 Hierin 
wurden zwei Ofentüren abgerechnet, an welchen nachgearbeitet wurde. 
Im Jahr 1828 wurde erneut ein Ofen gesetzt und ein neues Rauchrohr 
montiert.182 1894 wurde ein Kamin im Synagogenkomplex eingebaut. 

Laut einem Gutachten von 1989 waren die Kaminköpfe (zur Zeit der 
Gutachtenerstellung) unverputzt und brüchig. Es wurde angeraten, diese 
umgehend zu verputzen. Etwaige Versottungen wurden im gleichen Gut-
achten als gering eingeschätzt.183 

Heute sind alle Kaminzüge, die zur Zeit der Freimaurer im Gebäude vor-
handen waren, noch erhalten. In der Synagogentrennwand zum Nordtrakt 
sind drei Züge vorhanden (Größe ca. 20 x 20 cm). In der Synagogentrenn-
wand zum Südtrakt lassen sich fünf Züge finden (Größe je Zug ca. 20 x 
20 cm). Dies geht aus den Zeichnungen des Architekturbüros Kruse aus 
Boizenburg hervor (siehe Abb. 353 und 354).

397-398 Boizenburg, ehema-
lige Synagoge, Obergeschoss, 
Eingangstüren in den „Tem-
pelraum“, und Nordtrakt, 
Eingangstür (2007) 

181 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 109.
182 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 114.
183 Koch (1989), S. 1-5.
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Keines der ursprünglichen Fenster ist heute noch vorhanden; weder die 
der erneuerten Giebelseiten noch die der erhaltenen Traufseiten. Im Zuge 
des Umbaus wurden die beiden Rundfenster und damit auch das Misrach-
Fenster entfernt (siehe Abb. 369). Aufgrund der Glaserrechnung184 lassen 
sich aber zumindest die Anzahl, Form und Größe der ursprünglichen Fen-
ster feststellen. 

Am 22. Oktober 1806 rechnete Höne folgende Arbeiten ab: „8 Fenster 
verkittet, 4 Scheiben eingesetzt, vor Schloßnageln das Beschlag anzuna-
geln.“185 Ob die Fenster nur locker oder aber kaputt waren, lässt sich nicht 
feststellen. Am 6. Januar 1831 wurden der jüdischen Gemeinde erneut 
zahlreiche Scheiben, welche in der Synagoge ausgewechselt wurden, in 
Rechnung gestellt.186 Dies trifft auch auf das Jahr 1833 zu.187

Laut einem Beweisgutachten aus dem Jahr 1989 steht fest, dass die zur 
Kleinen Wallstraße orientierten Fenster zu diesem Zeitpunkt in einem 
guten Zustand waren, während die rückseitig eingebauten Fenster mit 
einer Doppelverglasung versehen werden sollten.188 Auf drei Gebäudesei-
ten (Nord, Ost, West) sind Sprossenfenster neueren Datums eingebaut.189  

Nur auf der Südseite sind noch Fenster älteren Datums zu erkennen. Fer-
ner stammen die Obergeschoss-Außenfenster der Westansicht aus einer 
späteren Einbauphase.

AusstAttung und Einrichtung

Die Sitzplätze wurden, wie in anderen Synagogen auch, von den Gemei-
demitgliedern erworben. Die Gemeindeordnung erklärt dazu: 

„Falls der Eigentümer eines solchen Platzes sein Domizil hier aufgibt, ohne 
über den Platz verfügt zu haben, so steht bis dahin, daß dies geschieht, dem 
Vorstand das Recht zu, diesen Platz zu benutzen. Dasselbe gilt für den Fall, daß 
der Eigentümer stirbt und dessen Erben weder der hiesigen Gemeinde ange-
hören noch einem Mitglied der hiesigen Gemeinde zur Benutzung übertragen 
oder daß ein Mitglied zwei Plätze hat und nicht einen davon von einem andern 
Mitglied benutzen lasst.“190

184 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 5, siehe Anhang F 001.
185 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr.5 (Ident. Nr. 872), Bl. 32.
186 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr.5 (Ident. Nr. 872), Bl. 125.
187 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr.5 (Ident. Nr. 872), Bl. 127.
188 Koch (1989), S. 1-5.
189 Ebenda und Beobachtungen der Verfasserin.
190 Will (1985), S. 23.

Fenster

Bestuhlung
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Im Männersaal wurden im Jahr 1801 „7 Stück neue Pulten, zwey Bän-
ke mit 2 Klappen, zwey Bänke mit 3 Sitze, 4 für Bänke Stück 2, einen 
Trit zum Lüfter, zwey Vorsetzbänke“191 angefertigt. Dass in der Rechnung 
„neue“ Pulte abgerechnet wurden, lässt vermuten, dass schon alte vorhan-
den waren. 1812 wurden drei Stühle in die bestehenden Stuhlreihen ein-
gebunden.192

Für die Frauenempore wurde bei Baubeginn „eine Bank mit 5 Sitze/ an 
die Rücklehnung, 5 Klappen 2 hinter Fenster/ verkleidet aus (K)hor ein 
Brett zum Bücherauflegen“ angefertigt.193

Über das Aussehen des Toraschreins liegen nur wenige Angaben vor. Aus 
den Archivalien geht hervor, dass um 1801 ein neuer Schrein angefertigt 
wurde, der innen zweimal grau gefasst und außen mit einer Perlfarbe ge-
strichen war.194 Seine Säulen waren rötlich marmoriert. Über dem Schrein 
befanden sich verschiedene Verzierungen und eine Krone über den Geset-
zestafeln, welche vergoldet und ausgemalt war. 

Laut Maurerstundenlohnabrechnung war der Schrein bzw. vermutlich 
nur dessen Sockel gemauert.195 Der Schrein hatte ein Schloss mit einer Fe-
der, das 1816 und 1818 repariert wurde.196 Vermutlich wurde er bei den 
Umbauarbeiten um 1864 nur restauriert und weiterhin genutzt.

Auf Grundlage der einstigen Fassadenzeichnung (siehe Abb. 369), auf der 
der Aron Hakodeschvorbau zu erkennen ist, steht fest, dass es eine ver-
mutlich gemauerte Treppe zum Aron Hakodesch gegeben hat. Wenn man 
sich die Zeichnung näher betrachtet, wäre es durchaus möglich, dass zwi-
schen vier bis fünf Stufen am Altar vorhanden waren. Wo sich diese exakt 
befunden haben, wie ausladend diese waren und ob aus dieser Zeit noch 
Reste vorhanden sind, könnte nur durch eine Grabung bestimmt werden.

Zum Aussehen der Bima konnten bislang keinerlei Abbildungen gefunden 
werden. Sie wurde laut Tischlerrechnung wie der Schrein um 1801 ange-
fertigt:197 „4. Die sogenannte Kanzel in und auswandig Perlfarbn und so 
wie das Altar mit Marmor Säulen und verzierungen gemalet“.198

191 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 4; siehe Anhang F 005.
192 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 53.
193 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 4 ; siehe Anhang F 005.
194 Ebenda und Bl. 2a-3.
195 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 18ff.
196 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 2f.
197 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 4; siehe Anhang F 005.
198 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 2f; siehe Anhang F 004.

Aron Hakodesch

Bima
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In einer Rechnung vom 14. Januar 1810 wird das Streichen eines Schran-
kes abgerechnet. 199 Wo sich dieser befand, wird nicht erwähnt.

Am 4. Juni 1828 stellte der Tischlermeister Selig eine Rechnung an die 
jüdische Gemeinde von Boizenburg. Hierin zeigte er Kosten für einen her-
gerichteten Tisch in der Schule an.200

Möglicherweise befanden sich an den Fenstern Vorhänge. Laut Rechnung 
vom 5. Juli 1819 hatte Schlossermeister Ernst Heinrich Pintze zwei Gar-
dinenstangen in der Synagoge mit neuen Ösen versehen.201

In der Synagoge sollen laut Einweihungsbericht vom 28. September 1864 
fünf Torarollen vorhanden gewesen sein. Über ihren Verbleib erklärte 
Frau Cohn aus Boizenburg im Jahr 1937, dass diese nach Hamburg ge-
bracht worden waren „… während die Torarollen in Hamburg, wohin 
Herr Wolf sie bei seinem Fortzug mitnahm, wegen Nichtguterachtens ver-
brannt werden mußten.“202

Auf den 16. September 1808 ist eine Rechnung datiert, mit welcher be-
wiesen werden kann, dass mehrere Bücher in Leder eingebunden wur-
den.203 Am 12. Januar 1930 wurde eine Rechnung über mehrere Bücher, 
die eingebunden wurden, gestellt.204 Die Bücher können in der Schule 
oder in der Synagoge aufbewahrt worden sein.

Niederschlagsentwässerung: Ursprünglich versickerte das Regenwasser auf 
dem Grundstück bzw. wurde in den Wallgraben oder das vermutete Mik-
wenbecken geleitet. Heute ist das anfallende Regenwasser der Dachflächen 
durch Rinnen und Fallrohre an den öffentlichen Kanal angeschlossen.

Trinkwasserversorgung: Zur Wasserversorgung zur Zeit der Synagogen-
nutzung ist nichts überliefert. Heute ist das Gebäude an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossen (Übergabepunkt im Nordtrakt).

Löschwasserversorgung: Diese ist nicht vorhanden. Allerdings bildet der 
nahe gelegene Wallgraben ein ausreichendes Wasserreservoir im Brandfall.

199 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 41.
200 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 112.
201 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 83.
202 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144, Schreiben vom 16. Februar 1937; siehe 

Anhang F 201.
203 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 31.
204 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 120.

Sonstige Einrichtungs-
gegenstände 

Haustechnik
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Grundstücksentwässerung/Schmutzwasser: Ursprünglich war eine Senk-
grube im Nebengebäude des linken (nördlichen) Hofes vorhanden. 
Nachdem 1989 die vorhandenen Wohnungen aus dem Gebäude entfernt 
wurden und statt derer WC-Anlagen in das Obergeschoss des Gebäudes 
eingebaut worden sind, wurde auch eine Kläranlage und neue Grundlei-
tungen auf dem Grundstück eingebaut (siehe Abb. 352).205

Elektroversorgung: Wann die Synagoge elektrifiziert wurde, ist nicht be-
kannt. Heute erfolgt die Elektroversorgung über das Elektronetz der Stadt 
(Übergabepunkt und Hauptelektrozählerschränke im Nordtrakt, Ein-
gangsflur).

Beleuchtung: Früher wurde die Synagoge mit Kerzen beleuchtet. Heute 
gibt es eine indirekte als auch eine direkte Ausleuchtung mit elektrischen 
Lampen.

Gasversorgung: Ein Gasanschluss ist vorhanden. Allerdings wurde dieser 
erst mit dem letzten Hausumbau durch die Freimaurer ins Gebäude ge-
legt.206

Telefonanschluss: Seit wann sich ein Telefonanschluss im Haus befindet, 
ist nicht bekannt (Übergabedose der Telekom an der Theke des Versamm-
lungsraums).

Die Synagoge von Boizenburg wurde von der im Ort ansässigen jüdischen 
Gemeinde entsprechend ihren Bedürfnissen und Wünschen gestaltet. 
Diese These wird durch die bestehende Aktenlage, die vorgefundene Bau-
konstruktion und die durchgeführten Untersuchungen aus dem Jahr 2007 
bestätigt. Alle Befunde deuten jedoch auf einen massiven Eingriff mit ei-
nem umfangreichen Bauteilaustausch um 1864 hin; dies betrifft nicht nur 
die beiden Giebelwände.

Es wäre durchaus denkbar, dass die beiden Seitentrakte nicht aus der ur-
sprünglichen Bauzeit stammen, sondern 1864 an den bestehenden Bau-
körper angebaut wurden. Der Mitteltrakt für sich gesehen, bestehend aus 
Synagogenraum und Vestibül, ähnelt in Größe und Proportion den bisher 
untersuchten Synagogen. Die den Mitteltrakt von den Seiten trennenden 
Zwischenwände sind für Innenwände außergewöhnlich breit, so dass man 

205 Koch (1989), S. 1-5.
206 Laut persönlichen Mitteilung von Herrn Rumstieg, Boizenburg, vom 17. Februar 2009.

Versuch einer 
Einordnung
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annehmen könnte, dass es sich hierbei um die ehemaligen Außenwände 
handelt. Hier könnte nur eine dendrochronologische Untersuchung Auf-
schluss geben.

Das Gebäude fügt sich gut in das städtebauliche Umfeld ein und zeugt 
von einem neuen Selbstbewusstsein seiner Bauherren. Dies ist typisch für 
das Einweihungsjahr von 1864. Die jüdische Bevölkerung war den christ-
lichen Bürgern gleichgestellt und zeigte dieses offen. Auf Grund der Tatsa-
che, dass das heute vorhandene Gebäude auf der bestehenden Liegenschaft 
von 1799 steht, wurde auch diese Synagoge in zweiter Reihe und nicht an 
der Hauptstraße errichtet. Erwähnenswert ist, dass sich alle Räumlichkei-
ten, welche für den jüdischen Ritus maßgebend waren, in diesem einen 
Haus befanden und kein, wie meist in Mecklenburg und auch in Vorpom-
mern üblich, vorgelagertes Gemeindehaus errichtet worden war.

Leider war es bei diesem Gebäude nicht zerstörungsfrei möglich, alle Fra-
gen zu beantworten. Demnach bleibt es spannend, ob jemals seine bauli-
chen Geheimnisse gelüftet werden können
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diE mikwE

Adresse: Wallstraße 48, heute: Kleine Wallstraße 7
Bauzeit: um 1799 errichtet
Nutzungsende: 1892 wegen Mitgliedermangels verkauft

EntstEhung und gEschichtE

Aufgrund der Archivalien steht fest, dass um 1800 in Boizenburg eine 
Mikwe in Benutzung war. Es ist denkbar, dass diese sich in dem heu-
te noch erhaltenen Kellerraum an der Südwestseite der Synagoge, unter 
dem Seitentrakt, befand. Da vermutet wird, dass die Seitentrakte erst beim 
Umbau im Jahre 1864 angefügt wurden, wäre es denkbar, dass die Mikwe 
sich schon vor dem Anbau hier befunden hat – möglicherweise in einem 
Anbau oder separaten Gebäude. Dafür würde sprechen, dass der Keller-
raum nicht mit der Außenkante des Südtraktes abschließt, sondern in den 
Hofbereich hineingebaut wurde und zudem die Mittelstütze der Keller-
gewölbedecke sich statisch ungünstig nicht unterhalb der südwestlichen 
Giebelwand befindet. Auch die zu niedrige Kopfhöhe des Zugangs in den 
Keller spricht für die Annahme. Gemauerte Stufen führen unter Treppen-
lauf I hinunter, und von hier aus erreicht man den Kellerraum über einen 
schmalen Gang (siehe Abb. 348). Um diese Vermutungen zu bestätigen, 
müssten Grabungen und weitere Untersuchungen angestellt werden. 207

Das Bad wird in einer Tischlerrechnung des Jahres 1800 erwähnt, als ein 
„Handgeländer im Badt“ abgerechnet wird.208 Offenbar wurde neun Jahre 
später das Geländer wiederum erneuert: Am 1. Januar 1810 wurde ein Ge-
länder aus Gusseisen durch Firma Pollmann eingebaut und im Dezember 
1810 durch J. G. Weber die Fugen abgedichtet.209

Für die Vorbereitung der Mikwe zur Benutzung – u. a. das Erwärmen des 
Wassers – hatten (nicht-jüdische) Mieter zu sorgen. Laut einem Mietver-
trag vom 24. April 1810 zwischen der jüdischen Gemeinde und Johann 
Gottlied Weber, durfte dieser im „Tempel“wohnen und sollte „Hausmei-
sterdienste“ verrichten.210 Unter § 6 findet man folgenden Eintrag: „Ge-
lobe ich wenn verlangt wird das Bad zu wärmen, für meine Bemühung 

207 Da diese nicht zerstörungsfrei durchgeführt werden können, ist keine abschließende Beurteilung 
möglich.

208 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 4.
209 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 45f; siehe Anhang F 101.
210 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 878), Bl. 1f.
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nicht mehr als sechs Schilling jedes mahl nehmen kann, verstehet sich, 
daß die Feurung dazugeben wird, oder besonders bezahlt werden muss.“211 
Da kein Kaminanschluß im Keller zu finden ist, könnte das Wasser in der 
Wohnung des Mieters erwärmt worden sein. 212

Am 31. Mai 1818 stellte Maurermeister Reinhard eine Rechnung über 
Reparaturen am Bad – Mauern neuer Wände, neu verfugen und wei-
ßen.213 Am 28. Juni 1818 stellte Peter Maundr ebenfalls einen Rechnung 
über eine nicht näher definierte Badreparatur.214 Am 10. Mai 1819 rech-
nete Glasmeister Höne das Verkitten von „unten in die Batstube 4 Schei-
ben“ ab.215 Da der Kellerraum heute keine Fenster hat, könnte dies dafür 
sprechen, dass sich oberhalb des Mikwenkellers ursprünglich ein früherer 
Anbau oder ein separates Gebäude befand. Eine Tischlerrechnung vom 
16. August 1819 erwähnt „4 Damen Schieber in das Badzimmer“.216

1819 wurde durch Maurermeisters Reinhard eine „Badmauer“ repariert.217  
Erneute Arbeiten wurden Ende 1820 nötig.218 Umfangreichere Tätigkei-
ten lässt eine auf den 11. Dezember 1833 datierte Rechnung vermuten: 
„Das Rohr loßgegraben, die Mauer loßgebrochen. An alles in einem guten 
Zustand wieder hergestellt, auch das Badt innenwandig unten mit Moos 
und oben mit Kalk ausgelegt.“219 Bei dem erwähnten Rohr könnte es sich 
um ein Zu- bzw. Abflussrohr gehandelt haben, wie es in der ehemaligen 
Mikwe von Hagenow gefunden wurde.

Am 10. Oktober 1853 wies der Oberrat unter der Leitung von Dr. Lüb-
schütz alle Mecklenburger Gemeinden an, ein Ritualbad einzurichten bzw. 
instandzusetzen.220 Am 28. April 1854 wurde die Boizenburger Gemeinde 
aufgefordert, bei Bedarf das in der Gemeinde vorhandene Reinigungs-
bad wiederherzustellen. Nach Fertigstellung der Instandsetzungsarbeiten 
sollte dieses dem Großherzoglichen Ministerium angezeigt werden.221 

Am 15. September 1856 schrieb das Ministerium an die Boizenburger 

211 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 878), Bl. 2. Ein Vertrag mit gleichem Wortlaut wurde 
am 10. November 1812 mit Heinrich Jacob Nierlitz geschlossen. 

212 Auch in Hagenow und Dargun wurde das benötigte Wasser vom Lehrer oder Mieter in seiner 
Wohnung erwärmt.

213 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 75, siehe Anhang F 102.
214 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 93.
215 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 89.
216 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 80.
217 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 96, Rechnung vom 24. September 1819.
218 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 98, Rechnung vom 16. Dezember 1820.
219 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 134; siehe Anhang F 103.
220 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 95; siehe Anhang A 201.
221 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3, (Ident. Nr. 870), Bl. 104. 
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Gemeinde, dass diese innerhalb von sechs Wo-
chen berichten soll, ob das geforderte Ritualbad 
mittlerweile eingerichtet sei.222 Sollte dies nicht 
der Fall sein, so drohte das Ministerium, nach 
sechs Wochen eine Strafe von 50 Courant zu 
erheben. Am 15. Oktober 1856 beantwortete 
die Gemeinde das Schreiben des Ministeriums. 
„G.P.M hierdurch machen wir dem uns auf-
gegebenen Bericht, daß in unserem Synagogen 
Gebäude ein Reinigungsbad wie das Ritualge-
setze es vorschreibt von je her bestanden und 
auch jetzt noch besteht.“223 Dieses Schreiben 
läßt die Schlussfolgerung zu, dass die Mikwe 
bereits zu Beginn des ersten Synagogenbaus eingebaut wurde. Am 13. Ja-
nuar 1857 schrieb das Ministerium an die Gemeinde, dass diese dafür Sor-
ge zu tragen habe, dass das Ritualbad gemäß dem Ritus erhalten bliebe.224 

Bei dem im Jahr 2007 durch die Verfasserin durchgeführten Aufmaß wur-
de auch das Untergeschoss dokumentiert. Hierbei handelt es sich um ei-
nen rechteckigen, in Ost-West-Richtung gestreckten Raum, welcher von 
einer Ziegelsteintreppe (Rollschicht-Stufen aus Ziegel-Klinker) erschlos-
sen wird, die sich unterhalb der Treppe des südlichen Haustrakts befindet. 

Der Kellerraum war, wie man an der vorhandenen Pflasterfläche ablesen 
kann, zweigeteilt, liegt aber heute auf einer Ebene. Aufgrund der Trennfu-
ge im Bodenbelag ist denkbar, dass zumindest ein Teil der Bodenoberflä-
che einst tiefer lag und ein Tauchbecken bildete, das nicht mehr sichtbar 
ist. Heute beträgt die Raumhöhe an der höchsten Gewölbestelle 1,58 m. 
Unterhalb des Ziegelbodens ist ein Sandbett verlegt. Wie tief sich dieses in 
die Erde erstreckt, ist ohne Grabungen nicht festzustellen. 

Im südwestlichen Raumviertel findet sich ein Mauerwerkspfeiler, welcher 
im Kopfbereich abgetreppt konstruiert und neben der südwestlichen Gie-
belwandecke in Richtung Hof eingebaut wurde. Es steht fest, dass der 
Pfeiler die Hausecke der erdgeschossigen Bebauung nicht trägt, sondern 
lediglich nahe der südlichen Außenmauer steht. Der Kellerraum liegt zur 

222 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 118; siehe Anhang F 104. 
221 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3, (Ident. Nr. 870), Bl. 104. 
222 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 118; siehe Anhang F 104.
223 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 119; siehe Anhang F 105.
224 CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 122; siehe Anhang F 106.

399 Boizenburg, ehemalige 
Synagoge, Gang zum Kelle-
raum (2007) 

Befunde aus dem Jahr 
2007 
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Hälfte unter dem südlichen Hof. Im hinteren, östlichen Raumabschnitt 
ist eine etwa 75 cm hohe Brüstung zu finden, die zur Ablage von Klei-
dung, Ritualgegenständen oder Leuchtern etc. gedient haben könnte. 

Die Umfassungswände werden von Sandsteinquadern, teilweise mit Ze-
mentmörtel verputzt, und von Mauerziegeln gebildet. Die Decke besteht 
aus einem unverputzten Ziegeltonnengewölbe. 

Gespeist hätte die Mikwe über Regenwasser werden können, das als ri-
tuell rein gilt. Ein im Hofbereich neben der Südwestfassade befindliches 
Bodenloch könnte als Zulauf gedient haben. Es ist heute (2005) mit ei-
ner Ummauerung aus fünf Schichten Mauerziegeln eingefasst und tritt 
direkt neben dem Ziegelpfeiler in der Decke aus; die Kellersohle liegt etwa 
2,15 m unterhalb des Hofniveaus. Waagerecht in die Öffnung eingebrach-
te Stahlstäbe sollten vermutlich das Eindringen von Tieren verhindern. 
Infolge des hohen Grundwasserspiegels wäre aber auch durchaus eine Bek-
kenbefüllung mit Grundwasser möglich, vorausgesetzt dass das ursprüng-
liche Bodenniveau tiefer lag. 

Heute verläuft quer durch den Raum ein neues Entwässerungsrohr, wel-
ches an die städtische Grundstücksentwässerung angeschlossen ist.

400-401 Boizenburg, ehema-
lige Synagoge, Kellergeschoss, 
abgetreppter Stützenkopf 
und vorhandener Bodenbelag 
(2007) 
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dEr jüdischE friEdhof225

EntstEhung und gEschichtE

Den Friedhof an den Turner Eichen, nordwestlich des Zentrums gelegen, 
besaß die jüdische Gemeinde bereits im Jahr 1768.226 Im Juni 1936 fand 
die letzte jüdische Beerdigung, von Frida Katz, hier statt.227 Im folgenden 
Jahr verbot die Stadtgemeinde weitere Bestattungen, da der Bürgermei-
ster den jüdischen Friedhof verkaufen und innerhalb von 15 Jahren das 
Grundstück als Bauland für die angeblich rasch wachsende Stadt nutzen 
wollte.228 Daraufhin reichte die Israelitische Landesgemeinde, vertreten 
durch Rechtsanwalt Josephy, Klage gegen die Stadt Boizenburg ein.229 

402-403 Boizenburg, jüdi-
scher Friedhof, Eingangstor 
und Blick auf die Friedhof-
anlage (2007) 

225 Zur Geschichte des jüdischen Friedhofs wurden in den vergangenen Jahren einige Artikel von 
Horst Ende verfasst.

226 Persönliche Mitteilung eines Mitarbeiters des Heimatmuseums Boizenburg aus dem Jahr 2007; 
und vgl. zu den Eigentumsverhältnissen des Friedhofs LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer 
Oberrat, Nr. 144.

227 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144, Schreiben vom 16. Februar 1937; siehe 
Anhang F 201.

228 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144, Schreiben des Bürgermeisters von 
Boizenburg vom 8. Juni 1938 an das Gericht.

229 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144, Anklageschrift vom 25. August 1938. 
Der Rechtsanwalt der jüdischen Landesgemeinde erhielt die Akten zum Vorgang erst einen Tag 
vor Prozessbeginn. Die Gemeinde Boizenburg besaß angeblich keine Eigentumsakten/Grundbü-
cher, aus denen eindeutig hervor ging, dass der Friedhof in jüdischem Gemeindebesitz war. So war 
es der Landesgemeinde unmöglich, ihren Eigentumsanspruch rechtlich geltend zu machen. Am 
10.  Januar 1938 lag Josephy trotz mehrfacher Aufforderung zur Klärung des Sachverhaltes noch 
keine Stellungsnahme der Stadt vor; vgl. LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144, 
Nr. 31; Schreiben Josephys vom 10. Januar 1938 an Dr. Marcus, Güstrow. LHA Schwerin, 10.72-
1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144.
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Laut einem auf den 16. Februar 1937 datierten Brief 
von Berta Cohn aus Boizenburg an Rechtsanwalt Jose-
phy waren sie und ihr Vater die einzigen verbliebenen 
Juden in der Stadt, und ihr Vater wollte auf demsel-
ben Friedhof bestattet werden, auf dem auch seine Ver-
wandtschaft die letzte Ruhe gefunden hatte – in Boizen-
burg. Den Friedhof beschreibt sie wie folgt: „Hier sind 
auf der einen Seite des Friedhofs 15 alte Gräber, auf der 
anderen Seite 24, jüngeren Datums. … [Das Gelän-
de]… zählte heute nach meinen Schritten 53 u. 45 Län-
ge u. Breite.“230 Einen weiteren Hinweis auf die Größe 
und eine erfolgte Erweiterung gibt außerdem eine Notiz 
von Franz Wolff vom 26. Oktober 1937: „Die städti-

schen Akten beginnen nämlich erst 1882, als zu dem schon vorhandenen 
Friedhof 20 Ruten zugelegt wurden.“231

Am 12. Mai 1938 wurde vom Stadtbaumeister Boizenburgs ein Gutachten 
erstellt, in welchem dieser die unbedingte Notwendigkeit der Bebauung 
des ehemaligen jüdischen Friedhofs hervorhebt.232 Auf den 8. Juni 1938 
war ein weiteres Gutachten datiert, welches Gründe gegen die jüdische 
Gemeinde bezüglich der Eigentumsverhältnisse zum Friedhof auflistete. 
Ferner wird in dem Gutachten abermals erwähnt, dass die Stadt Boizen-
burg wirtschaftlich so stark wachsen würde, dass es deshalb von größter 
Wichtigkeit wäre, das Friedhofsgelände nach der Ruhezeit zu bebauen.233  

Am 25. Oktober 1938 kam es zur Klageabweisung gegen die Israelitische 
Landesgemeinde.234 Damit war die für den 31. Dezember 1967 geplante 
Auflassung des Friedhofs rechtens. Abschließend konnte Josephy nur noch 
anführen, dass das Friedhofsgrundstück, welches von den Juden Boizen-
burgs seit Jahrzehnten genutzt wurde, zwar angeblich der Stadt gehöre, 
die geplante Auflassung aber mit dem jüdischen Glauben unvereinbar sei. 
Von einer Bebauung des Friedhofs sah man schließlich ab.

Im Jahr 1989 wurden die Särge der „Hoffmannschen Familiengruft“ ge-
schändet.235 Mitte April 1992 kam es auf dem jüdischen Friedhof von 

230 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144, Schreiben vom 16. Februar 1937; siehe 
Anhang F 201.

231 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144, Schreiben vom 26. Oktober 1937.
232 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144, Gutachten vom 12. Mai 1938; siehe 

Anhang F 202.
233 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144, Gutachten vom 8. Juni 1938.
234 LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 148, Klageschrift vom 25. August 1938.
235 „Ohne Sinn und Pietät“, in: Lauenburger Zeitung vom 23. April 1992.

404 Boizenburg, jüdischer 
Friedhof, Grabstein (Foto: 
Thomas Ruff, 1992) 
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Boizenburg erneut zu Grabschändungen.236 Am 12. März 1998 wurde ein 
Artikel in der Schweriner Volkszeitung veröffentlicht, in welchem auch 
Anmerkungen zum jüdischen Friedhof von Boizenburg gemacht wur-
den.237

Am Friedhof bei den Turner Eichen sind bis heute (2006) zwei gemauer-
te Torpfeiler erhalten geblieben und ca. 40 Grabsteine noch vorhanden, 
davon 28 bis 31 mit lesbaren Inschriften, die anderen Inschriften sind teil-
weise unkenntlich gemacht. Die Pflege erfolgt derzeit durch die örtliche 
Friedhofsverwaltung.

236 Ebenda.
237 „Grabsteine mußten einer betonierten Fläche weichen“ vom 12.3.1998 in der SVZ „Hagenower 

Kreisblatt“: „Als einziger jüdischer Friedhof überstand der in Boizenburg alle Wirren der Zeit. 
Zwar gab es in der über zwei Jahrhunderte dauernden Geschichte des Friedhofs hin und wieder 
Störungen der Ruhe und Ordnung. Grabsteine wurden umgestürzt und es gab Schmierereien. Im 
wesentlichen aber entspricht der Friedhof in den Turnereichen jetzt den Vorstellungen, wie sie 
im vorangegangenen Artikel beschrieben wurden. Die Grabsteine wurden wieder aufgerichtet, 3 
waren vorhanden. Gräber sind kaum mehr zu erkennen. Nicht alle Inschriften sind zu zu lesen, 
einige sind in hebräischer Schrift und andere in deutsch. 

 Einige Namen wie: Selig Kusel, Sally und Lulie Lazarus und die Familie Hugo und Frieda Katz, 
geborene Freudenberg, sind deutlich zu lesen. Frieda Katz scheint danach die Letzte gewesen zu 
sein, die hier beigesetzt wurde. Ihr Todesdatum war der 14. Juni 1936.“
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Quelle: FRL Stavenhagen.

A 001Rechnung vom 1. Januar 1859 über Reparaturen; u. a. werden Reparaturen an einem 
Kronleuchter erwähnt.



Anhang474

Quelle: FRL Stavenhagen.

A 002 Beschluss der Gemeindemitglieder vom 3. April 1842 zum Ausbau der Synagoge und zur 
Aufnahme einer Anleihe von 500 Talern von Maurermeister Müller.
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Quelle: FRL Stavenhagen.

A 003Auflage des Israelitischen Oberrates vom 27. September 1853 betreffend die Vergitterung 
der Frauenemporen und die Aufstellung der Bima in der Mitte des Synagogenraumes.



Anhang476

Quelle: FRL Stavenhagen.

A 004/1 Inventarliste der Synagoge aus dem Jahr 1891.
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A 004/2Fortsetzung.



Anhang478

Quelle: FRL Stavenhagen.

A 005/1 Feuerversicherungspolice vom April 1906.
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A 005/2Fortsetzung.



Anhang480

Quelle: FRL Stavenhagen.

A 006 Bestätigung der Israelitischen Landesgemeinde Mecklenburg-Schwerin vom 20. April 
1926 über die Gewährung eines Zuschusses zur notwendigen Synagogendachreparatur.
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Quelle: FRL Stavenhagen.

A 007„Abschrift zum Kaufvertrag“: Ab dem 2. März 1939 ist Tischler Karl Dubbert Eigentü-
mer des Synagogengrundstücks in der Malchiner Straße.



Anhang482

Quelle: Deutsches Archäologisches Institut Berlin.

A 008 Dendrochronologisches Gutachten zur Synagoge.
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Quelle: Grundbuchamt Stavenhagen, Nr. 247, G.B.Bl. 205; freundliche Übermittlung durch Herrn 
Zahn, Stadtchronist Stavenhagen und Mitarbeiter der Stadt, am 19. Mai 2004.

A 101Grundbuchauszug des Gemeindehausgrundstücks mit Garten (später Bauplatz der Sy-
nagoge).



Anhang484

Quelle: FRL Stavenhagen.

A 102 Protokoll einer Gemeindeversammlung vom 14. Januar 1865 mit Beschlussfassung zur 
Durchführung von Reparaturarbeiten an der Synagoge und am Gemeindehaus.
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Quelle: Privatarchiv der Verfasserin, freundliche Übermittlung durch Herrn Albrecht.

A 103/1Baugutachten zum jüdischen Gemeindehaus Stavenhagen aus dem Jahr 1996; angefertigt 
von Dipl.-Ing. Hans-Dieter Albrecht, Stavenhagen.



Anhang486

A 103/2 Fortsetzung.
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Quelle: FRL Stavenhagen.

A 201Auszug aus der Bauauflage für jüdische Ritualbäder, bekanntgegeben durch den Israeliti-
schen Oberrat am 10. Dezember 1853.



Anhang488

Quelle: FRL Stavenhagen.

A 202 Antwortschreiben der jüdischen Gemeinde Malchin vom 30. November 1854 auf eine 
Anfrage der Stavenhagener Gemeinde, ob man die Mikwe in Malchin mitbenutzen dürfe.
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Quelle: FRL Stavenhagen.

A 203/1Vertrag vom 24. Juni 1856 zwischen der jüdischen Gemeinde Stavenhagen und dem Ei-
gentümer der Malchiner Mikwe über die Mitbenutzung des dortigen Ritualbades.



Anhang490

A 203/2 Fortsetzung.
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Quelle: FRL Stavenhagen.

A 204Mitteilung der jüdischen Gemeinde Stavenhagen an das Großherzogliche Ministerium 
vom 26. Juni 1857 über die erfolgte Einrichtung eines eigenen Ritualbads.



Anhang492

Quelle: FRL Stavenhagen.

A 205 Mietvertrag zwischen der jüdischen Gemeinde Stavenhagen und dem Mieter Dalitz vom 
29. September 1884. Dalitz musste bei Benutzung der Mikwe seine Badestube der Ge-
meinde zur Verfügung stellen und das Wasser erwärmen.
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Quelle: FRL Stavenhagen.

A 301Kostenanschlag des Zimmermeisters Benduhn vom 19. August 1838 über die Einfrie-
dung des Friedhofs.



Anhang494

Quelle: FRL Stavenhagen.

A 302 Nachweis über das Kaufjahr des jüdischen Friedhofs (1764).
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Quelle: FRL Stavenhagen.

A 401Bautechnische Dokumentation durch Wolf Berkendorff und Günter Heinz 1988, 
Grundriss Erdgeschoss und Schnitte.



Anhang496

Quelle: Kurzgutachten des Planungsbüros Albrecht, Stavenhagen.

A 402 Bauzustand des Gemeindehauses von 1996, Grundriss Erd-, Ober- und Dachgeschoss, 
Querschnitt. 
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 14 und 14a.

Vertrag vom 20. Februar 1824 zwischen der jüdischen Gemeinde Dargun und Amtsmau-
rermeister Riechen über Rohbauarbeiten am Synagogenbau.

B 001/1



Anhang498

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 15 und 15a.

Fortsetzung. B 001/2
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 16 und 16a.

Fortsetzung. B 001/3



Anhang500

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 17 und 17a.

Fortsetzung. B 001/4
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 18 und 18a.

Fortsetzung. B 001/5



Anhang502

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 19.

Ergänzung zum Vertrag mit Amtsmaurermeister Riechen vom 19. Oktober 1824.B 002
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 20.

Undatierte Holzlisten zu dem Ständerwerk der Synagoge Dargun. B 003/1



Anhang504

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 20a.

Fortsetzung. B 003/2



Archivalien - Dargun 505

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 21.

Tischlerrechnung vom 21. September 1824 über Arbeiten am Synagogengebäude. B 004



Anhang506

Quelle : LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 17, Bl. 22.

Tischlerrechnung vom 21. September 1824 über Arbeiten an der Synagogeneinrichtung.B 005
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21.

Auszug aus einer Feuerversicherungspolice für die Synagoge vom 21. Mai 1852. B 006



Anhang508

Quelle: Stadtarchiv Dargun.

Kostenanschlag des Malermeisters Triebe im Rahmen der Synagogenrenovierung des Jah-
res 1860.

B 007
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Quelle: Kreisarchiv Demmin, Altstadtregistratur Neukalen.

Schreiben vom 1. Juni 1899 betreffend die Übernahme der Neukalener Gebetstafel und 
Stiftungstafel in die Darguner Synagoge.

B 008



Anhang510

Quelle: Kreisarchiv Demmin, Altstadtregistratur Neukalen.

Schreiben vom 13. Juli 1899 betreffend die Übernahme der Neukalener Gebetstafel und 
Stiftungstafel in die Darguner Synagoge.

B 009
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16.

Schreiben vom 10. Februar 1912, das Aufschluss über die Eigentumsverhältnisse des 
Grundstücks Büdnerei 96 im Jahre 1822 gibt.

B 010



Anhang512

Quelle: Stadtarchiv Dargun.

Schreiben an die Jüdische Gemeinde Rostock vom 11. März 1939.B 011
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Quelle: Archiv der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde von Malchin, dort nach: Amtsgericht Mal-
chin, Grundbuchamt von Dargun, Blatt 116, S. 4 v. 6. Freundliche Übermittlung durch Pastor Schlag, 
Malchin.

Abschrift:

laufende Nummer Eigentümer: laufende Nummer  Grundlage der
der Eintragungen   der Grundstücke im  Eintragung
    Bestandsverzeichnis

1-3  Gelöscht     l

4  Fräulein Ilse Evert  1  Aufgelassen am
  in Dargun, Schloßstr. 56   21. April 1955
       und eingetragen
       am 12. Juli 1955

5  Bund Evangelisch-Frei- 1  Aufgelassen am 
  kirchlicher Gemeinden in   3. Juli 1968 und
  Deutschland, Körperschaft   eingetragen am
  des öffentlichenRechts, 134   11. September 1968
  Berlin, Grubenerstraße 10   /1/

Laut telefonischer Auskunft des Grundbuchamtes Demmin vom 7. Oktober 2004 sind keine 
weiteren Einträge, bevor die jüdische Gemeinde 1864 als Eigentümerin der Büdnerei 96 eingetra-
gen wurde, im Grundbuchakt vorhanden. Dennoch kann auf Grund eines im Landeshauptarchiv 
Schwerin gefundenen Briefes eindeutig geklärt werden, dass das Grundstück am 22. Juli 1822 an 
die Jüdische Gemeinde Dargun verkauft wurde. Zunächst gehörte es Herrn Wilhelm Boy, Mau-
rerpolier in Dargun, welcher die Fläche der Büdnerei 96 aus seiner Grundstücksfläche abspaltete. 
Die Bezeichnung des Grundstücks von Herrn Boy war bis 1822 Büdnerei 18. Nach der Auftei-
lung wurde sein Grundstück Büdnerei 18a, das der jüdischen Gemeinde Büdnerei 96 genannt.

0.     Schneidermeister Schulz    bis 1822
1. Jüdische Gemeinde Dargun   ab 1822
2. Gemeinde Dargun    innerhalb II. WK
3. Schustermeister Evert, Dargun. …   ab 1942
4. Erben von Herrn Evert    ab 1955
5. Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Dargun ab 1968

Grundbuchauszug. B 012



Anhang514

Quelle: Deutsches Archäologisches Institut Berlin, freundliche Übermittlung durch Dr. Häusler.

Bohr-Protokoll für Dendroproben aus dem Deutschen Archäologischen Institut Berlin 
vom 19. Oktober 2004, erstellt durch Dr. Thilo Schöfbeck.

B 013
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Quelle: 
Jugendbildungsstätte Engelscher Hof, Röbel.

Gebetstafel II. Der hebräische 
Text entspricht dem der Tafel I

Quelle: Privatarchiv Verfasserin

Tafeln mit dem Gebet für den Landesherrn aus dem Nachlass der Neukalener Gemeinde, 
restaurierter Zustand.

B 014

Mesusa-Text von Dargun. B 015

Gebetstafel I. Tafel mit deut-
schem Text.

Der Mesusa-Text wurde von der Verfasserin 
bei den Aufmaßarbeiten im Dach der Syn-
agoge entdeckt..



Anhang516

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16, Bl. 56f.

Protokoll vom 3. April 1856 betreffend die Kündigung des 1811 geschlossenen Vertrags 
über die Nutzung des Ritualbades auf dem Grundstück 37.

B 101
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 42f.

Protokoll vom 13. Januar 1857 betreffend die Auflösung des Nutzungsvertrags zur Mik-
we.

B 102



Anhang518

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 26.

Beschluss vom 21. März 1874 zum Verkauf des Mikwengrundstücks und -gebäudes, des-
sen Dach aufgrund eines Sturmes zerstört worden war.

B 103
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 16, Bl. 7f.

Protokoll vom 3. März 1886 über die Vertragsauflösung bezüglich der Mikwe. B 104



Anhang520

Quelle: LHA Schwerin, 
10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 25.

Quelle: LHA Schwerin, 
10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 30.

Protokoll aus dem Jahr 1857 über kleine Mängel in der Stube (Hinterhaus). Die ist der 
früheste Hinweis auf das Hinterhaus.

B 201

Undatiertes Protokoll über Mängel im Hinterhaus.B 202
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 21, Bl. 32.

Mietvertrag vom 1. April 1877 zwischen Mietau und der jüdischen Gemeinde in Dargun, 
worin die Gemeinde Mietau die Errichtung eines Stalls genehmigt.

B 203



Anhang522

Quelle: Architekturbüro Wittke, Herrn Wittke; Waren 2004.

Planung des Ingenieurbüros Wittke von 1999, Lageplan und Grundriss Erdgeschoss.B 301/1
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Fortsetzung. Grundriss Dachgeschoss und Schnitt A–A. B 301/2



Anhang524

Fortsetzung. Schnitte B–B und C–CB 301/3
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Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 12 (Ident. Nr. 4446), Bl. 1-4.

Vertrag vom 8. November 1820 zwischen der Jüdischen Gemeinde Krakow am See und 
Maurermeister Beehl über den Bau und die Vermietung der alten Synagoge. Der Vertrag 
wurde am 17. Februar 1853 ergänzt.

C 001/1



Anhang526

Fortsetzung.C 001/2
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Fortsetzung. C 001/3



Anhang528

Fortsetzung.C 001/4
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Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 113 a-c.

Vertrag vom 23. Oktober 1863 zwischen der Jüdischen Gemeinde Krakow am See und 
dem Schlachtermeister Carl Gierke über die Vermietung zweier Zimmer in der Vorstadt-
straße 94. 

C 002/1



Anhang530

Fortsetzung.C 002/2
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Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 75-80.

Kostenschätzung für den Bau der neuen Synagoge in Krakow am See von Maurermeister 
Sommer vom 24. Februar 1866.

C 003/1



Anhang532

Fortsetzung.C 003/2
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Fortsetzung. C 003/3



Anhang534

Fortsetzung.C 003/4
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Fortsetzung. C 003/5



Anhang536

Fortsetzung.C 003/6
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Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 82-85.

Vertrag vom 13. März 1866 zwischen Maurermeister H. Sommer und der Jüdischen 
Gemeinde von Krakow am See über die Errichtung einer Synagoge.

C 004/1



Anhang538

Fortsetzung.C 004/2
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Fortsetzung. C 004/3



Anhang540

Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 15 (Ident. Nr. 4449).

Auszug aus der ersten Feuerversicherungspolice, ausgestellt am 27. Juli 1866 für die 
zweite Synagoge in Krakow am See.

C 005
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Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 62.

Rechnung des Tischlermeister E. Holz vom 10. Dezember 1866. C 006



Anhang542

Quelle: Max-Samuel-Hauses, Rostock.

Rüge an die Jüdische Gemeinde Krakow am See wegen unrechtmäßigen Erwerbs eines 
Grundstücks (LGGEV).

C 007
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Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 15 (Ident. Nr. 4449).

Auszug aus der letzten Feuerversicherungspolice vom 30. November 1899 für das Inven-
tar der Synagoge in Krakow am See.

C 008/1



Anhang544

Fortsetzung.C 008/2
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Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 13 (Ident. Nr. 4447), Bl. 54.

Rechnung über Glasscheiben für die Krakower Synagoge. C 009



Anhang546

Quelle: Transkriptionen der Briefe durch Herrn Dr. Bräutigam, Untere Denkmalpflegebehörde vom 25. August 1993, 
S. 13; Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See.

Anfrage an die Jüdische Gemeinde von Krakow am See vom 16. April 1912.C 010
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Quelle: Unterlagen von Herrn Dr. Bräutigam, Un-
tere Denkmalpflegebehörde vom 25. August 1993, 
S. 27 a+b; Loseblattsammlung Kulturverein Kra-
kow am See.

Bericht an das Ministerium für Geistliche Angelegenheiten vom Juni 1913 über die fi-
nanzielle Situation der Jüdischen Gemeinde Krakow am See. 

C 011



Anhang548

Quelle: Transkription des Briefes von 26. Juni 1919 durch Herrn Dr. Bräutigam, Untere Denkmalpflegebehörde vom 
25. August 1993, S. 15; Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See.

Transkription des Schreibens vom 26. Juni 1919 der Israelitischen Gemeinde Krakow  
am See mit der Bitte, das Synagogengrundstück verkaufen zu dürfen.

C 012
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Quelle: Max-Samuel-Haus, Rostock.

Zustimmung des Landesrabbiners Dr. Silberstein vom 27. Juni 1919 zum Verkauf der 
Krakower Synagoge.

C 013



Anhang550

Quelle: Max-Samuel-Haus, Rostock.

Protokollauszug über den Verkauf der Krakower Synagoge an die Stadt Krakow am See 
vom 31. Mai 1920.

C 014
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Quelle: Max-Samuel Haus, Rostock und Obering/Basedow (1992); Bauakt im Bauaamt der Stadt Krakow am See.

Schreiben der Jüdischen Gemeinde Krakow am See vom 20. September 1920 mit der 
Bitte um Genehmigung des Synagogenverkaufs an die Gemeinde Krakow.

C 015/1



Anhang552

Fortsetzung.C 015/2
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Quelle: Max-Samuel-Haus, Rostock.

Anfrage an den Oberrat der Israelitischen Landesgemeinde Mecklenburgs, z. Hd. Max 
Samuel Rostock, was mit dem in Güstrow eingelagerten Inventar der Synagoge Krakow  
am See geschehen solle.

C 016



Anhang554

Quelle: Bauakt im Bauamt der Stadt Krakow am See; Architekturbüro Jungjohann, Hoffmann + Krug, Güstrow.

Schadensskizze der befallenen Balkenköpfe im Dachbereich als Grundlage zum Holz-
schutzgutachten des Fachbüros „Der Bussard“, Schädlingsbekämpfung/Holz und Bau-
tenschutz, Rostock, für die ehemalige Synagoge in Krakow am See, an die Stadt Krakow.

C 017/1
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Fortsetzung: Schadensbilder zu den befallenen Balkenköpfen. C 017/2



Anhang556

Fortsetzung: Schadensbilder zu den befallenen Balkenköpfen.C 017/3
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Fortsetzung: Schadensbilder zu den befallenen Balkenköpfen. C 017/4



Anhang558

Fortsetzung: Schadensbilder zu den befallenen Balkenköpfen.C 017/5



Archivalien - Krakow 559

Quelle: Unterlagen von Herrn Dr. Bräutigam, Untere Denkmalpflegebehörde vom 25. August 1993, 
S. 13; Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See.

Undatierte handschriftliche Notiz über Ritualobjekte in der Krakower Synagoge. C 018



Anhang560

Quelle: Loseblattsammlung Kulturverein Krakow am See: Zentrales Grundbucharchiv Schwerin, Krakow, Grundbuchblatt Nr. 250, 
Wohngrundstück (Synagoge) Nr. 7, Flurbuchband I, Abth. C in der Plauer Vorstadt. Blatt 1.

Grundbuchauszug „Krakow“ aus dem Zentralen Grundbucharchiv in Schwerin.C 019/1
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Fortsetzung. C 019/2



Anhang562

Quelle: Max-Samuel-Haus, Rostock.

Mitteilung des Israelitischen Oberrates über die bevorstehende Auflösung der Israeliti-
schen Gemeinde Krakow. 

C 020
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Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 3 (Ident. Nr. 4437), Bl. 16.

Brief des Großherzoglich-Mecklenburgischen Ministeriums, Abteilung für Geistliche 
Angelegenheiten, an die Krakower Synagogengemeinde vom 13. Januar 1857.

C 101



Anhang564

Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr 1, Nr. 4 (Ident. Nr. 4438), Bl. 9.

Genehmigung des Magistrats der Stadt vom 25. August 1857 zur Erweiterung des jüdi-
schen Friedhofs.

C 201
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Lagepläne des jüdischen Friedhofs in Krakow am See C 202

Quelle: Zeichnung oben: Stand 1992 (Skizze aus einem Schülerprojekt, aus: Obering/Basedow 
(1992)) und Zeichnung unten: Verfasserin, Stand 2005



Anhang566

Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Kr. 1 (Ident. Nr. 4447), vermutlicher Verfasser Herr Maurermeister Sommer.

Eingabeplanung für die zweite neue Synagoge.C 301



Archivalien - Plau am See 567

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 1-11.

Vertrag vom 11. Juni 1839 zwischen der Jüdischen Gemeinde von Plau am See und 
Drechslermeister Nagel bezüglich des Gebäudetausches. 

D 001/1



Anhang568

Fortsetzung.D 001/2
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Fortsetzung. D 001/3



Anhang570

Fortsetzung.D 001/4
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Fortsetzung. D 001/5



Anhang572

Fortsetzung.D 001/6
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 127f.

Undatiertes Angebot des Tischlers Frick für die geplanten Arbeiten in der Synagoge 
ohne Preise. 

D 002



Anhang574

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 109.

Bauvertrag vom 24. Oktober 1839 zwischen der Jüdischen Gemeinde von Plau am See 
und Maurermeister Büttner. 

D 003
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 94.

Vertrag vom 4. Dezember 1839 zwischen der Jüdischen Gemeinde von Plau am See 
und Firma Büttner über Zimmerarbeiten an der Synagoge.  

D 004



Anhang576

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 123.

Kostenanschlag des Maurermeisters Büttner oder des Landesbaumeisters Voß über die 
Rohbauarbeiten an der „Neuen“ Synagoge von Plau am See aus dem Jahr 1839/40. 

D 005
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 101.

Rechnung des Schlossermeisters Schauer vom 1. Februar 1840 an die Jüdische Gemein-
de von Plau am See. 

D 006



Anhang578

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 15.

Vertrag vom 20. August 1840 zwischen der Jüdischen Gemeinde von Plau am See und 
Glasermeister Micheel. 

D 007
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 37.

Rechnung des Glasermeisters Micheel vom 25. Oktober 1840. D 008



Anhang580

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 121f.

Rechnung des Tischlers Ammon vom 4. November 1840.D 009



Archivalien - Plau am See 581

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 28.

Rechnung des Tischlermeisters Köster vom 14. November 1840. Köster rechnet in der 
Hauptsache Arbeiten im Vorderhaus ab. Anscheinend arbeitete er auch in der Synagoge. 

D 010



Anhang582

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 82.

Angebot für Zimmerarbeiten, vermutlich um 1840. Leider fehlen die folgenden Seiten 
des Angebots in der Akte.

D 011
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 212, Bl. 31.

Versicherungspolice Nr. 36329 mit einer Liste der versicherten Gegenstände in der 
Synagoge. 

D 012



Anhang584

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 213, Bl. 67f.

Auszug aus der Versicherungspolice der Kölnischen Feuer-Versicherungs-Gesellschaft 
Colonia aus dem Jahr 1884. 

D 013/1
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Fortsetzung. D 013/2



Anhang586

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 111.

Rechnung des Malermeisters Münster vom 19. Juli 1890. In diesem Jahr wurden erst-
mals größere Reparaturarbeiten der Synagoge durchgeführt. 

D 014
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 61ff.

Teilungslageplan zum nachfolgenden Verkaufsvertrag. Teilung des Grundstücks des 
Vorderhauses und der Synagoge, Verkauf des Vorderhauses vom 18. August 1904.

D 015/1



Anhang588

Fortsetzung.D 015/2
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 218, Bl. 133f.

Notarvertrag vom 14. April 1920 zwischen der Jüdischen Gemeinde von Plau am See 
und dem Essener Fabrikanten Paul Strauss über den Verkauf der Synagoge. 

D 016



Anhang590

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-1, Nr. 61.

Schreiben des Schweriner Ministeriums für Geistliche Angelegenheiten an die Jüdische 
Gemeinde von Plau am See vom 5. August 1920.

D 017
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Quelle: LHA Schwerin, 10.77-2, Nr. 65.

Liste der Einrichtungsgegenstände in der Plauer Synagoge vor dem Verkauf des Gebäudes. D 018



Anhang592

Quelle: Deutsches Archäologisches Institut, Berlin.

Dendrochronologisches Gutachten des Deutschen Archäologischen Instituts Berlin.D 019



Archivalien - Plau am See 593

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 187.

Versammlungsprotokoll mit Beschlüssen zur Mikwennutzung vom 9. April 1833. D 101



Anhang594

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 268f.

Berichtsentwurf des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde von Plau am See an das 
Großherzogliche Ministerium, Abteilung für Geistliche Angelegenheiten vom 27. Au-
gust 1854. 

D 102
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 205, Bl. 262.

Aufforderung des Großherzoglichen Landesrabbinats vom 18. Dezember 1856 an den 
Religionslehrer Levin zur Überprüfung der zwei von der Plauer Gemeinde angegebene-
nen Ritualbäder.

D 103



Anhang596

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 208, Bl. 70f.

Kaufvertrag vom 12. (14.?) April 1815 zwischen der jüdischen Gemeinde von Plau am 
See und Schneidermeister Frank über Kauf eines Teils seines Grundstücks zum Bau 
einer Mikwe.

D 104



Archivalien - Plau am See 597

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 200, Bl. 65.

Undatierter Vertrag zwischen der jüdischen Gemeinde von Plau und Sattlermeister 
Jung über den Verkauf des Badehauses in der „dritten Wasserstraße“ für den Preis von 
100 Talern. 

D 105



Anhang598

Quelle: Fam. Ruchhöft, Plau am See.

Nachzeichnung der Flurkarte der Friedhofsfläche von 1955 auf der Basis von 1839.D 201



Archivalien - Plau am See 599

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 213, Bl. 69.

Versicherungspolice aus dem Jahr 1882. In der Police wird der Standort des Leichenwa-
gens genauer beschrieben.

D 202



Anhang600

Quelle: Fam. Ruchhöft, Plau am See.

Versuch einer Darstellung der flächenmäßigen Entwicklung des jüdischen Friedhofs von 
Plau am See.

D 203
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Schreiben der Hagenower Juden vom 15. März 1806 an die Behörden,  betreffend den 
geplanten Ankauf eines Grundstücks zur Anlage eines Friedhofs.

E 001

Quelle: LHA Schwerin, 5.12-7/1 MfU, Bd. 4 (Nr. 9048), Bl. 1f.



Anhang602

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 148, Bl. 104.

Beleg über den Verkauf eines Hauses „welches zu einer Synagoge der hiesigen Juden 
Gemeinde dienen soll“ durch Friedrich Pommerencke an Hirsch Meinungen für die 
Summe von 100 Reichstalern am 13. Oktober 1820. 

E 002
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Quelle:
SA SN: Film-Nr. 004, Nr. 453-626. 1827, 07.09.-1830, 
31.03.

Freimüthiges Abendblatt, 10. Jg., Nr. 504 vom 19. August 1828, S. 740, 
Korrespondenz-Nachrichten, Bericht über die Einweihung der Synagoge.

Quelle:
SA SN: Film-Nr. 004, Nr. 453-626. 1827, 07.09.-1830, 
31.03.

E 003

Freimüthiges Abendblatt, 10. Jg., Nr. 506 vom 12. September 1828, S. 778, 
Korrespondenz-Nachrichten, Bericht über die Einweihung der Synagoge.

E 004



Anhang604

Quelle: LHA Schwerin, 2.12-4/5, Nr. 782, Bl. 488.

Hinweis auf die Existenz eines Bades vom 20. September 1856.E 005
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 145, Nr. 5.

E 006Bitte um Erlaubnis für den Ankauf des Synagogengrundstücks vom 
1. März 1866. 



Anhang606

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, 1837-38, Nr. 145, Bl. 7. 

E 007 Genehmigung vom 13. März 1866 zum Ankauf eines Grundstücks für den Kaufmann 
Semmy Meinungen. 
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Quelle: Bauakt, Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick.

E 008Bitte um Genehmigung des Wiederaufbaus des Wagenschauers vom 9. Februar 1881.



Anhang608

Quelle: LHA Schwerin, 5.12-7/1 MfU, Bd. 4, (Nr. 9066), Bl. 8ff.

E 009 Schreiben des Vorstands der Jüdischen Gemeinde Hagenow-Lübtheen vom 25. August 
1922 an das Mecklenburg-Schwerinische Ministerium für Geistliche Angelegenheiten 
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Quelle: LHA Schwerin, 5.12-7/1, MfU, Bd. 4 (Nr. 9066). 

E 010Darstellung zur Auflösung der Gemeinde Hagenow vom 21. November 1922. 



Anhang610

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 143, Bl. 453.

E 011 Rechnung über eine Scheibenreparatur in der Synagoge vom 28. Januar 1932. 



Archivalien - Hagenow 611

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 143, Bl. 428.

E 012Rechnung über Reparaturarbeiten an Synagoge und Wohnhaus vom 4. Oktober 1932. 



Anhang612

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 143, Bl. 404.

E 013 Vorschlag zur Vermietung der Synagoge vom 26. Oktober 1932. 
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 143, Bl. 397.

E 014Rechnung über die Reparatur von Fensterscheiben vom 11. Januar 1933. 



Anhang614

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 143, Bl. 402. 

E 015 Verbot der Vermietung der Synagogen an die Katholische Kirche vom 22. Januar 1933. 
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Quelle: Bauakt, Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick.

E 016Feststellung eines Schwarzbaues vom 11. Juni 1942. 



Anhang616

Quelle: Bauakt, Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick.

E 017 Anzeige des Bauvorhabens vom 29. Juni 1942. 
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Quelle: AG LWL-GB, Grundbuch Hagenow, Bl. 428.

E 018Übertragung des Grundstücks an Curt Feldner am 6. Juli 1942. 



Anhang618

Quelle: Bauakt, Museum Ha-
genow, Unterlagensammlung 
Henry Gawlick.

Quelle: Bauakt, Museum Ha-
genow, Unterlagensammlung 
Henry Gawlick.

E 019

E 020

Bewilligung des Einbaus einer Zwischendecke und von vier Fenster vom 14. März 1944. 

Antrag zum Schornsteineinbau in die Synagoge vom 6. März 1944. 
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Quelle: Bauakt, Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick.

E 021Baugenehmigung für den Einbau einer Zwischendecke und von vier Fenstern vom 
22. März 1944.  



Anhang620

Quelle: Bauakt, Museum Hagenow, Unterlagensammlung Henry Gawlick.

E 022 Baugenehmigung zum Ausbau des Dachgeschosses vom 2. Mai 1944 nach Antrag vom 
5. April 1944. 
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Quelle: Bauakt, Museum Ha-
genow, Unterlagensammlung 
Henry Gawlick. 

Quelle: Bauakt, Museum Ha-
genow, Unterlagensammlung 
Henry Gawlick. 

E 023Genehmigung zum Ausbau des Dachgeschosses vom 4. Mai 1944. 

E 024Genehmigung für Einbauten vom 16. April 1951. 



Anhang622

Quelle: Deutsches Archäologisches Institut, Berlin.

E 025 Bohrprotokolle zur dendrochronologischen Untersuchung in Hagenow 2005. 
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E 101

Quelle: Privatarchiv der Verfasserin, Masterarbeit (2003).

Hagenow, Hagenstraße 48, ehemalige jüdische Schule, Grundriss Erdgeschoss



Anhang624

E 102 Hagenow, Hagenstraße 48, ehemalige jüdische Schule, Grundriss Dachgeschoss

Quelle: Privatarchiv der Verfasserin, Masterarbeit (2003).
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E 103Hagenow, Hagenstraße 48, ehemalige jüdische Schule, Grundriss und Schnitt Unterge-
schoss

Quelle: Privatarchiv der Verfasserin, Masterarbeit (2003).



Anhang626

E 104 Hagenow, Hagenstraße 48, ehemalige jüdische Schule, Querschnitt

Quelle: Privatarchiv der Verfasserin, Masterarbeit (2003).
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E 105Hagenow, Hagenstraße 48, ehemalige jüdische Schule, Detailschnitte

Quelle: Privatarchiv der Verfasserin, Masterarbeit (2003).



Anhang628

Quelle: LHA Schwerin, 5.12-7/1, MfU, Bd. 4 (Nr. 9047a), Bl. 15.

Bescheinigung über die Nutzung des jüdischen Friedhofs ab 1806.E 201
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-3/1, Nr. 143, Bl. 195.

Friedhofskizze vom 15. Juli 1931. E 202





Archivalien - Boizenburg 631

Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872) , Bl. 5.

Rechnung vom Glaser Höne über Glasarbeiten in der Synagoge vom 26. Februar 1801. F 001



Anhang632

Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 8.

F 002 Rechnung von Schlosser Haupt über Schlosserarbeiten in der Synagoge vom 28. Februar 
1801. 



Archivalien - Boizenburg 633

Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 1.

Kostenanschlag für den Bau einer Synagoge in Boizenburg vom 11. Juni 1801.  F 003/1



Anhang634

F 003/2 Fortsetzung. 
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Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 2.

F 004Rechnung über Malerarbeiten in der Synagoge vom 11. Juni 1801. 



Anhang636

Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 4.

Rechnung über Tischlerarbeiten in der Synagoge aus dem Jahr 1801.  F 005
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Quelle: CJArchiv, 1,75 A, Bo4, Nr. 11 (Ident. Nr. 878), Bl. 1f.

F 006Mietvertrag vom 24. April 1810 über die Stube in der Synagoge, Aufgaben des Mieters 
etc.



Anhang638

Quelle: CJArchiv, 1,75, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 46.

Rechnung zur Mikwenreparatur vom 22. November 1810.F 101
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Quelle: CJArchiv, 1,75, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 75.

F 102Rechnung über Reparaturarbeiten an der Mikwe vom 31. Mai 1818. 



Anhang640

Quelle: CJArchiv, 1,75, Bo4, Nr. 5 (Ident. Nr. 872), Bl. 134.

Rechnung über Reparaturarbeiten an der Mikwe vom 11. Dezember 1833. F 103
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Quelle: CJArchiv, 1,75, Bo4, Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 118.

F 104Schreiben des Großherzoglichen Ministeriums vom 15. September 1856 an die Jüdische 
Gemeinde Boizenburg. 



Anhang642

Quelle: CJArchiv, 1,75, Bo4, 
Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 122.

Quelle: CJArchiv, 1,75, Bo4, 
Nr. 3 (Ident. Nr. 870), Bl. 119.

Schreiben der Jüdischen Gemeinde Boizenburg vom 15. Oktober 1856 an das Großher-
zogliche Ministerium.

F 105

Schreiben des Großherzoglichen Ministeriums vom 13. Januar 1857 an die Jüdische Ge-
meinde Boizenburg mit der Aufforderung, zur Erhaltung der Mikwe Sorge zu tragen. 

F 106
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Quelle: LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144.

F 201Antwortschreiben von Berta Cohn an Dr. Josephy, Rostock, vom 16. Februar 1937. Das 
Anfrageschreiben konnte leider nicht aufgefunden werden. 



Anhang644

Quelle: LHA Schwerin, 10.72-1, Israelitischer Oberrat, Nr. 144.

Gutachten zur Bebauung der Fläche des jüdischen Friedhofs vom 12. Mai 1938.F 202
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Quelle: Stadtbauarchiv Boizenburg; Bauakt.

F 301Boizenburg, Kleine Wallstraße 7, Stallgebäude, Waschküchen- und Kaminanbau, Grund-
riss, 1932. 
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Abkürzungen

AG LWL-GB Amtsgericht Ludwigslust, Grundbuchamt
CJArchiv Archiv der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum
EGS Schwerin Entwicklungsgesellschaft mbH, Schwerin
FRL Fritz-Reuter-Literaturmuseum, Stavenhagen
HLZ Hochlochziegel
HWL-Platte Holzwolle-Leichtbauplatte
KA LWL-A Kreisarchiv Ludwigslust, Außenstelle Hagenow
LAG Landesarchiv Greifswald
LGGEV Landesgrundgesetzlicher Erbvergleich 
LHA Landeshauptarchiv
LRA LWL Landratsamtsarchiv Ludwigslust
MfU Mecklenburg-Schwerinisches Ministerium für Unterricht, Kunst, Geistliche- und Medizinangele-

genheiten
NNN Norddeutsche Neueste Nachrichten, Lokalausgabe der Schweriner Volkszeitung
PB Protokollbuch
SA SN Stadtarchiv Schwerin
SVZ Schweriner Volkszeitung, Tageszeitung
VEB Volkseigener Betrieb, Rechtsform der Industrie- und Dienstleistungsbetriebe in der SBZ und spä-

ter in der DDR
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